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Vorwort

Das hier als Band 24 der Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für Gesell-

schaftsforschung vorgelegte Buch entstand im wesentlichen aufgrund einer
mehrjährigen Forschungstätigkeit, die der heute an diesem Institut tätige
Verfasser noch als Mitarbeiter von Rolf Heinze an der Ruhr-Universität Bo-
chum durchfährte. In der ZeIt, in der das Manuskript entstand, war Herr
Voelzkow ein halbes Jahr als Gastwissenschaftler an diesem Institut. Die
Arbeit, die der Ruhr-Universität Bochum als Habilitationsschrift vorgelegen

hat, paßt mit ihrem Thema und dem verwendeten analytischen Ansatz so

genau in das mit Fragen gesellschaftlicher Selbstregelung und politischer
Steuerung befaßte Forschungsprogramm dieses Instituts, daß der Verfasser

selbst die Veröffentlichung in der Schriftenreihe des Instituts vorschlug. Wir
haben diesen Vorschlag mit großer Freude aufgegriffen.

Köln, im September 1995 Renate Mayntz, FritzW. Scharpf





Kapitel I

Einführung

1.1 Gegenstand und Zielder Untersuchung

In den Sozialwissenschaften werden seit einigen Jahren versttirkt die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer >staatlichen Politik der Staatsentlastungcl

oder einer >Regulation der Selbstregulation<2 diskutiert. Im Mittelpunkt
steht dabei die Empfehlung, die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Zu-
sttindigkeit von privaten Interessenorganisationen und gesellschaftlichen
Verhandlungssystemen zu belassen oder sogar öffentliche Aufgaben, die
bislang in der Zuständigkeit staatlicher Stellen lagen, aktiv in die Zustän-

digkeit von solchen außerstaatlichen soziopolitischen Regulierungspotenzen

zu überführen. Solche Vorschläge gehen davon aus, daß die Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben3 nicht unbedingt durch staatliche Instanzen erfolgen
muß. Denkbar sind vielmehr auch Beiträge von außerstaatlichen (verbandli
chen) Organisationsgewalten. Vom Standpunkt öffentlicher Politik stellt
dieser (neokorporatistische) Ansatz den Versuch dar, den von Verbänden

geschaffenen Typus gesellschaftlicher Ordnunga ftir öffentliche Aufga-
ben, die ansonsten Gegenstand direkter staatlicher Interventionen werden

müßten, zu instrumentalisieren.

Vgl. z.B. Offe (198?).

Vgl. dazu z.B. Streeck (1983b) oder StreecVSchmitter (1985).

Von >öffentlichen Aufgaben< soll - in Anlehnung an Kirberger (1978: 99) - dann
gesprochen werden, wenn zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Aufgaben müssen nach kollektiven Wertvorstellungen als lösungsbedürftig
angesehen werden.

- Die Erfüllung der Aufgaben läßt sich nicht generell durch privatwirtschaftliches,
d.h. marktbezogenes Tätigwerden erreichen (>Marlitversagen<); vgl. zum Markt-
versagen auch Kapitel 2.

Vgl. dazu SreecVSchmitter (1985).

I
2
3

4



18 Kapitel I

Hintergrund dieser Politikstrategie einer staatlich regulierten Selbstregu-
lierung bildet die Annahme, daß eine solche Politik der öffentlichen Nut-
zung verbandlicher Organisationspotentiale gegenüber der alternativ denk-
baren etatistischen Politikvariante funktionale Vorteile vorweisen kann. Die
Defizite direkter staatlicher Intervention (wie etwa die Grenzen rechtlicher
Regulierung oder spezifische Legitimationsengpässe) können demnach
durch einen öffentlichen Gebrauch privater Interessenorganisationen um-
gangen werden. Folgt man diesem Ansatz, dann besteht die Aufgabe des
Staates vor allem darin, geeignete Verhandlungssysteme herzustellen und
mit dem Instrumentarium der >prozeduralen Steuerung<< bzw. der >>dezentra-

len Kontextsteuerung<<s fiir die öffentliche Indienstnahme zu aktivieren
oder sich in bereits bestehende Verhandlungssysteme >einzuklinken(<, ufr
dort durch eine Reorganisation der vorfindbaren Strukturen bzw. eine aktive
Mitwirkung die Berücksichtigung öffentlicher Belange sicherzustellen.

Diese Empfehlung ist allerdings an zwei Voraussetzungen gebunden, die
die steuerungstheoretischen Grundlagen und die demokratietheoretischen
Implikationen betreffen. Zum einen müssen die bereits vorhandenen oder
neu geschaffenen außerstaatlichen Organisationspotentiale auch tatsächlich
für die Übernahme öffentlicher Aufgaben geeignet sein. Dieser Aspekt be-
zieht sich auf die spezifischen Steuerungspotentiale von privaten Interes-
senorganisationen und gesellschaftlichen Verhandlungssystemen. Die Lö-
sung bestimmter gesellschaftlicher Probleme wird außerstaatlichen Stellen
offensichtlich eher zugetraut als staatlichen Stellen. Dieser Position kann
kritisch entgegengehalten werden, daß die Hoffnungen auf die Handlungs-
und Problemlösungsf?ihigkeit organisierter Interessen überzogen werden
und die Erwartungen, die an die dezentrale Makrosteuerung gerichtet wer-
den, gewissermaßen >viel zu schön sind, um wahr zu sein<<. Klärungsbe-
diffig ist folglich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die vermute-
ten staatsentlastenden Effekte, die im Zuge des geordneten >Rückzugs< des
Staates verstärkt in Anspruch genommen werden sollen, tatsächlich zustan-
de kommen.

Zum anderen darf eine staatliche Politik der Staatsentlastung natärlich
nicht die demokratischen Fundamente des politischen Gemeinwesens unter-
graben. Dem Modell dezentraler Makrosteuerung wird in dieser Hinsicht
entgegengehalten, daß es den Anforderungen, die aus demokratietheoreti-
schen Zusammenhängen ableitbar sind, prinzipiell nicht genügen kann und
eine praktische Anwendung des Modells schwerwiegende >Kreislaufstörun-

5 Vgl. z.B. Teubner/Willke (1984).



Einführung 19

gen<( im System der Demokratie erzeugen würde. Die Kdtik geht damit über

die steuerungstheoretischenZuteifel hinaus und besagt, daß die öffentliche

Nutzung korporatistischer Arrangements >nicht einmal dann schön wäre,

wenn sie wahr<<, also steuerungstechnisch machbar ware. Zwat wird die

Empfehlung einer öffentlichen Instrumentalisierung von Verhandlungssy-

stemen gemeinhin auch mit der Forderung verknüpft, der Staat habe zu kon-

trollieren, daß die strukturellen (d.h. auch demokratischen) Grundlagen ftir
die anvisierten selbstregulatorischen Prozesse gegeben sind; andernfalls ha-

be der Staat dafiir Sorge zu tragen, daß die Demokratieverträglichkeit herge-

stellt und abgesichert werden kann. Unklarheiten bestehen aber darüber, wie
eine Sicherstellung der Demokratie in verbandlichen Verhandlungssystemen

konkret aussehen soll (und ob eine solche Demokratisierung, wenn sie denn

realisierbar wäre, nicht wiederum zu Lasten der Funktionsf?ihigkeit korpora-
tistischer Arrangements gehen würde).

Die vorliegende Arbeit über staatliche Eingriffe in das verbandliche Sy-
stem technischer Regelsetzung will zeigen, daß verschiedene Varianten
einer >>prozeduralen Steuerung<<, die die Steuerungspotentiale von verband-

lichen Verhandlungssystemen und ihre demokratische Legitimation erhöhen

sollen, in dem komplexen Bereich der Techniksteuerung bereits auf eine

längere Tradition zurückblicken können. Erwartet wird dabei, daß die vor-
gelegten Befunde nicht nur die analytisch-deskriptive Forschung über ver-
bandliche Verhandlungssysteme und ihre öffentlichen Funktionen, sondern

auch die politisch-normative Diskussion über die Sollzustände im Verh?ilt-

nis von staatlichen und soziopolitischen Regulierungspotenzen anregen

können. Die technische Regelsetzung wird damit als ein empirischer An-
wendungsfall prozeduraler Steuerungversuche mit impliziten steuerungs-

und demokratietheoretischen Ansprüchen angesehen und im Hinblick auf
die konkreten staatlichen Vorgaben durchleuchtet.

Der Begriff >>Regeln der Technik< umfaßt überbetriebliche technische

Normen6 oder Vornormen, Richtlinien, Merkblätter und unter anderen

>Technische Normen< sind dabei eine wichtige Teilmenge der Gesamtheit techni-
scher Regeln. Technische Normen zeichnen sich durch institutionelle Aspekte ihrer
Erstellung aus. Nach einer Definition, die von der Internationalen Nomtungsorgani-
sation ISO (International Organization for Standardization) und der UN-Wirtschafts-
kommission für Europa (ECE/LNO) anerkannt wurde, ist eine technische Norm eine
>technische Spezifikation bzw. ein anderes, der Öffentlichkeit zugängliches Doku-
ment, das in Zusammenarbeit mit allen interessierten Kreisen und mit deren Konsens
oder allgemeiner Billigung aufgestellt wird, sich auf die vereinten Ergebnisse von
Wissenschaft, Technik und Erfahrung stützt, den größten Nutzen der Allgemeinheit

6



20 Kapitel I

Bezeichnungen kursierende technische Spezifikationen, die von überbetrieb-
lichen Organisationen zur allgemeinen Anwendung aufgestellt werden,
Mehrere zusammenhlingende Regeln der Technik können in sogenannten
>Regelwerken<< zus.unmengefaßt sein.

Eine erste Klassifizierung der Regeln der Technik differenziert nach ihrer
Herkunft. In dieser Einteilung sind, abgesehen von Grenzwertfestlegungen
und technischen Regeln, die in Form von Verwaltungsvorschriften erstellt
werden, Regelwerke von privatrechtlichen Organisationen und Regelwerke
von öffentlich-rechtlichen Ausschüssen zu unterscheiden.

In Deutschland werden technische Regeln (wie auch in anderen westli-
chen Industrieländern) vorwiegend von privatrechtlich verfaßten Organisa-
tionen aufgestellt.z Beispielhaft genannt seien hier vorab das besonders
wichtige Deutsche Institut ftir Normung e.V. (DIN), dessen Normen als ein
>technisches Regelwerk der Selbstverwaltung<< (Zemlin 1972) eingestuft
werden, der Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE), der eng mit
dem DIN verbunden ist, sowie der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI),
der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) oder die
Abwassertechnische Vereinigung e.V. (ATV), die wichtige technische Re-
geln für bestimmte Teilbereiche des Umweltschutzes aufstellen. über 150
Organisationen dieser Art sind in Deutschland mit der Erarbeitung und Ver-
breitung solcher Regeln der Technik beschäftigt.s Mit der zunehmenden
Integration europäischer und weltweiter Absatzmärkte gewinnen zudem
auch auf der europiüschen und der internationalen Ebene privatrechtliche
Organisationen mit regelsetzender Kompetenz an Bedeutung.

Speziell flir die Bereiche der technischen Sicherheit und des Umwelt-
schutzes gibt es in Deutschland ergänzend zu den Regelwerken der privaten
vereine ferner zahlreiche technische Regeln, die von öffentlich-rechtlichen
Ausschüssen (wie beispielsweise dem Deutschen Dampfkesselausschuß,
dem Ausschuß für Gefahrstoffe oder dem Kerntechnischen Ausschuß) erar-
beitet werden. Von hoher Relevanz sind zudem die Unfallverhütungsvor-
schriften (UVV) der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, also der

zumZiel hat und von einem qualifizierten Gremium auf nationaler, regionaler oder
internationaler Ebene angenommen wurde< (zitiert nach Nicolas/Repussard 1988:
1l). Der Begriff der technischen Norm ist damit den solchermaßen ausgewiesenen
Dokumenten der anerkannten Normenorganisationen vorbehalten.

7 Vgl. dazu Marburger (1979, l99l) und Marburger/Gebhard (1993).
8 Eine Ubersicht der deutschen und internationalen Regelwerke enthalten zwei Veröf-

fentlichungen des Deutschen Instituts ftir Normung; vgl. DIN (1978) und DIN
(1988c).
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Berufsgenossenschaften, die ebenfalls über ein umfassendes technisches
Regelwerk verfligen. Die UW werden nach einem festgelegten Verfahren
durch Fachausschüsse mit Genehmigung des Bundesarbeitsministers erstellt
und sind als Rechtsnormen für Unternehmer und versicherte Arbeitnehmer
verbindlich.e

Nimmt man die zahlreichen, teils privat- und teils öffentlich-rechtlich
verfaßten Organisationen mit regelsetzender Kompetenz gemeinsam in den
Blick, dann hat man es mit einem überaus komplexen >Policy-Network<<10

zu tun, das ftir die Detailregulierung der Technik zuständig ist.
In dieser Untersuchung werden jedoch die öffentlich-rechtlichen Aus-

schüsse und die Berufsgenossenschaften nur am Rande einbezogen. Zwar
werfen auch sie eine Reihe von Fragen auf - beispielsweise im Hinblick auf
ihre Aufgaben, Entscheidungskompetenzen und Entscheidungsverfahren,
ihre Zusammensetzung und Interessenberücksichtigungsmuster sowie ihre
Legitimationsgrundlagen -, sie sind aber durch Rechtsverordnung geschaf-
fen und solchermaßen in höherem Maße als die privatrechtlichen Organisa-
tionsformen rechtlich legitimiert. Das Augenmerk richtet sich hier vor allem
auf die privatrechtlich verfaßten Organisationen mit regelsetzender Kompe-
tenz, weil gerade sie immer wieder auf steuerungs- oder demokratietheore-
tisch begründete Vorbehalte stoßen. Solche Vorbehalte könnten prinzipiell
jederzeit zum Anlaß genommen werden, die Verfaßtheit der technischen
Regelsetzung zur Disposition zu stellen. Bereits die Klassifikation in öffent-
lich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen macht ja deutlich,
daß die technische Regelsetzung als eine öffentliche Aufgabe anzusehen ist,
die sowohl von staatlichen Einrichtungen als auch von verbandlichen Ver-
handlungssystemen erfüllt werden kann.

Die verbandliche Regelsetzung der privatrechtlichen Organisationen wie
beispielsweise des Deutschen Instituts für Normung oder des Vereins Deut-
scher Ingenieure betrifft die Lebensqualität in der modernen >Risikogesell-
schaft<< (Beck 1986) in mannigfacher Weise. Die technische Regelsetzung
stellt nämlich ein Segment regulativer Politik dar, in dem bindende Vorga-
ben für das Handeln von Marktakteuren traditionell durch solche privaten,
>quasi semistaatlichen Institutionen< (Kypke L982: 6) gesetzt werden.

9 Vgl. zur technischen Regelsetzung der Berufsgenossenschaften Bauerdick (1993),
Baum (1986), Leube (1988) oder Stürk (1986).

10 Vgl. zu diesem Begriff und seinen theoretischen Implikationen die Beiträge in Ma-
rin/I\,Iayntz (1991) sowie Mayntz (1993).
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Auch wenn man sie gemeinhin nicht wahrnimmt, die technischen Regeln
privater Organisationen sind allgegenwärtig. Nahezu alles, was an techni-
schen Produkten und Verfahren im Alltag vorzufinden ist und das Leben
erleichtert, möglicherweise aber auch gef?ihrden könnte, unterliegt ihren
technischen Regeln. So wurde bspw. der vorliegende Text mit einem Perso-
nal-Computer erfaßt und weiterverarbeitet, dessen Komponenten von der
Tastatur über die Innereien des Rechners bis hin zum Bildschirm und zum
Laserdrucker zahlreichen technischen Regeln entsprechen. Zw or wurden
einzelne Passagen handschriftlich vorformuliert, wobei normgerechtes
Schreibmaterial zum Einsatz kam (u. a. Kugelschreiberminen nach DIN
1.6554, die für. einen mindestens 200 m langen Strich gut sein und nicht
schmieren sollen und die zudem in ihren Abmessungen so gehalten sind,
daß sie in den offensichtlich ebenfalls normgerechten Kugelschreiber pas-
sen). In den abendlichen Stunden erhellte eine Schreibtischlampe den Ar-
beitsprozeß, die den einschlägigen technischen Regeln des Verbandes der
Elektrotechniker entspricht - dies zumindest läßt das vde-Zeichen vermuten.
Eine Glühbirne der Schreibtischlampe konnte nach ihrem abrupten Ableben
ohne Schwierigkeiten ausgewechselt werden, weil ihre Fassung der DIN-
Norm 49620 entsprach. Die Arbeit wurde erleichtert durch eine gewisse
Ruhe, die nicht nur der verständnisvollen Selbstdisziplin der anderen Fami-
lienmitglieder, sondern sicherlich auch der Schallisolierung des Gebäudes
(nach DIN 4109 >Schallschutz im Hochbau<<) zuzuschreiben ist. Den Lärm-
pegel des Rasenmähers des weniger rücksichtsvollen Nachbarn, ebenfalls
Sache einer Nom, konnte freilich auch sie nicht abschirmen. Die beim Ver-
fassen längerer Texte unvermeidlichen >Denkpausen<< wurden trotz aller
Aufkltirungskampagnen mit der einen oder anderen Zigarette versüßt, deren
Packung nicht nur die Warnung der EG-Gesundheitsminister enthält, daß
das >>Rauchen die Gesundheit gefährdet<(, sondern auch den informativen
Hinweis, daß der Rauch der gewählten Sorte nach einer Meßnorm der Inter-
nationalen Normenorganisation ISO durchschnittlich 0,9 mg Nikotin und 13

mg Kondensat (Teer) enthält. Ausgedruckt wurde der vorliegende Text
schließlich auf Papier, das dem gängigen Format DIN-A-4 entspricht.

Nun mögen solche aus dem Alltag gewonnenen Beispiele noch ver-
gleichsweise belanglos erscheinen. Wer sich jedoch näher mit den Struktu-
ren des Technik- und Umweltrechts befaßt, wird recht schnell feststellen,
daß die verschiedenen Gesetze und Rechtsverordnungen die sicherheits- und
umwelttechnischen Einzelanforderungen nicht selbst festlegen, sondern vor-
rangig Genehmigungs- und Überwachungsverfahren reglementieren. Sie
geben abstrakt gehaltene Sicherheits- und Umweltschutzziele vor und be-
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dienen sich unbestirilnter Rechtsbegriffe (wie bspw. des >>Standes der

Technik<<), um den geforderten Sicherheits- und Umweltstandard zu um-
schreiben. Die konkreten Beschaffenheitsanforderungen finden sich dann

zumeist in den technischen Regelwerken.ll Die Regeln der Technik sind

deshalb für den Arbeitsschutz, den Verbraucherschutz und den Umwelt-
schutz von entscheidender Bedeutung.

Für die Arbeitnehmer sind dabei vor allem die technischen Regelwerke
relevant, die Aussagen über ihre Arbeitsbedingungen, also beispielsweise

die Sicherheit und Ergonomie der im Arbeitsprozeß eingesetzten Arbeits-
mittel, enthalten. Die Wahrung der Interessen der Verbraucher h?ingt ab von
den Regelwerken, die der Sicherheit, Qualität und Gebrauchstauglichkeit
der Produkte dienen. Als Bürger teilen alle das Interesse an jenen techni-
schen Regelwerken, die negative externe Effekte der Produktion oder Kon-

sumtion begrenzen, damit Gesundheit und Umwelt auch in der Industriege-
sellschaft möglichst unbeschadet bleiben. Technische Regeln sind deshalb

auch mehr als nur die Beschreibung technischer Sachverhalte. Sie reflektie-
ren auch ökonomische, ökologische, soziale und andere politische Zielgrö-
ßen. In die technischen Regeln fließen damit auch außertechnische Kriterien
und Wertbezüge12 ein. Besonders offenkundig werden solche außertechni-

schen Bezüge der genannten technischen Regeln, die den Schutz von Leben,

Gesundheit, Sachgütern und Umwelt vor potentiellen Gefahren aus der Her-
stellung oder Verwendung technischer Artefakte bezwecken.

Die technische Regelsetzung hat bislang überraschenderweise die Auf-
merksamkeit der Sozialwissenschaften nicht auf sich ziehen können.

Gleichwohl kommt ihr sowohl eine überragende theoretische als auch eine

erhebliche politische Bedeutung zu.l3 Von theoretischer Relevanz ist vor
allem der Beitrag der technischen Regelsetzung zur Herstellung gesell-

schaftlicher Ordnung. Bei den technischen Regeln geht es letztlich um so-

ziale Normenla, die individuelles Verhalten zu koordinieren suchen. Die
technischen Regeln müssen auf legitime Weise hervorgebracht werden und
bedürfen zu ihrer Durchsetzung wie auch immer generierter Sanktionspo-

tentiale. Die Regelsetzung und die Sanktionierung >abweichenden Verhal-
tens<< sind dabei Gegenstand kollektiven Handelns und damit ein Betäti-

ll Vgl. dazu z.B. Lübbe-Wolff (1990), Marburger/Gebhardt (1993), Roßnagel (1986),
Pitschas (1989), Wolf (1986a; 1986b).

12 Vgl. bspw. RopohUSchuchardt/Lauruschkat (1984), VoelzkodHilbert/Heinze (1987:

80 ff.), Battis/Gusy (1988: 22 ff.).
13 Vgl. Mai (1988).

14 Vgl. dazu auch Joerges (1989).
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gungsfeld organisierter kollektiver Interessenvertretung in komplexen Sozi-
alsystemen. In dieser Hinsicht soll die vorliegende Studie zur Klärung der
Frage beitragen, unter welchen spezifischen Umständen die privaten Orga-
nisationen mit regelsetzender Kompetenz im Bereich der Technik, die als
äbergeordnete Gremien funktionaler Repräsentation auf dem System orga-
nisierter Interessen aufbauen und als >private Regierungen<<ls fungieren,
ihre quasi-öffentliche Autorität ausüben und an der Produktion und Imple-
mentation bindender gesellschaftlicher Entscheidungen teilhaben können.

Von politischer Bedeutung ist die technische Normung nicht zuletzt des-
halb, weil sie nicht nur die (mehr oder minder partikularen) Interessen jener
Akteure berührt, die sich aktiv an der technischen Regelsetzung beteiligen,
sondern in mannigfacher Weise auch die Interessen nicht beteiligter Betrof-
fenengruppen und damit letztlich auch der Öffentlichkeit. Die technische
Regelsetzung ersetzt offenkundig in vielen Fällen staatliche Eingriffe zur
Techniksteuerung. Eben dieser Sachverhalt, daß nicht staatliche Stellen,
sondern private Vereine mit der Erstellung technischer Regelwerke fär den
Arbeitsschutz, Verbraucherschutz oder Umweltschutz befaßt sind, erzeugt
immer wieder aufs Neue Kdtik.

In der jüngeren sozialwissenschaftlichen Literatur hat sich insbesondere
Beck (1988) mit kritischen Formulierungen hervorgetan. Für ihn ist die
technische Regelsetzung durch private Organisationen geradezu ein Fall
>organisierter Unverantwortlichkeit< :

Sicherheitsfragen, die die Gesellschaftsordnungen vom Ural bis zum Atlantik
erschüttem, werden in der Hochgefahrenzivilisation wie beim guten alten
Kaiser Wilhelm ebenso illegitim wie real letztlich von ständisch organisierten
Ingenieuren entschieden - ver- und gedeckt durch die Ermächtigungsformel
>Stand von Wissenschaft und Technik<, die in allen Sicherheitsgesetzen das

l5 Der Begriff >private Regierung< ist in der sozialwissenschaftlichen Literatur für
htichst unterschiedliche Sachverhalte verwendet worden (u. a. für die Mafia oder
multinationale Konzerne). Im Rahmen der soziologie organisierter Interessen wird
der Begriff auf solche Verbände (bzw. Foren mehrerer Verbände) bezogen, die an
der Produktion und Implementation bindender gesellschaftlicher Entscheidungen
beteiligt sind und solchermaßen gegenüber ihrcn Mitgliedern quasi-öffentliche Auto-
rität ausüben. Ein Überblick über die relevante Literatur findet sich bei sheeclc/
Schmitter (1985). Streeck/Schmitter selbst schlagen eine Begriffsverwendung vor,
die auf den Beitrag organisierter Interessen zur Realisierung öffentlicher Interessen
abstellt (vgl. dazu auch Jacek 1987). Demgegenüber soll hier bereits dann von >pr!
vaten Regierungen< gesprochen werden, wenn nur das Kriterium >Produktion und
Implementation bindender Entscheidungen< vorliegt; ob und inwieweit dies dann im
Einzelfall auch im >öffentlichen Interesse<< liegt, muß erst noch geklärt werden.
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kleingedruckte Wesentliche der Ausftihrung in die Hände von Hofgutachtem
und Experten legt (Beck 1988: l1). Wenn man ... die Zuständigkeitsfassaden
beiseiteschiebt und zum Kleingedruckten der Sicherheitsnormierung vor-
stößt, gilt durchgängig, daß in allen zentralen Fragen - von der Reaktorsi
cherheit über die Luftreinhaltung, dem Wasser- und Lärmschutz bis zur me-
dizinischen Lebensgestaltung - nicht die Parlamente, nicht die Regierungen,
auch nicht die Gerichte die Feder führen, sondern die Techniker und Medizi-
ner... Selbst die klassischen Instrumente politischer Steuerung - Rechtsver-
ordnung und Verwaltungsvorschrift - sind in den Kernaussagen leer, jonglie-
ren mit dem >Stand der Technik<, untergraben auf diese Weise ihre eigene

Zusttindigkeit und setzen zugleich an ihrer Stelle den >wissenschaftlich-tech-
nischen Sachverstand< auf den Thron der Gefahrenzivilisation... Auf diese

Weise (wird) den Ingenieursverbänden, den medizinischen Koryphäen usw.
ein Blankoscheck ftir politische Grundsatzentscheidungen ausgestellt. Die
demokratischen Institutionen unterschreiben sozusagen ihre eigene Kapitula-
tionsurkunde und treten im Glanze ihrer formalen Zuständigkeit die Macht in
Sicherheitsfragen an die >technokratische Nebenregierung< stäindisch organi-
sierter Gruppen ab. (Beck 1988: 190-192)

Hinter solchen Formulierungen stehen gleich zwei Vorbehalte gegen die
verbandliche Regelsetzung, die sich letztlich beide auf ihre Legitimationr6
beziehen. Zum einen wird in inhaltlicher Hinsicht die sachliche Güte des

technischen Regelwerks in Zweifel gezogen. Begründet wird dies mit Ver-
weis auf die soziale Zusammensetzung der regelsetzenden Gremien, die
durch eine vergleichsweise starke Präsenz von Technikern oder Wirtschafts-
interessenlT bzw. >technokratisch-industriellen Eliten< (Beck) gekenn-

zeichnet sind, was wiederum auf das materielle Ergebnis der Regelsetzung
durchschlage.

16 Ohne weitere Herleitung wird hier dem Begriff der Legitimation eine inhaltliche und
eine formale Komponente zugeordnet; die Legitimation bindender Entscheidungen
setzt folglich voraus, daß sowohl das Procedere als demokratisch anerkannt (>input<)
als auch die Leistungsfähigkeit als gegeben angesehen (>output<<) werden; vgl. dazu
Sartori (1992), Scharpf (1970), Westle (1989).

17 Mayntz (1990a: 150) faßt die vorliegenden Analysen des Entscheidungsprozesses
bei der Festlegung von technischen Regeln, die dem Umweltschutz dienen sollen,
dahingehend zusammen, daß sie >ein wachsendes Unbehagen< darüber berechtigt
erscheinen lassen, daß >in den Normenausschüssen, die meist aus Industrievertretern
bestehen, ein an technischen und wirtschaftlichen Kategorien orientiertes Denken
vorhenscht, d.h. das verfahrensmlißig gesicherte Wertberücksichtigungspotential die-
ser Entscheidungsprozesse über Umweltstandards erscheint defizitär< (ebd.);
vgl. dazu auch Kapitel 7.
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Zum anderen werden in formaler Hinsicht verfassungsrechtliche und de-
mokratietheoretische Bedenken gegen die Regelsetzung durch private Orga-
nisationen und den damit verbundenen Funktionsverlust der parlamentari-
schen Techniksteuerung diskutiert.ls So bem?ingelt bspw. Roßnagel
(1986: 50), die >>Grenze des zulässigen Risikos< werde >faktisch in einem
Kompromiß zwischen wirtschaftlichen und öffentlichen Interessen festge-
legt - von privaten Vereinen ohne jede demokratische Legitimation zur all-
gemeinverbindlichen Entscheidung<. Dieses Argument taucht in unztihligen
Stellungnahmen auf. Angesichts der hohen Relevanz der technischen Re-
geln für die Lebensqualität sei es eigentlich Sache des Staates und nicht Sa-
che privater Vereine, solche Aufgaben der Techniksteuerung zu überneh-
men.le Stattdessen würden (zumeist berufsständische oder ökonomische)
Interessenten den öffentlichen Regulierungsbedarf antizipieren, die aus ihrer
spezifischen Perspektive negativen Folgen einer staatlichen Intervention er-
kennen und durch Selbstregulierung in Form von technischen Regeln den
unliebsamen Staatseingriffen zuvorkommen.

In diesem Spannungsgefüge zwischen berufsständischen oder wirtschaft-
lichen Partikularinteressen einerseits und dem öffentlichen Regulierungsbe-
darf andererseits gewinnen die Organisationen mit regelsetzender Kompe-
tenz demnach zwar einen gewissen Gestaltungsspielraum, dieses intermedi-
äre Potential ist aber nach Einschätzung der Kritiker im Hinblick auf die
öffentlichen Interessen suboptimal und im Hinblick auf das Procedere der
Regelsetzung illegitim. Im Kern besagt diese Kritik also, daß das Verhäiltnis
von wissenschaftlich-technischem Sachverstand und verfassungsrechtlich
legitimierter Entscheidungskompetenz eigentlich anders aussehen müßte.

Diese Untersuchung macht nun allerdings deutlich, daß es sowohl in der
Bundesrepublik und in anderen westlichen Demokratien als auch auf der
Ebene der Europiüschen Gemeinschaften mehrfach auflebende Diskussio-

l8 Vgl. z.B. die ausgewogene Analyse von Denninger (1990: 141 ff.) oder die kritische
Position von Pitschas (1989: 789 f.).
Wobei anzumerken ist, daß Beck selbst eine Wiederherstellung staatlicher Zustän-
digkeiten oder eine Reparlamentarisierung in Fragen der Technik ftir unrealistisch
und letztlich auch fiir nicht wünschbar hält. Er setzt stattdessen auf eine >Entgren-
zung von Politik< (Beck 1986: 368) bzw. aufeine >Strukturdemotratisierung< (369)
der ohnehin bereits ausdifferenzierten und mit politischen de facto-Zuständigkeiten
versehenen >Subpolitiken< in Wirtschaft, Wissenschaft und anderen gesellschaftli-
chen Teilsystemen. Beck nennt diesen >Ausbau und rechtliche Sicherung bestimmter
Einflußmöglichkeiten der Subpolitik< (372) - im Gegensatz zu der ansonsten ja recht
sprachgewaltigen Abhandlung - geradezu bescheiden >differentielle Politik<.

t9
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nen darüber gab (und immer wieder aufs Neue gibt), ob und inwieweit
durch staatliche Eingriffe in die vorgefundene >Vorverfaßtheit<< der techni-
schen Regelsetzung die Aussichten auf eine >>rationale<<, die öffentlichen
Interessen hinreichend berücksichtigende Techniksteuerung erhöht werden
können. Das staatliche Zugeständnis, die technische Regelsetzung trotz ihrer
zahlreichen Berührungspunkte mit öffentlichen Interessen privatrechtlich
verfaßten Organisationen zu überlassen, ist dabei mit spezifischen Anforde-
rungen an die interne Struktur und an die Verfahrenswege verbunden wor-
den. Umstritten ist damit in der politischen Praxis also weniger die Frage,

ob die privaten Organisationen überhaupt technische Regeln (anstelle des

Staates) aufstcllen dürfen oder sogar auf ausdrücklichen Wunsch der staatli-
chen Seite hin aufstellen sollen, als vielmehr (die damit freilich durchaus in
einem gewissen Zusammenhang stehende) Frage, welche Systemeigen-

schaften die technische Regelsetzung im intermediären Sektor zwischen
Markt und Staat aufweisen muß, um als private Nebenregierung geduldet,

anerkannt und ggf. mit weiteren Funktionen betraut werden zu können.

Um sicherzustellen, daß die über die technische Regelsetzung erreichbare
Produktion öffentlicher Güter im verbandlichen Bereich ebenso gut oder so-
gar noch besser als in der alternativ denkbaren staatlichen Normsetzung er-
reicht werden kann, greift die staatliche Seite in das verbandliche System
technischer Regelsetzung ein. Die Eingriffe sollen dafür Sorge tragen, daß

die verbandliche Regelsetzung zumindest >äquifunktionale<< Beiträge zur
Techniksteuerung leistet. Es geht dabei zum einen um den wohlfahrtsstif-
tenden Nutzen, den die Allgemeinheit durch die (nunmehr staatlich regulier-
te) verbandliche Regelsetzung gewinnt, und zum anderen um die demokra-
tietheoretische Problematik einer >Regierung durch Verbände<.

Um den daraus ableitbaren Befund thesenartig zuzuspitzen, ließe sich be-
haupten, daß das von Beck gezeichnete Bild einer >technokratisch-indu-
striellen Elitenherrschaft< angesichts der prozeduralen Eingriffe zumindest
allzu sehr in schwarz-weißen Tönen gehalten ist. Wenn Beck (1988: 9) be-
mängelt, daß >die Herausforderungen des Atom-, Chemie- und Genzeital-
ters an der Wende ins 21. Jahrhundert in Begriffen und Rezepten verhandelt
(werden), die der frühen Industriegesellschaft des 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts entnommen sind<<, und gleichzeitig davon ausgeht, daß die
>ökologischen Zerstörungen und Spaltungen der Gesellschaft ... nur zu be-
wältigen (sind) durch Entscheidungsregeln, die die Machtkonzentration in
Definitionsfragen aufschließen und demokratisieren, weil nur so das Zu-
rechnungsproblem gelöst werden<< (24) könne, dann trifft die erstgenannte
Diagnose nicht mehr uneingeschränkt zu und stellt der zweitgenannte, in die



28 Kapitel I

Zukunft projizierte Handlungsbedarf eine Beschreibung bereits laufender
Eingriffe zur Reorganisation der technischen Regelsetzung dar; die an ande-
rer Stelle (Beck 1986: 368 ff) eingeforderte >differentielle Politik< ist in der
Praxis zumindest in ersten Konturen bereits vorfindbar.

In dieser Untersuchung wird empirisch nachgezeichnet, aus welchen An-
lässen, mit welchen Zielen und mit welchen konkreten Mitteln staatliche
Institutionen (bzw. auf der europäischen Ebene: die Kommission der Euro-
piüschen Gemeinschaft) die Verbandssysteme der technischen Regelsetzung
zum Gegenstand ihrer Politik gemacht und in die vorfindbaren Netzwerke
interveniert haben, um die verbandlichen Verhandlungssysteme für öffentli
che Aspekte der Techniksteuerung zu instrumentalisieren und mit der staat-
lichen Techniksteuerung (auch institutionell) zu verschränken.

Die technische Regelsetzung stellt in dieser Perspektive ein empirisches
Beispiel für eine >Vermischung von Hierarchie und Verhandlung<< dar, die
in der jüngeren politikwissenschaftlichen Forschung besondere Aufmerk-
samkeit findet. Scharpf (L99L: 629) hat zu dieser übergeordnet theoreti-
schen Fragestellung jüngst nach eingehender Analyse des aktuellen Diskus-
sionsstandes insbesondere der Politikwissenschaft angemerkt, >daß die
Komplementaritäten und Interferenzen von Hierarchie und Verhandlungssy-
stemen eigentlich zu den zukunftsträchtigsten Gebieten der theorie-
orientierten Politikforschung gehören müßten<. In der Hoffnung, daß dem
so ist, soll die empirische Analyse der technischen Regelsetzung in diesem
Sinne zum Verständnis der gesellschaftlichen Bedeutung von Verhand-
lungssystemen zwischen organisierten Interessen und Staat und zugleich der
komplexen Wechselwirkungen zwischen Verbandshandeln und politischen
Entscheidungsprozessen beitragen.20

L.2 Aufbau der Untersuchung

Im nachfolgenden zweiten Kapitel wird der hier zunächst nur angedeutete
theoretische Hintergrund der Fallstudie skizziert - also der sozialwissen-
schaftliche Diskussionskontext über Steuerungspotentiale und Demokratie-
gehalt privater Regierungen, auf den sich die Untersuchung bezieht. Dazu

Auch andere empirische Studien versuchen dieser Prognose zu entsprechen; vgl.
z.B. die Studie von Döhler/Manow-Borgwardt (1992a) über die >Gesundheitspoliti-
sche Steuerung zwischen Hierarchie und Verhandlung<.

20
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wird in einem Rückblick der Verlauf der teils verbändesoziologisch und

teils politikwissenschaftlich geprägten Diskussion über das Verhältnis von
Staat und organisierten Interessen aufgearbeitet. Dabei zeigt sich, daß seit
nunmehr fast 20 Jahren mit dem Gegensatzpaar >Pluralismus< und >Korpo-
ratismus<< zwei widersprüchliche Ordnungsmodelle des Verhältnisses von
Staat und organisierten Interessen miteinander konkurrieren, wobei das Plu-
ralismusmodell zwar eine (regulierte) Einflußnahme organisierter Interessen

auf staatliche Politik, aber keine Beteiligung organisierter Interessen an der
Politik vorsieht (und deshalb letztlich einer etatistischen Variante gleich-
kommt), wäihrend das Korporatismusmodell angesichts der Ineffizienzen
und des Dilettantismus etatistischer Lösungen eine aktive Einbindung orga-
nisierter Interessen in die Politik präferiert. Der Rückblick macht jedoch

auch deutlich, daß sich die politische Soziologie organisierter Interessen
derzeit insofern in einem Dilemma befindet, als sie die funktionalen Vortei-
le einer öffentlichen Nutzung der Steuerungspotentiale sozialer Gruppen
nicht überzeugend mit dem vor allem im pluralistischen Kontext hochgehal-
tenen Demokratiepostulat in Einklang bringen kann. hivate Regierungen,
die aus steuerungstheoretischer Perspektive gegentiber einer staatlichen Al-
leinzuständigkeit gewisse Vorzüge bieten können und häufig als unver-
zichtbar gelten, erscheinen in der demokratietheoretischen Perspektive als

überaus suspekte Phänomene. Umgekehrt werden die demokratietheoretisch
>>sauberen<< Lösungen des Verhtiltnisses von staatlicher und verbandlicher
Politik, die mit einer rigorosen Begrenzung von Verbandsmacht verbunden
wären, in steuerungstheoretischer Perspektive als unrealistisch und im Hin-
blick auf die gesellschaftliche Ordnung als kontraproduktiv eingestuft. Ein
Ausweg aus diesem Dilemma kann aber, so die hier am Ende des zweiten
Kapitel vorgezeichnete und dann nachfolgend am Beispiel der technischen
Regelsetzung exemplifizierte Hypothese, dann gefunden werden, wenn das
pluralistische, staatsfixierte und damit >reduktionistische<< Modell der Wett-
bewerbsdemokratie über Parteien und Parlamente und der solchermaßen
demokratisch legitimierten Handlungskoordination durch Hierarchie einer-
seits und das steuerungstheoretisch begündbare Modell der Verhandlungs-
demokratie einer Teilhabe organisierter Interessen an der Politikproduktion
andererseits nicht als eine sich wechselseitig ausschließende Altemative be-
handelt werden. Das ordnungspolitische Augenmerk sollte sich folglich auf
mögliche Formen einer Kombination von >Hierarchie<< und >Verhandlung<<

richten, die über die Verschrtinkung sowohl steuerungstheoretischen wie
auch demokratietheoretischen Ansprtichen gerecht werden können.
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Die Analyse der technischen Regelsetzung soll zeigen, daß der in demo-
kratietheoretischer Hinsicht eigentlich vorgesehene Machtkreislauf der teni-
torialen Repräsentation und die funktionale Repräsentation durch organisier-
te Interessen so ineinandergreifen können, daß sich einerseits die spezifi-
schen Defizite pluralistisch-etatistischer Problemlösung und andererseits die
nicht minder problematischen Begrenztheiten und Auswüchse privater Re-
gierungen überwinden lassen.

Um diese Schlußfolgerung zu unterftittern, muß zunächst der empirische
Gegenstandsbereich, also das Verhandlungssystem der technischen Regel-
setzung näher vorgestellt werden. Im dritten Kapitel werden deshalb die re-
levanten regelsetzenden Organisationen der deutschen, europäischen und
internationalen Ebene im Hinblick auf ihren Aufbau, ihre Arbeitsverfahren
sowie ihre interorganisatorischen Verbindungen näher analysiert.

Das vierte Kapitel befaßt sich mit den Funktionen der technischen Regeln
(d.h. auch: mit den möglichen Wohlfahrtseffekten der verbandlichen Regel-
setzung), die von verschiedenen Autoren als ein Beispiel für eine >>Staatsent-

lastung durch Verbände< interpretiert werden. Dazu wird zwischen koordi-
nativen und regulativen Funktionen differenziert, wobei sich die erste Funk-
tion auf die Senkung von Transaktionskosten beim Austausch von Gütern
und Dienstleistungen zwischen den Marktteilnehmern und die zweite Funk-
tion auf die Internalisierung externer Effekte technischer Produkte und Pro-
duktionen bezieht.

Auf den ersten Blick sind es dabei vor allem die regulativen Funktionen
technischer Regelsetzung, die von einigen Kommentatoren als staatsentla-
stende Leistungen interpretiert und von den kritischen Stimmen als unzuläs-
sige Privatisierung öffentlicher Aufgaben gebrandmarkt werden. Aber auch
die koordinativen Funktionen technischer Regeln sind, obgleich sie zunächst
als ein rein >technikinunanentes( Problem erscheinen, mit erheblichen Im-
plikationen für den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz verbunden.
Im fünften Kapitel werden deshalb die koordinativen Funktionen techni-
scher Regelsetzung am Beispiel der Normung im Bereich der rechnerinte-
grierten Produktion (ClM-Schnittstellen) veranschaulicht und zugleich im
Hinblick auf ihre sozialen Folgen durchleuchtet.

Im sechsten Kapitel wird näher untersucht, welche Kräfte die regelset-
zenden Organisationen überhaupt in die Lage versetzen, die erforderliche
Verbandsmacht aufzubauen und zu privaten Regierungen zu avancieren, die
die aufgeführten koordinativen und regulativen Funktionen übernehmen
können. Im Mittelpunkt stehen dabei die organisatorischen Probleme und
Problemlösungen des Zustandekommens der verbandlichen Regelsetzung.
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Dabei zeigt sich, daß das Organisationspotential dieser privaten Regierun-

gen in hohem Maße von staatlichen Rahmenbedingungen - im Sinne einer

>Verbändeentlastung durch den Staat< - abhängt.

In den beiden folgenden Kapiteln stehen dann die demokratietheoreti-

schen Aspekte im Vordergrund. Um die demokratietheoretischen Vorbehal-

te gegenüber den privaten Regierungen einerseits zu relativieren, anderer-

seits aber auch offene Fragen genauer zu spezifizieren, werden im siebten

Kapitel die staatlichen Strukturvorgaben flir das verbandliche System der

technischen Regelsetzung und nachträgliche Korrekturmaßnahmen zunächst

im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland nachgezeichnet.

Das achte Kapitel wendet sich der Europiüschen Normung zu. Hier zeigt

sich, daß die Existenz und der Stellenwert der europiüschen Normung nicht

in erster Linie einem >>endogenen<< Aufbau von Organisations- und Regulie-

rungspotentialen zu verdanken sind, sondern einer gezielten >>externen<<

Aufbauhilfe, die insbesondere von der Europäischen Kommission ausging,

um bestimmte Aufgaben der technischen Regelsetzung, die für die

Kommission eine Überforderung darstellten, externalisieren zu können.

Gleichzeitig wird deutlich, daß diese >externe Dezentralisierung<< regulati-

ver Funktionen von der Kommission auf die privatrechtlich verfaßten Nor-

menorganisationen einen gewissen Legitimationsdruck erzeugt und - in Re-

aktion auf diesen Druck - eine durchaus folgenreiche Regulierung der ver-

bandlichen Selbstregulierung provoziert hat, die demokratische Defizite der

verbandlichen Normsetzung zumindest begrenzt.
Im neunten Kapitel werden dann die empirischen Befunde dieser Unter-

suchung vor dem Hintergrund der steuerungstheoretischen und demokratie-

theoretischen Fragestellungen ausgewertet und zu ersten Schlußfolgerungen

fär eine Theorie des >demokratisch-kooperativen Staates< verdichtet.2l

Wie bereits angedeutet, ist die zentrale These dabei, daß gerade die Ver-

schränkung von staatlicher und verbandlicher Techniksteuerung, d.h. die

gezielte Einbettung der verbandlichen Verhandlungslösung in ein politisch-

institutionelles Umfeld, sowohl die Schwachpunkte einer rein hierarchi-
schen Lösung als auch einer reinen Verhandlungslösung >am Staat vorbei<
überwinden kann.

Hartwich (1987) hat in einer Zwischenbilanz der aktuellen Staats- und Verwaltungs-
wissenschaft feststellen müssen, daß es eine solche konsistente Theorie noch nicht
gibt, obwohl die empirischen Resultate der Forschung allen Anlaß bieten, dieses De-
fizit anzugehen.

2l



32 Kapitel I

Um einem zugestandenermaßen natreliegenden Mißverständnis vorzu-
beugen, ist nachdrücklich zu betonen, daß diese Arbeit keineswegs beab-
sichtigt, den Status quo der Arbeitsteilung von Staat und Verbänden in der
Techniksteuerung affirmativ zu überhöhen und als denkbar beste Lösung
auszuweisen. Es geht hier nur um den Nachweis, daß die Verschränkung
von Hierarchie und Verhandlung unter realen Bedingungen22 zu besseren
Ergebnissen führen kann als die Hierarchie- oder die Verhandlungslösung
jeweils ftir sich allein. Dies schließt natürlich nicht aus, daß in der Technik-
steuerung im Einzelfall gleichwohl suboptimale Entscheidungen getroffen
werden oder im Extremfall sogar die Welt untergeht, weil die Regulierung
technischer Risiken unzureichend geblieben ist.

1.3 Empirische Basis

Die empirische Datenbasis der Darstellung stützt sich zum Teil auf eine
Auswertung der einschlägigen Fachliteratur und auf eine Analyse der Do-
kumente und anderer veröffentlichungen der nationalen und europiüschen
Normenorganisationen und der staatlichen stellen und gesellschaftlichen
organisationen in ihrem umfeld. was dabei die Auswertung der Fachlitera-
tur betrifft, ist anzumerken, daß der empirische Gegenstand und die darauf
bezogenen soziologischen Fragestellungen ein fachübergreifendes vorgehen
unvermeidlich machten. Einzubeziehen waren neben den (eher seltenen) so-
ziologischen Beiträgen vor allem die (weitaus zahlreicheren) rechtswissen-
schaftlichen Studien, die sich überwiegend auf das verhältnis von Rechts-
nonnen und technischen Regeln beziehen. Diese rechtswissenschaftlichen
studien enthalten nicht nur zahlreiche Aussagen über die rechtlichen Rah-
menbedingungen der technischen Normung, sondern auch wichtige Hin-
weise zum Aufbau und zur Arbeitsweise der Normenorganisationen. Ferner
waren auch die (in jüngerer znit häufiger werdenden) wirtschaftswissen-
schaftlichen Analysen zu berücksichtigen, die sich mit den ökonomischen
Funktionen technischer Regeln befassen.

In erster Linie aber stützt sich die Arbeit auf die Ergebnisse von mehreren
Forschungsprojekten, an denen der verfasser, sei es als Mitarbeiter oder als
Leiter, in den letzten Jahren beteiligt war. Die Ergebnisse dieser empiri-
schen untersuchungen, die teilweise bereits an anderer stelle (2.8. in Form

22 Vgl. dazu auch Scharpf(1993a,b).
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von Aufsätzen, Projektberichten oder Gutachten mit jeweils spezifischen
Fragestellungen) veröffentlicht wurden, werden hier im Hinblick auf die
beiden genannten Problemstellungen zusammenfassend ausgewertet. Die
Fragestellungen, die jeweils in den Forschungsprojekten im Mittelpunkt
standen, sowie die empirischen Grundlagen dieser Projekte werden an den

entsprechenden Stellen im vorliegenden Text erwähnt. t





Kapitel 2

Steuerungspotential organisierter Interessen

und Demokratiepostulat:
Das Dilemma der politischen Verbändesoziologie

2.1 Gefährdungen der parlamentarischen Demokratie
durch organisierte Interessen

Neben die seit längerem diskutierte und durch Probleme des europiüschen

Integrationsprozesses aktualisierte These, daß der Staat nach außen nicht

mehr als souverän gelten könne, gesellt sich, ebenfalls seit Jahren, die kom-
plementäre These, daß die staatliche Souveränität auch von innen her ero-

diere.r Zu den Strukturtatbeständen moderner Demokratien gehört, daß

der offizielle (parlamentarisch-repräsentative) Kanal der politischen Wil-
lensbildung nicht der einzige und häufig nicht einmal der wichtigste ist.

Verhandlungssysteme, die von organisierten Interessen getragen werden,

treten in Konkurrenz zum parlamentarischen System und reduzieren viel-
fach dessen Entscheidungsspielräume.

Es steht wohl außer Frage: Die tatsächliche PolitiKormulierung läuft oft
über Verbände und Bürokratien und weniger über die Parteien und Parla-

mente. Letzteren verbleibt mitunter nicht mehr als eine Legitimierungsfunk-

tion. Die verfassungsgemäß ftir die Produktion allgemeinverbindlicher Ent-
scheidungen vorgesehenen Staatsorgane haben sich in der Praxis häufig dar-

auf zu beschränken, jene bereits ausgehandelten Kompromisse zu ratifizie-
ren, die ihnen aus dem vorgelagerten Interaktionssystem von Bürokratien

und deren jeweiliger Klientel vorgelegt werden. Ebenso lautlos wie effektiv
greifen organisierte Interessen in das komplexe Räderwerk von Regierung,

Parlament und Administration ein und sind dabei im Einzelfall mächtiger

als die Regierung oder als die Opposition im Parlament.
Bei der Politikformulierung und -implementation ist das Verhalten der

organisierten Interessen, also der mehr oder minder >freiwillig gebildeten

I Vgl. z.B. Scharpf (1991).
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sozialen Einheiten mit einer formalen Grundstruktur, die individuelle Be-
dürfnisse mit materiellem und immateriellem Nutzen gesellschaftlich ver-
knäpfen und dies innerhalb der sozialen Einheit verwirklichen oder gegen-
über anderen Gruppen und politischen Institutionen durch Mitwirkung und
Einwirkung zur Geltung bringen wollen<< (Alemann 1985: 5)2, zu einer
wichtigen Variable der Qualität des staatlichen Handelns und der Erfiillung
öffentlicher Aufgaben geworden. Organisierte Interessen haben im politi-
schen System der Bundesrepublik Deutschland3 wie in anderen wohl-
fahrtsstaatlichen Demokratien derart große Einflußmöglichkeiten gewon-
nen, daß sie wohlfahrts- und demokratietheoretische Bedenken auslösen.
Dabei sind drei Aspekte zu unterscheiden:

1. Die >Henschaft der Verbände< (Eschenburg 1955) und die damit ein-
hergehende Instrumentalisierung von Politik und Verwaltung durch
Sonderinteressen oder die >Kolonisierung<< des Staates (Weber 1957:
22) werden bereits seit Jahrzehnten beklagt. Die Kritiker argwöhnten,
die Verbände könnten ihre Macht (im übertragenen Weber'schen Sinne
(1972: 28) verstanden als Chance, auf die Produktion allgemeinverbind-
licher Entscheidungen zugunsten selbstgesetzter Ziele Einfluß zu neh-
men und dadurch den eigenen Willen auch gegen Widerstreben
durchzusetzen) dazu mißbrauchen, die demokratischen Institutionen

Der Begriff >Verbände< wird hier als Synomym ftir >organisierte Interessen( ver-
wendet (vgl. zu den Begrifflichkeiten der Verbandsforschung Breitling 1960/ 6l).
Allerdings muß im Hinblick auf das Kriterium der >Freiwilligkeik< einschränkend
angemerkt werden, daß neben den >freien< Verbänden auch zahlreiche öffentliche
Institutionen mit Zwangsmitgliedschaft existieren, die gleichwohl als Interessenorga-
nisationen fungieren. Dies wird am Beispiel der Industrie- und Handelskammem
oder der Handwerkskammern besonders deutlich, Solche Organisationsformen sind
Eotz ihrer rechtlichen Privilegierung in hohem Maße an die Mitgliederinteressen an-
gebunden und fungieren vielfach als >pressure-groups< (vgl. dazu näher Groser/Hil-
bert/Voelzkow 1986); sie sind deshalb trotz der Zwangsmitgliedschaft als organisier-
te Interessen zu behandeln (vgl. zu dieser hoblematik auch Rudzio 1982: 14).
Zum Erscheinungsbild organisierter Interessen in der Bundesrepublik Deutschland
vgl. die umfassenden Gesamtdarstellungen von Alemann (1987), Beyme (1980),
Raschke (1978) oder Weber (1977); zur Geschichte der Interessenverbände in
Deutschland vgl. Ullmann (1988); im Hinblick auf die Interessenverbände in anderen
westlichen Industriegesellschaften vgl. Hartmann (1985). Zur Struktur und Funktion
von organisierten Interessen in ehemals sozialistischen Ländern, die sich in einem
Transformationsprozeß nach westlichem Vorbild befinden, liegen erst wenige Unter-
suchungen vor; einen Überblick über die Entwicklung des Systems organisierter In-
teressen in den neuen Bundesländern bietet der Sammelband von Eichener et al.
(tee2).

a

3
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>auszuhebeln<, um ihre partikularen Interessen zu verfolgen. Die politi-
sche Aktivität organisierter Interessen, die sich ja einer öffentlichen
Kontrolle weitgehend entzieht, weckt seither immer wieder Bedenken.
Später kam die Kritik an der ausufernden >Segmentierung<< der Verwal-
tung hinzu, d.h. der Ausdifferenzierung in verschiedene fach- bzw.
gruppenbezogene >Ressorts<<, die - so das Argument - von organisierten
Interessen vorangetrieben werde, um sich dadurch bessere Durchset-
zungschancen fiir ihre partikularistischen Ziele zu verschaffen.a Die
horizontale Verwaltungsgliederung folgt in dieser Argumentationsfigur
den Anliegen der besonders durchsetzungsstarken Interessen, die infolge
der Reorganisation der öffentlichen Hand zu privilegierten Adressaten
des Verwaltungshandelns werden, was wiederum allokative Ineffizien-
zen erzeugt. Die Öffnung der Verwaltung gegenüber gesellschaftlichen
Einflüssen erfolgt demnach selektiv. Eine solche Etablierung von >>Ver-

bandsherzogtümern<<s würde zumindest einer >sektoralen Instrumen-
talisierung< des Staates gleichkommen.6

2. Von der >>Instrumentalisierungsmacht<< zu unterscheiden, aber aus wohl-
fahrts- und demokratietheoretischer Sicht im Hinblick auf die staatliche
Souveränität nach innen nicht minder problematisch, ist die >Blockie-
rungsmacht<< organisierter Interessen, also >die Macht zu verhindern,
daß Entscheidungen gefällt werden, auch die Macht, die Geltung staatli-
cher Entscheidungen erfolgreich zu ignorieren< (Kielmansegg 1979:

145f.). In dieser Perspektive erscheinen die Verbände als eine Fort-
schrittsbremse, die auf Besitzstandswahrung hinausläuft und das Spek-
trum dessen, was Gegenstand einer politischen Entscheidung werden
kann, begrenzt.

3. Daneben llißt sich, als dritter Typ der Gef?iludungen staatlicher Souve-
ränität im Binnenverhältnis, die >Ausübung autonomer Steuerungs-
macht<< (ebd.) abgrenzen, denn organisierte Interessen nehmen nicht nur
an der politischen Willensbildung, sondern >darüber hinaus auch an der
politischen Entscheidungsgewalt< (Böckenförde 1976: 462) teil. Die
Souveränität des Staates wird in diesem Fall durch >Nebenregierungen<<

organisierter Interessen untergraben. In der politischen Praxis wird viel-

4 Vgl. Seidmann/Gilmour (1986: 252);vel. auch Sabatier (1975) und Schuppert (1981,
1987).

5 Vgl. zu diesem polemisierenden Begriff die kritischen Anmerkungen von Beyme
(1980 : 183) und Weber (1980: l84ff.).

6 Vgl. Kielmansegg (1979: 150); vgl. dazu auch die Theorien des >Agency Capture<
der Chicago-Schule der Regulation (2.8. Stigler 1971, 1974).
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fach auf eine parlamentarische >Absegnung< vorgefertigter Entschei-
dungsvorlagen verzichtet. Verhandlungssysteme, die von Interessenver-
bZinden - ggf. unter Beteiligung von Funktionsträgern der öffentlichen
Hand - gebildet werden, übernehmen dann das politische >Geschäft<
vollständig. Die Definitionsmacht über Regelungsbedarf und die rele-
vanten Problemlösungen werden der staatlichen Einflußnahme dadurch
zumindest partiell entzogen. Neben den interessengebundenen Verwal-
tungseinheiten haben die Verbände folglich selbst, obwohl sie im Ver-
fassungssystem als Elemente der politischen Willensbildung eigentlich
nicht vorgesehen sind, nicht nur große Einflußmöglichkeiten auf die
>eigentlich zuständigen< Entscheidungsträger gewonnen, sondern sie

treten mitunter gleich an deren Stelle und haben damit gewissermaßen
eine >Mitsouveränität< (Eschenburg 1989: 132) erworben.

Das verbandliche System der technischen Regelsetzung ist im letztgenann-
ten Sinne eine solche >Nebenregieruflg<<, die sich neben den zustlindigen
staatlichen Instanzen etablieren konnte. Die Legislative vertraut in der
Techniksteuerung auf die Exekutive und die Exekutive stützt sich in der Re-
gel auf die Zuarbeit der in privaten Organisationen mit regelsetzender Kom-
petenz zusiülmengeschlossenen >>interessierten Kreise<< oder überläßt ihnen
die technische Detailarbeit vollständig.

Solche Verlagerungsprozesse politischer Entscheidungsmacht von den
verfassungsm?ißigen Organen der Legislative auf eine zunehmend interes-
sengebundene Exekutive, und mehr noch: von Legislative und Exekutive
auf außerkonstitutionelle Organisationsformen, müssen angesichts der ge-

samtwirtschaftlichen KostenT und der gesellschaftlichen Implikationen
des kollektiven Handelns organisierter Interessen wohlfahrts- und demokra-
tietheoretische Vorbehalte provozieren. Sie betreffen die am politischen
Prozeß beteiligten Verbände vor allem dann, wenn sie ein Eigengewicht
entwickeln können, das über ihre Rolle eines Sprachrohrs der Interessen-

Durchaus plausible Analysen der gesamtwirtschaftlichen Kosten des kollektiven
Handelns finden sich vor allem im Kontext der Neuen Politischen Ökonomie; vgl.
z.B. im Hinblick auf die Produktion negativer Externalitäten kollektiven Handelns
die bekannten Studien von Olson (1965, 1982); vgl. auch die Analysen zum >Rent-
Seeking< organisierter Interessen von Bhagwati (1980), Buchanan/Tollison/Tullock
(1980), McCormicUTollison (1981), Posner (1971,1974,1975) und Tollison (1982).
Im deutschsprachigen Raum ist vor allem die von Olson (1982) vorgelegte Analyse
über den >Aufstieg und Niedergang von Nationen<< bekannt geworden; zur Kritik
dieser Studie vgl. die Beiträge in Schubert (1992).

7



Steuerungspotential 39

gruppen hinausgeht. Als >stille Teilhaber der Macht<< scheinen sie die tradi-

tionellen Prämissen der organisierten Demokratie zu unterlaufen'

Wenn die parlamentarisch-repräsentativen oder exekutiven Instanzen des

Staates gewichtige Teile ihrer Zuständigkeiten und Handlungskompetenzen

an organisierte Interessen abtreten (oder sich von diesen >abringen<< lassen),

wenn also organisierte Interessen faktisch aufgrund ihrer zugewiesenen oder

errungenen Zuständigkeiten und Handlungskompetenzen zu >privaten Inter-

essenregierungen<< (Schmitter 1974) odet zu einer >zweiten Regierungsebe-

ne< (Rokkan 1966) avancieren, dann ist fraglich, welche Implikationen ftir
die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt und die Belange einzelner Interes-

sengruppen mit diesen neuen Machtzentren verbunden sind. Ferner ist un-

klar, auf welche Legitimationsgrundlagen diese neuen politischen >Macht-

haber< verweisen können, wer sie kontrolliert (bzw. überhaupt noch kon-

trollieren kann) und wer sie zur Verantwortung ziehen kann.

Trotz der genannten Geftihrdungen der organisierten Demokratie durch

mögliche Fehlentwicklungen bei den organisierten Interessen sind die Wer-

tungen des Verbändewesens in der politischen Soziologie in aller Regel am-

bivalent. Zum einen wird - ohne die Existenzberechtigung organisierter In-
teressen und ihre ordnungsstiftenden Funktionen grundsätzlich abzustreiten -
immer wieder die Frage nach der >Herrschaft der Verbände<<8 gestellt'

In dieser Perspektive erscheinen die Verbände als eine mögliche Gefahr für
das Gemeinwohle, sei es, weil sie als >Verteilungskoalitionen<< (Olson

1982) Staatsinterventionen provozieren, die zu Lasten der Allokationseffi-
zienz desMarktes gehen, oder weil sie selbst durch ihre Vereinbarungen ge-

samtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Interessen zuwiderlau-

Daß organisierte Interessen bedeutsame institutionelle Ordnungskräfte darstellen

(können), hat ja bereits Durkheim (1977: 57ft.) in seinen Analysen betont' Den Bei
trag der Verbände zur gesellschaftlichen Ordnung wird heute kaum ein Sozialwissen-

schaftler leugnen, Selbst ausgewiesene >Verbändekritiker< wie bspw. Eschenburg

(1955) sprechen deshalb den Verbänden ihre Existenzberechtigung auch nicht ab:

>Wer den Pluralismus als die allein erträgliche Staats- und Gesellschaftsordnung un-

serer Zeit bejaht, der muß die Existenz- und Wirkungsberechtigung der Verbände an-

erkennen<< @schenburg 1955: 5). Eschenburg warnt aber aber eindringlich vor den

Gefahren einer Situation, in der die organisierten Partikularinteressen in der Politik
dominieren und die staatliche Ordnung geftihrden.

Die Gegenüberstellung von gruppenspezifischen Partikularinteressen und dem >Ge-

meinwohl< und die darauf bezogene Frage, wie eine Unterordnung der Gruppenin-

teressen unter das Gemeinwohl eneicht werden kann, dürfte wohl zu den zentralen

Topoi der Verbändesoziologie zählen; vgl. dazu die Studie von Arnim (1977) sowie

die jüngeren Beiträge in Mayntz (1992b).

8
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fen. Auf der anderen Seite werden die organisierten Interessen aber auch als
legitime und zugleich unverzichtbare Elemente einer modernen, freiheitli-
chen Gesellschaft mit einer differenzierten Sozialordnung bejaht.to Des-
halb ist genauer nachzufragen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen
die organisierten Interessen ein Eigengewicht entwickeln können, das die
Funktionsvoraussetzungen der organisierten Demokratie verletzt.

Problematisch sind organisierte Interessen vor allem deshalb, weil sie das
gesamte Spektrum der Bedärfnisse und Präferenzen der sozialen Kategorien
eben nicht, wie in der ursprünglichen (amerikanischen) Gruppentheorie des
Pluralismus und in den naiven varianten der pluralistischen Demokratiethe-
orie noch angenommen wurde, ungebrochen widerspiegeln, sondern in ver-
zerrter weise in den politischen Raum einspeisen. Die Gruppen als interes-
senbestimmte sozialaggregate bildeten in dieser Theorie den Motor des po-
litischen Prozesses, wobei unterstellt wurde, daß sich Individuen mit glei-
chen Interessen immer zu solchen Gruppen zusammenfinden, um ihre Inter-
essen wirksamer vertreten zu können. Die Theorie sah die Gruppe als Aus-
druck interessengeleiteter Aktivität und Kooperation. Nach Bentley (Lg$g),
dem Begründer der pluralistischen Gruppentheorie, bildet die Gruppe des-
halb auch den entscheidenden Gegenstand bei der Analyse politischer pro-
zesse. Mit Begriffen wie >interaction of men<<, >>interest group<<, >balance of
interests<< oder >balance or equilibrium of pressure groups< meinte Bentley
(1949) den politischen Prozeß vollständig erfassen zu können. Fär ihn ließ
sich der politische Prozeß auf Druckausübung und Gegendruck einzelner
Interessengruppen reduzieren. I I

Im >interest-group-liberalism< glich dieses pluralismusmodell noch einer
simplen Übertragung des liberalen Marktmodells auf die Gruppen- und or-
ganisationsebene. Hier ist nun nicht der ort, um einen überblick über die
verschiedenen Pluralismustheorien, die darauf aufbauenden pluralistischen

10 vgl. statt vieler z.B. Presthus (1974: 459), nach dessen Einschätzung die verbände
eine >funktionale Notwendigkeit jeder komplexen Gesellschaft< bilden, >in der poli-
tische, soziale, technologische und industrielle spezialisierung< besteht. Auch in der
neueren Modernisierungstheorie wird die gesellschaftliche Differenzierung in Teilsy-
steme und deren verselbständigung mit der Ausbildung von kollektiven Interessen
und der damit verbundenen organisationsbildung in Zusammenhang gebracht;
vgl. dazu die Beiträge in Mayntz et al. (1988) und Mayntz (1991).
Das sehr breit angelegte Konzept von Bentley, das die parteien und den staat in die
Gruppendefinition einbezieht, ist jedoch auf heftige Kritik gestoßen; vgl. dazu
Hirsch-weber (1969), Einen knappen überblick über die amerikanische Gruppen-
theorie in der Politikwissenschaft geben Beyme (1980: 2lff,), olson (1965) uno St r-
fani (1980b: l9ff.).

11
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Demokratietheorien oder die einzelnen Kritikpunkte, die gegen diese theore-
tischen Ansätze formuliert wurden, zu geben. Stattdessen seien hier nur die

Voraussetzungen in Erinnerung gerufen, die im Pluralismusmodell als ge-

geben unterstellt werden, wobei nach heutiger Einschätzung davon auszu-

gehen ist, daß diese Voraussetzungen nicht erftillt werden und realistischer-
weise auch nicht erftillt werden können. Ein Höchstmaß an Legitimität und
Rationalität erreichen allgemein verbindliche Entscheidungen (des Staates)

dieser Theoriel2 zufolge dann, wenn

gesellschaftliche Interessen mit gleichen Chancen Interessenorganisatio-
nen bilden können (Organisierbarkeit),
die gewählten Vertreter der Interessenverblinde tatsächlich den Willen
der von ihnen vertretenen Mitglieder repräsentieren (innerverbandliche
Demokratie),
die organisierten Interessen mit gleichen Mitteln um Macht und Einfluß
konkurrieren (>1ü/affengleichheit<),

die verschiedenen Lebensbereiche durch Interessenorganisationen voll-
ständig erfaßt werden, so daß jedem organisierten Interesse ein anderes

gegenäbersteht, das die jeweils erhobenen Machtansprüche der >anderen

Seite< inZaum hält, und sich dadurch die in Konkurrenz befindlichen
organisierten Interessen wechselseitig in ihrer Macht und in ihrem Ein-
fluß beschränken (>Countervailing Power<),
die Regierung sich den organisierten Gruppen öffnet, die über Verbände
vermittelte Machtbalance antizipert und die ausgehandelten Kompro-
misse ratifiziert; die organisierten Interessen finden also in den allge-
mein verbindlichen Entscheidungen der zuständigen staatlichen Ent-
scheidungsgremien dergestalt Berücksichtigung, daß diese die >Resul-

tante des gesellschaftlichen Kräfteparallelogrammscl3 bilden.

12 Vgl, dazu Beyme (1980), Ikemendahl (1977), Narr (1969), Nuscheler/Steffani
(1976), Oberreuter (1980) oder Steffani (1980a,b). Scharpf (1970) gibt einen guten

Überblick über die diversen Argumentationsmuster der pluralistischen Demokatie-
theorie. Die hier aufgeführten Grundannahmen folgen einer Analyse von Lowi
( 1969: 7 I ff.), der den >interest-group-liberalism< ilhnlich umreißt.

13 Vgl. hierzu auch die Arbeiten von Fraenkel (1964,1969 und 1973). Steffani (1980b)
hat jedoch in seinen Analysen mehrfach und zu recht betont, daß insbesondere der
>Neo-Pluralismus< bei weitem nicht so naiv argumentiert, wie die hier aufgeführten
Thesen und das von Fraenkel in die Diskussion gebrachte Bild des >gesellschaftli-
chen Kräfteparallelogramms< vermuten lassen.
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Der Nachweis, daß die Welt nicht so ist, wie sie nach den einfachen Model-
len der politisch-normativen Pluralismustheorie sein müßte, ftillt leicht und
wird auch von den aufgeklärten Vertretern dieser Richtung heute nicht mehr
in Abrede gestellt. Dabei sind zwei Begründungszusammenhänge der Kritik
des >>naiven<< Pluralismusmodells zu unterscheiden:

Zum einen ist in der Verbändesoziologie mittlerweile unstrittig, daß es
erhebliche Unterschiede in der Organisations- und Konfliktf?ihigkeit von
Interessen gibt, was dazu führt, daß die verbandlich artikulierten Interes-
sen nicht mit den tatsächlichen Interessen der gesellschaftlichen Grup-
pen übereinstimmen.la Der im Pluralismusmodell unterstellte markt-
analoge Ausgleich der Machtentfaltung von verschiedenen Interessen
greift vielfach nicht.rs
Zum anderen läßt sich zeigen, daß die innerverbandliche Demokratie
vielfach defizitär ist. Die Politik der Verbände deckt sich in solchen Fiil-
len nicht mehr mit den Interessen der Mitglieder, was ebenfalls zu einer
verzerrten Interessenrepräsentation ftihrt. Als Organisationen bzw.
>korporative Akteure<<16 entwickeln sie - wie spätestens seit den Stu-
dien von Michels (1911) bekannt ist - eine Eigendynamik, die Oligar-
chisierungstendenzen heraufbeschwört.

Innerverbandliche Demokratie im Binnenverhältnis ist ebenso wenig selbst-
verständlich wie das in den Pluralismustheorien vielfach unterstellte
>Gleichgewicht der Kräfte< im Außenverhältnis.l7 Und weil davon ausge-
gangen werden muß, daß die Verbände mit ihrer Interessenpolitik durchaus
Wirkung zeigen, sei es in Form von >pressure<<, >)capture<<, >Klientelismus<<
oder sogar in Form einer faktischen >Regierungsübemahme<<, besteht die
Gefahr, daß sich die politischen Entscheidungen nicht mit den Bedürfnissen

r6
t7

Vgl. dazu vor allem die >Klassiker< Olson (1965), Offe (1969) und Finer (1973).
Solche Abweichungen der empirisch vorfindbaren Realitäten vom Soll-Zustand der
politisch-normativen Pluralismustheorie sind seit jeher der zentrale Gegenstand der
analytisch-deskriptiven Pluralismusforschung, die sich in erster Linie rnit dem Ein-
fluß organisierter Interessen auf die demokatischen Institutionen und ihre allge-
meinverbindlichen Entscheidungen befaßt und deshalb häufig vereinfacht als >Ein-
fl ußforschung< bezeichnet wird.
Vgl. dazu Coleman (1979).
Damit sind die beiden zentralen Bezugspunkte einer demokratietheoretischen pro-
blematisierung organisierter Interessen benannt, denn >die Interessengruppen haben
eine doppelte Bedeutung für die Demokratie in einem Lande: durch den Grad der
innerverbandlichen Demokatie und durch die Rolle der Verbände im Rahmen der
pluralistischen Demokatie< (Beyme 1980: 121).

t4
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und Präferenzen der Gesellschaft decken, also gewissermaßen >undemokra-

tisch< werden.
Dieser Sachverhalt ist immer wieder Anlaß für Überlegungen darüber, ob

durch staatliche Eingriffe in die gesellschaftliche >Vorverfaßtheit<, also in
die Systemstrukturen der organisierten Interessen, die Durchsetzungschan-
cen einer >>rationalen Politik<<, die demokratischen Prämissen entspricht, er-
höht werden können. Das Ziel einer solchen staatlichen Verbändepolitik
müßte demnach sein, eine Form der gesellschaftlichen Selbstorganisation,
also ein Verbändesystem, durchzusetzen, durch das die Handlungsstrategien
der organisierten Partikularinteressen mit den normativen Postulaten der or-
ganisierten Demokratie, mit den Bestandsbedingungen des politischen Sy-

stems, also mit gesamtgesellschaftlich wünschenswerten >Systemzusttin-

den<< in Einklang gebracht werden können.l8 Eine solche Diskussion wur-
de übrigens, wie später noch nliher za zeigen sein wird, auch im Hinblick
auf das verbandliche System der technischen Regelsetzung geftihrt.

Eine Durchsicht der sozialwissenschaftlichen Verbändeliteraturle, insbe-

sondere der politologischen Beiträge, die sich mit dem Einfluß von Verbän-
den auf das politisch-administrative System und deren Institutionalisierung
befassen, ergibt, daß die Zielvorstellungen darüber, wie ein Verbäindesystem
aussehen soll, um möglichst >gemeinwohlverträglich< zu wirken, in der ein-
schlägigen ordnungspolitischen Diskussion unterschiedlich aussehen. Es
haben sich aber zwei dominante Positionen herauskristallisiert: Zum einen
der durch eine staatliche Verbändepolitik künstlich wieder hergestellte Plu-
ralismus, der in erster Linie an die skizzierten demokratietheoretische Tradi-
tionen anknüpft, und zum anderen der Korporatismus, der sich vornehmlich
auf steuerungstheoretische Überlegungen bezieht. Im Hinblick auf die je-
weils angestrebten Verbändesysteme ergeben sich dadurch allerdings zwei
völlig gegensätzliche Ordnungsmodelle. Deshalb sind in dieser Analyse die
politisch-normativen Aussagen dieser Theorietraditionen gegenüberzustel-
len und in ihren Zielsetzungen und Begründungszusarnmenhängen gegen-
einander abzuwägen.

Eine solche Analyse muß jedoch auch die vorfindbaren Aussagen der Or-
ganisationssoziologie, soweit sie sich mit den verbandlichen Binnenstruktu-

Vgl. bspw. Scharpf ( 1970) oder Kevenhörster (1976).
Die sozialwissenschaftliche Verbändeliteratur ist mittlerweile derart umfangreich
geworden, daß es vermessen wäre, einen vollständigen Überblick zu geben. Die Re-
zeption ist selektiv und folgt dem spezifischen Interesse an der Rolle des Staates bei
der Gestaltung von Verbändesystemen.

18

l9



M Kapitel2

ren (dazu gehört auch die Oligarchieforschung) befaßt, berücksichtigen und
im Hinblick auf die Realisierungsbedingungen und -chancen der jeweils ge-
setzten normativen Leitlinien auswerten. Die klassischen demokratischen
Ordnungsmodelle scheinen der Realität organisierter Interessen nicht (mehr)

angemessen zu sein, und es wäre illusionär, die Realität allzu einfachen
normativen Leitlinien unterwerfen zu wollen. Bei der Diskussion von poli-
tisch-normativen Modellen sind auch die Befunde der analytisch-deskrip-
tiven Verbändesoziologie einzubeziehen, denn eine ordnungspolitische
Konfiguration des Verhtiltnisses von Staat und Verbänden sollte sinnvoller
Weise zumindest grundsätzlich mit den Ergebnissen der Forschung über die
Struktur und Funktion organisierter Interessen vereinbar sein (>Sollen im-
pliziert Können<2o),

Auch in der empirischen Verbändesoziologie finden sich mit >Pluralis-
mus<< und >Korporatismus<< zwei wegweisende Leitfäden, diesmal jedoch
als unterscheidbare Raster ftir die Analyse von >Ist-Zuständen< und als ein
Modell zur Beschreibung gesellschaftlicher Sachverhalte. Um den Grad der
Realisierbarkeit ordnungspolitischer Leitlinien beurteilen zu können, sind
die Ergebnisse dieser analytisch-deskriptiven Forschungstraditionen aufzu-
greifen.2l

Eine solche Gegenüberstellung wird nicht zuletzt dadurch erleichtert, daß
beide Stränge der Verbändesoziologie die gemeinsame Grundannatrme tei-
len,. derzufolge zwischen der Binnenstruktur eines Verblindesystems und
seinen Außenfunktionen ein systematischer Zusammenhang besteht. Soweit
solche eindeutigen Zusammenhänge zwischen der Struktur und der Funk-
tion tatsächlich bestehen, können sich die intra- und interverbandlichen Or-
ganisationsstrukturen grundsätzlich als ordnungspolitische Parameter eig-
nen, durch deren Anwendung der >output< (Leistungen und Funktionen22)
des Verbtindesystems gesteuert werden kann.

Um den aktuellen Stand der Verbändesoziologie im Hinblick auf die
skizzierte ordnungspolitische Problematik aufzuarbeiten und um offene Fra-

20
2t

Vgl. dazu Scharpf (1970: 9ff.),
Die hier aufgegriffene Unterscheidung zwischen einem analytisch-deskriptiven und
einem politisch-normativen Srang der Verbändesoziologie hat Steffani (1980b: 16)
im Hinblick auf den Pluralismusbegriff getroffen. Diese Differenzierung läßt sich
aber problemlos auch auf die Korporatismusdebatte übertragen.
Zur Unterscheidung zwischen Leistung und Funktion vgl.Luhmann (1981: 8lff.).
Der Begriff >Funktion< steht für die Beziehung eines Teilsystems zum Gesamtsystem
(bzw. zur Gesellschaft), während der Begriff >Leistung< für die Beziehung eines Teil-
systems zu anderen Teilsystemen steht.

22
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gen zu präzisieren, steht eine Auswertung der relevanten Literatur im Vor-
dergrund. Die Darstellung orientiert sich an der Abfolge der empirischen
Verb?indeforschung in der Bundesrepublik Deutschland.23 In Anlehnung
an Vobruba (1992: 83ff.) wird dabei zwischen einer >älteren und einer
neueren sozialwissenschaftlichen Diskussion< über Verbände unterschie-
den, wobei als Grenzmarke der Beginn der 80er Jahre gesetzt wird. Zu die-
ser Zeit wurde die vorwiegend einflußtheoretisch geprägte Verbändefor-
schung durch steuerungstheoretisch motivierte Analysen organisierter Inter-
essen abgelöst. In der dlteren Verbändediskussion standen als Antwort auf
die Defizite des feststellbaren )>asyfilmetrischen Pluralismus<< in der Realität
verschiedene (rechtspolitische) Modelle einer staatlichen Entflechtung or-
ganisierter Interessen und einer Wiederherstellung des Pluralismus, in der
der jüngeren Verbändediskussion demgegenüber eine staatliche Optimie-
rung der öffentlichen Nutzung des verbandlichen Steuerungspotentials
(Korporatismus als Modell dezentraler Makrosteuerung) im Mittelpunkt.

2.2 >InszenierterPluralismus<

Aus der Tatsache, daß die gesellschaftlichen Realitäten und die politisch-
normative Pluralismustheorie nicht übereinstimmen und empirisch immer
wieder Beispiele flir >innerverbandliche und interverbandliche asymmetri-
sche Interessenrepräsentanz< @ethusy-Huc 1.976: 223) vorgelegt werden
können, verliert diese Theorie nicht unbedingt an Plausibilität. Denn sie ist
ja als Umschreibung eines Soll-Zustandes und nicht als empirische Be-
schreibung des Ist-Zustandes konzipiert. Sofern Tendenzen einer Asymme-
trie in der Einflußnahme oder Defizite in der innerverbandlichen Demokra-
tie ausgemacht werden, folgt daher in aller Regel die Forderung, der Staat
sollq Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die ausgemachten Differen-
zen zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand des pluralistischen Systems
organisierter Interessen abzustellen.

Die deutsche Verbändeforschung war freilich nie isoliert, sondern eingebettet in in-
ternationale Diskussions- und Forschungszusamrnenhänge, Deshalb werden hier
auch ausländische (insbesondere angelsächsische) Forschungsergebnisse und theore-
tische Aspekte aufgegriffen, soweit sie die bundesdeutsche Diskussion beeinflußt
haben.

23
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Die ordnungspolitischen Konsequenzen der pluralistischen Demokratie-
theorie liegen auf der Hand: Der Staat hat demnach Strukturvorgaben zu
setzen, die auf eine Gleichverteilung der Partizipations- und Durchsetzungs-
chancen hinauslaufen. Sollten in dem Verbändesystem >Vermachtungsten-
denzen< deutlich werden, also Unterschiede in der Organisations- und Kon-
fliktfähigkeit, die sich in >übergewichtigen< Interessenorganisationen mani-
festieren, so hätte der Staat Maßnahmen zur Entflechtung einzuleiten. Diese
ausgleichende Staatsaufgabe wäre durchaus vergleichbar mit Maßnahmen
zur Verhinderung oder Begrenzung von Wettbewerbsbeschrlinkungen durch
Fusionen oder Kartelle.2a Durch Eingriffe in das Verbändesystem wäre
daftir Sorge zu tragen, daß sich einzelne Organisationen nicht >verselbstän-

digen<, daß also die empirischen Mitgliederinteressen und der artikulierte
Verbandswille stets identisch bleiben. Die >innerverbandliche Demokratie<<
wlire nicht mehr länger >Privatsache<<, sondem ein >Politikum<<.25 Schritte
in Richtung auf eine Anpassung der Realität an das Modell der pluralisti-
schen Demokratietheorie werden hier als Pluralisierung bezeichnet.

Die Pluralisierungsstrategie basiert auf der Idee einer direkten innerver-
bandlichen Demokratie. Sie will eine unmittelbare Beteiligung aller Ver-
bandsmitglieder an der Bestimmung ihres Gruppeninteresses und eine
Minimierung von verbandsinterner Herrschaft. >Private Regierungen< sind
in diesem Modell nicht vorgesehen. Die Pluralisierungsstrategie will viel-
mehr eine strikte, ungebrochene innerverbandliche Demokratie, weil sie er-
wartet, daß die Interessen dann unverfiilscht bis in die zentralen Exekutivor-
gane der Verbände und von da aus in den >regulären<< politischen Willens-
bildungsprozeß über Parteien und Parlamente gelangen.

Die Pluralisierungsstrategie setzt damit auf eine Verbandsstruktur, die in
Anlehnung an Max Weber (1972) mit dem Begriff der >herrschaftsfremden
Verbandsverwaltung<< umschrieben werden kann. Die staatlichen Vorgaben
haben in dieser Zielsetzung za gewährleisten, daß es im wohlverstandenen
Eigeninteresse der Verbandsführungen bleibt, >die - in einem gewissen
Minimalumfang unvermeidlich - mit Vollzugsfunktionen verbundenen Herr-
schaftsgewalten tunlichst zu reduzieren (Minimierung der Herrschaft), in-
dem der Verwaltende als lediglich nach Maßgabe des Willens, im >Dienst<

und kraft Vollmacht der Verbandsgenossen fungierend gilt<. Zentrale Er-
fordernisse eines demokratischen Systems organisierter Interessen wären
demnach

24 Vgl. dazu z.B. Bernholz (1976: l2).
25 Vgl. dazu von Alemann (1977).
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eine unmittelbare Anbindung der haupt- und ehrenamtlichen Verbands-
fährung an ihre Mitgliederbasis,
eine Loslösung der ehrenamtlichen Funktionsträger und der Mitglieder-
basis von verbandsbi.irokratischen Abhängigkeiten und
die Herstellung eines direkten demokratischen Willens- und Entschei-
dungstransfers zwischen Verbandsmitgliedern und -führung.

Wie eng sich die Zielvorstellungen des Pluralismus an das Modell des

Marktes anlehnen, verdeutlicht der in dieser Theorie angelegte Stellenwert
der uneingeschränkten Mobilität der Mitglieder als des zentralen Steue-

rungsmechanismus. Der Staat hat demnach vor allem dafär zu sorgen, daß
die Beitritts- und Austrittsentscheidungen der (potentiellen) Mitglieder frei
getroffen werden können. Die Anbindung der Führungsstäbe an die unmit-
telbaren Mitgliederinteressen soll auf diese Weise ebenso erzwungen wer-
den wie ein >nachfragegerechtes<< Angebot an Organisationsmöglichkeiten
auf einem freien Markt. Wer die Verbandspolitik nicht akzeptiert, tritt aus.

Die Angewiesenheit auf Mitglieder, die jederzeit den Verband wechseln
könnten, verhindert nach diesem Modell eine Verselbständigung von Funk-
tionärseliten. Wenn dieser Steuerungsmechanismus greift, dann führt der
fehlende Bezug zu den Mitgliederinteressen (- >quality decline<) zu Ab-
wanderungsbewegungen (= nexit,<), was den Verband zur Überprüfung sei
ner bisherigen Politik (= ,>mangement reaction<) und zu einer Verbesserung
seines Leistungsangebotes zwingt 1= >quality improvement<26). Aus der
Sicht der Verbandsorganisation bedeutet dies, daß sie sehr sensibel auf die
Mitgliedermotivationen achten muß, um ihren Bestand zu stabilisieren (>>re-

sponsive organization<<27), denn ansonsten droht eine >Abstimmung mit
den Füßen<. Daraus ergibt sich ftir die neuzeitliche Form des >vereinbarten
Verbandes< auch, daß >>dessen gesatzte Ordnungen nur flir die kraft persön-
lichen Eintritts Beteiligten Geltung beanspruchen< (Weber 1972:28) kön-
nen. Auch hier zeigt sich, daß >private Regierungen<< mit dem Pluralismus-
modell unvereinbar sind, denn die Entscheidungen >privater Regierungen<<

betreffen ja zumeist auch jene, die den involvierten Verbänden überhaupt
nicht angehören.

Ausgangshypothese der Pluralisierungsstrategie ist, daß durch eine stär-
kere Anbindung der Funktionärsapparate an die empirischen Mitgliederin-
teressen, durch eine Erhöhung der Authentizität der verbandlich repräsen-

26 Vgl. dazu Hirschmann (1970).
27 Vgl. dazu auchEtzioni (1968: 503ff.).



48 Kapitel 2

tierten Interessen, d.h. letztlich durch Fragmentierung innerhalb des Ver-
bändesystems der Handlungsspielraum des Staates steigt, weil dieser es

nicht mehr mit einem einheitlich aufuetenden Verbandsblock zu tun hätte,
sondern mit mehreren, sich in ihrer >pressure<-Wirkung gegenseitig aufhe-
benden Verbändefraktionen. Es wird dabei davon ausgegangen, daß sich
staatliche Autonomie und Steuerungskapazität erhöhen wtirden, wenn die
innere Geschlossenheit von Großverbänden mit heterogener Mitgliedschaft
gemindert, die Einflußmöglichkeiten der Einzelmitglieder auf die Ver-
bandspolitik gestärkt, die intraverbandliche Willensbildung dezentral und
plebiszitär organisiert und nicht zuletzt die Konkunenz zwischen den Ver-
bänden gesteigert werden.

Ziel dieser Pluralisierungsstrategie ist also die Minimierung des Autono-
miespielraumes der Verbandsftihrung gegenüber ihrer (heterogenen) Mit-
gliedschaft. Sie hat folglich Schritte in Richtung auf eine plebiszitäre inner-
verbandliche Demokratie einzuleiten. Diese Strategie läuft auf eine Stär-
kung der >Elementarverbände<< mit homogener Mitgliedschaft und auf eine
Schwächung der Verbände >höherer Ordnung<<28 mit heterogener Mit-
gliedschaft hinaus, wobei sich gleichzeitig die Anzahl der Elementarverbän-
de entsprechend der Anzahl unterschiedlicher Interessen erhöhen wird. Die
Pluralisierungsstrategie will damit vor allem jene gesellschaftlichen Grup-
pen zu einer eigenständigen Organisationsbildung stimulieren, die bisher
nur als >latente Gruppen<2e außerhalb oder (einflußlos) innerhalb des Ver-
bändesystems vorhanden waren, und zugleich den Einfluß der bereits vor-
handenen Interessenorganisationen auf das gebührende Ausmaß zurück-
schneiden.

Eine solche Reorganisation des Verbandswesens würde - ihren Erfolg
vorausgesetzt - de facto auf eine Paralysierung der vorgegebenen Verbän-
destrukturen hinauslaufen. Die anzuwendende Zauberformel hieße >Diversi-
fikation der Repräsentation<<.30 Es wäre ein System der Interessenvermitt-
lung anzustreben, das aus einer unbestimmten Anzahl auf freiwilliger Mit-
gliedschaft beruhender Verbände besteht, die sich ausschließlich an den In-
teressen ihrer Mitglieder zu orientieren haben. Diese Verbände wären in
keiner Weise hierarchisch geordnet, sie wtirden um Mitglieder und Einfluß-

28 Zur Unterscheidung zwischen >Elementarverbänden< und >Verbänden höherer Ord-
nung< vgl. Buchholz (1969).

29 Zu der Unterscheidung zwischen >manifesten< und >latenten< Interessen vgl. Olson
(1e65).

30 Vgl. im Hinblick auf die GewerkschaftenZacher (1977).
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chancen konkurrieren und unterlägen einer vollständigen Kontrolle ihrer
Mitglieder. Kein Verband würde von der staatlichen Seite in irgendeiner
Form bevorzugt, kein Verband könnte dejure oder de facto ein Repräsenta-

tionsmonopol in Anspruch nehmen.3l Es wäre sodann zu erwarten, daß

sich die durch staatliche Politik betroffenen Akteure eigenstärndig in speziel-

len Verbänden organisieren, ihre Interessen artikulieren, und über ihre Or-
ganisationen als >Countervailing-Power<<32 gegenüber den Organisationen

widerstreitender Interessen auftreten.
Konsequent durchdacht, gehört zu diesem Modell eines staatlich >insze-

nierten Pluralismus< als logisch zwingendes Komplementärstück der Eta-
tismus. Der Staat ist in diesem Modell der alleinige Träger öffentlicher Ver-
antwortung. Nur er und keine andere Instanz ist politikberechtigt. Wer den
organisierten Interessen zur Sicherstellung innerverbandlicher Demokratie
jedwede Verbandsmacht gegenüber den Mitgliedern abspricht, der muß
letztlich alle Politikzuständigkeiten (im Sinne einer Produktion bindender
Entscheidungen) auf den Staat konzentrieren33 und jedwede private Regie-

rung unterbinden wollen

2.3 Organisierte Interessen als Objekt staatlicher Regulierung:
Zur Diskussion über ein Verbändegesetz

Die demokratietheoretisch begründete Aufforderung, der Staat möge das

System organisierter Interessen regulieren, um die organisierte Demokratie
vor Schaden zu bewahren, ist nun keineswegs neu. Erinnert sei in diesem

3l Vgl. dazu die idealtypisch verstandene Definition pluralistischer Verbändesysteme
von Schmitter (197 9: 94).

32 Die Vorstellung, daß die organisierte Macht von Interessen die Organisation von Ge-
genmacht stimuliert, stammt von Galbraith (1964), der das Konzept der >Countervai-
ling Power< in den 50er Jahren vorstellte.

33 Diesen auf den ersten Blick übenaschenden Sachverhalt hat bspw, Streeck (1983b:
181) herausgestellt; >Wo der Staat als alleiniger Träger öffentlicher Verantwortung
und als tendenziell allzuständige gesellschaftliche hoblemlösungsinstanz figuriert,
erscheinen soziale Gruppen und Institutionen im wesentlichen als >Lobbies< bzw,
>resbiktive Bedingungen< <,
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Zusammenhang an die in Wissenschaft und Politik Mitte der 70er Jahre mit
Vehemenz geftihrte Diskussion über ein Verbändegesetz.3a

Zwei Forderungen standen seinerzeit im Vordergrund:

Einerseits müsse durch eine gesetzliche Regelung sichergestellt werden,
daß die innerverbandliche Demokratie nicht untergraben werden kann;
diese Forderung betrifft das Verhältnis zwischen den >>einfachen< Mit-
gliedern und den haupt- und ehrenamtlichen Funktionsträgern in den
Verbänden und soll möglichen Oligarchisierungstendenzen begegnen.
Das Individuum bedürfe nicht nur gegenüber der staatlichen Gewalt,
sondern auch gegenüber den Zumutungen und Übergriffen der Verbände
des Schutzes.
Andererseits müsse daflir Sorge getragen werden, daß der >aus allge-
meinen Wahlen, Parteien, Parlamenten und parlamentarisch verantwort-
licher Regierung bestehende Instanzen rE politischer Willensbildung
und -ausführung, der allein den verfassungsrechtlichen Normen eines
demokratischen Staatswesens entspreche, von para-parlamentarischen
(in erster Linie als verbandsförmig organisierten) Einflußnahmen und
Verzemrngen freigehalten< (Offe I979b: 73f.) wird. Im Hinblick auf
vorfindbare >private Regierungen<< kommt dieses Postulat einer >Repar-
lamentariesierung(< von Politik gleich, es sei denn, die bislang verband-
lich ausgeübten Regulierungsfunktionen sollen der politischen Sphäre
völlig entzogen und an den Markt abgegeben werden.

Hier ist freilich anzumerken, daß sich die Diskussion über ein Verbändege-
setz nicht explizit auf das verbandliche System technischer Regelsetzung
bezog. Im Vordergrund standen andere Formen privater Interessenregierun-
gen. Gleichwohl ist im Rückblick zu beobachten, daß parallel zu der Kon-
troverse über den Sinn oder Unsinn einer Verbändegesetzgebung auch die
verbandliche Regelsetzung im Bereich der Technik problematisiert wurde
und daß in dieser Debaue Argumente zu hören waren, die durchaus Paralle-
len zu der Diskussion über ein Verbändegesetz erkennen lassen.

34 Vgl. z.B. Dettling (1976: l0ff.), Blanke (1977) und die Beiträge in Alemann/lleinze
(1979), die Ausführungen bei Beyme (1980: 153ff.), die Studie von Göhner (1981)
sowie den neueren Beinag von Ronge (1992); einen guten Überblick über die ver-
schiedenen Argumente ftir und gegen ein Verbändegesetz enthält auch der Band von
Biedenkopf/Voss (1977).
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In der rechtswissenschaftlichen Diskussion wurde einerseits über ver-
schiedene Ansätze diskutiert, die das politische und ökonomische Handeln
organisierter Interessen einer rechtsförmigen Regulierung unterwerfen soll-
ten, um den (allerdings durchaus kontroversen) verfassungspolitischen Po-

stulaten genüge zu tun. In dieser Zielsetzung wurden beispielsweise ein
>Kartellrecht< für organisierte Interessen, die Auferlegung bestimmter Pu-

blikationspflichten, die Verankerung einer >Sozialpflichtigkeit<<, das Verbot
unerlaubter Einflußpraktiken, die Festschreibung parteipolitischer Neutrali-
tät, die Einflihrung eines >Beaufuagten für das Verbändewesen<<, die Spezi-

fikation und Begrenzung der Zweckbestimmungen und andere Vorgaben
erwogen.3s Gleichzeitig wurden verschiedene Reformmodelle der techni-
schen Regelsetzung erwogen (vgl. Kapitel 7), die sich im Sinne einer Repo-

litisierung oder Reparlamentarisierung der Techniksteuerung interpretieren
lassen.

Keiner der seinerzeit diskutierten Vorsciläge flir ein Verbändegesetz
konnte sich durchsetzen; ein Verb?indegesetz ist deshalb auch nicht verab-

schiedet worden. Die demokratietheoretisch begründeten Vorbehalte gegen-

über den Interessenverbänden sind damit aber nicht vom Tisch. Auch die
aufgeworfene Frage nach dem demokratietheoretischen Gehalt von >priva-
ten Regierungen<< ist unbeantwortet geblieben. Organisierte Interessen mit
selbstregulativen Funktionen stellen damit immer noch suspekte >>nebenpar-

lamentarische Formen der politischen Interessenrepräsentation dar<<, die >>in

einem verfassungstheoretisch ungeklärten Konkurrenzverhältnis zum >ei-

gentlichen( Kanal staatlicher Willensbildung< (Offe I979a: 303) stehen.

Verbandliche Verhandlungssysteme mit regelsetzender Kompetenz sind in
dieser Perspektive als Konkurrenten der demokratisch gewählten Politiker
oder als >stille Teilhaber< politischer Macht anzusehen, die in den politisch-
normativen Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates so eigentlich
nicht vorgesehen sind. Entsprechend sieht sich auch das verbandliche Sy-

35 Vgl. z.B. Leßmann (1976), Nicklisch (1976), Rinken (1975), Schelter (1976) oder
Steinberg (1972, 1973); vgl. speziell im Hinblick auf die öffentlichen Funktionen der

Gewerkschaften und das daraus ableitbare Gebot einer Demokatierung: Föhr (1974),
Föhr/Rinken (1975) oder Popp (1975), dessen juristische Arbeit sich am Beispiel der
Gewerkschaften mit den rechtlichen Auswirkungen der Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben durch Verbände befaßt und ein Demokratiegebot begründet. Die Arbeit
von Popp enthäilt einen guten Überblick über die organisationssoziologischen Unter-
suchungen zum Problem der innerverbandlichen Demokatie. Eine hervorragende
Aufarbeitung dieser Diskussion bietet Teubner (1978).
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stem technischer Regelsetzung immer wieder ordnungspolitischen Beden-
ken ausgesetzt.

Aus solchen kritischen Überlegungen allerdings (wie bereits Mitte der
70er Jahre in der Diskussion über ein Verbtindegesetz zum Teil geschehen)
ein zweites Mal den Schluß zu ziehen, der Staat solle ausgehend von altlibe-
ralen Gesellschaftsmodellen verlorengegangenes Terrain (wenn er es denn
je gehabt haben sollte) zurückerobern und die gesellschaftlichen und politi-
schen Strukturen wieder den Idealen der dualistischen Ordnungstheorie, die
nur den Markt und den Staat kennt, angleichen, wäre wohl ebenso realitäts-
fern wie in politisch-normativer Hinsicht irreführend. Dies dürfte auch einer
der Gründe sein, warum die Diskussion über ein Verbändegesetz, die ihre
Argumentationsfiguren zum großen Teil aus altliberalen Denktraditionen
herleitete, ohne konkrete Einlösung des postulierten Handlungsbedarfs ver-
stummt ist.

lm Zuge der Diskussion über ein Verbändegesetz zeigten sich nämlich
nicht nur die Probleme, die aus einem (ungeregelten) Wirken organisierter
Interessen erwachsen können; deutlich wurden auch verschiedene unver-
zichtbare Leistungen und Funktionen organisierter Interessen. In der Ver-
bändediskussion gewann die These an Gewicht, daß die Handlungsftihigkeit
des Staates in hohem Maße von der Verantwortlichkeit der Verbtinde ab-
hänge. Die Verbände erfüllen - so das Argument - wichtige systemstabili-
sierende Funktionen. Ihnen wurde vor allem die Aufgabe zugeschrieben, die
Vielzahl gesellschaftlicher Interessen einer Selektion und Vorfilterung zu
unterziehen, um den Staat im übergeordneten Interesse des Gemeinwesens
vor überzogenen und unrealistischen Ansprüchen abzuschirmen. Eine
schwächung der verbandlichen Führungsschichten sei deshalb mit Blick auf
die Handlungsfähigkeit des Staates nicht zweckmäßig: >Die Verpflichtung
der Verbände zur Gemeinwohlorientierung und der Aufbau stark partizipa-
tiver innerverbandlicher strukturen können in einem Zielkonflikt stehen...
Ein Ausbau innerverbandlicher Demokratie könnte ... zum Wachsen der
Anspruchsinflation an den Staat führen, bei gleichzeitiger Abnahme der sy-
stemstabilisierenden Funktion der Verbände< (Müller 1,977: 4I). Daraus
wurde die Empfehlung abgeleitet, angesichts des Bedarfs nach einer
>Staatsentlastung durch Verbände< auf eine rechtlich aufgezwungene De-
mokratisierung der verbände zu verzichten, denn die etablierten verhand-
lungssysteme von Staat und organisierten Interessen würden - so die geäu-
ßerte Befürchtung - viel von ihrer Steuerungskraft einbüßen, )>wenn sich an
den Verhandlungstischen nur Träger eines imperativen Mandats gegenüber-
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säßen<< (Müller 1977: 4l).ze Die >andere Seite der Medaille<, die Vorzüge
organisierter Interessen und >privater Interessenregierungen< rückten in den
Vordergrund der Diskussion und verdrängten die normativen Vorbehalte
gegenüber der Verfassungswirklichkeit.

Eine solche Gewichtsverschiebung in der Diskussion privater Regierun-
gen ist auch im Hinblick auf die Bewertung der verbandlichen Anange-
ments in der technischen Regelsetzungnacbzuznichnen. Während noch Mit-
te der 70er Jahre die von politischer und wissenschaftlicher Seite erhobenen
Bedenken gegen die private Regelsetzung die Debatte prägten, gewannen
Ende der 70er Jahre jene Stimmen an Gewicht, die die funktionalen Vorteile
der verbandlichen >Staatsentlastung< betonten und die rechtsdogmatischen
oder demokratietheoretischen Vorbehalte für zweitrangig erachteten.

Die in der Diskussion über ein Verbändegesetz zur Debatte stehenden ge-
setzlichen Regelungen, die die innerverbandliche Demokratie sichern bzw.
wieder herstellen sollten, wurden vor diesem neuen Hintergrund als äußerst

risikoträchtig eingestuft. Eine gesetzliche Stärkung der innerverbandlichen
Demokratie, die die Verbandsfthrung zu einem bloßen Ausführungsorgan
des artikulierten Mitgliederwillens degradiert, würde - so die Beftirchtung
von Kritikern einer gesetzlichen Regulierung - zu Lasten der Handlungsfä-
higkeit der organisierten Interessen gehen. Eben diese Handlungsf?ihigkeit,
die sich im Einzelfall auch disziplinierend gegen die eigenen Mitglieder
richten können muß (und deshalb aus der Perspektive der Pluralisierungs-
strategie so überaus problematisch erscheint), sei ftir die Ordnungsfunktion
der Verbände unverzichtbar. Da eine gesetzliche Stärkung der innerverband-
lichen Demokratie zwar den Idealen der pluralistischen Demokratie Rech-
nung trage, zugleich aber einer verantwortungsbewußten Einbindung von
Verbänden in den politischen Entscheidungsprozeß entgegenstehe, ergebe
sich zumindest ein Abwägungsproblem.3T

In diesem Kontext gewann im Hinblick auf die Politik der Gewerkschaf-
ten die These an Gewicht, daß deren verantwortungsbewußte, den gesamt-
wirtschaftlichen Gegebenheiten angepaßte Einkommenspolitik mit den spe-

36 Vgl. Scharpf(1978).
37 >Innerverbandliche Demokratie gehört insofern eher zum idealtypischen Pluralismus,

wo sie die Verf?ilschung des Mitgliederwillens im Prozeß seiner verbandlichen Ver-
mittlung in den politischen Prozeß verhindert, anstatt die neokorporatistische Einbin-
dung von Verbänden in den politischen Prozeß zu befördern. Eine gezielte Schwä-
chung der Handlungsf?ihigkeit des korporativen Akteurs paßt eher zu einer anti-kor-
poratistischen (vielleicht speziell antigewerkschaftlichen?) Strategie< (Ivlayntz 1992a:
2t).
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zifischen Struktureigenschaften der gewerkschaftlichen Organisation in
Zusammenhang stehe. Zum einen habe die Einheitsgewerkschaft gegenüber
den Richtungsgewerkschaften den Vorzug, radikale Strömungen innerhalb
der Mitgliedschaft weitaus besser abfangen und eine Eskalierung von
volkswirtschaftlich nicht vertretbaren Ansprüchen vermeiden zu können.
Die Einheitsgewerkschaft könne sich, da sie nicht mit konkunierenden Ge-
werkschaften zu kämpfen habe, einem Überbietungswettbewerb entziehen
und sich auf eine Optimierung ihrer Einkommenspolitik unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konzentrieren. Die in hohem
Maße zentralistische Organisationsstruktur schaffe zudem die Vorausset-
zungen dafiir, daß die Organisationsgewalt der Gewerkschaften eine makro-
ökonomische Zügelung der Ansprüche auch intern durchsetzen könne.38
Deshalb wurde gegen eine Regulierung der Gewerkschaften vorgebracht,
daß die anvisierte innerverbandliche Demokratisierung möglicherweise das
Problem der >>Regierbarkeit<3e verschärfen könnte:

Wer innerverbandliche Demokratisierung und die Verstärkung der negativen
Koalitionsfreiheit gesetzlich festschreiben will, der muß sich im klaren sein,
daß er damit unter Umständen die Bedingungen für eine verstärkte Militanz
der Gewerkschaften schafft und die zentralisierenden Organisationsinstru-

38 Vgl. dazu Scharpf (1978); in diesem Zusammenhang sind auch die verschiedenen
Studien in Erinnerung zu rufen, die die gewerkschaftliche Lohnpolitik im Span-
nungsfeld der Mitgliederinteressen und der ökonomischen Sachzwänge sowohl in
Deutschland als auch im internationalen Vergleich näher untersuchten und dabei,
teilweise mit Bezug auf die strittige Alternative kooperativer und konfliktorischer
Gewerkschaftspolitik, die organisatorischen Voraussetzungen einer makoökono-
misch angepaßten Lohnpolitik analysierten; vgl. dazu Armingeon (1988, l9S9),
Bergmann (1973), Bergmann/Jacobi/1\rlüller-Jentsch (19'76, 1982), Beyme (1989),
Billerbeclc/Erd/Jacobi/Schudlich (1982), Deppe (1979), Streeck (1972,1981,1984),
Traxler (1991) und die Beiträge in Bergmann (1979). Aber auch in anderen theoreti-
schen Zusammenhängen sind die Arbeitsbeziehungen und die Ausdifferenzierung
von Tarifvertragsautonomie, Mitbestimmung und Betriebsrat als eine >multiple Insti-
tutionalisierung von Konflikten< (l,epsius 1990: 7l) eingehend analysiert worden,
wobei die zwei Organisationsprinzipien der Gewerkschaften (Einheitsgewerkschaft
und Industriegewerkschaft) und die damit verbundene Ausbildung von >>Organisa-

tionsmonopolen< (ebd.l 75) eine >hohe Interessenaggregation< (ebd.) erlauben, die
zwar möglicherweise basisdemokatischen Grundsätzen wiederspricht, aber im Hin-
blick auf die >regulatorische Elastizität des Systems multipler Interessenvermittlung<
(ebd.: 77) überaus funktional zu sein scheint und überdies aufgrund ihrer integrativen
Effekte Fundamental- oder gar Vefassungskonflikte unwahrscheinlich macht; vgl.
dazu auch Lepsius (1990: l42ff.).

39 Vgl. dazu Abschnitt 2.4.
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mente schwächt, die für eine einkommenspolitische Kooperation von Bedeu-

tung sind. Man kann nicht, wie es in dem bekannten englischen Sprichwort
heißt, den Kuchen gleichzeitig haben und aufessen. (Lehmbruch 1979:70)

Damit zeigten sich während der intensiven Diskussion über eine gesetzliche

Regulierung der Organisation von Interessen nicht nur die Probleme, die aus

einem (ungeregelten) Wirken organisierter Interessen erwachsen können;
deutlich wurden auch verschiedene unverzichtbare Leistungen und Funktio-
nen organisierter Interessen und der Bedarf nach einer >Staatsentlastung

durch Verbände<.

2.4 Unregierbarkeit, Staatsversagen und der Beitrag der

Verbtinde zur gesellschaftlichen Ordnung

Die zeitgleich zur Verbändegesetzdiskussion geführten Debatten über >Un-
regierbarkeit<<{ und >Staatsversagen<<al hatten ergeben, daß der Staat

nicht länger als (alleiniger) Garant gesellschaftlicher Ordnung auftreten
kann. Eine >Erschöpfung von Hierarchie als Ordnungsprinzip der Gesell-
schaft< (Willke 1987: 293) wurde konstatiert. Nicht alle (wachsenden) ge-

sellschaftlichen Steuerungsbedarfe, so der Befund, lassen sich mit den (nicht
gleichermaßen zunehmenden, vielleicht sogar eher sinkenden) Steuerungs-

kapazitäten des Staates abdecken. Die Schwierigkeiten und Grenzen politi
scher Planung und die daraus erwachsenden Handlungsrestriktionen des

modernen Staates wurden bereits zu Beginn der 70er Jahre zu einem
Schwerpunkt der sozialwissenschaftlichen Analyse.42 Dysfunktionale und
unerwünschte Nebenfolgen staatlichen Handelns rückten in den Mittelpunkt
der Aufmerksanrkeit. Das Interesse richtete sich auf Phänomene der Über-

40 VgL Crozier/Huntington/Watanuki (1975), Hennis/KielmanseggMatz (1977 und
1979), Kaltenbrunner (1975), King (1975) und King 1976, Klages (1977,1979 und
1981), Olson (1982), Rose (1975); zusammenfassend (1986: 380 ff.) und - mit kriti-
scher Distanz - Offe (1979a).

4l In der sozialwissenschaftlichen Diskussion der Bundesrepublik hat sich insbesondere
Jänicke (1979,1986) mit Thesen zum >Staatsversagen< hervorgetan. Seine Überle-
gungen gehen jedoch über die hier aufgeführten Aspekte hinaus.

42 Vgl. z.B. Ronge/Schmieg (1973), Scharpf (1974) und Schmidt/Treiber (1975) und
die Beiträge in Nan (1975) sowie in Wollmann (1980).
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forderung des Staates durch Verantwortungsübernahme43, auf feststellbare
>Unzulänglichkeiten des traditionellen staatlichen Entscheidens, und zwar
insbesondere des einseitig-hoheitlichen Entscheidens< (Hoffmann-Riem
1990: 19).

Unterfäffert durch die Forschungsergebnisse der Implementationsfor-
schung4, wurden verschiedene Phänomene einer >>Krise regulativer Poli-
tik<<4s thematisiert, womit Defizite und Grenzen der imperativen Steuerung
durch einseitige Ge- und Verbote und der anschließenden Sanktionierung
sowie die damit verbundenen >Vollzugsdefi ziteca6 problematisiert wurden.

Der Begriff >regulative Politik< steht gemeinhin flir eine Verhaltenssteu-
erung durch unpersönlich formulierte Vorschriften, die sich an bestimmte
Adressaten richten und für den Fall ihrer Nichtbefolgung eine Sanktion vor-
sehen. Regulative Politik setzt also das Vorhandensein negativer Sanktionen
und die Unterstellung voraus, daß die Adressaten die Bereitschaft zur Ver-
hängung dieser Sanktion antizipieren (wie bspw. im Strafrecht). In der Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft wird seit Mitte der 70er Jahre die Frage
diskutiert, ob und inwieweit die regulative Politik überhaupt zur Verhaltens-
steuerung geeignet ist und ob nicht zumindest in einer Reihe von Einsatzfel-
dern andere Steuerungsformen vorteilhafter wären.a7

43 Der Aufgabenkatalog des Staates ist bekanntlich seit Beginn der Industrialisierung
erheblich ausgeweitet worden; vgl. dazu Grimm (1993) oder Müller (1991). Insbe-
sondere der Zuwachs an sozialpolitischen Zust?indigkeiten, also der Ausbau des
wohlfahrtstaates, wurde in diesem Zusammenhang in den 70er Jahren problemati-
siert. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob der Wohlfahrtsstaat im Zuge seiner
Expansion nicht mehr zur >>Krisenbewältigung<, sondern eher zur >Krisenerzeu-
gung< beitrage (vgl. Flora 1979); der >Sozialstaat in der Rationalitätenfalle< (Her-
der-Dorneich 1982) wurde als >Stabilitätsrisiko< (Klages 1977) angesehen.

44 Vgl. z.B, die Beitäge in Mayntz (1980 und 1983c) sowie Windhoff-Hdritier (1980),
45 Vgl. dazu z.B. Luhmann (1981), Mayntz (t979, 1983b), Otfe (1974), ott (1972),

Teubner (1983), Treiber (1983), Willke (1983), Windhoff-Hdritier (1980) oder die
Beiträge in Voigt (1980, 1983b, 1987).

46 Vgl. z.B. Mayntz u. a. (1978), Hucke (1983), Hucke/Ullmann (1980), Maynt/lluce
(1978), Schulze-Fielitz (1984).

47 Im Bereich der umweltökonomie hat es bspw. angesichts der Defizite (bzw. der
ökonomischen Ineffizienzen) der regulativen Politik im Bereich des Umweltschutzes
eine intensive Diskussion über alternative umweltpolitische Instrumente (2.8, Emis-
sionsabgaben oder -zertifikate, Ressourcensteuern u.ä.) gegeben. Am Rande sei hier
allerdings angemerkt, daß dabei deutlich geworden ist, daß auch solche Instrumente,
die auf ökonomische Anreize statt auf Ge- und Verbote setzen und dadurch höhere
Wirlsamkeitsgrade in Aussicht stellen, zumindest die Festschreibung von Umwelt-
normen als gesellschaftliche äelwerte und einen entsprechenden administrativen Un-
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Gleichzeitig wurde, damit durchaus in Zusammenhang stehend, >infor-
males Verwaltungshandeln<<48, das Verhandlungsprozesse zwischen Voll-
zugsbehörden und Normadressaten an die Stelle der einseitigen Durchset-

zung bestehender Rechtsnonnen setzt, beobachtet. Der Begriff >informales
Verwaltungshandeln< umfaßt >alle rechtlich nicht geregelten Tathandlun-
gen, die der Staat anstelle von rechtlich geregelten Verfahrenshandlungen
oder Rechtsfolgeentscheidungen wählt, die jedoch zur Herbeiflihrung des

beabsichtigten Erfolges auch in den von der Rechtsordnung bereitgestellten
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Handlungsformen erfolgen hät-

ten können<< (Bohne L984: 344). Wechselseitige Kontaktaufnahmen und
informelle Vorabsprachen zwischen den Adressaten regulativer Politik und
den zuständigen staatlichen Instanzen, verschiedene Formen der Verständi-
gungen hinter >vorgehaltener Hand<, stillschweigende Konkordanzverfahren
und gesetzesabwendenden Vereinbarungen bestärkten die Zweifel an der
(hierarchischen) Handlungsf?ihigkeit des Staates.

Ein weiterer Anlaß für die skeptischen Diagnosen der staatlichen Hand-
lungsfähigkeit waren die Finanzkrise, also die wachsende Lücke zwischen
Finanzbedarf und vefügbarer Finanzmasse, die wachsende Verschuldung
der öffentlichen Haushalte und die Verlagerung der aktuellen Finanzie-
rungsprobleme in die Zukunft. Anlaß zur Skepsis boten auch offenkundige
Legitimationsengpässeae und das damit verbundene Protestverhalten in der
Bevölkerung, das Aufkommen sozialer Bewegungen als Reaktion auf die
mangelnde Sensibilität des Staates gegenüber neuen gesellschaftlichen Pro-
blemlagen und die Krise des Umgangs mit der 7-eit, also die Vernachlässi-
gung der Interessen der Nachwelt.so

In der Unregierbarkeitsdebatte wurden die Engpässe staatlicher Gesell-
schaftssteuerung zudem mit einer >Inflation von Ansprüchen<<, den Partiku-
larismen und den Obstruktionspotentialen in Verbindung gebracht, die von

terbau zur Konholle solcher >künstlichen Märkte< ftir den Umweltschutz vorausset-
zen. Dari,iber hinaus kann das Inshument der Ressourcensteuer, wenn es nicht nur
zumZwecke des Umweltschutzes, sondern auch zur Finanzierung des Staatshaushal-
tes oder der Sozialversicherung herangezogen wird, paradoxe Effehe auslösen, die
den kontraproduktiven Effekten der regulativen Politik kaum nachstehen; vgl, dazu
Gretschmann/Voelzkow (1986, 1990), Gretschmann et al. (1987a,b, 1989) und
VoelzkodHeinze/Hilbert ( I 986).

48 Vgl. dazu Bauer (1987), Benz (1990), Bohne (1980, 1981 und 1984), Bulling (1989)
und Schulte (1988) sowie die Beiträge in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (1990).

49 Vgl. Habermas (1973 und 1981, insb. 279 tt.).
50 Vgl. SaladinZenger (1988).
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den organisierten Interessen erzeugt und an den Staat herangetragen bzw.
den staatlichen Gestaltungsanliegen entgegengestellt werden. Organisierte
Interessen wurden als soziale Gebilde behandelt, die aus Eigennutz danach
trachten, den Marktmechanismus einzuschränkensl, sich mit ihren Begehr-
lichkeiten an den Staat wenden und diesen mit ihren Forderungen überla-
sten. Das Verbändeproblem besteht in dieser Sicht in dem Dilemma, daß es

ftir kein organisiertes Partikularinteresse rational sein kann, sich in seinen
Forderungen einzuschränken, solange nicht gewährleistet ist, daß die ande-

ren organisierten Interessen dies ebenfalls tun. Gleichzeitig bauen sie Wi-
derstandspotentiale gegenüber staatlichen Gestaltungsansprüchen auf und
erwehren sich den Gemeinwohlzumutungen der öffentlichen Hand.

Aus heutiger Sicht sind die >Schuldzuschreibungen<<, die in den 70er Jah-
ren den organisierten Interessen gemacht wurden, sicherlich zu relativieren.
Die Unregierbarkeitsdiskussion hat aber gezeigt, daß der Staat nicht allein
gesellschaftliche Ordnung sicherstellen kann. Die >Grenzen der legalen Re-
gulierung<s2 traten deutlich zutage. Gleichzeitig ist der Stellenwert der ge-
sellschaftlichen Organisiertheit deutlich geworden. >Staatliche Handlungs-
vorgaben wirken in ein vielschichtiges Handlungsfeld staatlicher und priva-
ter Akteure hinein; diese gehen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Ziele
und Strategien mit den staatlichen Vorgaben um - seien es Gebote, Verbote,
Anreize, Überzeugungsversuche - und passen sie in einem Prozeß des
wechselseitigen Lernens an konkrete Handlungssituationen an< (Wind-
hoff-H6ritier 1989b). Dieser Sachverhalt läßt so manchen staatlichen Gestal-
tungsanspruch ins Leere laufen.

Der Befund der beschränkten Leistungsfähigkeit und Rationalität der ... staat-
lichen Interventionsformen hat den Blick auf funktionale Aquivalente und
womöglich leistungsf?ihigere Alternativen zu den überbeanspruchten staatli-
chen Formen gelenkt, in denen makrosoziale Ordnungsleistungen zustande-
gebracht werden können. (Offe 1987: 316)

Während die organisierten Interessen im Vorfeld der Kontroversen über ein
Verbändegesetz noch als Problemverursacher oder als >Hindemisse öffent-
licher Politik< thematisiert wurden, erschienen sie nun - vor allem in der

5l Vgl. Brittan (1975).
52 Vgl. z.B. Luhmann (1981), Teubner (1983) oder die Beiträge in Voigt (1983b).
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Neokorporatismusdebattes3 - als potentielle Problemlöser und >Vollzug-
sträger öffentlicher Politik< (Streeck 1 983b).

Mit dem Begriff Neokorporatismus wird die Einbindung (>Inkorporie-

rung.<) von organisierten Interessen in Politik und ihre Teilhabe an der For-
mulierung und Ausftihrung von politischen Entscheidungen bezeichnet. Der
Neokorporatismusbegriff knüpft an den älteren Begriff des >Korporativis-
mus<< an, der sich auf eine nach Ständen gegliederte Gesellschaft bzw. eine

ständestaatliche Ordnung der Gesellschaft bezog und die Übertragung öf-
fentlicher Gewalt auf gesellschaftliche Organisationen (>Korporationen<)
bezeichnete. In der Bundesrepublik wurde der Begriff in den 70er Jahren in
Anlehnung an den angelsächsischen Begriff >Corporatism<< als Neokotpora-
tismus wieder aufgegriffen. Die begriffliche Anbindung wird damit begrün-
det, daß ungeachtet der vielfültigen Unterschiede in der Gesellschaftsord-
nung den vorstaatlichen Organisationen bzw. den organisierten Interessen in
der vorbürgerlichen Gesellschaft ebenso wie in den entwickelten demokrati-
schen Wohlfahrtsstaaten eine >intermediäre< Stellung zwischen Individuum
und Staat zukommt, in der sie einerseits die Interessen ihrer Mitglieder ge-
genüber dem Staat repräsentieren, andererseits aber auch politische Verein-
barungen und Zugeständnisse gegenüber ihren Mitgliedern zu vertreten und
durchzusetzen haben.

Zunächst wurde der Korporatismusbegriff vor allem für die Bezeichnung
einer >tripartistischen<< Kooperation von Staat, Untemehmerorganisationen
und Gewerkschaften verwendet. Die ersten empirischen Untersuchungen
bezogen sich vorwiegend auf den nationalen Kontext. Im Mittelpunkt stan-

den dabei korporatistische Arrangements der gesamtwirtschaftlichen Steue-

run9.54 Die >Wachstums- und Stabilisierungspolitik< erfordert, so bspw.
Lehmbruch (1979: 51), >eine Koordination nicht nur zwischen den ver-
schiedenen staatlichen Akteuren (etwa des Bundes mit den Ländern und
Gemeinden, oder der Fachressorts miteinander), sondern auch mit den >pri-

vaten< Großorganisationen, die auf die Einhaltung >gesarntwirtschaftlich<

53 Ein Überblick über die Neokorporatismusdebatte findet sich in folgenden Sammel-
bänden und Monographien: Alemann (1981), Alemann/Forndran (1983), Alemann/
Heinze (1979), Berger (1981), Cawson (1985), Cawson (1986), Falter/Fenner/Greven
(1983), Glagow (1984), Glagow/Willke (1987), Grant (1985), Heinze (1981),
Streeck/Schmitter (1985) und Williamson (1989). Als einführende Aufsätze bieten
sich Alemann/lleinze (1979) oder Grande/Müller (1985) an.
Vgl. dazu z.B. international die Beiträge in Schmitter/Lehmbruch (1979) oder in
Lehmbruch/Schmitter (1982) oder im Hinblick auf die deutsche Situation die Unter-
suchungen von Armingeon (1983a,b).

54



60 Kapitel 2

orientierter Zielvorgaben verpflichtet werden sollen.< In der ersten Phase
der Korporatismusforschung stand damit vor allem die >tendenzielle In-
strumentalisierung der Großorganisationen für staatliche Steuerungsleistun-
gen< (ebd.) im Mittelpunkt.

In dieser Hinsicht galt die >Konzertierte Aktion< als ein Paradebeispiel
korporatistischer Steuerung der Interessenvermittlung.ss Sie setzte sich aus

Vertretern der Regierung (Bundeswirtschaftsminister sowie Vertreter
des Finanz-, des Innen-, des Arbeits- und des Landwirtschaftsministeri-
ums),
dem Bundesverband der Deutschen Industrie, der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände, dem Deutschen Industrie- und
Handelstag und verschiedenen Organisationen des Handels und des
Handwerks als Repräsentanten der Unternehmerseite sowie
dem Deutschen Gewerkschaftsbund und verschiedenen Industriege-
werkschaften sowie der Angestelltengewerkschaft als Organe der Ar-
beitnehmer

zusammen und sollte Rahmendaten der Einkommenspolitik festlegen. Der
Teilnehmerkreis macht die >tripartistische< Struktur einer solchen auf
>Globalsteuerung< abzielenden Einbindung organisierter Interessen deut-
lich.

Damit beschränkte sich die Korporatismusforschung in den 70er Jahren
bis auf wenige Ausnahmen sowohl in politisch-administrativer als auch in
ökonomisch-sozialer Hinsicht auf die Makroebene. In den 80er Jahren folg-
te eine Reihe von Untersuchungen, die ihre Gegenstandsbereiche weiter dif-
ferenzierten. Mit dieser Ausfächerung war auch eine Hinwendung zur Me-
soebene oder sogar zur Mikroebene verbunden. In Anlehnung an Wassen-
berg (1982) lassen sich korporatistische Muster der PolitiKormulierung und
-implementation vertikal spezifizieren und jeweils einer Makro-, Meso- oder
Mikroebene zuordnen. In aller Regel wird diese Dreiteilung entweder im
Hinblick auf das politisch-administrative oder im Hinblick auf das ökono-
mische System vorgenommen.s6

Wird die politisch-administrative Struktur als Bezugspunkt gewählt, er-
folgt zumeist eine Differenzierung nach der nationalen (Makro-), der regio-
nalen (Meso) und der lokalen (Mikro-) Ebene. Die Struktur des Systems

55 Zahlreiche Untersuchungen konzentrierten sich auf die >Konzertierte Aktion<
(vgl. dazu Abromeit 1993: 166 ff. und die dort angeführte Literatur).

56 Vgl. dazu auch Williamson (1989).
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organisierter Interessen entspricht in aller Regel der Struktur des politisch-
administrativen Systems. Organisierte Interessen formieren sich so, weil sie

Einfluß auf jene Instanzen gewinnen wollen, die über sie betreffende Fragen

entscheiden.sT Sind die politisch-adminisfrativen Entscheidungsinstanzen
wie im deutschen Föderalismus mehrstufig (Kommune, Land und Bund)
aufgebaut, ist davon auszugehen, daß auch das System organisierter Interes-
sen eine solche Mehrebenenstruktur entwickelt. Damit sind gleichzeitig die
verbandsstrukturellen Voraussetzungen daftir gegeben, auch auf der regio-
nalen oder lokalen Ebene organisierte Interessen in die Formulierung und
Umsetzung von Politik einzubeziehen.ss

Die analoge Unterscheidung aus ökonomischer Sicht ergibt als Makro-
ebene die Volkswirtschaft, als Mesoebene die einzelnen Wirtschaftssektorense
und als Mikroebene das einzelne Unternehmen. Belege für die Teilhabe von
organisierten Interessen an der Produktion und Implementation bindender
Entscheidungen auch in der wohlfahrtsstaatlichen Demokratie und detail-
lierte Beschreibungen korporatistischer >Verbundsysteme< (Offe 1975:

264 t.) der gemeinsamen Problembearbeitung von Staat und Verbtinden lie-
gen mittlerweile, nachdem die Korporatismusforschung in den 80er Jahren

57 Vgl. dazu Mayntz (1990b).

58 Als Beispiel für einen Korporatismus auf lokaler oder regionale Ebene läßt sich die
Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik nennen; in der regionalen Strukturpolitik
der Bundesländer bspw. sind in den letzten Jahren Verhandlungssysteme aufgebaut
worden, die sich als neuartige Formen eines >inszenierten Korporatismus< interpre-
tieren lassen; vgl. dazu im Hinblick auf die regionale Strukturpolitik des Landes
Nordrhein-Westfalen Klönne/Borowczak/Voelzkow (1991), HeinzeAy'oelzkodHil-
bert (1992), HeinzeAy'oelzkow (1991, 1992b, 1994), Voelzkow (1990, l99la,b,
1993c,1994a) und die Beiträge in HeinzeA/oelzkow (1994) sowie die Studien von
Iftafft/Ulrich (1993) und lGuse (1990). Auch die europiüsche Regionalpolitik setzt
nach der Reform ihrer Strukturfonds auf die Zuarbeit durch Verhandlungssysteme,
die auch organisierte Interessen an der Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte
beteiligen; vgl, dazu Heinze/Voelzkow (1990a).

59 Zahlreiche Analysen der korporatistischen Strukturen in einzelnen Wirtschafssekto-
ren sind im Rahmen des international vergleichenden Projekts von Schmitter und
Streeck erstellt worden (zum Projektdesign vgl. Schmitter/Streeck 1981). Aus Grün-
den der Vergleichbarkeit konzentierten sich die Länderstudien auf die vier Wirt-
schaftssektoren Bauwirtschaft, Chemische Industrie, Maschinenbau und Ernäihrungs-
industrie, Vgl. dazu z.B, die deutschen Studien über die Verbände der Ernährungs-
industrie (Hilbert 1988), des Maschinenbaus (Weber 1987) oder der Pharmazeuti-
schen Industrie als Teil des Chemiesektors (Groser 1985, 1986). In diesem Projekt-
zusammenhang wurde übrigens auch die technische Normung als ein wichtiges
Handlungsfeld privater Regierungen >entdeckt< (vgl. dazu Rampelt 1983).
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zu einer >Wachstumsindustrie< (Panirch 19tO;00 geworden war, wie Sand
am Meer vor.

Die Reichweite dessen, was mit dem Neokorporatismusbegriff erfaßt
wird, hat sich damit im Zuge der Korporatismusforschung erweitert. Wäh-
rend der Begriff zunächst nur für die Bezeichnung einer >tripartistischen<
Kooperation von Staat, Unternehmerorganisationen und Gewerkschaften in
der gesamtwirtschaftlichen Makrosteuerung verwendet wurde, werden heute
auch andere Formen der Formulierung und Umsetzung bindender Entschei-
dungen, die von organisierten Interessen untereinander ausgehandelt oder
mit staatlichen Instanzen vereinbart werden, unter den Begriff >Neokorpora-
tismus<< subsumiert.

Diese Ausweitung dessen, was in der wissenschaftlichen Diskussion als
Korporatismus bezeichnet wird, ist verschiedentlich kritisiert worden. Folgt
man bspw. der Argumention und dem Begriffsverständnis von Beyme's,
dann macht es wenig Sinn, alle Verflechtungsformen von staatlichen Instan-
zen und organisierten Interessen unter den Korporatismusbegriff zu subsu-
mieren. >Die Fülle der Kooperationsebenen zwischen Staat und Verbänden,
die sich aufzeigen lassen, machen ... noch keinen Korporatismus aus<<

(Beyme 1991: 134). Nach seiner Einschätzung ist der >Korporatismus als
deus ex machina zur Erklärung fast aller Prozesse in westlichen Demokra-
tien strapaziert< (Beyme I99L: 132) bzw. überstrapaziert worden. Er plä-
diert demgegenüber für eine restriktive Verwendung des Begriffs und
schlägt vor, von Korporatismus nur dort zu sprechen, >>wo Interessengrup-
pen untereinander in einen andauernden Konflikt geraten, so daß der Staat
vermittelnd eingreift< (Beyme 1991: 135). >Das Dreiecksverhältnis von
Staat und zwei konfliktorisch zueinander stehenden mächtigen Interessen-
gruppen( wird bei ihm zum zentralen Definitionskriterium (>Tripartis-
mus<).

Diese Beschränkung des Korporatismusbegriffs auf den >Versuch, mit
staatlicher Hilfe konfliktorisch einander gegenüberstehende Interessen zu
versöhnen<< (Beyme 1991: 135), wird jedoch der Begriffsgeschichte, dem
Stand der Diskussion und den vorliegenden Forschungsbefunden nicht
(mehr) gerecht. Ungeachtet der Frage, ob sich im Einzelfall ein >Dreiecks-

60 Die wissenschaftsinterne Konjunktur und die Welle empirischer Analysen dtirften
auch damit zusammenhängen, daß im Kontext der Korporatismusdebatte organisa-
tionssoziologische und politiktheoretische Aspekte zusammengeführt werden konn-
ten; entsprechend war der Kreis der einbezogenen Einzeldisziplinen weiter gezogen
als in der früheren Verbändeforschung.



Steuerungspotential 63

verhältnis< von Staat und zwei >Konfliktpartnem<< nachweisen läßt oder ob

nur eine Interessenorganisation6l (oder mehr als zwei62) mit staatlichen

Stellen kooperieren (oder sogar an Stelle des Staates >Politik machen<<), fin-
det der Korporatismusbegriff Anwendung, sofern organisierte Interessen an

der Formulierung und Ausführung von politischen, also bindenden Ent-
scheidungen teilhaben. Diese Teilhabe kann das Ergebnis einer staatlichen

Politik der Einbeziehung organisierter Interessen (>Inkorporierung<<) oder

das Ergebnis einer (staatlich zumindest geduldeten, wenn nicht gar - bspw.

mit Verweis auf das Subsidiaritätsprinzip - als >äquifunktional< zur staat-

lichen Intervention ausgewiesenen) Selbstregulierung organisierter Interes-

sen >>am Staat vorbei<63 sein.

In der analytisch-deskriptiven Neokorporatismusforschung sind mittler-
weile derart viele empirische Belege fär solche öffentlichen Funktionen pri-
vater Interessenorganisationen zusammengetragen worden, daß es unsinnig
wäire, einen Überblick mit einem Anspruch auf Vollständigkeit zu versu-

chen. Deshalb sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, daß zu den zahl-

61 Als Beispiel läßt sich auf die Rolle des Deutschen Bauernverbandes in <ier Agrarpoli-
tik verweisen. Der Deutsche Bauernverband sieht sich keinem konfliktorischen Ge-

geninteresse ausgesetzt, das in gleicher Weise organisations- und konfliktf?ihig wäre.

Gleichzeitig hat der Verband bislang seinen Monopolanspruch trotz zunehmender

interner Heterogenitäten in der Mitgliedschaft wahren können. Er wirkt nach innen
wie nach außen als eine private Regierung, die an der hoduktion agrarpolitischer
Entscheidungen unmittelbaren Anteil hat. Vgl. dazu Heinze (1992), HeinzeNoelz-
kow (1992a, 1993), VoelzkodSchmid (1994), Ein anderes Beispiel sind jene ver-
bandlichen Abkommen zwischen dem Staat und einer Wirtschaftssparte, die sich

ebenfalls in aller Regel nur auf einen Verband stützen, der einen Interyentionsvsr-
zicht des Staates gegen die Selbstbescbränkung >eintauschen<< kann, dafür aber auch

ein gewisses Verpflichtungspotential gegenüber seinen Mitgliedern vorweisen kön-
nen muß; vgl. dazu Hilbert/Voelzkow (1984).

62 Als Beispiel für eine korporatistische Einbindung mehrerer Organisationen in die
Politik läßt sich das Gesundheitswesen anführen. Vgl. dazu und insbesondere zur
>Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen<<, sowie zur Struktur und Funktion der

beteiligten Interessenverbände Groser (1988, 1992); Döhler/lVlanow-Borgwardt
(1992a,b), Rosewitz/Webber (1990), Veith (1988) Webber (1992); Wiesenthal
(198la,b) sowie die Beiträge in Gäfgen (1988). Als ein zweites Beispiel läßt sich die
Mitwfukung der Wohlfahrtsverbände in der Sozialpolitik nennen (im Sinne eines
>Elitenkartells<); vgl. dazu Heinze (1985), Heinze/Olk (1981, 1984); Windhoff-Hdri-
tier (1989a); speziell zum Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband im >korpora-

tistisch gefügten System sozialer Arbeit< vgl. Merchel (1989).

63 Vgl. dazu die Beiträge in Ronge (1980).
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reichen Beispielen fär private Regierungen natürlich auch die technische
Regelsetzung gehört.s

Diese Befunde der Korporatismusforschung wurden von einigen Autoren
politisch-normativ verlängert. In diesem Kontext entstand die gewiß faszi-
nierende These, daß die offenkundig gewordenen staatlichen Steuerungsde-
fizite zumindest teilweise durch das Organisationspotential >intermediärer<,
zwischen Markt und Staat stehender Sozialaggregate (bspw. Arbeitgeber-
und Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Kammern etc.) geschlossen
werden können (>Dritter Sektor<65). DasZiel ist >the public use of private
organized interests<<; es geht also um den Versuch, >to utilize the collective
self-interest of social groups to create and maintain a generally accepted so-
cial order< (Lehmbruch 1987). Das Potential einer >>Konfliktbewältigung
durch Verhandlungen<<6 rückte in den Mittelpunkt.

64 Die Rolle organisierter Interessen in der technischen Regelsetzung wurde in der deut-
schen Korporatismusforschung vor allem in dem von Claus Offe und Wolfgang
Streeck durchgeführten Forschungsprojekt über die >Struktur und Funktion privater
Interessenregierungen( untersucht (vgl. auch Bolenz 1987). In diesem durch die Stif-
tung Volkswagenwerk geförderten Projekt wurde am Beispiel der technischen Nor-
mung (sowie am Beispiel der beruflichen Bildung) untersucht, unter welchen inter-
nen und externen Voraussetzungen Interessenverbände von Unternehmen zu >priva-
ten Regierungen< avancieren und gegenüber ihren Mitgliedern quasi-öffentliche Au-
torität ausüben. Grundlage des Projekts waren im Hinblick auf die technische Regel-
setzung vor allem Interviews, die mit Mitarbeitern verschiedener Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände sowie mit Mitarbeitern des Deutschen Instituts für Normung
geführt wurden, Dieses Projekt bildet gewisserma8en den Startpunkt von einer Reihe
von Untersuchungen, deren Ergebnisse die empirische Basis dieser Arbeit bilden.

65 An dieser Stelle wfud darauf verzichtet, die recht umfangreiche Diskussion über die
Existenz und die Spezifika eines >Dritten Seltors< aufzuarbeiten, der sich neben
oder zwischen dem Markt- und dem Staatssektor ausgebildet hat und, wie Bjur
(1975:463) es formuliert, ein >interface between the state and the private organiza-
tions< bildet. In unserem Zusammenhang ist zentral, daß im Zuge der Diskussion
dieses >Dritten Sektors< auch der ordnungstheoretische und -politische Stellenwert
der autonomen Handlungsf?ihigkeit organisierter Gruppen betont worden ist. Organi
sierte Gruppen können demnach wichtige Steuerungsleistungen neben >Markt< und
)Staat( mit den ihnen eigenen Steuerungsmitteln erbringen. Vgl. dazu beispielsweise
die Beitäge in Anheier/Seibel (1989), O'Connell (1983) und Reese (1988) sowie die
Einzelbeiträge von Douglas (1983), Etzioni (1973), Levitt (1973) oder Lindblom
(1980). Eine Zusammenfassung und laitische Anmerkungen bieten Ronge (1988),
Schuppert (1989a) und Seibel 1990),

66 Vgl. dazu die (vorwiegend rechtssoziologischen) Beiträge in Hoffmann-Riem./
Schmidt-Aßmann ( I 990).
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Überspitzt lassen sich solche Argumentationen in der Aufforderung zu-
sammenfassen, nichtetatistische Formen gesellschaftlicher Steuerung sollten
durch Recht, also staatlich, hergestellt und gefördert werden. Diese Korpo-
ratisierungsstrategie zielt darauf ab, verbandliche Arenen für verantwortli-
che Makroentscheidungen zu schaffen und die Organisationspotentiale der
>mediating structures<< für öffentliche Belange zu nutzen. In der Forschung
rückte folgerichtig die Frage in den Vordergrund, unter welchen Vorausset-
zungen die gewünschte >>Parallelschaltung von kollektiver Interessenwahr-
nehmung und Wahmehmung öffentlicher Aufgaben< (Kenis 1991a: 4) zum
Erfolg ftihrt.

Durch die gezielte Instrumentalisierung der >intermediären Organisa-
tionspotentiale<< fär öffentliche Politik soll nach dem Modell des politisch-
normativen Korporatismus erreicht werden können, daß die Verbände die
heterogenen Interessen ihrer Mitglieder zu einem überschaubaren und hand-
habbaren Bündel zusammenführen. Sie erbringen damit eine Aggregations-
leistung, die darin besteht, >daß sie schon im Vorfeld der politischen Institu-
tionen die natürwüchsige Vielfalt der Interessenlagen zusammenfassen<<

(Streeck 1978: 131). Der wohl wichtigste Vorzug liegt jedoch in der partiel-
len Überwindung der Grenzen rechtlicher Regulierung, die vor allem bei der
Implementation regulativer Politik nrtage treten. Die an der Entscheidungs-
findung beteiligten lnteressenorganisationen übernehmen zugleich Verant-
wortung ftir die Durchsetzung der getroffenen Vereinbarungen, d.h. der
Vollzug liegt auch in ihrer Hand und nicht nur in der Hand des Staates. Weil
die Verbände ihrer Klientel >näher stehen<< als bürokratische Vollzugsorga-
ne, haben sie es vielfach leichter, regulative Maßnahmen intern umzusetzen.

Die Verpflichtungsleistung besteht darin, daß die Verbände den mit ihren
Konfliktpartnern oder mit dem Staat erzielten Kompromiß intern gegenüber
ihren Mitglieder vertreten und ihnen vermitteln, warum weitergehende For-
derungen nicht durchzusetzen waren. Und weil die Selbstbeschrtinkung oder
Selbstregulierung innerhalb des Kollektivs als Wahrung wohlverstandener
Eigeninteressen >verkauft<< werden kann, erübrigt sich eine Legitimation der
Maßnahmen unter Rückgriff auf allgemeinverbindliche Werte:

Diese Ausdifferenzierung der Legitimation über konkurrierende gesellschaft-
liche Interessen befreit den Staat von der Notwendigkeit, allgemein aner-
kannte politische Richtlinien zu entwickeln. (Streeck/Schmitter 1985: 150)

>>Korporatismus<< zielt in diesem Zusammenhang ab auf eine Verdeutli-
chung der >Interdependenz von lnteressen< (Lehmbruch 1979: 57) bzw. auf
eine Intemalisierung externer Effekte via Interessenorganisation: Exteme
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Folgen individuell-rationalen Handelns, die per se nicht in die individuellen
Handlungsstrategien einfließen, sollen über den Umweg der Organisation
doch in diesen Handlungsstrategien Berücksichtigung finden. Im Extremfall
läuft ein korporatistisches Verbändesystem darauf hinaus, daß gesellschaft-
liche Erfordernisse - vermittelt über die Interessenorganisationen - zu indi-
viduellen Handlungsmotiven werden. In diesem Fall überführt die Interes-
senorganisation zuvor interkollektive in intrakollektive und interpersonale in
intrapersonale Konflikte. 67

In systemtheoretischen Interpretationen6s wurden die Forschungsergeb-
nisse der Korporatismusforschung als Beleg daftir angeführt, daß der >>auto-

ritative Führungsanspruch der Politik< in der Praxis längst überholt sei. Im
Zuge des säkularen Trends funktionaler Ausdifferenzierung verselbständi-
gen sich demnach die Teilsysteme moderner Gesellschaften und gewinnen
eine wachsende Eigenkomplexität und eine je spezifische Operationsweise.
Die Kosten dieser Entwicklungsdynamik sind neue Koordinationsprobleme,
die durch die klassische Form der staatlich-hierarchischen Steuerung nicht
mehr adäquat bewältigt werden können. Als Ausweg aus diesem Moderni-
sierungsdilemma bleibt nur der Aufbau horizontaler Konzertierungssysteme
prinzipiell gleichgeordneter Akteure. Eine solche Konzertierung läuft dann
oft über die intermediären Steuerungsleistungen der Verbände; Verhand-
lungslösungen bzw. >systemische Diskurse< treten an die Stelle der staat-
lich-hierarchischen Steuerung. Der Bedarf an nicht-hierarchischen, sozie-
talen Steuerungsleistungen wird dabei als Resultat einer irreversiblen, evo-
lutionären Veränderung der Gesellschaft begriffen:

Bei aller Unterschiedlichkeit im Detail hat die Neokorporatismus-Debatte
insgesamt doch deutlich gemacht, in welch grundsätzlicher und vielftiltiger
Weise der autoritative Führungsanspruch der Politik sich der Trias von Unre-
gierbarkeiten, Implementationsdefiziten und Teilbereichsautonomien hat
beugen müssen. In unterschiedlichen neokorporatistischen Arrangements ist
das politische System in Kooperationsbeziehungen mit anderen Teilsystemen
eingetreten und hat aufder anderen Seite diese in Prozesse der gesellschaftli-
chen Entscheidungsfindung mit eingebunden. In durchaus unterschiedlich
erfolgreicher Weise ist damit in Konzertierten Aktionen, sozioökonomischen
Räten, Vernehmlassungsverfahren, Sozialpartnerschaften, Bildungs-, Wis-
senschafts- und Technologie-Räten etc. die Grundidee einer polyzentrischen
Architektur gesellschaftlicher Ordnung praktisch geworden.
(Willke 1992:78f.)

67 Vgl. dazu Vobruba (1983).

68 Vgl. z.B. Willke (1983, 1984,1987,1989, 1992, 1993).
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Vermutlich würde Willke auch die in der technischen Regelsetzung vor-
findbaren neokorporatistischen Arrangements als solche Austragungsorte

>>systemischer Diskurse<< zwischen den funktionalen Subsystemen der Ge-

sellschaft einordnen, die dann der Standardargumentation folgend als Bele-
ge dafür angeführt werden würden, daß die (staatliche) Politik nicht mehr

allein und über andere gesellschaftliche Teilsysteme hinweg über die geeig-

neten Strategien gesellschaftlicher Problemlösung befinden kann, sondern

>behutsam und gesellschaftsstrukturell durchdacht mit Verhandlungssyste-

men auf unterschiedlichen Ebenen kombiniert werden muß< (Willke 1993:

66).
Ob nun mit oder ohne systemtheoretische Fundierung, zahlreiche Prota-

gonisten der neokorporatistischen Verhandlungslösung gehen davon aus,

daß sich die Probleme, die unter den Stichworten >Staatsversagen<< und
>Unregierbarkeit< so eingehend analysiert wurden, relativieren, sofern die
mit solchen Formen der Interessenvermittlung in Zusammenhang gebrach-

ten selbstdisziplinierenden Mechanismen greifen. Schmitter (1979: lß)et
zumindest ist davon überzeugt, daß

politische Systeme, in denen Interessen durch formale Vereinigungen hin-
durchgeschleust werden, die die größte Vielfalt potentieller Interessen mit
einem national verzweigten Geflecht von Organisationen vertreten, die einen

maximalen Prozentsatz der potentiell Betroffenen als Mitglieder erfassen,

deren Beziehungen zum Staat monopolistisch, spezialisiert und hierarchisch

sind, und auf unaufftillig-verschwiegener Zusamrnenarbeit basieren, eher

regierbar, stabil und effektiv

sind.

2.5 Staatsentlastung durch Verbände als Zielprozeduraler
Steuerung: >>Inszenierter Korporatismus<<

In verschiedenen Teildisziplinen der Sozialwissenschaften wird seither eine
Variante staatlicher bzw. rechtlicher Problemlösung diskutiert, die den Be-
grenztheiten und Pathologien üblicher Formen einer staatlichen Steuerung

Vgl. dazu auch Schmitter (1981a,b). Zum Zusammenhang von rRegierbarkeit< und
rKorporatismus< vgl. auch Traxler (1988); eine kritische Diskussion der These, der
Neokorporatismus biete einen Ausweg aus der Unregierbarkeit, findet sich bei Bey-
me (1981, 1980: 49 f.).

69
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nicht erliegen soll; ausgehend von dem vielfach bestätigten Befund, daß sich
der Staat in der Bewältigung zahlreicher Probleme als äberfordert erweist,
und bezugnehmend auf die Forschungsergebnisse, die das problemlösende
Potential der (verbandlichen) Selbstregulierung als eine (bereits in der Pra-
xis vorfindbare oder zumindest denkbare) Alternative zur staatlichen Regu-
lierung herausstellenzo, soll der Staat nach dieser Argumentationsfigur tun-
lichst nicht versuchen, den in gesellschaftlichen Teilbereichen bestehenden
Problemstand umfassend durch Intervention und Regulierung, also im >eta-
tistischen Alleingang<, abzutragen, sondem sich als >kooperativer Staat<<

(Ritter 1979) darauf beschränken, die vorfindbaren (oder erzeugbaren)
Selbststeuerungskapazitäten vorstaatlicher Sozialsysteme zu nutzen und
durch entsprechende Strukturvorgaben in die Lage zu versetzen, gesell-
schaftlich angemessene, adäquate Lösungen flir den Problemstand zu fin-
den. Im Kern geht es dabei um einen staatlich >inszenierten Korporatis-
mus<<.7r Die sozialwissenschaftliche Diskussion bezieht sich dabei aller-
dings zunehmend auf die Praktikabilität und weniger auf die normative
Fundierung von Verhandlungssystemen und >privaten Interessenregierun-
gen<<.

Eine solche Überfährung regelungsbedürftiger Materien in staatlich vor-
strukturierte Verhandlungssysteme oder die Duldung einer faktischen
Rechtsetzung durch privatrechtlich verfaßte, an Partikularinteressen ange-
bundene, aber gleichwohl öffentlich wirkende Organisationen sind keines-
wegs als Anwendungsf?ille einer neokonservativen Strategie der >Entstaatli-
chung<<, >Deregulierung< oder >Reprivatisierung<<72 mißzuverstehen, die
insbesondere in den USA und in Großbritannien die Oberhand gewinnen
konnte.73 Es geht nicht um eine Substitution staatlicher Politik durch eine
marktgesteuerte Ökonomie oder um einen Ersatz regulativer Eingriffsfor-
men durch marktwirtschaftliche Instrumente. vielmehr unterscheidet sich
die Strategie der staatlich regulierten Selbstregulierung - oder, um eine an-
dere Begrifflichkeit ftir denselben Sachverhalt aufzugreifen, das Konzept

70 Vgl. z.B. die Beiräge in SneecVschmitter 1985.
7l Den Begriff >>inszenierter Korporatismus< haben HeinzeAy'oelzkow (1990b) im Hin-

blick auf die in Nordrhein-Westfalen praktizierte Regionalisierung der Strukturpolitik
und die dabei von der Landesseite erzeugten korporatistischen Arrangements (Regio-
nalkonferenzen unter gesellschaftlicher Beteiligung) eingeführt, um damit deutlich zu
machen, daß sich die dort vorfindbaren Gremien funktionaler Repräsentation den
prozeduralen Vorgaben der Landesregierung verdanken.

72 Vgl. dazu z.B. Kirsch (1988), König (1988), Soltwedel u. a. (1986)
73 VgL dazu Hoffmann-Riem (1990) und die dort angebenen Literaturhinweise.
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der >externen Dezentralisierung<< (Lehner 1979), das organisierte Interessen
für öffentliche Belange zu instrumentalisieren sucht - von einfachen Repri-
vatisierungs- oder Deregulierungskonzepten dadurch, daß die öffentlichen
Aufgaben eben nicht einfach an den Marktmechanismus übergeben werden,
der ja viele Probleme auch nicht lösen könnte, sondern im politischen Raum
verbleiben.

Die Alternative >Markt< scheidet vielfach schon allein deshalb aus, weil
auch die >unsichtbare Hand< des Marktes, die vermittelt durch das eigenin-
teressierte, nutzenmaximierende Handeln aller Wirtschaftssubjekte das

Gleichgewicht zwischen individueller und gesellschaftlicher Wohlfahrt her-
stellen soll, ihre Grenzen hat.7a Am Beispiel der Umweltproblematik, aber
auch am Beispiel der Arbeitssicherheit oder des Verbraucherschutzes, läßt
sich zeigen, daß der Marktmechanismus zu einem Auseinanderlaufen indi-
vidueller und kollektiver resp. gesamtgesellschaftlicher Rationalität führen
kann: Individuell-rationales Handelns wird zu einer >kollektiven Selbst-
schädigung< (Jöhr 1976). Selbst strikte Anhänger der Marktwirtschaft müs-
sen zugestehen, daß die Technikbewertung und -gestaltung nicht allein
durch den Markt zu leisten ist; vielmehr sind politische Vorgaben unver-
zichtbar, damit der Markt seine Leistungskraft in umwelt- und sozialver-
träglichen Bahnen entfalten kann.

Die durch eine bestimmte Technik hervorgerufenen externen Effekte
bzw. sozialen Kosten, beispielsweise Umweltschäden oder Gesundheitsge-

74 Vgl. zur Theorie des >Marktversagens( z.B. Bator (1958), Jetzer (1975), Samuel-
sonÄ.{ordhaus (1985: 46 ff.); Musgrave/lvlusgrave/Kullmer (1978: 5 ff.). tm Hinblick
auf das Marktversagen im Umweltschutz vgl. auch Issing (1975) oder zusammenfas-
send Kirsch (1982). Die Theorie des Marktversagens befaßt sich mit jenen spezifi-
zierbaren Konstellationen, >>in denen Märkte ihre Funktion, gleiche, freie und effi-
ziente Transaktionen zu vermitteln, nicht oder nur mit schädlichen Nebenwirkungen
erfüllen< (Offe 1990: 108). Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn sogenann-
te >negative externe Effekte< und damit >soziale Kosten< privater Produktion oder
Konsumtion auftreten, wenn also durch die >Aktivitäten (Konsum oder hoduktion
eines Gutes) einer Entscheidungseinheit Einflüsse aufdie Aktivitäten einer oder meh-
rerer anderer Entscheidungseinheiten ausgeübt und nicht durch einen Preismecha-
nismus gesteuert werden< (Schlieper 1969: 39) und dadurch die einzelwirtschaftli-
chen Kost€n und Nutzen nicht mehr mit den gesamtwirtschaftlichen Kosten und Nut-
zen übereinstimmen; zu der Theorie der >sozialen Kosten< vgl. als den >Klassiker<
auch die Studie von Kapp (1958), der schon in den 50er Jahren in seiner vielbeachte-
ten Analyse über die >Social Costs ofPrivate Enterprise( deutlich gemacht hat, daß
>ein wesentlicher Teil der wirklichen Produktionskosten nicht in die Kalkulation der
Unternehmen eingeht< (Kapp 1958: 200); deshalb müsse der Kapitalismus als eine
Wirtschaft der unbezahlten Kosten bezeichnet werden.
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fährdungen, erscheinen nicht in der Kostenrechnung individuell-rational
handelnder Akteure (2.8. bei den herstellenden Betrieben oder den Konsu-
menten), weil sie diesen nicht über Marktprozesse angerechnet werden. Ent-
sprechend vermittelt der Marktmechanismus auch keine auf individueller
Ebene ansetzenden ökonomischen Anreize ftir Arbeits-, Verbraucher- oder
Umweltschutzmaßnahmen. Da die Internalisierung externer Effekte, bei-
spielsweise in Form des Umweltschutzes, jedem Bürger zugute kommt, un-
abhängig davon, ob er sich an den dabei anfallenden Kosten beteiligt oder
nicht, besteht für den Einzelnen die Neigung, die Rolle des >Trittbrettfah-
rers<< einzunehmen, also nach Möglichkeit den Eigenbeitrag zu vermeiden,
der mit der Internalisierung des externen Effekts verbunden wäre. Aus der
Perspektive des Einzelnen wriren beispielsweise die Wirkungen, die mit ei-
nem individuellen Produktions- oder Konsumverzicht für die globale Um-
weltsituation verbunden wären, bestenfalls marginal, die Kosten des selbst-
auferlegten Verzichts jedoch unmittelbar spürbar und im Vergleich zu dem
mäßigen Zugewinn an verbesserter Umweltqualität verhtiltnismäßig
schmerzhaft, Unter der Voraussetzung, daß alle Akteure oder zumindest
eine große Teilmenge individuell-rational handeln, wird das Ziel einer um-
welt- und sozialverträglichen Technikbewertung und -gestaltung systema-
tisch verfehlt. Damit ergibt sich aufgrund der prekären >Logik des kollekti-
ven Handelns<< (Olson 1965) eine Konstellation der vielfachen >kleinen
Fehlentscheidungen<<, die in gesellschaftlicher Perspektive zu den bekannten
Notständen ftihrt.

Wo immer der Markt von sich aus nicht die Berücksichtigung des >öf-
fentlichen Interesses<< gewlihrleistet, ist - so wurde in der dualistischen Ord-
nungstheorie argumentiert - der Staat aufgerufen, im >öffentlichen Inter-
esse<< einzugreifen. Durch staatliche Intervention sollte die Kluft zwischen
den Handlungsmotivationen individueller Akteure auf der einen und den im
>öffentlichen Interesse<< stehenden Verhaltensweisen auf der anderen Seite
geschlossen werden. Da aber auch der Staat versagen kann, läuft die duali
stische Ordnungstheorie in ein Dilemma.zs

Ein Ausweg aus dem Dilemma des Zusammentreffens von Marktversa-
gen und Staatsversagen könne - so die nunmehr sich verbreitende Argu-

Neuerdings wird deshalb in systemtheoretischen Analysen die Theorie des Marktver-
sagens aufgegriffen, ohne sogleich entsprechende Staatsinterventionen einzufordern;
stattdessen wird politischer Handlungsbedarf postuliert, der Gegenstand >systemi-
scher Diskwse<< werden müsse, weil der Staat allein mit solchen Aufgaben überfor-
dert sei; vgl. dazu z,B. Willke (1992, 1993).
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mentationsfigur - nur durch >>eine staatliche Politik der Staatsentlastung<<

(Offe 1987: 317) gefunden werden. Dahinter steht eine Abkehr von einem
>substantiven<< Steuerungsmodus und die Hinwendung zu neuen Formen
>prozeduraler Steuerung<< (Mayntz 1983a). Ein >assoziatives Modellu ge-

sellschaftlicher Ordnung (Streeck/Schmitter 1985) solle (durch den Staat)

ausgebaut und optimiert werden. Dabei werden öffentliche Aufgaben Orga-

nen der regulierten Selbstregulierung sozialer Gruppen mit besonderen In-
teressen übertragen, wobei deren Partikularinteressen >mittels eigens dafür
geschaffener Institutionen dem Allgemeininteresse untergeordnet werden<<

(Streeck/Schmitter 1985: 144).

Was die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz auf dem Gebiet
der technischen Regelsetzung anbelangt, därfte unstrittig sein, daß diese so-

ziopolitischen Potenzen ebenfalls die beiden skizzierten Ebenen >Markt< und
>Staat< um eine dritte Ebene der verbandlichen Technikbewertung und -ge-

staltnng ergänzen und dabei in ihrer >>intermediären Position< einen Stel-
lenwert erlangt haben, der im Hinblick auf die Wettbewerbssituation auf
MZirkten, aber auch im Hinblick auf die Berücksichtigung des >öffentlichen
Interesses<< bei der Technikbewertung und -gestaltung vielfach entscheidend
ist.76 Zu klären ist aber, ob sich die technische Regelsetzung als ein empiri-
sches Beispiel für den in der Steuerungstheorie diskutierten Vorschlag einer
staatlichen Politik der Staatsentlastung anführen läßt.

In der rechtssoziologischen Diskussion wurde dieser Vorschlag unter den

Stichworten >prozedurales<< bzw. >reflexives Recht< oder >dezentrale Kon-
textsteuerung< thematisiert.TT Das Recht soll sich nach dieser Argumenta-
tion darauf konzentrieren, >>strukturelle Voraussetzungen ftir selbstregulato-
rische Prozesse in anderen Sozialzusammenhängen zu schaffen<< (Teubner

1982: 49). >Reflexives Recht zielt auf >regulierte Autonomie<, es fördert ak-
tiv selbst-regulierende >lernende< Sozialsysteme und versucht zugleich, de-
ren Defizite mit kompensatorischen Korrekturen abzubauen< (Teubner

1982: 26 f.). Das Recht wird damit >von unmittelbarer Regulierung der So-
zialbereiche entlastet, dafür aber mit der aktiven Steuerung selbstregulatori-
scher Prozesse belastet<< (Teubner 1985: 334). Ansatzpunkte ftir ein derarti-
ges >reflexives Recht< sind Interventionsformen, die sich unter den Begriff

76 Vgl. dazu auch Mai (1990).

77 Vgl. Teubner (1982, 1983, 1985 und 1989, insb. 81 ff,); TeubnerAilillke (1980,
1984) sowie Willke (1983, 1992); zw Kritik dieses Ansatzes vgl. aus systemtheore-
tischer Pespektive Luhmann (1985) und Münch (1985); vgl. aus politökonomischer
Sicht Nahamowitz (1985); vgl. aus ordnungstheoretischer und demokratietheoreti-
scher Sicht Offe (1984a); vgl. aus diskurstheoretischer Sicht Habermas (1992).
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der >Prozeduralisierung< subsumieren lassen: >Statt soziales Verhalten di-
rekt zu normieren, beschränkt sich Recht auf die Regulierung von Organisa-
tionen, Verfahren und Neuverteilung von Steuerungsrechten<< (Teubner
1985: 335). Gemeint >sind damit rechtliche Regelungen, die in bestimmten
Bereichen organisatorische und Verfahrensgestaltungen bereitstellen, die
Raum lassen für Selbststeuerung durch die Beteiligten< (Schuppert 1990:
1s3).

Das vielfach erörterte Standardbeispiel fär eine solche Lösung ist die Ta-
rifautonomieza, die selbstregulatorische Strukturen vorsieht und die staatli-
che Seite von vielen Entscheidungszwäingen freihält. Das Recht weist den
Akteuren des Arbeitsmarktes (begrenzte) Kompetenzen zu, nimmt Einfluß
auf die inneren Organisationsstrukturen der Tarifverbände, setzt Vorgaben
ftir die Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse etc., um die Verhand-
lungsergebnisse kompatibel mit der eigenen Wirtschaftspolitik zu halten,
ohne selbst - zumindest in der Wahmehmung der Betroffenen - für die
Verhandlungsergebnisse verantwortlich zu sein. Am Beispiel der Arbeitsbe-
ziehungen läßt sich zeigen, daß rechtliche Rahmendaten (2.B. Friedens-
pflicht oder gesetzlich abgesicherte Mitbestimmungsrechte) eine wichtige
Stabilisierungsfunktion für die korporatistischen Lösungen erfüllen.7e
Gleichzeitig soll über die rechtlichen Strukturvorgaben die Reflexion der
gesamtwirtschaftlichen Folgen des Handelns gewissermaßen in die beteilig-
ten Organisationen eingebaut und solchermaßen eine Berücksichtigung öf-
fentlicher Interessen abgesichert werden.E0 Dieser Steuerungsansatz, so die
Beftirworter, soll grundsätzlich auch auf andere Politikfelder übertragbar
sein.

Der Grundgedanke einer Instrumentalisierung organisierter Interessen ftir
öffentliche Aufgaben ist angesichts der offensichtlichen unverzichtbarkeit
der prozeduralen Steuerung des Staates nicht der eines bloßen Erhalts von
>staatsfreien Zonen<<, die im Sinne eines einfachen Subsidiaritätsgedankens
der privaten Selbstordnung überlassen bleiben sollen:

Öffentliche Aufgaben (werden) zwar auf halbstaatliche oder private Institu-
tionen tibertragen, (bleiben) aber dennoch in dem Sinne öffentlich, daß sie

78 Vgl. Teubner (1982: 51 ff. und 1985: 336); Simitis (1985); kritisch: Hartmann
(r987).

79 Vgl. z,B. Streeck(1981) oderGrande (1985).
80 In diesem sinne wird von >regulierter selbshegulierung< (sueeck/schmitter 1985:

149), >kalkulierter Autonomie< (vgl. Simitis 1985), >regulierter Autonomie< (Teub-
ner 1982: 26)bzw. >funktionalisierter Autonomie< (vgl. Streeck 1981) gesprochen.
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politisch verantwortet werden müssen... Die politische Gesamtverantwortung
wird auf eine rechtliche Rahmenregelung, auf eine >Sozialverfassung<, auf
Binnenkonstitutionalisierung, also auf Partizipationsrechte und Entschei-
dungsverfahren, zurückgenommen mit der jederzeitigen Möglichkeit zu Kor-
rektur und Revision der institutionellen Arrangements, wenn sich die Ergeb-
nisse solcher gesellschaftlichen Lernprozesse als politisch unzuträglich er-
weisen sollten. (Teubner 1982:28)

Die zur >Staatsentlastung<< eingesetzten gesellschaftlichen Organisations-
formen sind somit staatlicherseits aktiv zu gestalten, fiir die Übernahme öf-
fentlicher Aufgaben entsprechend >>auszurüsten< und im Hinblick auf die
Resultate zu kontrollieren. Der Staat bleibt als >Steuerungsstaat< (Kauf-
mann 1991: 19 ff.) oder >Supervisionsstaat< (Willke 1992) gefordert. Aller-
dings sind die Staatsaufgaben neu zu definieren; in den Mittelpunkt rückt
die Organisation der Selbstorganisation bzw. eine Regulation der Selbstre-
gulation.sr Dieses neue Verständnis hat, wie Voigt (1983a: 44) zutreffend
herausstellt, nichts mit einem >Abschied vom Recht<< zu tun. >Mit staatsin-
terventionistischen Konzepten teilt reflexives Recht das Programm eines

Rechtsaktivismus, das in soziale Prozesse kompensatorisch zu intervenieren
sucht... Reflexives Recht tendiert eher zu abstrakten prozeduralen Pro-
grarnmen, die sich auf die Meta-Ebene der Regulierung von Prozessen, von
Organisationsstrukturen, auf die Verteilung und Neudefinition von Steue-
rungsrechten und von Entscheidungskompetenzen zurückziehen< (Teubner

1982: 25 f.). Das Recht soll dazu dienen, die strukturellen Voraussetzungen
ftir demokratische selbstregulatorische Prozesse zu schaffen und ihren Fort-
bestand abzusichern. Was sich hinter solchen allgemein-theoretischen For-
mulierungen konkret verbirgt, soll in dieser Arbeit im Hinblick auf die tech-
nische Regelsetzung näher untersucht werden.

2.6 Regulierte Selbstregulierung in der Demokratie -
Defizite der politisch-normativen Theorie

Die Befürworter des >reflexiven<< oder >prozeduralen< Rechts und andere
Frotagonisten korporatistischer Arrangements argumentieren in aller Regel
funktionalistisch. Sie stellen diverse Vorzüge ihrer Ordnungsmodelle in den
Vordergrund, verzichten aber weitgehend auf eine Berücksichtigung von

8l Vgl. dazu auch Ladeur (1987).
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Kriterien, die in der politischen Theorie, insbesondere in der Demokratie-
theorie, formuliert werden.82 Und in der politischen Theorie, die normative
Orientierung bieten soll, finden sich kaum Aussagen zu korporatistischen
Arrangements.s3

Dabei ist freilich einzuräumen, daß es nicht nur eine, sondern mehrere
normative Demokratietheorien mit jeweils unterschiedlichen Anforderungs-
profilen an die Ordnung kollektiver Willensbildungsprozesse gibt. Die nor-
mativen Demokratietheorien können >danach unterschieden werden, ob sie
das politische System primär von seinen inputs oder von seinen outputs her
zu rationalisieren versuchen< (Scharpf 1970: 211.t+ Ot" >output-orien-
tierten Demokratietheorien< >>normieren zunächst eine wünschbare Qualität
politischer Leistungen und bestimmen von diesem Punkt her die weiteren
Anforderungen an die Strukturen des politischen Systems<< (Scharpf 1970:
21), und sei es, um bestimmte Fehlentwicklungen und Machtmißbrauch zu
verhindern. Die >input-orientierten Demokratietheorien< versuchen das poli-
tische System >von den in den politischen Prozeß eingehenden Willensäu-
ßerungen und artikulierten Interessen her zu rationalisieren<< (ebd.: 25). Un-
ter der erstgenannten Kategorie können die Gewaltenteilungs- und Balance-
theorien und die liberalen Grundrechts- und Rechtsstaatstheorien, die Re-
präsentationstheorien sowie die modernen Sozialstaatstheorien, die den
>>Leistungs- und Planungsstaat unter dem doppelten Maßstab der technolo-
gischen und der politisch-demokratischen Rationalität< (ebd.) reflektieren,
subsumiert werden. Der >input-orientierten< Kategorie können vor allem
die Pluralismustheorie (in ihren verschiedenen Varianten vom Gruppenplu-
ralismus bis hin zum Elitenpluralismus) und die verschiedenen Theorien
einer >partizipatorischen<< Demokratie (einschließlich der >rätedemokrati-
schen<< Modelle) zugerechnet werden (ebd.: 29-SJ;.as

82 Habermas (1992: 400) hat jüngst den >normativen Defaitismus< in der politischen
Soziologie kritisiert und die >normative Abmagerungskur< (ebd.: 404) beklagt, die
mit dem wissenschaftsinternen Bedeutungszuwachs der ökonomischen Theorie der
Demokatie (als Handlungstheorie) einerseits und der Systemtheorie andererseits
verbunden war. Nach seiner Einschätzung >drängt sich der Eindruck auf, als schmel-
ze im Laufe der Theorieentwicklung der idealistische Gehalt normativer Theorien ...

unter der Sonne sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse dahin< (ebd.: 399).
83 Vgl. dazu auch Anderson (1979).

84 Vgl. auch Sartori (1992: 235 f. und 425 f.).
85 Vgl. als ÜferUtict über die verschiedenen Demokratietheorien auch die zusammen-

gestellten Aufsätze in Grube/Richter (1976), den Gesamtüberblick von Macpherson
(1983) und Scharpf (1970) sowie die jüngst vorgelegten Analysen von Habermas
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Das Kernproblem aller Demokratietheorie(n) besteht in der Auflösung

eines Dilemmas, das immer dann zu Problemen fährt, wenn es um >Politik<<

geht (was naturgemäß das politisch-administrative System bzw. den >>Staat<<

betrifft, aber auch andere politische Institutionen wie bspw. Verbände): Ei-
nerseits erfordert die Produktion nur politisch erzeugbarer (>kollektiver<

oder >öffentlicher<) Güter bindende Entscheidungen und - zur Durchset-

zung dieser Entscheidungen - den Einsatz von Macht. Demokratie soll die

Produktion solcher politischen Güter im Interesse des jeweiligen Gemein-

wesens sicherstellen (>output<). Andererseits ist mit dem Einsatz von Macht

immer das Risiko verbunden, daß sich die Regierung (oder Verbandsftih-

rung) - sei es aus eigenen Interessen oder aus anderen (z.B' >ideologi-

schen<<) Gründen - gegen die Interessen der Regierten wendet, Politik gegen

das Gemeinwesen (bzw. Kollektiv) betreibt und dabei die Macht miß-

braucht. Demokratie soll deshalb die Bürger (als >Staatsbürger<< oder Mit-
glied eines anderen Gemeinwesens) vor politischem Machtmißbrauch

schützen (protektive Demokratie) und die Regierung an den Willen der

Regierten binden (>input<). Demokratietheoretische Argumentationsfiguren

konzentrieren sich auf konstitutive Elemente, die einerseits dafür Sorge tra-

gen sollen, daß legitimierte Instanzen für allgemein verbindliche Entschei-

dungen zustande kommen und diese mit wohldosierten Machtbefugnissen

ausgestattet werden, um die erforderlichen (bzw. >gewünschten<) politi-
schen Güter zaerzeuge1 und die andererseits gewährleisten sollen, daß ein
>Machtmißbrauch<< nicht eintreten kann.

Die gängigen (>reduktionistischen<) demokratietheoretischen Argumen-

tationsmuster konzentrieren sich allerdings vorwiegend auf Anforderungen,

die sich auf den Staat im engeren Sinne und die damit verbundenen Ent-

scheidungen über die ordnung der kollektiven willensbildung beziehen.

Nach diesem geläufigen Verständnis werden die Regierung und die gesetz-

gebenden Organe in festgelegten zeitlichen Intervallen durch freie und glei-
che Wahlen (direkt oder indirekt) gewählt, wobei der Wähler mit seiner

Stimmabgabe seine inhaltlichen und personellen Vorstellungen über die

konkurrierenden Parteien in den politischen Entscheidungsprozeß einspei-

sen kann. Die Politik in der Demokratie baut demnach auf dem Gegensatz

von regierenden und oppositionellen Parteien auf. Die Wähler entscheiden

darüber, welche Parteien regieren sollen und welche Parteien die Opposi-
tionsrolle wahrzunehmen haben. Die politischen Entscheidungen werden in

(1992), Maus (1992), Sartori (1992) und Scharpf (1993a,b). Vgl. auch Duncan
(r983).
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der Demokratie allein durch parlamentarische Mehrheiten und gewählte Re-
gierungen oder durch eine untergeordnete und von den Parlamenten autori-
sierte Exekutive getroffen. Für die Durchsetzung.ihrer Entscheidungen kön-
nen die parlamentarischen Mehrheiten (und nur diese!) die Rechtsetzungs-
kompetenz, die öffentlichen Mittel und die staatliche Zwangsgewalt einset-
zen. Bärgerliche Freiheitsrechte (wie Rede-, Presse- oder Versammlungs-
freiheit und Minderheitenschutz), rechts- und sozialstaatliche Garantien,
Gewaltenteilung und andere Vorkehrungen tragen dafür Sorge, daß die Ge-
falu von willkärentscheidungen der Mehrheit zu Lasten von Minderheiten
oder die Gefahr einer Aushebelung des demokratischen Gemeinwesens
weitgehend ausgeschlossen werden kann. Die Legitimität des demokrati-
schen systems (und seiner >outputs<<) erwächst folglich nicht aus bestimm-
ten (ggf. >mehrheitsftihigen<<) Interessen oder Werten, sondern aus dem
hocedere der Produktion allgemeinverbindlicher Entscheidungen, also aus
einem Set an formalen Regeln, die im Hinblick auf die Ausfragung von ge-
sellschaftlichen Widersprüchen und Konflikten festgelegt wurdens6

organisierte Interessen sind in einer solchen perspektive eigentlich nicht
>politikberechtigt<. Für die >>soziopolitischen Gebilde<<, die in der Korpora-
tismusdebaffe konstatiert oder sogar propagiert werden, gibt es

im Koordinatensystem geltender verfassungsrechtlicher und ordnungspoliti-
scher Sollvorstellungen sozusagen keinen platz... (Es) handelt sich um For-
men, die zwischen Verein und Interessenverband einerseits, Regierung, Ver-
waltung und öffentlichen Zwangskörperschaften, den Institutionen der par-
teienkonkurrenz und des Parlamentarismus andererseits ein inoffzielles, bloß
faktisches Dasein führen, insofern sie der Struktur nach mit kein'em dieser
Gebilde übereinstimmen, der Funktion nach aber sehr wohr in einer gewissen
Konkurrenz zu diesen vertrauten strukturelementen der politisch-gesell-
schaftlichen Ordnung stehen. (Offe 1984a: 234 f.)

Nicht nur die über wahlen legitimierten Institutionen der parlamentarisch-
territorialen Repräsentation, sondem auch Gebilde funktionaler Repräsenta-
tion verftigen damit faktisch über die Kompetenz der produktion verbindli-

86 vgl' dazu auch Luhmann (1969), der aus systemtheoretischer perspektive die >Legi-
timation durch verfatren< und die daraus erwachsende Leistungsf?ihigkeit von Insti-
tutionen begründete, die nicht mehr auf eine inhaltliche Zustimmung der politikinhal-
te angewiesen seien; vgl. dazu auch die damalige Gegenposition von Habermas
(1973)' der die Legitimation politischer Entscheidungen nur bei Konsensfindungsver-
fahLren, die konkrete Entscheidungen an verallgemeinerungsfähige Normen rtiituln-
den, als gesichert ansah und damit eine aktive Zustimmung zu den politikinhalten
einforderte.
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cher Entscheidungen (verbindlich auch über den Kreis der unmittelbar Ent-
scheidungsbeteiligten hinaus!) und gewinnen zugleich Zugiff auf die (ei-
gentlich nur staatlichen Instanzen vorbehaltenen) Steuermittel und die staat-

licheZwangsgewalt.sT
Die Grenzen zwischen staatlichen und verbandlichen Organisationen ver-

schwimmen durch die Etablierung verbandlicher >Nebenregierungen<<.
>Korporatistische Systemintegration wird dadurch erreicht, daß private Or-
ganisationen einen Teil ihrer Privatautonomie und staatliche Organisationen
einen Teil ihrer Hoheitlichkeit, also jede ihre jeweilige differentia specifica,
an die Gegenseite abtreten< (Streeck 1987: 488). Genau aus diesem Sach-
verhalt erwachsen spezifi sche Legitimationsdefi zite.

Mit der Duldung privater Regierungen oder gar mit >der Delegation
staatlicher Kompetenzen der Rechtsetzung an Verhandlungssysteme, in die
die Eigendynamik anderer selbstbezüglich operierender Einheiten einfließt,
gerät die Reproduktion von Recht und Politik ins Zwielicht einer zwischen
staatlicher Administration und gesellschaftlichen Funktionssystemen geteil-
ten >Doppelherrschaft<. Je mehr sich die öffentliche Verwaltung in >soziale

Diskurse< neuer Art verstricken läßt, um so weniger kann sie der demokra-
tisch-rechtsstaatlichen Form des offziellen Machtkreislaufes genügen<<

(Habermas t992: 423). Die korporatistischen Arrangements bilden gewis-
sermaßen >undichte Stellen<, >>an denen normativ betrachtet, >illegitime<
Macht in den rechtsstaatlich regulierten Machtkreislauf einbricht< (Haber-
mas 1992: 399).

Gegen das Modell dezentraler Makrosteuerung, das solche >Regierungs-
übernahmen< und >Regierungsbeteiligungen< durch korporatistische Arran-
gements vorsieht, hat Offe (1984a: 250 ff.) aus der kritischen Perspektive
einer normativen Demokratietheorie eine Reihe von Vorbehalten formuliert
und näher spezifiziert. Seiner Vorliebe folgend, auch komplexe Sachverhal-
te in ein griffiges Vierfelderschema zu fügen, operationalisiert Offe dabei
zunächst demokratietheoretische Zieldefinitionen anhand von zwei Bezugs-
punkten (politische Henschaft einerseits und ökonomische Macht anderer-
seits) und des jeweiligen Anspruchsniveaus (defensiv vs, konstruktiv)
(vgl. Abb. 1).

Korporatistische Anangements verfehlen nach Offes Argumentation
diese vier normativen Kriterien, die im Hinblick auf den demokratischen

Vgl. zur demokratietheoretischen Problematik funktionaler Repräsentation auch
Cawson (1983 und 1985) oder Farago (1987).

87
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Abb. 1 : DemokatielhEoretische Zieldelinitionen

Staat und die über ihn >vermittelte Einwirkung der Gesellschaft auf sich
selbst< (Offe 1984a: 251) zumindest noch postuliert wurden:

Korporatistische Arrangements gehen demnach >>wegen des informellen,
verfahrensmäßig unstrukturierten Vollzuges der Regelung durch ver-
bandsautonome Verhandlungssysteme mit einem wesentlichen Verlust
an Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, an liberaler
Öffentlichkeit also<<, einher und sind >außerdem noch, da das Modell
ohne massive inteme Verpflichtungsfiihigkeit der Verbände nicht funk-
tionieren kann, mit einer Beeinträchtigung der inneren Freiheitsrechte
der >Verbandsbärger<<< verbunden (Offe 1984a: 251t.).
>Was zweitens die in der demokratischen politischen Theorie postulierte
Neutralisierung der auf Eigentum beruhenden gesellschaftlichen Macht-
verhältnisse angeht, so werden im Rahmen des Korporatismus solche
Machtquellen nicht nur nicht suspendiert, sondem geradezu festge-
schrieben...< (252).
Auch das >Kriterium der politischen Programm- und Gestaltungsfähig-
keit< werde nicht efüllt, da >reformpolitische Initiativen, die in ihrem
Wirkungsradius über die unmittelbaren Verteilungsinteressen scharf ab-
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Eegrenztü Berufs- und Wirtschaftsgruppen hinausgehen, ... sich schwer-

lich aus Verhandlungssystemen ergeben können, deren Partner nur für
die Vertretung dieser Interessen über ein Mandat verfligen< (252). Das
Spektrum dessen, was sich als mögliche Regelung thematisieren läßt,

werde in korporatistischen Arrangements enger gefaßt als in den ver-
trauten demokratischen Institutionen. Im Ergebnis ergibt sich eine Kon-
struktion von Wirklichkeit, die von den tatsächlichen Präferenzen der

Betroffenen abweicht.
Erst recht würden korporatistische Arrangements dem demokratietheo-
retischen Postulat einer Neutralisierung der >auf sozioökonomischen
Differenzen beruhende(n) gesellschaftliche(n) Machtgeftille< (253) nicht
gerecht. Das korporatistische Ordnungsmodell kommt demnach einem
Verzicht auf Politikziele gleich, >die eine Umverteilung oder Neualloka-
tion von Machtmitteln auf die gesellschaftlichen Akteure zur Vorausset-
zung oder zur Folge hätten< (ebd.). Dieses Argument ist auch in anderen

akteurtheoretischen Forschungszusammenhängen herausgearbeitet wor-
den: Verhandlungslösungen sind aufgrund ihrer Status-Quo-Orientie-
rung flir eine umverteilende Politik denkbar ungeeignet.ss

Offe selbst hat jedoch seine durchaus plausible Kritik an den korporatisti-
schen Ordnungsmodellen insofem relativiert, als er die Möglichkeit disku-
tiert, daß jene Gesellschaften, die sich zunehmend der funktionalen Vorzüge
korporatistischer Arrangements bedienen und die (andernfalls überlasteten)
territorialen Repräsentationsformen durch funktionale Repräsentationsfor-
men ergänzen, die normativen Gehalte der Demokratietheorie auf die dabei
mit Regierungsfunktionen betrauten Verhandlungssysteme ausdehnen. Al-
lerdings bleibe beim gegenwärtigen Stand der Forschung und der ordnungs-
politischen Auswertung der Befunde bislang zumindest unklar, welche kon-
kreten Vorgaben für eine >Demokratisierung<< korporatistischer Arrange-
ments gesetzt werden müßten und ob nicht mit einer solchen Reorganisation

88 >Da Verhandlungssysteme auf freiwillige Zustimmung angewiesen sind, werden auf
Umverteilung zielende Maßnahmen unter egoistisch-rationalen Beteiligten in der Re-
gel nicht konsensfähig sein. Verhandlungen können dann zwar vielleicht die Wohl-
fahrt steigern, aber sie werden dabei die jeweils gegebene Ausgangsverteilung im
Prinzip nur reproduzieren... Im Gegensatz dazu verfügt der demokratische Staat, der
nach dem Majoritlitsprinzip entscheiden kann, im hinzip immer noch über die Mög-
lichkeit, solidarischen Lastenausgleich und Umverteilung zum Nachteil von privile-
gierten Minderheiten mittels seiner Rechtsetzungskompetenz, seiner Steuerkompe-
tenz und notfalls mittels des Gewaltmonopols auch gegen Widerstand durchzu-
setzen( (Scharpf 199 l: 629).
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deren Praktikabilität wieder eingeschränkt werde, Dieses Defizitit ist offen-
sichtlich auch eine Dekade später noch nicht behoben:

Trotz des programmatischen Verweises auf die Notwendigkeit demokatie-
theoretischer Reflexionen haben die Analysen von Verhandlungssystemen
sich bislang der Frage noch nicht gestellt, wie in solchen Systemen Demokra-
tie möglich gemacht werden könnte. (Esser 1993: 425)

Darüber hinaus hält Offe (1984a: 255) es zumindest für denkbar, daß >die
konkurrierende Zuständigkeit von funktional-korporatistischen und territo-
rial-parlamentarischen Mechanismen der Regulierung<< eine >Balance<< er-
zeugt, die korporatistische Regelungen mit ihren spezifischen Steuerungs-
vorteilen zwar nutzt, aber zugleich unter Kontrolle hält. Aber auch im Hin-
blick auf die Frage, wie eine solche demokratietheoretisch vertretbare Ver-
schränkung von funktional-korporatistischen und tenitorial-parlamentari-
schen Mechanismen, oder anders formuliert: von Verhandlung und Hierar-
chie, konkret auszusehen hat und welche Steuerungsmechanismen sicher-
stellen, daß sie nicht >in Richtung auf eine fortschreitende Aushöhlung
staatlicher Regelungskompetenz zugunsten korporatistischer Regelung um-
kippen<< (256) können, bietet die politische Theorie noch keine befriedigen-
den Antworten. Die aufgeftihrten Defizite betreffen die allgemeine politi-
sche Diskussion und die politikwissenschaftliche Demokratietheorie glei-
chermaßen:

Sie haben sich ... auf die Realität der vielfach vernetzten und durch Verhand-
lungen handelnden Politik noch nicht einstellen können. Sie schreiben den
politisch verantwortlichen Funktionsträgern weit mehr Ereignisbeherrschung
zu, als diese auch unter günstigsten Umstäinden haben könnten - und sie ten-
dieren umgekehrt dazu, alle Verhandlungszwänge der Politikverflechtung
wie selbstverständlich als Demokratiedefizit zu registrieren. Eine der ver-
flochtenen Politik angemessene normative Theorie der politischen Verant-
wortlichkeit und der demokratischen Partizipation, an der die öffentliche
Diskussion sich orientieren könnte, ist heute nirgendwo in Sicht.
(Scharpf 1991: 630)

Die Suche nach einer >wirklichkeitsnahen Lehre vom Staat< (Hartwich
1987), die >Kooperation als Strukturprinzip< (Hesse 1987) anerkennt, und
nach einer normativen Orientierungshilfe angesichts der umsichgreifenden
Verflechtungsformen und der damit einhergehenden privaten Regierungen
wird sich aber vermutlich in der nächsten Zeit intensivieren. Verfassungs-
rechtliche Normen und ordnungspolitische Sollvorstellungen sowie ihre
demokratietheoretischen Grundlagen werden sich den Herausforderungen,
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die mit außer- oder subkonstitutionellen Formen von Politik verbunden sind,
stellen und eine realitätsangemessene Orientierung bieten müssen, wenn sie
ihre normative Kraft bewahren wollen. Die demokratietheoretische Diskus-
sion ist, wie sich anhand zahlreicher Beiträge zeigen ließe, mittlerweile sen-

sibilisiert für >die Kluft zwischen Sollen und Sein<< (Sartori 1992: XII). Sie
bemüht sich, der >Spannung zwischen Tatsachen und Werten<< (ebd.) bzw.
der Spannung zwischen >Faktizität und Geltung< (Habermas 1992) Rech-
nung zu tragen. Ihre Aufgabe besteht darin, Antworten auf die Frage zu fin-
den, >>in welchem Maße und auf welche Weise Ideale verwirklicht werden
können<< (Sartori L992: Xn); >Ideale und Tatsachen, Sollen und Sein (sind)
in gegenseitiger Rückkopplung einander näher zu bringen<< (ebd.).

Die bislang ausstehenden (aber zunehmend vermißten) Fixpunkte einer
normativen Theorie, die auch das Phänomen des >private government<< kon-
struktiv verarbeiten kann, sollte dabei zumindest grundsätzlich mit den zahl-
reichen Ergebnissen der Forschung über die Struktur und Funktion des Staa-
tes und der organisierten Interessen vereinbar sein. Deshalb sollte sich die
Aufmerksamkeit der Forschung auf Beispiele prozeduraler Steuerung rich-
ten, die normative Gehalte der Demokratietheorie auf korporatistische Ar-
rangements ausdehnen, und zudem exemplarische Fälle analysieren, die
zeigen, wie sich Gremien funktionaler Repräsentation mit den eigentlich für
Politik zuständigen und demokratisch legitimierten territorialen Repräsenta-
tionsförmen (oder ihren exekutiven Instanzen) verschränken lassen, um die
genannten normativen Defizite (und die damit unweigerlich verbundenen
Legitimationsdefizite) zu vermeiden.

2.7 Zusammenfassung und Ausblick:
Hierarchie versus Verhandlung

Die Organisationsstrukturen und Einflußformen der Verbände sind keine
ausschließlich autonom geschaffenen Resultate kollektiven Handelns (als
unabhängige Variablen), sondern sie sind auch Gegenstand staatlicher Poli-
tik und solchermaßen auch abhängige Variablen des damit verbundenen
>institutional Designs<.8e Mit >Pluralismus<< und >Korporatismus<< bieten

89 >The intervention of organized interests is not simply a >given< in the policy-making
process, It is to some extent intentionally created, structured and institutionalized
through state action< (Anderson 1979: 274).
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sich zwei alternative ordnungspolitische Optionen an, auf die zurückgegrif-
fen werden könnte, um die >Gemeinwohlverträglichkeit< organisierter In-
teressen zu wahren oder herzustellen.

Im Falle einer erfolgreichen Pluralisierung wtirde die Politik ihre Durch-
setzungschancen vor allem durch eine Erhöhung der innerverbandlichen
Demokratie stärken. Sie würde durch rechtliche Strukturvorgaben die Rück-
und Anbindung der hauptamtlichen Verbandsführung an ihre Mitgliederba-
sis intensivieren. Ziel solcher Eingriffe wäre die Herstellung eines direkten
demokratischen Willens- und Entscheidungstransfers zwischen Verbands-
mitgliedern und -führung. Im Ergebnis würde dies allerdings auf eine
Schwächung des Organisationspotentials der Verbände und auf eine Frag-
mentierung des Systems der Repräsentation von Interessen hinauslaufen.
Innerverbandlichen Oligarchien und >private Governments<< würden so weit
als möglich die Grundlagen entzogen. Im Falle einer erfolgreichen Korpora-
tisierung würde die staatliche Politik die Verselbständigung der Verbände
gegenüber ihren Mitgliedern hinnehmen oder sogar noch fördem, sofem das
vorhandene oder staatlich gesteigerte Organisationspotential der Verbände
für staatliche Belange instrumentalisiert werden kann. Die Verbände würden
gezielt als >private Governments<< zru Entlastung des Staates bei der Erfiil-
lung öffentlicher Aufgaben eingesetzt. Bei der Pluralisierung geht es also
um die Vermeidung einer Herrschaft durch Verbände, bei der Korporatisie-
rung um eine Indienststellung der Herrschaft der Verbände für öffentliche
Interessen. Die beiden ordnungspolitischen Optionen einer Reorganisation
des Verbändesystems - also Pluralisierung und Korporatisierung - stellen
bei einer solchen Gegenüberstellung allerdings eine sich wechselseitig aus-
schließende Alternative dar. Es ist nicht möglich, Schritte sowohl in Rich-
tung Pluralisierung als auch in Richtung Korporatisierung einzuleiten.

Daraus ergibt sich, daß keine der beiden Varianten einer staatlichen Re-
organisation des Verbändewesens den zu stellenden steuerungs- und demo-
kratietheoretischen Ansprüchen genügen kann; vielmehr ergibt sich beim
gegenwitrtigen Stand der Diskussion ein Dilemma, aus dem die politische
Theorie noch keinen rechten Ausweg weiß:

ln pluralistischen Verbandssystemen sind die Einzelverbände hochgra-
dig an die empirischen Mitgliederinteressen gebunden, d.h. die Gefahr
einer Verselbständigung der Organisationen gegenüber ihren Mitglie-
dern ist weitgehend gebannt. Eindeutiger Vorzug pluralistischer Ver-
bandssysteme ist ein hohes Maß an Interessenauthentizität: Die Verbän-
de artikulieren ausschließlich Interessen, die tatsächlich die ihrer Mit-



Steuerungspotentiel 83

glieder sind. Der Pluralisierungsstrategie als ein denkbarer Ansatz einer
staatlichen Verbändepolitik geht es vornehmlich um die Verhinderung
einer Herrschaft der Verbtinde. Durch Staatseingriffe soll in dieser Vari-
ante sichergestellt werden, daß die Politik der Verbände nicht an den tat-
sächlichen Interessen einzelner Mitgliedergruppen vorbeigehen kann.
Sie will eine möglichst weitgehende Identität von Mitgliederinteressen
und artikulierten Verbandsinteressen herstellen (hier als Interessenau-
thentizität bezeichnet). Damit soll gleichzeitig die Übermacht organisa-
tions- und konfliktf?ihiger Interessen zurechtgestutzt, der Einfluß von
Partikularinteressen auf staatliche Entscheidungen begrenzt und die
Trennung zwischen Staat und Gesellschaft wieder restauriert werden.
Allerdings liegt der Nachteil pluralistischer Verbandssysteme in dem
schwachen Maß an Interessenaggregation und -integration. In pluralisti-
schen Verbandssystemen konkurrieren zahlreiche, hochgradig speziali-
sierte Interessenverbände um Mitglieder und Einfluß, ohne selbst die
Aggregation und Integration der divergierenden Interessen leisten zu
müssen oder zu können; letzteres bleibt Angelegenheit des Staates, der
damit aber, wie nicht zaletzt in der Unregierbarkeitsdebatte deutlich ge-
worden ist, schnell überfordert wird.
In korporatistischen Verbandssystemen lingesen verselbständigen sich
Mitgliederinteressen und Organisationszwecke, die Organisationskon-
trolle durch Ein- bzw. Austritt wird außer Kraft gesetzt, die Identität von
Mitglieder- und Organisationsinteressen geht verloren, kurzum: Der we-
sentliche Nachteil korporatistischer Verbandssysteme liegt in ihrem ge-
ringen Grad an Interessenauthentizität und der damit verbundenen Ent-
fremdung der Organisation von ihren Mitgliedem. Die Korporatisie-
rungsstrategie zielt auf eine verbandlich vermittelte Regierbarkeit in so-
zialstaatlichen Demokratien ab; hier geht es um die Überführung der
heterogenen Vielfalt partikularer Interessen in politisch handhabbare
Einheiten kollektiver Interessen. In korporatistischen Strukturen über-
nehmen die Verbände die Funktion der Interessenaggregation und -in-
tegration, sie koordinieren die Partikularinteressen einzelner Mitglieder-
gruppen untereinander und mit staatlichen Belangen. Der Staat hat es

nicht mehr mit unzähligen und widersprüchlichen Interessen zu tun,
sondern mit >durchgefilterten< und daher handhabbaren Interessenkon-
strukten. Zudem können staatliche Instanzen auf verbandliche Unter-
stätzung und auf innerverbandliche Umsetzung der getroffenen Ent-
scheidungen hoffen. Mit dem geringen Maß an Interessenauthentizität
korrespondiert ein hohes Maß an >Regierung durch Verb?inde<. Es ist
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aber deutlich geworden, daß solche korporatistischen Strukturen immer
auch demokratietheoretisch bedenkliche Formen einer Herrschaft von
Verbänden beinhalten.

Den beiden ordnungspolitischen Modellen geht es mithin um zwei unter-
schiedliche Ziele und damit auch um zwei verschiedene Maßstäbe der ge-
samtgesellschaftlichen >Güte<< eines Verbändesystems: Dem Pluralismus-
modell geht es um die Freiheit des Individuums in der organisierten Gesell-
schaft und dem Korporatismusmodell geht es um die Herstellung von
>Regierbarkeit<< in einer ausdifferenziert-komplexen Gesellschaft. Das Ziel
der Interessenauthentizität und das Ziel der Interessenaggregation und -inte-
gration stehen in einem Konflikt Maßnahmen zur Pluralisierung stören die
Verbandsfunktion der Interessenintegration und Maßnahmen zur Korporati-
sierung gehen zu Lasten der Interessenauthentizität. Für welche Richtung
einer Reorganisation des Verbandssystems man sich auch immer entschei-
den mag, ohne Inkaufnahme von spezifischen Nachteilen ist kein Vorteil zu
haben. Werden Maßnahmen in Richtung Pluralisierung eingeleitet, sind im
Hinblick auf die Vorteile der alternativ denkbaren Korporatisierung Zielver-
luste zu verzeichnen und vice versa. Aus der Gegenüberstellung des plurali
stischen und des korporatistischen Modells wird deutlich, daß beide durch
jeweils spezifische Folgeprobleme gekennzeichnet sind, die einer eindeuti-
gen Beftirwortung eines derbeiden Modelle im Wege stehen.

Der Rückblick in die sozialwissenschaftliche Verbändediskussion hat nun
allerdings auch gezeigt, daß diese Gegenüberstellung der beiden Ordnungs-
modelle zeitversetzt erfolgt ist, was gewisse Überzeichnungen erzeugt hat.
Zunächst wurde die (demokratietheoretisch unangefochtene) Pluralisie-
rungsstrategie mit steuerungstheoretischen Argumenten, die das Ordnungs-
potential der sozio-politischen Regulierungsinstanzen erhalten wissen woll-
ten, zurückgewiesen. Im Kern wurde dabei die hierarchische Lösung gesell-
schaftlicher Steuerungsprobleme, die angesichts der zahlreichen >Unregier-
barkeitsphänomene<< verbraucht erschien, verworfen und die Verhandlungs-
lösung als Alternative angeboten. Der theoretisch ja zutreffende Sachver-
halt, daß gesellschaftliche Problembestände idealiter auch mit Verhand-
lungslösungen zu überwinden sind, wurden die enttäuschenden Erfahrungen
mit der Praxis der hierarchischen Problembewältigung entgegengehalten.
Die empirischen Belege ftir staatsentlastende Aktivitäten privater Verbände
und Vereine ftihrten dann Anfang der 80er Jahre mit einer gewissen
Zwangsläufigkeit zu der weiterftihrenden Frage, ob der Anteil öffentlicher
Aufgabenerfiillung durch Private nicht noch weiter gesteigert werden kann.
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Ausgehend von dem vielfach bestätigten Befund, daß sich der Staat bei der
Bewältigung zahlreicher Probleme als überfordert erweist, und bezugneh-
mend auf die inzwischen zahlreich vorliegenden Forschungsergebnisse, die
das problemlösende Potential der (verbandlichen) Selbstregulierung als eine
(bereits in der Praxis vorfindbare oder zumindest denkbare) Altemative zur
staatlichen Intervention herausstellen, wurde die Empfehlung abgeleitet, der
Staat solle tunlichst nicht versuchen, den in gesellschaftlichen Teilbereichen
bestehenden Problemstand umfassend durch Intervention und Regulierung
abzutragen, sondern die vorfindbaren (oder erzeugbaren) Selbststeuerungs-
kapazitäten außenstehender Sozialsysteme nutzen und durch entsprechende
Strukturvorgaben in die Lage versetzen, gesellschaftlich angemessene, ad-
äquate Lösungen für den Problembestand zu finden.

Vorsichtige Stimmen wamten jedoch schon in dieser Phase vor übereilten
politisch-normativen Schlußfolgerungen; bevor eine staatliche Politik der
Staatsentlastung als ordnungspolitische Strategie feilgeboten werden könne,
seien zunächst die Rahmenbedingungen der Funktionsfähigkeit der alterna-
tiv zum Staatseingriff erwogenen verbandlichen Verhandlungssysteme zu
klären. Ebenjene funktionalen Vorzüge, die den organisierten Interessen in
der Ablehnung der Pluralisierungsstrategie zugeschrieben wurden, wurden
so wieder zu einem Sachverhalt, der nicht als selbstverständlich vorausge-
setzt werden könne. Diese Skepsis wurde mit Argumentationsfiguren be-
grtindet, die die Tragftihigkeit korporatistischer Arrangements, also die
Tauglichkeit von Verhandlungslösungen in Zweifel ziehen. Ausgehend von
den mehr oder minder technokratischen Modellen einer gesellschaftlichen
Makrosteuerung durch korporatistische Arrangements konzentrierte sich die
sozialwisSenschaftliche Diskussion und Forschung dann ftir eine längere Pe-
riode auf die Funktionsvoraussetzungen, Leistungspotentiale und Stabili-
tätsbedingungen von solchen Verhandlungssystemen, die von staatlichen
und verbandlichen Akteuren gebildet werden.

Die steuerungstheoretischen Argumentationsfiguren entbehren zudem in
aller Regel einer normativen Fundierung von Verhandlungssystemen und
>privaten Interessenregierungen<. Trotz aller funktionalen Vorzüge, die mit
korporatistischen Arrangements verbunden sein mögen, wird in einer demo-
kratietheoretischen Perspektive eingewendet, daß korporatistische Anan-
gements aus verfassungsrechtlicher und ordnungspolitischer Perspektive
eine Reihe von Problemen aufwerfen können. Schon zu Beginn der Korpo-
ratismusdebatte ist darauf hingewiesen worden, daß durch korporatistische
Anangements das Prinzip demokratischer Wahlen relativiert werden kann.
Für den Staat könne die im Korporatismus vorgesehene Einbindung von



86 Kapitel 2

Verbtinden in die Formulierung und Umsetzung öffentlicher Politik erhebli-
che Einschränkungen seiner Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere der
realen Entscheidungsmöglichkeiten der gewählten Gremien bedeuten. Mit
den informellen Absprachen zwischen Politik und Verwaltung einerseits
und den (verhandlungsstarken) organisierten Interessen andererseits sei zu-
dem häufig ein Verlust an kritischer Öffentlichkeit verbunden; die Verhand-
lungen fänden >hinter geschlossen Türen<< statt. Ferner sei das Spektrum
dessen, was sich als mögliche politische Initiative thematisieren läßt, in kor-
poratistischen Arrangements zumeist enger gefaßt als in den eigentlich zu-
ständigen Entscheidungsinstanzen, da gesellschaftliche Machtverhältnisse in
den verbandlichen Verhandlungssystemen nicht zur Disposition gestellt
werden könnten, ohne die erforderliche Konsensbereitschaft der in ihrem
Status bedrohten Akteure zu verlieren. Das korporatistische Ordnungsmo-
dell komme deshalb vielfach einem Verzicht auf Politikziele gleich, die eine
Umverteilung zwischen den Beteiligten zur Folge hätten, und laufe dadurch
auf eine Verstärkung der Status-quo-Verteilung hinaus. Im Kern allerdings
orientieren sich diese Einwände an dem Ideal der klassischen Mehrheitsde-
mokratie, also der hierarchischen Lösung, und halten diesem Ideal die ab-
weichende Praxis der Verhandlungslösungen entgegen.

Aus solchen kritischen Überlegungen allerdings den Schluß zu ziehen,
der Staat solle seine Position als Spitze oder Zentrum der Gesellschaft zu-
rückerobern und die gesellschaftlichen und politischen Strukturen wieder
den Idealen einer Demokratietheorie angleichen, die Formulierung und Um-
setzung von Politik (und den damit verbundenen Gebrauch von Macht) al-
lein den vertrauten Institutionen territorialer Repräsentation und ihren nach-
geordneten Exekutiven zuschreibt, ist wohl realitätsfern. Ein Rückfall in
eine dualistische Ordnungstheorie, die nur >Hierarchie<< und >>Markt<<, aber
keine Verhandlungslösungen kennt, ist kein gangbarer Weg. Deshalb müs-
sen in steuerungs- wie in demokratietheoretischer Hinsicht verschiedene
Wege einer öffentlichen Nutzung und einer >Demokratisierung< privater
Regierungen in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden.eo Dazu

90 An dieser Stelle sei nochmals auf die Analyse von Teubner (1978) verwiesen, die mit
eben diesem Anspruch verschiedene Rechtsmodelle für politisch relevante Verbände
abgewogen hat. Teubner verknüpft die Befunde der Organisationssoziologie mit de-
mokatietheoretischen Postulaten und mit der Verbandsrechtsdogrnatik, um auf die-
ser Grundlage rechtliche Lösungswege für das Verbandsproblem zu entwickeln. So
vorzüglich die Analyse, so problematisch ist jedoch der letztlich präferierte Lösungs-
vorschlag. Teubner will das Steuerungspotential organisierter Interessen erhalten und
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müssen argumentative Selbstblockaden aus dem Weg geräumt werden, die
bislang zu dem wenig fruchtbaren Hin- und Herpendeln zwischen dem theo-

retisch ausmachbaren Steuerungspotential organisierter Interessen und dem
Demokratiepostulat geführt haben. Wie die direkle Gegenüberstellung der
im Diskussionsverlauf nacheinander offerierten Lösungen einer pluralisti
schen und einer korporatistischen Verbtindepolitik des Staates deutlich ge-

macht hat, haben sich nämlich bisher in der Abwägung unterschiedlicher
institutioneller Designs zwei folgenreiche Fehler eingeschlichen:

1. Die bislang g?ingige Übung, dem Ideal des >Pluralismus cum Etatis-
mus<< die ernüchternde Praxis von Verhandlungslösungen einerseits
und dem Ideal der Verhandlungslösung die nicht minder gravierenden

Unzulänglichkeiten der Praxis etatistisch-hierarchischer Politik ande-

rerseits entgegenzuhalten, führt letztlich nicht weiter. Wenn aber statt-
dessen die ideale >>Hierarchie<< und die ideale >Verhandlung<< als denk-
bare Lösungsvarianten direkt gegenübergestellt werden würden, ergäbe
sich ein >Unentschieden<<. Wie Scharpf in mehreren Beiträgenel unter
Rückgriff auf die wohlfahrtstheoretischen Vorarbeiten von Coase
(1960) gezeigt hat, >können durch ideale (d.h. von allen Transaktions-
kosten abstrahierende) Verhandlungen unter den Betroffenen genau die
gleichen Wohlfahrtseffekte erreicht werden wie durch eine ideale (d.h.

wohlinformierte und gemeinwohlorientierte) hierarchische Instanz.
Nun sind allerdings diese Idealbedingungen in der Realität nirgends
verwirklicht, so daß die vergleichende Wertung sich auf das Ausmaß
der zu erwartenden Abweichungen und auf die relative Robustheit der
Ergebnisse unter suboptimalen Bedingungen beziehen müßte<
(Scharpf 1993b: 40).

zugleich dem Demokratiepostulat entsprechen, indem er vorschlägt, die aus demo-
kratietheoretischer Perspektive problematischen, organisationsinternen Oligarchien
durch einen innerverbandlichen Pluralismus, durch innerverbandliche Oppositions-
bildung, durch interne Gruppenautonomien und internen Gruppenwettbewerb zu be-
grenzen. Sein Lösungsmodell läuft letztlich aufeine organisationsinterne Kopie des-
sen hinaus, was zuvor im Modell des Pluralismus für das gesamte Verbändessystem
eingefordert wurde. Dieses durch rechtliche Strukturvorgaben abgesicherte Modell
eines organisationsinternen Pluralismus dürfte aber die Handlungsftihigkeit der Ver-
bände in einer Weise herabsetzen, daß dadurch wiederum die erwünschten (und auch
von Teubner detailliert beschriebenen) Steuerungseffekte nicht mehr einfieten könn-
ten.
Vgl. z.B. Scharpf (1992a,b, l993a,b).9l
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2. Der zweite Fehlschluß besteht darin, daß mehrheits- und verhand-
lungsdemokratische Verfahren als eine sich wechselseitig ausschlie-
ßende Alternative behandelt werden. Die beiden konkunierenden Mo-
delle >Pluralismus cum Etatismus<<, also Hierarchie, und Korporatis-
mus, also die Verhandlungslösung, lassen sich nämlich in mehrstufigen
Prozessen der Politikformulierung und -umsetzung auf eine produktive
Weise verschränken. Solche Kombinationen von >Mehrheits- und Ver-
handlungsdemokratie< zielen darauf ab, die Vorzüge beider Demokra-
tiemodelle zu nutzen, ohne die jeweiligen Nachteile hinnehmen zu
müssen.

Dieses zu verdeutlichen, ist Ziel der empirischen Analyse des Verhand-
lungssystems der technischen Regelsetzung. Die Analyse knüpft mit dem
ersten ihrer beiden roten Fäden an die steuerungstheoretische Debatte über
das Problemlösungspotential von Verhandlungslösungen an und zeigt auf,
daß die zweifellos vorhandenen Steuerungspotentiale der Gremien funktio-
naler Repräsentation, die Regeln der Technik formulieren und implementie-
ren, an die staatliche Seite und die von dort ausgehenden Rahmenbedingun-
gen angebunden bleiben. Die >Staatsentlastung durch Verbände< bleibt auf
eine >Verbtindeentlastung durch den Staat< angewiesen, und eben dieser
Sachverhalt vermittelt dem Staat zahlreiche Möglichkeiten, das Wirken der
soziopolitischen Regulierungspotentiale auf die Berücksichtigung und Wah-
rung öffentlicher Interessen hin auszurichten. An der Demokratieproblema-
tik privater Regierungen knäpft der zweite rote Faden an. Hier gilt das In-
teresse der Frage, wie in der Praxis der technischen Regelsetzung mit den
Legitimationsengpässen, die mit einer Duldung oder gar Förderung einer
privaten Regierung verbunden sind, umgegangen wurde, um darauf aufbau-
end zu prüfen, ob diese Maßnahmen Anknüfungspunkte ftir eine Theorie
des demokratischen Korporatismus bieten können.

Vor diesem theoretischen Hintergrund wird in dieser Arbeit versucht, die
Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen der staatlichen und und der verband-
lichen Normsetzung zu rekonstruieren. Besonderes Augenmerk finden dabei
die staatlichen Eingriffe in das System der (verbandlich organisierten) tech-
nischen Regelsetzung, wobei die nationale Ebene und die europäische Ebe-
ne getrennt behandelt werden. Die These dabei ist, daß sich die staatlichen
Eingriffe in das System technischer Regelsetzung als Versuche interpretie-
ren lassen, diesen Bereich verbandlicher Selbstregulierung demokratiever-
träglich umzugestalten und zugleich mit der eigenen Zuständigkeit zu ver-
knüpfen. Das Beispiel der technischen Regelsetzung zeigt also zum einen
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staatliche Eingriffe in private Regierungen, die auf eine >Demokratisierung<
abzielen, und zum anderen eine >>Verschränkung< von territorialer und
fu nktionaler Repräsentation.

Sicherlich wäre es verfehlt, die im Bereich der technischen Regelsetzung
durchgesetzten Maßnahmen zur >>Demokratisierung<< privater Regierungen
und zur >Verschräinkung<< des verbandlichen Sektors mit den Instanzen ter-
ritorialer Repräsentation als eine >Musterlösung<< auszuweisen, die alle Le-
gitimationsengpässe von korporatistischen Arrangements überwinden kann;
das Beispiel ist aber geeignet, die demokratietheoretisch begründeten Vor-
behalte zu relativieren.





Kapitel 3

Das verbandliche System technischer Regels etzang
und seine interorganisatorischen Vernetzungen

Das verbandliche System technischer Regelsetzung ist äußerst komplex.
Wie in anderen westeuropäischen Ländern auch, beteiligen sich in Deutsch-
land zahlreiche Organisationen an der Formulierung und Verbreitung tech-
nischer Regeln. Darüber hinaus ist eine Reihe von europiüschen und interna-
tionalen Organisationen mit der Erstellung technischer Regeln befaßt. Alle
verabschieden sie >Normen<<, >Richtlinien<<, >Arbeitsblätter<< oder unter an-

derer Bezeichnung firmierende >Regeln der Technik<<.

In diesem Kapilel werden die wichtigsten Organisationen mit regelset-
zender Kompetenz im Bereich der Technik näher vorgestellt. Im Anschluß
an einen Gesamtüberblick, der einige zentrale Strukturmerkmale des organi-
satorisch fragmentierten Systems technischer Regelsetzung beleuchtet (Ab-
schnitt 3.1), konzentriert sich die Darstellung auf die anerkannten Normen-
organisationen auf der nationalen (Abschnitt 3.2), der europäischen (Ab-
schnitt 3.3) und der internationalen Ebene (Abschnitt 3.4). Mit einer Über-
sicht über die interorganisatorischen vertikalen Verbindungslinien zwischen
den Elementen des verbandlichen Systems technischer Normung schließt
dieses Kapitel dann ab (Abschnitt 3.5).

3.1 Gesamtäberblick über das verbandliche System
technischer Regelsetzung

Die Erstellung technischer Regeln liegt in Deutschland seit ihren Anfängen
zum überwiegenden Teil in der Hand technischer, berufspolitischer und
wirtschaftlicher Verbände. Allerdings wurde die Erstellung und Verbreitung
technischer Regeln von Anfang an auch durch staatliche Stellen unterstützt
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und vorangetrieben. Erste Ansätze zur technischen Regelsetzung gingen im
letzen Jahrhundert (etwa um 1850) von großen Industrieunternehmen (wie
Siemens, Loewe, Borsig, AEG u. a.) und von verschiedenen Verbänden wie
bspw. dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI), dem Verein Deutscher Ce-
ment-Fabrikanten oder dem Verein Deutscher Elektrotechniker (VDE) aus.

In Deutschland erstellen noch heute ca. 150 privatrechtlich verfaßte Organi-
sationen technische Regeln. Die ersten Versuche im letzten Jahrhundert, die
technische Regelsetzung organisatorisch zu zentralisieren und in eine ge-
meinsame Normenorganisation zusammenzuführen, scheiterten an verschie-
denen Interessendivergenzenl, auch und insbesondere innerhalb der Indu-
strie.

Von den zahlreichen Verbänden im nationalen Kontext ist das Deutsche
Institut ftir Normung (Dn{) heute die bekannteste und wichtigste Einrich-
tung. Das DIN ist zugleich die einzige Organisation, die sich ausschließlich
mit der Erstellung und Verbreitung technischer Normen befaßt. Von den in
der Bundesrepublik gegenwärtig existierenden ca. 40.000 technischen Re-
geln haben allein fast 21.000 den Rang eines Norm-Blattes des DIN.z An-
gesichts dieser zentralen Stellung wird das DIN nach dem Gesamtüberblick
detaillierter vorgestellt.

Als eine Organisation, die neben anderen Aufgaben auch sogenannte
>technische Richtlinien< erarbeitet und publiziert, ist der Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) zu nennen. Der VDI ist eine der ältesten technisch-wissen-
schaftlichen Vereinigungen der Welt. Mit über 100.000 Mitgliedern ist der
VDI heute der größte technisch-wissenschaftliche Verein Westeuropas. Zu
seinen Aufgaben zählen seit seiner Gründung die Wahrnehmung berufspoli-
tischer Belange der Ingenieure und die Förderung der technischen For-
schung und Entwicklung sowie der Fortbildung der Ingenieure. Zudem
wirkt er seit jeher an der Erstellung technischer Richtlinien und Prüfzeichen3
mit. In fachlicher Hinsicht sieht der VDI seine wichtigsten Aufgaben in der
Dokumentation des Standes der Technik, im Technologietransfer und im Er-
fahrungsaustausch seiner Mitglieder. In gesellschaftspolitischer Hinsicht
>soll er als >Sprecher der Technik und der Ingenieure< bei der sachlichen
Bewertung von Chancen und Risiken der Technik mitwirken - fachkompe-

I Vgl. dazu die historische Analyse von Meyer (1993),
2 Ygl. RopohVSchuchardt/Lauruschkat (1984), DIN (1988a, 1988b und 1989).
3 Vgl, zur Geschichte und zu den üaditionellen Aufgabengebieten des VDI die Dar-

stellungen von Neuhaus (1931) und Peters (1912) sowie die Beiüäge in Ludwig/Kö-
nig (1981).



Verbandliches System 93

tent, aber unabhtingig von wirtschaftlichen und parteipolitischen Interessen<<
(VDI 1990: 3). Die ingenieurwissenschaftliche Facharbeit obliegt den zahl-
reichen Fachgliederungen (VDl-Gesellschaften und VDl-Fachgruppen).

Im Hinblick auf den Umweltschutz residieren unter dem Dach des VDI
zwei spezielle >Kommissionen<<, in denen Vertreter der Wirtschaft, der Wis-
senschaft und der Verwaltung VDl-Richtlinien zur Reinhaltung der Luft
bzw. zur Lärmminderunga erstellen. In den Ausschüssen der Kommissio-
nen sitzen Ingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen, Mediziner, Physi-
ker und andere fachliche Spezialisten. Zv Tnit sind mehr als 350 VDI-
Richtlinien der VDl-Kommission Reinhaltung der Luft im Umlauf.s Die-
se Richtlinien wurden von mehr als 1.500 Fachleuten in ehrenamtlicher Tä-
tigkeit in über 200 Arbeitsgruppen der VDl-Kommission formuliert. Dem
Regelwerk des VDI kommt insbesondere im Hinblick auf die Konkretisie-
rung der Anforderungen an genehmigungspflichtige Anlagen im Immis-
sionsschutzrecht erhebliche Bedeutung zu. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch
daran, daß sowohl die TA-Luft als auch die TA-Lärm aus Vorarbeiten des
VDI hervorgegangen sind.6

Als ein Beispiel flir eine fachlich spezialisierte, aber marktstufenübergrei-
fende Organisation kann der Bund ftir Lebensmittelrecht und Lebensmittel-
kunde (BLl-;z angesehen werden. Repräsentanten der Erzeugung (Land-
wirtschaft), der Verarbeitung (Emährungsindustrie und -handwerk) sowie
der Distribution (Groß- und Einzelhandel) erarbeiten in zahlreichen Aus-
schüssen des BLL sogenannte >Leitsätze<<, die als technische Regeln für die
Herstellung und den Vertrieb von Ernährungsgütern verwendet werden.

Als Beispiel ftir eine Organisation, die sich ausschließlich aus Mitglie-
dern einer Wirtschaftssparte rekrutiert, kann der Fachverband Dampfkessel-
Behälter- und Rohrleitungsbau (FDBR) angeftihrt werden, der als Wirt-
schaftsverband des Kraftwerkbaus fungiert und im Rahmen dieser Tätigkeit
ein technisches Regelwerk für Kraftwerke(-komponenten) aufstellt.

Bereits diese wenigen Beispiele zeigen, daß die Organisationsform der
verbandlichen Regelsetzung in der Bundesrepublik durchaus unterschiedlich
ist: Die Variationsvielfalt reicht von berufspolitischen oder sektoralen Inter-
essenverblinden, die sich der technischen Regelsetzung neben anderen Auf-

4 Vgl.EndelUGrefen/Schwarz(1980),
5 Vgl. Grefen (1990: 80).
6 Vgl. bspw. Hanning (1976:72).
7 Vgl. zur Struktur des BLL Hilbert (1988: 233 tf.).
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gaben zuwenden, bis hin zu technisch-wissenschaftlichen Vereinen, die nur
und ausschließlich mit technischen Regeln befaßt sind.

Die Regelwerke der fachlich oder interessenspezifisch ausdifferenzierten
Organisationen in Deutschland bestehen zwar formal weitgehend unabhän-
gig voneinander, sie sind aber vielfach schon allein aus Vereinfachungs-
gründen miteinander verknüpft und bilden ein >systemisches Geflecht<.

Sofern die regelsetzenden Verbände nun als >korporatistisch< in dem Sin-
ne eingestuft werden, daß sie die Elemente einer >>intermediären< Rege-

lungsebene bilden, die die kollektive Interessendurchsetzung mit einer >>ge-

meinwohlorientierten<< Selbstregulierung verschränkt, also die Verfolgung
partikularer Gruppeninteressen mit der Berücksichtigung des >öffentlichen
Interesses<< verbindet, dann fällt auf, daß diese intermediäre Ebene nicht ein-
stufig aufgebaut ist. Vielmehr bilden die regelsetzenden Organisationen in
ihrer Gesamtheit eine mehrstufige Pyramide, deren Bausteine vielftiltig mit-
einander verflochten sind, wobei die interessenpolitisch eng definierten Or-
ganisationen den Unterbau bilden, auf dem die umfassenden Organisationen
der technischen Regelsetzung, im nationalen Kontext insbesondere das an

der Spitze stehende Deutsche Institut flir Normung, aufbauen.
Je weiter man die >Pyramide< verschiedener Organisationen mit regelset-

zender Kompetenz im nationalen Geftige emporsteigt, desto heterogener
wird der Kreis derjenigen, die in den Ausschüssen der regelsetzenden Orga-
nisationen mitwirken. Ein Spezifikum zumindest der Organisationen >höhe-
rer Ordnung< liegt in ihrer personellen Zusammensetzung der verschiede-
nen Verbandsorgane, insbesondere ihrer Arbeitsausschüsse: Sie bilden
Gremien funktionaler Repräsentation. Mit diesem Begriff soll deutlich ge-

macht werden, daß es sich bei diesen Organisationen um Einrichtungen
handelt, die nicht im engeren Sinne als Interessenverband interpretiert wer-
den können; vielmehr treffen in ihren Organen heterogene und häufig wi-
dersprüchliche Interessen aufeinander, die gewissermaßen an einem >>run-

den Tisch< abgeglichen und in einen Konsens überftihrt werden sollens;
diese Aufgabe vermittelt den Gremien einen de facto öffentlichen Status.

Übergeordnete Organisationen wie das DIN sind selbst eher ein Adressat
verschiedener (zumeist im Vorfeld des DIN bereits eigenständig organisier-
ter) Interessen, vergleichbar mit staatlichen Instanzen, die sich ebenfalls mit

Wie sehr sich beispielsweise das DIN als r>runder Tisch<< versteht, zeigt sich auch
daran, daß in den geführten Interviews immer wieder betont wurde, daß >nicht das

DIN, sondern die in den Normenausschüssen vertetenen interessierten Kreise die
Normen aufstellen<.

8
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den verschiedensten Anliegen konfrontiert sehen und die Aufgabe haben,

die Heterogenität der Erfordernisse und Anforderungen in eine politisch
handhabbare Homogenität zu überführen. Andererseits sind die Organisa-

tionen mit regelsetzender Kompetenz, wie schon der privatrechtliche Status

deutlich macht, keineswegs dem Staat zuzurechnen; sie sind keine staatli-
chen Behörden, sondern sie arbeiten als freiwillige Zusammenschlüsse nach
privatem Recht im >vorstaatlichen<< Raum.

Gleichwohl erheben sie den (staatlicherseits auch anerkannten) Anspruch,
im >öffentlichen Interesse<< zu handeln und dem >>Gemeinwohl<< zu dienen.
Diese staatsentlastende Funktion wird dem Deutschen Institut für Normung
(DIN) in den Erläuterungen zum Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem DIN vom 5. Juni 1975 (Normenvertrag) explizit zuge-
sprochen. Durch den Normenvertrag wird festgestellt, daß das DIN eine öf-
fentliche Aufgabe erfällt. So wird es in $ 1 Abs. I von der Bundesregierung
als >die zuständige Normenorganisation für das Bundesgebiet und Berlin
(West)< anerkannt. Im Gegenzug verpflichtet sich das DIN, >>bei seinen

Normungsarbeiten das öffentliche Interesse zu berücksichtigen< und dafür
Sorge zu tragen, daß die Normen u. a. bei der Gesetzgebung n$ Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe herangezogen werden können ($ 1

Abs. 2). Zur Abgeltung der Leistungen des DIN ftir den Staat wird das DIN
mit Mitteln des Bundeshaushalts gefördert ($ 1 Abs. 3). Auch dieser Sach-

verhalt läßt es als gerechtfertigt erscheinen, bei Organisationen wie dem
DIN von >>parastaatlichen Institutionen<<e oder von >privaten Regierun-
gen<< zu sprechen.

3.2 NationaleNormenorganisation:
Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN)

Das DIN ist ein eingetragener technisch-wissenschaftlicher Verein mit Sitz
in Berlin, der ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke ver-
folgt. Nach der Satzung von Mai 1975 bestehen seine Aufgaben darin,
>durch Gemeinschaftsarbeit der interessierten Kreise, zum Nutzen der All-
gemeinheit Deutsche Normen oder andere Arbeitsergebnisse, die der Ratio-
nalisierung, der Qualitätssicherung, der Sicherheit und der Versttindigung in

9 Vgl. zum Begriffder >parastaatlichen Institution< Groser (1983).
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Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit dienen<<,

aufzustellen, sie zu veröffentlichen und ihre Anwendung zu fördern.lo

Geschichte

Das DIN wurde als >Deutscher Normenausschuß (DNA)< im Jahr 1926 ge-
gründet. Vorausgegangen war I9l7 die Einrichtung des >Normalienaus-
schusses ftir den allgemeinen Maschinenbau beim VDI<<, dem interessierte
Untemehmen und mebrere Vertreter verschiedener Wirtschaftsverbände
sowie einige Mitarbeiter der ftir technische Fragen zuständigen staatlichen
Behörden angehörten. Der Normalienausschuß wurde noch im gleichen Jahr
in den >>Normenausschuß der deutschen Industrie (NDI)< umgewandelt,
weil sich die Normungsarbeit sehr rasch über den Bereich des Maschinen-
baus hinaus ausweitete. Diese Organisationen können als Vorläufer des DNA
angesehen werden.ll

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges nahm der DNA gemäß eines
Kontrollratsbeschlusses zunächst in Berlin und in den vier Besatzungszo-
nen, später dann auch im gesamtdeutschen Rahmen, seine Normungsarbeit
wieder auf. Kurz nach dem Bau der Mauer in Berlin wurden die DNA-Ge-
schäftsstellen in Ostberlin und in der DDR von den dortigen Behörden ge-
schlossen. Das Präsidium richtete darauftrin ftir die dort geführten Fachnor-
menausschüsse in Westberlin neue Geschäftsstellen ein.r2 Seit Juli 1990 ist
das DIN auch wieder fär das Gebiet der ehemaligen DDR zuständig und hat
dort die Arbeit des Amtes für Standardisierung, Meßwesen und Warenprü-
fung (sowie einen Großteil der Mitarbeiter dieses Amtes und das Gebäude)
übernommen.13

Mitte der 60er Jahre wurde die Organisation der technischen Normung
Gegenstand einer politischen Kontroverse.r4 Die staatliche Seite forderte
eine stilrkere Berticksichtigung des >öffentlichen Interesses<< und erwog so-

l0
11

Vgl. DIN (1988b: 6).
Vgl. zur Geschichte des DIN Bolenz (1987), Holm (1967), Kiencke (1949) und Wöl-
ker (199la,b).
Vgl. dazu Leitz(1975), Rampelt (1983).
Vgl. dazu die Vereinbarung über die Schaffung einer Normenunion zwischen der
Deutschen Demokatischen Republik und dem DIN vom 4. Juli 1990, abgedruckt in
den DlN-Mitteilungen (1990: 538 f,). Vgl, auch die entsprechende Verordnung über
die technische Normung in der Deutschen Demokratischen Republik vom 04.07,90
(GBI.DDRI:812).
Auf diese Diskussion wird in Kapitel 7 detailliert eingegangen.

t2
13

14
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gar, die Normungsarbeit in staatliche Verantwortung zu übernehmen. Die
über mehrere Jahre laufende Diskussion mündete schließlich in eine Reor-
ganisation der technischen Normung, die eine Überarbeitung des Nor-
mungsverfahrens, eine S atzungsänderung und eine vertragliche Vereinba-
rung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der weiterhin auf privat-
rechtlicher Grundlage tätigen nationalen Normungsorganisation einschloß.
Mit der Satzungsänderung war auch eine Anderung des Namens des DNA
in DIN Deutsches Institut fär Normung e.V. verbunden.

Mitgliedschaft

Nach $ 2 (Abs. 1) der Satzung können nur Unternehmen und juristische Per-
sonen wie beispielsweise Verbände und alle an der Normung interessierten
Körperschaften, Behörden und Organisationen die Mitgliedschaft beantra-
gen. Im Jahr 1981 hatte das DIN noch 5.888 Mitglieder (Rampelt, 1983: 6),
darunter auch zahlreiche Verbände. Die Mitglieder des DIN sind im Hin-
blick auf ihre jeweilige Interessenlage und ihre wirtschaftliche Bedeutung
extrem heterogen. Auch was die Untemehmen anbelangt, ist die Bedeutung
der einzelnen Mitglieder sehr unterschiedlich. >Neben wissenschaftlichen
Institutionen, Behörden und Verwaltungen gibt es Großkonzerne mit über
100.000 Mitarbeitern, ... aber auch kleinere Ingenieur- oder Architektenbü-
ros mit nur wenigen Mitarbeitern< (Reihlen 1975: 418).In den 80er Jahren
mußte das DIN einen leichten Mitgliederschwund hinnehmen; im Jahr 1988
zählte das DIN noch 5.347 Mitglieder (vgl. dazu auch Tabelle l). Die Mit-
glieder zahlen einen jtihrlichen Beitrag.

Organisations struktur und Verfahren de r Nonnerstellung

Die zentralen Organe des DIN sind

die Mitgliederversammlung,
das Präsidium,
der Präsident,
der Direktor,
die Normenausschüsse.
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Tabolle 1: Daten zur Tätigkeit des Deutschen lnstituts für Normung (DlN) e.V

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

DIN-Normen

davon neu ercchienen

Mitglieder des DIN e.V.

Normenausschüsse

Arbeilsausschüsse

Ehrenamtl. Mitarbeiter

Sitzungen v. Normen-
ausschüssen

DIN-Budget (in Mio. DM)

Hauptamll. Mitarbeiler

davon DIN-Angestellte

Auslegestellen DIN-Normen

DIN-Normen in Englisch

D I N-Zertif izierungsprogr,

18.739 20.566 19.937 19.975 20.450 21.257 20.988 21,257

1.655 1.479 1.363 1.515 1.379 1.272 1.425 1.150

5.982 5.531 5.363 5.279 5.347 5.320 6.373 6.351

'121 114 113 110 110 109 107 107

3.865 3.764 3.656 3.641 3.709 3.768 3.960 3.973

41.000 41.000 41.000 39.834 39.616 39.849 43.862 44.565

4.922

59

796

633

124
2.700

190

4.770

80

735

586

148

5.667

350

4.730

89

749

599
't34

5.874

360

4.846

101

782

632
140

6.186

381

5.409

140

902

779

155

6.724

396

5.162

162

988

789

159

7.300

417

4.848 4.968

74 75

743 746

595 596

150 147

5.891 5.451

299 329

Ouallen: DIN 1988b: 7; DIN (1989, O€ckblatlinnenselte) und Protokoll üb€r di€ Mitglieder-
versammlung d€s DIN am 1. Dez€mbe|1992 (abgedruch in den O|N-Mittsilung€n 72 (3):
1 66-l 68.

Die grobe Organisationsstruktur des DIN ist Abb.2 zu entnehmen. Die Mit-
gliederversammlung muß nach $ 5 der Satzung vom Vorstand (Präsident
und seine beiden Stellvertreter) mindestens alle zwei Jahre einberufen wer-
den. Sie ist zuständig für die Entgegennahme des Geschäftsberichts, die
Entlastung des Präsidiums und die Wahl der Mitglieder des Präsidiums
(vgl. $ 5 der Satzung). Bei ordnungsgemäßer Einladung ist sie ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der erschienen Mitglieder beschlußfähig, wobei die Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt werden
können. Diese Satzungsregelungen lassen bereits erkennen, daß die Mitglie-
derversammlung als Organ des DIN von untergeordneter Bedeutung ist.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch durch den Sachverhalt, daß in der Tnit
zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 1974 überhaupt keine
Mitgliederversammlung stattgefunden hat. An der Mitgliederversammlung
im Januar 1975 beteiligten sich nur weniger als 2Vo der Mitglieder. Bei der
Mitgliederversammlung im Oktober 1981 fanden sich sage und schreibe 37
stimmberechtigte Mitglieder (von fast 6.000 Mitgliedern!) ein.15 Bei

15 Vgl. Rampelt (1983: 9).



Verbandliches System 99

Abb. 2: Organisationsslruktur des Deutschen lnstituts für Normung (DlN) e.V.

Mitgliederversammlung

Geschäftsleitung

Normenprülstelle Flnanzausschuß
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D€utschor
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"lnteresslerte Kreise< (40.000 ehrenamtliche Mltarbeiter)

Ouerle.'Erst€llt nach einer Grafik des DIN (1988a; 8)
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schriftlichen Abstimmungen f?illt die Beteiligung allerdings höher aus. So
gaben bei der Wahl des Präsidiums 1974 immerhin 32Vo det Mitglieder ihre
Stimme ab. Bei der schriftlichen Abstimmung über die neue Satzung von
1975 haben sich sogar 527o der Mitglieder beteiligt. Aufgrund der ver-
gleichsweise schwachen Mitwirkung der Mitglieder sieht die Satzung vor,
daß praktisch alle relevanten Entscheidungen (von den finanziellen Angele-
genheiten über etwaige Satzungsänderungen bis hin zur Auflösung des Ver-
eins) vom Präsidium getroffen werden.

Das Präsidium besteht aus mindestens 30, höchstens 45 gewählten Mit-
gliedern, die ehrenamtlich für das DIN tätig sind und ansonsten im Berufs-
leben stehen müssen. Daräber hinaus gehören dem Präsidium von Amts
wegen der Präsident, seine beiden Stellvertreter und der Direktor sowie ggf.
der Altpräsident für 2 lafue nach Ablauf seiner Amtszeit an; damit ergibt
sich eine maximale Mitgliederzahl von 50 Personen. Die Amtsdauer der
durch die Mitgliederversammlung gewählten Präsidiumsmitglieder beträgt
sechs Jahre, wobei mit dem zweijährigen Tumus der Mitgliederversamm-
lung jeweils ein Drittel der Präsidiumsmitglieder ausscheidet und eine ent-
sprechende Anzahl von den Mitgliedem neu gewählt wird. Der Geschäfts-
ordnung des Pr?isidiums ist zu entnehmen, daß der >Wahlausschuß seine
Vorschläge für die Wahl, Nachwahl und Zuwahl zum Präsidium mit dem
Ziel (erarbeitet), daß die an der Normungsarbeit interessierten Kreise in
einem angemessenen Verhältnis im Präsidium vertreten sind< (DIN 1987:
16). Das Präsidium tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich.

Zur Untersttitzung seiner Arbeit kann das Präsidium Ausschüsse einrich-
ten. Als ständige Ausschüsse arbeiten

die Normenprtifstelle,
der Verbraucherratl6.

Ferner werden als Ausschüsse für die Dauer einer Amtszeit des Präsidiums

der Wahlausschuß
der Finanzausschuß
der Deutsche 7-ertifizierungsrat I 7

eingerichtet.
Der Direktor ist für die ordnungsgemäße Geschäftsführung des DIN und

der angeschlossenen Gesellschaften zusttindig. Er wird vom Präsidium beru-

Vgl. zu dieser Organisationseinheit die entsprechenden Ausführungen in Kapitel 7.
Vgl. zu dieser Organisationseinheit die entsprechenden Ausftihrungen in Kapitel 6.

l6
t7
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fen und ist als Angestellter ftir das DIN tätig. Der derzeitige Direktor des

DIN, Herr Prof. Dr.-Ing. Helmut Reihlen, übt dieses Amt seit 1977 aas.

Neben dem Direktor verftigt das DIN über ca. 750 hauptamtliche Mitarbeiter
(davon sind ca. 600 DlN-Angestellte). 80Vo der Belegschaft sind jetzt in
Berlin in der Burggrafenstraße beschäftigt.

Die eigentliche Normungsarbeit wird in 110 Normungsauschtissen mit
3.650 Arbeitsausschüssen von ehrenamtlichen Mitarbeitem geleistet. Die
DIN-Normen werden nach DIN 820, der >Norm der Norm<<, durch ehren-
amtlich tätige Fachleute erarbeitet, die ihrerseits von den an der Normung
>interessierten Kreisen<< entsandt werden. Nach der vorgesehenen öffentli-
chen Vorlage, einer Verhandlung eingereichter Einsprüche und einer Prü-
fung durch die Normenprüfstelle im DIN werden die Arbeitsergebnisse in
das Deutsche Normenwerk aufgenommen und veröffentlicht (zum Nor-
mungsverfahren vgl. auch Abschnitt 5.2).

Mit der >>Norm der Norm<< DIN 820 ist das Normungsverfahrenls ein-
heitlich geregelt.le Normung ist demnach >die planmäßige, durch die inter-
essierten Kreise gemeinschaftlich durchgeführte Vereinheitlichung von
materiellen und immateriellen Gegenständen zum Nutzen der Allgemein-
heit. Sie darf nicht zu einem wirtschaftlichen Sondervorteil einzelner führen.
Sie fördert die Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Tech-
nik, Wissenschaft und Verwaltung. Sie dient der Sicherung von Menschen
und Sachen sowie der Qualitätsverbessemng in allen Lebensbereichen<<
(DIN 820 Teil I Abschnitt 2). In einem weiteren Abschnitt wird auch das
Ziel einer sozialverträglichen Technikgestaltung deutlich angesprochen, es

wird allerdings zugleich auch in Konkurrenz zu wirtschaftlichen Zielen ge-
rückt: >Der Inhalt der Normen ist an den Erfordernissen der Allgemeinheit
zu orientieren. Die Normen haben den jeweiligen Stand der Wissenschaft
und Technik sowie die wirtschaftlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

l8
L9

Vgl. zum Normungsverfahren auch Backherms (1976: 51 ff.) und Hartlieb (1984).
Der festgelegte Verfahrensweg ist von den wichtigsten anderen Organisationen mit
regelsetzender Kompetenz als Vorbild aufgenommen und in vergleichbare Regelun-
gen übernommen worden. So haben beispielsweise der VDE mit der VDE W2216.88
>Satzung für das Vorschriftenwerk des Verbandes Deutscher Elektrotechniker
(VDE) e.V< und der VDI mit der >VDI 1000 Richttinienarbeit< vergleichbare
Grundsätze des Verfahrens festgelegt. Die Verfahrensvorschriften wurden von diesen
und anderen Normenorganisationen in weitgehender Analogie zu der DIN 820 for-
muliert, um zu verhindern, daß ihrejeweiligen Regelwerke von den Adressaten und
potentiellen Anwendern oder von staatlichen Binrichtungen als zweitrangig angese-
hen werden.
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Sie enthalten Regeln, die für eine allgemeine Anwendung bestimmt sind.

Normen sollen die Entwicklung und die Humanisierung der Technik för-
dern< (DIN 820 Teil I Abschnitt 5.7).

Im Hinblick auf das Normungsverfahren ist in der DIN 820 festgelegt,

daß die praktische Normungsarbeit von Arbeitsausschüssen und Komitees
durchzuftihren ist, die je nach Zuständigkeitsbereich den verschiedenen

Normenausschüssen zugeordnet sind. In den Arbeitsausschüssen (Komitees)

wird die fachliche Arbeit von ehrenamtlich tätigen Fachleuten aus den >in-
teressierten Kreisen<< geleistet, wobei diese in den Arbeitsausschüssen >in
einem angemessenen Verhältnis< repräsentiert sein sollen (DIN 820 Teil 1

Abschnitt 3.4). Die Besetzung der Arbeitsausschüsse erfolgt allerdings nach
der Richtlinie für Normenausschüsse, Ziff . 10.2, im wesentlichen durch
Kooptation.

Eine hinreichende Aktualität der DIN-Normen soll durch die Vorgabe
gewährleistet werden, daß in den Normungsverfahren der >jeweilige Stand
der Wissenschaft und Technik< berücksichtigt werden muß. Allerdings sol-
len auch >die wirtschaftlichen Gegebenheiten<< im Normungsprozeß antizi-
piert werden und sich in den Normen niederschlagen (DIN 820 Teil I Ab-
schnitt 5.7). Die DIN-Normen sollen von den zuständigen Ausschüssen spä-

testens alle fünf Jahre auf ihre Aktualität hin überprüft und gegebenenfalls
überarbeitet oder zurückgezogen werden (DIN 820 Teil4 Abschnitt 4).

Nach der DIN 820 kann jedermann einen Normungsantrag stellen. Ob der
Normungsantrag angenommen wird, entscheidet innerhalb von drei Mona-
ten der zuständige Normenausschuß. Bei einer Ablehnung kann der Antrag-
steller die Geschäftsführung und in letzter Instanz das Präsidium anrufen.
Das Vorhaben wird mit Angabe des Arbeitstitels im DlN-Anzeiger (DIN-
Mitteilungen, der Zeitschrift des DIN) veröffentlicht. Sodann erstellt der
fachlich zuständige Arbeitsausschuß, gegebenenfalls unter Verwendung der
vorliegenden Norm-Vorlagen des Antragstellers oder anderer Interessenten,
in einem ersten Schritt einen Norm-Entwurf. Dieser wird veröffentlicht, um
auch den nicht im Ausschuß vertretenen Interessenten und Sachverständigen
die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben (DIN 820 Teil 1 Abschnitt
5.3). Die Arbeit der Normungsgremien erfolgt ansonsten aber nicht öffent-
lich. In den DlN-Mitteilungen wird auf die Vorlage und Verfügbarkeit des
Entwurfs hingewiesen.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist (meist vier Monate, DIN 820 Teil 4 Ab-
schnitt 2.4.3) weden die im Einzelfall vorliegenden Einsprüche beraten und
die Einspruchsfiihrer angehört. Sofern eine Einigung eruielt werden kann,
wird die Norm verabschiedet. Wenn allerdings kein Konsens erreicht wird,
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kann sich ein Schlichtungs- und gegebenenfalls noch ein Schiedsverfahren

anschließen (DIN 820 Teil4 Abschnitt 2). Falls der umstrittene Norm-Ent-
wurf bis dahin noch nicht aufgrund der Einsprüche zurückgezogen wurde,
kann die Norm dann auch gegen den Widerstand einzelner Einspruchsführer
endgültig verabschiedet werden.

Grundsätzlich herrscht in der Normung zwar das Konsensprinzip, d.h.
>der Inhalt einer Norm soll im Wege gegenseitiger Verständigung mit dem

Bemühen festgelegt werden, eine gemeinsame Auffassung zu erreichen<<

(DIN 820 Teil4 Nr. 6). >Es wird über den Normen-Inhalt nicht abgestimmt,
sondern es wird die größtmögliche Zustimmung im Konsensverfahren aller
interessierten Kreise herbeigeführt, da sich DIN-Normen entsprechend ihres
Empfehlungscharakters nur bei größtmöglicher Akzeptanz allgemein in der
Fachwelt einführen können<< (Hartlieb 1984: 73). Solche Formulierungen
dürfen allerdings nicht dahingehend mißverstanden werden, jeder Beteiligte
könne durch ein Veto-Recht das gesamte Normungsverfahrens blockieren.
Der in der DIN 820 Teil 4 Nr. 6 enthaltene Nachsatz, eine Entscheidung
>möglichst unter Vermeiden formeller Abstimmungen( zu erreichen, erkl?irt
das Mehrheitsprinzip ausdrücklich für zulässig.

Der Mehrheitsentscheid findet seine Grenzen nur in den materiellen Vor-
gaben der DIN 820 Teil 1, wo es heißt, daß >(die Normung) nicht zu einem
wirtschaftlichen Sondervorteil einzelner ftihren (darf)". Grundsätzlich sind
die Normenorganisationen zwar als >Rationalisierungsverbände< vom Emp-
fehlungsverbot des Kartellrechts (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen) freigestellt, sofern aber die Normung dazu mißbraucht wird, einzelnen
Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, wäre der Tatbestand
eines Normungskartells erfüllt, und die überstimmten Untemehmen hätten die
Möglichkeit, den Konsens beim Bundeskartellamt einzuklagen. Der Kon-
sens ist aber nur einklagbar, wenn die durch das Gesetz gegen die Wettbe-
werbsbeschränkungen geschützten wirtschaftlichen Interessen überstimmt
werden. Die Vertreter öffentlicher Interessen, insbesondere des in der DIN
820 nicht explizit angesprochenen Umweltinteresses, können dagegen von
der Mehrheit der Ausschußmitglieder überstimmt werden.20

20 Auch in anderen normsetzenden Verbänden ist die Mehrheitsentscheidung möglich.
Für den VDI beispielsweise legen die in der VDI 1000 niedergelegten Verfahrens-
grundsätze fest, daß Beschlüsse im gegenseitigen Einvernehmen, aber, falls nötig,
auch mit einfacher Stimmenmehrheit erfolgen sollen. Angesichts der lftitik an der
quantitativen Dominanz der Industrieverheter hat dagegen der Beirat der VDI-Kom-
mission Reinhaltung der Luft eine Sperrminorität von mehr als einem Drittel bei der
Verabschiedung von Richtlinienentwürfen beschlossen, während die Verabschiedung



IM Kapitel 3

Im Einzelfall >können Abstimmungen durchaus gerechtfertigt und
notwendig sein, z. B., um einer Verschleppung des Normungsvorhabens
wirksam begegnen zu können oder um gewonnene Arbeitsergebnisse durch
Beschluß abzusichern, damit das Normungsvorhaben zägig weiter geftihrt
werden kann< (Budde/Reihlen 1982: 440). Faktisch wird nach unseren Un-
tersuchungen in den DlN-Ausschüssen relativ häufig mit Abstimmungen,
und sei es, um ein Meinungsbild zu erheben, nach dem Prinzip der einfa-
chen Mehrheit gearbeitet, was sich dann im Einzelfall in resignativen Reak-
tionen der unterlegenen Minderheiten und Kritik an der Ausschußzusam-
mensetzung niederschlägt. Deshalb kommt der Sitzverteilung auch in
grundsätzlich konsensual entscheidenden Gremien erhebliches Gewicht zu
(Battis/Gusy 1988: 58).

Finanzierung

Der Haushalt des DIN umfaßt im wesentlichen die Kosten der hauptamtli-
chen Betreuung und die Veröffentlichung der Ergebnisse der Normungs-
arbeit. Im Schnitt trägt das DIN zwei Drittel der anfallenden Kosten selbst
(vgl. Tabelle 2).

Tabellc 2: Finanzierung des Deutschen lnslituts lür Normung (DlN) e.V.

1986 1987 1988 1989 1991

DIN-Budgel (in Mio. DM)

Einnahmen, Verlagserlöse
und sonst. Enräge (in %)

Mitgliedsbeiträge und
öflentlichen Hand (in %)

Zuwendungen der
öffentlichen Hand (in %)

75

65

18

17

80

64

19

17

89

64

18

18

101

67

18

15

162

66

17

17

Quallen: DIN 1988b: 7; DIN 1989: 18f., DIN '1992 und Protokoll über dio Mltgllederversammlung des
OIN am 1. O€zemb€r 1992 (abgedrucK ln den D|N-Mltteilung€n 72 (3): 16e-168

Die Tabelle macht deutlich, daß sich in den letzten Jahren an der Einnahme-
snuktur des DIN nicht viel geändert hat. In den 70er Jahren hat es jedoch

der endgültigen Richtlinien-Weißdrucke im paritätisch besetzten Richtlinienverab-
schiedungsausschuß mit einfacher Mehrheit erfolgt (vgl. Steinebach 1987: 180 ff.).



Verbandliches System 105

gewisse Verschiebungen gegeben. Die Beiträge der Wirtschaft haben in die-

ser Tnit um einige Prozentpunkte an Gewicht verloren, während der Anteil
der öffentlichen Gelder in einer vergleichbaren Größenordnung gestiegen

ist. Der Anteil der Verlagserlöse und sonstigen Erträge ist hingegen weitge-
hend stabil geblieben. Nach Angaben des damaligen Präsidenten des DNA,
Dr. Franz J.P.Leitz beanspruchte der DNA 1974 zum Unterhalt seiner Ge-

schäftsstelle einen Haushalt von 19 Mio. DM (Leitz 1974: L85). Diese Ko-
sten wurden zu 63Vo mit den Vertriebserlösen aus dem Normenschrifttum
gedeckt; die Mitgliedsbeiträge und die Fachförderung der Wirtschaft sorg-

ten ftir weitere 22Vo des Haushalts. Die staatlichen Zuwendungen lagen

1974 erst bei 6Vo des Haushaltes. 1974 war der Führungsspitze des DIN je-
doch klar, daß der Anteil der öffentlichen Zuwendungen deutlich erhöht

werden müsse, um die absehbaren Kosten tragen zu können, die mit der Be-
teiligung an der europiüschen und internationalen Normung einhergehen.
Die Steigerung des Anteils der öffentlichen Mittel (von unter 10 Prozent im
Jafu 1974 auf fast 20 Prozent in den 80er Jahren) wird tiberdies auf >>neue

Aktivitäten< zurückgeftihrt, die der Staat >dem DIN übertragen hat, wie
z. B. den Verbrauchenat oder die Kommission Sicherheitstechnik oder

bestimmte Arbeiten im Bereich der Ergonomie< (Reihlen 1977a:389).
Die Verkaufserlöse werden in erster Linie durch die DIN-Normen, die

Norm-Entwürfe und die DlN-Taschenbücher realisiert. Diverse Buchreihen
zur Normungskunde, verschiedene Sonderveröffentlichungen zu speziellen
Themen, die Zeitschrift >DlN-Mitteilungen + elektronorm<< und der DIN-
Katalog runden das Verlagsprogramm ab. Der Anteil der Einnahmen, die
durch die Auswertung der Ergebnisse der Normungsarbeit mit Hilfe neuer
Medien durch DlN-Tochterfirmen gewonnen werden, stieg in den letzten
Jahren deutlich an. Die sonstigen Erträge bestehen aus Teilnehmergebühren
fiir Lehrgänge und Veranstaltungen, Lizenzgebühren für das DIN-Pritf- und
Überwachungszeichen, Gebühren fär Nachdruckgenehmigungen, aus Zins-
erträgen, Mieteinnahmen und Auslagenerstattungen von Organen des DIN.21

Allerdings ist bei den Angaben des DlN-Budgets zu beachten, daß die
aufgeflihrten Positionen nur die direkten Kosten der Normung, also die mit
der Organisation verbundenen Ausgaben flir das hauptamtliche Personal, die
Drucklegung der Normen, die zu entrichtenden Beiträge an die intemationa-
len Normenorganisationen etc. betreffen. Damit sind die indirekten Kosten,
die bei den >interessierten Kreisen< durch die Bereitstellung der fachlich
qualifizierten Mitarbeiter der Normenausschüsse anfallen, noch nicht erfaßt.

2t Vel. DIN (1988b: l3).
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Die >>interessierten Kreise< müssen die Personal- und Reisekosten der eh-
renamtlich tätigen Teilnehmer der Normungsarbeit selbst tragen. Bereits an
den Finanzierungsmodalitäten wird damit deutlich, daß die entsendenden
Stellen auch hinreichend zahlungskräftig sein müssen, um mit Erfolg an der
Normungsarbeit mitwirken zu können.

O r ganis at oris che Verfle c htun g

Als Beispiel ftir die >Vemetzung<< der verschiedenen privatrechtlich verfaß-
ten Organisationen mit regelseCIender Kompetenz läßt sich die >Deutsche
Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)<< anführen. Um
eine Zersplitterung der nationalen Normenarbeit zu verhindern, sind die auf
dem Gebiet der Elektrotechnik bis Ende der 60er Jahre institutionell ge-
trennt arbeitenden Normungsgremien des DIN (Fachnormenausschuß Elek-
trotechnik) und des VDE (VDE-Vorschriftenstelle) in eine Gemeinschafts-
einrichtung zusammengeführt worden.22

Als Beispiel dafür, daß auch zwischen den privatrechtlich verfaßten und
den öffentlich-rechtlichen Organisationen mit regelsetzender Kompetenz
intensive Verbindungen bestehen, läßt sich die Kooperation zwischen dem
DIN und den Berufsgenossenschaften anftihren. Auch die Unfallverhü-
tungsvorschriften und Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaften neh-
men Bezug auf DIN-Normen. Zu diesem Zwe.ck haben der Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften und das DIN 1983 eine Vereinba-
rung gehoffen23, in der, wie es im Begleitschreiben heißt, die >bereits er-
folgreich und zufriedenstellend geübte Praxis der Zusammenarbeit< institu-
tionalisiert wurde. In der Vereinbarung wurde u. a. festgelegt, daß die Be-
rufsgenossenschaften in ihren Unfallverhütungsvorschriften und Richtlinien
Sicherheitsmaßstäbe - >in abstrakter Form und unter Verzicht auf techni-
sche Details< - aufstellen, die durch DIN-Normen konkretisiert werden.
>Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nehmen auf die DIN-
Normen Bezug, soweit die in den DIN-Normen aufgezeigten Lösungen aus-
reichend sind< (ebd.). Allerdings behielten sich die Unfallversicherungs-

22 Vgl. dazu Orth (1984a: 308)
23 Veröffentlicht in den DlN-Mitteilungen 62 (2):92-94; vgl. zur Zusammenarbeit von

Berufsgenossenschaften und DIN auch die Beiträge von Buss (1981 und 1984),
BusslEiermann (1982), Jansen (1986), Lehmann (1988), Müller (1986) oder Quak
(1e88).
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träger vor, im Falle nicht ausreichender Normen die Sicherheitsmaßstäbe
selbst zu konkretisieren.

Gleichzeitig wurde durch die Vereinbarung den Berufsgenossenschaften
das (eigenflich bereits in DIN 820 Teil t Zitt.3.4 anerkannte) Recht auf
Mitwirkung in den Arbeits- und Lenkungsgremien der Normenausschüsse
des DIN eingeräumt. Wenn ihre Vertreter in den Normenausschüssen kei-
nen Widerspruch erheben und keinen Einspruch gegen den Normentwurf
einreichen, wird davon ausgegangen, daß eine verabschiedete Norm die
Sicherheitsmaßstäbe ausreichend konkretisiert. Im Hinblick auf die europä-
ische und internationale Normung, soweit sie für die Unfallverhütung rele-
vant ist, wurde seinerzeit festgelegt, daß mindestens ein Vertreter der
Berufsgenossenschaften derjeweiligen deutschen Delegation angehörtund daß
das deutsche Votum in den europäischen und internationalen Normungs-
gremien im Einvernehmen mit dem Vertreter der Berufsgenossenschaften
abzugeben ist. Andemfalls behalten sich die Berufsgenossenschaften das
Recht vor, die jeweilige Norm nicht anzuerkennen. Die Berufsgenossen-
schaften erhielten damit weitreichende formale Mitwirkungsrechte an der
Normung. Sie hatten die Macht, eine Norm bzw. einen Normentwurf als
>ausreichende Konkretisierung< formell zu bestätigen. Derartige Anerken-
nungs- oder Einführungsvorbehalte verlieren allerdings mit der Europäsie-
rung der Normung im Bereich des maschinen- und anlagenbezogenen
Arbeitsschutzes an Bedeutung, weil hier EG-Richtlinien direkt auf europä-
ische Normen verweisen und nationale Unfallverhütungsvorschriften bre-
chen (vgl. dazu auch Kapitel 8).

Kooperation mit den Verbönden der interessierten Kreise

Die organisatorische Verflechtung des DIN beschränkt sich aber nicht nur
auf entsprechende Vereinbarungen mit anderen regelsetzenden Organisatio-
nen, seien sie nun privatrechtlich oder öffentlichrechtlich verfaßt. Nicht
minder bedeutsam sind die teils formellen (2. B. über die Mitgliedschaft im
DIN) und teils informellen Verflechtungen mit den Organisationen der in-
teressierten Kreise. Das DIN ist ja als übergeordnete Institution letztlich auf
die Zuarbeit und die aktive Mitwirkung der interessierten Kreise angewie-
sen. Die interessierten Kreise wiederum sind nun keineswegs atomistisch
verteilt, sondern ihrerseits in bestimmten Organisationen tätig, seien es nun
Wirtschaftsuntemehmen, Verwaltungseinrichtungen, Hochschulen und an-
dere Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen etc. Gleichzeitig unterhal-
ten sie (oder ihre Arbeitgeber) Mitgliedschaften in Verbäinden, die die tech-
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nisch-wissenschaftlichen, berufspolitischen oder wirtschaftlichen Interessen
der Disziplin, des Berufszweiges oder der Wirtschaftssparte vertreten, Die
interessierten Kreise sind also ihrerseits in zahlreichen Interessenverbänden
zusaürmengeschlossen und agieren solchermaßen als >>Statusgruppen<<, die
über ihre spezifischen Formen korporativer Repräsentation interagieren. Auf
diesem vorgelagerten Netzwerk baut das DIN auf und gewinnt über dieses

Netzwerk Zugang zu den interessierten Kreisen, ebenso wie umgekehrt die
interessierten Kreise ihre jeweiligen Zusammenschlüsse nutzen, um Zugang
zum DIN zu gewinnen. Deshalb ist es auch gerechtfertigt, daß DIN als ein
Verhandlungssystem zwischen den organisierten Interessen einerseits und
dem Staat andererseits anzusehen.

Von besonderer Bedeutung sind dabei organisierte Wirtschaftsinteressen.
Die Wirtschaftsverbände bilden gewissermaßen die tragenden Säulen im or-
ganisatorischen Unterbau der technischen Normung. In vielen Ftillen sind
ehrenamtliche Repräsentanten oder hauptberufliche Mitarbeiter von Wirt-
schaftsverbänden als Mitglieder oder als Förderer an der technischen Nor-
mung beteiligt. Dies sei hier kurz anhand der Verbände des deutschen
Maschinenbaus und der chemischen Industrie illustriert.

Während der Bedarf an technischer Normung für die meisten Wirt-
schaftszweige in Normenausschüssen gedeckt wird, die dem DIN direkt zu-
geordnet sind, findet die Normungsarbeit für den Maschinenbau in externen
Normenausschüssen statt. Der Normenausschuß Maschinenbau (NAM) und
der Normenausschuß Werkzeugmaschinenbau (NWM) sind auf der
Grundlage von besonderen Vereinbarungen zwischen dem Verband deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) bzw. dem Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) einerseits und dem DIN andererseits
organisatorisch ausgegliedert und den genannten Wirtschaft sverbänden zu-
geordnet worden.u Diese ungewöhnliche Regelung ändert freilich nichts an
den formalen Grundlagen der Normungsarbeit; auch für den Normenaus-
schuß Maschinenbau und den Normenausschuß Werkzeugmaschinenbau,
die trotz ihrer Unterbringung unter dem Dach des Wirtschaftsverbandes als
Organe des DIN anzusehen sind, gelten die in der DIN 820 festgeschriebe-
nen allgemeinen Grundsätze der Normung. Die Betreuung der beiden Nor-
menausschüsse durch den Wirtschaftsverband macht aber die enge Verzah-
nung zwischen den organisierten Wirtschaftsinteressen und der technischen
Normung deutlich.

U Vgl. dazu Weber (1987: 49 ff.).
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Ein anderes Beispiel für die engen Verbindungen zwischen der techni-
schen Normung und den ftihrenden Wirtschaftsverbänden bieüet der
Arbeitskreis Normung des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. (VCI).25

Der Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) hat 1972 einen >Arbeits-
kreis Normung<< eingerichtet, dessen Geschäftsstelle direkt der Abteilung
>>Technik und Umwelt< des VCI in Frankfurt zugeordnet ist und durch
hauptamtliche Mitarbeiter des Verbandes betreut wird. Der Arbeitskreis hat
die Aufgabe, einen regelmäßigen Informations- und Erfatrungsaustausch
zwischen den an Normungsfragen interessierten Mitgliedsunternehmen si-
cherzustellen. Der Arbeitskreis erarbeitet ferner unter Verwendung bereit-
gestellter Werksnormen aus den Mitgliedsunternehmen gemeinsame

Werksnormen der Chemischen Industrie, die allerdings im Gegensatz'zu der
überbetrieblichen Normung nicht den verfahrensmäßig reglementierten
Normungsprozeß durchlaufen müssen und deshalb auch nicht als allgemein
anerkannte Regeln der Technik angesehen werden können. Der Arbeitskreis
soll über diese Dienstleistungsfunktion hinaus im Vorfeld der überbetriebli-
chen Normungsvorhaben eine gemeinsame Position der Chemischen Indu-
strie formulieren, um die Vertretung der (solchermaßen erst definierten)
Brancheninteressen in der nationalen, europäischen und internationalen
Normung zu verbessern. Der Arbeitskreis Normung fungiert damit zugleich
als Schnittstelle zwischen den Unternehmen der Chemischen Industrie und
dem DIN. Die vom DIN erstellten Beratungsunterlagen und Einladungen
aus den Normenausschüssen werden den interessierten Mitgliedsunterneh-
men über den VCI und dessen Arbeitskreis Normung zugeleitet. Auch die
allgemeine Normungspolitik des DIN wird durch den Arbeitskreis Normung
des VCI verfolgt. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang
die finanzielle Ausstattung der relevanten DlN-Normenausschüsse, die sich
ja teilweise über Förderbeiträge aus der Wirtschaft finanzieren. Graßmuck
und Heller berichten von >besonders engen Verbindungen<< zwischen dem
DlN-Normenausschuß Chemischer Apparatebau (FNCA) und dem Arbeits-
kreis Normung im VCI, die >für beide Seiten fruchtbar und nutzbringend<
sei. Nicht zaletzt aufgrund der >verschiedentlich gegebenen Personalunion<<

könnten >wesentliche Vorarbeiten und Abstimmungen schon im Rahmen
der VCl-Gremien durchgeftihrt werden< (Graßmuclc/Heller 1986: 564 f.).

25 Vgl. dazu GraßmucUHeller (1986: 561 ff.).
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3.3 Europiüsche Normenorganisation: CEN/CENELEC

Die Zuständigkeit für die europäische Normung liegt in erster Linie beim
Europiüschen Komitee flir Normung (CEN, abgekürzt nach dem französi-
schen Namen) und dem Europ2üschen Komitee flir Elektrotechnische Nor-
mung (CENELEC, abgekürzt nach dem französischen Namen).26

CEN und CENELEC erstellen

Europiüsche Normen (EN), deren Text im Wortlaut von den nationalen
Mitgliedorganisationen übernommen werden muß;
EuropZiische Harmonisierungsdokumente (HD), deren technischer Inhalt
in den entsprechenden nationalen Normen übernommen werden muß
(wobei aber gewisse Freiheitsspielräume gewahrt bleiben) ;

Europiüsche Vornormen (ENV), deren Anwendung in Bereichen mit
hohem Innovationsgrad vorgesehen ist.

CEN und CENELEC kooperieren eng miteinander. Beide Normungsinstitu-
te sind über einen gemeinsamen Präsidialausschuß auch organisatorisch
verbunden. CEN und CENELEC haben sich in einer Vereinbarung über ihre
Zusammenarbeit vom August 1982 zur >Gemeinsamen Europiüschen Nor-
mungsinstitution<< erklärt. Die Zusammenarbeit wurde durch die Verab-
schiedung von >>Gemeinsamen Regeln für die Normungsarbeit< (Januar
1988) noch weiter verdichtet. Ihre Zentralsekretariate, die bestimmte Auf-
gaben gemeinschaftlich durchführen, sind in Brüssel in einem Gebäude un-
tergebracht.

Geschichte

Die europiüschen Normungsorganisationen CEN und CENELEC wurden in
den 60er Jahren gegründet. Das Europiüsche Komitee für Normung CEN

26 Neben CEN und CENELEC ist speziell für die Normung der Telekommunikations-
dienste und Telekommunikationsgeräte noch das Europiüsche Telekommunikations-
standards Institut (ETSI) tätig, das aber einen Sonderfall darstellt. Dieses Institut ver-
dankt sich letztlich der Europäschen Kommission, die mit dem 1987 vorgelegten
>Grünbuch zur Entwicklung des gemeinsamen Marktes für Telekommunikations-
dienste und Telekommunikationsgeräte< den Anstoß zur Gründung von ETSI gab
(vgl. dazu Werle 1993: 139). Auf diesen Sonderfall kommen wir später (in Kapitel 8)
noch einmal zurück.
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machte dabei 1961 als eine Vereinigung der nationalen Normungsgremien
in Europa den Anfang. 1962 folgte die Enichtung einer ähnlichen Organi-
sation ftir den elektrotechnischen Bereich (CENELCOM). CENELEC ver-
dankt sich einer 1972 vollzogenen und zum 1. Januar 1973 umgesetztenZu-
sammenftihrung der beiden europäischen Normenorganisationen
CENELCOM, einer Vereinigung der elektrotechnischen Normeninstitute
der Mitgliedsl2inder der Europäischen Gemeinschaft, und CENEL, einer pa-
rallel arbeitenden Vereinigung der nationalen elektrotechnischen Komitees
der Europ?üschen Gemeinschaften und der Europiüschen Freihandelszone
(Errl).zz

Mitgliedschart

CEN und CENELEC setzen sich jeweils aus den Normenorganisationen der
12 Mitgliedsländer der EG und der EFTA-Staaten Finnland, Island, Norwe-
gen, Östereich, Schweden und Schweiz zusammen. Es handelt sich dabei
um dieselben Normungsinstitute, die auch in der ISO und in der IEC vertre-
ten sind (vgl. Abschnitt 3.3). Bei beiden Organisationen handelt es sich um
privatrechtliche und gemeinnützige (>non-profit<) Organisationen belgi-
schen Rechts, deren Zpntral- bzw. Generalsekretariate in Brüssel ansässig
sind.28

B e deutung szuw achs e uropöi s cher N ormen

Wie Tabelle 3 zeigt, ist in den letzten Jahren ein stetes Anwachsen der An-
zahl europiüscher Normen und Normungsvorhaben bei CEN/CENELEC zu
verzeichnen. Die Anzahl der DIN-Normen ist demgegenüber in den letzten
Jatuen praktisch unverändert geblieben. Das DIN und die DKE sind die ftir
Deutschland allein autorisierten Mitglieder von CEN/CENELEC"

27 Vgl. dazu Winckler (1991: 204): Warner (1991: 199 ff.); DlN-Mitteilungen 52
(1972:98).

28 Vgl. die Darstellung von CEN/CENELEC bei Nicolas/Repussard (1988); Thiard/
Pfau (1992); Schulz (1984).
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Tabclle 9: Stand der Normung in ISO/IEC, CEN/CENELEC und DIN

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

lnternat. Normen ISO/IEC 5.578 8.275

davon neu ercchienen 591

Komitees ISO/IEC 1.012

davon
Sekretariate beim Dll\t/DKE 163

Europäische Normen 496 744

davon neu ercchienen 47

Entwärle zu Europ. Normen 250 299

Komitees CEN/CENELEC 94

davon
Sekretaiate beim DIN/DKE 39

DIN-Normen 18.739 20.566

davon neu ercchienen 1.655 1 .473

AöEitsausschüsse 3.865 3.764

9.379 9.928 10.461 10.778 11.471

813 823 742 928 904

1.009 1.001

8.726

704

1.009

162

829

47

398

99

157

952

121

M1
142

164

1.082

213

839

201

1.376

306

1.300

1.648

311

1.462

1.870

400

2.940

42 56 721

19.937 19,975 20.450 21.257 20.988 21.257

1.363 1,515 1.379 1.272',t.425 1.150

3.656 3.641 3.709 3.768 3.960 3.973

1 Stand 30.04.1989

Quellen: DIN 1988b: 7; DIN (1989, Deckblatünnenseit€) und Protokoll über dl€ Mllgllederversammlung
des DIN am 1. D€zomber 1992 (abg€drucK in den D|N-Mltt€llungen 72 (3): 166-168; Relhlen'199'la:5

Or ganisations struktur von C EN/CEN ELEC

Die Organisationsstruktur von CEN/CENELEC gibt Abb.3 wieder. In der
Generalversammlung, die jeweils das höchste Organ darstellt, sind die Mit-
glieder, also die nationalen Normungsinstitute, durch ihre Delegationen ver-
treten. Der Verwaltungsrat des CEN umfaßt die Direktoren aller Mitglieds-
organisationen; der Verwaltungsrat von CENELEC hingegen besteht aus

dem Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten, dem Schatzmeister, dem
Generalsekretär und einem belgischen Mitglied. Der Präsident des CEN
wird durch den Vizepräsidenten, den Schatzmeister und den Generalsekretär
unterstützt. Abgesehen vom Generalsekrettir beträgt die Amtszeit dieser
Funktionsträger bei CEN/CENELEC zwei Jahre (wobei in aller Regel der
Vizepräsident in die Rolle des Präsidenten aufrückt),

Die übergeordnete Steuerung der europiüschen Normungsarbeit von
CEN/ CENELEC liegt in der Zusttindigkeit des jeweiligen Technischen
Büros (TB). Die Mitgliedsorganisationen entsenden jeweils eine entschei-
dungsbefugte Persönlichkeit in diese Technischen Büros. Nach Bedarf läßt
sich das Technische Bäro durch Programmkomitees beraten, in die die Mir
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Abb. 3: Organisatlonsslruktur von CEN/CENELEC

Generalversammlung
Vorsitr: Präsident

Zenüalo€kretarlat
Loltung : Gsneralseketär

Veruaftungsrat
VorslE: Präsident

Technleches Büro
Vorcitz: Präsident

GENCER-Lenkungskomlto€
ft lr Zedlfl zlerungssysl€me

Prcgramm-
komileos

Technlscfio
Komltees

Zenmzbrungs-
komltees

Arbeltsgruppen

Ouona.'Erst€llt naoh elner Grallk doE DtN (1988b: 12)



tt4 Kapitel 3

gliedsorganisationen fachkompetente Persönlichkeiten entsenden können
(im CENELEC unterstehen diese Programmkomitees direkt der Generalver-

sammlung).
Die konkrete Normungsarbeit der europäischen Normungsinstitute erfolgt

in der Regel in >Technischen Komitees< (TC), die von sogenannten >Sekre-

tariaten<< verwaltungstechnisch betreut werden. Die Sekretariatsaufgaben
werden dabei jeweils von einzelnen nationalen Normungsinstitutionen über-

nommen, so daß sich die administrative Abwicklung der europiüschen

Normungsarbeit praktisch auf die nationalen Mitgliedsorganisationen von
CEN/CENELEC verteilt. Die nationalen Mitgliedsorganisationen haben das

Recht, die nationalen Standpunkte durch Delegationen in die technischen
Komitees einzubringen, wobei diese Delegationen alle Interessen, also auch

die Belange des Arbeits-, des Verbraucher- und des Umweltschutzes, wider-
spiegeln sollen. Die nationalen Normungsorganisationen bilden deshalb zu
jedem technischen Komitee sogenannte >Spiegelgremien<<, die eine nationa-
le Position zu dem jeweilig in Arbeit befindlichen Normungsvorhaben fest-
legen sollen.

Die europiüschen Normungsverbände stellen insofern eine kuriose Son-
derform einer >privaten Regierung<< dar, als sie gewisse Strukturmerkmale
einer territorialen Repräsentation in supranationalen Verhandlungssystemen
aufweisen: Die Vertreter der nationalen Normenorganisationen speisen auf
der europäischen Ebene den jeweils nationalen Standpunkt, der in dem dort
zust?indigen Gremium funktionaler Repräsentation (also in dem dortigen
>Spiegelgremium<) festgelegt wurde, in das europiüsche Normungsverfah-
ren ein und suchen mit den Delegationen der anderen Länder eine Einigung.
Der >reguläre Weg< der europiüschen Normung läuft damit über die natio-
nalen Normenorganisationen. Um auf die europiüsche Normung Einfluß zu
gewinnen, müssen sich die >interessierten Kreise<< an die nationalen Nor-
menorganisationen und ihre >Spiegelgremien< zu den Technischen Komi-
tees der europiüschen Normenorganisationen wenden. Die nationalen Nor-
mungsinstitute können ihre Normen oder Normentwürfe in die europäische
Normung einbringen. Auch die Beteiligung der Öffentlichkeit (Einspruchs-
verfahren) an der europäischen Normung wird über die nationalen Normen-
organisationen abgewickelt.

Das europäische Verfahren der Normerstellung

Europtiische Normungsvorhaben können von jeder CEN/CENELEC-Mit-
gliedsorganisation, von jedem CEN/CENELEC-Gremium oder von europä-



Verbandliches System 115

ischen Organisationen vorgeschlagen werden. Von der EG-Kommission und
von dem EFTA-Sekretariat werden neue europiüsche Normungsvorhaben
durch Mandatsvorschläge initiiert (vgl. Abb. 4 zur Behandlung von Projekt-
vorschlägen).

Die Mitglieder des Technischen Büros nehmen die Normungsvorschläge
bzw. Mandatsvorschläge entgegen und holen sich aus ihren nationalen
Normungsinstituten Empfehlungen über das Vorhaben. Sodann beschließt

das technische Büro über das weitere Vorgehen. Sofern sich der Normungs-
vorschlag bzw. der Mandatsvorschlag in einen größeren Zusammenhang

einordnen läßt, kann er zunächst auch einem Programmkomitee zur weite-
ren Bearbeitung zugeleitet werden.

Die konkrete Arbeit an einem neuen Normungsvorhaben erfolgt entweder

durch die Erstellung eines Entwurfes in einem Technischen Komitee,
durch die Auswahl eines geeigneten Bezugsdokuments und die Durch-
flihrung des Fragebogenverfahren, oder
durch andere Maßnahmen (Ablehnung oder Zurückstellung des Vorha-
bens, Einsetzung eines ad-hoc-Komitees, Überweisung des Vorhabens
an eine verbundene Organisation oder - bei CENELEC - Ausarbeitung
des Europiüschen Norm-Entwurfs (prEN) in einem Mitgliedsland unter
Beteiligung von Vertretern anderer interessierter Länder.

Die Verfahrenswege der Erstellung einer Europiüschen Norm sind in
Abb.5 aufgeführt. Die CEN/CENELEC-Umfrage und der Erstfragebogen
(PQ) sind verfahrenstechnisch mit den Norm-Entwürfen vergleichbar, die
im deutschen Normungsverfahren der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stel-
lungnahme geben. In den vorgesehenen Laufzeiten (bei der CEN/
CENELEC-Umfrage sechs Monate, bei dem Erstfragebogen nur drei Mona-
te) sind auf der nationalen Ebene die nationalen Meinungsbilder zu erheben.

In Deutschland erfolgt dies durch einen entsprechenden deutschen Norm-
Entwurf. Die Frist ftir das Erstfragebogenverfahren kann in der genannten
Kärze von drei Monaten abgewickelt werden, weil davon ausgegangen

wird, daß bereits bei der Erstellung des Bezugsdokuments (zumeist eine
ISO/IEC-Norm) die nationale Meinung gebildet wurde.

Sofern auf Beschluß des Technischen Büros für die Erstellung einer
Europiüschen Norm ein Technisches Komitee (TC) eingerichtet wird, wird
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Abb. 4: Behandlung von Projektvorschlägen
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Abb.5: Entstehung einer Europäischen Norm
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einer Mitgliedsorganisation (bspw. dem DIN) die Betreuung des Sekretari-
ats übertragen. Die Mitgliedsorganisation hat in diesem Fall einen Sekretär
zu benennen, der den weiteren Fortgang der Arbeiten koordiniert. Der
Sekretär schlägt einen Vorsitzenden ftir das jweilige TC vor. Sowohl vom
Sekretär als auch vom Vorsitzenden des TC wird erwartet, daß sie ihr Amt
(trotz ihrer Zugehörigkeit zu einer Mitgliedsorganisation) neutral ausftihren.
Das Arbeitsprogramm kann mehrere Normungsprojekte umfassen, aber
jedes Projekt bedarf der Genehmigung durch das Technische Büro. Das TC
hat ftir jedes Projekt einen konkreten Zeitplan aufzustellen. Bei mandatier-
ten Norm-Vorhaben ist der Znitplan in Absprache mit der Europiüschen
Kommission vorgegeben. Sollten die vom TC vorgesehenen oder die im
Rahmen der Mandatserteilung vorgebenen T,eitplane nicht eingehalten wer-
den können, muß der Sekretär des TC dem Technischen Büro vor Ablauf
der Fristen einen Bericht über die Gründe der Verzögerungen abliefern.

Um den Aufwand zu begrenzen, soll die Arbeit des TC soweit als mög-
lich auf schriftlichem Wege erfolgen. Sitzungen sollen möglichst nur dann
durchgeftihrt werden, wenn angesichts des erreichten Standes der Vorarbei-
ten tatsächlich Fortschritte zu erwarten sind. Die nationalen Delegationen
sollen möglichst nicht mehr als drei Personen pro Mitgliedsorganisation um-
fassen. In den Gemeinsamen Regeln ist festgehalten, daß >in allen Ftillen, in
denen ein Beschluß gefaßt werden muß, mit größtem Nachdruck Einstim-
migkeit anzustreben ist<< (Gemeinsame Regeln, Abschnitt 5.1.1). Ist eine
solche Einstimmigkeit aber nicht zu eneichen, gilt die einfache Mehrheit.

Fär die Verabschiedung einer Europäischen Norm sind >formelle Ab-
stimmungen<< vorgesehen, wobei die Stimmen der Delegationen nach einem
Schlüssel, der die ökonomische Kraft des jeweiligen Landes widerspiegelt,
gewichtet werden (vgl. Abb. 6).2e

Fär die Erstellung Europiüscher Vomormen gilt ein vereinfachtes Verfah-
ren (vgl. Gemeinsame Regeln, Abschnitt 7.1.1 und Abb.7). Sofern nichts
anderes beschlossen wird, löst die Erstellung einer Europiüschen Vornorm
keine Stillhalteverpflichtung aus. Auch ist es möglich, eine ENV nur in
einer Sprachfassung zu veröffentlichen. Alle Mitgliedsorganisationen sind
aber verpflichtet, eine ENV national anzukündigen und den interessierten
Kreisen verfiigbar zu machen. Entgegenstehende nationale Normen müssen
aber nicht zurtickgezogen werden.

29 Vgl. dazu DIN (1988b); Nicolas/Repussard (1988); vgl. auch die Ausführungen im
Abschnitt 8.3).
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Abb.6: Abstimmung über eine Europäische Norm
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Abb.7: Erarbeitung einer Europäisch€n Vomorm
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Verfahren im CEN erfolgt. CEN/ CENELEC stehen überdies mit einer Rei-
he weiterer europiüscher Organisationen in enger Verbindung (vgl. dazu

Abb. S). So wurde bspw. der zunächst bei der EG-Kommission eingerichtete

Ausschuß ftir die Eisen- und Stahlnonnung 1986 unter der Bezeichnung
ECISS dem CEN angeschlossen. Im ECISS sind 2t Technische Komitees
tätig, deren Arbeitsergebnisse als Europtüsche Normen veröffentlicht wer-
den.

3.4 Internationale Normungsorganisation: ISO/IEC

Auf der internationalen Ebene bilden die >International Organization for
Standardization (ISO)< und - ftir den elektrotechnischen Bereich - die
>International Electrotechnical Commission (IEC)< die zentralen Einrichtun-
gen. Beide >>zwischenstaatlichen Nichtregierungsorganisationen<< (so Nico-
las/ Repussard 1988: 12, über die ISO) haben ihren Sitz in Genf. Nach einer
formellen Übereinkunft zwischen ISO und IEC ist die IEC für das Gebiet
der Elektrotechnik und der Elektronik zuständig; alle anderen Normungs-
fragen fallen in die Zuständigkeit der ISO. Die Aufgabe der beiden interna-
tionalen Normenorganisationen besteht darin, internationale Normen (ISO-

bzw. IEC-Normen) zu erstellen und zu veröffentlichen sowie die Normen
ihrer Mitglieder zu harmonisieren.

Geschichte

Die IEC wurde bereits im Jahre 1906 gegründet. Die ISO besteht in ihrer
heutigen Form seit 1946. Vorgänger der ISO war die 1926 gegrändete ISA
(Internationaler Verband ftir Normung). Vor dem II. Weltkrieg spielte die
internationale Normung nur eine untergeordnete Rolle.so Die Grundlage für
die Revitalisierung der internationalen Normung nach dem Weltkrieg bilde-
te das bereits während des Krieges gegrtlndete >United Nations Coordina-
ting Comitee<<, ein Ableger des gemeinsamen Erzeugungs- und Kapazitäts-
amtes der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Kanadas, deren Zweck
in der Koordination und Vereinheitlichung der Normen für die gemeinsame
Kriegsfährung und flir die unmittelbare Nachkriegszeit bestand. Die ISO
galt zunächst als eine Normungsorganisation, die einseitig zugunsten der

30 Vgl. Verman (1973: 155).
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Abb. 8: Organisatorische Verflechtung von CEN/CENELEC
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spezifischen Interessen der angloamerikanischen Staaten arbeitete, obwohl
sie grundsätzlich allen in der UNO vertretenen Staaten offenstand.

Mitgliedschaft

Auch ISO und IEC sind Zusammenschlüsse nationaler Normungsorganisa-
tionen. Beide Organisationen stehen allen Ländern der Welt zur Mitglied-
schaft offen; jedes Land kann sich jedoch nur durch eine anerkannte Nor-
mungsorganisation vertreten lassen. Die ISO zählt zur Teit 74 Vollmitglie-
der und 15 korrespondierende Mitglieder, die IEC wird derzeit von 42 Mit-
gliedern getragen. Die Bundesrepublik Deutschland wird in der ISO durch
das DIN und in der IEC durch die DKE vertreten. Die Mitgliedschaftsregeln
der ISO eröffneten für das DIN eine Chance, seine Vorherrschaft in der bun-
desdeutschen Normungslandschaft auszubauen. Mitglied in der ISO darf nur
eine repräsentative nationale Normungsorganisation werden. Das DIN, das

seit 1951 die Bundesrepublik in der ISO vertritt, gewinnt aus diesem Re-
glement erhebliche Bindungskraft gegenüber seinen Mitgliedsbetrieben. Je-
des Untemehmen, das seine Interessen in der intemationalen Normungsar-
beit gewahrt sehen will, ist gezwungen, das DIN als Vermittlungsinstanz
einzuschalten.

Or ganisations struktur und Ve rfahren de r Norme rstellung

Die Organisationsstruktur von ISOIIEC ist Abb.9 zu entnehmen. Die Erar-
beitung der internationalen Normen obliegt den >Technischen Komitees<<
(TC) von ISO und IEC. Sie werden jeweils von einem >Sekretariat<< geleitet,
das bei einer der nationalen Mitgliedsorganisationen eingerichtet wurde.
Zww hat die Mitgliedsorganisation, die ein Sekretariat übernimmt, formal
kein höheres Gewicht bei der Entscheidungsfindung in dem technischen
Komitee, >faktisch sind die Einflußmöglichkeiten durch die Übernahme
eines Sekretariats jedoch nicht zu unterschätzen< (Schiffer/Delbrück 1992:
316). Für die Verteilung der Sekretariate an die einzelnen Mitgliedsorgani-
sationen gilt der Grundsatz der Ausgewogenheit; in der Praxis erhält jedoch
jene nationale Normungsorganisation, die die Einrichtung eines Techni-
schen Komitees vorgeschlagen hat und sich um das Sekretariat bewirbt,
auch den Zuschlag und kann die Zuständigkeit ftir das Sekretariat überneh-
men.

Für beide intemationalen Normungsorganisationen gilt das nationale
Delegationsprinzip: Die >interessierten Kreise<< sind nicht direkt in den
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technischen Komitees von ISO oder IEC präsent, sondern allenfalls als Teil
der Delegation >ihrer< nationalen Normungsorganisation. Die nationalen
Normungsorganisationen bilden zu den technischen Komitees von ISO oder
IEC >Spiegelgremien<<, um die Arbeit des ISO- oder IEC-Komitees fachlich
zu begleiten, um eine einheitliche nationale Position zu vereinbaren und um
die nationale Delegation zu benennen, die in den Komitees von ISO und
IEC den nationalen Standpunkt einbringen und vertreten soll.3l

31 Vgl. dazu Schiffer/Delbrück (1992: 316).
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3.5 Beziehungen zwischen den nationalen, europiüschen und
internationalen Normenorganisationen im Überblick

Das nationale System der technischen Regelsetzung ist nicht nur in sich ver-
flochten, sondem es ist darüber hinaus eng mit den Regelwerken europä-
ischer oder internationaler Normenorganisationen verbunden. So hat sich
das Deutsche Institut für Normung - wie alle anderen Mitglieder von CEN/
CENELEC auch - dazu verpflichtet, die Europtüschen Normen unverändert
als nationale Normen zu übernehmen.32 Die Aufgabenverteilung zwischen
CEN/CENELEC und den nationalen Normenorganisationen sieht in der
heutigen Struktur vor, daß die nationalen Organisationen verantwortlich
bleiben für die Zuarbeit (Initiierung von europäischen Norm-Vorhaben, Er-
mittlung des Konsens der interessierten Kreise im jeweiligen Land), die
Durchfilhrung des öffentlichen Einspruchverfahrens (als Grundlage flir die
nationale Stellungnahme zu einem Europäischen Norm-Entwurf) und ftir die
Verbreitung der verabschiedeten Europäischen Normen im jeweiligen Land.
Die europäischen Normenorganisationen CEN/CENELEC sind demgegen-
über verantwortlich ftir das Arbeitsprogramm und die Erarbeitung der Euro-
piüschen Norm-Entwürfe sowie für die Verabschiedung der Europäischen
Normen.

Auch die europäische und die intemationale Normung sind eng mitein-
ander verknüpft. Dies ergibt sich schon allein daraus, daß aufbeiden Ebenen
das nationale Delegationsprinzip zur Anwendung kommt; oft sind es diesel-
ben Personen, die in den Technischen Komitees von CEN/CENELEC und
ISO/ IEC zu einem bestimmten Normungsvorhaben zusammenarbeiten.

Es kommt hinzu, daß 213 bis 3/4 der Normungsarbeiten der ISO/IEC von
Mitgliedern von CEN/CENELEC getragen werden. Abb. 10 verdeutlicht die
unterschiedliche Beteiligung der Länder an der internationalen Normung.
Westeuropa stellt nach dieser Übersicht von Grefen (1991) zwar nur 22Vo

der lSO-Mitglieder, aber mehr zls 50Vo der Fachleute in den Technischen
Komitees und Arbeitsgruppen. Noch deutlicher ist das europiüsche Überge-
wicht bei der Betreuung der Sekretariate; hier liegt der Anteil der EG- und
EFTA-Staaten sogar bei 7 OVo.

Im Unterschied zu der europäischen Regelung sind die Mitglieder von
ISO und IEC nicht verpflichtet, die Intemationalen Normen zu übemehmen;

32 Vgl. dazu Schulz (1984).
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Abb. 10: Betelllgung der Länder an der lnternationalen Normung (inolo)
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die Übematrme erfolgt freiwillig.r: Die internationalen Normen der ISO
und der IEC sind allerdings für die vereinheitlichten europäischen Normen
(und damit auch für das deutsche Regelwerk) insofern von besonderer
Bedeutung, als die europäischen Normenorganisationen soweit als möglich
die internationalen Normen in Europtüsche Normen überftihren; sofem die-
ses Ziel erreicht wird, müssen die Internationalen Normen, die dann ja auch
Europiüsche Normen darstellen, auch in das nationale Regelwerk übemom-
men werden.

Die vertikale Verknüpfung der europäischen und der internationalen
Normung ist zudem durch ein 1989 in Lissabon unterzeichnetes Abkommen
zwischen CEN und ISO tiber den wechselseitigen Informationsaustausch
und ein 1991 in Kraft getretenes Abkommen (>Vienna Agreement<<) inten-

33 Vgl. dazuDIN(1987: I16ff.); Schulz(1984).
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siviert worden; das Abkommen sieht eine engere Zusammenarbeit vor, um
Doppelarbeiten zu vermeiden.3a

Zwischen CENELEC und IEC sind vergleichbare Kooperationsbeziehun-
gen festgeschrieben worden. Mit einer Informationsvereinbarung vom No-
vember 1989 und der zum Januar 1991 in Kraft getretenen Kooperations-
vereinbarung ist die Zusammenarbeit von IEC und CENELEC vertraglich
abgesichert.3s Die >IEC-CENELEC-Vereinbarung über den Austausch
technischer Informationen zwischen den beiden Organisationen<< von 1989
sieht den regelmäßigen Austausch von Druckschriften und sonstigen Unter-
lagen sowie der relevanten Informationen über die Arbeitsprogramme und
den jeweiligen Stand der Arbeiten vor. Weitere Regelungen betreffen den
Informtionstransfer zwischen den Sekretariaten technischer Komitees, um
die volle Transparenz zwischen beiden Organisationen zu gewlihrleisten.
Das vorrangige Ziel der darauf aufbauenden Kooperationsvereinbarung von
1991 ist es, einen möglichst großen Anteil der Normen mit einer möglichst
weltweiten Gültigkeit zu erstellen, ohne dabei 7-eitverzögerungen oder ver-
meidbare Doppelarbeit hinnehmen zu müssen. Neue Normungsvorhaben
sollen deshalb möglichst von vornherein in der IEC durchgeführt werden.
Sollte ein Norm-Vorhaben nicht in der gebotenenZeit im Rahmen der IEC
realisierbar sein, wird das Vorhaben in der CENELEC zum Abschluß ge-
bracht und zugleich mit der Übernahme der Europiüschen Norm als natio-
nale Norm erneut der IEC vorgeschlagen.

Den sich daraus ergebenden Gesamtüberblick der vertikalen Verflechtung
nationaler, europiüscher und internationaler Normungsinstitute gibt Abb. 11

wieder.
Die verschiedenen Ebenen der technischen Normung eröfften gleich

mehrere Ansatzpunkte ftir eine Einflußnahme der interessierten Kreise. Das
Mehrebenenspiel wird besonders deutlich, wenn man sich allein die denkba-
ren Wege vergegenwärtigt, die ftir eine Einflußnahme auf die Europiüsche
Normung geeignet sein können:

l. Der >reguläre Weg< läuft tiber die nationalen Normenorganisationen.
Dies ergibt sich aus der Zusammensetzung der europiüschen Normungs-
gremien. Während die nationalen Normenorganisationen Gremien funk-
tionaler Repräsentation darstellen, die nach Möglichkeit alle >interes-
sierten Kreise< einbeziehen sollen, sehen die europiüschen Normen-

34 Vgl. dazu Bollmacher/Grefen (1992: 31 f.); Mohr (1991).
35 Vgl. dazu Winckler (1991:204 tt.).
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organisationen CEN/CENELEC in ihren Gremien nur die Vertretung na-

tionaler Interessen durch Repräsentanten der nationalen Normenorgani-
sationen vor. Um auf die europiüsche Normung Einfluß zu gewinnen,

müssen sich die >interessierten Kreise< datrer an die nationalen Normen-
organisationen wenden, die Spiegelgremien zu den Technischen Komi-
tees der europiüschen Normenorganisationen eingerichtet haben. Die
nationalen Spiegelgremien entsenden ihre Vertreter in die CEN/
CENELEC-Gremien und können nationale Normen oder Normentwärfe
in die europäische Normung einbringen. Auch die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (Einspruchsverfahren) an der europtüschen Normung wird
über die nationalen Normenorganisationen abgewickelt. Die Europä-
ischen Normen, die von CEN/CENELEC verabschiedet werden, müssen
wiederum von den nationalen Normenorganisationen übernommen und
in ihren Ländern eingeftihrt werden. Jede Europäische Norm wird also
zu einer DIN-Norm.

2. Eine andere Variante der Einflußnatrme auf die europiüsche Normung
geht über den Umweg der internationalen Normenorganisation ISO. Die
nationalen Normungsinstitute können sich an der internationalen Nor-
mung beteiligen, um dann in einem zweiten Schritt die verabschiedeten
ISO-Normen auf der europiüschen Ebene vorzulegen. ISO-Normen
können über ein vereinfachtes Fragebogenverfahren (>PQ-Verfahren<)
von CEN/ CENELEC als europäische Normen übernommen werden.
Dieser Umweg kann vor allem ftir weltmarktorientierte Mitgliedslilnder
attraktiv sein, um Koalitionen mit Drittländern gegen eher protektioni-
stisch orientierte EG-Länder einzugehen, die spezifisch europ2üsche

Normen präferieren, um den europäischen Binnenmarkt vom Weltmarkt
abzugrenzen.

3. Eine letzte Variante der Einflußnahme läuft über eine direkte Artikula-
tion des Normungsinteresses auf der europiüschen Ebene. So könnte
beispielsweise seitens mächtiger Interessenten politischer Druck auf die
EG-Kommission ausgeübt werden, die den europiüschen Normenorgani-
sationen im Rahmen ihrer Richtlinien Mandate für Normungsvorhaben
erteilen kann, die dann von CEN/CENELEC umgesetzt werden müssen.





Kapitel 4

Funktionen technischer Regelsetzung

In der Gründungs- und Aufbauphase der regelsetzenden Organisationen, die

zumeist auf eine lange Vereinsgeschichte zurückblicken könnenl, stand

zunächst dasZiel der Vereinheitlichung von Gütern zumZwecke der Ratio-

nalisierung betrieblicher Abläufe im Vordergrund.z Von daher ist es auch

nicht überraschend, daß die Normung in jener Znlt als eine alleinige Ange-

legenheit der Wirtschaft angesehen wurde. Das DIN beispielsweise galt zu-

nächst als >ein exklusives Gremium ftir industrielle Interessen< (Köhne

1987:527). Aber auch Fragen der überbetrieblichen Qualitätssicherung und

der technischen Sicherheit zum Schutze des Anlagenkapitals, der Arbeit-
nehmer und der Verbraucher flossen schon frühzeitig in die Normung ein.

In jüngerer T,eitist auch der Umweltschutz als eine eigenständige Aufgabe

hinzugekommen, die zudem ein immer höheres Gewicht gewinnt. Die tech-

nische Regelsetzung ist damit heute ltingst ihrer nur privaten Interessen die-

nenden Rationalisierungsfunktion entwachsen und zu einem gesellschaftli-

chen Steuerungsinstrument ersten Ranges geworden.

In diesem Kapitel soll eine kurze Einführung in die (ökonomischen)

Funktionen technischer Normen gegeben werden. Damit werden zugleich

Lundgreen (1979: 181) verweist auf ein Verzeichnis von technisch-wissenschaftli-
chen Vereinen aus dem Jatre 1930, das für Deutschland und Östereich 180 Organisa-

tionen zählte, die zumindest zum großen Teil auch mit Fragen der technischen Regel-

setzung befaßt waren. Von den 180 aufgeführten Vereinen waren 100 bereits vor
1914 gegri,indet worden.
Hartlieb (1984: 68) kommt in seiner Darstellung zu dem Ergebnis, daß die technische
Normung >jahrzehntelang, insbesondere im Zeitraum vor 1950, im wesentlichen auf
technisch-industrielle hobleme konzentriert< war, Auch Sonnenberger (1985: 556)

stellt in seiner historischen Ausarbeitung fest, daß >die Normung ... ihre Entstehung
... privatwirtschaftlichen Zwecken (verdankt), und diese standen lange 7*it im Vor-
dergrund<; vgl. ferner Leßmann (1976: l0l) oder Muschalla (1984),

I

,,
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mögliche Wohlfahrtseffekte der technischen Regelsetzung angesprochen.
Das überaus komplexe, in sich verflochtene System von privatrechtlich ver-
faßten Organisationen mit regelsetzender Kompetenz auf dem Gebiet der
technischen Regelsetzung berührt aufgrund dieser ökonomischen Funktio-
nen öffentliche Interessen in mehrfacher Hinsicht.

In diversen Arbeiten ist bereits versucht worden, die Funktionen techni-
scher Normen und ihre Berührungspunkte zu öffentlichen Interessen zu er-
fassen und zu systematisieren.r Gleichwohl mußten Endres/Schwarze
(1993b: 79) jüngst feststellen, >daß es bis heute keine >Ökonomische Theo-
rie der Normung< gibk<. Bis auf wenige Ausnahmen konzentrieren sich die
Systematisierungsversuche auf die verschiedendsten ökonomisch-prakti-
schen Aspekte, bleiben aber theoretisch unbefriedigend.

Ohne Anspruch auf besondere Originalität wird hier deshalb auf eine Sy-
stematik ökonomischer Funktionen technischer Regeln zurückgriffena, die
sich mit den Ergebnissen jüngerer Arbeiten des Max-Planck-Instituts für
Gesellschaftsforschung in Kölns und des interdisziplinären Forschungs-
verbundes der Gottfried Daimler und Karl Benz-Stiftung6 kombinieren
läßt. Der Vorzug der vorgeschlagenen Systematik besteht darin, im Hinblick
auf einen eindeutigen Bezugspunkt hin entwickelt zu sein. Dieser Bezugs-
punkt ist der Markt. Die These ist, daß sich der Markt als Allokations- und
Distributionssystem vielfach nur dann entfalten kann, wenn exteme, staat-
lich oder durch Kooperation der Wirtschaftssubjekte erstellte technische
Rahmendaten vorgegeben sind, die Produkte und Verfahren standardisieren.

Vgl. dazu z.B. Calazzo (1979), Kindleberger (1983), Marburger (1979), Kypke
(1982), Nitsche (1980), Sonnenberger (1985) oder Zemlin (1973).
Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen VoelzkoVHilbert/Bolenz (1987), Voelz-
kow/Hilbert (1992a) und VoelzkoWEichener (1992a: 97 ff ).
Vgl. dazu Werle (1993).

Vgl. dazu Endres/lvlarburger (1993).

3

4

5

6
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4.L ReduzierungvonTransaktionskosten
als Funktion koordinativer technischer Regeln

Einen wegweisenden Ansatz, die ökonomischen Funktionen technischer
Regeln zu klären, bietet die Transaktionskosten-Ökonomik. Dieser Zweig
der Neuen Institutionellen ÖkonomieT befaßt sich mit den kostensparen-
den Effekten, die mit nicht-marktlichen Koordinationsverfahren verbunden
sein können. Institutionen haben in dieser Perspektive die Funktion, anson-

sten anfallende Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionsko-
sten entstehen, wenn Marktakteure mit anderen in Austauschbeziehung he-
ten. Der Begriff umfaßt dabei die Kosten, die nicht direkt mit der Produk-
tion oder Konsumtion der betreffenden Güter oder Dienstleistungens ver-
bunden sind, sondern die aufgewendet werden müssen, damit der Tausch-
vorgang überhaupt zustandekommen kann. Dazu gehören die Informations-
kosten, die erforderlich sind, um die in den Preisen nicht enthaltene Aus-
kunft über die Qualität der Güter oder Dienstleistungen zu beschaffen. Zu
den (ex ante-) Transaktionskosten zählen auch auch die Aufwendungen, die
in einer Welt >von Beträgern, Blendern und Opportunisten<< (TietzelAMeber
1.991) zur Verhinderung von Täuschungsmanövem einzelner Marktakteure
aufgebracht werden müssen. Zudem sind die Kosten, die anfallen, um die
Vertragsinhalte eindeutig zu spezifrzieren und deren Einhaltung abzusi-
chern, zu den (ex post-) Transaktionskosten zu rechnen.

Hier ist nicht der Ort, einen umfassenden Überblick über die Neue Institutionelle
Ökonomie zu geben, Die Ausführungen beschränken sich stattdessen aufjene Aspek-
te, die im Hinblick auf die ökonomischen Funktionen technischer Regeln relevant
sind. Zur Neuen Institutionellen Ökonomie vgl. Braun (1987), Coase (1984), Elsner
(1986), Göhler (1987), North (1986). North (1981) bietet eine wirtschaftshistorische
Anwendung der Neuen Institutionellen Ökonomie.
Der Transaktionskostenansatz läßt sich nicht nur auf Gütermärkte, sondern auch auf
Arbeitsmärkte anwenden; vgl. dazu bspw. Schmid (1989) und Schmid/
Deutschmanr/Grabher(1988).Vgl. fernerimllinblickaufdieRolfederorganisiertenln-
teressen in der beruflichen Bildung HilberVSüdmerser/Weber (1986); Streeck
(1983a); StreecMlilbert/Iüaier/van KevelaerAfleber (1987). In eigenen Arbeiten
wurde im Hinblick auf die berufliche Bildung eine Systematik der Funktionen von
standardisierten Berufsbildern vorgelegt, die sich mit der hier vorgestellten Systema-
tik der Funtlionen technischer Nonnen deckt; vgl. HilberWoelzkow (1990), Voelz-
koWHilbert (L992a,b) sowie Bauerdick/EichenerA/oelzkow (1993). Eine direkte Ge-
genüberstellung der Funktionen technischer Normen und der Funktionen von Berufs-
bildern bieten VoelzkodHilbert (1992a).

7

8
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Williamson (1975, 1981, 1985) hat in seinen Analysen zeigen können,

daß sich >Organisation< (im Sinne einer hierarchischen Betriebsorganisa-
tion) als institutionelles Arrangement gegenüber dem Austausch auf dem
>Markt<< als überlegen erweisen kann, weil sie mit geringeren Transaktions-
kosten verbunden ist. Dies gilt insbesondere für solche Transaktionen, die
sich häufig wiederholen, die spezifische Vorleistungen (Investitionen in
hochgradig spezialisierte Produktionsanlagen) erfordern oder die von zahl-
reichen Unsicherheiten bedroht sind (Williamson 1985: 52). Die via Organi
sation erreichte Reduzierung der Transaktionskosten erhöht die Allokations-
effrzierz des Wirtschaft ens.

Diese Linie der Neuen Institutionellen Ökonomie ftihrte zunächst zu einer
vergleichenden Theorie (ökonomischer) Institutionen, die Aufschluß dar-
über gibt, unter welchen spezifischen Bedingungen marktförmige oder hier-
archische Formen der Koordination effizienter sind. Dieser Ansatz läßt sich
mit Blick auf die Funktionen organisierter Interessen verlängern. Im Mittel-
punkt steht dann die Frage, ob auch verbandliche Formen der Koordination,
die weder dem marktlichen noch dem hierarchischen Modell zugeordnet
werden können, sondern einen eigenen Typus von >>Governance<<9 darstel-
len, nach ökonomischen Kriterien besondere Effizienzvorteile gegenüber

den genannten Altemativen bieten können. In einem solchen Kontext lassen

sich dann auch die Funktionen der technischen Regelsetzung thematisieren.

Marktkonstitution

Mit der technischen Regelsetzung lassen sich Transaktionskosten senken,
was wiederum wichtige Wohlfahrtseffekte erzeugen kann. lnZniten rasanter
technologischer Entwicklungen würde es ohne technische Regeln immer
schwieriger, einzelne Produkte und Produktgruppen eindeutig zu identifizie-
ren und von anderen abzugreruen Damit wird mit technologischem und
wirtschaftlichem Fortschritt sowohl der Kreis der Produktanbieter als auch
der Kreis der Abnehmer unscharf. Ist die Vergleichbarkeit der Produkte auf

>Governance<< wird definiert als >the set of practices whereby interdependent eco-
nomic actors (producers, suppliers, distributors, labor, and state agencies) voluntarily
coordinate and/or hierarchically control their activities and interactions... >Govern-
ance structures< are the institutional devices through which economic actors organize
these practices and manage inter-organizational relations< (SchneibergÄlollings-
worth (1991: 201); vgl. zum Governance-Konzept auch Hollingsworth/Lindberg
(1985), Campbell/Hollingsworth/Lindberg (1991), Traxler (1990) und die Beiträge in
Hollingsworth/Schmitter/Streeck (1994).

9
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Grundlage von Tradition oder auf Grundlage von individuellen Erfahrungs-
werten nicht (mehr) gegeben, ist es oft nur mit Hilfe technischer Regeln

möglich, bestimmte Produkte als solche eindeutig zu bezeichnen und zu be-

stimmen.
Ausgangspunkt der Argumentation ist eine recht rigide Definition dessen,

was als Markt gelten soll. Hier wird erst dann von einem Markt gesprochen,

wenn Bedingungen erfüllt sind, die Ökonomen, dem neoklassischen Para-

digma folgend, als Voraussetzungen ftir einen >vollkommenen Markt< ausge-

macht haben. Ein Markt ist danach erst dann gegeben, wenn folgende Be-
dingungen erfällt sindro:

sachliche Gleichartigkeit der Güter (Homogenität und Fungibilität) ;

Nichtvorhandensein persönlicher Präferenzen von Käufern ftir bestimm-
te Verkäufer et vice versa;
Nichtvorhandensein räumlicher Differenzierungen zwischen den einzel-
nen Anbietem und Nachfragern;
Nichtvorhandensein zeitlicher Differenzierungen zwischen den einzel-
nen Anbietern und Nachfragern;
vollständige Markttransparenz.

Das erstgenannte Kriterium erscheint in diesem Zusammenhang als das

wichtigste. Denn erst wenn ein Mindestmaß an sachlicher Gleichartigkeit
der Güter gegeben ist, sind die anderen Kriterien überhaupt anwendbar. Die
neoklassische Lehrbuchtheorie behandelt Güter und Dienstleistungen nun
allzu vorschnell als >homogen<<. Auf dieser Voraussetzung, die durch eine

vorgeschaltete Annahme als erfüllt angesehen wird, baut dann das gesamte

Gedankengebäude der Neoklassik auf. Das stillschweigend unterstellte Kri-
terium der >vollkommenen Markttransparerz<< erübrigt dann auch eine nä-
here Untersuchung der Qualitätsunsicherheiten. Diese sind aber, allen sim-
plifizierenden Modellannahmen zum Trotze, in der Realität von allergrößter
Bedeutung. Wenn die voreilige Annahme vollkommener Markttransparcnz
fallengelassen wird, dann rücken zwangsläufig Fragen der Eigenschaften
der Güter und Dienstleistungen und Fragen der Informationsverteilung über
diese Eigenschaften zwischen den Marktakteuren in den Mittelpunkt der
Analyse. Je weniger ein Gut oder eine Dienstleistung das Kriterium inter-
subjektiv eindeutiger Eigenschaften und vollkommener Information über
diese Eigenschaften auf beiden Marktseiten erftillt, desto höher werden die

l0 vgl. z.B. ott (1978).
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Transaktionskosten, die aufzuwenden sind, um die bestehenden Informa-
tionsasymmetrien aufzuheben.

Das, was die Ökonomen einen unvollkommenen Markt nennen, weil die
sachliche Gleichartigkeit der Güter oder Dienstleistungen fehlt, ist demnach
kein >richtiger<< Markt, sondern eher ein >>Basar<<.ll Aus Gründen der argu-
mentativen Vereinfachung soll hier das gradualistische Konzept der Öko-
nomen (vollkommener vs. unvollkommener Markt) dichotomisiert werden
in Markt und Basar. Auf einem Basar werden Güter jeweils als einmaliges
Einzelstäck und nicht als Bestandteil einer Warengattung gehandelt. Fär den
Basar ist die unmittelbare Inaugenscheinnahme des Angebots durch den
Nachfrager konstitutiv. Die Ware muß stets erneut besehen, beftihlt und ge-
prüft werden. Die Lasten der zeitaufwendigen Suche nach geeigneten
Tauschpartnern und Tauschobjekten sowie die Kosten der erforderlichen
Informationsbeschaffung über die qualitativen Eigenschaften des Gutes lie-
gen dabei zumeist auf der Nachfrageseite.

Angesichts der mit einem >unvollkommenen Markt< verbundenen Unsi-
cherheiten wird es für Akteure der Nachfrageseite bei wiederholt anfallen-
den Transaktionen vorteilhaft sein, sich auf einen bestimmten Tauschpart-
ner, der sich in der Vergangenheit >bewährt<< hat, festzulegen und eine per-
sönliche Vertrauensbeziehung aufzubauen, um die ansonsten anfallenden
Transaktionskosten zu reduzieren. Daneben gibt es eine Reihe weiterer
individueller Süategien, die von der Angebots- oder von der Nachfrageseite
ausgehen können, um die Transaktionsaktionskosten, die mit einem durch
Informationsasymmetrien gekennzeichneten Basar verbunden sind, zu be-
grenzen (>Market Signaling< und >Market Screening<, Informationsbereit-
stellung durch Werbung und Markennamen, Informationsbereitstellung
durch spezialisierte Anbieter, Gewährung von Garantien, Erwerb von Repu-
tation etc.).12 Allerdings ist offensichtlich, daß solche individuellen Strate-
gien zur Reduzierung der Transaktionskosten, die aus den Unsicherheiten
im Hinblick auf die qualitativen Eigenschaften des betreffenden Gutes er-
wachsen, ihrerseits selbst Kosten verursachen (und mithin selbst Transak-

l1 Diese Unterscheidung zwischen Markt und Basar ist m.W. zuerst von Lederer/
Marschak (1927: 116) eingeftihrt worden, wobei sich diese Autoren allerdings mit
den institutionellen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes befaßten. Die Un-
terscheidung taucht aber in der jüngeren Literatur wieder auf; der Verweis auf den
Basar wird dabei dazu genutzt, die auch hier im Mittelpunkt stehenden Unsicherhei-
ten durch ein unzureichendes Regulierungsniveau beispielhaft zu verdeutlichen;
vgl. dazu TietzeVWeber (1991).

12 Vgl. dazu den Überblick bei TietzeVWeber (1991).
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tionskosten darstellen). Zudem fehlt häufig der entsprechende Anreiz für
eine individuelle Maßnahme zur Behebung der für einen Basar typischen
Unsicherheiten, weil die Grenzkosten und der Grenznutzen zusätzlicher In-
formationen aus individueller Perspektive in einem Mißverhältnis stehen,

während in einer übergeordnet-gesamtwirtschaftlichen Perspektive die Be-
reitstellung zusätzlicher Informationen über die Qualitätseigenschaften der
Güter vorteilhaft wäre.

Deshalb gibt es neben den individuellen Strategien auch kollektive Strate-
gien. Sie erst überführen den Basar in einen Markt. Für den Markt gilt, daß

sozusagen >blind< die Angebotslage erfaßt und die Kaufentscheidung getrof-
fen werden kann. Die grobe Unterscheidung zwischen Markt und Basar läßt
nun die These zu, daß >Governance<( unverzichtbar ist, um einen Basar mit
seinen ökonomischen Ineffizienzen in einen Markt zu überführen. Oder, um
im Sprachgebrauch von Lederer/Jvlarschak (1927: 116) zu bleiben: Ein
Markt bedarf der >Organisation<<, bevor er die ihm zugeschriebene Transak-
tionseffizienz entfalten kann. Die sachliche Gleichartigkeit des Angebots
muß erst hergestellt werden. Nur bei einfachen Güter, deren qualitative Ei-
genschaften auf der Grundlage von Tradition, Sitte und Brauchtum oder
aber auf Grundlage individueller Erfahrungswerte vollständig erfaßt werden
können, ist die Beantwortung der Frage, ob das Gut das ist, was der Nach-
frager erstehen will, auch ohne eine vorgeschaltete >Organisation des Mark-
tes<< bzw. ohne entsprechende Governance-Strukturen möglich. Gleichartig-
keit von Gütern ist nichts anderes als die Umschreibung fit Vergleichbar-
keit. Reichen weder Tradition noch individuelle Erfahrungswerte zur Her-
stellung der erforderlichen Vergleichbarkeit aus, und sind die individuellen
Strategien zur Behebung der Unsicherheiten im Hinblick auf die qualitati-
ven Aspekte der gehandelten Gtiter unzureichend, ist die kollektive Festle-
gung intersubjektiv gültiger Standards zwingend, soll ein Markt konstituiert
werden. Der nansaktionskostenmindernde Effekt des >vollkommenen<< (also

kollektiv regulierten) Marktes kann durch überbetriebliche technische Re-
geln hergestellt werden, die entweder durch den Staat (in Form von techni-
schen Vorschriften) oder durch eine andere überbetriebliche Organisation,
bspw. einen Interessenverband einer Marktseite oder ein äbergeordnetes
Gremium beider Marktseiten, aufgestellt werden.

Die Identifikation des Gutes erfolgt dabei über die Festlegung der wesent-
lichen Eigenschaften, wie Handhabbarkeit, Ausstattungsmerkmale, Ge-
brauchstauglichkeit und Qualität.l3 Verständigungsnormen wie bspw. Be-

13 Vgl. Kypke (1982:26).
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griffsdefinitionen, Maßeinheiten und Prüfnormen, d.h. intersubjektiv gültige
Kontrollstandards, schaffen eine Vergleichbarkeit von Produkten und damit
die Voraussetzung ftir Markttransparenz. Verständigungs- und Prüfnormen
überführen einen >unvollkommenen Markt<, der eher einem Basar gleicht,
auf dem der Tausch nur das Resultat eines auf ein spezifisches Gut ausge-

richteten Interaktionsprozesses ist, in einen Markt, auf dem Tausch sich auf
ein abstraktes Gut bezieht, das durch ein Bündel von festgelegten Eigen-
schaften charaktgrisiert ist, die zuvor von den Marktteilnehmern definiert
und anerkannt wurden.

Den engen Zusammenhang zwischen der technischen Regel und der Kon-
stitution eines Marktes soll hier ein historischer Verweis verdeutlichen: Im
ausgehenden Mittelalter wurden im nordwestlichen Europa Qualitätsnormen
flir Gewebe und Tuche aufgestellt, deren Einhaltung amtlicherseits durch
Prüfung und Siegelvergabe kontrolliert wurde. Dadurch wurde es möglich,
daß auf Messen und im Handel die so standardisierten Gewebe und Tuche
als ganze Stäcke (d.h. in Rollen) abgesetzt werden konntent4, ohne den
Stoff auszurollen. Der Kunde mußte die Ware nicht mehr Meter für Meter in
Augenschein nehmen oder befühlen, sondern konnte seine Aufmerksamkeit
auf Preis- oder andere Qualitätsunterschiede (oberhalb des Standards) der
Angebote verschiedener Anbieter richten; im Extremfall sogar ohne persön-
liche Anwesenheit vor Ort. Aus dem Basar war ein Markt geworden.

Ein Markt ist definiert durch Angebot und Nachfrage. Aber erst mit der
Definition des Angebots werden die Marktteilnehmer (Anbieter und Ab-
nehmer) festgelegt und somit Konkurrenzbeziehungen geschaffen. Für die
Marktteilnehmer ist die Beantwortung der Frage: >Wer konkurriert wo mit
wem?< für viele Folgeentscheidungen relevant. Soll das Angebot aufrecht-
erhalten, verringert oder erhöht werden, gegenüber welchen Konkurrenten
hat sich ein Anbieter durchzusetzen, wieviel muß die Nachfrageseite für ein
standardgerechtes Produkt zahlen, was könnte die Nachfrageseite statt des-
sen abnehmen, etc.?

Diese wohlfahrtssteigemde Funktion der technischen Regeln läßt sich als
Paradoxon formulieren: Technische Regeln vervollkommnen Märkte, indem
sie durch eine Einschränkung der möglichen Vielfalt, d.h. durch eine >Be-
schränkung<< des Wettbewerbs, den Wettbewerb steigem. Diese Funktion
beschänkt sich dabei nicht nur darauf, die ansonsten ftir die Nachfrageseite
nicht mehr nachvollziehbaren, graduellen Unterschiede aufzuheben und der
Preiskonkunenz zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist sicherlich zutreffend,

14 Vgl, Kypke (1982:74)
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>)wenn gegen die Normung als vereinheitlichung vorgebracht wird, mit die-
ser Gleichmacherei werde der Qualitätswettbewerb und der Wettbewerb
durch Produktdifferenzierung beschränkt<<. Aber dagegen >läßt sich argu-

mentieren, daß mit Hilfe von Normen eine bessere Marktübersicht geschaf-

fen und der Preiswettbewerb gefördert wird< (Budde 1975: 420). Dies ist
aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille besteht

darin, daß erst die technische Regel, die bestimmte (Mindest-)eigenschaften
des Gutes oder der Dienstleistung festschreibt, die qualitativen Unterschie-

de, die ansonsten noch bestehen, transparent und damit wettbewerbsrelevant
machen. Auch der Qualitätswettbewerb wird durch die Festlegung techni-
scher Regeln erhöht. Dies zum einen, weil einzelne Anbieter darauf verwei-
sen können, daß ihr Angebot den in der technischen Regel vereinbarten

Standard übertrifft, oder zum anderen, weil die Anbieter deutlich machen

können, daß ihr Angebot neben den festgeschriebenen Eigenschaften auch

noch weitere Vorzüge vorweisen kann.
Im Zusammenhang mit der Preiskonkunenz, die durch die technische

Regelsetzung bzw. die Vereinheitlichung erhöht werden kann, ist noch auf
einen weiteren ökonomischen Effekt hinzuweisen, der Endres/Schwarze
(1993b: 81) dazu veranlaßt, die >Rationalisierungsnormen<< von anderen

Typen technischer Regeln abzugrenzen Rationalisierungsnonnen stellen in
dieser Perspektive >>Maßnahmen zur Erzielung von Skalenerträgen<< dar.

Nach Endres/Schwarze handelt es sich bei den >Rationalisierungsnormen<<

zwar zumeist um betriebliche (Werks-)Normen, es gebe aber auch überbe-
triebliche Normen, denen diese Rationalisierungsfunktion zugeschrieben

werden können. Über die in einer technischen Regel festgelegte Vorschrift
qualitativer Eigenschaften läßt sich die >Menge gleichförmiger Produkte<
erhöhen, was die Realisierung von Skalenerträgen (>>economies of scale<)
ermöglicht. Bei einer zunehmenden Niveauproduktivität ergibt sich auf-
grund der Vereinheitlichung, also der Reduktion der Produktvielfalt, ein
sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht
vorteilhafter Rationalisierungseffekt.

MarktdffirenTierung

Darüber hinaus wird durch die technische Regelsetzung die Ausdifferenzie-
rung eines zuvor einheitlichen Marktes in verschiedene Teilmtirkte erleich-
tert oder sogar erst ermöglicht. Zunehmend durchläuft die Produktion ein-
und desselben Wirtschaftsgutes mehrere Marktstufen, in anderen Fällen ist
der Nutzen des Produkts von der komplementären Verwendbarkeit anderer
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Produkte abhtingig, die technisch >passen<< müssen. Die Komplexität der
Beziehungsstrukturen steigt mit dem Entwicklungsniveau der Marktdiffe-
renzierung und die Transaktionskosten nehmen dadurch ebenfalls zu. Mit
der Komplexitätssteigerung koneliert der Bedarf an externen koordinieren-
den Leistungen, um die andernfalls explodierenden Transaktionskosten be-
grenzt zu halten. Durch die Marktdifferenzierung entstehen Verflechtungen
zwischen den einzelnen Märkten und starke Abhängigkeiten zwischen den
einzelnen Produzenten. Die auf verschiedenen Märkten eingekauften Kom-
ponenten, Module und Systeme müssen technisch aufeinander abgestimmt
sein und die Produkte müssen bei ihrer Verwendung gewährleisten, daß sie
mit dem Einsatz anderer Produkte verträglich sind (Netzwerkexternalitäten).

Die überbetrieblich definierte technische Norm ermöglicht die Koordina-
tion der aufeinander bezogenen Produktionsschritte und Handlungssequen-
zen auf den verschiedenen Produktions- und Marktstufen. Die durch techni-
sche Regelsetzung geschaffene >Statik< des Marktes ermöglicht die >Dy-
namik<<, hier in Form der Ausdifferenzierung einzelner Produktionsstufen.
Auch diese Funktion der technischen Regeln läßt sich als Paradoxon formu-
lieren: Die vertikale Arbeitsteilung, d.h. die Ausdifferenzierung mehrerer
Marktstufen eines zuvor einheitlichen Marktes, und die horizontale Ver-
zweigung von Märkten, die technisch >>zusammenhängen<<, werden durch
die Vereinheitlichung (in Form von technischen Regeln für die Schnittstel-
len) erleichtert. Ohne derartige regulative Leistungen wäre die Kalkulier-
barkeit einzelwirtschaftlicher Entscheidungen gefiitrdet, die Vorteile der
Differenzierung blieben aus, die Differenzierung selbst käme nicht zustande
oder müßte zwückgenommen werden.

Dieser Standardisierungsbedarf besteht bereits bei vergleichsweise simp-
len technischen Artefakten wie bspw. bei Schreibpapier, das in die Brief-
umschläge passen muß, bei Rasierklingen, die eine kompatible >Schnitt-
stelle< zu dem jeweiligen Rasiergerät aufweisen müssenls oder bei Tinten-
patronen, die sich dem Füllhalter gegenüber als >anschlußftihig< erweisen
müssen. Durch technische Regeln wird eine Kompatibilisierung der einzel-
nen Produktionsschritte der einzelnen Teilmärkte gewährleistet, Die arbeits-
teiligen, hochgradig spezialisierten Produktionsformen einer modemen,

l5 Ein illustratives Beispiel ist die Rasierklinge. Um die standardisierte Rasierklinge
herum bildete sich eine Industrie, die Rasierapparate herstellte. Durch die >Schnitt-
stellennorm< (im wahrsten Sinne des Wortes) war ein neuer Markt entstanden. Die
Märkte fiir Rasierklingen und -apparate konnten sich verselbständigen, was hoduk-
tivitätsfortschritte ermöglichte. Die Konkunenz zwischen den Anbietern von Rasier-
klingen verlagerte sich aufParameter wie Haltbarkeit, Schärfe, etc. (Gillette 1984).
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entwickelten Industriegesellschaft wären ohne eine kollektive Standardisie-
rung der Produkte und Produktionsverfahren, der Formate, Toleranzen, Ma-
terialeigenschaften, Qualitätskategorien, Schnittstellen, Präfverfahren, etc.

kaum zu realisieren.
Besonders offenkundig ist der Bedarf an Standardisierung aktuell bei

komplexen technischen (Groß)Systemen und Hochtechnologien. I 6 >>ln 7ei-
ten sich schnell weiterentwickelnder Hochtechnologien entstehen in rascher
Folge neue Felder, auf denen ein Normungsbedarf besteht, z.B. wenn >offe-
ne Systeme< mit vielen möglichen Schnittstellen technischer und nichttech-
nischer Art betroffen sind. Weithin bekannte Beispiele hierfür sind: in-
dustrielle Automation, Informationstechnik, Transporttechnik, Energietech-
nik, Verpackungstechnik, Lasertechnik, Technik neuer Werkstoffe< (Thi-
ardlPfau 1992:7). In den genannten Technologiefeldem gewinnt deshalb
auch die sogenannte >>Entwicklungsbegleitende Normung<< an Stellenwert. 17

In diesem Zusammenhang läßt sich wieder auf die Arbeiten von Endres/
Schwarze (1993b) verweisen, die in ihrer Typologie technischer Normen
neben den bereits genannten >Rationalisierungsnonnen<< auch >Kompatibi-
litätsnormen<< aufführen. Zu den Kompatibilitätsnormen zählen sie >im en-
geren Sinne die Normung von Schnittstellen und technischen Funktionen,
im weiteren Sinne auch die Festlegung von Begriffen, Symbolen und Ma-
ßen. Entscheidendes Merkmal der Kompatibilitätsnormen ist die Netzwerk-
externalität - mit der Übernahme eines Standards x4 durch den Konsumen-
ten B steigt auch der Nutzen des (Standardgutnutzers) A< (Endres/Schwarze
1993b: 8l). Kompatibilisierungsnonnen, die >keine (über die Kompatibilität
hinausgehende) gesellschaftliche Zielfestlegung treffen, dienen damit in
erster Linie der Kommunikation in einem technischen oder sozialen
System< (ebd.) bzw. der Senkung von Transaktionskosten. Im Unterschied
zu den Kompatibilitätsnormen lassen Rationalisierungsnonnen im Sprach-
gebrauch von Endres/Schwarze auch Skalenerträge zu, wenn kein Netzwerk
realisiert wird.

16 In diesem Zusammenhang sind die steuerungs- und akteurstheoretischen For-
schungsarbeiten, die am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung zur Ent-
wicklung großer technischer Systeme durchgeführt werden, zu nennen (vgl. dazu die
Beiträge in Mayntz/Hughes (1988); in diesem Kontext wird auch die technische
Normung als Koordinationsinstrument näher analysiert; vgl, dazu im Hinblick auf die
Telekommunikation z.B. GenscheVWerle (1992), Schmidt/Werle (1991) und Werle
(1990); speziell im Hinblick aufBildschirmtext vgl. Schneider (1989).

l7 Die Besonderheiten der Entwicklungsbegleitenden Normung werden im Kapitel 5
gesondert behandelt,
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Auch wenn die ökonomischen Vorteile der koordinativen technischen
Normen offensichtlich sind und die technische Normung im Hinblick auf
die Entwicklung der Technik geradezu unverzichtbar erscheinen muß, gren-
zenlos sind die Vorteile des solchermaßen koordinierten Handelns nicht.
Ebenso, wie >>zu wenig<< technische Normen die Allokationseffizienz subop-
timal halten, erzeugen >>zu viele<< technische Normen innovationsfeindliche
Verkrustungen. Technische Normen können auch Rigiditäten verursachen
und dadurch die Transaktionskosten wieder erhöhen. >Den Wendepunkt, die
ökonomische Optimalität von Institutionen zu bestimmen, wäre ein erstre-
benswertes Ziel<< (Czada 1992); vgl. dazu Abb. 12), das aber mit dem ge-
genwärtigen Instrumentarium allenfalls annäherungsweise erreicht werden
kann.ls

Abb, 12: Soziale Ordnungsniveaus und Transaktlonskoslen
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18 Erste Anläufe unternehmen Endres/Schwarze (1993b).



Technis che Re gelsetzung r43

4.2 InternalisierungexternerEffekte

Regulative technische Standards, die auch als >gesellschaftliche Zielfestle-
gung<< tituliert werden (Endres/Schwarue 1993b: 82 ff.)re, >stellen eine
Restriktion für wirtschaftliche Entscheidungen dar<< (ebd.). Sie >limitieren
die Emissionsmenge ftir Anlagen und Geräte, sie untersagen oder verlangen
den Einsatz spezifischer Inhaltsstoffe oder Produkte, sie definieren Mindest-
anforderungen an die Gebrauchseigenschaften von Produkten, sie schreiben
bestimmte Entscheidungsverfahren und -kriterien, etwa flir den Schallschutz
im Hochbau, vor usw.<< (ebd.).

Da in der (neoklassischen) Wirtschaftstheorie a priori unterstellt wird,
daß der Markt, vorausgesetzt bestimmte Kriterien wie bspw. die vollsttindi-
ge Konkunenz oder die vollständige Information sind gegeben, die gesell-
schaftlich optimale Allokation sicherstellt, sind solche regulativen Eingriffe
in das Marktgeschehen aus dieser ökonomischen Sicht begründungsbedürf-
tig. Solche Eingriffe sind gerechtfertigt, wenn ein Marktversagen vorliegt
und negative externe Effekte auftreten können.

Durch regulative technische Regeln lassen sich solche negativen extemen
Effekte der industriellen Produkte und Produktionen in Grenzen halten.
Technische Regeln sind damit mehr als nur die Beschreibung technischer
Sachverhalte. Technische Normen reflektieren auch außertechnische Krite-
rien und Wertbezüge.2o Besonders offenkundig werden derartige außer-
technische Bezüge bei technischen Sicherheitsnormen, die den Schutz von
Leben, Gesundheit, Sachgütern oder Umwelt vor potentiellen Gefahren aus

der Herstellung und Verwendung technischer Artefakte bezwecken. >Seit
Jahren werden in der Normung Fragen des Arbeitsschutzes, Umweltschut-
zes und Verbraucherschutzes behandelt< (KriegTVende 1993: 183 f.). Tech-
nische Regeln ftir den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz bilden ein
Mittel, den selbstdestruktiven Kräften des Marktes Einhalt zu gebieten und
damit dessen Fortbestand abzusichem, während die Funktion der zuvor ge-
nannten koordinierenden technischen Regelsetzung in der Erzeugung posi-
tiver externer Effekte liegt.

19 Vgl. auch Endres/Schwarze (1993a).
20 Vgl. dazu RopohVSchuchardt/Lauruschkat (1984) und Schuchardt (1979 und 1980);

vgl. auch Krieg/Wende (1993).
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Te chnis che Re geln fiir den Arbe its schutz

Wie in allen Bereichen der Technik, spielen die verbandlich verfaßten Nor-
menorganisationen im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitsgestal-
tung neben den Tarifparteien, den Berufsgenossenschaften und den zust?in-

digen staatlichen Stellen eine wichtige Rolle.2r
Ein Beispiel für die Relevanz technischer Regeln im Bereich des Arbeits-

schutzes ergibt sich durch das 1968 vom Bundestag verabschiedete Geräte-

sicherheitsgesetz, das u. a. vorschteibt, daß technische Arbeitsmittel nach
den >allgemein anerkannten Regeln der Technik<< eine Gefährdung der
Benutzer (oder Drittbetroffener) ausschließen müssen. Die in Betracht
kommenden technischen Regeln sind dann als >allgemein anerkannt<< anzu-
sehen, wenn die Fachleute ihnen diesen Status zuscbreiben. Dabei ist die
Durchschnittsmeinung, die sich in den Fachkreisen herausdestillieren läßt,
maßgebend. Die in diesem Sinne ermittelten anerkannten Regeln der Tech-
nik werden in umfangreichen Verzeichnissen (mit mehr als 1.600 einschlä-
gigen Normen) der allgemeinen Venvaltungsvorschrift zum Gesetz über
technische Arbeitsmittel, also der wichtigsten Ausführungsbestimmung,
aufgelistet. Es handelt sich dabei überwiegend um DIN- bzw. DIN-VDE-
Normen.22

Die Bedeutung der technischen Regelsetzung für den Arbeitsschutz zeigt
sich auch im Bereich der Ergonomie. So ist 1972 in das Betriebsverfas-
sungsgesetz der unbestimmte Rechtsbegriff der >gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Ar-
beit<< aufgenommenen worden, deren Verletzung ein konigierendes Mitbe-
stimmungsrecht der Arbeitnehmerseite begründet. Was unter den in den

$$ 90 und 91 Betriebsverfassungsgesetz angesprochenen >gesicherten ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnissen<< zu verstehen ist, wird zumeist durch
den Konsens der Fachleute in den Normungsausschüssen definiert.z3 Zwar
lassen sich gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse prinzipiell auch
durch wissenschaftliche Gutachten feststellen (Fitting/AuffartMKaiser 1984,
Vor $ 89 Rdnr. 2l). Dieser Weg ist jedoch in der Rechtspraxis und erst recht
in der betrieblichen Praxis zu aufwendig und daher wenig praktikabel. Hin-
gegen läßt der Konsens der in den Normenausschüssen versammelten Fach-

2L Zur Bedeutung technischer Regeln im Arbeitsschutz vgl, Bauerdick (1991, 1993),
Eichener (1993a,b), EichenerAy'oelzkow (1992a, 1992c, l994b,c), Eichener/fleinze
Voelzkow (l99la,b, 1992a), Fuchs (1982, 1984) oder Schnierle (1984).

22 Vgl. Budde (1987).

23 Vgl. Fuchs (1982, 1984) oder Fitting/Auffahrt/Kaiser (1984, Vor $ 89 Rdnr. 18 ff.).
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leute vermuten, daß technische Normen zumindest ein Mindestniveau an

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen widerspiegeln (ebd',

Rdnr. 18 ff.). >Die Feststellung, daß ein offensichtlicher Verstoß (gegen die
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschenge-

rechte Gestaltung der Arbeit, der ein korrigierendes Mitbestimmungsrecht
begründet, Anm. H.V.) vorliegt, ist bei Gestaltungsrichtlinien (Regelwer-

ken) verhältnismäßig leichter als bei Richtzielen auf höherer Abstraktions-
stufe< (ebda., $ 9l Rdnr. 6).24

1970 wurde im DIN ein Fachnormenausschuß Ergonomie eingerichtet.
Welche Bedeutung dieser Ausschuß für die Arbeitsgestaltung hat, zeigt sich

bspw. an

DIN 33 400: Gestalten von Arbeitssystemen nach arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen

DIN 33 402: Körpermaße von Erwachsenen
DIN 33 403: Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung
DIN 33 405: Psychische Belastung und Beanspruchung
DIN 33 407: Arbeitsanalyse.

Der Fachnormenausschuß Ergonomie wirkt darüber hinaus in einem Ge-
meinschaftsausschuß zusammen mit dem Normenausschuß Informations-
verarbeitungssysteme an der Aufstellung von Normen zur Ergonomie von
Bildschirmarbeitsplätzen mit.

Die Liste der Beispiele ftir arbeitsschutzrelevante technische Regeln ließe

sich beliebig verlängern. So wird die Sicherheit elektrischer Anlagen durch
zahlreiche DlN/VDE-Bestimmungen geregelt. Was mit personenbezogenen

Daten in der Telekommunikation technisch geschieht, wird zum großen Teil
in den Ausschüssen des Europiüschen Instituts für Telekommunikations-
normung (ETSI) festgelegt. Auch die Arbeitsschutzbestimmungen (Unfall-
verhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln) der paritätisch besetzten Be-
rufsgenossenschaften greifen in wesentlichen Teilen auf DIN-Normen und
VDl-Richtlinien zurück. Die für den Umwelt- und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz wichtigen Grenzwerte gehen vielfach auf Richtlinien der VDI-
Kommissionen >>Reinhaltung der Luft< und >Lärmminderung<< zurück.2s

In diesen wie in anderen Fällen stellt die >Generalklauselmethode<< im Ar-

24 Technische Normen können - insbesondere wenn sie bereits älteren Datums sind -
zwar hinter dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zurückbleiben, sie definie-
ren aber immer noch die >Untergrenze< dessen, was als >gesichert< gelten kann,

25 Vgl. Brennecke (1989).
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beitsschutz den Regelfall dar, während die konkrete Techniksteuerung durch
Gesetze und Verordnungen eher die Ausnahme bleibt.z6

Technische Re geln für den Verbraucherschutz

>Sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privatrechtlichen Verbrau-
cherschutz üben Existenz und Inhalt technischer Normen auf vielftiltige
Weise eine Funktion aus, entweder indem sie behördliche Eingriffsbefug-
nisse gegenüber Warenanbietern konkretisieren oder indem sie die Ausle-
gung vertraglicher Vereinbarungen erleichtern und die Sorgfaltspflichten
des Herstellers konstituieren bzw. begrenzen<< (Brinkmann 1984: 36). Vor
allem kann die >Gewährleistungsfunktion< (Herschel L972: 7) technischer
Regeln dem Verbraucherschutz zugeordnet werden; sie gibt den Endver-
brauchern und anderen Beteiligten des Marktes, häufig in Kombination mit
Gütezeichen oder Prüfzeichen, eine gewisse Sicherheit, das zu erhalten, was
gewünscht ist, und verhindert ein >Qualitätsdumping<.27

Technische Re geln fiir den Umweltschutz

Zahheiche technische Regeln betreffen den Umweltschutz.2s Einen gewis-
sen Bekanntheitsgrad hat die DIN 4109 >Schallschutz im Hochbau<<2e, die
der Lärmminderung in Gebäuden dient. Weniger bekannt sind die zahlrei-
chen technischen Normen, die den Gewässerschutz betreffen. So hat bei-
spielsweise der Normenausschuß >>Wasserwesen<< im DIN die deutschen
Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung er-
stellt (DIN 38 4OZ bis DIN 38 414). Diese Normen vereinheitlichen die Ver-
fahren zur Bestimmung der Inhaltsstoffe bzw. der Eigenschaften des Was-

26 Ein Beispiel für die gesetzliche Techniksteuerung stellt das Bundesdatenschutzgesetz
dar.

27 Zur Bedeutung technischer Regeln im Verbraucherschutz vgl. Bopp-SchmehU
Heibült/Kypke (1984), Brinkmann (1976 und 1984), Kypke (1982) oder Schatz
(1984).

28 Zur Umweltrelevanz technischer Regeln vgl. vor allem die von Lehmann/Lechner/
Gegusch (1990) und Lehmann/Graßmann (1990) vorgelegten empirischen Untersu-
chungen; vgl. auch die Analysen von Eichener/Voelzkow (1991a, 1993b), Fischer
(1989), Grefen (1989), Hannine Q976), Marburger/Gebhud (1993), Mai (1989a),
Mayntz (1990a), Schwierz (1986), Steinebach (1987) oder Wolf (1986a,b, 1990);
speziell im Hinblick auf den Umweltschutz im Bauwesen vgl. die Beiträge in Schu-
chardt (1991).

29 Vgl. dazu Hanning (1976: 116 f.); Fischer (1985: 106 f.).
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sers. Die Abwasserverwaltungsvorschriften nach $ 7a Abs. 1 Wasserhaus-

haltsgesetz verweisen an mehreren Stellen auf diese DIN-Normen. Ferner
sind für den Gewässerschutz die DIN-Normen über Kläranlagen (DIN 19

551 ff.) von entscheidender Bedeutung. Auch die DIN 2000 über die Quali-
tät des Trinkwassers kann als eine umweltschutzbezogene Norm angesehen

werden.3o Aber auch im Atomrecht3r, im Umgang mit Gefdhrlichen Stof-
fen32 oder im Abfallrechtrl enthalten technische Normen die relevanten
Vorgaben für den Umweltschutz. Auch diese Liste ließe sich beliebig ver-
längern.

Generell kann in der umweltschutzbezogenen Regelsetzung zwischen
einer >medialen<< Normenkategorie, die sich vor allem mit Meß- und Analy-
severfahren sowie mit Grenzwertfestlegungen für Umwelteinwirkungen auf
die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden befaßt, und einer >produktbe-

zogenen<< Normenkategorie, die der Umweltverträglichkeit einzelner Pro-
dukte von der Produktion über die Verwendung bis zur Entsorgung dient,
unterschieden werden.3a

4.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend lassen sich damit koordinative und regulative Funktionen
der Regeln der Technik unterscheiden3s, die jeweils spezifische Vorausset-
zungen für ein Wirksamwerden von Marktprozessen erueugen (vgl. Schaubild
13). Als scheinbare Paradoxa formuliert, dienen die koordinativen Regeln
einer Ermöglichung und Sicherstellung technischer Funktionsftihigkeit,
Betriebssicherheit oder Kompatibilität, und die regulativen Standards einer
Verhinderung von Gefahren ftir die Arbeitnehmer, die Verbraucher oder die
Umwelt. Die koordinativen Regeln der Technik ermöglichen und erhöhen
den Wettbewerb durch eine gewisse (verständigungs- bzw. transparenzorien-

Vgl. dazu Hanning (1976: ll7f.); Lehmann/Lechner/Gegusch (1989: 187 ff.).
Vgl. dazu Fischer (1989: 7l ff.), Jarass (1991: 417 ff.) oder Marburger (1985a: 139

ff.).
Vgl. dazu Lehmann/Graßmann (1990:43 ff,).
Vgl. z.B. im Hinblick auf das Recycling LehmannÄechner/Gegusch (1989: 97 ff.)
und Lehmann/Graßmann (1990: 59 ff., 67 ff.).
Vgl.dazu Lehmann/Lechner/Gegusch (1987); Lehmann/Graßmann (1990) und
Schiffer/Delbrück ( I 992).
Vgl. Werle (1993:129).

30
3l

32
33

34

35
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tierte) Begrenzung des Wettbewerbs. Sie erleichtem gleichzeitig die fort-
schreitende Arbeitsteilung bzw. die Marktdifferenzierung durch eine Verein-
heitlichungder>Schnittstellen<<zwischendenverschiedenenMarktstufenbzw.
Marktsektoren, was Transaktionskosten reduziert. Die regulativen Standards
begrenzen als gesellschaftliche Zielfestlegung die Produktion externer
Effekte.

Abb. 13: KoordlnatlvE und regulative technische Regeln

Quelle: Wede (1993: 132)
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Chancen und Risiken der entwicklungsbegleitenden
Normung am Beispiel der CIM- Schnittstellennonnung

Auf den ersten Blick sind in steuerungstheoretischer wie demokratietheore-

tischer Hinsicht vor allem die rechtsrelevanten technischen Regeln von Bri-
sanz. Sie stehen in unmittelbarer Anbindung an das Rechtssystem und ent-

scheiden häufig über die faktische Reichweite der Wahrung öffentlicher In-
teressen in der Techniksteuerung. Die koordinativen technischen Regeln

erscheinen demgegenüber als vergleichsweise unbedeutend, beziehen sie

sich doch in erster Linie auf >technikimmanente< Koordinationsprobleme.
Eine solche Sicht wtire allerdings voreilig. Auch die koordinativen techni-
schen Regeln haben soziale und ökologische Implikationen.

Die koordinativen Funktionen technischer Normung und die damit ver-
bundenen Chancen und Risiken für eine sozialverträgliche Technikgestal-

tung sollen hier deshalb nachfolgend am Beispiel der rechnerintegrierten
Produktion detaillierter veranschaulicht werden. Gleichzeitig soll die ent-

wicklungsbegleitende Normung, die in den letzten Jahren gegenüber der

traditionellen Normung nicht zuletzt durch die gezielte Förderung der Euro-
piüschen Union (im Rahmen ihrer Technologiepolitik) und des BMFT eine

Aufwertung erfahren hat, im Hinblick auf ihre spezifischen Besonderheiten

durchleuchtet werden. I

Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, i$t zu betonen, daß natürlich auch in
der konventionellen Normung koordinative Funktionen realisiert werden. Die ge-

nannten Beispiele von der Kugelschreibermine bis zur Fassung der Glühbirne dürften
dies deutlich gemacht haben. Besonderes Augenmerk findet die entwicklungsbeglei-
tende Normung gegenüber der konventionellen Normung (die sich auf den >Stand

der Technik< bezieht, also der technischen Entwicklung folgt) hier deshalb, weil ge-

rade dieser Wachstumssektor im Hinblick auf steuerungstheoretische Aspekte (die
Bezüge zur Technikgeneseforschung der Techniksoziologie haben) und die verfah-
renstheoretischen Grundlagen der Normung besonders wichtige Fragen aufwirft.
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In der entwicklungsbegleitenden Normung geht es um Vereinbarungen,
die an vorderster Front von Forschung & Entwicklung (F&E) Aussagen
über Produkte und Verfahren enthalten, die sich noch nicht am Markt
durchgesetzt haben, sondern erst mit Hilfe der Normung in Zukunft durch-
setzen sollen. Die entwicklungsbegleitende Normung soll im Gegensatz zur
konventionellen Normung, die sich auf den erreichten >Stand der Technik<
konzentriert und damit der F&E in einem gewissen Abstand folgt, integraler
Bestandteil von F&E werden. Sie befaßt sich insbesondere mit innovativen
Hochtechnologien, die einen >Systemcharakter<< aufweisen (wie bspw.
CIM, Telekommunikation, Lasertechnik) und vereinheitlicht die Systemde-
finition und die Schnittstellen, die dann zum herstellerübergreifenden Aus-
gangspunkt der Produkt- bzw. Komponentenentwicklung werden. Die Er-
weiterung der technischen Normung um dieses neues Aufgabenfeld ist mit
neuen Anforderungen und spezifischen Problemen verbunden, die das Nor-
mungsverfahren und die Organisation betreffen.2

In diesem Kapitel sollen zunächst die damit einhergehenden Veränderun-
gen allgemein dargestellt (Abschnitt 5.1) und anschließend am Beispiel der
rechnerintegrierten Produktion (Cn4l konkretisiert werden (Abschnitt
5.2). Damit soll zugleich deutlich gemacht werden, daß die entwicklungsbe-
gleitende Normung fiir die Technikgenese, d.h. auch ftir die sozialen und
ökologischen Folgen von Technik von großer Bedeutung ist. Abschließend

In diesem Zusammenhang ist auf eine Untersuchung über die >Entwicklungsbeglei-
tende Normung<< hinzuweisen, die vom Deutschen Institut für Normung gefördert
wurde, In dieser Expertise wurde der Stand der Diskussion über verschiedene Orga-
nisationsmodelle einer Entwicklungsbegleitenden Normung aufgearbeitet, die in jün-
gerer 7*it gegenüber der traditionellen Normung an Bedeutung gewinnt. Zu diesen
Strukturverändenrngen in der Normung wurden Interviews mit Mitarbeitern des
Deutschen Instituts fiir Normung sowie mit Mitgliedern verschiedener Normungs-
ausschüsse geführt; vgl. dazu EichenerAy'oelzkow (1993a, 1994a, 1995).
Die Abschnitte über die Normung von ClM-Schnittstellen stützt sich auf Ergebnisse
des hojekts >Soziopolitische Funktionen verbandlicher Techniksteuerung.<, das von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Sonderforschungsbereichs
187 >Neue Informationstechnologien und flexible Arbeitssysteme< gefördert wurde.
In der Untersuchung ging es um die Frage, ob und inwieweit die technischen Regeln
der Normenorganisationen die betrieblichen Entscheidungen über den Einsatz neuer
Technologien (konkret CM-Systeme und -komponenten) und über die Gestaltung
von >Arbeit und Technik< (Betriebs- und Arbeitsorganisation) pragen. Die auf be-
trieblicher und verbandlicher Ebene geführten Interviews haben deutlich gemacht,
daß die technischen Regeln als betriebsexterne Determinanten betrieblicher Ent-
scheidungen anzusehen sind. Vgl. zu den Ergebnissen des Projekts auch Eichener
(1990), Voelzkow (1989a, 1993d) und Voelzkow/ Eichener (1992a,1993).

2

3
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werden einige Schlußfolgerungen im Hinblick auf die >Umwelt- und Sozial-
verträglichkeit< der entwicklungsbegleitenden Normung diskutiert (Ab-
schnitt 5.3).

5.1 Die entwicklungsbegleitende Normung als Schnittstelle
zwischen Forschung und Entwicklung, Technikfolgen-
abschätzung und technischer Regulierung

Der Direktor des DIN stellt die Prognose auf, daß es

in Zukunft in einer wachsenden Anzahl von Fällen nicht mehr genügen
(wird), eine Norm zu definieren nur als Niederschrift des Standes der Tech-
nik, d.h. als des zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichten Standes techni-
scher Einrichtungen, Erzeugnisse, Methoden und Verfahren, der sich nach
der Meinung der Mehrheit der Fachleute in der Praxis bewährt hat oder des-
sen Eignung ftir die Praxis von ihnen als nachgewiesen angesehen wird. Es
gibt in wachsendem Maße Bereiche der Technik, in denen die Normungsar-
beit dieser Definition nicht mehr genügt, wo entwiclJungsbegleitende Nor-
mung notwendig ist. Es gibt in wachsendem Maße Bereiche, in denen Nor-
mung der Technikentwicklung eine Orientierung geben muß, ehe ein fester
Stand der Technik erreicht ist.a (Reihlen 1989: 451)

Die Notwendigkeit einer solchen Erweiterung des Aufgabenspektrums läßt
sich mit mehreren Entwicklungen begründens, die nachfolgend kurz be-
nannt werden.

Technische Faktoren

Zunehmende Bedeutung gewinnt die entwicklungsbegleitende Normung
zunächst durch eine bei den neuen Technologien stattfindende Verschie-
bung der relevanten Innovations- und Investitionsschwerpunkte. >Nicht
mehr Produkte stehen im Vordergrund der Entwicklung, sondern Systeme
(2.8. rechnerintegrierte flexible Fertigungssysteme), die ohne eindeutige
Systemdefinition (Elemente, Strukturen, Schnittstellen) durch die Forschung
und ohne entwicklungsbegleitende Normung der Schnittstellen durch die

Vgl. auch Schlecht (1989).
Vgl. Gissel (1992).

4
5
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interessierten Kreise nicht schnell und rationell in die Praxis eingeführt

werden können<< (Reihlen t99la:2). Bei >>offenen Systemen<< mit zahlrei-

chen technologieinternen und -externen Schnittstellen wird eine abgestimm-

te Entwicklung der Komponenten überhaupt erst durch die Vereinheitli-
chung der Schnittstellen ermöglicht.6 Komplexe Systemtechnologien

zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich aus Komponenten zusarnmensetzen,

die von verschiedenen Herstellem, zwischen denen keine asymmetrischen

Zulieferbeziehungen herrschen, autonom entwickelt und produziert werden.

Die Hersteller gehören dabei häufig verschiedenen Branchen an und sind

unterschiedlichen Technologie- und Anwendungsfeldern zuzuordnen' Ein
typisches Beispiel für eine solche Technologie ist die rechnerintegrierte Fer-

tigung (CftI). Sie erfordert die Kombination von Fertigungstechnologie und

Informationstechnologie. Damit geht eine Verschränkung von mindestens

zwei bislang unverbundenen Wirtschaftsbereichen einher. Die Unternehmen

des Maschinen- und Anlagenbaus einerseits und die luK-Hardware- und die
Softwareproduzenten andererseits müssen dabei ihr Leistungsangebot auf-
einander abstimmen. Da CM-Systeme keine Massengüter sind, sondem an

die betriebsindividuellen Anforderungen anzupassende >Maßanzüge< dar-

stellen (DIN 1987b), sind selbst die größten Anbieter der Informationstech-
nik, die einst aufgrund ihrer Marktmacht hauseigene Standards durchzuset-

zen vermochten, nicht mehr in der Lage, komplette ClM-Systeme fär breite
Marktsegmente anzubieten. Somit hemmt das Fehlen von Schnittstellen
nicht nur die Diffussion dieser Systemtechnologie, sondern behindert auch

die technologische Entwicklung. Das Ziel der überbetrieblichen entwick-
lungsbegleitenden Normung besteht deshalb darin, >bei der Enichtung
technischer Systeme unbeschränkte Wahlmöglichkeiten zu begrenz'en, um
damit Inkompatibilitäten zu vermeiden...< (Schlecht 1989: 13).

W i rt s chafilic he F aktoren

Zweitens zeichnen sich technologisch hochentwickelte Produkte durch stei-
gende Entwicklungskosten bei immer kürzer werdenden Produktlebenszy-
klen aus. Daraus resultiert nicht nur ein Bedarf nach rascher Amortisation
der Entwicklungskosten, sondern auch nach einem frühzeitigen Schutz der

Investitionen aller Marktteilnehmer.T Überließe man die Herausbildung
von Standards allein dem Markt, würden jene Anwender und Hersteller, die

6 Vgl. Thiard/Pfau (1992).

7 Vgl. z.B. Gissel (1992), Claus (1992) oderThiard/Pfau (1992).
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in die ausgesonderten technischen Lösungen investiert haben, mit Kosten
belastet, die sich angesichts der kurzen Produktlebenszyklen nicht mehr
amortisieren ließen. Je höher jedoch die Risiken für die Hersteller bzw. An-
wender sind, auf eine bestimmte technische Entwicklungslinie zu setzen, die
sich möglicherweise nicht behaupten bzw, im Markt halten kann, desto ge-

ringer ist die Bereitschaft, in die Entwicklung bzw. Einführung solcher
Technologien mit ungewisser Zukunft zu investieren. Bei steigenden Ent-
wicklungskosten in Verbindung mit schrumpfender Produktlebensdauer
nimmt daher die Gefahr zu, daß ein Verzicht auf entwicklungsbegleitende
Normung mögliche technische Innovationen unrentabel werden läßt.

Politische Faktoren

Drittens steigt der Bedarf nach einer frühzeitigen entwicklungsbegleitenden
Normung, weil die technische Normung als Instrument der politischen
Techniksteuerung neue Aufgaben zugewiesen bekommt. Neue Technolo-
gien, insbesondere technische Innovationen, die aus neuartigen Kombina-
tionen von Technologien oder aus dem Transfer von Technologien in neue
Anwendungsfelder erwachsen, sind mit größeren sozialen und ökologischen
Risiken verbunden.E Sowohl der Grad der Risiken als auch die Schwierig-
keiten, neue Risiken zu antizipieren, steigen mit der Innovationsgeschwin-
digkeit und mit der technologischen Komplexität. So verschärft sich bei-
spielsweise die Problematik des Datenschutzes und der Datensicherheit bei
der Kombination von Telekommunikation und Informationsverarbeitung.
Bei neuen Technologien treten zudem völlig unkalkulierbare Risiken auf,
wie am Beispiel der Gentechnologie deutlich wird. Können jedoch Sicher-
heits-, Gesundheits- oder Umweltrisiken bei neuen Technologien nicht aus-
geschlossen werden, dann kann mit der Festlegung technischer Regeln nicht
so lange gewartet werden, bis die für die Bestimmung von Grenzwerten etc.
benötigten wissenschaftlichen Erkenntnisse in gesicherter Form vorliegen,
sondern es muß eine präventive Normung bereits im Forschungsstadium
durchgeführt werden.e Zudem wird eine frühzeitige entwicklungsbeglei
tende Normung erforderlich, um eine bedarfs- und nachfragegerechte Tech-
nikgestaltung bei den neuen Technologien zu gewährleisten, weil gerade in
diesen Fällen häufig technikzentrierte Kriterien dominieren. Wenn die Nor-
mung weitgehend von >fachblinden< Technikern durchgeführt wird, die

8 Vgl. auch O'Connor (1990).
9 Vgl. ThiardPfau (1992).
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technisch innovative und faszinierende Lösungen präferieren, kann dies

sowohl zu Lasten der sozialen und ökologischen Kriterien gehen als auch zu

allzu teuren und nicht mehr marktgerechten Lösungen ftihren.lo
Damit ergibt sich die Notwendigkeit zur Durchfiihrung von entwick-

lungsbegleitender Normung bei solchen Technologien, die mindestens eines

der folgenden Merkmale aufueisen (vgl. dazu auch Thiard/Pfat 1992):

neue Technologien, Erschließung neuer Anwendungsfelder für existie-
rende Technologien oder neuartige Kombinationen verschiedener Tech-
nologien,
hohe Komplexität, offene Systeme mit zahlreichen Schnittstellen,
kurze Produktlebenszyklen, rasche Markteinftihrung,
unbekannte, möglicherweise hohe gesundheitliche, soziale oder ökologi-
sche Risiken.

Als Beispiele ftir solche Technologien, die einen besonderen Bedarf an Ver-
schränkung von F&E und Normung aufweisen, lassen sich vor allem die
Informationstechnologien, die Kommunikationstechnologien, die Umwelt-
schutztechnologien, die Optischen Technologien (insbesondere Laser), die
Mikrosystemtechnik und die Dünnschichttechnik, Neue Werkstoffe, Bruch-
mechanik, Membrantechnologie, Verkehrstechnologien (insbesondere für
öffentliche Verkehrsmittel), Verkehrsleitsysteme (Transporttelematik), Bio-
technologien, Gentechnologien und die Supraleitung anftihren; in all diesen
Technologiefeldern gibt es zahlreiche Schnittstellenprobleme und z,T. Re-
gulierungsbedarf zur Sicherstellung der technischen Sicherheit oder zur Be-
grenzung sozialer, gesundheitlicher oder ökologische Risiken. Neuartige
Schnittstellenprobleme und Regulierungsbedarf erzeugen auch die neuen
Kombinationen von bislang weitgehend unabhängigen Technologiefeldern;
zu nennen ist beispielsweise die Zusammengfiihrung der Informations- und
der Fertigungstechnologien (CM, Qualitätssicherung, computerunterstützte
Beschaffung und Logistik CALS), die Verbindung der Informations- und
der Kommunikationstechnologien, die Integration von Elektronik und Me-
chanik oder Optik, der Medizintechnik und der Informatik oder die Er-
schließung diverser Anwendungsfelder der neuen Verbundwerkstoffe. Re-
gelungsfelder mit besonderem Bedarf an wissenschaftlich gestätzten Er-
kenntnissen zu Nachweis- und Meßverfahren, Grenzwerten, Schutzmaß-
nahmen etc. ergeben sich vor allem im Immissionsschutz, bei den Gefahr-
stoffen, im Strahlenschutz und im Arbeitsschutz.

10 Vgl. O'Connor(1990: 18) oderCornu (1992).
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Unter entwicklungsbegleitender Normung ist weit mehr zu verstehen als

die bloße Vorverlegung des Zeitpunkts der Normung. Vielmehr wird eine

wechselseitige Verschränkung von Normung und F&E notwendig.rr Dabei
werden sowohl Forschungsergebnisse und Normungsbedürfnisse von der

F&E zur Normung transferiert, als auch, umgekehrt, Forschungsbedarfe,

Weichenstellungen und Grundlagennonnen von der Normung zur F&E. Es

besteht somit ein hoher Bedarf an einem wechselseitigen Transfer von F&E
einerseits und entwicklungsbegleitender Normung andererseits, um einer
optimalen Abstimmung der spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Um diese komplexe Verschränkung zu erreichen, sind insbesondere neue

Organisationskonzepte zur Beschleunigung der Normungsarbeit sowie eine
präzise Wahl des Normungszeitpunktes notwendig.

Bedingt durch die Vorverlegung des Einsatzes der entwicklungsbeglei-
tende Normung und durch die notwendige enge Verzahnung mit der F&E
wird die Wahl des richtigen Zeitpunktes der technischen Regelsetzang ztt
einer überaus prekären Angelegenheit. Wenn eine Norm allzu frtih festge-

legt wird, könnten durch die Norm möglicherweise bessere Lösungen blok-
kiert und erfolgversprechende Entwicklungspfade verschüttet werden. Zu-
dem kann sich eine während des F&E-Prozesses laufende und zu frühzeitig
einsetzende Normung, die sich rasch als korrekturbedürftig erweist, selber

entwerten und ihre Orientierungskraft verlieren, weil sie einen temporären

Charakter annimmt und nicht mehr als Ausgangsbasis flir die weitere F&E
akzeptiert wird.

Bei einem zu spät einsetzenden Normungsvorhaben kann demgegenüber
der Fall eintreten, daß auch sehr sinnvolle Vereinbarungen nicht mehr zu-
stande kommen, weil verschiedene Unternehmen ihre Investitionen bereits
getätigt haben und zumindest ein durchsetzungsstarker >interessierter

Kreis<< nicht mehr bereit ist, die erforderlichen Anpassungskosten an eine
neue Norm zu fragen. Das Normungsverfahren wird in solchen Konstella-
tionen faktisch blockiert. Auf den Technikmärkten dominieren infolge der
fehlenden bzw. verspäteten Norm zahlreiche hersteller- und regionalspezifi-
sche Varianten, die nicht untereinander kompatibel sind und allenfalls mit
kostenträchtigen Anpassungen und Zusatzaggregaten zu einem funktionsfä-
higen technischen System verbunden werden können. Solche nur schwer
überwindbaren Inkompatibilitäten führen dann dazu, daß die Diffusion der
neuen Technologien gehemmt wird, das Marktpotential nicht ausgeschöpft

1l Vgl. O'Connor (1990).
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werden kann und der technische Fortschritt unnötige Härden zu überwinden
hat.

Als klassisches Beispiel daftir, daß ein erbitterter Konkurrenzkampf zwi-
schen verschiedenen Standards unglücklich verlaufen kann, zeigt der Markt
ftir Videorecorder. Hier hat sich letztlich der technisch schlechteste aller
drei Standards (VHS, Betamax, Video 2000) durchsetzen können. Eine ent-
wicklungsbegleitende Normung hätte möglicherweise die ftir alle Beteilig-
ten horrenden Kosten des Wettbewerbs der Systeme vermeiden und einer
technisch besseren Lösung zum Durchbruch verhelfen können.

Insider berichten von weiteren Beispielen, die deutlich machen, daß sich
>interessierte Kreise< im Einzelfall aus strategischen Gränden an der Nor-
mungsarbeit nicht beteiligen, weil sie sich selbst eine ausreichende Markt-
macht zuschreiben, die es ihnen erlaubt, technische Normen durch werks-
eigene Standards zu unterlaufen und die relevanten Kundengruppen zum
Kauf ihrer Produkte und Produktfamilien gewissermaßen zwingen zu kön-
nen. Auch soll es vorkommen, daß sich einige Unternehmen mit der Absicht
an der Normungsarbeit beteiligen, die Verabschiedung von technischen
Normen zu verhindern, weil sie davon ausgehen, daß sie sich mit ihren ei-
genen Entwicklungen am Markt besser behaupten können, wenn es keine
herstelleräbergreifenden Normen gibt. Solche Beispiele sind vor allem aus
der informationstechnischen Normung bekannt, wo marktftihrende Unter-
nehmen durch werkseigene Standards und die (beabsichtigte) Inkompatibili-
tät zu anderen Anbietern ihre Position zu verbessern trachteten.

Um solche Probleme zu spät einsetzender Normung von vomherein zu
vermeiden, sollte die Normung bereits in der Phase der vorwettbewerbli-
chen F&E einsetzen, also bevor nennenswerte Investitionen unternommen
worden sind. Dazu müssen Diskussionen stattfinden, bevor >Fakten ge-
schaffen< worden sind und ein Normungsvorhaben mit der Schwierigkeit zu
kämpfen hat, daß jede Vereinbarung aufgrund unterschiedlich verteilter An-
passungskosten >Gewinner<< und >>Verlierer<< erzeugt und deshalb im Ex-
tremfall überhaupt keine Vereinbarung mehr möglich ist.

Angesichts dieser Probleme empfiehlt sich ein abgestuftes Vorgehen, das
den F&E-Phasen von der Grundlagenforschung über die vorwettbewerb-
liche F&E bis hin zur marktorientierten F&E entsprechende Phasen der
Normung zur Seite stellt. Die Normen der ersten Phase sollen (und können)
noch keine des}riptiven Normen darstellen, um den Prozeß der F&E noch
offen zu halten. Vielmehr bietet es sich in dieser Phase an, Grundlagennor-
men (Terminologie, Referenzmodelle) oder modular aufgebaute, abgestufte
Normen aufzustellen. Unter modularen Normen sind dabei Normen zu ver-
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stehen, die auf einer relativ allgemeinen Ebene (ggf. altemative) Elemente
(Module) beschreiben, die ftir eine größere Zahl von Anwendungen geeig-

net sind. Auch die zweite Normungsphase soll noch in der vorwettbewerbli
chen F&E-Phase stattfinden, die im übrigen durch die staatliche F&E-För-
derung verlängert werden kann. In dieser Phase sind die Normen der ersten

Phase zu revidieren. Jetzt können auch Weichenstellungen über weiter zu

verfolgende Entwicklungslinien stattfinden, wobei im Zeitablauf gemtiß

dem Trichtermodell eine zunehmende Verengung des Gestaltungskorridors
vorgenornmen wird. In der dritten Normungsphase, nach Abschluß der F&E
und nach der Bewährung am Markt, besteht die Chance, einen Konsens über

endgültige deskriptive Normen zu eneichen.
Zwei neuere Ansätze, die bereits in der ersten Phase der entwicklungsbe-

gleitenden Normung eine Spezifikation des Bedarfs für weitere F&E liefern,
ohne irreversible Entscheidungen über die Technikgestaltung vorwegzu-
nehmen, sind die modulare Normung und die Normung auf der Grundlage
von Referenzmodellen. Ein Beispiel ftir eine abgestufte modulare Normung
bietet die europäische Arbeitsschutznonnung. Das sicherheitstechnische eu-

roptüsche Normenwerk wird in drei Stufen erarbeitet, wobei die erste Stufe
zunächst die Begriffe und die allgemeinen Anforderungen definiert (A-
Normen). Die zweite Stufe beschreibt allgemein verwendbare Module, die

die in der ersten Stufe definierten grundlegenden Sicherheitsleitsätze entwe-
der fiir bestimmte Gruppen von Maschinen, Geräten und Anlagen oder für
bestimmte Gruppen von Sicherheitseinrichtungen konkretisieren (B-Nor-
men). Erst die in der dritten Stufe angeführten C-Normen enthalten detail-
lierte Sicherheitsanforderungen für einen bestimmten Maschinentyp oder

eine Gruppe von Maschinen, wobei auf die in den B-Normen spezifizierten
Module zurückgegriffen wird. Ein Beispiel für die Ableitung von Normen
aus Referenzmodellen stellt die entwicklungsbegleitende Normung von
Schnittstellen zur rechnerintegrierten Fertigung (Ctrvl) dar, die im nächsten

Abschnitt detaillierter dargestellt wird. Solche Referenzmodelle sind geeig-

nete Instrumente, um im Rahmen der entwicklungsbegleitenden Normung
eine systematische Definition von Normungsbedarfen einschließlich der
nonnungsvorbereitenden F&E-Projekte zu ermöglichen und gleichzeitig
eine integrative Koordinierung der einzelnen, oft zeitversetzt und mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit ablaufenden spezifischen Normungsvorhaben
und F&E-Projekte zu gewährleisten.

Der Transfer von Forschungsergebnissen in die Normung bedarf der sy-
stematischen Organisation und Koordination. Bislang kann die Normungs-
relevanz einzelner F&E-Projekte häufig aus zwei Gründen nicht rechtzeitig
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und vollsttindig erkannt werden. Der erste Grund besteht darin, daß die Nor-
mungsrelevanz einzelner, lediglich Teilaspekte behandelnder F&E-Projekte
nicht bei isolierter Betrachtung, sondern erst bei der Synopse einer größeren
Zahl zusammenhängender F&E-Projekte ermittelt werden kann. Der zweite
Grund besteht darin, daß in den F&E-Projekten andere (meist eingeschrtink-
tere) Kriterien gelten als in der Normung. F&E-Projekte zielen in der Regel
darauf ab, für ein Problem eine optimale Lösung hinsichtlich eines wohlde-
finierten, meist wenige Kriterien umfassenden (im Extremfall nur techni-
sche Realisierbarkeit umfassenden) Zielsystems zu finden. Normung besteht
dagegen darin, angesichts einer Heterogenität unterschiedlicher, in der Re-
gel miteinander konfligierender Interessen einen Konsens über die Auswahl
einer (oder weniger) Lösungen aus einer Vielzahl von Optionen zu finden.
Ein solches Konsensmanagement muß daher häufig bereits bei der Organi-
sation des Transfers von F&E-Ergebnissen in die Normung stattfinden.

Zu diesem Zweck werden in jüngerer Zeit spezielle Gremien eingerichtet,
deren Aufgabe darin besteht, die normungsrelevanten Ergebnisse von
F&E-Projekten zu bündeln - dabei muß ggf. ein projektübergreifender Kon-
sens erzielt werden - und in die Normungsgremien einzuspeisen sowie - in
umgekehrter Richtung - der F&E den Stand der laufenden Vorhaben in der
technischen Normung (und die daraus ableitbaren Fragestellungen fiir wei-
tere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten) zu vermitteln. Eine mögliche
Organisation des Forschungstransfers wird nachfolgend wiederum am Bei-
spiel der Verknüpfung von F&E und Normung im Bereich der rechnerinte-
grierten Fertigung (CnvI) vorgestellt. Das Beispiel macht deutlich, daß die
konventionelle Normung einer Ergänzung bedarf. Wenn die Lebensdauer
eines Produktes nur drei Jahre beträgt, bis eine neue >>Generation<< nach-
folgt, die Normung aber - wie häufig der Fall - fünf Jahre oder mehr in An-
spruch nimmt, dann können die Normen den ihnen zugeschriebenen Nutzen
nicht mehr stiften, weil sie von der technischen Entwicklung überholt wer-
den. Damit die technische Normung auch in Technologiebereichen mit ho-
her Innovationsgeschwindigkeit noch ihre positiven Effekte entfalten kann,
muß folglich die Normungsarbeit beschleunigt werden können.

Bei der traditionellen Normung entsteht dieser hohe Z,eitbedarf haupt-
sächlich deshalb, weil sie, wie in Kapitel 3 dargestellt, auf den Konsens der
Fachleute der >interessierten Kreise< angewiesen ist. Die Verfahrensnorm
der Normung DIN 820 schreibt vor, daß die >interessierten Kreise<< in ei-
nem mehrphasigen Verfahren an der Normungsarbeit beteiligt werden müs-
sen. Von der Gründung eines Normenausschusses oder der Erstbehandlung
eines Normungsantrages bis zur Erstellung eines ersten Normenentwurfs
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und dessen Veröffentlichung, und vom Ende der vorgeschriebenen Ein-
spruchsfrist und der Behandlung der eingehenden Anderungs- oder Ergän-
zungsvorschläge bis zu dem Abschluß des (im Extremfall dreistufigen)
Schlichtungs- und Schiedsverfahrens sowie bis zum Ende der organisations-
internen Prüfungsroutinen der Normenprüfstelle des DIN vergehen nonna-
lerweise mehrere Jahre. Angesichts der hohen Bedeutung der technischen
Normen für die Wirtschaftsentwicklung und die Lebensqualität der Bärger
ist es sicherlich gerechtfertigt, daß die Normung einem solchen festgelegten
Procedere unterliegt. Das Normungsverfahren soll einen möglichen wirt-
schaftlichen Mißbrauch verhindern und die Beräcksichtigung öffentlicher
Interessen sicherstellen. Die Normung wird durch diese verfahrenstechni-
schen Vorkehrungen zu einem sehr vorsichtigen Suchprozeß, bei dem das

Spektrum der vorhandenen Gestaltungsoptionen einer bestimmten Technik
durch die schrittweise Ausfilterung verworfener Varianten verengt wird, bis
ein Konsens über eine (im Regelfall) in der Praxis bereits bewährte und von
allen >interessierten Kreisen<< gutgeheißene Gestaltungsoption erzielt wor-
den ist.

Die entwicklungsbegleitende Normung soll nun aber demgegenüber rela-
tiv dicht am Prozeß der F&E Orientierung bieten. Sie kann nicht darauf war-
ten, bis sich die Verh?iltnisse geklärt haben, denn ihre Funktion besteht ja
gerade darin, selbst einen Betrag zur Kl2irung der Verhältnisse in Form einer
gemeinsamen Arbeitsgrundlage für weitere F&E-Arbeiten zu liefern. Der
Normungsprozeß muß deshalb für entwicklungsbegleitende Normungsvor-
haben (und nur für diese!) verfahrenstechnisch vereinfacht werden. Gleich-
zeitig müssen die Ergebnisse der Normungsarbeit im Hinblick auf ihre Bin-
dungswirkung gradualisiert werden, d.h. neben die >endgliltigen<< Normen,
die den vollständigen Verfahrensweg der >>konventionellen Normung<
durchlaufen haben, müssen auch vorläufige Zwischenergebnisse treten, die
entweder noch Gestaltungsspielräume offenlassen, d.h. noch Alternativ-
lösungen erlauben, oder bereits verabschiedet werden, bevor ein vollständi-
ger Konsens erzielt worden ist. Einige Hersüeller können alternative Ent-
wicklungslinien verfolgen, sofern ihnen dies opportun erscheint. Fär beide
Anforderungen eignet sich das Konzept der Vornormen. Bei der Verab-
schiedung von Vornormen werden einige zeitraubende Verfahrensschritte
der traditionellen Normung außer Kraft gesetzt:

In einer Vornorm werden Gegenstände erfaßt, die normungswürdig sind, je-
doch kann um der beschleunigten Bereitstellung eines vorläufigen Normdo-
kumentes willen auf die Entwurfsveröffentlichung verzichtet werden. Nur die
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Ausschußmitglieder wirken mit. Ferner kommt nur ein einstufiges Schlich-
tungsverfahren zumZuge.,. Eine solche Vornorm kann zur vorläufigen An-
wendung auf technischen Gebieten mit hohem Innovationsgrad oder dann,
wenn ein dringender Bedarf für eine Leitlinie besteht, erarbeitet werden... Die
Vomorm... bietet ein besonders flexibles Instrument zur Begleitung der tech-
nischen Neuerung. Sie gewährt mehr Freiheit, weniger Bindung. Zugleich
bietet sie dem Anwender technisch und rechtlich nicht den gleichen Schutz
wie die traditionelle DIN-Norm mit ihrem zeitraubenden Beteiligungs- und
Konsensverfahren aller interessierten Kreise. (Reihlen I99lb: 529)

Das Zitat macht deutlich, daß die entwicklungsbegleitende Normung dem
offenkundigen Handlungsbedarf durch neue Organisationsformen Rechnung
ftagen muß. Für die Organisation der entwicklungsbegleitenden Normungs-
arbeit bieten sich vor diesem Hintergrund generell drei Modelle 

^tz, 
näm-

lich (1) das Ausschußmodell, (2) das Workshopmodell und (3) das Projekt-
teammodell, wobei das erstgenannte Modell noch weitgehend der gängigen
haxis der >konventionellen Normung< entspricht und vor allem die beiden
letztgenannten Modelle der entwicklungsbegleitenden Normung im engeren
Sinne zugeordnet werden können.

Ausschut3modell

Nach dem Ausschußmodell treffen sich die Sachverständigen nur spora-
disch in ihren Arbeitskreisen und definieren den >Stand der Technik< in
mehrj ärhrigen Diskussionen. Diese konventionelle Form der Ausschußarbeit
reicht nach allgemeiner Einschätzung für die entwicklungsbegleitende Nor-
mung nicht mehr aus.l3 Mit einigen wenigen Sitzungen der interessierten
Kreise ist entwicklungsbegleitende Normung nicht machbar. Der erhöhte
Zeitbedarf ist insbesondere bei der entwicklungsbegleitenden Normung im
Bereich der rechnerintegrierten Produktion (CM) recht schnell deutlich
geworden: >ClM-Normung erfordert eine intensive, ständige Beschäftigung
mit der Sache. Normenausschüsse herkömmlicher Art, in denen Fachleute
aus einschlägigen Unternehmen, wissenschaftlichen Instituten etc. nur in
gewissen Absttinden zu Sitzungen zusarnmenkommen, reichen prinzipiell
nicht aus. Es kommt daher auf die Bereitschaft der interessierten Kreise an,
ihre Fachleute künftig frir einen längeren T,eitraumfür die Gemeinschaftsar-
beit an den CM-Normungsvorhaben freizustellen" (Dn[ 1987c: 5).

Vgl. O'Connor (1990).
Vgl. O'Connor (1990) und Thiard/Pfau (1992).
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Workshopmodell

Eher geeignet erscheint das Workshopmodell : Intensive Klausursitzungen,
die sich innerhalb eines kurzen Z.eitraums über mehrere Arbeitstage hinweg
erstrecken. Das Workshopmodell existiert in zwei Varianten, die ggf. kom-
biniert werden können: Bei der ersten Variante handelt es sich eher um grö-
ßere Konferenzen, die für einen großen Kreis von Teilnehmern offen sind.
Bei der zweiten Variante arbeitet nur noch eine kleine Gruppe sehr intensiv
an ihrem Thema. Das Workshopmodell wird insbesondere durch EWOS
(European Workshop for Open Systems) bei der europiüschen Transportte-
lematik-Normung, z.T. auch bei ETSI angewandt. Durch die hohe Arbeits-
intensität kann eine hohe Effizienz erzielt werden. Es werden zwar erheb-
liche Personalressourcen benötigt, allerdings nur über einen beschränkten
7-eitraum hinweg. Außerdem beschleunigt die Klausursituation die Kon-
sensfindung.

Projekneamrnodell

Im Einzelfall kann es sich allerdings erweisen, daß die entwicklungsbeglei
tende Normung einen deutlich höheren Anteil an professioneller Normungs-
arbeit, d.h. an hauptberuflich tätigen Mitarbeitern voraussetzt. Hier bietet
sich das Projektteammodell an, das auch von der EG-Kommission zur Be-
schleunigung der Normungsarbeit empfohlen wird (vgl. Kommission 1990).

Hier erfolgt die Entwurfsarbeit durch ein Projektteam von vollzeitbeschäf-
tigten Experten. Dieses Modell stellt eine Ausweitung des Workshopmo-
dells dar, die sich bei sehr arbeitsaufwendigen Projekten anbietet. Auch hier
bietet sich die entwicklungsbegleitende Normung von CM-Schnittstellen
als Beispiel an. >>Es zeigt sich..., daß diese Anstrengungen und Aufwendun-
gen nicht mehr nur von Ehrenamtlichen und der dahinter stehenden Indu-
strie getragen werden können - weder personell noch finanziell. Dies bedeu-
tet, daß ClM-Normungsaktivitäten als effiziente und zukunftsträchtige
Entwicklungsprojekte durchgeftihrt werden müssen mit den dazu erforderli-
chen personellen und finanziellen Kapazitäten< (Krieg/Rixius 1988: 256).
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5.2 EntwicklungsbegleitendeNormung
fiir die rechnerintegrierte Produktion

In der sozialwissenschaftlichen Technikforschung rücken - nach der Ablö-
sung technikdeterministischer Denkweisen - die Prozesse und Kontextbe-
dingungen der Entwicklung von Technik, also verschiedene Aspekte der
Technikgenese, der Technikdiffusion und der Technikgestaltung in den
Vordergrund. Nunmehr konzentriert sich die Forschung auf die Frage, wie
bestimmte Techniken zustandekommen, wer sie aufgrund welcher Interes-
senlage erzeugt und anwendet, welche Altemativen in der Technikentwick-
lung bestehen und aufgrund welcher betriebsinternen und -externen Rah-
menbedingungen bestimmten technischen Optionen gegenüber anderen der
Vorzug gegeben wird. Eine Technik mit ihren jeweiligen Folgen ist in die-
ser neuen Sicht der Dinge das Resultat eines komplexen Entstehungsprozes-
ses, an dem zahlreiche Personen und Gruppen in verschiedenen Organisa-
tionen mit jeweils unterschiedlichen sozialen Ausgangslagen und Interessen
beteiligt sind. Bei näherer Analyse der Akteursdimensionen von Technik
zeigen sich verschiedene Interessenträger in den Betrieben, die Technik er-
zeugen oder anwenden, und zahlreiche externe Akteure, die auf den betrieb-
lichen Entscheidungsprozeß einwirken. Folglich richten sich die For-
schungsfragen nunmehr auf die Präferenzen der Akteure, die an der Tech-
nikgenese unmittelbar und mittelbar beteiligt sind, auf die institutionellen
Rahmenbedingungen ihres Handelns und auf die jeweiligen >>strategischen<<

Ressourcen, die ihnen dabei jeweils zur Verftigung stehen.la
Bei den Handlungsebenen der Entscheidungen äber technische Gestal-

tungsoptionen sind damit eine betriebliche Ebene (>Mikropolitik<) und eine
überbetriebliche Ebene zu unterscheiden, wobei sich letztere wiederum in
staatliche und verbandliche (>intermediäre<) Organisationsformen unter-
gliedern läßt. Die sozialwissenschaftliche Technikforschung bewegte sich
allerdings langeZniteher in der Tradition einer dualistischen Ordnungstheo-
rie, konzentrierte sich also eher auf die betriebliche Ebene einerseits und die
staatliche Ebene andererseits, wtihrend die verbandliche Ebene mit ihren
zahlreichen, mehr oder minder formalisierten Einflüssen auf die Technikge-
nese und -diffusion nur selektiv eingeblendet wurde. Ein generelles Defizit
der bisherigen Forschung bestand demnach darin, daß siejenen zahlreichen
Einrichtungen, die den betrieblichen Entscheidungsträgem Orientierungs-

14 Vgl. zum Forschungsstand der Techniksoziologie die Beiuäge in Rammert (1992).
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wissen und überbetriebliche Vorgaben der betrieblichen Modernisierung
vermitteln, zu wenig Aufmerksamkeit schenkte.

Diese Kritik an der zurückliegenden Forschungspraxis gilt insbesondere
im Hinblick auf die technische Normung: Die sozialwissenschaftliche Ana-
lyse von Technik kann die zugehörigen technischen Normen nicht ausblen-
den, denn die Erfinder, Entwickler, Konstrukteure und Anwender orientie-
ren sich an ihnen, verständigen sich auf ihrer Grundlage und werden de fac-
to in ihren >Freiheitsgraden< durch sie eingeschränkt. Am Beispiel der
rechnerintegrierten Produktion soll der Stellenwert der entwicklungsbeglei-
tenden Normung im Prozeß der Technikgenese veranschaulicht werden.Zu-
gleich soll gezeigt werden, daß die in der Industriesoziologie so kontrovers
diskutierten Entwicklungspfade der Industriearbeit ebenfalls mit dem Stand
und der Entwicklung der technischen Normung in Zusammenhang gebracht
werden können.

5.2.1 Normung als Engpaß der rechnerintegrierten Produktion

Die Automatisierung des Informationsflusses und der Informationsverarbei-
tung hat sich zunächst nur auf Teilbereiche der Fertigung beschränkt. Die
Auswahl und der Einsatz der einzelnen EDV-Systeme zielte dabei in erster
Linie auf die EDV-gestützte Durchftihrung spezifischer Teilaufgaben ab.
Infolge dieser Ausrichtung finden sich heute im Angebot wie in der Anwen-
dung sehr heterogene Hard- und Software-Komponenten. Bislang dominie-
ren in der betrieblichen Praxis überwiegend noch monofunktionale (>In-
sel<<-) Lösungen und Geräte. Was aber noch fehlt, ist die Integration der ver-
schiedenen Komponenten und Programme. Dadurch bleiben erhebliche
Rationalisierungspotentiale unausgeschöpft. Als Ausweis moderner Produk-
tion gilt heute weniger dreZahl der rechnergestätzten Systeme als vielmehr
ihre intelligente Verknüpfung. Während bis in die 80er Jahre hinein eine
Optimierung der computergestützten Einzelfunktionen im Mittelpunkt
stand, steht nunmehr eine ganzheitliche und systemtibergreifende Betrach-
tungsweise und Handlungsorientierung im Vordergrund.

Mit Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnik soll eine Art
maschineller Organismus, bestehend aus kommunizierender Hard- und Soft-
ware, erzeugt werden, der den Produktionsprozeß nach vorgegebenen Opti-
mierungsstrategien steuert. Die Informationen sollen zwischen allen com-
putergestützten Arbeitsstationen automatisch fließen. Die Daten sollen nicht
mehr ständig neu ausgedruckt, quasi in Handarbeit modifiziert und sodann
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neu eingetippt werden, sondem in einem planvollen Kurzschluß des Daten-
flusses über die Abteilungen hinweg verbunden werden. Wenn beispiels-
weise die in der Konstruktion erzeugte Geometriebeschreibung gleichzeitig
für die Zeichnungserstellung, Prüfplanung und NC-Programmierung genutzt
werden kann, dann entfallen zeitaufwendige Datenerfassungsarbeiten und
fehlerträchtige Mehrfacheingaben und die Entwicklungs- und Auftrags-
durchlaufzeiten können deutlich reduziert werden. In dieser Perspektive ver-
schmelzen die Materialtechnik und die Informations- und Kommunikations-
technik zu einer neuen Produktionstechnik. Spur (1986) sieht die Fabrik der
Zukunft in diesem Sinne als eine >produktionstechnisch orientierte Informa-
tionsmaschine bzw. eine informationstechnisch verknüpfte Produktionsma-
schine<< an.l5

Die Industriesoziologie spricht in diesem Zusammenhang von einem
neuen Rationalisierungstyp. Ein >wesentliches Merkmal des >Neuen Rationali-
sierungstyps< besteht darin, daß Rationalisierung zunehmend in der Perspek-
tive einer Reorganisation des gesamten betrieblichen Ablaufs erfolgt. Als
primlir gesamtsystembezogene, >systemische< Rationalisierung ist sie darauf
gerichtet, betriebliche Teilprozesse zunächst in datentechnischen Dimensio-
nen zu erfassen, organisatorisch neu zu ordnen und letztlich datentechnisch
zu vernetzen< (Altmann u. a. 1986; 189;.t0

Seit Mitte der 80er Jahre wird an einem solchen schrittweisen tibergang
zu integrierten Informations- und Kommunikationssystemen, der die bislang
noch getrennten Funktionen verbindet und dadurch neue Rationalisierungs-
potentiale erschließt, mit großen Investitionssurlmen gearbeitet. Die Zau-
berformel heißt dabei CIM (Computer Integrated Manufacturing), womit
eine >integrierte Informationsverarbeitung für betriebswirtschaftliche und
technische Aufgaben eines Industriebetriebes<< bezeichnet wird (Scheer

1988: 3). Die verschiedenen Tätigkeiten der planenden Bereiche wie bei-
spielsweise Konstruktion und Arbeitsvorbereitung haben bei der Integration
die gleiche Relevanz wie die Steuerung des Materialflusses oder die Einbin-
dung der verschiedenen CNC-Werkzeugmaschinen in die komplexen Pro-
duktionsprozesse. CIM steht damit für die neue Qualität des heutigen Ratio-
nalisierungspotentials und gilt als Inbegriff der >systemischen Rationalisie-
rung<, die auf eine Reorganisation und Integration der gesamten betriebli-
chen Abläufe auf Basis einer neuen, abgestimmten informationstechnischen
Grundlage abzielt. >Die wesentlichen Triebkräfte für den CM-Gedanken ...

dazu auch Spur/lvlertius (1993) und Scheer (1988).

dazu auch Baethge/Overbeck ( 1986).

15 Vgl.
16 Vgl,
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sind die durch die Integration und Straffung der Abläufe erzielbaren Ko-
stenvorteile ... und die höhere Flexibilität innerhalb der Fertigung, wie sie
durch eine stärkere Kundenorientierung mit kürzeren Produktlebenszyklen
bei gleichzeitig erhöhtem Versorgungsgrad an Ersatzteilen gefordert wird<
(Scheer 1988: 1). Flexibilität bedeutet dabei grundsätzlich nichts anderes als
die Fähigkeit der Betriebe, auf interne, also aus der Organisation des Pro-
duktionsprozesses resultierende Probleme (bspw. Störungen im Produk-
tionsablauf) und externe Anforderungen (bspw. neue Marktsignale) mög-
lichst schnell und mit möglichst geringen Kosten reagieren zu können. Mit
CIM soll die Produktivität und gleichzeitig die Marktreagibilität erhöht, das
Ziel dq Produktivität also mit dem Ziel der Flexibilität vereinbar gemacht
werden.

Bei CIM geht es in dieser Zielsetzung beispielsweise um

eine Erhöhung der Produkt- und Verarbeitungsqualität,
eine Verkürzung der Lieferfristen und -frequenzen,
eine deutliche Verringerung der Entwicklungs- und Aufuagsdurchlauf-
zeiten,
eine Verkürzung der Reaktionszeiten auf die immer differenzierteren
Kundenwünsche,
eine Rationalisierung der Materialverwaltung und -lagerung, eine Redu-
zierung der Lagerbestände sowie eine Mechanisierung bzw. Automati-
sierung noch bestehender manueller Tätigkeiten im Materialtransport
(bis hin zur produktionssynchronen Anlieferung),
eine Beschleunigung der immer häufiger erforderlichen Produktumstel-
lungen oder des Einsatzes neuer Betriebsmittel,
eine bedarfsgerechte Verarbeitung der immer höher werdenden Kom-
plexitätsgrade in der Produktion,
eine Verbesserung der Auslastung der vorhandenen Maschinen, bei-
spielsweise durch eine Reduktion der erforderlichen Rüstzeiten, eine
Beschleunigung des Materialdurchlaufs oder eine Rückführung der Stör-
und Stillstandzeiten, aber auch ein Abbau von Spitzenbelastungen der
Fertigungseinrichtungen, und schließlich
eine Erhöhung der Verläßlichkeit und Geschwindigkeit bei der innerbe-
trieblichen und betriebsübergreifenden Übermittlung von Daten (bei-
spielsweise Produktdaten).

Die in den 80er Jahren allzu euphorisch geftihrten Diskussionen über die
>Fabrik der Zukunft< täuschten allerdings über die Schwierigkeiten hinweg,
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die mit dem Aufbau einer rechnerintegrierten hoduktion verbunden sind.

Denn der durchgängige Informationsfluß kann nur realisiert werden, wenn

technische und organisatorische Voraussetzungen gegeben sind. Wie die
neueren industriesoziologischen BefunderT zeigen, ist die >CIM-Fabrik<

noch lange nicht gängige Realität, sondem eher eine Aufgabenbeschrei-
bung, zu deren Einlösung noch zahlreiche Probleme zu überwinden sind.

Gleichwohl haben auf der Anwenderseite bereits viele Betriebe, beispiels-

weise in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, mit der Automati-
sierung des Informationsflusses begonnen und in Teilbereichen der Ferti-
gung bereits entsprechende Hard- und Software-Komponenten eingefiihrt.
Die Versuche einer >systemischen Rationalisierung<< erfolgen dabei jedoch

nach den bisherigen Erfahrungen häufig unsystematisch. Auf der Angebots-
seite werben schon zahlreiche Betriebe mit mehr oder minder funktionsftihi-
gen Hard- und Softrpare-Komponenten einschließlich darauf abgestimmter
Produktionsanlagen um ihre Kunden, und schon heute lassen die neuen

Hard- und Softwareangebote die partielle Verknüpfung von bestehenden

Insellösungen zu, wenn auch häufig unter unverhältnismäßig hohen Kosten.

CIM ist - so die CM-Experten unisono - kein Produkt, das >>von der Stange

gekauft< werden kann. Schlüsselfertige CM-Systeme sind zur Zeit und auf
absehbare Zukunft nicht verfügbar. Entgegen der offensiven Selbstdarstel-
lung der Anbieter von CM-Systemen oder -Komponenten ist die >automati-

sierte Fabrik< eher noch eine Fiktion; die Träume auf der Entwicklerseite
erweisen sich auf der Anwenderseite als Illusionen. Die bisherigen Versu-
che, die verschiedenen >Insellösungen< zu einem CM-System zu integrie-
ren, scheitern besonders häufig daran, daß die vorhandenen Teilsysteme
aufgrund ihrer Inkompatibilität nicht direkt miteinander kommunizieren
können. Die Schaffung eines bereichsübergreifenden oder gar unterneh-
mensweiten Informationssystems wird also bislang noch dadurch behindert,
daß die Hard- und Software-Komponenten nicht ohne weiteres informa-
tionstechnisch verknüpft werden können. l8

Kennzeichnend ftir die aktuelle Situation sind zahlreiche Hardwarekom-
ponenten unterschiedlicher Hersteller und nicht minder zahlreiche Spezial-
programme verschiedener Softwarehäuser, die sich entgegen den Wünschen
der potentiellen Kunden nicht nach Belieben bzw. der spezifischen Bedarfs-
lage des Anwenders entsprechend kombinieren lassen. Die wichtigste Vor-

17 Vgl. z.B. zum Stand der Indushiessoziologie und der Organisationsforschung die
Beibäge in Schmidfi.,ehner (1992).

18 Vgl. z.B. Eversheim (1988: 244 ff.).
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aussetzung zur Realisierung von ClM-Systemen, die Kompatibilität der
ClM-Komponenten, ist bislang aufgrund der herstellerabhtingigen Hard-
und Sofnvare zumeist noch nicht erfällt. Der Weg von der heterogenen

Vielfalt hin zu einer homogenen Einheit von Daten, Text, Bild und Sprache

in den vernetzten betrieblichen Funktionsbereichen ist dadurch erheblich
erschwert. In der bisherigen Praxis herrscht daher noch das >Bananen-

Prinzip< vor: CIM wird unternehmens- oder betriebsbezogen beim Anwen-
der realisiert (>Beim Anwender reifen lassen<<), ein Verfahren, das ebenso
problembelastet wie kostenintensiv ist. Der Ruf nach Vereinbarkeit der vor-
handenen und neu anzuschaffenden Komponenten wird daher immer lauter.
Dieses Anliegen zielt ab auf eine eine Art >Baukastenkonzept<<, das die Zu-
sammenstellung einer CM-Lösung ermöglicht, die den untemehmensindi-
viduellen Gegebenheiten und Ausstattungsmerkmalen angepaßt ist.ls Ein
solches Baukastensystem setzt die Kompatibilität seiner Elemente, also ge-
normte Schnittstellen, voraus.2o Überspitzt formulierl Wenn die neuen Be-
triebsstrukturen durch Information zusammengehalten werden sollen, dann
sind technische Regeln das Rückgrat der Fabrik der Zukunft. >CIM und
Normung (sind) wie siamesische Zwillinge verwachsen<< (Krallmann
1988:67).

>Vor allem die Schnittstellen sind bei der Lösung der Aufgabe, Insellö-
sungen in ein unternehmensübergreifendes Gesamtsystem zu integrieren,
nach wie vor der schwierigste Part< (Hellwig/Hellwig 1988: 15). Da es bis-
lang noch keine gängigen Normschnittstellen ftir CM-Komponenten gibt,
sieht sich das einzelne Unternehmen, das noch am Anfang des Aufbaus ei-
ner CM-Gesamtlösung steht, bei der gegebenen Angebotslage praktisch vor
einem Dilernma. In dem einen Fall liefert sich das Unternehmen auf >Ge-
deih oder Verderb< einem einzigen Anbieter von CM-Komponenten aus
und nutzt dessen Herstellerkompatibilität. Ein solches Vorgehen ist jedoch
aufgrund der dadurch entstehenden Abhängigkeit ausgesprochen riskant.
Abgesehen davon, daß sich die im Betrieb bereits vorhandenen Hard- und
Software-Komponenten oft nicht ohne weiteres in ein herstellerspezifisches
Gesamtsystem einbinden lassen, wird auch das neue Angebot nicht optimal
sein können, weil kein Hersteller die gesamte CM-Palette abdeckt. Der
Kunde muß also die herstellerspezifischen Lücken und Schwächen ftir sei-
nen Betrieb übernehmen. Darüber hinaus ist er für die Zukunft an den An-
bieter gebunden, will er nicht das gesamte CM-System zur Disposition stel-

t9
20

Vgl. Scholz (1988), DIN (1987b).
Vgl. Warnecke/Becker (1989: 12 ff.).
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len. In dem anderen Fall integriert der Anwender die ClM-Komponenten
verschiedener Hersteller über speziell entwickelte Schnittstellen. Aufgrund
der hohen Kosten jedoch, die mit der Realisierung, Wartung und
Weiterentwicklung solcher anwenderspezifischen Schnittstellen verbunden
sind, dürfte dieser Weg für die meisten Betriebe schon allein aus wirtschaft-
lichen Erwägungen ausscheiden. >Ziel eines Untemehmens muß es sein, so

viel wie möglich dieser Schnittstellen von den Herstellern kaufen zu kön-
nen, um aus dem Teufelskreis der Pflege und Wartung der eigenentwickel-
ten Schnittstellenprogramme herauszukommen< (Hellwig/Hellwig 1988:

15).

Aus Sicht der Anwenderbetriebe verstärkt sich das Interesse an einer
Normung der Schnittstellen darüber hinaus durch den allgemeinen Trend
zur betriebs- und unternehmensübergreifenden informationstechnischen
Vernetzung. Wenn beispielsweise im CAD/CAM Bereich die informations-
technischen Voraussetzungen eines betriebsübergreifenden Austausches der
erforderlichen Daten erfüllt wären, könnte ein Hersteller nach Fertigstellung
der Konstruktion eines bestimmten Werkstäcks die Ergebnisse in EDV-ge-
speicherter Form an einen in Betracht kommenden Zulieferer tiberspielen,
der dann nach der erforderlichen Weiterverarbeitung der Daten direkt die
Steuerungsprograrnme ftir die Fertigung des Werkstücks erstellen und mit
der Produktion beginnen könnte. Die ftir das Produktionskonzept der >>flexi-

blen Spezialisierung< (Piore/Sabel 1985) typische Bildung von Produktions-
verbünden könnte also durch eine Normung von ClM-Schnittstellen erleich-
üert werden.

Aber nicht nur auf der Anwenderseite, auch auf der Anbieterseite spre-
chen gute Gründung ftir eine Normung der ClM-Schnittstellen. Ein erstes
Argument bezieht sich auf die Marktausweitung, die sich infolge der Nor-
mung ergeben kann. Die Marktausweitung ergäbe sich zum einen durch die
beschleunigte Diffusion auf dem inltindischen Markt. Zum anderen können
die ClM-Produkte, dem allgemeinen Trend zur Liberalisierung der Märkte
folgend, auch international vermarktet werden, sofern sie den internationa-
len Normen entsprechen. Dartiber hinaus sehen die Anbieterfirmen mögli-
che Einsparungen bei den Entwicklungskosten, die sich infolge einer Nor-
mung der Schnittstellen ergeben können, wenn die genormte Hard- und
Software als Module in mehreren ClM-Komponenten Verwendung finden
können.

Übersetzt man nun diese aus betriebswirtschaftlicher Sicht offensichfli-
chen Vorteile einer Normung von ClM-Schnittstellen in eine volkswirt-
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schaftliche Argumentation, so stehen die Folgen ftir den CM-Markt bzw.
die CM-Komponentenmärkte im Mittelpunkt.

Die ClM-Nonnung soll die bislang getrennten CAx-Märkte technisch
>kompatibilisieren<. Das zentrale Ziel ist dabei, die zahlreichen, bislang in-
kompatiblen Teilmärkte für die diversen CAx-Systeme in einen CIM-Markt
zu überführen. Aus dieser Integrationsaufgabe erwächst ein Bedarf an ex-
ternen regulativen Leistungen für das neue Marktsystem, der nur über Nor-
mung abgedeckt werden kann. Die bislang auf verschiedenen Mtirkten ein-
gekauften CAx-Einzelteile sollen technisch soweit aufeinander abgestimmt
werden, daß sie den informationstechnisch zusammenhängenden Gebrauch
anderer CAx-Produkte ermöglichen, daß sie also mit dem Einsatz anderer
CA-Produkte verträglich sind. Der neue CM-Markt mit arbeitsteiligen,
hochgradig spezialisierten Branchen flir seine Komponenten ist ohne eine
kollektive Standardisierung der Schnittstellen nicht zu realisieren (es sei
denn, ein einzelner Anbieter würde sich mit seinem herstellerspezifischen
Standard durchsetzen und eine monopolartige Position erlangen). Erst die
überbetrieblich definierte technische Norm ermöglicht die Zusammenfüh-
rung der aufeinander bezogenen CAx-Komponenten auf den verschiedenen
hoduktions- und Marktstufen. Oder anders formuliert: Über die Vereinheit-
lichung der Schnittstellen soll ein Markt für CM-Systeme etabliert und
gleichzeitig die Marktausdifferenzierung für ClM-Komponenten, d.h. die
Ausdifferenzierung mehrerer Marktstufen dieses funktional definierten
Marktes intensiviert werden. Damit soll, die Vielfalt (der Komponenten)
durch eine Vereinheitlichung (der Komponentenkopplung) gesteigert wer-
den.

Über die Kompatibilisierung der Teilmärkte für CAx-Komponenten wird
gleichzeitig eine >Vervollkommnung< des CM-Marktes bzw. der CAx-Teil-
märkte mit dem Ziel angestebt, die Transparenz zv erhöhen und die Trans-
aktionskosten zu verringern. Für den bislang aufgrund mangelnder Homo-
genität oder Fungibilität >unvollkommenen< CM-Markt ist die detaillierte
Prüfung und eine kostenintensive Integration des jeweiligen CAx-Angebots
durch den Nachfrager zwingend. Das jeweilige Angebot muß stets im Ein-
zelfall auf Leistungsvermögen, Bedarfsgerechtigkeit und Einpaßbarkeit in
das vorgesehene CIM-System geprüft werden, und das ohne eine Orientie-
rungshilfe anhand von vorgegebenen Kriterien. Bei technologieintensiven
Gütem liegen die Gebrauchstauglichkeit und Kompatibilität >im Verborge-
nen<< und der Kunde ist in aller Regel auf externe Transparenzhilfen ange-
wiesen. Im Fall der CM-Schnittstellen soll über die Normung, d.h. über die
Gleichartigkeit der Verknüpfungspunkte von CAx-Komponenten, die Ver-
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gleichbarkeit der CAx-Komponenten erleichtert werden. Weil bei technolo-
giehaltigen Produkten weder Tradition noch individuelle Erfahrungswerte
zur Herstellung der erforderlichen Vergleichbarkeit ausreichen, soll durch
intersubjektiv gültige Normen die >Vervollkommnung< des Marktes erreicht
werden. Die erwünschte Einheitlichkeit der ClM-Schnittstellen macht in
diesem Fall die wesentlichen Eigenschaften der angebotenen CIM-Kompo-
nenten - wie beispielsweise Handhabbarkeit, Ausstattungsmerkmale, Ge-
brauchstauglichkeit und Qualität - nachvollziehbar. Die genormte Schnitt-
stelle steigert über die gewonnene Vergleichbarkeit der Produkte die Markf
transparenz, was zugleich die Wettbewerbsintensität zwischen den Anbie-
tem erhöht. Die normgerechten Produkte werden infolge reduzierten Trans-
aktionskosten >marktgängiger<<. Die Normung von ClM-Schnittstellen stei-
gert den Wettbewerb zwischen den Anbietern von CAx-Komponenten, in-
dem sie den Wettbewerb (bei den Schnittstellen) beschränkt.

In der mittlerweile weltweit angelaufenen Normung von ClM-Schnitr
stellen steht bislang die Definition von Protokollen für lokale Netzwerke,
also die Herstellung der Kommunikationsf?ihigkeit von ClM-Komponenten,
im Mittelpunkt. Grundlage dieser Normungsarbeiten bildet zumeist das
ISO-OSl-Referenzmodell. Besondere Bedeutung haben MAP (Manufac-
turing Automation Protocols) für die unternehmensweite Kommunikation
im Fertigungsbereich und TOP (Technical and Office Protocols) für die
Kommunikation im Bürobereich erlangt. In dem zweiten Normungsbereich
geht es um die Definition von Daten- und Programmschnittstellen, die den
Daten- und Programmaustausch zwischen verschiedenen CM-Kompo-
nenten bzw. CAx-Inseln ermöglichen sollen. Zu diesem Komplex gehören
beispielsweise CLDATA und IRADATA (Programmierung von NC-Ma-
schinen und Industrierobotern), GKS, CGM, CGI und PHIGS (Graphikver-
arbeitung), IGES und SET (CAD-Datenaustausch) oder PDES und STEP
(Austausch von Produktmodellen).

5.2.2 Initiativen zur ClM-Schnittstellennormung

Der in anderen Ländern und auf europiüscher wie internationaler Ebene er-
reichte Vorsprung in der Normung von ClM-Schnittstellen setzte die bun-
desdeutsche Industrie unter erheblichen Handlungsdruck. Der Sachverhalt,
daß in anderen Ländern und in übergeordneten Organisationen mit Nach-
druck an Normen für ClM-Schnittstellen gearbeitet wird, beinhaltet für die
Wirtschaft der Bundesrepublik eine Reihe von Gefahren:
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- die Nichtberücksichtigung spezifischer deutscher Anfordenrngen bei der

internationalen CM-Normung bei gleichzeitigem Zwang zur Einhaltung

dieser Normen aufgrund des internationalen Wettbewerbs;

- der CM-Markt geht an der Bundesrepublik Deutschland vorbei, d.h. po-

tentielle CM-Komponentenhersteller verlieren den Anschluß an den in-
temationalen Markt und/oder verfligbare, genormte CM-Produkte wer-
den nicht genutzt bzw. müssen im Ausland bezogen werden;

- es können indirekt Handelshemmnisse entstehen;

- es entsteht eine Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Innovations-
potential ausländischer Anbieter von ClM-Komponenten.
(DIN 1987b:36)

Angesichts dieser Risiken ist die Normung von CM-Schnittstellen auf Ini-
tiative des DIN gewissermaßen zu einer Staatsaufgabe deklariert worden.
Die Normung von CM-Schnittstellen wird mit Haushaltsmitteln des Bun-
desministeriums flir Forschung und Technologie (BMFT) gefördert. Das

BMFT hat im Rahmen des Förderprogftunms >Fertigungstechnik 1988 bis
1992< Finanzmittel in Millionenhöhe ftir die >ClM-Standardisierung< be-

reitgestellt.2l Damit sollen auch nationale Stellungnahmen zu den interna-
tionalen Normungsvorhaben (zu nennen sind beispielsweise STEP oder

MAP) vorbereitet und in den entscheidungsrelevanten Gremien vorgetragen

und vertreten werden. Dieses Vorhaben wird inzwischen im Rahmen des

Nachfolgeprogramms des BMFT zur Qualitätssicherung fortgeftihrt.
Diese staatliche Förderung verdankt sich den Vorarbeiten der >Kommis-

sion Computer Integrated Manufacturing (KCIM)<<, die vom DIN am

15.01.87 eingerichtet wurde. Der Gründung waren intensive Kontakte zwi-
schen Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Ministerien vorausge-
gangen. Dabei wurde Konsens darüber erzielt, daß es im Interesse der Bun-
desrepublik neben den internationalen Normungsaktivitäten auch einen na-

tionalen Bedarf an einer Normung von Schnittstellen für die rechnerinte-
grierte Produktion gebe. Das DIN wurde daher aufgefordert, den Hand-
lungsbedarf an Forschungs- Entwicklungs- und Normungsaufgaben näher
zu speziftziercn und ein Konzept zur Umsetzung der erforderlichen Initiati-
ven vorzulegen.22

Als erstes Arbeitsergebnis der KCIM wurde der DlN-Fachbericht 15

(Normung von Schnittstellen für die rechnerintegrierte hoduktion/CM -
Standortbestimmung und Handlungsbedarf) vorgestellt. Auf der Basis die-

Ygl. BMFT (1988).
Vgl. DIN (1987b).

2t
22
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ses Berichts konnten konkrete Arbeitsbereiche abgegrenzt werden. Um eine
möglichst praxisnahe Auswahl von Projekten aus dem breitgefaßten Hand-
lungsbedarf zu garantieren, wurde ein technischer Beirat mit CM-Experten
aus der Industrie gebildet, der die nach seiner Einschätzung dringlichsten
Projekte im Vorfeld der CM-Nonnung definierte. Seit Mitte 1988 werden
diese Arbeitsbereiche unter der Koordination von Prof. Dr. Warnecke (IPA)
von Hochschul- und Fraunhofer-Instituten in Zusammenarbeit mit Vertre-
tem aus der Industrie bearbeitet. Federftihrend in den vier gebildeten Ar-
beitsgruppen sind:

das Institut für Rechneranwendung in Planung und Konstruktion (RPK)
der Universität Karlsruhe (CAD);
das Laboratorium für V/erkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) der
RWTH Aachen (NC-Verfahrenskeffen);
das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
(IPA) Stuttgart (Fertigungssteuerung);

das Fraunhofer-Institut ftir Produktionsanlagen und Konstruktionstech-
nik (IPK) Berlin (Auftragsabwicklung).

5.2.3 Zwischen technozentrischer und anthropozentrischer
Technikgestaltung: CIM am Scheideweg

Auch wenn die Erstellung eines technischen Regelwerks flir ClM-schnitt-
stellen auf den ersten Blick ein rein technikimmanentes Optimierungspro-
blem darstellt, sind mit der ClM-Normung auch erhebliche soziale Implika-
tionen verbunden. Die rechnerintegrierte Produktion entsteht durch die
Kopplung und Integration aller Informationsprozesse. Damit ist ein zweifa-
cher Innovationsbedarf verbunden: Zum einen muß die Kommunikations-
und Integrationsfdhigkeit aller Hard- und Software-Komponenten herge-
stellt werden. Darum geht es - wie gezeigt - in der technischen Normung
der CM-Schnittstellen in erster Linie. Zum anderen müssen aber gleichzei-
tig auch die betrieblichen Organisationsstrukturen in ihrem Aufbau und Ab-
lauf den Erfordemissen und Möglichkeiten der rechnerintegrierten Produk-
tion angepaßt, also grundlegend verilndert werden. Beide Aufgaben hängen
aber inhaltlich in einer Weise zusrunmen, daß sie sich nicht losgelöst von-
einander abarbeiten lassen. Die auf dem ersten Blick naheliegende Vorstel-
lung, wonach der Normungsbedarf über technisch-wissenschaftliche Ver-
bände abgedeckt wird, während die Reorganisation der betrieblichen Struk-
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turen auf der betrieblichen Ebene vorgenommen wird, dürfte sich insofem
letztlich als unrealistisch erweisen, als die Normungsgremien recht genaue

Kenntnisse über die Organisationsstrukturen der >Fabrik der Zukunft< benö-
tigen, um geeignete Schnittstellen definieren zu können. Umgekehrt müssen
die Betriebe Informationen über das durch Normung marktgängig gemachte
Angebot, insbesondere tiber die definierten Schnittstellen, haben, bevor sie
geeignete Schritte der Reorganisation ihrer Binnenstrukturen einleiten kön-
nen.

Aus diesem Dilemma kann nur dann ein Ausweg gefunden werden, wenn
die Normungsgremien die Organisationsstrukturen der >Fabrik der Zukunft<
zumindest abstrakt und implizit in Form von >Referenzmodellen< in ihre Ar-
beit einfließen lassen. Die Schnittstellen sind damit nur bezogen auf ein sol-
ches Referenzmodell hin zu definieren. Damit setzen die Normungsgremien
mit ihren Aussagen über Schnittstellen aber zugleich Strukturvorgaben für
die Betriebs- und Arbeitsorganisation.

Folgt man der industriesoziologischen Diskussion, dann steht die Fabrik
der Zukunft vor einem Scheideweg konkunierender Modelle der Arbeits-
und Betriebsorganisation. Sie stellt einem >technokratisch-bomiertem< (al-
ten) ein >empirisch-unideologisches<< (neues) Produktionskonzept (Kern/
Schumann 1984) gegenüber, unterscheidet zwischen einem >technozentri-
schen<< und einem >anthropozentrischen Entwicklungspfad<< (Brödner 1 985)
oder grenzt - weniger spektakulär - die Taylorisierung von der >kontrollier-
ten Autonomie< (Wotschack 1987) ab.23 Demnach ist mit der >systemi-
schen Rationalisierung< häufig, aber nicht unbedingt zwingend, eine spezi-
fische Rationalisierungsstrategie verbunden, die mit den positiv besetzten
Begriffen wie >>neu<< oder >anthropozentrisch< belegt wird.

Auf der Grundlage von Erhebungen in der Automobilindustrie, im Werk-
zeugmaschinenbau und in der chemischen Industrie machten beispielsweise
Kern/Schumann (1984) eine neue, ganzheitliche Arbeits- und Aufgabenge-
staltung aus, die sich bereits an einzelnen Stellen der industriellen Kernsek-
toren empirisch nachweisen lasse und die sich - so ihre Vermutung - in Zu-
kunft gegenüber den in tayloristischer Tradition stehenden Rationalisie-
rungsstrategien als überlegen erweisen werde. Die >neuen Produktionskon-
zepte<< setzen auf eine breitere Nutzung des menschlichen Arbeitsvermö-
gens und auf die Leistungsbereitschaft und Kooperationsf?ihigkeit der fu-
beitnehmer. Sie fördern deshalb die Qualifizierung von Arbeitern.24 Mit

23 Vgl. zu diesen Dichotomien auch Littler (1987).
24 Vgl. auch Piore/Sabel (1985), Brödner (1985).
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dieser >Reprofessionalisierung<< der Arbeit sei eine Verringerung der funk-
tionalen, fachlichen und hierarchischen Arbeitsteilung verbunden. Lange

Informations- und Entscheidungswege durch eine ausdifferenzierte und tief-
gegliederte Hierarchie stehen in dieser Argumentationslinie der geforderten

Flexibilität ebenso im Wege wie die bei herkömmlichen Organisationsstruk-
turen unvermeidbaren Reibungsverluste bei den Umsetzungen der getroffe-
nen Entscheidungen durch zahlreiche vertikale Unternehmensebenen hin-
durch. In dieser Perspektive werden daher eine Dezentralisierung von Ent-
scheidungen, eine weitreichende Delegation von Verantwortung, ein Zu-
sammenwirken in Arbeitsgruppen, ein Ausbau kooperativer Arbeitsstruktu-
ren und eine neue Kommunikationsstruktur, die alte Formen der Arbeitsdis-
ziplin ersetzt, als Ziele der Reorganisation benannt.25

An diese Ausrichtung knäpfen die Protagonisten der CM-Idee an, wenn
sie die Zukunft der Fabrik in schönen Farben ausmalen: >Die Fabrik von
morgen wird andere Techniken, andere Organisationsformen, andere Mana-
gementinstrumente erfordern. Sie wird Produkte humaner, wirtschaftlicher,
ressourcenschonender und qualitativ besser herstellen. Der Innovations-
schub der Informationstechnik hat eine Dichte erreicht, die den Fortbestand
von traditionellen Unternehmensstrukturen zumindest in Frage stellt. Wir
stehen an der Schwelle eines Phasensprungs, der ein Umdenken, ein Verän-
dern, ein Neugestalten der Fabrik erfordert< (Spur/Specht 1987: 208). Was
die Arbeitsfolgen dieser neuen industriellen Revolution anbelangt, verhei-
ßen die Apologeten, daß die >volle Ausnutzung eines durchgängigen Infor-
mationsflusses veränderte Formen kooperativer Arbeit [erlaubt]< (ebd.):

Informationshierarchien werden abgebaut, das Fachwissen des Betriebes
steht allen Beschäftigten zur Verfügung. Dies bedeutet auch eine stärkere

Dezentralisierung und damit eine stärkere Entwicklung und Qualifizierung
von fubeitsinhalten vor Ort, gewissermaßen im dezentralen Feld des Produk-
tionsprozesses. (Spur/Specht 1987 | 2W)

In Konkurrenz dazu werden in Verlängerung der tayloristischen Tradition
aber nach wie vor auch Konzepte weitreichender Arbeitsteilung und zentra-
listischer Steuerung in vielen Betrieben, Unternehmen und Unternehmens-
komplexen weiterverfolgt und auf der Basis einer entsprechenden CIM-Phi-
losophie verfeinert. Solche tayloristischen CM-Philosophien setzen auf
eine möglichst weitgehende Technisierung und Automatisierung. Die aus

25 Entsprechend mehren sich die Handbücher, die entsprechende Vorschläge für neue

Formen der Arbeitsorganisation unterbreiten; vgl. z.B. Pieper/ Ströhtgen (1993).
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technischen und ökonomischen Gründen verbleibende Restarbeit wird als

potentieller Störfaktor interpretiert, der möglichst durch eine rigide Arbeits-

teilung und eine Reduktion der Entscheidungsspielräume der Arbeitnehmer

zubegrenzen ist. Der Arbeitnehmer erscheint in diesem Ansatz nur als ein

Glied in der technologischen Kette, seine A$eitsinhalte und -abläufe wer-
den weitgehend von den technologischen Anforderungen bestimmt. Mit die-

sem rechnergestützten und rechnerintegrierten Neotaylorismus geht eine

weitere Polarisierung von qualifi zierten und unqualifi zietten Arbeitskräften
einher.

Beide Positionen bilden aber freilich nur die Eckpunkte eines Kontinu-
ums. Dazwischen liegen zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die >Fabrik

der Zukunft<< ist noch keineswegs ausgereift, noch bestehen unterschiedliche
Vorstellungen, noch sind unterschiedliche Wege begehbar.26 Ob die Be-
triebe in Zukunft überwiegend einen Weg in tayloristischer Tradition wäh-

len, der zu einer weiteren Funktionsentleerung der Froduktionsarbeit ftihren
würde, oder ob sich ein Umschalten in Richtung ganzheitlicher und dezen-

traler Formen der Produktionsarbeit durchsetzt, ist nach dem bisherigen For-
schungsstand noch nicht eindeutig zu beantworten; dazu sind die vorliegen-
den Studien in ihren Befunden und Aussagen zu facettenreich und teilweise
widersprüchlich, zumindest aber uneinheitlich.2T

Gleichwohl zeigen sich einige spezifische Trends und Probleme, die auch

unabhängig von den jeweils gewählten Rationalisierungsstrategien auf den

engen Zusammenhang von ClM-Technologie und Betriebs- und Arbeitsor-
ganisation hinweisen. Was die Arbeitsfolgen anbelangt, ist der Wirkungs-
kreis der eingesetzten ClM-Technologien nicht nur auf die jeweils unmittel-
bar betroffenen Arbeitnehmer bzw. den Ausschnitt an Tätigkeiten be-

26 Vgl. zum Variationsreichtum der >Rationalität der Rationalisierung< und zu unter-

schiedlichen Rationalisierungsmustern auch Minssen (1992).

27 Die Heterogenität in der technischen Ausstattung und in der Arbeitsorganisation
zeigt sich für den deutschen Maschinenbau an den Ergebnissen der Panel-Untersu-

chung des Sonderforschungsbereichs 187 >Neue Infomrationstechnologien und fle-
xible Arbeitssysteme<; vgl. dazu die Beiträge in Schmid/ Widmeier (1992). Auch in
anderen Untersuchungen sind unterschiedliche Varianten bei der Nutzung neuer Pro-
duktionstechniken und bei der Veränderung der Arbeitsorganisation deutlich gewor-
den; vgl. bspw. Hirsch-Kreinsen/Wolf (1987). In einer größeren Studie der >Ent-
wicklungspfade von Industriearbeit( (Pries/Schmidt/Trinczek (1991) wurde inner-
halb und zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren (vgl. auch die Beiträge in
hies/ Schmidt/Trinczek 1989) hotz aller ungleichen und ungleichzeitigen Entwick-
lungen eine >Konvergenz<< ausgemacht; der Konvergenzthese ist allerdings wider-
sprochen worden; vgl. zur Kritik VoelzkodEichener (1991).
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schreinkt, die durch die jeweilige Technik ersetzt oder verändert werden,
sondern erstreckt sich zumeist über mehrere Arbeitnehmer- bzw. Tätigkeits-
gruppen und strahlt häufig sogar auf Tätigkeiten oder Arbeitnehmer aus, die
mit den eingesetzten Technologien überhaupt nicht in Berührung kommen.
Gleichzeitig ist die traditionelle Unterscheidung zwischen Technologie und
Organisation bei der Analyse der Wirkungen der CM-Technologien nicht
mehr angemessen; vielmehr hängen beide Aspekte unmittelbar zusarlmen,
weshalb ja auch mitunter zutreffend von >Organisationstechnologien<< ge-
sprochen wird.

Die CM-Technologien scheinen damit die - freilich auch früher nicht
unverrückbaren - Grenzen zwischen den verschiedenen Organisationsberei-
chen teilweise aufzuheben und teilweise neu abzustecken. Der gesamte or-
ganisatorische Aufbau der Untemehmen steht zur Disposition, denn CIM
zeichnet sich prinzipiell durch eine hohe betriebsorganisatorische Elastizität
und vielseitige Einsetzbarkeit aus. Begründet wird diese in der Industrieso-
ziologie mittlerweile gängige These mit den spezifischen Leistungseigen-
schaften der neuen Technologien, die betriebliche Informationen präzise,
schnell und umfassend zusammentragen, verarbeiten und weiterleiten kön-
nen und dadurch sowohl in der neo-tayloristischen als auch in der post-tay-
loristischen Variante als materielle Grundlage der Rationalisierung dienen
können.

Aus dem Sachverhalt aber, daß es bei vorgegebenen technologischen
Ausgangsbedingungen nicht nur den >one best way< der Betriebs- und Ar-
beitsorganisation und der damit verknüpften Qualifi kationsstrukturen gibt,
daß also Taylors Optimum, welches nur gefunden und umgesetzt werden
mtlsse, sich zunehmend als inige Fiktion erweist, kann nun keinesfalls ge-
folgert werden, daß die Betriebs- und Arbeitsorganisation beliebig und will-
kürlich gestaltbar wäre. Vielmehr wird man von gewissen Bandbreiten an
Gestaltungsoptionen einer Technologie ausgehen müssen, die sich imZuge
ihre Realisation als konkrete Technik noch weiter verengen.

Wie die Anwenderbetriebe die verschiedenen Systemkomponenten zu-
sammenstellen, vernetzen und einsetzen, ist in erster Linie eine Frage der
betrieblichen Implementation. Dieser Einftihrungsprozeß wiederum wird
von einer Vielzahl betrieblicher und überbetrieblicher Rahmenbedingungen
beeinflußt. Die in aller Regel zeitaufwendige, vielstufige und komplexe Im-
plementation wird dabei von den Gestaltungspotentialen der verschiedenen
marktgängigen Techniken und Technikkonzeptionen vorstrukturiert.2E Das

28 Vgl. Schultz-Wild (1988), Schultz-Wild et al. (1989), Behr/Hirsch-Ikeinsen (1988).
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betriebs- und arbeitsorganisatorische Gestaltungspotential der auf dem
Markt für Produktionstechnik angebotenen Systemkomponenten und Sy-
steme stecken das Feld ab, innerhalb dessen die betriebsindividuelle Anpas-
sung und Ausformung des CM-Systems einschließlich der betriebs- und ar-
beitsorganisatorischen Umstellungen erfolgen kann.

Der damit angesprochene Zusammenhang von >Technik und Arbeit< ist
schon in früheren industriesoziologischen Arbeiten erkannt worden. So

schreiben Kem/Schumann (1972: 34): >Die Instrumentierung ist eine der
Nahtstellen, an der sich technische Planung und Arbeitsfolgen einer Neue-
rung treffen. Mit der Instrumentierung entscheidet sich weitgehend, welche
Arbeitshandlungen den Arbeitern an der neuen Anlage überlassen bleiben,
wo, wie häufig und in welcher Form die Eingriffe auszuführen sind. Die in-
strumentelle Ausstattung prägt damit die Form der Arbeitsorganisation, d.h.
die Zahl, Verteilung, Qualifikation und Beanspruchung der Arbeitskräfte.<
Dieser in der aktuellen techniksoziologischen Diskussion, die nach der Ab-
kehr vom >technologischen Determinismus< vor allem die Gestaltungsspiel-
räume der Technik in den Vordergrund schiebt, weitgehend vernachlässigte
Aspekt der in Technik inkorporierten Arbeitsfolgen wird aber gerade bei der
ClM-Technologie besonders deutlich.

Folgt man der Argumentation von Schultz-Wild (1988: 44), dann hat das
>marktgängige, konkrete Technikangebot<< eine präjudizierende Wirkung
auf die Gestaltung der >Betriebs- und Arbeitsorganisation sowie des Quali-
fikationseinsatzes insbesondere in den Fertigungswerkstätten<. Demnach
gibt es zum einen ein Angebot an technischen Lösungen der rechnerinte-
grierten Produktion, in denen >>mehr oder weniger implizit bestimmte, taylo-
ristisch ausgerichtete organisatorische Gestaltungsregeln sozusagen >fest

verdrahtet< enthalten sind, und von denen daher starke Einflüsse in Richtung
auf eine Zentralisierung von Dispositionsfunktionen, eine verschärfte Ar-
beitsteilung und - zumindest längerfristig - auf eine Aushöhlung_qualifizier-
ter Produktionsarbeit ausgehen<< (ebd.). Zum anderen gibt es >Techniken
und Technikkonzepte, die zwar nicht in etwa in ähnlicher Weise alternative,
betont qualifikationsorientierte, stärker ganzheitliche Arbeitsformen >mit-
transportieren<, die aber immerhin arbeitsorganisatorisch so variabel nutzbar
sind, daß sie dem Anwenderbetrieb sowohl den Weg zum rechnergesttitzten
Taylorismus als auch denjenigen zu Strukturen qualifizierter Produktionsar-
beit erlauben< (ebd.). Die marktgängigen Techniken und CM-Konzepte
bilden damit den Gestaltungskorridor, der Spielräume ftir unterschiedliche
Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation eröffnet, aber auch begrenzt.
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5.2,4 Die Normung als >Weiche<< zwischen zwei
technischen Entwicklungspfaden

Vor diesem Hintergrund läßt sich die entwicklungsbegleitende Normung
gewissermaßen als eine Weiche vor einer Verzweigung von Technologie-
optionen und konkreten Technikpfaden interpretieren. Denn durch techni-
sche Normung ergibt sich in aller Regel eine Reduktion der Angebotskom-
plexität. Diese Weiche kann nun in Richtung Neo-Taylorismus oder aber in
Richtung Post-Taylorismus gestellt werden. Je nach Weichenstellung in der
Normung entspricht das marktgängige Angebot an CM-Komponenten und
Systemen eher der einen oder eher der anderen Richtung.

Aus der Perspektive des einzelnen Anwenders ist eine technische Norm
eine Einflußgröße, durch die der technologisch bestehende Gestaltungsspiel-
raum in arbeits- und betriebsorganisatorischer Sicht de facto stark einge-
schränkt wird. Diese über technische Normung vermittelte Reduktion der
arbeits- und betriebsorganisatorischen Kontingenz wird freilich nicht als
solche vom Anwender registriert, weil er nicht die Technologie mit ihren
Gestaltungsoptionen, sondern nur die genormte Technik mit ihrem einge-
engten Gestaltungsspielraum vorfindet. Die technologieexternen Gestal-
tungsrestriktionen, die sich durch die Normung ergeben, werden daher vom
Anwender als technische Restriktion interpretiert und als technischer Sach-
zwang hingenommen. Durch die technische Normung wird die gestaltungs-
offene Technologie mithin in eine konkrete Technik überführt, die auf ein
spezifisches >Referenzmodell< hin zugeschnitten ist. Oder anders formuliert:
Die technische Normung überführt Gestaltungssoftware in Hardware, und
die Gestaltungsregeln werden mit der genormten Technik mittransportiert.ze

Da sich die ClM-relevante Normung erst in ihrem Anfangsstadium befin-
det, können die Fragen der betrieblichen Implementation und der arbeitsor-
ganisatorischen Folgen bislang nur teilweise bzw. spekulativ beantwortet
werden. Gleichwohl läißt sich zum einen anhand von Beispielen3o zeigen,
daß die technische Normung von ClM-Schnittstellen die Angebote mit
einem >inkorporierten Taylorismus< bevorzugt, dadurch die entsprechenden
Techniken in ihrer Marktgtingigkeit erhöht und infolgedessen die Rahmen-
bedingungen für eine >Requalifizierung<< der Produktionsarbeit verschlech-
tert. Zum anderen ist aber auch unverkennbar, daß die technische Normung

29 Vgl. dazu auch den Beitrag von Grupe/Hamacher (1988) sowie Noble (1986).
30 Vgl. Eichener (1990), Voelzkow (1989a, 1993d) und VoelzkodEichener (1992a,

1993).
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die Abkehr vom Taylorismus durch entsprechende Vorgaben unterstützen

und solchen Techniken zum Durchbruch verhelfen kann, die ganzheitliche

Arbeitsformen zumindest zulassen.

Zwar erscheint gerade bei den informationstechnischen Schnittstellen, die

auf den ersten Blick nur dem Datenaustausch innerhalb bzw. zwischen in-
formationsverarbeitenden Systemen dienen, der Bezug zur Arbeitsgestal-
tung besonders entfemt. Mit der Normung der textuellen, algorithmischen
Programmierung numerisch gesteuerter Maschinen durch DIN 66 025 und

DIN 66 215 existiert jedoch zumindest ein historisches Beispiel daftir, daß

mit einer technischen Norm eine wesentliche Restriktion für die Realisie-
rung einer spezifischen arbeitsorganisatorischen Option, nämlich der Werk-
stattprogrammierung, einherging.3l

Ahnliche Weichenstellungen werden wohl auch mit der angelaufenen

Normung von CM-Schnittstellen verbunden sein. Arbeitsorganisatorische
Implikationen werden insbesondere die zur Tnit konzipierten Schnittstellen
innerhalb der NC-Verfahrenskette, die CAD-Schnittstelle sowie die Schnitt-
stellen zwischen PPS und Werkstattsteuerung aufweisen. Dazu einige
Stichworte:

l. Zunächst ist entscheidend, welche Schnittstellen überhaupt genormt
werden. So erfordert die arbeitsorganisatorische Option einer Dezentra-

lisierung der Feindisposition, die mit dem Einsatz spezieller, auf Ferti-
gungsinseln zugeschnittener Leitstandsysteme verbunden ist, unter den

realen Bedingungen der bisherigen technischen Ausstattung der Produk-
tion eine Adaption der konventionellen, hierarchisch und monolithisch
(d.h. in einem homogenen Software-Modul) implementierten Produk-
tionsplanung und -steuerung (PPS). Die betrieblichen Realisierungs-
chancen ftir teilautonome flexible Fertigungsstrukturen können somit
durch eine Normung entsprechender Schnittstellen zwischen zentraler

PPS, dezentralen Feinsteuerungssystemen fär Fertigungsinseln und
einem dazwischengeschalteten System zur Koordination der verschiede-
nen Inseln gezielt gefördert werden.

2. Ferner ist für die Realisierungschancen teilautonomer flexibler Arbeits-
systeme zunächst von Bedeutung, wie bestimmte Schnittstellen gestaltet

werden. So wird z.B. die Praktikabilität der Integration von Werkstatt-
programmierung in eine teilautonome Arbeitsgruppe mit interner Auf-
gabenrotation davon beeinflußt, ob die CAD-NC-Schnittstelle uni- oder

3l Vgl. Grupe/Hamacher (1988), Hirsch-Kreinsen (1989), Noble (1986).
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bidirektional ist oder welchen Nachbearbeitungsaufwand bei der Über-
gabe der Geometriedaten sie verursacht.

3. Schließlich hängen die betrieblichen Implementationschancen einer de-
zentralen, teilautonomen Werkstattsteuerung davon ab, wann bzw. in
welcher Reihenfolge bestimmte Schnittstellennonnen aufgestellt wer-
den. So sehen die funktionell, nicht strukturell angelegten Unterneh-
mensmodelle der Kommission CIM im DIN oder des auf europäischer
Ebene normungsvorbereitenden ESPRIT-Projekts OSA (Open Systems
Architecture) eine extrem hohe Zahl von Schnittstellen zwischen fein
ausdifferenzierten, interdependenten Funktionen und Unterfunktionen
vor, deren Normung nicht simultan, sondern sukzessiv erfolgt. Daraus
ergibt sich, daß die Diffusion teilautonomer flexibler Fertigungsstruktu-
ren davon beeinflußt werden kann, ob die Normungsaktivitäten frtihzei-
tig die spezifischen Schnittstellen und die spezifische Adaption der
PPS-Systeme, die für die Realisierung teilautonomer flexibler Ferti-
gungsstrukturen im Rahmen von CM-Systemen erforderlich sind, be-
rticksichtigen. Die Frage ist, ob sie - entwicklungsbegleitend - struktur-
innovative Modul- und damit auch Aufgabenzuschnitte ermöglichen
oder ob sich die Normungssequenz an bereits entwickelten und am
Markt angebotenen CM-Komponenten orientiert, die auf konservativen,
hierarchisch-zentralistischen Organisationsmodellen basieren (2.B.
homogenen PPS-Systemen, die eine zentrale Feinsteuerung der Werk-
statt integrieren).

Obwohl die funktionalen Modelle der Theorie nach grundsätzlich struktur-
neutral sein sollen, können sie aufgrund der Praxis des Marktes dennoch
eine strukturkonservierende Wirkung entfalten, sofern dem nicht durch ent-
sprechende verbandliche (oder auch staatliche) Steuerungsleistungen entge-
gengewirkt wird, bspw. durch die Förderung von Entwicklungs- und Nor-
mungsprojekten ftlr ClM-Komponenten und Schnittstellen, die auf die spe-
zifischen Anforderungen von teilautonomen flexiblen Arbeitssystemen ab-
gestimmt sind.
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5.3 Grenzen der Legitimation durch Partizipation
in der entwicklungsbegleitenden Normung

Wie in Kapitel 3 bei der Darstellung der Arbeitsweise regelsetzender Orga-
nisationen deutlich geworden ist, basiert die Legitimation der Normung kei-
neswegs nur auf einer >Herrschaft kraft Wissen< (Wolf 1988), sondern auch
auf einer umfassenden Beteiligung aller >interessierten Kleise<<, also auf
einer dem Anspruch nach inklusiven funktionalen Repräsentation. An spä-

terer Stelle wird noch näher darauf einzugehen sein, ob dieses Beteiligungs-
gebot von den regelsetzenden Organisationen hinreichend eingelöst wird
(Kapitel T). Schon in der traditionellen Normung bestehen erhebliche Unter-
schiede in den Beteiligungsmöglichkeiten verschiedener Interessensgrup-
pen. Können hier Partizipationsdefizite, die aus einem Mangel an Verfäg-
barkeit von personellen und finanziellen Ressourcen sowie technischem
Sachverstand entstehen, kaum kompensiert werden, besteht bei der in der
entwicklungsbegleitenden Normung geforderten Verzahnung von Normung
und F&E eine noch größere Gefahr, daß sich die formalen Beteiligungs-
chancen ftir die Interessengruppen, die öffentliche Wertbezüge vertreten,
kaum realisieren lassen. Gegenüber den involvierten Vertretern der großen
Unternehmen und der hochgradig spezialisierten F&E-Einrichtungen (2.8.
Fraunhoferinstitute) haben die Vertreter öffentlicher Interessen mit einer
Reihe von Problemen zu kämpfen:

Mangelnde Information über Institutionen und Verfahren der Normung,
sowie über laufende Normungsvorhaben.
Begrenzte technische Kompetenz.
Finanzielle Restriktionen bei der Entsendung von Vertretern in die Nor-
mungsgremien.
Mangelnde Verfügbarkeit von Sachmitteln (2.B. Versuchsanlagen,
F&E-Kapazitäten etc. ).
Mangelnde Integration in die informellen Netzwerke der professionellen
Fachgemeinschaften.

Diese Probleme gelten sowohl für die Organisationen der Verbraucher, Ar-
beitnehmer und Umweltschützer als auch für die Vertreter der öffentlichen
Hand. Aus der Organisation des Normungsverfahrens erwachsen Beteili
gungsbanieren. Dazu zählen die langen Tpithoizonte, die mit einer dauer-
haften Mitarbeit verbunden sind. Dazu gehört auch der Sachverhalt, daß ge-
rade bei der entwicklungsbegleitenden Normung die wichtigen Entschei-
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dungen häufig in vorgelagerten Expertenkreisen, die wesentliche Beiträge
zur Entwurfsarbeit leisten, und nicht in den formell zuständigen Normen-
ausschüssen getroffen werden. Die faktische Verlagerung von Normungsar-
beiten in F&E-Teams oder -Projekte führt dazu, daß die offiziellen Nor-
mungsgremien die Entscheidungen, die in den Projektteams oder Unter-
nehmenskonsortien getroffen werden, nur noch formell ratifizieren können.
Hinzu kommt, daß Fragen der Sicherheit und der Sozial- und Umwelwer-
träglichkeit in der Regel nur marginale Teilaspekte einer ansonsten technik-
immanenten Normungsarbeit betreffen. Dies gilt in besonderem Maße für
Systemtechnologien wie die rechnerintegrierte Produktion. Die Berücksich-
tigung dieser öffentlichen Drittinteressen ist jedoch gerade bei der entwick-
lungsbegleitenden Normung geboten, weil eine hohe Komplexität, der sy-
stemische Charakter, die Neuartigkeit der Technologien und/oder der An-
wendungen sowie eine hohe Innovationsgeschwindigkeit häufig mit gestei-
gerten, unbekannten und schwer abschätzbaren Risiken einhergehen.

Die entwicklungsbegleitende Normung erfordert deshalb eine frühzeitige
antizipative Technikfolgenabschätzung. Diese Schlußfolgerung drängt sich
auf, weil bei der entwicklungsbegleitenden Normung bereits im Forschungs-
und Entwicklungsstadium wichtige Weichenstellungen zugunsten bestimm-
ter Entwicklungspfade getroffen werden und weil die >interessierten
Kreise<< (im Sinne jener Gruppen, die von diesen Entscheidungen >>betrof-

fen<< sind), ihre Interessen (noch) nicht formulieren und in den Normungs-
prozeß einspeisen können. Die entscheidungsreifen Sachverhalte und die
damit verbundenen Implikationen sind ihnen überhaupt noch nicht bekannt.
Während man also darüber streiten mag, ob in der traditionellen Normung
den Kriterien einer Berücksichtigung des >öffentlichen Interesses<< über die
>Legitimation durch Partizipation< hinreichend entsprochen wird, dürfte
unstrittig sein, daß eine solche Legitimationsbasis in der entwicklungsbe-
gleitenden Normung wenig Sinn macht, solange nicht durch zusätzliche
Maßnahmen sichergestellt wird, daß der Informationsvorsprung der invol-
vierten Unternehmen und Forschungs- und Entwicklungsstätten durch Ex-
pertisen kompensiert werden, die auf die spezifischen Belange der anson-
sten ausgeschlossenen >interessierten Kreise<< zugeschnitten sind.

Die Beteiligung solcher nicht der Wirtschaft und nicht der involvierten
Wissenschaft zuzuordnenden Interessen würde jedoch zumindest ermög-
licht, wenn fär die relevanten Aspekte der technischen Sicherheit und der
Sozial- und Umweltverträglichkeit Gremien gebildet werden, die sich spe-
ziell mit Fragen der Ergonomie, der Sicherheit, des Datenschutzes etc. be-
fassen und als Querschnittsgremien in die >rein< technischen Ausschüsse
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hineinwirken. Zur Wahrnehmung von Koordinations- und Aufsichtsfunktio-
nen sind zudem übergeordnete Gremien denkbar, die sich gezielt um die

Einbeziehung der interessierten Kreise auch in die entwicklungsbegleitende
Normung bemühen. Das auf vorschlag der Europäischen Kommission ein-

gerichtete Europiüsche Normungsforum läßt sich als ein erster Versuch in

diese Richtung interpretieren. Durch solche zusätzlichen Maßnahmen ist zu

gewährleisten, daß die Bringschuld der interessierten Kreise in eine Hol-
pflicht der Normungsgremien umgewandelt wird. Die Normenorganisatio-
nen, die regelerarbeitenden Organisationen im Vorfeld der Normung und

die Organisationen des Forschungstransfers müssen verpflichtet werden'

auch alle relevanten nicht-wirtschaftlichen Interessen unaufgefordert über

die jeweiligen Vorhaben zu informieren und zur Beteiligung aufzufordern.
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, daß zumindest in der

entwicklungsbegleitenden Normung das Legitimationsprinzip Partizipation

nicht tragfiihig ist, sofern nicht die Partizipationsf?ihigkeit der interessierten

Kreise über den Einbau einer TechniKolgenabschätzung hergestellt werden

kann. Nur auf der Grundlage einer TechniKolgenabschätzung können jene

kollektiven Akteure, die Belange der Arbeitnehmer, der Verbraucher und

des Umweltschutzes repräsentieren, die Expertise und Kompetenz erwerben'

die unerläßlich ist, um effektiv an der entwicklungsbegleitenden Normung

mitarbeiten zu können. Eine Technikfolgenabschätzung ist niemals wertfrei.
Sie wird immer - und diesen Zusammenhang macht der Begriff der >>Tech-

nikbewertung< deutlicher - aus dem Blickwinkel bestimmter Bewertungs-

kriterien durchgeführt. So wie die Normungsgremien - nach DIN 820 -
interessenpluralistisch besetzt werden müssen, so müßte nach der Verfah-
renslogik auch die entwicklungsbegleitende Normung die verschiedenen

Interessenbezüge widerspiegeln. Es erscheint daher nur konsequent, wenn

sowohl die Normenorganisationen als auch die staatlichen Institutionen, die

die entwicklungsbegleitende Normung als Bestandteil der Technologieför-
derung unterstätzen, den Engpaß in der Beteiligung der interessierten Kreise

erkennen und sich veranlaßt sehen, die drohende >soziale Schließung<< auf-
zubrechen und die ausgeschlossenen Interessen über die Installierung parti-
zipativer Maßnahmen doch in den Prozeß der entwicklungsbegleitenden
Normung zu integrieren. Beispiele für diesen Ansatz sind die BMFT-För-
derungen der normungsvorbereitenden F&E im Zusammenhang mit der

Normung von CIM und der Qualitätssicherung.
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Grundlagen verbandlicher Regierungsftihigkeit
in der technischen Regelsetzung

Die gesellschaftliche Techniksteuerung liegt nicht nur in der Hand des Staa-

tes, sondern auch in der Zuständigkeit von privaten Organisationen mit re-
gelsetzender Kompetenz. Letzteren ist insbesondere für die Operationalisie-
rung der gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf die technische Si-

cherheit und den Umweltschutz bescheinigt worden, einen wesentlichen
Beitrag zur >>Staatsentlastung< zu erbringen.l >Regeln der Technik sind
ein hervorragendes Feld technisch-wirtschaftlicher-sozialer Selbstverant-

wortung und staatsentlastender privatrechtlicher Betätigung. Je mehr die da-

zu Berufenen des technischen Sektors diese seltene Gelegenheit eigenver-

antwortlichen Handelns nutzen, um so besser für Technik und Wissenschaft,

um so besser auch für Staat und Gemeinwohl< (Balke L972bt 30).

Allerdings läßt eine solche Funktionszuschreibung noch offen, auf wel-
cher Grundlage die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz imstande

sind, diese gesellschaftlichen Ordnungsfunktionen zu erftillen' In jenen Bei-
trägen, die mehr oder weniger euphorisch in der technischen Regelsetzung

privater Instanzen eine staatsentlastende Tätigkeit sehen, bleibt die Frage

unterbelichtet, unter welchen institutionell-organisatorischen Voraussetzun-
gen die beschriebene Form der verbandlichen Staatsentlastung überhaupt

greift.
Diese Frage bezieht sich (zunächst) nicht auf die rechtsdogmatischen

>Bauchschmerzen<< jener Kritiker dieser klammheimlichen Delegation von
Rechtsetzungsbefugnissen auf nicht-staatliche Akteure, die demokratietheo-
retische Vorbehalte provoziert (vgl. dazu Kapitel 7). Es geht auch nicht um
die juristischen Kunstgriffe, mit denen technische Regelwerke privater Ver-
eine mit Rechtsnormen verknüpft werden. Es wird vielmehr die weitverbrei-

Vgl. bspw, Balke (1972a), EndelUGrefen/Schwarz (1980: 349), Herschel (1972),

Kölble (1980) oder Schlecht (1978).
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tete Annahme in Frage gestellt, daß immer dann, wenn der Staat den priva-
ten Instanzen ihre Kompetenzen beläßt, diese auch tatsächlich - quasi auto-
matisch - in erwarteter Weise geeignete technische Regelwerke produzie-
ren, die sodann als Hilfsmittel der Techniksteuerung herangezogen werden
können. In diesem Kapitel soll deshalb geklärt werden, unter welchen Vor-
aussetzungen und aufgrund welcher sozialen Mechanismen es den regelset-
zenden Verbänden überhaupt möglich ist, den (regulativen) Aufgabenbe-
reich der Techniksteuerung abzudecken und entsprechende Regeln der
Technik aufzustellen. Zu untersuchen ist, was die >Regierungsfähigkeit<<

solcher nichtstaatlichen Instanzen aufbaut und auf Dauer stellt.
Aufbauend auf eine einfache Systematik der spezifischen Probleme, die

Organisationen mit regelsetzender Kompetenz erfolgreich lösen müssen, um
ihre >staatsäquifunktionalen<< Potentiale zu entfalten (Abschnitt 6.1), wird
unter Verwendung einer organisationssoziologischen Systematik denkbarer

Quellen verbandlicher >Regierungsfähigkeit< (Abschnitt 6.2) gezeigt, daß
die regelsetzenden korporativen Akteure ihre erforderlichen Ressourcen
nicht (in ausreichendem Maße) endogen (also durch Übertragung entspre-
chender Rechte und Ressourcen durch ihre Mitglieder) gewinnen, sondern
auf eine exteme Stützung angewiesen sind (Abschnitt 6.3).

6.1 Organisatorische Voraussetzungen der Staatsentlastung
durch private Regierungen

Theoretisch spricht einiges dafür, daß technische Regeln auf freiwilliger
Basis nicht oder nicht in geeigneter Weise zustandekommen. Zwar mag an-
gesichts der Schwierigkeiten, durch einseitiges Staatshandeln technische Si-
cherheit zu gewährleisten, die Kooperation von Staat, Wirtschaft und Wis-
senschaft bei der erforderlichen Konkretisierung abstrakt gehaltener Sicher-
heitsziele vorteilhaft erscheinen. Die Vorteilhaftigkeit einer Kooperation er-
klärt aber nicht ihr Zustandekommen. Daß private Organisationen techni-
sche Regelwerke aufstellen, die als Hilfsmittel bei der Operationalisierung
unbestimmter Rechtsbegriffe genutzt werden können, ist vielmehr unwahr-
scheinlich, wenn man sich die Organisationsprobleme vor Augen hält, die
regelsetzende Verbände bewältigen können müssen, bevor die Staatsentla-
stung zustandekommt.
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Die Korporatismusforschung hat anhand anderer Beispiele der Übernah-

me öffentlicher Funktionen durch organisierte Interessen gezeigt, daß die
verbandliche Kompensation staatlicher Defizite, also die Produktion öffent-
licher Güter durch privatrechtlich verfaßte Interessenorganisationen, die
>Kooperationsfähigkeit< und >Kooperationsbereitschaft<< der organisierten

Interessen erfordert, wobei sich der Begriff der >Kooperationsfähigkeit< auf
das intermediäre Organisationspotential der Verbtinde beziehP, während

der Begriff >Kooperationsbereitschaft< flir die Bereitstellung dieses inter-
mediären Potentials für öffentliche Belange steht.

Die Kooperationsftihigkeit der Verbände erfordert ein intermedi?ires Po-

tential, das sie in die Lage versetzt, öffentliche Funktionen anstelle staatli-
cher Instanzen oder in Kooperation mit ihnen zu übernehmen. Es muß den

Verbänden möglich sein, ein Mindestmaß an Kompatibilität zwischen der

Definition des jeweiligen Gruppeninteresses und dem öffentlichen Interesse

herzustellen und entsprechende Verhaltensanforderungen intem durchzu-

setzen. Kooperationsfähig sind Verbände erst dann, wenn sie in der Lage

sind, drei Hürden zu nehmen:

Sie müssen Mitglieder gewinnen, an sich binden und zur Mitarbeit (und

sei es in Form einer Bereitstellung von Ressourcen) bewegen können
(Mobilisierungsproblematik) ;

Sie müssen Entscheidungen treffen können, d.h. sie müssen die Hetero-
genität von Mitgliederinteressen in eine homogene Einheit überftihren
können, die zudem tunlichst noch mit den jeweils anvisierten öffentli-
chen Interessen in Einklang stehen soll (Entscheidungsproblematik) ;

Sie müssen die intern oder mit >Dritten< ausgehandelten Entscheidungen,

soweit sie das Verhalten ihrer Mitglieder betreffen, auch auch gegenüber

ihren Mitgliedern bzw. gegentiber den Adressaten der technischen Re-
geln durchsetzen können (Verpflichtungsproblematik).

>Inwieweit die Verbände in der Lage sind, die ... für die Stabilität des politischen
Systems essentiellen Ordnungsfunktionen tatsäclrlich zu erftillen, ist vor allem ein
organisatorisches hoblem: Seine Lösung hängt davon ab, wie groß das intermediäre
Potential der zwischen >Basis< und >Steuerungszentrum( vermittelnden verbandlichen
Organisationsstrukturen ist und mit welcher Belastung die Willensbildungs- und
Kontrollmechanismen der kooperierenden Organisationen angesichts des Konflikts
zwischen den begrenzten Möglichkeiten einerseits und den über sie hinausgehenden
Aspirationen iher Mitglieder andererseits fertig werden können< (Streeck 1981:

t2 t.).

2
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Erst wenn diese organisatorischen Voraussetzungen erftillt sind, kommen
Interessenverb?inde und ihre gemeinsamen Gremien funktionaler Repräsen-
tation ftir eine Indienstnahme bei der Produktion öffentlicher Güter über-
haupt in Betracht. Für die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz
sind diese organisatorischen Voraussetzungen mit spezifischen Problemen
verbunden:

M obili s i e run g sftihi gke it

Die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz müssen den Sachver-
stand der >interessierten Kreise<< mobilisieren, d.h. die Bereitschaft der
Sachverständigen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik/Verwaltung
wecken können, an der technischen Regelsetzung teilzunehmen. Technische
Regeln sind Kollektivgüter. Der durch Vorliegen technischer Regeln eintre-
tende Nutzen kommt auch jenen Akteuren zugute, die sich nicht an ihrer Er-
stellung beteiligen. Deshalb ist zu fragen, was individuell-rationale Akteure
motiviert, Zeit, Geld und Wissen ftir die technische Regelsetzung bereitzu-
stellen. Dieser Mobilisierungsbedarf wird noch erhöht durch das Gebot, eine
möglichst vollständige Präsenz aller Gruppen sicherzustellen, die potentiell
durch die zur Disposition stehenden technischen Regeln betroffen sein
könnten. Diese möglichst vollständige Präsenz ist ftir die Organisationen
mit regelsetzender Kompetenz aus zwei Gründen unverzichtbar: Zum einen
gilt es, durch Inkorporierung der relevanten Interessenträger einer nachträg-
lichen Kritik durch Nichtbeteiligte, aber gleichwohl Betroffene vorzubeu-
gen. Zum anderen müssen die regelsetzenden Instanzen eine umfassende
Vertretung anstreben, um nach außen hin >glaubwürdig zu bleiben<<. Gerade
ihre Fähigkeit, als >Clearingstelle< zu fungieren, istja für staatliche Instan-
zen ein wichtiger Grund, den regelsetzenden Verbänden ihre Kompetenzen
zu belassen.

Entscheidun gsfdhi gkeit b ei hetero gener Intere s s enlage

Technische Regeln gelten gemeinhin aufgrund ihrer naturwissenschaftlich-
technischen Grundlagen als objektiv feststellbare Größen. Wäre dem so,

dann läge die entscheidene Hürde der verbandlichen Regelsetzung allein in
der mehr oder minder erfolgreichen Mobilisierung des Sachverstandes.
>>Wissen<< und nicht >>Interesse<< wäre das ausschlaggebende Kriterium bei
der technischen Regelsetzung. Die Entscheidungsfähigkeit der regelsetzen-
den Verbände wäre dann kein zusätzliches Organisationsproblem, denn tech-



Regierungsfähigkeit 189

nische Regeln könnten ohne Berücksichtigung außertechnischer Wertbe-
züge aufgestellt werden. Eine solche Interpretation ftihrt jedoch in die Ine.

Technische Regeln, insbesondere jene Regeln mit Rechtsrelevanz (also

bspw. Emissions- und Immissionsgrenzwerte3) sind - gleichgültig, ob sie

von staatlichen Stellen oder privaten Organisationen aufgestellt werden -
letztendlich immer politische Entscheidungen. Dies gilt selbst dann, wenn
sie auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse gefällt werden.
Die >Regeln der Technik< beschränken sich keineswegs nur auf sachliche
Beschreibungen von technischen Funktionszusammenhängen. Es geht ihnen
nicht nur darum, >>die den Dingen innewohnende Gesetzlichkeit<< aufzudek-
ken, sondern >entsprechend ihrer utilitZiren Zielsetzung um die Auswahl der
Mittel, die geeignet sind, einen gewollten Zweckzu erreichen; es geht ihnen
nicht um wertfreie kausale Erkenntnis, vielmehr um werthafte finale Gestal-
tung, nicht um kognitive, sondern um volitive Denkakte< (Herschel 1968:

617).
Wenn bspw. in einem Normenausschuß technische Sicherheitsanforde-

rungen einer potentiell geftihrlichen Anlage beurteilt und die >Sicherheit<

durch eine technische Norm verankert werden soll, dann mag der außenste-

hende Laie vermuten, daß der Begriff der >Sicherheit<< wörtlich zu nehmen
sei. >Sicherheit<< würde demnach bedeuten, daß überhaupt nichts mehr pas-

sieren kann. Zumindest den Angehörigen der technischen Disziplinen, also
den >Sachverständigen<<, ist jedoch klar, daß es eine absolute Sicherheit ei-
ner potentiell geftihrlichen Anlage nicht geben kann. Deshalb sprechen die
Experten dann von einer >sicheren<< Anlage, wenn diese nach dem von ih-
nen definierten >Stand der Technik<< sicher genug ist. Eine solche Aussage
enthält jedoch immer eine Wertung. Die verbleibenden Risiken werden als

zumutbar eingestuft. Es geht also nicht um eine völlige Risikofeiheit, son-
dern um die Festlegung einer relativen Sicherheit, was jedoch entsprechende
Wertungsmaßstäbe erfordert, und diese Wertungsmaßstäbe sind naturgemäß
nicht technischer Natur, sondern beziehen sich auf spezifische Interessen
(bspw. der wirtschaftlichen Zumutbarkeit).

Technische Regeln sind damit, auch wenn sie scheinbar nur vereinbarte
Festlegungen und Vereinheitlichungen von Begriffen, Bezeichnungen,
Kennwerten, Abmessungen, Eigenschaften, Verfahren, technischen Abläu-
fen und sonstigen Sachverhalten darstellen, >Steuerungselemente in techni
scher und ökonomischer Hinsicht und dienen als Maßstab zur Bewertung

Grenzwerte machen besonders deutlich, daß es bei technischen Regeln um politische
Entscheidungen geht; vgl. dazu auch den Band von Winter (1986).

3
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technischen Handelns und seiner Auswirkungen< (Eckardt 1989: 4). Znmlin
(I97 5 : 53) versteht deshalb unter technischen Normen >technisch-normative

Festlegungen<<. Noch klarer formuliert Strecker (1973:9) den sozialen Ge-

halt technischer Normen, wenn er sie als >Festlegungen oder Nieder-
schreibungen sozial adäquater Verhaltensweisen oder Fakten auf dem Ge-

biet der Technik und der Wirtschaft< definiert.a Damit ist inhaltlich zwi-
schen deskriptiven Sätzen, beispielsweise Begriffsdefinitionen, und prä-

skriptiven Sätzen, beispielsweise konkreten Verfahrensanweisungen, zu un-
terscheiden (ebd.).

Technische Regeln sind Resultate eines Aushandlungsprozesses. Sie sind
ein Kompromiß, den einbezogene Sachverständige unter Beachtung ver-
schiedener, insbesondere auch ökonomischer Interessen finden. Die außer-

technischen Wertbezüge ermöglichen überhaupt erst die Festlegung von
Technikstandards. >>..., it is not possible to use technical standards in poli-
cy-making objectively deducible from technical and scientific data, stan-

dards always represent an implicit evaluation of environmental conditions
and, mediately, of human life, health and well-being< (Majone 1976: 38).
Aufgrund dieser heterogenen außertechnischen Wertbezüge sind technische
Regeln ausgesprochen konfl iktträchtig.

Gerade der Interessenbezug technischer Regeln erklärt, warum ein so
großer Wert auf die Beteiligung aller von einer technischen Regel Betroffe-
nen bei der Regelerstellung gelegt wird. Gäbe es einen solchen Interessen-
bezug nicht, wäre es gleichgültig, wer eine technische Regel produziert; es

käme nur auf die Sachkompetenz an. Ie erfolgreicher aber die Organisatio-
nen mit regelsetzender Kompetenz bei der Mobilisierung der >interessierten
Kreise<< und des auf verschiedene Interessengruppen verteilten Sachverstan-
des sind, desto unwahrscheinlicher oder zumindest schwieriger wird die
Verabschiedung technischer Regeln im Konsens aller beteiligten Kräfte.

V e r pJ'l i c ht un g sfdh i gk e i t

Wie aus anderen Zusammenhängen der Verbändeforschung bekannt ist, sind
gerade im Hinblick auf die Verpflichtungsfähigkeit von privaten Regierun-
gen Zweifel angebracht. Zwar sind in den Satzungen von organisierten In-
teressen mitunter auch Sanktionen (beispielsweise die Verwarnung, die Rü-
ge, der Leistungsentzug oder gar der Ausschluß) vorgesehen, mit denen jene
Mitglieder >bestraft<< werden können, die gemeinsame Beschlüsse mißach-

4 Vgl. auch loerges (1989).



Regierungsftihigkeit 191

tens, dieses Sanktionspotential dürfte jedoch in aller Regel nicht ausrei-

chen, um den Mitgliedem den erforderlichen Gehorsam aufzunötigen.
Solche Zweifel an der Verpflichtungsfähigkeit drtingen sich auch für die

Organisationen mit regelsetzender Kompetenz auf. Ihre technischen Regeln

sind als solche nicht rechtsverbindlich. Die regelsetzenden Organisationen

müssen daher andere motivationale und/oder materielle Ressourcen zur Im-
plementation der technischen Regeln generieren können. Da die Befolgung
zumindest bei den regulativen technischen Regeln zusätzliche Kosten er-

zeugt, kann die Befolgungsbereitschaft bei den Adressaten keineswegs als

selbstverständlich unterstellt werden. Es ist zu klären, wodurch die techni-
schen Regeln bei ihren Zielgruppen Bindungswirkung erlangen.

6.2 QuellenverbandlicherRegierungsfähigkeit

Um Mitglieder zu bestimmten Handlungen bewegen und gleichzeitig uner-

wünschte Handlungsalternativen ausschalten zu können, braucht eine Orga-

nisation Macht. Eine mögliche Klassifkation verbandlicher Machtressourcen

läßt sich auf der Grundlage einer Systematisierung verbandlicher Aktivitä-
ten entwickeln. Drei Komplexe denkbarer Verbandsaktivitäten lassen sich

voneinander abgrenzen: Dem ersten Komplex ist die häufig unter dem

Stichwort >>fnteressenvertretung<< erfaßte Vermittlung zwischen Mitgliedern
und >>Dritten<< wie z.B. Staat, Gewerkschaften, Kunden, Lieferanten etc.

(politische Funktion) zuzurechnen. Der zweite Komplex umfaßt die Erstel-
lung von (Dienst-)Leistungen, die ausschließlich den Mitgliedern zugute

kommen (ökonomische Funktion). Der dritte Komplex bezieht sich auf die
Generierung, den Ausbau und die Pflege von Solidarnorlnen, die bei den

Mitgliedern identitätsstiftend wirken (solidarische Funktion). Diesen ver-
bandlichen Tätigkeitsfeldem lassen sich drei Ressourcenquellen zuordnen,

die es einem Verband ermöglichen, das Verhalten seiner Mitglieder zielge-
richtet zu beeinflussen. Abgrenzungskriterium ist dabei die Trägerschaft der
Ressourcen, die verbandliche Regierungsfähigkeit ermöglichen können.6

Vgl. z.B. Grochla (1959: 167), Schmädel (1968: 49 ff.), Schmölders (1965, 100)

oder Weigand (1968: 52 ff.).
Diese Klassifikation kann als eine für verbandssoziologische Untersuchungen geeig-
nete Weiterentwicklung einer Unterscheidung von Etzioni (1961) interpretiert wer-
den, der bekanntlich drei Machtmittel einer Organisation voneinander abgrenzte:

5
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So können >>Dritte<<, in der Regel die kollektivexternen Adressaten des kol-
lektiven Handelns, der Organisation Sanktionspotentiale vermitteln
(Zwang), die zur internen Durchsetzung konformen Verhaltens der Mitglie-
der genutzt werden können. Ferner kann der Verband selbst sein Dienstlei-
stungspotential zur Durchsetzung konformen Mitgliederverhaltens einsetzen
(Belohnung durch selektive, >Außenseiter<< diskriminierende Dienstleistun-
gen). Schließlich können die Mitglieder des Verbandes aufgrund von so-
zialen Normen und Symbolen den Verhaltenszumutungen Folge leisten; in
diesem Fall ermöglichen die Normen und Symbole die Durchsetzung von
Verbandsimperativen.

Verbandliche Inanspruchnahme von Sanktionsmitteln t>Dritter<< (Zwang )

Die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einem Verband oder die Einhaltung
von Handlungsanweisungen, die eine private Regierung aufstellt, können
das Ergebnis des Bemühens sein, ansonsten anstehende Sanktionen >Drit-
ter<< zu umgehen. Bei dem >Dritten<< wird es sich in der Regel um den
Adressaten handeln, auf den die Interessengruppe durch den Verband oder
das verbandliche Verhandlungssystem einwirken will. So versuchen z.B.
die Gewerkschaften mitunter, tarifpolitische Durchbrüche bei jenen Unter-
nehmen zu erreichen, die dem entsprechenden Arbeitgeberverband nicht an-
gehören. Die Nichtmitgliedschaft in dem Arbeitgeberverband wird in die-
sem Fall de facto durch die Gewerkschaft >>bestraft<<. Eine solche Politik der
gezielten Diskriminierung von >Außenseitern< ftihrt häufig erst dazu, daß
sich verbandliche Verhandlungssysteme aufbauen lassen. So läßt sich bei
dem tarifpolitischen Verhandlungssystem von Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften nachzeichnen, daß die (nicht unbedingt intendierte) wech-
selseitige Stabilisierung durch eine wechselseitige Nutzung der Sanktions-
potentiale der Konfliktpartner gegenüber den nicht organisationswilligen
Gruppen der jeweiligen Verbandsdomänen beruht.z

(Macht durch Zwang (coercive power), Macht durch Belohnung (remunerative
power), Macht durch Normen und Symbole (normative power). Vgl. auch Wilson
(1973), der zu einer ähnlichen Systematik im Hinblick auf die Beitritts- und Bei-
tragsmotive von Verbandsmitgliedern gelangt.
Solche gewerkschaftlichen >Organisationshilfen< ftr Arbeitgeberverbände zeigt das
Beispiel der Entstehungsgeschichte des Arbeitgeberverbandes in der Nahrungs- und
Genußmittelindustrie. Die Einheitsgewerkschaft dieses heterogenen Wirtschaftssek-
tors hat der nach einzelnen Wirtschaftssparten fragmentierten Gegenseite der Arbeit-
geber durch das gezielte gegenseitige Ausspielen die Gründung eines ebenfalls den

7
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Verbandlich generierte selektive Anreize ( Belohnung )

Verbände bieten in aller Regel auch Leistungen an, die ausschließlich den
Mitgliedern der Organisation gewährt werden. Nicht nur Solidarität zwi-
schen Gruppenmitgliedern, sondern auch Tausch zwischen Verband und
Mitgliedem stabilisiert einen Verband als Organisation. Dadurch können
sich Mitgliedschaftsmotiv und originärer Organisationszweck verselbstän-
digen. Das Mitglied ist Mitglied nicht wegen der Kollektivgüter, die die Or-
ganisation erstellt (in den Genuß dieser Güter ktime der Akteur auch ohne
Mitgliedschaft), sondem wegen der angebotenen selektiven Güter, also aus

ökonomischen Gründen. Es ist nun denkbar, daß der Verband seine selekti-
ven Güter als Ressource zur Durchsetzung einer Entscheidung nutzt, die
eine Handlung seiner Mitglieder einschließt, zu der sie ansonsten freiwillig
nicht bereit wären. Das selektive, Außenseiter diskriminierende Leistungs-
spektrum wird damit zum Drohpotential. Derartige verbandliche Sanktions-
mittel greifen allerdings nur dann, wenn die Kosten, die im Falle nicht-
kooperativen Handelns auf das Gruppenmitglied durch Verlust der Ver-
bandsleistungen zukämen, höher sind als die möglicherweise eintretenden
Gewinne, die durch nicht-kooperatives Handeln realisiert werden können.

Solidarnormen (soziale Normen und Symbole)

Verbandsbeitritt und -beitrag einschließlich der Befolgung von Verbandsim-
perativen können schließlich auch das Ergebnis nicht eigeninteressierter,
d.h. individuell->irrationaler< Entscheidungen sein. >Irrational< ist ein Ver-
bandsbeitritt und -beitrag dann, wenn sich ein Akteur kooperativ zeigt, ob-
wohl mit diesem Verhalten keine individuell zurechenbaren Vorteile ver-
bunden sind, deren Nutzen die Kosten des kooperativen Handelns überstei-
gen. Das kooperative Handeln ist in diesem Fall selbst der Zweck und nicht
ein Mittel. Für einen korporativen Akteur erwächst aus einer solchen wertra-
tionalen oder traditionalen Bindung der Mitglieder ein gewisser Spielraum
für autonomes Handeln, das sich zumindest partiell von den unmittelbar auf
Eigennutz ausgerichteten (aber aufgrund der Bindung nicht präsenten) Mit-
gliederinteressen lösen kann. Die Handlungsanweisungen des korporativen
Akteurs werden befolgt, weil die Verbandsregeln aus Perspektive des Ein-

gesirmten Sektor umfassenden Arbeitgeberverbandes gewissermaßen aufgenötigt; das
Verhandlungsmandat des umfassenden Arbeitgeberverbandes stützte sich damit fak-
tisch aufdie Sanktionspotentiale der Einheitsgewerkschaft. Vgl. dazu Hilbert/Voelz-
kow (1987).
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zelmitglieds - ungeachtet etwaiger Kosteneffekte - einen Anspruch auf
Einhaltung einschließen, der nicht in Frage gestellt wird. Das Kollektivgut
der Gruppe kommt zustande, weil die einzelnen Mitglieder gemäß a|aep-
tierter Normen agieren. Die vom Verband generierten oder reaktivierten So-
lidarnormen suspendieren die Kriterien individuell-rationalen Handelns. Die
Gruppenmitglieder orientieren sich an eben diesen Normen und nicht (mehr)

an individuellen Kalkülen. Durch Rückgriff auf eine berufsständische Ethik,
auf die Ehre der Profession, auf den Ruf der Industrie etc. wird einzelwirt-
schaftliche Rationalität ausgeschaltet und dadurch Verbandsbeitritt und -bei-
trag gesichert.

Gerade was die letztgenannte Quelle verbandlicher Handlungsfähigkeit
anbelangt, ist hier nur am am Rande auf die mittlerweile in der sozialwis-
senschaftlichen Diskussion geläufige These hinzuweisen, nach der ein Ver-
fall solcher solidarischen und normativen Orientierungen zu verzeichnen ist.
Skeptische Stimmen vermuten angesichts der zunehmenden Pluralisierung
der Interessenprofile und der Erosion traditioneller Kollektive und Kollek-
tivbegriffe, daß auch mit einer Auflösung der traditionellen Solidaritätsmu-
ster zu rechnen sei. Zur Charakterisierung der veränderten sozialstrukturel-
len Gegebenheiten wird dabei oft auf den Begriff der >Individualisierung<
zurückgegriffen. Befunde der empirischen und theoretischen Sozialstruktur-
forschung führen zu der These, >>daß >moderne< Sozialstrukturen dahin ten-
dieren, großflächige Gleichförmigkeiten der sozialen Lage und des sozio-
kulturellen Milieus zu ersetzen und an deren Stelle atomisierte, pluralisierte,
im raschen Wandel befindliche und deshalb wenig assoziationsgeeignete
soziale und kulturelle Formationen treten zu lassen<< (Offe 1989: 16). Für
die Interessenverbände als eine der tragenden Säulen des Systems der Inter-
essenvermittlung (neben den Parteien) hätte dies überaus problematische
Folgen. Bezogen auf die Systematik möglicher Quellen verbandlicher Re-
gierungsftihigkeit hieße dies, daß sich infolge eines allgemeinen Verlustes
kollektiver Identitäten eine >>Austrocknung der vororganisatorischen Quel-
len formaler Organisierung und organisatorischer Loyalität< (Streeck 1987:
475) ergibt, was die intermediären kollektiven Akteure in ihrer binnenorga-
nisatorischen Stabilität schwächen würde. >>Steigende Vielfalt an der Basis
intermediärer Organisationen ... droht diesen eine Ressource zu entziehen,
die für deren spezifisches Funktionieren bislang unentbehrlich schien: jene
elementare, aus sozialer Homogenität erwachsende rmechanische Solidari-
tät<, auf deren Grundlage allein vermittelnde Organisationen im Austausch
mit ihresgleichen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene >organische Solidarität<
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erzeugen können - oder jedenfalls konnten<< (Streeck 1987: 477).t p1
dieser Stelle soll offen bleiben, ob diese in Anlehnung an Durkheims Be-
grifflichkeiten thematisierten Krisentendenzen tatsächlich unaufttaltsam
voranschreiten oder ob im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung nicht
auch neue Bindungen erwachsen, die die alten ablösen und ersetzen. Die
technische Regelsetzung zumindest kommt, wie nachfolgend gezeigt wird,
auch ohne ein solches >>selbstloses Handeln< der Beteiligten und der Adres-
saten ihrer privaten Regierung aus.

6.3 GrundlagenverbandlicherRegierungstähigkeit
in der technischen Regelsetzung

6.3.1 Verpflichtungsfähigkeit der Organisationen mit regelsetzender
Kompetenz bei der Durchsetzung technischer Regeln

Wendet man die vorgestellte Klassifikation verbandlicher Ressourcen im
Hinblick auf die Frage an, wie die hier untersuchten Organisationen das für
technische Regelwerke erforderliche Maß an Regierungsfähigkeit generie-

ren, so bietet sich das folgende Bild.
Eine untergeordnete Rolle spielen die selektiven Verbandsleistungen als

Sanktionspotential gegen jene Akteure, die technische Regeln mißachten.
Dies zum einen, weil die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz
nicht über ein entsprechend gewichtiges Bündel an selektiven Verbandslei-
stungen verfügen, zum anderen, weil ein solches Sanktionspotential - wäire

es vorhanden - aus Gründen der verbandlichen Stabilität wohl kaum gegen
jene Mitglieder einsetzbar wäre, denen nicht mehr vorzuwerfen ist als die
Nichteinhaltung von technischen Regeln, deren Bindungswirkung sich per
definitionem nur durch die Akzeptanz des Normadressaten ergeben soll.

Viel wichtiger für eine erfolgreiche Implementation sind Solidarnormen.
Adressaten technischer Regelwerke sind vor allem die Ingenieure. Bei die-
ser Berufsgruppe spielen normative Standards wie z.B. die Ethik der Pro-
fession oder eine berufsständische Ehre eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Die Einhaltung technischer Regeln kann damit etwas sein, was sich der In-

Vgl. dazu auch Offe (1984b); Raschke (1985) und Inglehardt (1989) sowie den Bei
trag von Heinze/Hilbert/Voelzkow (1990).

8
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genieur >selbst schuldig< ist.e Die historischen Untersuchungen von
Lundgreen (1,979) und Bolenz (1987) zeigen, daß die Entstehungsgeschichte
der organisierten technischen Normsetzung auf das engste mit den Profes-
sionalisierungsbestrebungen der Ingenieure verbunden war. Es w?ire weitere
Untersuchungen wert, ob und inwieweit über die Bezugnahme auf Standes-

interessen von Berufskategorien (vor allem der Ingenieure) in der Normset-
zung die einseitige Orientierung auf gewerbliche Interessen eingeschränkt
und um Aspekte des Arbeits- oder Umweltschutzes ergilrlrzt wurde. Die
technischen Regelwerke lassen sich nämlich >>gewissermaßen als einen
st?indischen Gewissensanruf, als die Festlegung eines ständisch-ethischen
Leistungsminimums bezeichnen<< (Herschel 1 968 : 6 1 9). to

Durch derartige Solidarnormen und professionelle Standards wird die Im-
plementation der technischen Regeln ohne jeden Zweifel erleichtert, aber
gewährleistet wird sie damit nicht. Vor allem die Einhaltung der regulati-
ven, sicherheits- und umweltschutzinduzierten technischen Regeln kann mit
Kosten verbunden sein, die eine Mißachtung allzu attraktiv machen. Die
wohl wichtigste Ressource der regelsetzenden Verbände ist daher die Inan-
spruchnahme von Sanktionsmitteln >Dritter<.

Zu denken ist dabei zunächst an die Abnehmer jener Produkte, für die
technische Regeln aufgestellt wurden. Die Kunden können die Einhaltung
der technischen Regeln in ihren Einkaufsbedingungen festschreiben, was
aus der Perspektive der Anbieter zu der Notwendigkeit führt, die Regeln
einhalten zu müssen, um überhaupt noch verkaufen zu können. Die Sank-
tionspotentiale gehen in diesem Fall also von den Kunden aus: Derjenige,
der sich nicht an die technische Regel hält, wird durch Minderung des Auf-
trageingangs bestraft.tt Allerdings ist bei technischen Regeln, die eine In-

9 In mehreren Interviews, die im Rahmen des Projekts >Die Organisation von Wirt-
schaftsinteressen der Umweltschutzindustrie< geführt wurden, ist diese an professio-
nellen Leitbildern orientierte Befolgungsbereitschaft von Ingenieuren auch aus der
Industrie herausgehoben worden, >Ich habe ein Technikerherz und keine zwei Her-
zen<. >Die Einhaltung ... ist Ehrensache< (ebd.). >Die Techniker arbeiten in einer
eigenen Gedankenwelt, gehorchen einer eigenen, ausschließlich an der Technik
orientierten Verantwortlichkeit und lassen dabei wirtschaftliche oder pragmatische
Gesichtspunkte in den Hintergrund treten<; vgl. dazu Voelzkow/Hilbert/Heinze
(1987).

Vgl. dazu auch Mai (1989a) und Hortleder (1970).

In den Gesprächen mit Repräsentanten der Industrie ist der Zwang zur Einhaltung der
technischen Regeln, der sich aus der normgerechten Nachfrage ableitet, mehrfach
betont worden. >Kein Produkt läßt sich heute noch ohne die Berticksichtigung der
Normung verkaufen<

10
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ternalisierung externer Effekte bezwecken, nicht ohne weiteres davon aus-

zugehen, daß die Abnehmer der betreffenden Produkte die technischen Re-
geln übernehmen, weil damit zumeist eine Verteuerung des Produkts ver-
bunden ist.

Ein weiterer >>Dritter<<, der den technischen Verbänden de facto Sank-
tionsmittel zur Implementation sicherheits- und umweltschutzrelevanter Re-
geln bereitstellt, ist der Staat. Dieser kann den verbandlich aufgestellten
technischen Regeln ein gewisses Maß an Allgemeinverbindlichkeit verlei-
hen. Zwei Wege in diese Richtung sind denkbar und werden in der Praxis
auch beschritten: Zum einen kann der Staat die technischen Regeln in
Rechtsnormen überführen oder in Rechtsnormen auf technische Regeln ver-
weisen, zum anderen kann die Rechtsrelevanz technischer Regeln durch
Richterrecht hergestellt werden. Insbesondere durch die auf solche Weise
hergestellte Gefahr für den Normadressaten, bei Nichteinhaltung der Ver-
bandsregeln im Streitfall >vor den Kadi gezogen<< zu werden, ergibt sich
eine gewisse Zuverlässigkeit in der Implementation der technischen Regeln.

Konkrete Aussagen über umwelt- oder sicherheitstechnische Details fin-
det man in der Bundesrepublik Deutschland überwiegend in verbandlichen
Regeln der Technik.r2 Nicht der Staat, sondern die >Ingenieure und ihre
zumeist privatrechtlichen Gremien der technischen Normung bestimmen,
wie sicher >sicher genug< im Bereich der technischen Sicherheit ist< (Zöpel
1988: 10). Das deutsche Umwelt- und Technikrecht legt zwar rechtlich ver-
bindliche Sicherheitsziele fest, enthält sich aber gewöhnlich der sicherheits-
technischen Detailregelung; die Verhaltens- und Beschaffenheitsanforde-
rungen werden vielmehr mit unbestimmten Rechtsbegriffen und General-
klauseln wie >>allgemein anerkannte Regeln der Technik<<, >>Stand der Tech-
nik< oder >Stand von Wissenschaft und Technik<< vage umschrieben.l3

12 Die Anmerkungen zur Rechtsrelevanz betreffen nicht nur die deutschen Regeln der
Technik, sondern schließen die europiüschen Normen mit ein, denn diese werden als
DIN-EN-Normen vom Deutschen Institut für Normung übernommen und verbreitet;
so gesehen sind die europäischen Normen zugleich eine Teilmenge der in Deutsch-
land geltenden Regeln der Technik.

13 Der Gesetz- und Verordnungsgeber bedient sich bei seinen rechtlichen Vorgaben, die
unbestimmte Rechtsbegriffe beinhalten, einer Fülle von verschiedenen Formulierun-
gen, die bei ihrer Anwendung allein durch die Begriffsvielfalt erhebliche Konkreti-
sierungsprobleme erzeugen. Zu der Diskussion, ob die drei genannten unbestimmten
Rechtsbegriffe, die besonders häufig in den Rechtsnormen Verwendung finden, drei
(oder nur zwei) Anforderungsstufen implizieren, vgl. Battis/Gusy (1988: 140 ff.). Im
Umwelt- und Technikecht finden sich aber auch noch zahlreiche andere, mehr oder
minder hennscharf abgestufte unbestimmte Rechtsbegriffe; vgl. dazu Budde (1980).
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Daraus ergibt sich in der Praxis ein Zusammenspiel von staatlichen Rechts-

norrnen mit den von technisch-wissenschaftlichen Verbänden aufgestellten

technischen Regeln, die gemeinsam ein komplexes, mehrstufiges Normen-

systemla bilden.
Die mit der Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen verbundene

inhaltliche Zurückhaltung des Gesetz- und Verordnungsgebers wird mit
Hinweisen auf die spezifischen Schwierigkeiten begründet, die nach den

bisherigen Erfahrungen immer dann auftreten, wenn mit Recht die Entwick-
lung der Technik gesteuert werden soll. Aufgrund des Spannungsverhältnis-

ses von Recht und Technik spricht einiges gegen eine >perfektionierte Ver-
rechtlichung< technisch bedingter Risiken. Um dem technischen Fortschritt
Raum zu lassen, diesen aber gleichzeitig an die in den Gesetzestexten fixier-
ten Schutzziele anzubinden, bedient sich der Gesetz- und Verordnungsgeber

der genannten unbestimmten Rechtsbegriffe. Bei der Konkretisierung der

normativen Vorgaben des Gesetz- und Verordnungsgebers spielen dann die
technischen Regeln der privatrechtlich verfaßten Organisationen mit regel-
setzender Kompetenz im Bereich der Technik eine außerordentlich wichtige
Rolle.

Die Aufstellung einer technischen Regel durch einen eingetragenen Ver-
ein ist natürlich kein hoheitliches Handeln. Die technischen Regeln der pri-
vatrechtlichen Organisationen sind folglich von der Art und Weise ihrer Er-
arbeitung und von ihrer Bestimmung her auch keine Rechtsnormen. Das

Rechtsetzungsmonopol liegt nach der Verfassung allein beim Staat. Die
technischen Regeln haben daher >kraft Entstehung, Trägerschaft, Inhalt und
Anwendungsbereich den Charakter von Empfehlungen mit einer technisch-

normativen Wirkung< (Hartlieb 1984: 68), auf die sich eine Gruppe von
Fachleuten aus den interessierten Kreisen in den regelsetzenden Ausschüs-

sen verständigt haben. Auch wenn sich Behördenvertreter an der verbandli-
chen Normungsarbeit beteiligen, ändert dies nichts am privaten Charakter
der regelsetzenden Organisationen und der von ihnen herausgegebenen

Normen.

Böckenförde (1987:, 29) und Nicklisch (1983: 510) berichten von einer Untersu-

chung, derzufolge sich an 188 Stellen in Rechtsvorschriften 35 verschiedene Formu-
lierungen technischer Standards finden. >Diese verwirrende Vielfalt fordert geradezu

unterschiedliche Auslegungen heraus und zieht damit fast zwangsläufig divergieren-
de Entscheidungen in gleichgelagerten Fällen nach sich< (Nicklisch 1983: 510).

Vgl. Marburger (1979: 1l l).l4
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Die >Regeln der Technik< sind damit zwar als privatverbandliche Fest-

schreibungen aus sich heraus nicht rechtsverbindlichls, aber der Staat kann

ihre Bindungswirkung auf verschiedenen Wegen erhöhen. Vergleichsweise
randständig sind dabei noch jene konkreten Maßnahmen, die die Einhaltung
technischer Regeln im Rahmen der Vergabe staatlicher Fördermittel vor-
schreiben. So ist ja bekanntlich im sozialen Wohnungsbau verfahren wor-
den, aber auch in der Entwicklungshilfe, wo die Förderung von Bauprojek-
ten in den Entwicklungsländem von der Einhaltung deutscher Baunormen

abhängig gemacht wurde. Viel wichtiger sind indes die verschiedenen

rechtstechnischen Methoden, die hier nur kurz (ohne ohne Anspruch auf
rechtswissenschaftliche Vollkommenheit) aufgeführt werden, um in steue-

rungstheoretischer Absicht deutlich zu machen, wie variantenreich das

Recht als Ressourcenquelle verbandlicher Selbstregulierung zum Einsatz

kommt.

Inkorporation

Vereinzelt kommt es vor, daß der Inhalt einer technischen Regel wörtlich in
einen Gesetzes- oder Verordnungstext (oder in eine Verwaltungsvorschrift)
übernommen wird. In diesem Fall wird die von einem Verband aufgestellte
technische Regel wörtlich in eine Rechtsnorm (oder Verwaltungsvorschrift)
überführt.r6 Dieses Verfahren ist zwar aus rechtlicher Sicht völlig unbe-
denklich, kommt aber wegen spezifischer Nachteile (Stanheit) zumindest

bei Gesetzen und Verordnungen in der Praxis nur recht selten vor.

Verweisung

Von höherem Gewicht ist demgegenüber das Instrument der Verweisung.lT
Die Rechtsnorm kann bspw. auf eine technische Regel verweisen, die durch
Angabe des Ausgabedatums eindeutig bezeichnet wird (sogenannte >)starre(<

oder >statische<< Verweisung). Dieses Vorgehen erspart die wörtliche Wie-

l5 Vgl. statt vieler z.B. Gusy (1986, 1987, 1987a), von Heimburg (1982), Marburger
(1982 l2l ff.) oder als den >Klassiker< der rechtswissenschaftlichen Analyse ver-
bandlicher Regelsetzung die Studie von Marburger (1979, insb. :330 ff.); vgl. auch
Backherms (1976), Breuer (1976), Hanning (1976: insb. 6l ff) sowie die pointiert
formulierte Analyse von Battis/Gusy (1988: insb.22 ff.); eine knappe Übersicht bie-
tet Lübbe-Wolff (1990: insb. 89 ff.).
Beispiele für dieses Verfahren finden sich bei Hanning (1976: &).
Zu den Rechtsproblemen der Verweisung vgl, Brugger (1987).

t6
t7
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derholung der in Bezug genommenen Regel im Gesetzes- oder Verord-
nungstext. Beispielsweise finden sich in der TA-Luft und in der TA-Lärm
solche Verweisungen auf Regeln privater Normungsorganisationen.ls Von
höherem Bekanntheitsgrad dürfte der Verweis der Straßenverkehrszulas-
sungsverordnung in $ 35h auf DIN 13 163 und DIN 13 164 im Hinblick auf
das Erste-Hilfematerial sein. Ein anderes Beispiel findet sich in der Benzin-
qualitätsangabe-Verordnung, die in $ 1 unter Bezug auf DIN 51 600 und
DIN 51 607 die Auszeichnung der Benzinqualität an Tankstellen vor-
schreibt. Als Beispiel für eine Verwaltungsvorschrift, die auf DIN-Normen
Bezug nimmt, läßt sich die Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über techni-
sche Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz) anführen, die über 1.600
DIN-Normen enthält, die der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
aufgefiihrt hat, weil sich in diesen DIN-Normen nach seinem Urteil die
>allgemein anerkannten Regeln der Technik<< niedergeschlagen haben.le
Der Nachteil der statischen Verweisung liegt in der mangelnden Flexibilität;
durch sie wird eine ganz bestimmte technische Lösung rechtlich festge-
schrieben und kann nur durch eine Anderung der Rechtsnorm aktualisiert
werden. Dieses rechtstechnische Verfahren gilt aber verfassungsrechtlich als
unbedenklich. Die normergänzende gleitende (>dynamische<<) Verweisung
hingegen, die unmittelbar verpflichtend auf bestimmte technische Regeln in
ihrer jeweils gültigen Fassung Bezug nehmen würde, gilt als verfassungswi-
drig.zo Nur dann, wenn die Gesetze und Verordnungen die wesentlichen
technischen Einzelheiten selbst enthielten und die in Bezug genommenen
technischen Regeln nur unwesentliche Details klären würden, ließen sich
die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die dynamische Verweisung
ausräumen.

18

t9
Vgl. Fischer (1989: 49); Steinebach (1987).
Die genannten und weitere Beispiele ftir dieses Verfahren finden sich bei Budde
(1e87).
Die >dynamische Verweisung<< ist verfassungsrechtlich unzulässig, weil der Gesetz-
geber damit einen Teil seiner Rechtsetzungsbefugnisse auf eine nicht zur Rechtset-
zung befugte private Vereinigung übertragen würde; vgl. dazu z.B. Breuer (1976:
65 f.), Rittstiee |J982:239 t.), Brinkmann (1984: l5), Müller-Foell (1987: ll4);
Schwierz (1986: 57 ff.) oderjüngst die Expertisen von Denninger (1989, 1990, insb.
Rn 139 ff.).

20
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Indirekte Rezeption

Mit der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln ist
in der Verwaltungspraxis und in der Rechtsprechung häufig eine indirekte
Rezeption der überbetrieblichen technischen Regeln verbunden. Sie betrifft
die Rechtsanwendung. Die Behörden und Gerichte greifen bei der Konkreti-
sierung der sicherheits- und umwelttechnischen Rechtsnormen auf das ver-
bandliche Regelwerk zurück, weil es geeignet erscheint, bestehende Rege-
lungslücken und -unklarheiten trotz eigener Wissensdefizite und Entschei-
dungsunsicherheiten zu schließen. Damit werden die technischen Normen
auch dann, wenn in den technikbezogenen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften nicht unmittelbar auf sie verwiesen wird, vielfach rechtserheblich,
weil sie von der Verwaltungspraxis oder der Rechtsprechung als Maßstab
bei Suche nach jenem Punkt herangezogen werden, den der Gesetz- und
Verordnungsgeber gemeint haben könnte, als er mit unbestimmten Rechts-
begriffen die allgemein verbindlichen Rahmendaten der Technik umschrie-
ben hat.2r Wenn ein Gericht bspw. in einem Haftpflichtprozeß die Sorg-
faltspflichten bei der Herstellung oder Verwendung bestimmter technischer
Aggregate im konkreten Fall nach DIN-Normen bemißt, dann gewinnen
diese technischen Regeln eine erhebliche rechtliche Relevanz.

Allerdings sind die Behörden und Gerichte nicht verpflichtet, sich an den
überbetrieblichen technischen Regeln zu orientieren. Wie aber empirische
Analysen eindrucksvoll gezeigt haben, überwiegt in der Verwaltungspraxis
und in der Rechtsprechung die Bezugnahme auf das technische Regelwerk
der fachlich zuständigen Verbände. Nähere Analysen von Gerichts- und
Verwaltungsentscheidungen haben ergeben, daß >in vielen Fällen die Ge-
richte - ebenso wie die Behörden in Verwaltungsverfahren - ohne weiteres
davon aus(gehen), daß dem rechtlich Geforderten Genüge getan ist, wenn
die einschlägigen technischen Normen beachtet wurden<< (Müller-Foell
1987: 8). Von daher haben die technischen Regeln auch ohne rechtliche
Verbindlichkeit so etwas wie eine >Rechtssicherheitsfunktion< (Herschel
1972:7).zz

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist schließlich jene Rechtser-
heblichkeit der technischen Normen, die sich durch ihre Nennung in Aus-

2l Vgl. die Erläuterungen zum Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. (DIN l9Z5); vgl. auch Budde (1982,
1984, 1987), Jarass (1987) oder Marburger (1982).
Vgl. auch Nicklisch (1982a,b).22
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schreibungen und Verträgen (2.B. Lieferverträgen) zwecks Spezifikation

derLeistung ergibt. Selbstverständlich steht es den Vertragsparteien frei, die

Geltung bestimmter technischer Normen in ihrem Vertrag zu vereinbaren.

Eine solche Vereinfachung der Spezifikation der vertraglichen Leistungen
ist aber sehr weit verbreitet. So gewinnen bspw. zahlreiche technische Nor-
men beim Abschluß von Bauverträgen auf der Grundlage der Verdingungs-
ordnung ftir Bauleistungen (VOB) einen rechtlichen Stellenwert.23

Ko nfo rmit ät s p r üfun g e n und k rt ifi zi e r un g

Auch auf der europäischen Ebene arbeiten die rechtsetzenden Institutionen
bei ihren Vorgaben zur Technikbewertung und -gestaltung (Europiüsche

Richtlinien) vielfach mit unbestimmten Rechtsbegriffen und allgemein ge-

haltenen >grundlegenden Anforderungen<<, die bei ihrer Anwendung einer
weiteren Konkretisierung bedürfen. Dieser Regelungsbedarf wird in der

Praxis häufig durch die Arbeitsergebnisse von Organisationen mit regelset-

zender Kompetenz auf dem Gebiet der technischen Normung, also nicht-
staatlichen Organisationen, gedeckt, die mit ihren technischen Normen die
materiellen technischen Detailregelungen für die Umsetzung des europä-

ischen Umwelt- und Technikrechts bereitstellen (vgl. dazu auch Kapitel T).

Bei den Europäischen Normen reicht die staatliche Stützung bei der Im-
plementation mit dem von der Europäischen Kommission eingeleiteten
Aufbau eines europaeinheitlichen Systems der Prüfung und Zefüfizierung2a
sogar noch wesentlich weiter. Unter Znrtifrzierung wird die Bescheinigung
der Konformität eines Produkts (oder auch einer Dienstleistung) mit den

einschlägigen technischen Vorschriften und Europiüschen Normen verstan-

23 Bezogen auf das Baurecht lassen sich die drei genannten Bezüge technischer Normen
zum Recht generell zu der These verdichten, daß >die Regeln der Technik und die
DIN-Normen sowohl im öffentlichen Baurecht als auch im zivilen Baurecht eine zen-

trale Funktion (haben). In beiden Bereichen werden DIN-Normen verwendet, um das
jeweils Gewollte zu beschreiben. Im öffentlichen Baurecht, bei dem es um die Wah-
rung öffentlicher Interessen geht, werden z.B. die Anforderungen an die Standsi-
cherheit in den Bauverordnungen der Länder unter Bezugnahme auf die Regeln der

Technik und die DIN-Normen festgelegt. Im zivilen Baurecht, z.B. in einem VOB-
Vertrag, wird durch die Bezugnahme auf die Regeln der Technik und die DIN-
Normen die verfaglich vereinbarte lristung, der Inhalt des geschuldeten Werkes,

konket beschrieben< (Schneider 1987: 3).
24 Vgl. zur Zertifizierungspolitik der Europäischen Kommission den Beitrag von Berg-

haus (1991b,c), Böshagen (1990, 1991, 1992), Döttinger/Spägele (1991), Falke
(l9el).
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den. Die Europtüschen Richtlinien sehen vor, daß die Hersteller eines Pro-
dukts sich selbst oder die Prüfstelle einer dritten Institution diese Konfor-
mität bescheinigen. Das System der Z,ertifizierung soll sicherstellen, daß die
im freien Warenverkehr gehandelten Produkte tatsächlich mit einer Reihe
von Kriterien übereinstimmen, die aufgrund der Europiüschen Richtlinien
gesetzlich vorgeschrieben sind oder auf Wunsch einer der Vertragspartner
Bestandteil ihrer Markttransaktion sein sollen.

Ein wichtiges Ziel der Znrtifizierung ist es dabei, ansonsten anstehende

Doppelprüfungen der Produkte oder unterschiedliche Verwaltungspraktiken
verschiedener Mitgliedsländer durch ein europeinheitlich anerkanntes und
praktiziertes Verfahren zu vermeiden. Das europaeinheitliche Zertifizie-
rungssystem soll Vertrauen auch in die Produktprüfungen eines anderen
Mitgliedlandes schaffen.

Die Europ2üsche Kommission sieht in ihrem >Globalen Konzept füir 7-er-

tifizierung und Prüfwesen, Instrument zur Gewährleistung der Qualität bei
Industrieerzeugnissen<<2s einö konsequente Fortführung der >Neuen Kon-
zeption<<: >Die Entwicklung einer in sich geschlossenen Konzeption ftir die
Prüfung undZnrtifizierung bleibt das fehlende Glied in der Politik der euro-
piüschen Gemeinschaft zur Beseitigung der technischen Handelshemmnisse
innerhalb der Gemeinschaft. Dies wurde bereits in der Ratsentschließung
vom 7.5.1985 - neue Konzeption für die Erarbeitung von Richtlinien - auf
dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung anerkannt,
in der die Kommission um vorrangige Behandlung dieses Dossiers und um
Beschleunigung ihrer einschlägigen Arbeiten ersucht wurde<<.26 Mit dem
>>Globalen Konzept<< zeigt sich der Wunsch von Kommission und Rat, flir
die Prüf- und Zertifrzierungsaktivitäten in der EG und in der EFTA einen
einheitlichen organisatorischen Rahmen zu schaffen.

Mit dieser Initiative soll erreicht werden, daß die Einhaltung von staatli-
chen Vorschriften und Europäischen Normen zefüfrziert wird. Für die Z,eti-
fizierung sollen nur bestimmte nationale Prüfstellen zugelassen sein, um
sicherzustellen, daß die Prüfzeugnisse, die für ein Produkt in einem der Mit-
gliedländer erstellt wurden, von allen anderen Mitgliedländem ohne weitere
Prüfung oder erneute Kontrolle akzeptiert werden. Damit ein solches Sy-
stem greift, muß in allen Mitgliedländern ein begründetes Vertrauen in die
fremdländischen T,ertifrzierungssysteme und Prüfstellen bestehen. Ein sol-

25 ABl. C 231 vom 8. September 1989 und ABLC267 vom 19. Oktober 1989 (90l0l
10/01).

26 Ratsentschließung vom 21.12.1989; ABl. C 10/1 (90/C/10/01) vom 16. Januar 1990.



204 Kapitel6

ches Verfahren kann nach Einschätzung der Kommission nicht allein durch
administrative Vorgaben >von oben<< verordnet werden, sondern bedarf ei-
ner gemeinsamen Erarbeitung europiüscher Normen, die sich auf die sachli-
chen, organisatorischen und personellen Ausstattungsmerkmale der Präf-
und 7-ertcifrzierun gsstellen beziehen.

Das globale Konzept der Europiüschen Kommission ist in seinen Grund-
zügen durch eine Entschließung und einen ergänzenden Beschluß des Rates

vom2t.L2.l989 über die Konformitätsbewertung und über die in den tech-
nischen Harmonisierungsrichtlinien zu verwendenden Module ftir die ver-
schiedenen Phasen der Konformitätsbewertungsverfahren bestätigt worden.
Damit ist ein umfassendes System zur Implementation der in Europäischen
Richtlinien enthaltenen grundlegenden Anforderungen (und zugleich der
Europtüschen Normen, die diese grundlegenden Anforderungen spezifizie-
ren) vorgegeben. Die europiüschen Richtlinien können in Zukunft einzelne
Module der Prüfung undZ,riüfrzierung vorgeben oder auch eine Kombina-
tion der einzeln definierten Prüfverfahren vorsehen. Dem einzelnen Herstel-
ler (oder auch der Nachfrageseite) steht es aber frei, zusätzlich über die ge-

setzlich fixierten Anforderungen hinaus einzelne Module der Konformitäts-
bewertung anzubieten (bzw. zu verlangen).

Die Prüfverfahren und Module sind mehrstufig gegliedert (wobei den ver-
schiedenen Stufen die Buchstaben von A bis H zugeordnet wurden). Die
erste Stufe, also das Modul A, beginnt mit der Konformitätserklärung des

Herstellers, mit der gleichzeitig erklärt wird, daß der Hersteller die techni-
schen Grundlagen seines Produktes zur Verfügung der einzelstaatlichen Be-
hörden bereithält. Der Hersteller erklärt die Konformität mit den grundle-
genden Anforderungen und weist sie durch das CE-Zeichen aus. Das Mo-
dul B schreibt eine europäische Baumusterprüfung vor, bei der der Herstel-
ler der gemeldeten Stelle seine technischen Unterlagen und ein Baumuster
zur Verfiigung stellt. Die gemeldete Stelle prüft darauftrin die Konformität
mit den grundlegenden Anforderungen und fiihrt ggf. weitere Prüfungen
durch. Dieses Verfahren wird durch eine Baumusterbescheinigung abge-
schlossen.

Die Module C bis F ergänzen das Modul B

durch die EG-Erklärung über die Konformität mit zugelassener Bauart
(c),
durch die EG-Erklärung über die Konformität mit zugelassener Bauart
im Falle einer US-Produktion, bei der der Hersteller ein zugelassenes

Qualitätssicherungssystem für die Produktion und Prüfung vorhiilt (D),
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durch die EG-Konformitätserklärung über ein zugelassenes und über-

wachtes Qualitätssicherungssystem (E) oder
durch eine EG-Püfung, bei der der Hersteller die Konformität mit der

zugelassenen Bauart bzw. den grundlegenden Anforderungen gewäihr-

leistet (F).

Das Modul G sieht die EG-Einzelprüfung vor, bei der der Hersteller die
technischen Unterlagen seines Produktes einer von der jeweiligen Regie-

rung gemeldeten Prüfstelle vorlegt und sich die Konformität mit den grund-

legenden Anforderungen bescheinigen läßt. Dieses Verfahren findet in
Deutschland im nationalen Recht der Prüfungen bei den überwachungsbe-
dürftigen Anlagen nach $ 24 der Gewerbeordnung statt. Das letzte Modul H
sieht schließlich die EG-Konformitätserklärung über ein umfassendes Quali-
tätssicherungssystem vor, das ebenfalls durch eine gemeldete Stelle kontrol-
liert und überwacht wird.

Um dieses Zßrtifizierungssystem aufzubauen, sind im Mai 1990 vom
Deutschen Institut für Normung die >grundlegenden Normen<< herausgege-

ben worden, die in der Zukunft den Kompetenznachweis fär die Prüf- und
7-ertifizierungstäti gkeit re geln sollen :

DINEN45OOl:
DINEN 45002:
DIN EN 45003:

DIN EN 45011:
DIN EN 45012:

DINEN45013:
DINEN45014:

Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Präflaboratorien
Allgemeine Kriterien zum Begutachten von Präflaboratorien
Allgemeine Kriterien für Stellen, die Prüflaboratorien akkredi-
tieren
Allgemeine Kriterien flir Stellen, die Produkte znrtifizieren
Allgemeine Kriterien flir Stellen, die Qualitätssicherungssyste-
me zertifizieren
Allgemeine Kriterien für Stellen, die Personal zefüfrzieren
Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbie-
tern

Sowohl auf der staatlichen wie auch auf der privaten Ebene sind mittlerwei-
le zahlreiche Schritte zur Umsetzung des europaeinheitlichen Prüf- und Zer-
tifizierungssystems zu beobachten. Die Europtiische Kommission hat einen
Entwurf für eine Verordnung über die Anbringung und Verwendung des

CE-Zeichens vorgelegt, um sicherzustellen, daß die Konformitätsbescheini-
gungen auch tatsächlich europäeinheitlich ausgewiesen werden.

Gewisse Unsicherheiten bestehen noch bei der Frage, ob das europaein-
heitliche CE-Zeichen nur auf den sogenannten >geregelten< oder auch auf
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den >nicht harmonisierten Bereich<< bezogen werden soll.27 Auch die Ab-
grenzung zwischen diesen beiden möglichen Anwendungsfeldem des CE-
Zeichens ist noch nicht endgültig gekl?irt. Zumeist wird mit dem >geregelten
Bereich< jener Komplex benannt, in dem eine europiüsche Richtlinie fest-
legt, daß ein CE-Zeichen erworben werden muß, während der >nicht har-
monisierte Bereich< die freiwillig en Zefüfizierungs- und Konformitätsbe-
scheinigungen umfaßt.

Die Europiüsche Kommission, Vertreter der EFTA-Staaten sowie die Eu-
ropiüschen Normenorganisationen CEN/CENELEC haben am 25.4.1990 ein
gemeinsames Memorandum (>Memorandum of Understanding.,) gegenge-
zeichnet, das die Grundzüge der europiüschen Organisation des Prüf- und
Zertifizierungswesens festschreibt. Im Mittelpunkt stehen dabei sogenannte
>>Sektoren<<, die sich aus den verschiedenen Wirtschaftsbranchen herausbil-
den sollen. In einem Koordinierungsverfahren sollen solche >Sektoren<< im
Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten untersucht werden, um diese dann bei
der Vereinheitlichung des Prüf- und 7*rnfizierungswesens zu beräcksichti-
gen. In dem Memorandum ist ferner die Gründung eines Abstimmungsgre-
miums für die Arbeit der >Sektoren< vereinbart worden. Die damit ins Le-
ben gerufene >European Organization for Testing and Certification
(EOTC)< ist am 27.11.1990 erstmals in London in Aktion getreten. Auch
die bereits auf europäischer Ebene bestehenden Organisationen für die Prü-
fung und 7ßrtifizierung (wie bspw. CCA nach dem CENELEC-Zertifi-
zierungsabkonunen, HAR nach dem Harmonisierungsabkommen über Ka-
bel und Leitungen oder CECC als CENELEC-Komitee für Bauelemente der
Elektronik) sollen in die Umsetzung des Globalen Konzepts fiil 7,ernfizie-
rung und Prüfwesen einbezogen werden. Die seither laufende Vereinheitli-
chung des Prüf- und Z,enfrzierungswesens durch die EOTC wird in
Deutschland vom >>Deutschen Tntrfizierungsrat im DIN< (DINZERT), der
das nationale Spiegelgremium der EOTC bildet, fachlich begleitet.

Die europäüsche Initiative zum Aufbau eines europiüschen Systems ftir
die Tntifrzierung von Produkten und Qualitätssicherungssystemen hat die
in diesem Aufgabengebiet tätigen nationalen Einrichtungen unter starken
Anpassungsdruck gesetzt. So gab es in Deutschland bis Ende der 80er Jahre
kein zentrales Akkreditierungssystem, sondern eine fragmentierte und in-
transparente Organisationsvielfalt, deren Akzeptanz im europiüschen Aus-
land zweifelhaft erscheinen mußte. Der Bundesverband der Deutschen Indu-
strie (BDI) hat angesichts der europäischen Impulse einen Entwurf fär ein

27 Vgl. Döttinger/Spägele (1991: 14); Volkmann (1991).
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nationales Akkreditierungssystem formuliert, das alle bereits vorhandenen
Institutionen, differenziert in die Bereiche Staat, Wirtschaft und Normen,
miteinbezieht. Alle drei Bereiche werden in diesem Modell einem deutschen
Akkreditierungsrat (DAR) unterstellt, der auch die Interessenvertretung der
deutschen Akkreditierungsstellen nach außen (d.h. gegenüber den europä-
ischen und internationalen Partnern) wahrnehmen soll.

Zwischenergebnis

Zusammenfassend läßt sich damit festhalten, daß sich die Bindungswirkung
der technischen Regeln durch ihre staatlich vermittelte Rechtsrelevanz er-
gibt. Damit bestätigt sich zugleich ein Befund, der in der Korporatismusfor-
schung auch in anderen Zusammenhängen deutlich geworden ist. Private
Regierungen sind zumeist nicht aus eigener Kraft in der Lage, ihre freiwillig
geschlossenen Vereinbarungen intern umzusetzen bzw. ihre Einhaltung
durch die Mitglieder zu überwachen und bei Mißachtung gegen Widerstand
durchzusetzen. Die staatliche Seite kann in solchen Fällen Hilfestellungen
gewähren. Eine solche Stützung kann in der stillschweigenden Duldung der
Diskriminierung und Sanktionierung der Außenseiter bestehen. Eine andere
Form staatlicher Hilfe besteht in der Allgemeinverbindlichkeitserkltirung
verbandlicher Regelungen. Solche flankierenden staatlichen Maßnahmen
finden sich nicht nur im Bereich der Marktordnung oder in der Berufsausbil-
dung (Ausbildungsordnungen der Verbände, die vom Staat akzeptiert und in
rechtlich verbindliche Regelungen überfährt werden). Die >Kooperations-
f?ihigkeit<< privater Regierungen ist auch im Fall der technischen Regelset-
zung nicht endogen erzeugt, sondern durch staatliche Hilfen >geborgt<.

6.3.2 Mobilisierungsfähigkeit der Organisationen
mit regelsetzender Kompetenz

Gerade weil aber zu erwarten steht, daß staatliche Instanzen in der Legisla-
tive, Exekutive oder Judikative die verbandlich aufgestellten technischen
Regeln mit einem gewissen Maß an Allgemeinverbindlichkeit versehen, er-
höht sich die Motivation der >interessierten Kreise<< zur Beteiligung und
Mitarbeit an der verbandlichen Regelsetzung. Die technisch-wissenschaft-
lichen Vereine gewinnen durch die de facto staatlich gewtihrte Allgemein-
verbindlichkeit ihrer technischen Regelwerke gewissermaßen ein Zagangs-
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monopol zum Staat. Aus Sicht der Adressaten regulativer Techniksteuerung

ist zukünftiges Staatshandeln nur durch die Mitarbeit bei der verbandlichen
Regelsetzung zu beeinflussen. Die >exit-Option<<28, d.h. die Verweigerung
der Mitarbeit, ist damit insbesondere für die Unternehmen faktisch verbaut.

Die Einflußnahme auf die technische Regelsetzung wird durch die staat-

lich gewährte Rechtsrelevanz dieser Regeln unverzichtbarer Bestandteil un-
ternehmerischer Interessenpolitik. Die durch staatliche Anwendung abseh-

baren, selektiven ökonomischen Auswirkungen der zur Disposition stehen-

den technischen Regeln motivieren die Adressaten staatlicher Interventions-
absichten zur Teilnahme an der verbandlichen Regelsetzung. Die Entschei-
dungskriterien, anhand derer staatliche Instanzen über betriebliche Belange

entscheiden werden, sind nur durch Beteiligung an der Arbeit der Organisa-

tionen mit Kompetenz auf dem Gebiet der technischen RegelsetnJng A)
modifizieren. Bezogen auf die Kommission Reinhaltung der Luft im VDI
hat Fischer (1989: 51) festgestellt, daß zumindest die Beteiligung der Ver-
treter der Wirtschaft einfach nachzuvollziehen ist: >>Wenn man dabei be-

denkt, welche einschneidenden Folgen die Richtlinienarbeit des VDI über
deren Bedeutung für Genehmigungs- und Überwachungsentscheidungen der
für den Immissionsschutz zuständigen Behörden haben kann, überrascht die
Bereitschaft von Herstellem und Betreibern nicht, eine ausreichende Zahl
von Mitgliedern in die Ausschüsse zu delegieren<< (Fischer 1989: 51).

Ein weiteres Motiv für die aktive Mitwirkung an der technischen Regel-
setzung liegt in dem Bedärfnis nach Information. In den Ausschüssen erfah-
ren (nur) die Beteiligten, was es Neues auf dem Markt gibt und mit welchen
technischen Regeln sie fär die Zukunft rechnen müssen. Die durch Beteili-
gung gewinnbaren Informationsvorsprünge können dabei als ein selektives
Gut der regelerstellenden Verbände angesehen werden.2e

28 UnzufriedenheiilWiderstand mit den Leistungen/Anforderungen einer Organisation
kann das Mitglied durch Abwanderung (exit) oder Widerspruch (voice) deutlich ma-
chen; vgl. dazu Hirschman (1974),

29 Das Informationsbedürfnis der Beteiligten kann für die Regelerstellung allerdings
auch problemgenerierend wirken. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter bzw. Mit-
glieder von Normenausschüssen berichten, daß Teilnehmer, die sich durch ihre Mit-
wirkung an der Norrrung Informationsvorteile versprechen, den Normungsprozeß
erschweren können: >In großen Ausschüssen arbeiten häufig Leute schweigend mit;
ihr Hauptinteresse gilt der Informationsgewinnung über die Technik der Konkurren-
ten. In kleineren Ausschüssen dagegen kann dies dadurch minimiert werden, daß
man alle Mitglieder mehr oder weniger zur Mitarbeit zwingt<. Gerade die Informa-
tionsabsichten von Beteiligten werden als Begründung dafür angefrihrt, daß die
Preisgabe von Informationen im Normungsprozeß verweigert wird: >In den Arbeits-
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6.3.3 Entscheidungsfähigkeit der Organisationen
mit regelsetzender Kompetenz

In dem Maße, wie die Teilnahme von Stellvertretern einzelner Betroffenen-
gruppen im Prozeß der Regelsetzung vervollständigt wird, steigt die Hete-
rogenität der einfließenden Interessen, Die Heterogenität der einfließenden
Interessen ergibt sich nicht nur durch unterschiedliche Relevanzkriterien
von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik/Verwaltung, sondern auch durch
unterschiedliche Strategien der von der Seite der Wirtschaft gestellten Ver-
treter. Letztere werden stets auch die Auswirkungen einer zur Disposition
stehenden technischen Regel auf die Marktposition >ihres< Unternehmens
im Hinterkopf haben. Technische Regeln reorganisieren Märkte, beeinflus-
sen die Marktposition einzelner Untemehmen, verändern die Wettbewerbs-
struktur. Auch wenn die Repräsentanten der Wirtschaft den Arbeitsaus-
schüssen als Personen und nicht als Vertreter von bestimmten Unternehmen
angehören, so heißt diesja keineswegs, daß sie als Privatpersonen ohne spe-
zifischen wirtschaftlichen Interessenbezug tätig werden. Vielmehr wird -
zumindest vom >Deutschen Institut ftir Normung e.V. (DnD.., aber auch
von anderen Normungsorganisationen - großer Wert darauf gelegt, daß die
Mitarbeiter der Ausschüsse von ihrem jeweiligen Arbeitgeber autorisiert
sind. Hintergrund dieser >Rückversicherung<< der regelsetzenden Verbtinde
sind mögliche Auswirkungen technischer Regeln auf die Wettbewerbsstruk-
tur. Gerade diese ökonomischen Folgen machen die technische Regelset-
zung konfliktträchtig. Die technische Regelsetzung ist, wie es in einem In-
terview treffend formuliert wurde, ein >Abwägen und Ausloten der Kräfte<.

Um sich nicht des Vorwurfs derParteinahme ftirbestimmte Untemehmens-
oder Brancheninteressen auszusetzen, sind die regelsetzenden Organisa-
tionen gemeinhin auf den Konsens bei der Verabschiedung der technischen
Normen angewiesen. Nach den Interviews, die mit hauptamtlichen Mitarbei-
tem regelsetzender Einrichtungen (insbesondere des Deutschen Instituts ftir
Normung und des Vereins Deutscher Ingenieure) geführt wurden, kommt
das Konsensprinzip in der Praxis häufig der Einstimmigkeitsregel recht nahe:
>Entscheidungen entstehen im Konsens - Wir verhandeln, bis wir die Ge-
meinsamkeiten gefunden haben. Jede Norm, die hier >rauskommt<, ist in

kreisen wird'zwar nicht bewußt gelogen, aber häufig bewußt die Wahrheit ver-
schwiegen<. Die mit dem Prozeß der überbetrieblichen technischen Regelsetzung
zwangsläufig verbundene >Sozialisierung technischen Wissens<< (vgl. dazu Weber
1987) blockiert mitunter die Norrrungsarbeit.
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jedem Fall mit allen Kompetenten abgecheckt, die dazu etwas zu sagen

haben könnten... Wo allerdings die Meinungen zu heterogen werden, da

äußem wir uns nicht<< (Interview), d.h. es werden bei fehlendem Konsens

Normungsanträge nicht positiv verabschiedet.

Durch das Konsensprinzip soll gewährleistet werden, daß sich die techni-

sche Regelsetzung auf Fragen beschränkt, die als Positivsummenspiele cha-

rakterisiert werden können: Alle durch die Regelsetzung Betroffenen, die

nach den geltenden Modalitäten auch an der Regelsetzung beteiligt werden

sollen, werden im Falle eines Positivsummenspiels durch die Verabschie-

dung einer zur Disposition stehenden technischen Regel bessergestellt, d'h.
keiner kann auf Kosten anderer durch technische Regeln profitieren oder

muß Nachteile in Kauf nehmen. Eine strikte Einstimmigkeitsregel würde
aber letztendlich besagen, daß auch dann, wenn nur ein Beteiligter meint,
durch Verabschiedung einer technischen Regel benachteiligt zu werden, er
dieses Vorhaben durch sein Veto zu Fall bringen könnte.

Bei der Aufstellung von koordinativen technischen Regeln mögen solche

>Positivsummenspiele<<, die nur >>Gewinner<< kennen, noch denkbar sein. Im
Hinblick auf die regulative technische Regelsetzung ftir den Arbeitnehmer-,
Verbraucher- oder Umweltschutz muß allerdings muß davon ausgegangen

werden, daß diese nicht als Positivsummenspiele interpretiert werden
können. Zwwk solcher Regeln ist die Internalisierung extemer Kosten, d.h.,

es werden in gewisser Weise Kosten ftir den Arbeits-, Verbraucher- oder

Umweltschutz monetarisiert, die ansonsten nicht auf betrieblicher Ebene

anfallen würden. Bei regulativen technischen Regeln sind diskriminierende
Effekte unvermeidbar, denn schließlich wird durch sie festgelegt, wer wieviel
Geld ftir die Schutzmaßnahmen zu bezahlen hat. Es ist datrer zu fragen,

welche organisatorischen Vorkehrungen die Produktion von Arbeitsergeb-
nissen, also die Verabschiedung von technischen Regeln trotz der Heteroge-
nität der einfließenden Wirtschaftsinteressen, gewährleisten.

Wtihrend sich die Erzeugung der Motivation der involvierten Akteure, ihre
7eit, ihr Geld und ihr Wissen für die technische Regelsetzung bereitzustel-
len, auf die >staatliche Stützung<< derVerbände zurückftihren läßt, ist die Ent-
scheidungsf?ihigkeit der Organisationen mit regelsetzender Kompetenz nicht
ohne weiteres aus den staatlichen Organisationshilfen ableitbar. Vielmehr
läßt sich die These aufstellen, daß die absehbare Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung technischer Regeln durch den Staat die verbandliche Einigungs-
und Entscheidungsfähigkeit noch herabsetzt, denn auch die Option, einer zur
Disposition stehenden Regel (um des >lieben Friedens willen<<) zuzustimmen,

um sie bei der nächst passenden Gelegenheit zu mißachten, wird durch die
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Gefahr einer dann anstehenden staatlichen Sanktion, also durch die bereitge-
stellten Ressourcen zur Implementation der technischen Regeln, praktisch
verbaut.

Die Entscheidungsfähigkeit der technischen Verbände ist aus den

genannten Gründen in der regulativen Regelsetzung nur durch die Ein-
schränkung des Konsensprinzips, also durch das Umschalten von der mehr
oder minder strikt gehandhabten Einstimmigkeitsregel zu einer Mehrheits-
regel zu gewährleisten. Andernfalls würde eine Blockierung der Regelset-
zung durch (industrielle) Partikularinteressen drohen, die anstehende tech-
nische Regeln zur Sicherung des Umweltschutzes und der technischen
Sicherheit wegen der damit verbundenen Kosten abzuwehren versuchen,
was ihnen - solange eine Einstimmigkeitsregel gilt - auch relativ leicht
fiele.

Die Beibehaltung der Einstimmigkeitsregel liefe jedoch im Endeffekt
darauf hinaus, staatliche Stellen auf den Plan zu rufen, weil diese sich im
Falle andauemden >Verbandsversagens< genötigt sehen würden, das zu tun,
was sie eigentlich nicht tun wollen: Technische Regeln zu produzieren.
Genau das aber soll ja aus der Perspektive der Industrie durch die Arbeit der
regelsetzenden Verbände vermieden werden. Denn aus legitimatorischen
Gründen und damit aufgrund strategischer Überlegungen können es sich die
durch Technik- und Umweltpolitik kostenmäßig belasteten Betriebe kaum
leisten, im Kontext einer politischen Kontroverse offen gegen die Ziele des

Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes zu agieren. Dies wtirde die
Chancen der Durchsetzung der betreffenden Interessen auch eher schmälern.
Daher konzentrieren sich die Abwehrbemühungen der Betriebe weniger auf
die Ziele als vielmehr auf die für den Vollzug der Ziele relevanten pro-
grammatischen Entscheidungen. Durch Anpassung an betriebliche oder sek-
torale Besonderheiten, d.h. vielfach auch: durch eine gewisse Entschärfung
der Umsetzungsmodalitäten, sollen die politisch gesetzten Ziele flexibel an-
gepaßt werden. Dieses Interesse ist am ehesten dann zu realisieren, wenn die
Umsetzungsmodalitäten der Rechtsnormen durch die Adressaten selbst oder
doch zumindest unter ihrer Beteiligung festgelegt werden. Zweck der Regel-
setzung in privatrechtlich verfaßten Organisationen ist auch und insbeson-
dere, technische Einzelfragen nicht Gegenstand etatistischer Regulierung
werden zu lassen.

Die Entscheidungsfähigkeit der Verbände liegt damit im kollektiven
Interesse der Industrie. Ergebnisse müssen auch dann vorgelegt werden
können, wenn einhellige Zustimmung nicht herstellbar ist. Paxtikularinteres-
sen müssen überwunden werden können, um auch die regulative technische
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Regelsetzung im vorstaatlichen Raum halten zu können. Die Verbände mtis-
sen über Entscheidungsregeln verfügen, die die Regelsetzung auch dann
sicherstellen, wenn nicht alle beteiligte Akteure mit dem jeweiligen
Beschluß einverstanden sind.

Wie in der Darstellung des Normungsverfahrens des Deutschen Instituts für
Normung bereits deutlich geworden ist, sind solche Mehrheitsregeln in der
technischen Normung tatsächlich vorgesehen. Besonders deutlich wird die
Anwendbarkeit der Mehrheitsregel, wenn die fär Umweltschutz und tech-
nische Sicherheit zuständigen Ausschüsse im Hinblick auf ihre Entschei-
dungsregeln durchleuchtet werden. Beispielhaft sei hier wieder auf die
>Kommission Reinhaltung der Luft< des Vereins Deutscher Ingenieure e.V.
(VDI) verwiesen, die ja mittlenveile mit den fachlich komplementäiren
Ausschüssen des Deutschen Instituts für Normung fusioniert wurde und
damit auch als ein Gremium des DIN angesehen werden kann (vgl. dazu
auch Kapitel 8). Die Kommission Reinhaltung der Luft hat einen soge-
nannten >Richtlinien-Verabschiedungsausschuß (RVA)< ausdifferenziert. Die
Gesch?iftsordnung dieses RVA sieht vor, daß auch dann zur Disposition
stehende Richtlinien verabschiedet werden können, wenn nach einem mehr-
stufigen Verfahren keine einstimmige, sondern nur eine mehrheitliche
Zustimmung erreicht werden kann, wenn also Widerstand gegen die betref-
fende Richtlinie nicht vollends ausgeräumt werden konnte. Formal ist es auf
Grundlage dieser Geschäftsordnung sogar möglich, gegen sämtliche Reprä-
sentanten der Wirtschaft umwelttechnische Regeln zu verabschieden. Eine
solche Situation soll in der Praxis praktisch nicht vorkommen (Interviews).
Dabei ist aber zu bedenken, daß allein die durch Gesch?iftsordnung abge-
sicherte Möglichkeit, überstimmt zu werden, die Kompromißbereitschaft
aller repräsentierten Interessengruppen erhöhen wird.

Das schlagkräftigste Argument für die Einführung derart rigider Ent-
scheidungsregeln ist vermutlich, daß so und nur so die Staatsfreiheit der
Technik gewahrt werden könne. Um den etatistischen Direkteingriff in die
technische Entwicklung zu begrenzen und damit den Dispositionsspielraum
der Unternehmen zu halten, gewährt die Indusüie den technisch-wissen-
schaftlichen Vereinigungen weitreichende regulative Kompetenzen. Wenn
nun aber in Rechnung gestellt wird, daß diese Bereitschaft zur Unterwer-
fung unter das >private Govemment< der technischen Regelsetzung nur vor
dem Hintergrund einer andernfalls absehbaren Politisierung technischer
Fragen nachvollziehbar wird, dann führt dies zu der These, daß auch die
Entscheidungsfiihigkeit der regelsetzenden Organisationen letztlich staaflich
vermittelt ist.
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Nun besagt der Sachverhalt, daß die Entscheidungsregeln der technischen
Ausschüsse regelsetzender Organisationen auch eine Verabschiedung tech-
nischer Regeln erlauben, wenn eine hundertprozentige Zustimmung nicht
eneicht werden kann, freilich noch nichts über die Qualität der technischen
Regeln aus. Im Gegenteil, die bisherige Darstellung der Zusammensetzung
und der Verfahren bietet auf den ersten Blick eher Anlaß zu Skepsis. Gerade
in den technischen Ausschüssen ist, so könnte argumentiert werden, bei den
aktiv mitwirkenden Personen eine Situationsdefinition, die sie zu einer
Orientierung an übergeordneten Zielen einer >Problemlösung<< im Sinne
einer gesellschaftlich rationalen Berücksichtigung von Arbeitsschutz-,Yer-
braucherschutz- oder Umweltinteressen motiviert, nicht zu erwarten. Die an
der Ausschußarbeit Beteiligten fungieren ja als Vertreter der >interessierten
Kreise< und sind als solche mehr oder minder strikt zur Artikulation und
Durchsetzung relativ eng definierter Partikularinteressen bzw. zur Verfol-
gung spezifischer Organisationsinteressen jener korporativen Akteure, die sie
in die Ausschußarbeit entsenden, verpflichtet. Die Ausschußmitglieder
sprechen und verhandeln im Namen von Unternehmen oder Unternehmens-
gruppen, im Namen von Verbänden oder im Namen von bestimmten Behör-
den etc. Angesichts dieser Anbindung an exteme Interessengruppen, die sich
über die Zugehörigkeit zu einem korporativen Akteur ergibt, drängt sich die
Frage auf, ob die technische Regelsetzung ein Verhandlungssystem darstellt,
das nur begrenzte Kompromisse erlaubt, auf die sich nutzenmaximieren-
de oder kompetitiv ausgerichtete Teilnehmer verständigen können, oder ob
soziale Mechanismen erkennbar sind, die zumindest die Chance eröffnen,
daß sich die Ausschußteilnehmer den Anforderungen eines >Problem-Sol-
ving<< ftigen und konstruktiv, d.h. unter Absehung des interessengeleiteten
Auftrags ihrer entsendenden Stellen, an der Erstellung regulativer techni-
scher Regeln beteiligen.

Eine solche Möglichkeit besteht durchaus. Sie ergibt sich dadurch, daß
sich die Ausschußmitglieder nicht nur mit ihrem jeweiligen Aufuag als Ver-
treter eines >interessierten Kreises<<, sondern auch mit ihrer Rolle als Sach-
versttindige identifizieren. Diese Differenzierung in verschiedene Identifika-
tionsebenen ergibt sich nicht zuletzt durch die soziale Zusammensetzung der
Ausschüsse. Dort finden sich nicht die >Generalisten<<, sondern die >Spezia-
listen<. An der Ausschußarbeit beteiligen sich bspw. von Seiten der Wirt-
schaft nicht die >Kaufleute<<, sondern die >Techniker<. Die staatlichen Stel-
len entsenden nicht die >Politiker<<, sondern >Sachverständige<. In den Aus-
schüssen treffen damit eben nicht die >>Funktionseliten<< zusammen, die sich
einzig und allein an den mehr oder minder eng definierten Interessen der
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entsendenden Organisationen orientieren, sondem professionelle Experten,

die sich fachlichen Argumenten gegenüber zugänglich erweisen können.

Die technischen Ausschüsse der regelsetzenden Organisationen sind damit
zwar eine Plattform ftir Verhandlungen zwischen korporativen Akteuren,
diese Verhandlungen laufen aber real über Personen, die zum einen von den

entsendenden Stellen autorisiert, zum anderen aber auch fachlich ausgewie-

sen sind. Damit ergeben sich ftr die Ausschußmitglieder zwei unterscheid-

bare Identifikationsebenen: Die erste bezieht sich auf ihren jeweiligen Auf-
trag als Sachwalter des >interessierten Kreises<<, ftir den sie in dem

Ausschuß mitwirken, und die zweite bezieht sich auf die professionellen
Leitbilder und die damit verbundenen Standards für den Diskurs >unter Kol-
legen<<.30

6.4 ZusammenfassungundSchlußfolgerungen

Die >Regierungsfähigkeit< der regelsetzenden Organisationen - Vorausset-
zung der >Staatsentlastung<< durch dieselben - ist in doppelter Weise an eine
>staatliche Stützung<< gebunden: Zum einen sichert erst die staatlich ge-

währte Rechtsrelevanz der privat aufgestellten Arbeits-, Verbraucher- und
Umweltschutzregeln die zuverlässige Bindungswirkung und damit auch die
Motivation der Adressaten, sich an der verbandlichen Regelsetzung zu be-
teiligen. Zum anderen schafft erst die staatliche Drohung, bei Ausbleiben
von verbandlichen Arbeitsergebnissen selbst die erforderlichen technischen
Regeln zu produzieren, jenen Druck, der die Industrie dazu veranlaßt, sich
verbandlichen Entscheidungsregeln zu unterwerfen, die eine Verabschie-
dung von technischen Regeln auch dann sicherstellen, wenn diese im Ein-
zelfall in Antizipation des Erwartungsdrucks von außen Entscheidungen
treffen, die - ihren unmittelbaren ökonomischen Interessen zuwiderlaufend -
gegen das Votum einzelner Industriefraktionen verabschiedet werden
müssen.

Die gewünschte Staatsentlastung tritt mithin nicht automatisch dann ein,
wenn der Staat auf Interventionen verzichtet und intermediäre Strukturen für
sich arbeiten lassen will. Der Staat hat vielmehr mehrere Strukturvorgaben
zu setzen, die die privaten Instanzen erst in die Lage versetzen, jene Lei-

30 Vgl. dazu auch Schmidt/lVerle (1993) oder die theoretischen Überlegungen zur >Lo-
gik von Verhandlungssystemen<< von Mayntz (1993: 52 ff.).
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stungen und Funktionen zu erbringen, die wohl durch etatistischen Direkt-
eingriff nicht in gleicher Weise erbracht werden könnten. Zur verbandlichen
Übernahme von regulativen Aufgaben ist die glaubhafte Androhung einer
ansonsten anstehenden Staatsintervention eine unabdingbare Voraussetzung.

Es muß der staatlichen Seite gelingen, durch Gewährung von Ressourcen
(auch die Androhung der Staatsintervention ist in diesem Sinne eine Res-

source) die Kooperationsf?ihigkeit zu erzeugen und zugleich die Koopera-
tionsbereitschaft der technischen Verbände zu gewinnen.

Die aufgeflihrten >staatsentlastenden< Effekte der technischen Regelset-

zung bilden dabei allerdings eher >latente< Funktionen kollektiven Handelns.

Die Übernahme von Aufgaben der technischen Regelsetzung kommt zu-
stande, obwohl dies ursprünglich nicht das Motiv der Mitglieder ftir den

Vereinsbeitritt und -beitrag war. Ein solches Resultat kollektiver Interessen-
vertretung läßt sich daher auch nicht ohne weiteres auf die jeweiligen indi-
viduellen Motive der involvierten Akteure, also die Interessen der beteilig-
ten Personengruppen oder die Zwecke der in Politikformulierung und -voll-
zug inkorporierten Organisationen zurückfähren. Erst die staatliche Inter-
ventionsdrohung beftihigt die privaten Organisationen, etwas ftir die Tech-
niksteuerung zu leisten. Erst durch den staatlichen Druck erfiillen diese Kol-
lektivorgane Aufgaben, für die sie aus der Perspektive ihrer Mitglieder nicht
eingerichtet wurden. Auch hier gilt: >Die Androhung staatlicher Interven-
tion muß ... glaubhaft sein; je glaubhafter sie ist, um so eher kann die Ver-
bandsftihrung disziplinierende Maßnahmen oder die Hinnahme kurzfristiger
Nachteile als im langfristigen Mitgliederinteresse liegend rechtfertigen<
(Mayntz 1992a:27).

Die in der technischen Regelsetzung beobachtbare Ubernahme öffentli-
cher Aufgaben durch privatrechtliche Organisationen ist damit zwar ein Re-

sultat, aber nicht das intendierte Resultat staatlich gesetzter Strukturvorga-
ben. Und die Staatsentlastung ist eine Konsequenz organisierter Interessen-
artikulation, aber nicht das ursprüngliche Motiv der beteiligten Akteure. Die
Rationalstruktur wäre aber folglich eine völlig andere, wenn die staatliche
Seite die privaten Instanzen ohne eine gewisse >etatistische Attitüde<< zur
Übernahme von öffentlichen Aufgaben bewegen wollte. Würde der Staat
mit seinem Interventionsinstrumentarium nur drohen, um die Selbstregulie-
rung der Normadressaten zu erreichen, und wenn die Normadressaten wtiß-
ten, daß der Staat nur droht, um eben diesen Effekt zu etzielen, dann wäre es

aus der Perspektive der Normadressaten allzu schnell rational, darauf zu set-
zen, daß die staatlichen Instanzen auch im Falle des Scheiterns der Ver-
bandslösung nicht intervenieren wird. Damit wäre aber auch das Scheitem
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der Verbandslösung vorprogrammiert. Die Übeführung der >latenten< Funk-
tionen kollektiver Interessenvertretung in >manifeste<, d.h. das zielgerichte
Anstreben verbandlicher Lösungen würde damit die Grundlagen ihres Er-
folgs zerstören.

In einer Gesamtschau ergibt sich damit, daß die häufig anzutreffende An:
nahme, wonach zwischen staatlicher Intervention und verbandlicher Selbst-
regulierung eine Art Konkurrenzverhältnis im Sinne eines Nullsummen-
spiels besteht, insofern ineftihrend ist, als die verbandliche Selbstregulie-
rung ihrerseits ihre Funktionsentfaltung erst auf der Grundlage einer staatli-
chen Politikgestaltung erreichen kann. Der Staat spielt im Vorfeld und in
der Umsetzung der verbandlichen Selbstregulierung die entscheidende Rol-
le. >>Selbstregulierung bedeutet nicht eine bloße Entlastung des Staates von
Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Selbstregulierung beinhaltet vielmehr,
daß seitens des Staates Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den
Verbitnden die Übernahme von öffentlichen Regulierungsfunktionen ermög-
lichen< (Kenis 1991a: 6).rt

Ein gemeinsamer Bezugspunkt der beiden genannten Voraussetzungen
ftir die Funktionsf?ihigkeit korporatistischer Verbändesysteme, >>Koopera-

tionsfähigkeit<< und >Kooperationswilligkeit<, und der spezifischen Rolle
des Staates bei der Erfüllung dieser Voraussetzungen sind letztlich die orga-
nisatorische Stabilität der Kollektivakteure, die inkorporiert werden sollen.
Organisatorische Stabilität ist die Conditio sine qua non ftir korporatistische
Formen der Politikformulierung und -implementation. Die intermediären
Organisationen müssen die Forderungen ihrer >inneren Umwelt< (Mitglie-
der) mit den Erfordemissen ihrer >>äußeren Umwelt< (hier: des Staates) aus-
balancieren können. Verbandsinterne Legitimationsprobleme werden damit
zur >Achillesferse<< (Teubner 1979) des korporatistischen Politikmodells.
Die intemen Legitimationsprobleme privater Regierungen würden sofort
übergroß, wenn sich die organisierten Interessen und die verbandlichen
Verhandlungssysteme nicht st?indig im Schatten der als bedrohlich empfun-
denen Alternative zu sich selbst, also im Schatten des Staates, bewegen
würden. Genau genommen geht es für die involvierten Interessenverbände
stets um das prekäre Ausbalancieren von zwei Beziehungen, nämlich die
Relation zu ihrer Mitgliedschaft und zu dem Adressaten ihrer Einflußnah-
me, zu dem ja ebenfalls ein Austauschverhältnis besteht. Wird nur eine der
beiden Balancen gestört, werden Folgeprobleme auch bei der anderen auf-
treten, und die private Regierung bricht wie ein Kartenhaus zusammen. In-

31 Vgl. dazu auch Kenis (1991b).
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termediäre Organisationen unterliegen einer doppelten Ausstauschlogik
(>Logic of Membership< und >Logic of Influence<), die - zugleich wider-
sprüchlich und sich wechselseitig bedingend - gleichzeitig bewältigt werden
müssen (vgl. dazu Schmitter/Streeck 1981).

Wenn nun in ordnungspolitisch motivierten Beiträgen die Forderung er-
hoben wird, der Staat möge durch Setzung entsprechender >Strukturvorga-
ben< (Teubner 1979) dafür Sorge tragen, daß die intermediären Akteure öf-
fentliche Aufgaben übernehmen (können), dann wird es sich dabei auch und
insbesondere um solche Maßnahmen handeln müssen, die die Kooperations-
ftihigkeit privater Organisationen, d.h. ihr regulatives Potential, steigern und
zugleich eine Ausrichtung dieses Potentials zugunsten öffentlicher Interes-
sen derart attraktiv halten, daß eine Entscheidung für die beschriebene Sym-
biose mit dem Staat zu erwarten steht.





Kapitel T

Prozedurale Steuerung der verbandlichen Regelsetzung

in Deutschland

7.I Zuständigkeitsabgrenzungenzwischen Staatund
verbandlicher Regelsetzung
als demokratietheoretisches Problem

Die arbeitsteilige Struktur im Recht der technischen Sicherheit, die faktisch
neben den einschlägigen Rechtsnormen auch die technischen Regeln oder

Normen heranzieht, ermöglicht die aktive Mitwirkung der >interessierten

Kreise< an der Operationalisierung der vage umschriebenen technischen Si-
cherheitsziele des Gesetz- und Verordnungsgebers. Wolf (1986: 153 ff.) be-

zeichnet die verbandlich organisierte technische Regelsetzung vor diesem

Hintergrund als >selbstreferentielle Mechanismen im Schatten regulativer
Politik<.

Die nationalen und europiüschen Organisationen mit regelsetzender

Kompetenz im Bereich der Technik können deshalb auch als >parastaat-

liche<< Institutionen bezeichnet werden, denn die >private Selbstordnung<<

betrifft ja nicht nur jene, die an der Aufstellung des technischen Regelwer-

kes beteiligt sind. Vielmehr nehmen die technischen Verbände Aufgaben
wahr, deren Wirkung weit über den durch Vereinszugehörigkeit abgegrenz-

ten Kreis der Mitglieder hinausreicht. Technische Regeln richten sich nicht
nur an die Mitglieder der jeweiligen Verbtinde, sondern an alle, unabhängig
davon, ob sie wollen oder nicht. So sind beispielsweise die DIN-Normen,
wie es in der Grundlagennorm DIN 820 Teil t heißt, >Regeln, die fär eine

allgemeine Anwendung bestimmt sind<. Technische Normen haben damit
eine erhebliche Außenwirkung. Dies gilt umso mehr, als sie - ohne Rechts-

nonnen zu sein - eine faktische Rechtsrelevanz gewinnen können (vgl. Ab-
schnitt 6.3.I). Daraus folgt, daß die Organisationen mit regelsetzender
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Kompetenz, allen voran das Deutsche Institut für Normung (DnlQ, trotz ih-
rer privatrechtlichen Grundlagen einen öffentlichen Stellenwert innehaben.

Dies wirft die Frage auf, ob die privatrechtliche Organisationsform der
öffentlichen Aufgabenstellung der technischen Regelsetzung angemessen

ist. Angesichts der weitreichenden Teilhabe privater Einrichtungen an der
Ausformulierung und Umsetzung staatlicher Technikgestaltung und -bewer-
tung ist es zumindest umstritten, ob die staatliche Seite eine derart weitrei-
chende Auslagerung von Zusttindigkeiten und Entscheidungskompetenzen
hinnehmen kann. Im Hinblick auf die faktischen Zuständigkeiten und Ent-
scheidungskompetenzen ist nämlich festzustellen, daß die Normungsver-
bände in dem skizzierten Zusammenspiel von staatlicher Normierung und
Steuerung durch Rahmengesetzgebung und allgemeine Rechtsverordnungen
einerseits sowie materieller Regelung durch technische Regeln andererseits
keineswegs nur die wertneutrale Ausfüllung des vorgegebenen Rahmens er-
bringen, sondem darüber hinausgehend praktisch über die Ausgestaltung
und Reichweite staatlicher Politikziele mitbestimmen.

Es wäre zumindest verfehlt, die verbandliche Normsetzung nur als einen
ausgelagerten Teil der Implementation staatlicher Politik zu begreifen. Wie
amerikanische und bundesdeutsche Implementationsstudien gezeigt haben,
ist >eine strikte inhaltliche Trennung zwischen Prozessen der Programmfor-
mulierung und der Implementation theoretisch-analytisch kaum zu leisten
und (fühtt) außerdem zu realitätsfremden Abbildungen empirischer policy-
Prozesse<< (KnoepfeUWeidner 1980: 82). Die Arbeitsergebnisse der techni-
schen Verbände sind in dieser Perspektive ftir den Erfolg oder Mißerfolg der
entsprechenden Arbeitnehmer-, Verbraucher- oder Umweltschutzpolitik
entscheidend.

Angesichts der verschiedenen Berührungspunkte zwischen der techni-
schen Regelsetzung und staatlichen Aufgaben könnte argumentiert werden,
daß die technische Regelsetzung in den Zuständigkeitsbereich des Staates
gehört. Dieser These wird gemeinhin entgegengehalten, daß eine verstaat-
lichte Regelsetzung (durch eine Verabschiedung entsprechender Rechts-
normen) zu weit von den praktischen Problemen und Entwicklungslinien
der jeweiligen Wirtschaftszweige entfernt wiüe, um hinreichend - und hin-
reichend schnell - auf technische oder ökonomische Besonderheiten reagie-
ren zu können - von den unübersehbaren (Folge)Problemen einer staatli-
chen Implementation staatlich erstellter technischer (Rechts-)Normen ganz
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zu schweigen.l Das Recht mit seinem immanenten Hang zur Statik sei
dem Steuerungsgegenstand Technik mit seinem immanenten Hang zur Dy-
namik nicht angemessen2, das Verhältnis von Recht und Technik gleiche
eher einem >>Wettlauf zwischen der Schildkröte und dem Hasen<< (Balke
1972a: 5). In einer solchen funktionalistischen Sicht ist die verbandliche
Selbstregulierung durch die Betroffenen im Vergleich zu einem etatistischen
Modus der Normsetzung sowohl sachgerechter als auch im Hinblick auf die
Legitimation und Akzeptanz der technischen Regeln wirkungsvoller.

Es gab (und gibQ allerdings auch andere Stimmen. Ein Blick in die zu-
rückliegenden Dekaden zeigt, daß die praktizierte Arbeitsteilung von staatli-
chen Instanzen und verbandlichen Organisationen mit regelsetzender Kom-
petenz in Deutschland seit jeher mit Vorbehalten konfrontiert wird, die letzt-
Iich die funktionale Vorteilhaftigkeit des korporatistischen Typus der Regel-
setzung in Zweifel ziehen und auf eine begründete Infragestellung des Ver-
fahrens technischer Regelsetzung in der bestehenden Konstruktion hinaus-
laufen. Gegen die weitreichende Rolle der verbandlichen Organisationen
mit regelsetzender Kompetenz werden verfassungsrechfliche Bedenken
formuliert. Schon in den 60er Jahren hat Nickusch (1964) die Praxis der
technischen Normung kritisiert und die >Normativfunktion technischer Aus-
schüsse und Verbände als Problem der staatlichen Rechtsquellenlehre<< her-
ausgearbeitet. Eine Durchsicht der rechtswissenschaftlichen Literatur zeigt,
daß die regelsetzende Kompetenz privatrechtlich verfaßter Organisationen,
insbesondere wenn sie sich auf Rechtsnormen beziehen (ohne solche zu
sein), immer wieder problematisiert worden ist.3 Das Phänomen wird mit-
unter sogar als faktische >Rechtsetzung durch Private<< bzw. >parastaatliche
Rechtsetzung<< (Brunner 1982) oder als >Privatisierung des Staates<<
(Schwierz 1986) thematisiert. Den technisch-wissenschaftlichen Vereinen
wird ferner vorgehalten, daß sie in ihrer technischen Regelsetzung einseitig
zugunsten wirtschaftlicher Interessen arbeiten. Auch auf europäischer Ebene
werden immer wieder Vorbehalte gegenüber einer Sttirkung der Europä-

Selbst Stimmen, die der verbandlichen Techniksteuerung in Form von technischen
Regeln kritisch gegenüberstehen, teilen mitunter die Einschätzung, daß eine >Ver-
rechtlichung< technischer Risiken schnell an Grenzen stoßen würde; vgl. z.B. Beck
(1986, 1988), Roßnagel (1993), Wolf (1986a, 1986b, 1987) oder Nocke (1988).
Vgl. statt vieler z.B. Berg (1985).
Vgl. insbesondere Marburger (1979), dessen rechtswissenschaftliche Analyse der
Regeln der Technik auch im Hinblick auf die praktische Ausgestaltung der verband-
lich organisierten technischen Regelsetzung Bedeutung erlangt hat.

I

2
J
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ischen Normungsverb?inde und einer verbandlich getragenen technischen

Harmonisierung laut.
Die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz auf dem Gebiet der

Technik sind letztlich parastaatliche Gebilde, deren verfassungsrechtliche
Fundamente trotz aller Kunstgriffe zahlreicher Rechtswissenschaftler auf
einem unsicheren Boden stehen. >Bei der außerordentlichen Bedeutung

technischer Normen und ihrer zum Teil rechtlichen Sanktionierbarkeit fragt
man sich, ob sich hier neben der lrgislative in den Normungsinstitutionen
quasi eine zweite gesetzgebende Instanz etabliert hat<< (Böhme 1984: 19),

deren demokratische Steuerung und Kontrolle schwierig ist. Zumindest ist
die politische Einflußnatrme und Kontrolle durch die Regierung und erst
recht durch das Parlament äußerst beschränkt; dies ergibt sich durch eben
jene rechtliche und faktische Autonomie der regulativ wirkenden Verbände,
die ja aus funktionaler bzw. pragmatischer Sicht durchaus ihren Sinn hat.a

Genau genornmen verbergen sich hinter solchen demokratietheoretischen
Vorbehalten und Bedenken gegen die den Normungsorganisationen gewähr-
te >funktionalisierte Autonomie<< zwei grundlegende Probleme:

Institutionell besteht die Gefahr, daß die Organisationen mit regelsetzen-
der Kompetenz die demokratisch legitimierten, verfassungsmtißig für
allgemein verbindliche Entscheidungen vorgesehenen Organe unterlau-
fen und faktisch Steuerungsprärogative gewinnen und aufgrund ihrer
partikularen Interessengebundenheit mißbrauchen, die ihnen nicht zu-
stehen.
Inhaltlich besteht bei dieser Konstruktion die Gefahr, daß in der techni-
schen Regelsetzung eine einseitige Interessenbevorzugung stattfindet.
Demnach hätten also nicht alle Interessen die gleiche Chance der Be-
rücksichtigung, wie dies der Anspruch auf Demokratie verlangen wärde.

Den bestehenden Verflechtungsformen von Staat und technischen Verb?in-
den werden in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion folgerich-
tig andere Organisationsmodelle gegenübergestellt, die zumindest deutlich
machen, daß die technische Regelsetzung grundsätzlich auch anders verfaßt
sein könnte. In einer Aufarbeitung dieser Vorbehalte - und der Reaktions-
muster des Staates (bzw. der Europiüschen Union, wie in Kapitel 8 gezeigt
wird) auf diese Kritik - lassen sich vereinfachend zwei Phasen unterschei-
den:

4 Vgl. dazu auch Schnitter (1983).
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In einer ersten Phase stand die Frage im Vordergrund, ob, inwieweit und
unter welchen Voraussetzungen der Regelungsbereich >Technik<< den
verbandlichen Organisationsformen überlassen bzw. übertragen werden
kann;
in einer zweiten Phase standen kompensatorische Konekturen der Defi-
zite des verbandlichen Systems im Mittelpunkt, ohne daß die Grund-
struktur einer Arbeitsteilung von Staat und Verbänden noch in Frage ge-
stellt worden wäre.

In den beiden folgenden Abschnitten werden diese beiden Phasen für die
Bundesrepublik Deutschland im einzelnen nachgezeichnet. Im achten Kapi-
tel wird diese Phaseneinteilung auch im Hinblick auf die Europiüsche Nor-
mung wieder aufgegriffen.

7.2 Anerkennung und formale Vorgaben
der verbandlichen Regelsetzung durch den Staat

Seit dem ersten Preußischen Dampfkesselgesetz von 1831 erzeugen staatli-
che Versuche der Technikkontrolle und der Techniksteuerung immer wieder
kollektive Handlungsformen in der Wirtschaft, die darauf abzielen, den
hoch sensiblen Bereich der technischen Sicherheit (und damit des Arbeits-,
Verbraucher- und Umweltschutzes) von direkten Staatseingriffen auszu-
nehmen und als Aufgabe der wirtschaftlichen Selbstverwaltung auszuwei-
sen. Aus der Abwehrhaltung gegenüber den staatlichen Interventionsabsich-
ten erwächst die Bereitschaft zur Selbshegulierung, die sich in speziellen
Organisationsformen, bspw. in privaten Dampfkesselüberwachungsverei-
nen, manifestiert. Solche in Reaktion auf staatliche Absichtserklärungen und
Drohgebärden erwachsenen >Private Governments<< können dann im Einzel-
fall den staatlichen Interventionsverzicht oder zumindest den Aufbau einer
komplementären Doppelstruktur von Rechtsetzung und verbandlicher Re-
gelsetzung, einschließlich einer entsprechenden Implementationsstruktur,
erreichen. Allerdings ist der >Rückzug des Staates<< aus dem Handlungsfeld
der Technikkontrolle und der Techniksteuerung dann zumeist mit prozedu-
ralen Vorgaben an die >Private Governments<< verbunden.

Seitjeher stehen staatliche Institutionen und die regelsetzenden Organisa-
tionen aus dem >intermediären Sektor< in einem teils kompetitiven und teils
komplementären Verhältnis. Dieses Verhältnis war dabei nie frei von Span-
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nungen und Konflikten, zumal sich die Aufteilung von Zuständigkeiten und
Handlungskompetenzen zwischen beiden Seiten grundsätzlich nicht >objek-
tiv<< definieren läßt. Die Komplementarstruktur hat sich vielmehr in einem
oszillierenden Prozeß historisch entwickelt, wobei sich Phasen eines an-

wachsenden Staatseinflusses und Pendelausschläge in Richtung verbandli-
cher Selbstregulation abgewechselt haben.

Zum Teil haben die regelsetzenden Organisationen ihre weitreichenden
Kompetenzen dem Staat abgerungen. So haben bspw. organisierte Interes-
sen in verschiedenen Situationen mit Erfolg eine absehbare und aus ihrer
Sicht unerwünschte staatliche Normsetzung durch ihre eigenen technischen
Regeln vorweggenommen und solchermaßen den erwogenen Staatseingriff
in >ihre<< Technik verhindert. In diesen Fällen gleicht die technische Regel-
setzung einem Selbstbeschränkungsabkommen der Wirtschaft.s Zum Teil
ist aber auch der Staat an die bestehenden regelsetzenden Organisationen
mit dem Anliegen herangetreten, technische Regeln im Sinne der formulier-
ten staatlichen Gestaltungsziele aufzustellen. So ist bspw. die Kommission
Reinhaltung der Luft im Verein Deutscher Ingenieure, die technische Re-
geln zur Luftreinhaltung erstellt, 1957 auf staatliches Drängen eingerichtet
und durch den Staat institutionell gefördert worden.6

Die Grenzverläufe zwischen staatlichen und verbandlichen Zuständigkei-
ten und Handlungskompetenzen sind - wie sich in einer historischen Aufar-
beitungz zeigen ließe - mehrfach von der staatlichen Seite in die eine (den
verbandlichen Zust&indigkeitsbereich eher erweiternde) oder die andere
(eher >etatistische<) Richtung verschoben worden. Schon in der Gründungs-
und Aufbauphase der regelsetzenden Verbände zeigt sich die weitreichende
Rolle des Staates: Die staatlich verftigten Rahmensetzungen und staatlich
gewährten Bestandshilfen, durchgesetzt von Kräften, die eine staatsent-
lastende verbandliche Selbstregulierung beftirworteten, wa^ren seinerueit

>Die Regeln der Technik ... sind eine Selbstbeschränkung der Technik im Interesse
der Bewahrung und Hebung der Lebensqualität< (Herschel 1972:7); den Vergleich
der technischen Regelsetzung mit verbandlich vermittelten Selbstbeschränkungsab-
komrnen hat m.W. zuerst Herschel (1972: 8) gezogen. Verbandlich vermittelte
Selbstbeschränkungsabkommen sind allerdings hiichst voraussetzungsvoll; im Hin-
blick auf die Entstehung, Umsetzung und Stabilität von Selbstbeschränkungsabkom-
men der Wirtschaft vgl. bezogen auf Beispiele des Umweltschutzes Hilbert/Voelz-
kow (1984).

Vgl. Grefen (1990).

Vgl. dazu beispielsweise die historischen Abschnitte in Lukes (1982), Sonnenberg
(1968) oder Wolf (1986a).
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(ebenso wie heute) eine unverzichtbare Voraussetzung daftir, daß sich die
verbandliche Selbstregulierung überhaupt als akzeptable (bzw. staatlicher-
seits akzeptierte) Alternative zur staatlichen Regulation von Technik auf-
bauen konnte.s Es gibt aber seit jeher auch gegenläufige Kräfte, die der
verbandlichen Selbstregulierung eher kritisch gegenüberstehen und eine
Ausweitung des staatlichen Zuständigkeitsbereichs zu Lasten der sachlichen
Domänen der regelsetzenden Verbände im Auge haben. Sie begründen ihre
Vorbehalte gegen die vorfindbaren Formen von Selbstregulierung zumeist
mit dem Verweis auf die fehlende Legitimationsbasis.

Kontroversen daräber, wo denn die Grenze zwischen staatlicher und ver-
bandlicher Regulierungszuständigkeit verlaufen solle, können jedoch zu
dem zunächst paradox erscheinenden Ausgang führen, daß nicht die Grenz-
verläufe, wohl aber die inneren Strukturen der regelsetzenden Verbände
verändert werden. Um den Vorwurf zu entkräften, die verbandlichen Lö-
sungen widersprächen demokratischen Anforderungen, werden Organisa-
tions- und Verfahrensregelungen realisiert, die sich - wenn auch aufgrund
der spezifischen Unterschiede von territorialer und funktionaler Repräsenta-
tion nach anderen Kriterien - als eine Ausdehnung der Geltung der normati-
ven Gehalte einer Demokratietheorie, die sich bis dahin nur auf die parla-
mentarisch-repräsentativen und exekutiven Instanzen des Staates bezog, auf
die korporatistischen Arrangements in der technischen Regelsetzung inter-
pretieren lassen.

Diese These ließe sich anhand verschiedener Fallstudien, so zum Beispiel
wiederum anhand der Gründungs- und Aufbauphase des korporatistisch ver-
faßten Systems des deutschen Arbeitsschutzese, empirisch unterflittern. An
dieser Stelle sei jedoch nur an die durchaus kontroverse Diskussion über
eine Reorganisation der technischen Regelsetzung erinnert, die im Vorfeld
einer vertraglichen Übereinkunft zwischen der Bundesregierung und dem
Deutschen Institut ftir Normung (DIN) in der 70er Jahren gefährt wurde.

Der vertraglichen Vereinbarung war eine Auseinandersetzung über die
Legitimationsbasis der regelsetzenden Organisationen vorausgegangen. Ein
an dieser Diskussion Beteiligter faßte die Begründung ftir eine Reorganisa-
tion der technischen Normung so zusatnmen:

Vgl, z.B. im Hinblick auf das deutsche System des Arbeitsschutzes, das auch zahl-
reiche Elemente verbandlicher Selbstregulierung enthält, die Studien von Bauerdick
(1991, 1993).
Vgl. Bauerdick (1991).
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Seit die Normung >aus ihrer wirtschaftlich-technischen Funktion zunehmend

in gesellschaftspolitische Dimensionen hineinwuchs und damit zum Gegen-

stand öffentlicher Auseinandersetzung wurde< (Böttger 1979: 3l), stehe die

Frage im Raum, ob >>die Normung im wesentlichen je nach Interesse be-

stimmter potenter Gruppen der Wirtschaft betrieben oder verhindert würde

und .,. infolgedessen der mit der Normungstätigkeit verbundene Anspruch

des Nutzens fär die Allgemeinheit den Realitäten nicht entspräche. Hinzu
kam die wachsende Notwendigkeit, technische Festlegungen aus Gründen
der Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes vornehmen zu

müssen und mit der Rechtsordnung zu verknüpfen. (Böttger 1979:32)

Ein wichtiges Anliegen bestand offensichtlich darin, die verbandlichen Re-

geln in einer geeigneten Weise fiir die Rechtsetzung und Rechtsprechung

zugänglich zu machen, ohne den Vorwurf der Einseitigkeit zu provozieren.
>Technische Regeln, die lediglich Ausdruck der realisierten Wunschvorstel-
lungen bestimmter Interessen sind, dürften als Hilfsmittel für die Auslegung
von Rechtsnormen nicht nur nutzlos, sondern wegen des Scheins der Objek-
tivität gefährlich sein< (Hanning t976: 76). Wenn sich Rechtsnormen auf
die technischen Regeln privatrechtlicher Organisationen beziehen, stellt sich

zwangsläufig die >Frage der Qualität der in bezug zu nehmenden Normen<<

(Böttger 1979: 32). Einen wichtigen Impuls erhielt diese Diskussion durch
die >... Verbraucherschaft ..., die sich - nicht zu Unrecht - bei dem Norm-
aufstellungsverfahren unterrepräsentiert fühlte< (ebd.).

In der Diskussion wurden verschiedene Alternativen zum status quo der
verbandlich getragenen technischen Normung bis hin zu einer >Verstaatli-
chung<< der technischen Regelsetzung in Betracht gezogen. Eine >Verstaat-

lichung< galt jedoch aus der Sicht meinungsprägender Experten aus zumin-
dest zwei Gründen als untauglich:

Der Staat sollte sich davor hüten, dieses Problem dadurch lösen zu wollen,
daß er schon die technische Regelbildung selbst in seine Regie nimmt. Er
würde sonst nicht nur ein wichtiges Potential der Praxis zunichte machen,

sondem letztlich auch Hand an die unserer Verfassungsordnung immanente
freiheitliche Komponente legen. So erweist sich das Problem des Ausgleichs
zwischen Recht und Technik als Tribut einer freiheitlichen Staatsordnung.
(Ossenbühl 1982: 178 f.)

Ein anderer Reformvorschlag wollte die Inhalte privater Regelwerke durch
den Gesetz- und Verordnungsgeber inhaltlich prüfen lassen, um die Bestim-
mungen bei sachlicher Eignung dann in Gesetze oder Verordnungen zu

übernehmen. Angesichts der im Einzelfall kaum hinreichenden Sachkompe-
tenz des Parlaments ist in einer differenzierteren Position vorgeschlagen
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worden, ftir den Erlaß von technikbezogenen Rechtsnormen fachlich ausge-

wiesene Ausschüsse oder sogar ein >technisches Unterparlament<<lo einzu-
richten. Eine ähnliche Initiative sah die Enichtung von >Technologiekam-

mern<< vor, die mit Juristen und Technikern besetzt werden sollten, um den
Aufgabenbereich der technischen Regelsetzung abzudecken.ll So hat bei-
spielsweise Nickusch (L967) vorgeschlagen, für die Erstellung technischer
Normen eine >Dritte Kammer<< zu bilden und die in diesem Gremium verab-
schiedeten Normen in einem ebenfalls neu zu schaffenden Teil IV des Bun-
desgesetzblattes zu veröffentlichen

All diese Vorschläge haben sich jedoch nicht durchsetzen können. Eine
wie auch immer im Detail geregelte >Verstaatlichung<< der technischen Re-
gelsetzung hätte, abgesehen von den Widerständen der betroffenen, in ihrer
Zuständigkeit bedrohten Organisationen und ihrer jeweiligen Klientel, mit
all jenen Problemen zu kämpfen gehabt, die sich aus den operativen und le-
gitimatorischen Engpässen einer staatlichen Technikbewertung und -gestal-
tung ergeben. Die Reformdiskussion hat sich entsprechend verlagert; nicht
mehr das >ob<<, sondem das >>wie<< der verbandlichen Regelsetzung rtickte in
den Mittelpunkt.

Alternativ zu der >>Verstaatlichung< der technischen Regelsetzung wurde
zunächst die Formulierung und Verabschiedung eines Organisationsgesetzes
in Betracht gezogen, das Aussagen über die Beteiligungsrechte und Verfah-
renswege enthalten und die Interessenausgewogenheit sicherstellen sollte.
Aber auch gegen diese Variante einer >Verrechtlichung< der technischen
Regelsetzung wurden von interessierter Seite Einwände vorgetragen. Vor
allem wurde die These vertreten, ein spezielles Normenorganisationsgesetz
sei überflüssig. Beispielsweise hat der damalige Justitiar des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie die Auffassung vertreten, daß

Einfluß- und Mitwirkungsrechte des Staates in der Grundsatznorm der jewei-
ligen Normenorganisation und nicht in einem Normenorganisationsgesetz zu
verankern< seien und daß keinerlei Anlaß bestehe, das >>bisher erfolgreich
praktizierte Prinzip< aufzugeben, wonach >die Normensetzung der wirt-
schaftlichen Selbstverwaltung überlassen bleiben sollte<. Das >Prinzip der
Verhältnismäßigkeit<< spreche gegen eine gesetzliche Regelung: Dieses Prin-
zip besagt, daß überall dort eine gesetzliche Regelung nicht nötig ist - kein
Bedürfnis hierfür besteht - , wo auf andere, den Staatsbürger oder seine Or-

Vgl. zu dieser Diskussion auch die Darstellung von Nicklisch (1983: 5l l).
Vgl, dazu Hanning (1976: 16l ff.); Iftüger (1966); Stefener (1970: 137); Starkowski
(r973, l3l ff.).

10
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ganisationen weniger einschneidende oder belastende Art und Weise die
staatlichen Rechte, hier auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit, gewtihr-

leistet werden können. (Eberstein L972:28)

Im Unterschied zu einigen anderen europäischen Ländernl2 hat sich in der

Bundesrepublik Deutschland letztlich eine vertragliche Übereinkunft zwi-
schen der Bundesregierung und der fährenden nationalen Normenorganisa-
tion, also dem DIN, durchgesetzt, die das DIN auf eine Berücksichtigung
des >öffentlichen Interesses<< verpflichtetl3 und durch eine Reihe von in-
haltlichen und prozeduralen Aussagen versucht, den Kritikern der verband-
lich getragenen technischen Normung den Wind aus den Segeln zu nehmen.l4
Nach Abschluß des Vertrages zwischen dem DIN und der Bundesregierung
ist die Diskussion über eine mögliche >Verstaatlichung< oder >Verrechtli-
chung<< der technischen Regelsetzung dann auch tatsächlich weitgehend
verstummt.ls

In dem Vertrag mit der Bundesregiefllngl6, der die Kritik am Normungs-
procedere entkräften sollte, wird das DIN als die zustäindige Normenorgani-
sation für das Bundesgebiet sowie als die nationale Normenorganisation in
nichtstaatlichen europäischen und internationalen Normenorganisationen
(beispielsweise in der Europäischen Normenorganisation CEN oder der In-
ternational Standardization Organisation ISO) anerkannt. Als Beispiele für

12 In anderen europiüschen Ländern haben sich in der Organisation der technischen
Normung zum Teil andere Lösungen durchgesetzt. So sind beispielsweise die Aufga-
ben der British Standards Institution (BSI) durch eine >Royal Charter< festgeschrie-
ben und die Satzung der Normenorganisation vom >>Kronrat<< gebilligt worden, In
Frankreich werden technische Normen der privat verfaßten >Association Frangaise
de Normalisation< (AFNOR) von einem staatlichen Normenkommissar geprüft und
genehmigt, Solchermaßen durch den Staat aufgewertete Normen haben sodann eher
den Charakter einer Rechtsnorm. In Östeneich ist schon 1955 einen Normengesetz
verabschiedet worden, das die wesentlichen Verfatrensgrundsätze regelt (vgl. Lukes
1979 oder Roth 1983).
Der Vertrag ist abgedruckt in DIN (1975) und DIN (1987).
>Die Vertragsform wurde gewählt, weil die Erhaltung der Selbstverwaltungsfunktion
der Wirtschaft am besten der Natur der Normung Rechnung trägt<< (Pokorny 1977t
337); vgl. zu dem Vertragsabschluß auch Baclüerms (1978: 56 ff.), Böttger (1979),
Hartlieb (1984), Leitz (1987), Pokorny (1976,1977), Reihlen (1975, 1977) und
schlecht (1978).

Allerdings scheint sich dies in jüngerer Zeit wieder zu ändern. So wird bspw. von
verschiedenen rechtswissenschaftlichen Autoren wieder die Forderung aufgegriffen,
die technische Regelsetzung der privaten Organisationen gesetzlich zu regeln, um
prozedurale Mindestanforderungen festzuschreiben (vgl. dazu z.B. Roßnagel 1993).
VgL dazu auch Backherms (1976: 56 f.).

l3
t4
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das >öffentliche Interesse<(, auf dessen Berücksichtigung sich das DIN ver-
traglich verpflichtet hat, werden in den Vertragserläuterungen >Sicherheits-
technik, Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz sowie jene
Bereiche, für die ein besonderes gesamtwirtschaftliches (2.B. Energieein-
sparung) oder arbeitswirtschaftliches Interesse besteht<<, genannt.

Um die Berücksichtigung des >öffentlichen Interesses<< institutionell za ge-
währleisten, hat sich das DIN in dem Vertrag ferner verpflichtet,

der Bundesregierung im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeiten auf
Antrag Sitze in den Lenkungsgremien der Normenausschüsse einzurich-
ten;
die jeweils in Betracht kommenden behördlichen Stellen bei der Durch-
ftihrung der Normungsarbeit zu beteiligen;
Anträge der Bundesregierung auf Durchfiihrung von Normungsarbeiten,
für die von der Bundesregierung ein >öffentliches Interesse<< geltend ge-
macht wird, bevorzugt zu bearbeiten;
die Bundesministerien über das Normungsgeschehen - soweit das >öf-
fentliche Interesse<< berührt ist - zu informieren und für die Beratung
und gutachterliche Stellungnahme zur Verfügung zu stehen;
zu gewährleisten, daß die Bestimmungen der Verfahrensnorm DIN 820
(Normungsarbeit) und die Richtlinien ftir die Fachnormenausschüsse
eingehalten werden. Eine Anderung der DIN 820, die in dem Vertrag
festgelegte Verpflichtungen des DIN beeinträchtigen würde, wird ausge-
schlossen.

Im vorfeld des vertrages, der am 5. Juni 1975 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem DIN nach mehrjährigen verhandlungen unterzeichnet
wurdelT, hat das DIN die Grundlagen der Normungsarbeit neu gefaßt:

Um den öffentlichen Verdacht zu entkräften, mußte durch entsprechende
Überarbeitung der Grundsätze ftir die Normungsarbeit deutlich gemacht wer-
den, daß die auch bis dato schon in Anspruch genornmenen - wenngleich
vielleicht nicht allgemein bekannten - Prinzipien, nämlich Freiwilligkeit, öf-
fentlichkeit, Sachbezogenheit, Beteiligung aller interessierten Kreise und
Ausrichtung am allgemeinen Nutzen für die gesamte Arbeit der fachlichen
Ausschüsse gilt und ftir diese zur bindenden Verpflichtung gemacht wird.
Dies ist durch die Neufassung von DIN 820 im Jatrre 1974 geschehen.
(Böttger 1979:32)

17 Vgl. Pokorny (1976:402).
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7.3 Organisations- und Beteiligungsdefizite
in der technischen Normung

Aber auch nach der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und dem

DIN ist das technische Regelwerk immer wieder als unzureichend und in

seinen Interessenbezügen einseitig kritisiert worden. So weisen verschiede-

ne Autoren immer wieder darauf hin, daß >die Berücksichtigung aller betei-

ligten Interessen bei keiner der Einrichtungen institutionell wirklich gesi-

chert (ist). Problematisch ist, ähnlich wie bei den staatlichen Ausschüssen,

vor allem die Vertretung der Verbraucher, der Umweltschutzverbände und

ähnlicher Interessenvertreter<< (Jarass 1987: 1230). Folgerichtig wird vor
einer >Gefabr einseitiger Interessenvertretung< (Backherms (1976: 53) ge-

warnt. Die technische Normung ist zwar formal allen >interessierten Krei-
sen<< zugänglich, empirisch zeigt sich aber ein deutliches Übergewicht der

Wirtschaftsinteressen. Trotz der festgeschriebenen Beteiligungs- und Ver-
fahrensgrundsätze und der Verpflichtung auf das >Gemeinwohl<< gewinnen

offensichtlich ökonomische Interessen immer wieder die Oberhand' Solche

allgemeinen Bedenken finden in zahlreichen Einzelstudien ihre Bestätigung,

die empirisch unterftittern, daß Arbeitnehmer-, Verbraucherinteressen und

Umweltinteressen in der technischen Normung untelrepräsentiert sind. Ei-
nige empirische Belege seien an dieser Stelle aufgeflihrt.

7.3.1 Empirische Befunde

Arbeitsschutz

Fuchs (1982, 1984) hat in zwei Beiträgen die Interessenberücksichtigungs-

muster der technischen Normung im Bereich der Arbeitsgestaltung unter-

sucht. Am Beispiel des Fachnormenausschusses Ergonomie wird gezeigt,

daß >die Vertreter aus den Unternehmen mit ihnen nahestehenden Institu-
tionen ... ein personelles Übergewicht gegenüber den Vertretern von Staat,

Berufsgenossenschaften, Gewerkschaften und Hochschulen< (Fuchs 1982:

237) haben. >Bei den Unternehmensvertretern ist fast ausschließlich die

Großindustrie wie Siemens, Kraftwerksunion, Thyssen, VW, Audi, MAN
usw. vertreten< (ebd.). Besonders deutliche Vertretungsdefizite werden bei

den staatlichen Einrichtungen ausgemacht, die nur 1 Prozent der ehrenamtli-
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chen Mitarbeiter stellen. Angesichts des personellen Übergewichts der
(Groß-)Industrie zieht Fuchs die Schlußfolgerung, daß

die Industrie für den Bereich der Normen grundsätzlich selbst bestimmen
kann, welche Anforderungen an Sicherheit und menschengerechter Gestal-
tung der Arbeit an den Produktionsprozeß gestellt werden müssen, da die von
den Normungsausschüssen erarbeiteten und vom DIN herausgegebenen
Normen die allgemein anerkannten Regeln darstellen, nach denen Arbeits-
mittel, Arbeitsplätze, Arbeitsinhalte, - verfahren etc. beschaffen sein müssen
oder sollen, auf die in Arbeitschutzvorschriften verwiesen wird. (ebd.)

Jüngere Einzelfallanalysen aus dem Bereich der Informations- und Automa-
tisierungstechnik zeigen, daß technische Normen in diesen Bereichen zwar
von höchster arbeitspolitischer Relevanz sind, daß die Arbeitnehmerinter-
essen jedoch gegenüber den Wirtschaftsinteressen häufig unzureichend be-
rücksichtigt werden, was allerdings zu einem Teil auch auf die organisa-
tionsinternen Probleme der Gewerkschaften, sich effektiv an der Normung
zu beteiligen, zurückgeftihrt werden muß.18

Verbraucherschutz

Jene Studien, die sich mit der Berücksichtigung von Verbraucherinteressen
im Normungsprozeß befaßt habenle, ergeben ebenfalls ein spezifisches Be-
nachteiligungsmuster. Auch die Vertreter der Verbraucherorganisationen
beklagen sich über ihre unzureichenden Beteiligungschancen:

Die Position der Verbraucherverbände in der Normung ist unverändert ge-
kennzeichnet durch die strukturelle Unterlegenheit, insbesondere gegenüber
der Industrieseite. Die Branchenorientierung als bestimmendes Element des
Arbeitsprogramms gibt der Industrieseite einen natärlichen Vorsprung in der
Sicherung der personellen Beteiligung. Sie bietet ihr zudem den Vorteil der
bestimmenden Einflußnahme auf die Festlegung des Arbeitsprogramms.
(Köhne 1987:528)

Die >strukturelle Unterlegenheit< der Verbraucherinteressen in der techni-
schen Normungzeigt sich im DIN an dem Zahlenverhältnis der Beteiligten:
>>Denn in der Regel ist es bisher so, daß in den Normenausschüssen ein oder

18 Vgl. Eichener (1990, l99l) und EichenerA/oelzkow (1992a,1992c).
19 Vgl. BoppSchmehl/Heibült/Kypke (1984), Brinkrnann (1976 und 1984), Kypke

(1982), Offe (1981) oder Schatz (1984).
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zwei Verbrauchervertretern eine Phalanx von 10 bis 20 Industrievertretern
gegenübersitzt<< (ebd.).

Umweltschutz

Bei den zahlreichen Normungsverfahren, die sich direkt oder indirekt auf
den Umweltschutz beziehen, ist in empirischen Untersuchungen des Nor-
mungsverfahrens ebenfalls ein Übergewicht der Wirtschaftsinteressen kon-
statiert worden.2o Bereits in der sehr detaillierten Analyse von Hanning
(L976) ist herausgestellt worden,

daß bei der überbetrieblichen technischen Normung im Umweltbereich eben-

falls nicht allein der >objektive neutrale Sachverstand< in der Norm seinen

Niederschlag findet, sondem daß auch dort Bewertungen unter Abwägungen
verschiedener Faktoren erforderlich sind, dieje nach der besonderen lnüeres-

senlage des Bewertenden unterschiedlich ausfallen können. Es wurde auch

festgestellt, daß bei der augenblicklichen Besetzung und Organisation der
Normungsausschüsse eine ausreichende Repräsentanz der unterschiedlichen
Interessen nicht gewährleistet erscheint. (Hanning 1976: l7l)

Auch Deiseroth (1986: 331) kommt in seiner Analyse der Sicherheitstech-
nik von Atomkraftwerken zu dem fast gleichlautenden Schluß, daß die

aufgestellten technischen Regeln nicht Ergebnisse eines >herrschaftsfreien

idealen wissenschaftlichen Diskurses< sind, sondern Produkt eines von domi-

20 Vgl. z.B. Brennecke (1988 und 1989), Herbort (1984), Lehmannfl-echner/Gegusch
(1987), Marburger/Gebhard (1993), Steinebach (1987) oder Wolf (1986a,b, 1990).
Auch in dem bereits genannten Projekt über die >Organisation von Wirtschaftsinter-
essen der Umweltschutzindustrie< sind solche Asymmetrien in der Beteiligung an

der technischen Normung deutlich geworden; vgl. dazu Voelzkow (1985, 1986,

1989b, 1992b), VoelzkodHilbertÄIeinze (1987) und VoelzkodHilbertlBolenz
(1987). Hinzuweisen ist auch auf das Projeh >Umweltinteressen in der verbandli-
chen Techniksteuerung<. In diesem vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungs-
forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenen hojekt stand die
>ökologische Dimension< der technischen Regelsetzung am Beispiel der Stadtent-
wicklung und des Bauwesens im Mittelpunkt. Die Interviews, die mit Mitarbeitern
des DIN und des VDI sowie mit Mitarbeitern verschiedener Ministerien des Landes
Nordrhein-Westfalen und verschiedener Umweltverbände geftihrt wurden, bezogen
sich vor allem auf die Frage, ob und mit welchen Mitteln die Mitwirkung und Be-
rüclsichtigung von Umweltinteressen erhöht und dadurch die Sozial- und Umwelt-
vernäglichkeit der Stadtentwicklung und des Bauwesens im Rahmen der technischen
Regelsetzung verbessert werden könne; vgl. zu den Ergebnissen EichenerAy'oelzkow
(1991a, 1992b).
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nanten gesellschaftlichen Sürukturen geprägten EntscheidungsProzesses, in
dem ökonomische, politische, wissenschaftlich-technische und ökologische

Zielkonflikte in einer spezifischen Weise kleingearbeitet werden' Der Sach-

verstand, den sie ausdrücken, ist deshalb nicht der >wissenschaftlich-

technische Sachverstand<, sondern ein von dieser Entscheidungsstruktur ge-

prägter.

Fischer (1989: 51 ff.) bemängelt in seiner Analyse der Besetzung der Kom-
mission Reinhaltung der Luft, daß

die Produzenten und Emittenten ... in den Ausschüssen ... stark vertreten
(sind), während die von Immissionen Betroffenen als Interessengruppe gar

nicht repräsentiert sind<. Es könne >nicht befriedigen, daß an den entschei-

denden Stellen die Abwägung zwischen den Interessen der Umwelterhaltung

und den wirtschaftlichen Interessen der Betreiber durch Ausschußmitglieder
vorgenommen wird, die zu einem großen Teil industriellen Interessengrup-

pen zuzurechnen sind. (Fischer 1989: 54)

In einer Auswertung vorliegender Untersuchungen konstatiert Mai (1989a:

10) ein >Dilemma<< in der umweltschutzbezogenen Nonnung:

Einerseits sind die für die Bewertung zuständigen Institutionen auf den Sach-

verstand technischer Experten (der sich in technischen Normen oder Einzel-
gutachten konkretisieren kann) angewiesen. Andererseits müssen dadurch

Bewertungen hingenommen werden, die allein schon auf Grund der Zusam-

mensetzung der Sachverständigengremien nicht die Legitimation haben kön-
nen, sämtliche Aspekte der Bewertung und Abwägung unter Berücksichti-
gung der generellen umweltpolitischen Leitziele mit zu berücksichtigen. Der
>Stand der Technik< ist also nicht das, was technisch (sozusagen um jeden

Preis) prinzipiell möglich ist, sondern das, was die industriellen Praktiker als

Stand der Technik nach ihren Vorstellungen für vertretbar halten.

Die Liste der empirischen Belege, die Ungleichgewichte in der Beteiligung
der interessierten Kreise an der technischen Normung nachweisen, ließe

sich beliebig verlängem. Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die

technische Normung zwar formal allen >interessierten Kreisen<< zugänglich
ist, daß aber empirisch ein deutliches Übergewicht der Wirtschaftsinteressen
festzustellen ist. Dies wird von den Normenorganisationen auch nicht in Ab-
rede gestellt, aber aus verständlichen Gründen nicht besonders problemati-
siert. Vor fast zwanzig Jahren ist m.W. zum letzten Mal in den DIN-Mittei-
lungen dokumentiert worden, wie es um die Beteiligung der interessierten
Kreise in der praktischen Normungsarbeit konkret bestellt ist. Dort hat der
Direktor des DIN in einem Beitrag (Reihlen 1,977a:387 f.) die Beteiligung
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der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Normungsarbeit (Obleute und Vorsit-
zende) nach Funktionsgruppen aufgeschlüsselt und in einer diplomatisch
gehaltenen Formulierung festgestellt, daß die Ergebnisse einer Erhebung für
das Jahr 1974, dre der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind, >das be-
sondere Interesse und das besondere Engagement der Industrie für die Nor-
mungsarbeit<< verdeutlichen. Auch wenn die Zahlen aus dem Jahre 1974
reichlich veraltet sind, wird hier diese Aufstellung aufgefiihrt, um die Rela-
tionen anzudeuten, an denen sich im Grundsatz nicht viel ge?indert haben
wird.

Tabelle 4: Beteiligung an der Normung nach Funktionsgruppen (in %)

Vorsitzende
Obleute

Normungs-
anträge

Stellungnahmen
zu Normentwürfen

produzierende
Wirtschaft

HandeU
Dienstleistungen

Öfientliche Hand
+ Vertraucher

Wissenschaft

70

12

15

74

2

18

6

100

70

5

14

11

100

3

100

Ouel/e.' Reihl€n 1977e

In Reaktion auf die Kritik an der personellen Zusammensetzung der Nor-
menausschüsse wird von den hauptamtlichen Führungskräften gemeinhin
herausgestellt, die Mitgliederstruktur sei das Ergebnis einer >problemorien-
tierten und themenabhängigen Zusammensetzung< (so z.B. Grefen 1991:
163 im Hinblick auf die Arbeitsausschüsse der >Kommission Reinhaltung
der Luft im VDI und DIN<). Außerdem lasse sich

aus den langjährigen Erfahrungen ... ableiten, daß die Anzahl der >Köpfe<,
welche in den Gremien einem bestimmten Bereich (2.B. Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung) zugeordnet werden können, nicht entscheidendes Krite-
rium daftir sind, inwieweit das öffentliche Interesse in den Regelwerken
selbst als Ergebnis der Verhandlungen in den Ausschüssen geltend gemacht
werden konnte bzw. das Ergebnis beeinflußt.
(Grefen 1991: 166)
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Diese Aussagen sind sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen. In den
Ausschüssen finden Diskurse von Sachverständigen über Technik statt, die
sich nicht ohne weiteres auf eine Stimmenarithmetik reduzieren lassen.

Gleichwohl sind die Ungleichgewichte in der Beteiligung gravierend. Die
quantitativen Relationen in der Präsenz der interessierten Kreise sind für die
konkrete Normungsarbeit und ihre inhaltlichen Ergebnisse auch dann ent-
scheidend, wenn die Regelsetzung diskursiv und nicht durch eine einfache
Auszählung von beftirwortenden und ablehnenden Stimmen erfolgt. Um
diese These näher zu begründen, wird nachfolgend zunächst den Gründen
für die Organisations- und Beteiligungsdefizite und anschließend den Fol-
gen der Asymmetrien in der Mitwirkung nachgegangen.

7.3.2 Gründe für die Organisations- und Beteiligungsdefizite

Es stellt sich angesichts der zahlreichen Studien, die in ihren Analysen der
technischen Normung nicht nur ein besonderes Interesse und Engagement
der Industrie, sondem auch eine mangelnde Ausgewogenheit der Interessen-
berücksichtigung erkennen2l, zunächst die Frage, wie es denn dazu kom-
men kann, daß trotz der festgeschriebenen Beteiligungs- und Verfahrens-
grundsätze und der Verpflichtung auf das >>Gemeinwohl<< bestimmte, zu-
meist ökonomische Interessen immer wieder die Oberhand gewinnen und
im Normungsprozeß dominieren.

Was die Bereitschaft der verschiedenen >interessierten Kreise<< anbelangt,
sich an der technischen Regelsetzung durch Freistellung von Personal, Ex-
pertise, Reisekosten etc. zu beteiligen, ist zunächst einmal von einer unglei-
chen Motivationsstruktur auszugehen. Für die Wirtschaftsinteressen gilt,
daß sie sich in aller Regel aus Wettbewerbsgründen an der technischen Re-
gelsetzung beteiligen. Insbesondere dann, wenn zu erwarten ist, daß staatli-
che Instanzen die verbandlich aufgestellten technischen Regeln mit einem
gewissen Maß an Allgemeinverbindlichkeit versehen (was vor allem bei den
regulativen technischen Regeln zur Vermeidung negativer externer Effekte
absehbar ist), erhöht sich ihre Motivation.

Die Wirtschaftsunternehmen sind im wohlverstandenen eigenen Interesse
gezwungen, sich an der technischen Regelsetzvng za beteiligen. Die Wirt-

2l Vgl. z.B. Gusy (1986).
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schaftsinteressen sind also wegen ihres individuellen Vorteils (bzw. der

Abwehr eines individuellen Nachteils) stets gut in der Normung vefireten.22

Bei den Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Umweltinteressen sieht die
Motivationsstruktur insofern anders aus, als sie durch ihre Mitarbeit zwar
möglicherweise einen höheren Berücksichtigungsgrad ihrer Anliegen errei-
chen können, die erreichten Vorteile jedoch >>allen<< und nicht nur den Ver-
fechtern, die allein den Aufivand tragen, zugutekommen. Aufgrund dieses

Dilemmas, das auch als >Trittbrettfahrer<-Dilemma bezeichnet wird, ist die

Beteiligungsmotivation kollektiver Interessen, d.h. auch der Interessen an

sozial- und umweltverträglicher Technikgestaltung, geringer als die Motiva-
tion individueller (Wirtschafts-)Interessen, die sich - vermittelt über die

Wettbewerbseffekte der technischen Regeln - gewisse >Erträge< privat an-

eignen bzw. untemehmerischen Schaden abwenden wollen. Diese Unter-
schiede in der Antriebsstärke der >interessierten Kreise<<n eine Beteiligung
an der Normung aktiv einzufordern, ist eine erste Erklärung für die asym-

metrische Beteiligungsintensität.
Eine andere Erklärung stellt auf das >Nachfrageverhalten<< der Normen-

organisationen ab. Nach DIN 820 Teil 1 Nr. 3.4 sollen die >interessierten

Kreise<< in einem angemessenen Verhältnis vertreten sein. Nach der Richt-
linie ftir Normenausschtisse lädt der Direktor des DIN die interessierten
Kreise ein, um einen Normenausschuß zu gränden. Ist ein Normenausschuß
einmal eingerichtet, so erfolgt die Benennung neuer Mitglieder durch Koop-
tation bzw. indem die entsendenden Stellen einen Nachfolger für ein aus-

scheidendes Mitglied des Normenausschusses benennen. Für die Auswahl
der Mitarbeiter der Arbeitsausschüsse, die die fachliche Normungsarbeit
tragen sollen, nennt die Richtlinie im wesentlichen zwei Kriterien: erstens

soll die Zusammensetzung den Besonderheiten des Arbeitsgebietes ange-

messen sein und zweitens sollen die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft
und der jeweilige Stand der Technik in die Normungsarbeit eingebracht
werden. Damit ist in erster Linie die Beteiligung der einschlägigen Techni-
ker, von denen ja in aller Regel auch die Normungsinitiative ausgeht, si-
chergestellt. Aber bereits in diesem frähen Stadium der Zusammensetzung
von Normen- und Arbeitsausschüssen gibt es erste (nicht unbedingt beab-

sichtigte) Ausgrenzungen >interessierter Kreise<. Die hauptberuflichen Mit-
arbeiter des DIN sind zwar nach den Verfahrensgrundsätzen angehalten, bei
der Einrichtung eines Ausschusses darauf hinzuwirken, daß alle >interes-

sierten Kreise< repräsentiert sind, bei der Festlegung dessen, was unter ei-

22 Vgl. dazu VoelzkoWHilbert/Heinze (1987).
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nem >)interessierten Kreis< zu verstehen ist, bestehen jedoch gewisse Spiel-
räume, die in der Normungspraxis pragmatisch genutzt werden.23

Selbst dann, wenn sich die hauptberuflichen Mitarbeiter der Normenor-
ganisation oder einzelne Ausschußmitglieder speziell darum bemühen, ei-
nen Repräsentanten der Arbeitnehmer-, Verbraucher- oder Umweltschutzin-
teressen einzubeziehen, findet die Regelsetzung häufig doch ohne einen sol-
chen Interessenvertreter statt, weil sich kein sachkundiger Repräsentant fin-
den läßt, der bereit und in der Lage wäre, die erforderlichen Kosten und
Mühen auf sich zu nehmen.

Eine weitere Einschränkung der Durchsetzungschancen des >öffentlichen
Interesses<< ergibt sich dadurch, daß die berufenen Repräsentanten der >in-
teressierten Kreise<<, d.h. im Einzelfall staatliche Instanzen, Gewerkschaf-
ten, Verbraucher- oder Umweltorganisationen, in aller Regel zu knapp mit
Personal-, Zeit- und Finanzressourcen ausgestattet sind, um im Konfliktfall
der wirtschaftsnahen Seite ein gleichgewichtiges Gegengewicht gegenüber-
zustellen. Die Mitarbeit in den Ausschüssen erfolgt auf ehrenamtlicher
Grundlage. Daraus ergibt sich, daß die Kosten der Mitarbeit von den Ein-
richtungen, die Mitarbeiter in die Ausschüsse entsenden, finanziert werden
müssen. Die an einem Vorhaben technischer Regelsetzung >interessierten
Kreise< verfügen aber nicht im gleichen Umfang über die erforderlichen
Ressourcen.2a

Die Ehrenamtlichkeit der Mitarbeit in den Ausschüssen (wirkt sich) negativ
auf eine angemessene Partizipation aller interessierten Kreise an der Aus-
schußtätigkeit aus. Durch die Unentgeltlichkeit der Mitarbeit in den Aus-
schüssen wird der Kreis derer, die Personen in die Ausschüsse entsenden
können, von vornherein eingeschränkt. Das mit der Unentgeltlichkeit der Tä-
tigkeit verbundene, nicht unerhebliche personelle und finanzielle Engage-
ment wird nur von denen aufgebracht werden, die ein massives Interesse an

23 So räumte ein Gesprächspartner aus dem Bereich der Baunormung in einem Inter-
view ein, daß >der allerletzte Letztverbraucher< (in dem Zusammenhang waren da-
mit Bauherren und Mieter gemeint) >in der Regel nicht angesprochen wird, wenn es
gilt, einen Normenausschuß zu besetzen<. Ein anderer Gesprächspartner berichtete,
daß er in seinem fachlichen Zuständigkeitsbereich des Bauwesens in einzelnen Fällen
durchaus eine deutliche Betroffenheit der Verbraucher sehe, >beispielsweise bei den
Normen zum Lärmschutz. Aber das DIN tut sich ausgesprochen schwer, hier einen
Vertreter ftir diesen interessierten Kreis zu finden.,. Mitunter kennen wir die interes-
sierten Kreise doch überhaupt nicht.<

24 Vgl, dazu auch Gusy (1986); im Hinblick auf die Verbraucherorganisationen
vgl. bspw. Kypke (1982: 203 tt.).
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einer Einflußnahme auf die Regelerarbeitung in den Ausschüssen haben.
(Fischer 1989: 51)

Ebenfalls zum Nachteil der Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Umwelt-
schutzinteressen wirkt sich aus, daß die Organisationen mit regelsetzender
Kompetenz zumeist in einem sehr engen Austauschverhältnis zu den Inter-
essenverbänden der Wirtschaft stehen (vgl. Kapitel 3), was ein nur schwer
zu durchbrechendes Interessengeflecht zwischen Industrie und Normung er-
zeugt und stabilisiert. Den regelsetzenden Organisationen gehören in der
Regel neben zahlreichen Unternehmen auch die relevanten Wirtschaftsver-
bände an. Das System organisierter Wirtschaftsinteressen ist mit seinen
zahlreichen fachlich spezialisierten Verbänden hochgradig ausdifferenziert,
während die Verbraucher- und Umweltinteressen nur durch wenige Organi-
sationen vertreten werden. Die Arbeitnehmervertretungen, also die Gewerk-
schaften, konzentrieren sich traditionell auf sozial- und tarifpolitische Fra-
gen und blenden Fragen der Technikgestaltung in ihrer Arbeit weitgehend
aus. Wenn die hauptberuflichen Mitarbeiter einer regelsetzenden Organi-
sation einen Ausschuß bilden und über die Zusammensetzung zu befinden
haben, bieten sich daher vor allem Wirtschaftsverbände als Repräsentanten
der >interessierten Kreise< an.

Im Hinblick auf die Arbeitsweise der hauptberuflichen Mitarbeiter wurde
in den geftihrten Interviews mehrfach herausgestellt, daß diese bei ihrer
Suche nach möglichen Teilnehmern ftir einen neu einzurichtenden Nor-
mungsausschuß vorzugsweise mit Interessenverbtinden kooperieren und
nicht einzelne Personen oder Firmen ansprechen. Die Verbände sollen dann
(möglichst nur einen) Vertreter aus ihrer Mitgliedschaft benennen, der flir
den solchermaßen abgegrenzten >interessierten Kreis< in dem Normungs-
ausschuß aufueten soll. >Wir (DlN-Mitarbeiter) sprechen vorzugsweise die
Dachorganisationen an... Über die Kontaktaufnahme zu den Fach- und Spit-
zenverbänden erhoffen sich die Mitarbeiter des DIN, die interessierten Krei-
se in geeigneter Weise zu erschließen.2s

Auch das von seiten der Normungsorganisationen vielfach beschworene
Berücksichtigungskriterium des >Sachverstandes<< enveist sich vielfach als
Ausschlußkriterium. Insbesondere für Interessengruppen und Personen, die
erst in einem späteren Stadium, bspw. im Rahmen der Anhörung ihres Ein-
spruches gegen einen vorliegenden Normenentwurf, in das Normungsver-
fahren einbezogen werden, wirkt das Kriterium des Sachverstandes de facto

25 Vgl. dazu Eichener/Voelzkow (1991a: I 19 f.); vgl. auch Rampelt (1983).
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als Hemmschwelle. Mangelnde Fachkompetenz wurde in den von uns ge-

ftihrten Interviews auch von den Beteiligten selbst eingestanden, und zwar
sowohl von Normungsbeauftragten bei staatlichen Institutionen als auch bei
Umweltschutz- und Mieterverbänden. Im Hinblick auf die Besetzung der
Kommission Reinhaltung der Luft führt auch Fischer (1989: 51)

die überproportionale Repräsentanz der Industrievertreter ... darauf zurück,
daß ftir die Erarbeitung der VDl-Richtlinien ein hohes Maß an sachlicher
Kompetenz erforderlich ist, die etwa von den Betroffenen kaum aufgebracht
werden kann, weil sie nicht in Verbänden arsammengeschlossen sind, die in
der Lage sind, technischen Sachverstand zu repräsentieren.

In eigenen Erhebungen, die sich auf umweltrelevante Normungsvorhaben
im DIN bezogen, ist jedoch auch deutlich geworden, daß sich hinter der Zu-
rückweisung von >oppositionellen< Beteiligungsansprüchen, die mit man-
gelndem Sachverstand begründet werden, mitunter eher der Mechanismus
einer >sozialen Schließung< verbirgt. So hat bspw. ein hauptamtlicher Mit-
arbeiter des DIN in einem Interview herausgestellt, daß es in seinem Ar-
beitsbereich zwar mitunter Widerspruchsverfahren gegen vorgelegte Norm-
Entwürfe (Gelbdrucke) gebe, die Verbraucherinteressen stärker in die
Norm eingebunden sehen wollen. >Mitunter meldet sich sogar eine Bürger-
initiative. Die tun sich aber schwer, gegenüber dem Sachverstand aufzutre-
ten... Die Widersprüche werden angehört, aber dann stellt sich zumeist der
mangelnde Sachverstand heraus... Mitunter werden die auch niedergebü-
gelt... Das hängt dann wiederum von den beteiligten Personen ab<<.26

7.3.3 Folgen der Organisations- und Beteiligungsdefizite

Das DIN baut damit sehr stark auf dem bestehenden System organisierter
Interessen auf, so daß auf diese Weise die ohnehin schon bestehenden Un-
terschiede in der Organisations- und Konfliktftihigkeit verschiedener Inter-
essen in der Normung reproduziert werden. Während die Organisationsfä-
higkeit von Wirtschaftsinteressen hoch ist (was natürlich mögliche Interes-
senkonflikte innerhalb der Wirtschaft nicht ausschließt), sind öffentliche
Interessen wie Arbeitnehmer-, Verbraucher- oder Umweltschutz kaum or-
ganisationsfähig, was auf die bereits angesprochene Kollektivgutproblema-
tik (Trittbrettfahrer-Dilemma), die höhere Diffusität dieser Interessen sowie

26 Vgl. dazu Eichener/Voelzkow (l99la: 1 18).
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die geringere individuelle Interessenintensität und Interessenunmittelbarkeit
zurückgeftihrt werden kann. Im Ergebnis fthrt dies zu einer strukturellen
Privilegierung privater Interessen gegenüber den öffentlichen Interessen.2T

Nun könnte solchen Aussagen, die eine ungleiche Beteiligung der ver-
schiedenen >interessierten Kreise<< begründen, entgegengehalten werden,
daß damit nicht unbedingt eine ungleiche Interessenberücksichtigung ver-
bunden sein muß. Denn auch wenn die Verfahrensgrundsätze Mehrheitsent-
scheidungen nicht ausschließen, werden diese gewiß nicht in ständiger Re-
gelm?ißigkeit dazu genutzt werden können, um wirtschaftliche Interessen -
sofern sich die involvierten Wirtschaftsinteressen überhaupt durch einen
gemeinsamen Standpunkt auszeichnen - gegenüber den Vertretern des >öf-
fentlichen Interesses<< durchzuboxen. Ein solches Vorgehen könnten sich die
regelsetzenden Organisationen nicht erlauben. Die Seite der Wirtschaftsin-
teressen wird datrer darum bemüht sein, den Vertretern der öffentlichen
Hand bzw. den Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Umweltorganisationen die
Zustimmung zu der jeweils zur Disposition stehenden und von der Wirt-
schaftsseite gewünschten Norm abzuringen. So gesehen verfiigen die Reprä-
sentanten eines öffentlichen Interesses, auch wenn sie nach der >Zahl der
Köpfe< in der Minderheit sind, theoretisch über ein beträchtliches Verhand-
lungspotential. Sie könnten der zahlenmäßig überlegenen Wirtschaftsseite
durch die Androhung einer Verweigerung ihrer Zustimmung die Berück-
sichtigung des öffentlichen Interesses gewissermaßen aufzwingen; dies gilt
erst recht, wenn die Phalanx der Wirtschaftsvertreter intern uneinig ist.

Um nachvollziehen zu können, warum diese Verhandlungsmacht der Ver-
treter des >öffentlichen Interesses<< in der Normungspraxis nicht allzu weit
trägt, muß ein Blick auf die Arbeitsweise der Normungsgremien geworfen
werden. In anderen Forschungszusammenhängen28 sind die sozialen Pro-
zesse rekonstruiert worden, die dazu führen, daß sich die quantitative Über-
legenheit der partikularen lnteressen auch in der Entscheidungsfindung der
Normenausschüsse niederschlägt.

Im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen aus der Außenperspektive han-
delt es sich bei der Normung keineswegs um einen rein rationalen Vorgang,
bei dem nur Sachargumente zählen. Gruppendynamische Prozesse begren-
zen die Durchsetzungschancen von Minderheitspositionen erheblich, insbe-
sondere wenn sie nachtragüch in bereits bestehende Ausschüsse hineindrän-
gen. Die soziale Dynamik von Normungsprozessen eröffnet den Verbrau-

n Vgl. Gusy (1986).

28 Vgl. EichenerAy'oelzkow (l99la: l32tt.).
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cher-, Umweltschutz- oder Arbeitnehmerinteressen, selbst wenn sie mit ei-
nigen Repräsentanten in den Normungsgremien als Minderheit vertreten
sind, faktisch nur geringe Durchsetzungschancen. Die soziale Dynamik von
Normungsgremien ist dafür verantwortlich, daß eine quantitative Dominanz
in der Regel auch eine qualitative Dominanz begründet, die das durch DIN
820 Teil 4 Nr. 6 vorgesehene Konsensprinzip in ein faktisches Majoritäts-
prinzip überführt.

Dieser qualitative Effekt der quantitativen Überlegenheit macht Abstim-
mungen im übrigen vielfach überflüssig. Formelle Abstimmungen sind nur
erforderlich, wenn die Mehrheitsverhältnisse unklar sind. Ist die Mehrheit
jedoch eindeutig, so wird auf diese Mehrheitsverhältnisse permanent ver-
wiesen. Formelle und informelle Abstimmungen werden allenfalls deshalb
durchgeftihrt, um die Minderheitenpositionen als solche bloßzustellen: Einer
gegen alle anderen. Solche Überstimmungen haben den Effekt einer sozia-
len Isolation, die die Minderheiten in der Regel entweder zur Aufgabe ihrer
Position oder zumindest zu einem höheren Maß an Kompromißbereitschaft
bringen sollen.

Auch die Vorstellung, daß über die Einbeziehung eines Repräsentanten
einer staatlichen Instanz eine hinreichende Vertretung des >öffentlich Inter-
esses<< gesichert werden könne, erweist sich in vielen Fällen als verfehlt.
Dies nicht nur, weil auch staatliche Repräsentanten in der technischen Nor-
mung der eben genannten sozialen Dynamik unterliegen und in einer Min-
derheitenposition dazu neigen, gegenüber der mehrheitlichen Linie Kom-
promißbereitschaft zu zeigen. Mindestens ebenso gravierend dürfte sein,

daß sich in den Normen- und Arbeitsausschüssen häufig nur Angehörige
staatlicher Instanzen beteiligen, die ein höchst spezifisches Eigeninteresse
von Politik oder Venvaltung berücksichtigt sehen wollen. Im Einzelfall ste-
hen sie aufgrund ihres spezifischen Vertretungsauftrages faktisch geradezu
in einem Gegensatz zu den Belangen des Arbeitnehmer-, Verbraucher- oder
Umweltschutzes. Die Rolle der staatlichen Vertreter bei der Festlegung von
technischen Normen für den Lärmschutz gaben dazu illustrative Beispiele.ze

Kurzum: Die Berücksichtigungsmuster sind in der technischen Normung
immer noch selektiv - txotz der bislang durchgesetzten formalen Regelun-
gen, die zu einer Demokratisierung der technischen Normung beitragen soll-
ten. Damit bestätigen sich die demokratietheoretisch begründeten Vorbehal-
te gegen den gewählten Weg einer technischen Normsetarng durch para-
staatliche Gremien funktionaler Repräsentation. Der korporatistische Poli-

29 Vgl. EichenerA/oelzkow (1991a:94 ff.).
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tikmodus bleibt gerade bei so hochbrisanten Themen wie der Techniksteue-
rung eine überaus problematische Angelegenheit:

lDenn] je mehr das Prinzip der territorialen Repräsentation durch funktionale
Repräsentation ergänzt und verdrängt wird, desto mehr wird zwangsläufig die
Norm staatsbürgerlicher Gleichheit von der Tatsache wirtschaftsbürgerlicher
Ungleichheit in Mitleidenschaft gezogen. Zwar mag die Kompetenz und
Sachkunde einer Debatte, die im Kreis der unmittelbar Betroffenen geführt
wird, wegen dieser Exklusivität durchaus steigen; umso leichter wird es ih-
nen aber umgekehrt dann auch fallen, im Kreise mangels Zuständigkeit bzw.
eigener Organisations- und Konfliktftihigkeit ausgeschlossenen Gruppen
diejenigen ausfindig zu machen, die dann mit den Kosten der gefundenen
Kompromisse belastet werden können. (Offe I984a:252)

7.4 Partizipative Steuerung des Staates

Angesichts der immer wieder laut werdenden Kritik an einseitigen Interes-
senbezügen der technischen Regelsetzung hat die staatliche Seite mit zusätz-
lichen Eingriffen, die als >partizipative Steuerung<< (Schuppert I98I: 373
ff.) interpretiert werden können, eine weitergehende Öffnung der Organisa-
tionen mit regelsetzender Kompetenz gefördert. Das Ziel dieser zusätzlichen
konigierenden Eingriffe in das verbandlich getragene System der techni-
schen Regelsetzung liegt in der Überfährung der vorgefundenen Strukturen
in eine Arena ftir gesellschaftlich verantwortete und verantwortbare Tech-
nikentscheidungen. Sie folgen der Annahme, daß ohne weitere staatliche
Strukturvorgaben für das gesellschaftliche Subsystem der technischen Nor-
mung die Gefahr einer hohen Interessenselektivität zu Lasten des >öffentli-
chen Interesses<< besteht.

Die staatliche Sicherstellung der Voraussetzungen für eine verbandliche
Selbstregulation, die demolaatietheoretischen Kriterien genügt, erfordert
demnach nicht nur Verfahrensgrundsätze. Die DIN 820 oder vergleichbare
Vorgaben der technischen Normung in anderen regelsetzenden Organisatio-
nen können nicht verhindern, daß sich im Normungsprozeß die vorgelager-
ten Unterschiede in der Organisations- und Konfliktfähigkeit reproduzieren.
Die staatliche Seite sieht sich deshalb veranlaßt, Steuerungsmaßnahmen
einzuleiten, die im Vorfeld der technischen Regelsetzung jene Organisatio-



Prozedurale Steuerung in Deutschland 243

nen stärken, die Aspekte des >>öffentlichen Interesses<( repräsentieren und in
den Normungsprozeß einspeisen sollen.

Die staatliche Seite versucht mit solchen kompensierenden Maßnahmen
zu vermeiden, daß das Dilemma von Markt- und Staatsversagen in der Rea-

ütat durch ein nicht minder enttäuschendes Trilemma von Markt-, Staats-

und Verbandsversagen ersetzt wird, denn die verbandlich organisierte Tech-
nikbewertung und -gestaltung, die ja zwischen >market failure<< und >state

failure<< hindurchftihren soll, würde ohne staatliche Strukturvorgaben aus

demokratietheoretischen Gründen und den damit verbundenen inhaltlichen
Defiziten ebenfalls nicht überzeugen. Die staatliche Seite hat deshalb, aus-
gehend von der Kritik gesellschaftlicher Gruppen, die sich in der techni-
schen Regelsetzung benachteiligt fühlen und wenigstens dies politisch wirk-
sam artikulieren können, über die skizzierten formalen Beteiligungs- und
Verfahrensregeln hinausgehend Interventionsbedarf anerkannt, um die so-
zialen Informations- und Machtasymmetrien zwischen den >interessierten
Kreisen<< im Vorfeld der technischen Normung auszugleichen. Der Staat lei-
stet den weniger organisations- und konfliktfähigen Interessen Hilfestellung
bei der Beteiligung an der technischen Regelsetzung.

7.4.1 Staatliche Hilfen fär die Verbraucherinteressen:
Der Verbraucherrat im DIN

So hat sich die öffentliche Hand mit den Vertretungsdefiziten der Verbrau-
cherinteressen nicht abgefunden und bereits im Vorfeld des Vertrages zwi-
schen der Bundesregierung und dem DIN mit dem sogenannten >Verbrau-
cherrat<< eine spezielle Organisationseinheit im DIN durchgesetzt, deren
Aufgabe darin besteht, die Chancen der Interessenberücksichtigung zu ver-
bessern.3o Nach Meckel (L976: 113), einem der ersten Mitglieder des Ver-
braucherrates, w.u die Einrichtung dieses speziellen Gremiums geboten,
weil >>die Normung national und auch intemational stärker in Richtung der
Normung von Endprodukten und der Gebrauchstauglichkeitsnormung läuft.
Dadurch sind auch die Interessen der Verbraucher stZirker berührt<. Da >die
einzelnen Wirtschaftsgruppen wie die Industrie natürlich die Möglichkeit
der Normung sehr gut kennen...<< und >ihre Auffassungen und Meinungen
im Rahmen ihrer Verbände koordinieren können<<, aber >eine derartige
Möglichkeit den Verbrauchern weitgehend fehlt<, sah sich auch das DIN

30 Vgl. Bosserhoff(1980); Brinkmann (1976, 1984).
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veranlaßt, der Institutionalisierung einer speziellen Interessenvertretung der
Verbraucher innerhalb des DIN zuzustimmen. Das DIN wollte sich nicht
dem Vorwurf aussetzen, den >wichtigen Grundsatz der Beteiligung aller
relevanten Gruppen an der Normungstätigkeit zu verletzen<< (ebd.).

Die Grändung des Verbraucherrates steht in einem engen Zusammenhang
mit dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN,
auch wenn der Verbraucherrat in der unterzeichneten Fassung des Vertrages
nicht mehr explizit envähnt wird.3l Die Ausdifferenzierung des Verbrau-
cherrates innerhalb des DIN >ging so glatt und rasch über die Bühne, daß

beim Vertragsvollzug keine diesbezügliche Regelung mehr getroffen wer-
den mußte< (Kypke 1982: 169 f.). Das DIN reagierte mit der Einrichtung
des Verbraucherrates auf das beharrliche Drängen des Bundeswirtschafts-
ministeriums, >>das eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der >nicht-
gewerblichen Letztverbraucher< bei der Normung forderte< (Rampelt 1983:

1 1).

Das DIN hatte dabei offenkundig Angst vor einem vom DIN unabhängigen
Verbrauchernormenwerk des Staates. Um sich die Handlungsfreiheit ... so-
weit wie möglich zu erhalten, wurde großer Wert darauf gelegt, die Umstmk-
turierung der Verbrauchervertretungsarbeit in der Normung vor Abschluß der
Vertragsverhandlungen ... unter Dach und Fach zu bringen.
(Kypke 1982: 193)

Der Verbraucherrat wurde auf Beschluß des Präsidiums des DIN als ständi-
ger Präsidialausschuß eingerichtet. Die Aufgaben sind in der Geschäftsord-
nung des Präsidiums festgelegt. Demnach >berät und unterstützt der Ver-
braucherrat die lrnkungs- und Arbeitsgremien des DIN in Fragen, die flir
die nichtgewerblichen Letztverbraucher von Interesse sind. Er soll die Inter-
essen der nichtgewerblichen Letztverbraucher in der internationalen, regio-
nalen und nationalen Normung wahrnehmen und entsprechend zusammen-
gesetzt sein< (Meckel 1976: 113). Der Verbraucherrat soll die Normungs-
vorhaben und Arbeitsprogramme der Fachnormenausschüsse beobachten,
den Fachnormenausschüssen Anträge auf verbraucherrelevante Normungs-
vorhaben vorlegen und sie imZuge seiner Mitarbeit in den Arbeitsgremien
vertreten, für die personelle Vertretung der Verbraucher in den Fachnor-
menausschüssen sorgen, zu Norm-Vorlagen und Norm-Entwürfen Stellung-
nahmen erarbeiten und gegebenenfalls Einsprüche zu Norm-Entwärfen for-
mulieren, ggf. Schlichtungs- und Schiedsverfahren beantragen, fär die

3l Vgl. Kypke(1982: 169).
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Einführung der DIN-Nonnen in die Arbeit der Verbraucherinstitutionen und
für die RücKührung der dort gewonnenen Erfahrungen in die Normungsar-
beit sorgen und den Verbrauchervertretern verfahrenstechnische Hilfen ge-
währen.

Der Verbraucherrat besteht aus fünf Mitgliedem, die vom DIN-Präsi-
denten im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherver-
bände und dem Bundesminister fiir Wirtschaft als persönliche Mitglieder
berufen werden.32 Sie werden von sieben hauptamtlichen Mitarbeitem in
ihrer Arbeit unterstätzt. Die Finanzierung des Verbraucherrates wurde fast
ausschließlich von der staatlichen Seite übernommen, so daß die >interes-

sierten Kreise<, d.h. vor allem die Wirtschaft, von Zusatzaufivendungen ver-
schont blieben.3:

Die vom Bundesministerium ftir Wirtschaft gewährte finanzielle Förde-
rung des Verbraucherrates ist insofern ein bemerkenswerter Sachverhalt, als
an diesem Beispiel deutlich wird, daß die staatliche Seite die aus sich heraus
kaum organisations- und konfliktftihigen Interessen gezielt stärken kann, um
die strukturelle Benachteiligung von bestimmten Interessen in der techni-
schen Normung abzumildern. Allerdings muß festgestellt werden, daß der
Verbraucherrat aufgrund seiner äußerst knappen Personaldecke nicht die
gewünschte Abhilfe schaffen kann. Angesichts der >Normenflut<< ist der
Verbraucherrat gezwungen, ein rigides hioritätenpro$amm festzulegen
und nur in wenigen ausgewählten Fällen aktiv zu werden.

7.4.2 Staatliche Hilfen für die Umweltinteressen:
Die Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN

Neben dem Verbraucherrat gibt es mit der Koordinierungsstelle Umwelt-
schutz im DIN eine weitere Organisationseinheit, die sich als Versuch der
Staates interpretieren läßt, Unterschiede in der Organisations- und Konflikt-
fähigkeit von Interessen zu kompensieren.34 Da der Bundesminister ftir

32 Vgl. Köhne (1987:528).
33 Vgl. Kypke (1982: 93 f.).
34 Explizit in diesem Sinne schreiben die Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums

Schiffer/Delbrück (1992: 3 l5), >daß Umweltinteressen typischerweise diffuse Inter-
essen darstellen, die in der Normung Schwierigkeiten haben, sich neben den Interes-
sen der betroffenen Wirtschaftskeise durchzusetzen, Dem Umweltschutz verbun-
dene Fachlaeise haben oft schon nicht die Ressourcen, um sich in demselben Maße
wie Vertreter von Wirtschaftsunternehmen an der Normung zu beteiligen. Um hier
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Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie das Umweltbun-

desamt (UBA) einerseits an der Beteiligung von Umweltschutzverbänden
und -instituten an der technischen Normung interessiert sind, um die Reprä-

sentation der Umweltinteressen zu verbessern, andererseits einer solchen

Beteiligung erhebliche Restriktionen und Kapazitätsengpässe gegenüberste-

hen, lag es nahe, auch zur Förderung der Partizipationsfähigkeit von Um-
weltorganisationen eine Institution zu schaffen, die von ihren Konstruk-

tionsprinzipien her dem vom Bundeswirtschaftsminister initiierten und fi-
nanzierten Verbraucherrat :ihnelt3s, auch wenn die Koordinierungsstelle
von ihrer Anlage her im Unterschied zum Verbraucherrat ein neutrales

Gremium und kein verlängerter Arm eines spezifischen Interesses sein soll.
Entsprechende Ansätze des BMU gehen bis in das Jahr 1983 zurück. Zu-

nächst sollte die Umweltrelevanz der technischen Normen durch einen For-
schungsauftrag des Umweltbundesamtes systematisch erfaßt werden. In An-
betracht der Komplexität und Intransparenz der Normung wurde als Projekt-
nehmer das DIN selbst ausgewählt, dessen Mitarbeiter über den besten Zu-
gang zu den benötigten Informationen verfägen. Aus diesem Forschungs-

vorhaben ist ein erster, 1985 erschienener und 1987 veröffentlichter Bericht
hervorgegangen, in dem u. a. festgehalten wurde, daß das DIN >aufgrund

seiner derzeitigen Struktur kaum in der Lage zu sein (scheint), Leerstellen
im Bereich der Umweltnormung systematisch aufzuspüren und Schwer-
punktaufgaben zu initiieren. Dazu wäre ein Gremium mit speziellem, gege-

benenfalls nach Aufgabenstellung wechselndem Sachverstand notwendig<
(Lehmann/Lechner/Gegusch 1987: 211). Die Konsequenz, die das UBA aus

diesen Aussagen zog, war die Schaffung der Koordinierungsstelle Umwelt-
schutz im DIN.

Diese Organisationseinheit überprüft, ähnlich wie der Verbraucherrat im
Hinblick auf tangierte Verbraucherinteressen, stimtliche Normungsvorhaben
auf Umweltrelevanz und erarbeitet zu den als besonders relevant eingestuf-
ten Normentwürfen eine Stellungnahme. Gleichzeitig formuliert die Koor-
dinierungsstelle Umweltschutz im DIN Vorschläge zur Überarbeitung oder

Neubearbeitung von Produktnormen mit Umweltbezug. Eine weitere Aufga-
be liegt in der Organisation des >Vorlaufs<<, in der Vorbereitung der Vertre-
tung von Umweltschutzinteressen in der technischen Normung. Dazu gehört

Abhilfe zu schaffen, wurde beim DIN mit Unterstützung des Bundesumweltministe-
riums die >Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN< eingerichtet<.
Zur Aufgabenstellung der Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN vgl. auch

Schiffer/Delbrück (1992: 3 15).
35
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das Ansprechen, die Bereitstellung von frühzeitiger Information sowie die

Gewährung von >>logistisch-administrativer Unterstützung<< von Verbänden

und Koalitionspartnern: >Wir suchen dabei Stellvertreter und Leute, die uns

helfen können<< (Interview). In der Aufgabenstellung ist die Koordinierungs-
stelle Umweltschutz im DIN also trotz aller Neutralitätsansprüche durchaus

mit dem Verbraucherrat vergleichbar.
Die Ergänzung der Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN um einen

Fachbeirat, der im November 1990 eingerichtet wurde, dient dazu, daß >die

Arbeiten der Koordinierungsstelle sowohl fachlich unterstützt als auch in
ihrer Akzeptanz durch die Beteiligten bestärkt< werden (v. Lersner 1990:2).
Der Fachbeirat setzt sich zusammen aus Vertretern des Bundes ftir Umwelt
und Naturschutz Deutschland BUND (fiir die Umweltverbände), der Ar-
beitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute AGÖF (für die Umwelt-
institute), der Stiftung Warentest (für den Verbraucherschutz), der Indu-
striegewerkschaft Chemie (für die Gewerkschaften), des Verbandes der

Chemischen Industrie (für die Wirtschaft), des Sachverständigenrats ftir
Umweltfragen, des Umweltbundesamtes und des Bundesumweltministeri-
ums.

Der Fachbeirat soll insbesondere die Mittlerfunktion der Koordinierungs-
stelle Umweltschutz im DIN stärken. Zum einen soll sie Kontakte zwischen
dem DIN und den interessierten Kreisen (Verbänden) herstellen. Dazu ge-

hört die frühzeitige Information der Umweltorganisationen tiber laufende

oder anstehende Normungsvorhaben. Zum anderen soll die Koordinierungs-
stelle Umweltschutz im DIN die umweltrelevanten Anliegen aus den inter-
essierten Kreisen in den Normungsprozeß transferieren.

Dazu gehört auch die Rekrutierung von Arbeitsausschußmitgliedern aus

den (Umwelt-)Verbänden. Sie kann dabei zwar im Einzelfall die anfallen-
den Reisekosten übernehmen, aber keine Entschädigung für den entstehen-
den Verdienstausfall gewähren. In den geflihrten Gesprächen wurde jedoch

darauf hingewiesen, daß das Umweltbundesamt in Einzelfragen For-
schungsaufträge vergeben kann, die zumindest indirekt die Beteiligung (des

Aufuagnehmers) an der Normungsarbeit honorieren.36

Eine wichtige Mittlerfunktion hat die Koordinierungsstelle Umweltschutz
im DIN schließlich auch im Verhältnis von DIN und Umweltbundesamt. Da
angesichts der knappen Ressourcen nicht jedes Normungsvorhaben mit der

36 Schiffer/Delbrück (1992: 315) erwähnen >die Möglichkeit, daß im Rahmen der Pro-
jektförderung des Umweltbundesamtes Reisekosten und Kosten für die Erstellung
von Gutachten für die Experten übernommen< werden können.
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erwünschten Intensität begleitet werden kann, gehört die Prioritätensetzung
der Normungsvorhaben zu den zentralen Aufgaben der Koordinierungsstel-
le. Auch hier hat die Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN ein Auf-
gabenprofil, das vergleichbar ist mit dem Aufgabenkanon des Verbraucher-
rates. Die Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN versucht darüber
hinaus, einen Kriterienkatalog zur Umweltverträglichkeit in der produktbe-
zogenen Normung aufzustellen.

Die KU im DIN ist jedoch nur ftir den produktbezogenen Umweltschutz
zuständig. Fragen der verfatrensbezogenen oder der medienbezogenen Nor-
mung (Boden, Luft, Wasser) bleiben damit bislang unberücksichtigt. Ange-
sichts der immer noch bestehenden ökologischen Defizite in der DIN-Nor-
mung, der Komplexität des Normungswesens und der erschwerten Durch-
setzung von Umweltschutzaspekten durch die Europiüsierung der Normung
stellt aber selbst diese eingeschränkte Zuständigkeit eine Überforderung dar.
Die Mitarbeiter der KU im DIN beschreiben selbst ihre Kapazitäten, wie die
Mitarbeiter des Verbraucherrates, als unzureichend:

Die Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN ist in ihrer gegenwärtigen
Struktur nicht in der Lage, die Defizite im produktbezogenen Umweltschutz
systematisch aufzuspüren, geschweige denn Schwerpunktthemen zu initiieren
oder alle Vorhaben zu begleiten. Daher ist es dringend erforderlich, die Koor-
dinierungsstelle Umweltschtutz auszubauen. (Lehmann/Graßmann L99O:. 7 6)

Derzeit stehen einer effektiveren Arbeit der KU noch folgende Defizite ent-
gegen:

Unzureichende personelle Kapazitäten;
unzureichende finanzielle Mittel, um Mitarbeiter flir die Arbeitsaus-
schüsse zu rekrutieren, insbesondere fehlende Mittel zum Ausgleich des
Verdienstausfalls;
z.T.Defizite des Informationsflusses innerhalb des DIN, d.h. zwischen
den Fachgremien und der KU im DIN;
eine unzureichende verbandliche Infrastruktur zur Koordination und Be-
teiligung von Umweltschutzorganisationen und -instituten an der Nor-
mung.
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7 .4.3 Staatliche Organisationshilfen für den Arbeitsschutz :

Die Kommission Arbeitsschutz und Normung

Analysen der korporativen Repräsentation der Gewerkschaften ergeben, daß

die Gewerkschaften in einer Vielzahl öffentlicher und quasi-öffentlicher
Gremien mitwirken.rz Die Beteiligung der Gewerkschaften an der techni-
schen Regelsetzung jedoch ist lückenhaft geblieben. Die Gewerkschaften
haben bis in die 80er Jahre hinein die technische Normung - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - als ein weitgehend technikimmanentes hoblem
aufgefaßt, dem sie kaum Beachtung schenken mußten.

So wurden die Normungsinstitutionen und der Normungsprozeß von den
Gewerkschaften nur selten unter arbeitspolitischen Gesichtspunkten thema-
tisiert. Umgekehrt listet das DIN in seiner Verfahrensnonn DIN 820 zwar
eine lange Beispielreihe flir >interessierte Kreise<< auf, jedoch werden Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer nicht explizit genannt. Die technische Normung
wurde damit offensichtlich nicht als ein Aktionsfeld der Sozialpartner ange-
sehen.

Diese Ausblendung der technischen Normung hat sicherlich ihre histori-
schen Gründe. Im Laufe der Geschichte hat sich das System organisierter
Interessen immer weiter ausdifferenziert. Zwischen den Verbänden hat sich
dabei eine Arbeitsteilung ergeben, die die (scheinbare) Technikzentrierung
der Normung auch noch institutionell verfestigte. Die Ausdifferenzierung
von organisierten Interessen im Bereich der Wirtschaft und der Technik
fährte dabei zu einer klaren Domänenabgrenzung: Auf der einen Seite wer-
den die Fragen der Arbeitsgestaltung, der Arbeitsorganisation und des Ar-
beitsschutzes von Organisationen wie dem REFA-Verband, dem RKW und
den Berufsgenossenschaften geregelt. An diesen Organisationen sind die
Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften, z.T. sogar paritätisch, betei-
ligt. Auf der anderen Seite wird die >rein technische<< Regelsetzung von
technischen und berufspolitischen Verbänden wie dem DIN und dem VDI
oder von wirtschaftspolitischen B ranchenverbänden übernommen, in deren
Lenkungs- und Arbeitsgremien die Sozialpartner nicht mit festgelegten

Quoten vertreten sind, sondern allenfalls punktuell als >interessierte Kreise<
oder als fachlich ausgewiesene Sachverständige hinzugezogen werden. Da
aber Arbeit und Technik, wie sich an zahlreichen Beispielen zeigen ließe3t,

37 Vgl. Süllow (1982).
38 Vgl.Eichener/Voelzkow (1992a),
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miteinander zusammenhängen, ist die bisherige Zurückhaltung der Gewerk-
schaften gegenüber der technischen Normung klärungsbedürftig.

Eine erste Erklärung für diesen Sachverhalt könnte darin bestehen, daß

vor dem Durchbruch der neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien auch bei den Gewerkschaften die Ansicht vorherrschte, die techni-
sche Entwicklung verlaufe nach eigenen, kaum beeinflußbaren Gesetzmä-
ßigkeiten. In einer technikdeterministischen Sicht, die Gestaltungsspielräu-
me von Technik nicht recht zu erkennen vermag, erscheint eine Beteiligung
an der technischen Normung verzichtbar, weil die damit verbundenen Regu-
lierungschancen nicht gesehen werden.

Eine zweite Erklärung für die gewerkschaftliche Zurückhaltung in der

Normung könnte in der etablierten Arbeitsteilung zwischen den technischen
und sozialpolitischen Organisationen zu finden sein. Die Aushandlung der

technischen Entwicklung und des Technikeinsatzes wäre im Rahmen des

dualen Systems der Interessenvertretung bislang deshalb als verzichtbar an-
gesehen worden, weil es ftir diese Regelungsmaterie spezialisierte Organisa-
tionen, eben die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz im Bereich
der Technik, gibt. Dann allerdings muß verwundern, daß die Gewerkschaf-
ten den Verhandlungsgegenstand Technik so ohne weiteres an solche Spezi-
alagenturen abtreten, ohne dort selbst hinreichend beteiligt zu sein.

Eine dritte Erklärung könnte darin liegen, daß die Gewerkschaften durch
eine Konzentration auf wenige Handlungsfelder organisationsintern besser

mobilisieren können. Diese Vermutung folgt dem organisationssoziologi-
schen Argument, wonach mit der Menge der Verhandlungsparameter die
Wahrscheinlichkeit auf interne Mobilisierbarkeit, Konflikr und Einigungs-
f?ihigkeit sinkt. Die Konzentration auf eine (quantitative) Tarifpolitik wtire
demnach deshalb erfolgt, weil der Umgang mit weiteren Verhandlungsthe-
men eine organisationspolitische Überforderung dargestellt hätte. Das Ver-
fahren, sich nur aufwenige Verhandlungsgegenstände zu konzentrieren und
die anderen als konstant bzw. vorgegeben vorauszusetzen, wäre demnach
ein Mittel, die Komplexität der Verhandlungsmaterie so weit zu reduzieren,
daß die jeweilige Vorgehensweise intern vermittelbar bleibt und dadurch die
Folgebereitschaft der Mitglieder gewährleistet werden kann. Zusätzliche
Themen erfordern in der Interessenvermittlung auch einen zusätzlichen
Aufwand, beispielsweise bei der Vereinheitlichung von Arbeitnehmerinter-
essen in den überaus komplexen Technikfragen. Davor mögen manche Ar-
beitnehmervertreter zurückschrecken.

Wie immer aber eine Rekonstruktion der vorfindbaren Arbeitsteilung
zwischen den >technischen<< und >sozialpolitischen<< Organisationen ausfal-
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len mag, heutzutage zeichnet sich ab, daß diese Domänenabgrenzung auf-

grund neuerer Entwicklungen in Frage gestellt wird.
Von gewerkschaftlicher wie auch z.T. von wissenschaftlicher Seite wird

in den letzten Jahren der Vorwurf erhoben, die Initiative bei der Einfiihrung
und Gestaltung neuer Technologien liege allein bei den Unternehmen und

deren Interessenorganisationen. Da die Arbeitnehmer und deren Vertre-
tungsorgane an den Entscheidungen über die Technikgestaltüng nicht hin-
reichend beteiligt würden, komme es zu Fehlentwicklungen. Die Gewerk-
schaften versuchen, auf dieser Analyse aufbauend, in jüngster 7nit, ihre ov
ganisationsstrategischen Konsequenzen zu ziehen und die Technikentwick-
lung und den Technikeinsatz innerhalb des dualen Systems der Interessen-

vertretung zum Gegenstand der Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite zu

machen.
Auslöser dieser >Kompetenzerweiterung<< sind sicherlich auch die Strate-

gie- und Bestandsprobleme, vor die sich die Gewerkschaften infolge des

verstärkten Einsatzes neuer Technologien gestellt sehen. Diese Strategie-

und Bestandsprobleme ergeben sich dadurch, daß die neuen Technologien
der Arbeitgeberseite das Unterlaufen jener Vereinbarungen erlauben, die
traditionell in den Zuständigkeitsbereich des dualen Systems der Interessen-

vertretung fallen. Arbeitszeit und Lohn lassen sich nicht mehr wie bisher
standardisieren. Die neuen Technologien verstärken Differenzierungen in
den gewerkschaftlichen Mitgliedergruppen: Sie tragen dazu bei, daß bislang
relativ homogene Mitgliedereinheiten in eine heterogene Mitgliedervielfalt
mit unterschiedlichen Betroffenheiten und Interessen überführt werden. Um
eine solche >Zerfaserung<< ihrer sozialen Basis zu verhindern und die Zu-
sammenfassung von Interessen sowie die Mobilisierbarkeit zu erhalten, se-

hen sich die Gewerkschaften gezwungen, die Entwicklung und Anwendung
neuer Technologien selbst zum Gegenstand ihres Wirkens zu machen.

Wenn es nun zutrifft, daß die bisherige Abstinenz wie auch das aktuelle
Engagement der Gewerkschaften in der betrieblichen und überbetrieblichen
Technologie- und Technikpolitik Resultat organisationspolitischer Sachver-
halte ist, dann wird das bislang bestehende und weitgehend stabile Geflige
der organisierten Interessen in zweifacher Weise gestört. Zum einen sind in-
nerhalb des deutschen Mitbestimmungssystems Strukturveränderungen zu
beobachten, weil die Gewerkschaften das Thema Technik in die entspre-
chenden Verhandlungsarenen hineinziehen. Damit ist aber zum anderen

auch absehbar, daß es zu Strukturveränderungen im System organisierter
Interessen, zwischen dem dualen System der Interessenvertretung und dem
Umfeld, insbesondere den technischen Verbänden, kommen wird. Die klas-
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sische Arbeitsteilung wird damit aufgebrochen. Zwei Konsequenzen dieser
Entwicklung sind denkbar: Entweder müssen die technischen Organisatio-
nen Zuständigkeiten mit faktisch arbeits- und sozialpolitischer Relevanz
(die aber von den Gewerkschaften bislang nicht als solche erkannt wurden)
an die Akteure des dualen Systems der Interessenvertretung abgeben, also
Teilbereiche der technischen Normung an die Tarifparteien abtreten, oder
aber, die organisierten Interessen des Arbeitsmarktes bedienen sich der Ar-
beitsergebnisse der technischen Organisationen, an deren Erarbeitung sie
sich dann aber auch entsprechend als >interessierte Kreise<< beteiligen wol-
len. Letzteres käme einer Aufwertung der technischen Organisationen
gleich. In beiden Fällen kommen die Gewerkschaften aber nicht umhin, sich
der technischen Normung verstärkt zuzuwenden.

Ein sachlicher Grund liegt darin, daß sich mit dem Trend zur >>systemi-

schen Rationalisierung< Technik und Arbeitsgestaltung immer weniger
trennen lassen.3e Technische Systeme sind auch >sozio-technische<< oder
>>Mensch-Maschine-Systeme<<. Dies schlägt sich u. a. darin nieder, daß die
technische Normung zunehmend in die Arbeitsorganisation >hineinwächst<<,

wie sich z.B. an der informationstechnischen Regelsetzung zeigt, die sich
zunächst auf die Arbeitsplatz- und Bildschirmergonomie erstreckte (DIN 66
234Teile I bis 7), dann die Software einbezog (v.a. DIN 66 234 Teil 8) und
inzwischen auch Aspekte der Arbeitsorganisation einschließt (VDI 5005).

Ein weiterer Grund liegt in der zunehmenden gesellschaftlichen Auf-
merksanrkeit für die negativen externen Effekte der Technikanwendung und
deren Begrenzung durch eine sozial- und umweltverträgliche Technikgestal-
tung, ftir die auch die technische Normung als überbetriebliche Technik-
steuerung zu instrumentalisieren ist. Damit kommt es auch zu einer >Politi-
sierung<< der technischen Normung, die nach einer verstärkten Einflußnah-
me eines breiter werdenden Spektrums öffentlicher und gesellschaftlicher
Interessen verlangt.

Aktue[ entscheidend für die erhöhte Aufmerksamkeit der Gewerkschaf-
ten gegenüber der technischen Normung därfte jedoch sein, daß ihre tradi-
tionellen (parittitischen) Beteiligungsrechte in den sozialpolitischen Organi-
sationen mit regelsetzender Kompetenz, insbesondere den Berufsgenossen-
schaften, derzeit im Zuge der Aufwertung der europäischen Normung ent-
wertet werden. Die technische Normung gewinnt für die Gewerkschaften an
Bedeutung, weil die Harmonisierung der technischen Regeln auf europä-

39 Vgl. zu der These, daß >Technik als Rahmenbedingung und Gestaltungsoption indu-
strieller Beziehungen( anzusehen ist, Müller-Jentsch ( I 99 I ).



Prozedurale Steuerung in Deutschland 253

ischer Ebene wichtige regelsetzende Kompetenzen auf die europiüschen
Normungsinstitutionen verlagert, was aufgrund des Vertretungsmonopols
des DIN gegenüber der europiüschen Normung zu einem faktischen Bedeu-
tungsgewinn des DIN führt, während insbesondere die Berufsgenossen-
schaften ihre regelsetzende Kompetenz im Bereich des maschinen- und an-

lagenbezogenen Arbeitsschutzes einbüßen. Die klassische Arbeitsteilung
zwischen den Organisationen mit arbeits- und sozialpolitischen Zuständig-
keiten und einer entsprechenden Mitgliederstruktur und den Organisationen
mit einer scheinbar rein technischen Ausrichtung wird durch die Normungs-
politik der Europiüschen Institutionen hinfällig. Auch jene Materien techni-
scher Regelsetzung, die bislang den vorrangig oder sogar paritätisch mit Ar-
beitgeberverbänden und Gewerkschaften besetzten Ausschüssen vorbehal-
ten waren, fallen im Hinblick auf die Interessenvertretung gegenüber den

europäischen Normenorganisationen in die Zuständigkeit des DIN; das DIN
ist nunmehr das >Nadelöhr< ftir den Weg nach Brüssel und deshalb auch ftir
den arbeits- und sozialpolitisch relevanten Regulierungsbedarf zuständig.

Eine spezielle Organisationseinheit im DIN, die mit finanzieller Förde-
rung der öffentlichen Hand die Mitwirkung der Gewerkschaften im Hinblick
auf ihre Beteiligung an den nationalen oder europiüschen Verfahren der
technischen Regelsetzung fördern würde, gibt es erst seit Anfang 1994. N-
lerdings hatte die von Europa ausgehende Reorganisation der deutschen
Landschaft regelsetzender Organisationen schon einige Zeit zuvor zu der
Forderung einer öffentlichen Stützung der gewerkschaftlichen Normungsar-
beit geführt:

Um sicherzustellen, daß die Gewerkschaften auch materiell an der Normung
als öffentlicher Aufgabenstellung mitarbeiten können, ist es notwendig, daß
der DGB mit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln eigene Arbeitskapazitä-
ten... einrichten kann, das Stellungnahmen erarbeiten und gewerkschaftliche
Einsprüche koordinieren kann. (Zwingmann 1991: 47)

Strittig war allerdings, an welche Institution eine solche öffentlich unter-
stützte Organisationseinheit angebunden werden soll. Auf der einen Seite
wurde die Errichtung eines >Arbeitnehmerrates im DIN< für besonders ge-
eignet angesehen, weil dadurch eine stärkere Kontaktintensität mit den rele-
vanten Normungsausschüssen erreicht werden könne.ao Auf der anderen

40 In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das Projekt >Gewerkschaften in der
technischen Normung<< hinzuweisen. Angesichts der hohen Relevanz technischer
Regeln für den Arbeitsschutz wurden in diesem hojekt, das von der Hans-Böckler-
Stiftung in Aufnag gegeben wurde, verschiedene Ansatzpunkte für eine gewerk-
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Seite wurde dafär plädiert, >>beim Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften eine >Zentralstelle der Selbstverwaltung für Rechtsetzung

und Normung< einzurichten< (Zwingmann 1991).

Mit der >Kommission Arbeitschutz und Normung<< wurde letztlich eine

Lösung gewählt, die dem zweitgenannten Vorschlag entspricht. Dabei war
vermutlich ausschlaggebend, daß die Berufsgenossenschaften ftir den Ver-
lust an regelsetzender Kompetenz, den sie imZuge des Aufbaus eines euro-
piüschen Systems technischer Normung zu erleiden haben, >entschädigt<

werden sollten. Die Konstruktion ist einfach: Die Berufsgenossenschaften
gründeten Anfang 1994 einen >>Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit
in Europa e.V.< (mit Sitz in Sankt Augustin), der nach $ 2 seiner Satzung
den Zweck verfolgt, >die Arbeitssicherheit dadurch zu fördern, daß er alle
Maßnahmen ergreift oder unterstützt um sicherzustellen, daß die im Rah-
men der Harmonisierung in Europa erforderlichen Spezifikationen in voller
Übereinstimmung mit den Rechtsakten und Beschlüssen der Europäischen
Union geplant, erstellt, ausgeführt und überwacht werden<<. Dieser Verein
fungiert als Träger des Projekts >Kommission Arbeitsschutz und Nor-
mung<<, das zu 49Vo vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
und zu SIVo von den Berufsgenossenschaften finanziert wird.

In der Projektbeschreibung ist festgehalten, daß

die Notwendigkeit besteht, das öffentliche Interesse im Bereich des Arbeits-
schutzes gegenüber der privaten Normung konzertiert und frühzeitig geltend
zu machen. Dazu sollen die Positionen der Sozialpartner und der für den Ar-
beitsschutz zuständigen Stellen zu einer gemeinsamen Auffassung gebündelt
werden. Diese öffentliche deutsche Arbeitsschutzfachmeinung ist über das

DIN in die europäische Normung einzubringen und darüber hinaus in geeig-
neter Weise zum Ausdruck zu bringen. Die Sozialpartner sind dabei unmit-
telbar zu beteiligen.

Für die Abwicklung dieser Bündelungsfunktion im Vorfeld des DIN wird
ein ehrenamtlicher Projektbeirat und eine Geschäftsstelle beim Projektträger
eingerichtet, wobei die Geschäftsstelle u. a. die Aufgabe übernehmen soll,
>Stellungnahmen/Vorschläge aus der Sicht des Arbeitsschutzes zu Nor-
mungsentwürfen, Normungsprograrnmen der europäüschen Normenorgani

schaftliche Einflußnahme auf die technische Normung untersucht. Im Rahmen dieses

hojekts wurden Experteninterviews mit Mitgliedern arbeitsschutzrelevanter Nor-
menausschüsse und mit Mitarbeitern verschiedener Einzelgewerkschaften und des

DGB geführt. Vgl. dazu Eichener/Voelzkow (1992a,c).
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sationen und Normungsmandaten vorzubereiten<<, die dann >der Billigung
durch den Projektbeirat (bedürfen)<. Ein grober Überblick über die Organi-
sation der Kommission und ihre Stellung gegenüber dem DIN ist den
nachfolgenden Abb. 14 und 15 zu entnehmen.

Abb. 14: Organisation der Kommision Arbeitsschutz und Normung
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verstand<< (Wolfensberger 1978: 114) zu sein, der durch den Vertrag mit der
Bundesregierung einer >gesellschaftlichen Kontrolle< (ebd.) unterworfen
sei. Für alle anderen Organisationen mit regelsetzender Kompetenz, die in
ihren Verfahrensgrundsätzen nicht hinter den Anforderungen der DIN 820
zurückbleiben, müßte dies ebenfalls gelten.

Die verbleibende Kritik bezieht sich vor allem auf die Folgen der un-
gleich verteilten Organisations- und Konfliktftihigkeit von Interessen. Trotz
aller Begrenztheiten der >Kompensationshilfen<< des Staates für die weniger
organisations- und konfliktftihigen Interessen, machen der Verbraucherrat,
die Koordinierungsstelle Umweltschutz im DIN und die Kommission Ar-
beitsschutz und Normung aber einen spezifischen Ansatz prozeduraler Steu-
erung deutlich, der auch dieses Defizit einschränken kann: Die staatliche
Seite stärkt gezielt die Partizipationsftihigkeit der aus ihrer Sicht nicht aus-
reichend beteiligten Interessen und versucht durch ihre Organisationshilfen
eine adäquate Repräsentation zu erreichen. Sie will damit zugleich Innova-
tionen in die technische Regelsetzung hineintragen und Funktionen der Re-
gulation korporativer Selbstregulation wahrnehmen.

Mit der Strategie einer kompensatorischen Stützung von Verbänden, die
Gesichtspunkte des >öffentlichen Interesses<< in die technische Normung
transferieren sollen, sind zwei unterschiedliche Ebenen der staatlichen Inter-
vention angesprochen. Zum einen können (a) spezielle Einrichtungen inner-
halb der Normungsorganisationen gefördert werden. Zum anderen können
(b) Interessenorganisationen im Vorfeld der Normung gestärkt werden, die
ansonsten weitgehend unberücksichtigte Interessen in den Normungsprozeß
einspeisen.

Für solche Organisationshilfen sprechen zwei Argumente: Ein demokra-
tietheoretisches Argument besteht darin, daß erst bei einer entsprechenden
Unterstützung ein signifikanter Teil der Öffentlichkeit beflihigt wird, seine
Interessen als Komponente des >öffentlichen Interesses<< selbst zu definie-
ren und direkt zu vertreten, ohne daß sie durch die institutionelle Eigendy-
namik und partikuläre Definitionen staatlicher Akteure gefiltert würden. Die
institutionelle Verankerung von solchen speziellen Gremien kann also dazu
beitragen, im Vorfeld und im Vollzug von Normungsvorhaben die relevan-
ten Interessenorganisationen zu mobilisieren. Eine wichtige Aufgabe besteht
darüber hinaus in der Suche nach Stellvertretern des öffentlichen Interesses
aus den Reihen anderer (2.B. wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher)
Kreise, die aufgrund ihres Sachverstandes und ihrer persönlichen Orientie-
rung qualifiziert sind, die Belange des Arbeitnehmer-, Verbraucher oder
Umweltschutzes zu vertreten. Die bisherigen Erfahrungen des Verbraucher-
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rates und der KU im DIN zeigen, daß angesichts der Heterogenität der zu

behandelnden Einzelfragen nicht nur auf haupt- oder ehrenamtliche Mitar-
beiter der entsprechenden Verbände, sondern auch auf Spezialisten aus dem
Bereich der Wissenschaft oder aus dem Kreis unabhängiger Sachverst?indi-

ger zurückgegriffen werden muß. Ein pragmatisches Argument liegt darin,
daß diese Strategie das Problem des Minderheitsstatus bei der Repräsenta-

tion dieser Interessen vermindern kann, weil mehrere Vertreter des >öffent-
lichen Interesses<< ihre Aktivitäten koordinieren und miteinander koalieren
können.

Solche staatlich initiierten und instrumentalisierten Organisationsformen
gesellschaftlicher Interessen sollten nun aber nicht unbedingt im Sinne einer
>>höheren Gesinnung< des Staates interpretiert werden. Vielmehr wird man
davon ausgehen müssen, daß diese staatlichen Strategien einer Öffnung und
Pluralisierung bislang geschlossener und in ihrer Interessenausrichtung ein-
seitiger korporatistischer Arrangements auf bestimmte Eigeninteressen der
jeweiligen staatlichen Akteure zurückzuführen sindar, die bspw. ihre Posi-
tion innerhalb des zuständigen Ministeriums stäirken wollen. Gute Gründe
sprechen auch dafür, daß die dargestellten Beispiele einer partizipativen
Steuerung noch völlig unzureichend sind, die bestehenden Asymmetrien in
der Beteiligung und in der Wertberücksichtigung auszugleichen.

Aber die Einschränkung, daß der Staat in aller Regel aufgrund bestimmter
Eigeninteressen in die verbandlichen Verhandlungssysteme interveniert, und
dies dann möglicherweise auch noch in unzureichendem Maße, ist hier zu-
nächst sekundär. Entscheidend ist vielmehr, daß er es überhaupt tut und daß
sich dadurch die Vorbehalte gegenüber dem korporatistischen Arrangement
als eine reine Status-Quo-Veranstaltung vorgegebener gesellschaftlicher
Einflußsphtiren zumindest relativiert. Die skizzierten Interventionen folgen
eher einem Steuerungsmodell, das Cohen/Rogers (1990) wohl mit dem Be-
griff der >>assoziativen Demokratie< belegen würden. Der Ansatz weist über
das Konzept des syndikalistisch-korporatistischen Staats hinaus. Der Staat
unterstützt die z.T. schon vorhandenen Assoziationsformen spezifischer In-
teressen, die aber (noch) mit allzu knappen Kapazitäten ausgestattet sind.
Oder er gew?ihrt Hilfen zur organisatorischen Konstituierung von noch nicht
organisierten, aber bereits artikulierten Interessen.

Damit ist zumindest im Ansatz bereits gängige Praxis, was von interes-
sierter Seite und aus wissenschaftlicher Perspektive als neue Staatsaufgabe
formuliert wird:

4l Vgl. Czada (1991: 154).
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Die Ausgangsbedingungen und Voraussetzungen ftir die Partizipation, die ftir
die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen recht unterschiedlich sind,
müßten auch in materieller Hinsicht auf ein gleiches Niveau gehoben werden.
Dies beinhaltet vor allem die Forderung, den Aufwand für Organisationen,
welche gesellschaftliche Interessen vertreten und deshalb nicht in der Lage
sind, sich spätere finanzielle Erträge von Normungsarbeiten privat anzueig-
nen, aus öffentlichen Mitteln zu tragen. (Welsch 1990: 660)

>>Public interest groups<<42 sollen die Chance einer höheren Sachkompetenz,
Professionalität und Durchsetzungsstärke erhalten, um den bestehenden
Kommunikationszirkeln ihre Exklusivität zu nehmen und die Wertberück-
sichtigungsmuster zu verändern.

Damit wird durch eine >künstliche Installierung partizipativer Prozesse<<

der Horizont der in der Normung berücksichtigten Interessen erweitert und
durch staatliche Vorkehrungen die Eigenkontrolle der normenden Organisa-
tionen im Hinblick auf den Berticksichtigungsgrad öffentlicher Interessen
erhöht. Die funktionale Repräsentation von Interessen durch Verbände, die
in der technischen Normung die territoriale Repräsentation durch Parteien,
Wahlen und Parlamente ergänzt, wenn nicht gar ersetzt, bedarf folglich ih-
rerseits einer Ergänzung. In Verlängerung der partizipativen Steuerung er-
gäbe sich im Ergebnis dann ein diskursives Modell der Techniksteuerung
bzw. eine >>Arena der >reflexiven Repräsentation<<< im Sinne von Preuß
(1989: t2).

Bevor nun aber solche Staatseingriffe in korporatistische Arrangements
zu einer Demokratietheorie des >verflochtenen Staates< verlängert werden
können, ist freilich einzuräumen, daß eine solche normative Theorie auch
Aussagen darüber enthalten müßte, in welchem Ausmaße solche kompensa-
torischen Staatseingriffe geboten sind. Der Verweis darauf, daß staatliche
Instanzen in Einzelftillen aufgrund bestimmter Interessenfi gurationen Ver-
handlungssysteme reorganisieren, ist zwar geeignet, um die demokratietheo-
retisch begründeten Argumente gegen korporatistische Arrangements zu
relativieren, aber er reicht natürlich allein für eine normative Theorie nicht
aus, da die Kriterien fehlen ftir ein Aquivalent von >Gleichheit<<, das die
parlamentarisch-repräsentativen Gremien territorialer Repräsentation durch
das allgemeine Wahlrecht für sich in Anspruch nehmen können. Eine demo-
kratietheoretisch fundierte Ableitung des Bedarfs an kompensatorischen

42 >Public interest groups sind Gruppen, die ein kollektives Gut verfolgen, dessen Er-
reichung der Mitgliedschaft der Organisationen keinen persönlichen Vorteil bringt<
(Beyme 1980: 87).
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Staatseingriffen zur Korrektur der vorfindbaren Machtasymmetrien in pri-
vaten Regierungen gehört somit zu den offenen Fragen, die sich beim ge-

genwärtigen Stand nicht beantworten lassen.



Kapitel 8

Prozedurale Steuerung der technischen Normung
in Europa

Eine Durchsicht der sozialwissenschaftlichen Literatur zur Europiüschen
Integration macht recht schnell deutlich, daß derzeit erhebliche Unsicherhei-
ten in bezug auf die >spezifische Natur< der Europiüschen Union und ihre
Integrationsdynamik bestehen. Kontrovers ist offensichtlich nicht nur, wie
das Europa der Zukunft aussehen und die >Staatswerdung Europas< verlau-
fen sollter, sondern auch, welchen Stand die Gemeinschaftsbildung mitt-
lerweile erreicht hat und was ftir ein politisches System Europa heute dar-
stellt. Die >Funktionalisten<< und >Neofu nktionalisten<< suchen nachwievor
>Systemlogiken< und die dem eigenen Anspruch nach realistischen >Institu-
tionalisten< analysieren die relevanten Akteure und ihre jeweilige >Ratio-
nalitäk< im Umgang mit dem Prozeß der Europäisierung. Die Funktionali-
sten zeichnen sich dabei vielfach durch einen >Euro-Optimismus<<, die >ln-
stitutionalisten<< durch einen >Euro-Pessimismus<< aus. Strittig ist die Frage,
ob die Europiüsche Union als eine intergouvemmentale Organisation oder
als supranationaler politischer Verband anzusehen ist. Ist Europa (nur) ein
politisches >Regime<2 oder geht die europiüsche Integration, vorangeüie-
ben durch die europäischen Institutionen, die als >korporative Akteure<<
(Schneider/lVerle 1991) ihre Ressourcen zu nutzen wissen, bereits deutlich
dartiber hinaus? Unklar ist bei dieser Diskussion vor allem, wie es um die
Handlungsfiihigkeit oder Eigensttindigkeit der Europäischen Union bestellt
ist, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der Europiüschen
Union und den Mitgliedsl?indem.

Ein gewichtiges und geradezu eigentümliches Forschungsdefizit ist dabei
allerdings nicht zu übersehen: Zwar meluen sich die Beiträge zu der Frage,
von welcher Art das politische System die Europäischen Union denn nun

Vgl. dazu die Beiträge in Wildenmann (1992).
Vgl. dazu die Beihäge in Kohler-Koch (1991).

I
2
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sei, aber die Rolle und Funktionsweise der europäischen Entscheidungszen-
tren (insbesondere der Europäischen Kommission, des Ministerrates, des

Europiüschen Parlaments und des Europiüschen Gerichtshofes) erscheinen
dabei zumeist eher als eine >black box<. Die sozialwissenschaftlichen
Analysen lesen sich vielfach wie rechtswissenschaftliche Gutachten, die die
Rechtsgrundlagen und die Entscheidungsspielräume europiüscher Institutio-
nen zu klären versuchen. Immer wieder aufs Neue wird entdeckt, daß sich
die Europtüsche Union diverser Verträge zwischen den Mitgliedsländern
verdankt und daß die Mitgliedsländer aufgrund der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und der vereinbarten Spielregeln sozusagen den >Daumen<< auf
der Europäischen Union haben und bestimmen können, was als Europiüsche
Politik deklariert wird und was nicht. Vergleichsweise spärlich sind demge-
genüber die sozialwissenschaftlichen Informationen und Interpretationen
darüber, wie das >Innenleben< der Europäischen Institutionen aussieht, wel-
che sozialen Mechanismen dort die Politikproduktion pragen und welche
Eigendynamik in und zwischen den Europäischen Institutionen freigesetzt
wird.

Diese Kritik betrifft nicht nur die Aussagen, die die politischen und admi-
nistrativen Instanzen im engeren Sinne im Auge haben, sondern auch das

zunehmend komplexe System der verbandlichen Interessenvermittlung. An-
gesichts der in der Tat zentralen Frage nach der >spezifischen Natur<< der
Europiüschen Union muß es auch im Hinblick auf die verbandliche Interes-
senvermittlung, um weitere Elemente des europäischen Politiknetzwerks
einzubeziehen, geradezu kurios erscheinen, daß sich die keineswegs reich-
haltige empirische Forschung all zu häufig auf eine Analyse der bestehen-
den formalen Einflußmöglichkeiten und nicht auf die realen Einflüsse kon-
zentriert. Sie orientiert sich an den formalen Entscheidungswegen und -re-
geln und nicht an der Wirksamkeit empirisch faßbarer Einflußkräfte.

Wie in der Integrationstheorie insgesamt, überwiegen auch in den Analy-
sen zur verbandlichen Interessenvermittlung generalisierende Aussagen. So
ziehen die Euroskeptiker die Handlungsfähigkeit der Europiüschen Union in
Zweifel, weil auf europiüscher Ebene noch keine hinreichend funktionsf?ihi-
gen intermediären Strukturen aufgebaut werden konnten (Lepsius l99l:29).
Diese These trifft sicherlich ftir verschiedene Bereiche zu. So müssen die
europiüschen Arbeitgeberverbände (IJNICE) und die europiüschen Gewerk-
schaften (EGB) trotz der in den letzten Jahren erfolgten finanziellen und
personellen Stärkung immer noch als weitgehend entscheidungsschwach
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eingestuft werden.3 Die sozioökonomische Heterogenität in den Mit-
gliedsländern macht eine Interessenvermittlung auf europiüschem Niveau
fast unmöglich. Es gibt aber auch andere Beispiele. Vor allem in den Kern-
bereichen der Integrationspolitik der Europäischen Union (also injenen Po-
litikfeldern, die im Hinblick auf die Binnenmarktintegration unmittelbar re-
levant sind), erweisen sich nicht nur die politisch-administrativen Strukturen
der Europiüschen Union, sondern auch die diesen Strukturen angelagerten
Formen der verbandlichen Interessenvermittlung als überraschend trag- und
handlungsf?ihig, wie in diesem Kapitel am Beispiel der Europäischen Nor-
mungsverbände gezeigt werden soll.

Angesichts der feststellbaren Heterogenitäten in der empirischen Ent-
wicklung setzt sich in jüngerer 7-eit in der wissenschaftlichen Analyse der
europäischen Integration mehr und mehr die Einsicht durch, daß das bislang
vorherrschende Hin- und Herpendeln zwischen system- und handlungstheo-
retischen Ansätzen, die jeweils auf generalisierende Aussagen abzielen, we-
nig Sinn macht.a Die Integrationstheorien bleiben jedenfalls solange un-
befriedigend, wie sie die politikbereichsspezifischen Heterogenitäten aus
theoretischen Gründen nicht nachvollziehen können. Offensichtlich hat die
Integrationstheorie bislang mit allzu simplen Annahmen und einer der rea-
len Komplexität nicht entsprechenden Begrifflichkeit versucht, reale Ent-
wicklungsprozesse der Europäischen Integration zu rekonstruieren und theo-
retisch zu verarbeiten.

Die realen Entwicklungen in der europiüschen Integration und in der ver-
bandlichen Interessenvermittlung lassen sich nicht ohne weiteres >über
einen Kamm scheren<<. Der Grad der Integration, hier zunächst verstanden als
Grad der Entscheidungskompetenz europäischer Institutionen, ist in den
verschiedenen Politikfeldern unterschiedlich weit fortgeschritten, und diese
Differenzierung nach PolitiKeldern nimmt weiter zu. In einigen Politikfel-
dem lassen sich mehr oder minder weitreichende suprastaatliche Strukturen
und in anderen Politikfeldern vorwiegend intergouvernmentale Strukfiren
ausmachen.s Da die Staatswerdung Europas im Sinne einer >segmentären
Vergemeinschaftung< (Lepsius 1991: 35) in einigen PolitiKeldern in den
letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat, in anderen Politikfeldern je-
doch weitgehend blockiert erscheint, bedarf es auch im Hinblick auf die

3 Vgl. dazu Greenwood et al. (1992); Visser/Ebbinghaus (1992); Lanzalaco (1992);
LanzalacolSchmi tter (1992).

4 Vgl. zum Stand der Integrationstheorie(n) den Beitrag von Beyme (1994).
5 Vgl. dazu den Beitrag von König (1994).
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Analyse der verbandlichen Interessenvermittlung einer Differenzierung
nach PolitiKeldem.

Die empirischen und theoretischen Herausforderungen der Europ?üschen

Integration, die mit dem Instrumentaxium der herkömmlichen Integrations-
theorien nicht lösbar zu sein scheinen, bieten der (mittlerweile >)runderneu-

erten<<) PolitiKeldanalyse6 eine reizvolle Chance der Bewährung und
Weiterentwicklung. Die Anwendung der Politikfeldanalyse auf die europä-

ische Politik kann nämlich vermutlich eben jene Lücken schließen, die die
Integrationstheorie derzeit offenläßt, weil sie dort beobachtbare Entwick-
lungsunterschiede in den europäischen PolitiKeldern nicht mehr abbilden
und verarbeiten kann. Sofern der Brückenschlag zwischen der Integrations-
theorie und der Politikfeldanalyse gelingen sollte, wäre zu erwarten, daß die
Anwendung der Politikfeldanalyse auf die europiüsche Politik, also eine

empirisch fundierte Untersuchung der Inhalte der europäischen Politik und

ihrer Zusammenhänge mit den besonderen Strukturen und Prozessen in der
Tat fruchtbar werden könnte. Zumindest ist zu vermuten, daß die Anwen-
dung der PolitiKeldanalyse auf die europtüsche Politik neue Einsichten in
den europäischen Integrationsprozeß vermittelt. Ein wichtiges Ergebnis wä-
re ein besseres Verständnis der Europtüschen Union.T

Eine solche politiKeldorientierte Analyse der verbandlichen Interessen-
vermittlung ergibt, daß es in einigen Politikfeldem durchaus handlungsftihi-
ge europ?üsche Verbände oder sogar Formen eines >Private Gouvemment<<

europiüscher Verbände (sowohl im Hinblick auf ihre interne Verpflich-
tungsfähigkeit als auch im Hinblick auf ihre Beteiligung an europäischer
Politikformulierung oder -implementation) gibt, w?ihrend natürlich auch,
und möglicherweise äberwiegend, andere Politikfelder auszumachen sind,
in denen die Verbände allenfalls lose >>Foren<< (Kohler-Koch 1992\ bilden,
die aufgrund der Dominanz nationaler Verbände nur eingeschr?inkt agieren
können.E Die Handlungsftihigkeit der europiüschen Verbände variiert da-

An dieser Stelle soll darauf verzichtet werden, die in den letzten Jahren erfolgte theo-
retische und methodische Weiterentwicklung der Politikfeldanalyse nachzuzeichnen,
die hier Anlaß ist, die neuere Policy-Analyse als >runderneuert< zu bezeichnen. Vor
kurzem ist eine umfassende Zwischenbilanz der Kritik und Neuorientierung der Poli-
cy-Analyse vorgelegt worden (Hdritier 1993).

Der vor kurzem von Kreile (1992) vorgelegte Sammelband zur >Integration Euro-
pas< sowie mehrere Beiräge in dem Band zur Policy-Analyse von Hdritier (1993)
machen deutlich, daß sich die Policy-Analyse zur Weiterentwicklung der Integra-

tionsforschung geradezu anbietet.
Vgl. dazu die Beihäge in EichenerAy'oelzkow (l99,ld).

6
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mit nach Politikfeldern. Und die unterschiedlichen Umweltbedingungen er-
zeugen eine bemerkenswerte Heterogenität der verbandlichen Strukturbil-
dungen.

Eine nähere Analyse des verbandlichen Systems der Interessenvermitt-
lung in der europiüschen Politik erscheint angesichts solcher Unterschiede
vielsprechend. Dies vor allem aus zwei Gründen: Zum einen ist davon aus-
zugehen, daß die Strukturen und Funktionen des verbandlichen Systems der
Interessenvermittlung in hohem Maße von dem jeweiligen Grad der Integra-
tion bzw. der Handlungsfähigkeit europiüscher Politik abhäingen. Entspre-
chend muß im Detail nachgezeichnet werden, ob (und wenn ja: wie) die in
einigen Politikfeldern fortschreitende Staatswerdung Europas eine Reorga-
nisation des verbandlichen Systems der Interessenvermittlung auslöst. Um-
gekehrt kann die Hypothese aufgestellt werden, daß der Grad der Integration
und die Handlungsftihigkeit europiüscher Politik auch mit den Strukturen
und Funktionen des verbandlichen Systems der Interessenvermittlung inZu-
sammenhang stehen. In dieser Perspektive wtire näher auszuloten, ob und
inwieweit die politikfeldspezifische Europiüsierung der organisierten Inter-
essen die offensichtlich ebenfalls politikfeldspezifische Handlungsf:ihigkeit
der europäischen Ebene prägt und welche Folgen ftir die Europäische Poli-
tik damit verbunden sind. In der ersten Perspektive bildet das politisch-ad-
ministrative Sytem mit seinen spezifischen Zuständigkeiten, Entscheidungs-
kompetenzen, Verfahrenswegen etc. die unabh?ingige Variable und die Ver-
änderungen System verbandlicher Interessenvermittlung sind die (ggf. unter
Einbezug weiterer Variablen) zu klärenden Sachverhalte. In der zweiten
Perspektive werden die Strukturen und Funktionen des verbandlichen Sy-
stems herangezogen, um die Verlinderungsdynamik des politisch-admini-
strativen Systems und seiner Outputs zu erhellen.

In der Absicht, beiden Perspektiven Rechnung zu tragen, wendet sich die-
ses Kapitel der europäischen Normung zu. Zum einen macht die nähere
Analyse dieser privaten Regierung auf der europiüschen Ebene deutlich, daß
sich die Existenz und der Stellenwert der europiüschen Normung nicht in
erster Linie einem >>endogenen<< Aufbau von Organisations- und Regulie-
rungspotentialen verdankt, sondern einer gezielten >>externen<< Aufbauhilfe,
die insbesondere von der Europiüschen Kommission ausging, um bestimmte
Aufgaben der technischen Regelsetzung, die für die Kommission eine über-
forderung darstellten, an das verbandliche Verhandlungssystem abgeben zu
können (Abschnitt 8.1). Gleichzeitig wird deutlich, daß diese exteme De-
zentralisierung regulativer Funktionen von der Kommission auf die privat-
rechtlich verfaßten Normenorganisationen einen Legitimationsdruck er-
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zeugt und in Reaktion darauf eine prozedurale Steuerung bzw. eine Regulie-
rung der verbandlichen Selbshegulierung provoziert hat, die die demokrati-
schen Defizite der verbandlichen Normsetzung begrenzen soll (Abschnitt

8.2). Zum anderen versucht dieses Kapitel auch dem zweitgenannten An-
spruch zu genügen und die Handlungsf?ihigkeit europiüscher Politik mit der

Existenz und dem Leistungspotential verbandlicher Verhandlungssysteme in
Zusammenhang zu bringen. Die erreichten Fortschritte in der technischen

Harmonisierung lassen sich auch auf den erfolgreichen Aufbau und die In-
strumentalisierung der europäschen Normenorganisationen zurückführen.
In einer zusammenführenden Sichtweise ergibt sich so etwas wie eine >Ko-

evolution<< der politisch-administrativen Kräfte und der verbandlichen Ak-
teure (Abschnitt 8.3).

8.1 Von der administrativen Einzelfallregulierung zur
>>regulierten Selbstregulierung<: Rekonstruktion
des Bedeutungszuwachses europäischer Normung

8.1.1 Die Abgrenzung zwischen staatlicher und
verbandlicher Normsetzung als politisch-institutionelles
Problem der europäschen Integration

Die technische Regelsetzung ist ein Bereich verbandlich-regulativer Politik
mit erheblichen ökonomischen Privilegierungs- und Diskriminierungseffek-
ten. Die beteiligten Wirtschaftsinteressen nutzen die technische Regelset-
zung mitunter als eine >Wettbewerbswaffe<<, versuchen also durch die Verein-
barung technischer Regeln Vorteile im Konkurrenzkampf mit anderen Un-
temehmen zu realisieren. Die technische Regelsetzung schafft Präferenzen
für Produkte, die den getrofffenen Vereinbarungen entsprechen. Eben dies
ist den beteiligten (Wirtschafts-)Akteuren durchaus bewußt; die Wettbe-
werbsrelevanz der technischen Regeln schafft ja vielfach erst die Motivation,
sich überhaupt an der Erstellung technischer Regeln zu beteiligen (vgl. Kapi-
tel 6). Die Marktpräferenzen für regelkonforme Produkte erzeugen einen
>faktischen Befolgungszwang<< (Mohr L990:2), der für viele Anbieter eine

Umstellung ihrer Produktion und damit spezifische Kostennachteile bedeu-

tet. Jene Unternehmen, die den technischen Regeln nicht folgen, sehen

sich vielfach genötigt, aus dem Markt auszuscheiden. Die technische Regel-
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setzung weist also gewisse Marktschließungseffel(e auf. Aus diesem Grunde
kann die technische Regelsetzung wettbewerbspolitische hobleme auf-
werfen, die aus Sicht des Staates begrenzt werden müssen. Die >Spielregeln<
der technischen Regelsetzung tragen diesem Risiko des Mißbrauchs inner-
staatlich insofern Rechnung, als durch die Beteiligung aller interessierten
Kreise und durch das Konsensprinzip solche strategischen Wettbewerbsbe-
schränkungen eingedämmt werden sollen (vgl. dazu Kapitel 3).

Die technischen Regeln, die von verbandlichen Organisationen mit regel-
setzender Kompetenz unter aktiver Beteiligung von Vertretem der Wirt-
schaft formuliert werden, können aber trotz einer umfassenden Einbindung
aller interessierten Kreise eines Landes nicht-tarifike Handelshemmnissee
erzeugen, die den freien Warenverkehr zwischen verschiedenen Ländern be-
hindern, indem sie die Exporteure und Importeure zu technischen Anpas-
sungen an die national geltenden technischen Regeln zwingen. Alle interes-
sierten Kreise einigen sich in solchen Fällen auf Kosten ausländischer Un-
ternehmen. Bei der verbandlichen Regelsetzung ist es mitunter gerade diese
protektionistische Funktion nach außen, also die marktöffnende und markt-
schließende Wirksamkeit der technischen Regeln, die aus Sicht der Beteilig-
ten zur Mitarbeit an der freiwilligen Regelsetzung motiviert.ro Aber auch
technische Vorschriften, also rechtlich verbindliche technische Spezifikatio-
nen, die den Arbeits-, Verbraucher- oder Umweltschutz als Begründung der
rechtlichen Regulierung vorgeben, verdanken sich mitunter eher protektio-
nistischen Zielen.

Deshalb kann es auch nicht überraschen, daß im Zuge der Integration Eu-
ropas die national divergierenden technischen Vorschriften und Regeln als
Hemmschuh des gemeinsamen Binnenmarktes erkannt und zum Gegenstand
der Integrationspolitik gemacht worden sind. Von einer Harmonisierung der
technischen vorschriften und Normen in der Europäischen Gemeinschaft
wird ein Abbau solcher Handelshemmnisse erwartet, der wiederum beacht-
liche Rationalisierungseffekte für zahlreiche betroffene Branchen bringen
soll.ll

9 Vgl. Anselmann (1986), Arnim (1985: 325 tD; Joerges/FalkeMicklitz/Brüggemeier
(1988: 250 ff.); Lukes (1979); Marburger (1979); Rötrling (1972).
Vgl. VoelzkodHilbert/Bolenz (1987).
Die Größenordnungen der wirtschaftlichen Vorteile einer Vollendung des Binnen-
marktes sind in dem sogenannten >Cecchini-Bericht< vorgerechnet worden (vgl.
cecchini 1988). Diese Berechnungen sind aus wissenschaftlicher perspektive frei-
lich nicht unumstritten. Dies ändert aber nichts daran, daß die von der Kommission
so überaus geschickt eingesetzte Expertise neue Bewegung in den Integrationsprozeß

l0
1l
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Andererseits ist aber auch nicht zu verkennen, daß die Unterschiede in
deneinzelstaatlichentechnischenVorschriftenundindenverbandlichenRegel-
werken vielfach dem variierenden Anspruchsniveau des Arbeits-, Verbrau-
cher- oder Umweltschutzes der einzelnen Mitgliedsländer geschuldet sind.r2

Wer aus wirtschaft spolitischen Gründen vorhandene nicht-tarifäre Handels-
hemmnisse abbauen will, wird deshalb letztlich auch auf eine Harmonisie-
rung von umwelt- und technikbezogenen Regulierungen, seien sie nun staat-

lich oder verbandlich eruetrgt, drängen müssen. Eine Europäsche Wirt-
schaftsgemeinschaft ohne Handelsschranken muß aus dieser Perspektive

zwangsläufig auch eine Gemeinschaft sein, die den Arbeitnehmer-, Verbrau-
cher- und Umweltinteressen ohne nationale Unterschiede Rechnung trägt.

Der Europiüsche Binnenmarkt erfordert also im Zage des Abbaus nicht-
tarifiirer Handelshemmnisse mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auch eine

Harmonisierung der produktbezogenen technischen Vorschriften und Nor-
men, die den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz betreffen.l3

Probleme ergeben sich dabei jedoch nicht nur im Hinblick auf das jewei
lige Schutzniveau. Konfliktträchtig ist auch die Frage, ob die Harmonisie-
rung durch einheitliche rechtliche Vorschriften oder gemeinsame technische

Normen erfolgen soll. Innerhalb der EG-Länder variiert ntimlich die Ab-

gebracht hat. Der Cecchini-Bericht stellt die ausgemalten Vorzüge des Binnenmark-
tes unter den Vorbehalt einer Durchsetzung zahlreicher Maßnahmen zur Überwin-
dung nationaler Vorschriften und Normen. Mit dem Cecchini-Bericht hatte die
Kommission gewissermaßen einen verlockenden >Köder<< ausgelegt, um die Öffent-
lichkeit und die Regierungen der Mitgliedsländer davon zu überzeugen, daß eine
Stärkung der europäischen Institutionen vonnöten sei. Aus heutiger Sicht dürfte
weitgehend unstrittig sein, daß zumindest das Mittel zum Zweck, also eine erhöhte
Handlungsfähigkeit der europäischen Entscheidungsorgane, von den Mitgliedslän-
dern mit der Einheitlichen Europäischen Akte tatsächlich zugestanden wurde. Ob
damit gleichzeitig auch die in Aussicht gestellten Segnungen des Binnenmarktes
Realität werden, sei dahingestellt.

12 Vgl. dazu auch Kaufer (1990) oderJoerges (1990).

13 Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, sei ausdrücHich betont, daß sich
diese Analyse der europäischen Normung vorrangig auf ihre Rolle bei der techni-
schen Harmonisierung (nach Art. l00a der Einheitlichen Europiüschen Akte) bezieht.
Die Europiüsche Union hat auch zahlreiche Kompetenzen im Arbeits-, Verbraucher-
und Umweltschutz, die über das Binnenmarktprogramm im engeren Sinne hinaus-
weisen; allerdings stehen dort Europiüsche Richtlinien im Mittelpunkt, die europa-

einheitliche Mindestvorschriften festlegen, die von den Mitgliedsländern überbo0en

werden können, was - wie noch näher ausgeftihrt wird - bei den produktbezogenen

technischen Vorschriften und technischen Regeln nach der Harmonisierung nur noch

in begründeten Ausnahmefällen möglich ist.
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grenzung zwischen staatlicher (bzw. rechtlicher) und verbandlicher Regel-
setzung erheblich:

Aspekte, die in einem Land in einer Rechtsnorm geregelt sind, stehen in ei-
nem anderen Land in einer privaten Norm, die vielleicht ausdrücklich vom
Staat als anerkannte Regel der Technik angesehen wird, vielleicht sogar mit
einer Abweichklausel, und die trotzdem auf dem Markt de facto die gleiche
Wirkung erzielt wie die staatliche Rechtsvorschrift, mit der detailliert ein
technischer Sachverhalt geregelt wird. (Orth 1988: 129)

Sofern nun - wie im Binnenmarktprojekt vorgesehen - technische Sachverhal-
te europaeinheitlich geregelt werden sollen, stellt sich die Frage, ob die
Vereinbarungen in rechtlich verbindliche Vorgaben (EG-Richtlinien) oder in
technische Normen überftihrt werden sollen. Wie immer auch diese Ent-
scheidung im Einzelfall ausfällt, stets wird es einige Mitgliedsltinder geben,

die mit dem gew?ihlten Vorgehen aufgrund der Unterschiede zu ihrer bis-
herigen nationalen Praxis nicht einverstanden sind. Im Falle einer rechtsver-
bindlichen europiüschen Vorgabe werden die Länder, die den beheffenden
Sachverhalt bislang in technische Regeln gefaßt haben und diesen Weg für
vorteilhaft erachten, gegen das bürokratische Handeln und die Venechtli-
chung der Europäischen Gemeinschaft protestieren, während im Falle einer
technischen Harmonisierung durch Europiüsche Normen andere Länder
Einschnitte in ihren nationalen Bestand an Rechtsnormen, also eine ihren
Interessen zuwidedaufende >Deregulierung<<, beargwöhnen werden.

Erschwerend kommt noch hinzu, daß sich die nationalen Normungsinstitute
erheblich in ihrer Größe, in ihrem Zentralisierungsgrad, in der Struktur ihrer
Finanzierung (so variiert bspw. der Anteil der öffentlichen Zuwendungen an
dem Gesamtetat der Normungsinstitute erheblich) oder in dem Grad ihrer
(rechtlichen) Regulierung der verbandlichen Selbstregulierung durch den
Staat unterscheiden. la

Auch wenn im Einzelfall in materieller Hinsicht die Unterschiede zwi-
schen dem rechtlichen und dem verbandlichen Modus der Techniksteuerung
nicht so gravierend sein mögen, ist nachvollziehbar, daß die technische
Harmonisierung allein durch die nationalen Unterschiede im Prozedere und
in der Instrumentenwahl sowie in der institutionellen Ausstattung Differen-
zen zwischen den Ländern erzeugt. Die technische Harmonisierung erfor-
dert mithin zweierlei: Eine einheitliche Festlegung technischer Spezifikatio-
nen, im Hinblick auf Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz also auch

14 Vgl. Nicolas/Repussard (1988: 26).
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eine Fixierung gemeinsamer Schutzstandards, und zugleich eine europaein-

heitliche Grenzziehung zwischen rechtlicher und verbandlicher Regelset-

zung.

8.1.2 Das Scheitern der rechtlichen >Vollharmonisierung<

Im Rückblick ist nun festzustellen, daß die Europäische Normung im Inte-
grationsprozeß der technischen Harmonisierung zunächst nur eine unterge-

ordnete Rolle spielte. In den ersten zwei Dekaden ihrer Existenz (also in den

60er und 70er Jahren) war die Arbeitsleistung der beiden Europäischen
Normenorganisationen CEN und CENELEC aufgrund der bestehenden
Rahmenbedingungen noch äußerst gering. Bis Anfang der 70er Jahre konnte
CEN nur einige unverbindliche Harmonisierungsempfehlungen geben. Auch
von der 1970 durchgesetzten Möglichkeit, Europd.ische Normen zu verab-

schieden, wurde zunächst kaum Gebrauch gemacht. Bis zum Jahresende

1973 konnten etwa 30 Europäische Norm-Entwürfe vorgelegt, aber nur zwei
Vorhaben als Europiüsche Normen verabschiedet werden.ls Diese traurige
Bilanz löste im CEN-Lenkungsausschuß sogar eine Diskussion darüber aus,

ob die Leistungsfähigkeit der Europäüschen Normung durch die Einfährung
einer Mehrheitsregel erhöht werden könne.t6 Bis 1982 erhöhte sich die
Zalf, der verabschiedeten Europtüschen Normen nur auf 96. CENELEC
konnte in der gleichen Zeitspanne nur 37 Europiüsche Normen und 303
harmonisierte Dokumente (Texte, die zwar gemeinsame Elemente enthalten,
aber nationale Abweichungen erlauben) beschließen. Die nationalen Nor-
menorganisationen setzten hingegen ihre Arbeit ungehindert und mit z.T.
höheren Arbeitsleistungen fort.

>Allgemeines Programm zur Beseitigung der technischen Hemmnisse
im Warenverkehr< und das Scheitem der >rVollharmonisierung<<

Auch mit dem 1969 beschlossenen >Allgemeinen Programm zur Beseiti-
gung der technischen Hemmnisse im Warenverkehr, die sich aus Unter-
schieden in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten

15 Vgl. Reihlen (1974: 150), Anselmann (1990).

16 Vgl. Reihlen (1974: l5l).
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ergeben<(l7, änderte sich an der vergleichsweise schwachen Position der
Europiüschen Normung zunächst nur wenig. Dieses Konzept zielte auf eine
umfassende Harmonisierung aller handelshemmenden nationalen Regelun-
gen im Wege der Rechtsangleichung (gemäß fut. 100 EWGV), die durch
eine administrative Einzelfallregulierung durchgesetzt werden sollte.

Das Programm hob die in den Mitgliedsländern praktizierte Arbeitstei-
lung zwischen gesetzgebenden Institutionen und Normenorganisationen flir
die europäische Ebene praktisch auf. Die in dem Programm vorgesehenen
Richtlinien einer administrativen Einzelfallregulierung bildeten vielmehr
eine neue Mischform von rechtlicher Rahmenregulierung und technischer
Norm. Das Modell sah vor, daß der EG-Ministerrat produktspezifische
Richtlinien erläßt, die von der Kommission erarbeitet wurden. Die Europä-
ische Gemeinschaft nahm sich damit umfassend angelegte Rechtsetzungsak-
tivitäten vor. Die Europiüsche Gemeinschaft entschied sich ftir eine Verein-
heitlichung durch eigene Richtlinien, die alle produktgruppenspezifischen
Vorgaben enthalten und trotz aller technischen Detailregelungenl8 den üb-
lichen Gesetzgebungsprozeß der EG durchlaufen sollten.

Das Programm sah über 100 Richtlinienprojekte vor. Es war in drei Pha-
sen gegliedert und in seinen zeitlichen Planungen sehr ambitioniert. L973
wurde das Programm, obgleich bereits im Hinblick auf die Beschlüsse von
1969 ein erheblicher Rückstand in der Realisierung der konkret projektier-
ten technischen Harmonisierung zu verzeichnen war, für die gewerblichen
Erzeugnisse noch um eine vierte Phase ergänzt.re lm Rahmen einer Ent-
schließung zur Europäischen Industriepolitik20 wurde dann ebenfalls 1973
ein neuer, recht rigider Zeitplan für die technische Harmonisierung verab-
schiedet.

17 Amtsblatt der Europiüschen Gemeinschaften (Abl.EG) Nr C 7611 vom 17. Juni 1969,
etgänzt durch ABI.EG C 38/l vom 5 Juni 1973. Dieses Programm wurde ergänzt
durch ein Stillhalte- und Informationsabkommen, das die Mitgliedsländer ebenfalls
1969 vereinbarten (ABI.EG C 7619 vom lT.Juni 1969); vgl. dazu im einzelnen Joer-
ges/Falke/Ir,Iicklitz/Briiggemeier (1988: 249-282) und PelkmansAy'ollebergh (1986a).

l8 Als >besonders krasses Beispiel<< ftir den Detailperfektionismus nennt Falke (1989:
241) den knapp 80 Druckseiten umfassenden Kommissionsvorschlag für eine Richt-
linie des Rates zur >Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über vor
dem Fahrersitz montierte Umsturzvorrichtungen mit zwei Pfosten für Schmalspur-
maschinen mit Luftbereifung<, ABI.EG C222vom22. September 1985.

19 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr C 38/l vom 5. Juni 1973.
20 Vgl. Amtblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr C ll7ll vom 31. Dezember

1973.
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Die Erfolge dieses Vorgehens auf dem >Rechtswege<< blieben allerdings
bescheiden. Es zeigt sich, >daß dieser vertikale Ansatz zur Beseitigung be-

stehender und Verhinderung zukünftiger Handelshemmnisse allzu häufig an

den Vorbehalten eines Mitgliedstaates scheiterte<< (Mohr 1990: 4). Die
>Komplexität der Angleichungsarbeiten (überforderte) angesichts des in
Art. 100 EWGV vorgesehenen Einstimmigkeitsprinzips und der ausufern-

den technischen Details die politischen Entscheidungsprozeduren des Rates

und der Kommission< (Falke 1991: 81). Es wurde deutlich, >daß der Wett-
lauf mit der technischen Entwicklung nach diesem Konzept nicht zu gewin-
nen war<< (Falke 1989:220).

Mit dem bis Mitte der 80er Jahre verfolgten Prinzip der >Vollharmonisie-
rung<< durch eine administrative Einzelfallregulierung, die sich auf einzelne
Produkte bezog, waren zahlreiche Hürden und zeitaufwendige Stationen des

Gesetzgebungsverfahrens verbunden. Diesem Verfahrensmodus wurde im-
mer wieder vorgehalten, er sei zu wenig flexibel und vor allem viel zu lang-
sam. >>Nach Expertenschätzung hätte der Zug det europiüschen Einigung
mit diesem Verfatuen wohl bis zum Jahre 2050 gebraucht, sein Ziel za er-
reichen< (Konstanty/Zwingmann I99L: 267). Auch auf der europlüschen
Ebene bestätigte sich damit eine Erfatrung, die in verschiedenen Mitglieds-
ländern schon früher gemacht wurde: Die technische Komplexität von Pro-
duktvereinheitlichungen und die stete Anpassung an den technischen Fort-
schritt überfordert administrative Formen der Techniksteuerung.2l Das
Modell der >Vollharmonisierung<< war zum Scheitern verurteilt.

8.1.3 Strategiewechsel: Der Weg zur >>neuen Konzeption<

N ie de r s p annun g s richtlinie

Wichtige Impulse zu einer Reorganisation der Europäschen Normung gin-
gen von der im Februar 1973 verabschiedeten Niederspannungsrichtlinie22
(73l23tEWG) aus, die auf eine sichere Verwendung elektrischer Betriebs-
mittel abzielt. Im Gegensatz zu den meisten vorausgegangenen Richtlinien
hatte sich die Niederspannungsrichtlinie (in Anlehnung an das Modell des

deutschen Gerätesicherheitsgesetzes) darauf beschrtinkt, nur die grundsätz-

lichen Sicherheitsziele (mit einem unbestimmten Rechtsbegriff) festzulegen,

2l Vgl. EichenerAy'oelzkow (1991a: 23-27),
22 Vgl. Orth (1984a); Joerges et al, (1988: 326ft.); Reihlen (1989: ,149).
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und zu deren Konkretisierung auf harmonisierte technische Norrnen verwie-
sen, die von der Europäischen Normenorganisation CENELEC auszuarbei-
ten waren. Zahlreiche Europäische Normen und Harmonisierungsdokumen-
te, die als DIN-EN-Normen zugleich Teil des deutschen Normenwerkes
sind, konkretisieren seither die sicherheitstechnischen Ziele fiir elektrische
Betriebsmittel, die unter die Niederspannungsrichtlinie der EG fallen.
Rechtsverbindlich wurden aber allein die generalklauselartig formulierten
Schutzziele der Richtlinie.zr

Rechts spre chung de s Europtiis chen Gerichtshofe s

Wegweisend war auch die Rechtssprechung des Europtüschen Gerichtshofes
zum Grundsatz der Freiheit des Warenverkehrs. Bekanntgeworden ist neben
dem Urteil >Dassonville<<24 vor allem der Fall >Cassis de Dijon<<2s, der
ein Urteil des Europiüschen Gerichtshofes (vom 20.02.1979) über die Zuläs-
sigkeit einer (durchaus protektionistischen) nationalen Regel über den Min-
destalkoholgehalt eines bestimmten Getränks provozierte. Im Jahr 1976hat-
te eine deutsche Importfirma feststellen müssen, daß es ihr nicht gestattet
war, den französischen Johannisbeerlikör >Cassis de Dijon< in der Bundes-
republik zu vermarkten, weil die deutschen Vorschriften ftir Obstliköre
einen Mindestalkoholgehalt von 25Vo verlangten (>Cassis de Dijon<<, dies als
Warnung für den interessierten Leser, enthält nw I5-20Vo Alkohol). Die
Firma hat gegen diese Einschrtinkung geklagt. Die Klage der Firma wurde
vor den Europiüschen Gerichtshof gebracht, der für solche strittigen Mate-
rien des EG-Rechts als letzte Instanz fungiert. Mit dem Urteil wurde ent-
schieden, daß ein Erzeugnis aus einem EG-Mitgliedsland, das den dortigen
Rechtsbestimmungen genügt, in keinem anderen Mitgliedsland an der Ver-
marktung gehindert werden darf, es sei denn, zwingende Erfordernisse des
Gesundheitsschutzes oder andere Sicherheitsziele stehen dem entgegen. Der
Europiüsche Gerichtshof hat mit seinem Urteil zum >>Cassis de Dijon< mit
der Betonung des Herkunftsprinzips den Grundsatz der Freiheit des Waren-
verkehrs unterstrichen und zugleich die Meinung vertreten, daß die Festle-

23 Vgl. Joerges et al. (1988: 326 tr.).
24 EUGH Rs. 8f4, Slg. 1974:833 ff.; in diesem Urteil hat der EuGH festgelegt, daß bei

der Abwehr nicht-tariftirer Handelshemmnisse nicht nur Handelsregelungen, sondern
auch Bestimmungen, die die hoduktionsbedingungen regeln, einzubeziehen sind.

25 EUGH Rs. 120/78 >Cassis de Dijon<, Slg. 1979: 649 ff.; vgl. dazu im einzelnen Gra-
bitzlBorchardt/Klippstein (1983); Reihlen (1989: 449 f.); Shapiro (1991) oder Verlo-
ren van Themaat (1988).
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gung verbindlicher gemeinschaftlicher Anforderungen in Richtlinien und

Verordnungen auf Sachverhalte beschränkt bleiben solle, die fiir Mitglied-
staaten begründeter Anlaß für regulative Eingriffe im Interesse des Ge-

meinwohls sein könnten.

> I nfo rrnat i o n s ri c ht lini e <

Aber erst ein grundsätzlicher Strategiewechsel der Europiüschen Gemein-
schaften zur Aufhebung technischer Handelsschranken in den 80er Jahren,

der von der Kommission vorbereitet wurde, konnte die Europäischen Nor-
menorganisationen gegenüber den nationalen Gremien stärken und die ver-
bandliche Normungsarbeit auf der europiüschen Ebene deutlich intensivie-
ren. Der erste Schritt dieser tiefgreifenden Reorganisation der technischen

Harmonisierung bestand in der Verabschiedung der sogenannten >Informa-
tionsrichtlinie< (83/189/EG) vom 28.Mtua1983 durch den Rat der Europä-

ischen Gemeinschaften, mit der ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften erlassen wurde.26 Die Richtlinie
sieht zwei unabhängig voneinander bestehende Informationsverfahren
(eines für technische Vorschriften und eines ftir technische Normen) vor. Das

Informationsverfahren flir die technischen Normen siehert den regelmäßigen
Informationsaustausch zwischen den nationalen Normenorganisationen der

Mitgliedsländer über ihre aktuellen Normungsaktivitäten. An diesem Infor-
mationsaustausch sind nicht nur alle EG-Mitgliedsländer, sondern auch die
übrigen EFTA-Länder beteiligt. Die Informationen fließen über etne 7nn-
tralstelle von CEN/CENELEC an alle nationalen Normenorganisationen, die
EG-Kommission und das Generalsekretariat der EFTA. Ziel des Informa-
tionsverfahrens ist zum einen eine Erhöhung der Transparenz. Zum anderen

soll der Informationsaustausch eine frühzeitige Erkennung des gemeinsa-

men Normungsbedarfs ermöglichen; die nationalen Normungsaktivitäten
sollen dann nach Möglichkeit in der Europiüschen Normung zusarnmenge-
führt und gemeinsam bearbeitet werden.

In der Richtlinie wurden ferner die Verfahren für eine Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedern des CEN/CENELEC und der Kommission festge-
legt, die auch heute noch Gültigkeit haben. Gleichzeitig wurde mit der
Richtlinie die Möglichkeit eröffnet, die nationale Normung einer gemein-

samen Überprüfung zu unterziehen. Darüber hinaus wird den EG-Behörden

26 ABI.EG Nr. L 109 vom 26. April 1983: 8 ff., ergänzt durch die Richtlinie 8Al8A
EWG, ABI.EG Nr. L 8l/88 vom 26. März 1988: 75).
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das Recht zugeschdeben, im >öffentlichen Interesse<< Europiüsche Nor-
mungsarbeiten zu initiieren. Von besonderer Bedeutung ist die im Art. 7
Abs. 1 der Richtlinie festgeschriebene >Stillhalteverpflichturg,,, derzufolge
die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen müssen, daß die nationalen Nor-
menorganisationen bis zum Erlaß der von der EG-Kommission in Auftrag ge-
gebenen Europiüschen Normen keine nationalen Normen in dem betreffen-
den Bereich aufstellen. Diese Stillhalteverpflichtung ergänzt die in den Sta-
tuten von CEN/CENELEC bereits festgehaltene Vereinbarung, auf nationale
Normungsaktivitäten zu verzichten, wenn auf der europäischen Ebene be-
reits ein Normungsvorhaben zum gleichen Thema angelaufen ist.

Die >Informationsrichtlinie<( macht bereits deutlich, daß die Kommission
im Zuge der von ihr eingeleiteten Aufwertung der Europäischen Normung
auch das Verfahren und die Organisation der Europiüschen Normung zum
Gegenstand ihrer Politik machen mußte. Das vorrangige Ziel war dabei ge-
wiß eine Beschleunigung der europäischen Normenproduktion, denn die an-
gestrebte Entlastung der europiüschen Rechtsetzwg durch harmonisierte
Normen konnte nur greifen, wenn die Europiüschen Normung in die Lage
versetzt wurde, die harmonisierten Normen auch tatsächlich und hinrei-
chend schnell zu verabschieden. Darüber hinaus mußte die Kommission
aber auch ftir eine gewisse Legitimationsbasis der Europiüschen Normung
sorgen; es mußten verfahrensmäßige Grundlagen geschaffen werden, die
eine Berücksichtigung öffentlicher Interessen gewährleisten und partikula-
ristische Strategien (vornehmlich von einzelnen Unternehmensgruppen) be-
grenzen.

Schlutlfolgerungen des Rates zur Norrnung

Die von der Kommission eingeleitete Abkehr von der administrativen Ein-
zelfallfallregulierung wurde mit den vom Rat am 16.07.1984 gebilligten
Schlußfolgerungen zur Normung ausdräcklich unterstützt. Darin heißt es
unter anderem:

Der Rat ist der Auffassung, daß die Normung einen wichtigen Beitrag zum
freien Verkehr mit Industriewaren darstellt; darüber hinaus trägt sie mit der
Schaffung eines allen Untemehmen gemeinsamen technischen Umfeldes zur
industriellen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auf dem Gebiet der neuen
Technologien sowohl auf dem Gemeinschaftsmarkt als auch auf den Außen-
märkten bei.27

27 ABI.EG 1985, Nr. C 136,2.
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Allgemeine l*itsötze fi)r die Zusamrnenarbeit von Kommission und

Europöischen N onnungs or ganisationen

Auf dieser Grundlage haben die EG-Kommission und die Europiüschen

Normungsorganisationen CEN/CENELEC im Herbst 1984 >Allgemeine

Leitsätze für die Zusammenarbeit<<28 verabschiedet2e, die der Sache nach

an den Vertrag zwischen der deutschen Bundesregierung und dem Deut-
schen Institut ftir Normung (DII.{) erinnern. Die Kommission verpflichtet
sich in den >Leitsätzen<<, bei ihren Vorschlägen zur technischen Harmoni-
sierung auf Europiüsche Normen zu verweisen, deren Konkretisierung den

Europiüschen Normungsinstituten zu übertragen und die Verbreitung und
Anwendung Europiüscher Normen zu fördern. CEN/CENELEC werden

damit als die Europiüschen Normungsinstitute anerkannt. Im Gegenzug ver-
pflichten sich die Europiüschen Normungsinstitute dazu, die für die Erftil-
lung von Normungsaufträgen (sogenannte >Mandate<) erforderliche Infra-
struktur bereitzustellen und daftir Sorge zu tragen, daß die Ewopiüschen
Normen den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien und den Nor-
mungsaufträgen der Kommission entsprechen. Ferner wird die Einbezie-
hung und Beteiligung aller >interessierten Kreise< verankert. Die Europä-
ischen Normungsinstitute sichern überdies zu, ihre Abstimmungsverfahren
zu vereinheitlichen und bei ihren Mitgliedsorganisationen im EG-Bereich
eine Übemahme der harmonisierten Normen in die nationalen Regelwerke
sicherzustellen. Ferner verpflichten sich die Europiüschen Normungsinsti-
tute, die Kommission zu den Sitzungen der technischen Ausschüsse einzu-
laden.

In weiteren Verträgen wurden die Modalitäten fär die Annahme und Aus-
führung von Normungsmandaten festgelegt, welche die EG-Kommission
(oder die EFTA) CEN/CENELEC erteilen können. Solche behördlichen
Normungsmandate sind mit Terminvorgaben versehen und sciließen Finan-
zierungshilfen für die Normungsarbeit ein. Die Finanzierungshilfen können
bis zu 507o des Aufivandes für das zuständige Sekretariat von CEN/CENE-
LEC und die entsprechenden Kosten des Zentralsekretariats ausmachen.

Nach den daraufhin 1985 erlassenen >Gemeins:Imen Regeln< von CEN/
CENELEC werden die verabschiedeten Europlüschen Normen von den na-

28 Vgl. CEN/CENELEC Memorandum Nr, 4; die >Leitsätze< sind auch abgedruckt in
den DlN-Mitteilungen 64 (1985: 78 f.).

29 Eine vergleichbare Vereinbarung wurde am 30. April 1985 auch zwischen CEN/
CENELEC und der EFTA getroffen.
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tionalen Normenorganisationen übemommen und als nationale Normen her-
ausgebracht. Nunmehr ist mit der Verabschiedung einer Europäischen Norm
(oder eines Harmonisierungsdokuments) für die nationalen Normenorgani-
sationen die Verpflichtung verbunden, diese Norm auch auf nationaler Ebe-
ne zu übernehmen. Dies gilt selbst dann, wenn die Europiüsche Norm gegen
das Votum der nationalen Normenorganisation verabschiedet wurde.

WeitJbuch ar Vollendung des Binnenrnarktes

Mit dem im Juni 1985 veröffentlichten Weißbuch3o zur Vollendung des

Binnenmarktes bis zum 31. Dezember 1992hat die EG-Kommission einen
weiteren Meilenstein auf dem eingeschlagenen Weg der Europiüsierung der
Normung gesetzt. Das Weißbuch enthtilt einen 279 Punkte umfassenden
Maßnahmenkatalog, der alle noch bestehenden Marktschranken sowie die
zu ihrer Beseitigung erforderlichen Beschlüsse aufftihrt. Neben den bekann-
ten Zielen der Abschaffung von Bürokratie und Grenzformalitäten, der Be-
seitigung von B arieren für die grenzüberschreitende Unternehmertätigkeit,
der Einftihrung des freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, der Anglei-
chung der Steuersätze in den Mitgliedsländem, des freien Personen- und
Warenverkehrs, der freien Berufswahl und des freien Niederlassungsrechts
enthäilt das Weißbuch auch die Vorgabe, die in den Mitgliedsländem von-
einander abweichenden technischen Vorschriften und Normen wechselseitig
anzuerkennen. Ausgenommen sind dabei jedoch jene technischen Vorschrif-
ten und Normen, die dem Schutz der Gesundheit und der technischen Si-
cherheit dienen. Die Kommission bekennt sich dazu, die Harmonisierung
auf der Grundlage des Art. 100 EWG >künftig darauf zu beschränken,
zwingende Erfordernisse flir Gesundheit und Sicherheit festzulegen, die in
allen Mitgliedstaaten festgeschrieben sein müssen und bei deren Beachtung
ein Erzeugnis frei verkehren kann<< (BMWi 1990: 19).

>>Neue Konzeption<

Eine wichtige Konkretisierung dieser Zielsetzung wurde mit der Verab-
schiedung der >>neuen Konzeption auf dem Gebiet der technischen Harmo-
nisierung und der Normung<< in der Entschließung des Rates vom

30 Vgl. Kommission (1985).
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07.05.1985 erreicht.3t Mit der >)neuen Konzeption< wurde eine grundle-
gende Ausweitung und Beschleunigung der Europiüschen Normung einge-
leitet. Hiernach konzentrieren sich die EG-Richtlinien auf die Formulierung
von Sicherheitsanforderungen, die durch Normen des Europäischen Komi-
tees ftir Normung konkretisiert werden32:

Den ftir die Industrienormung zusttindigen Gremien wird unter Berücksichti-
gung des Standes der Technologie die Aufgabe übertragen, technische Spezi-
fikationen auszuarbeiten, die die Beteiligten benötigen, um Erzeugnisse her-
zustellen und in den Verkehr bringen zu können, die den in den Richtlinien
festgelegten grundlegenden Anforderungen entsprechen.
(Entschließung des Rates vom 07.05.1985: 2)

Mit der )>neuen Konzeption< hat die Europiüsche Gemeinschaft ihre >etati-
stische< Normungspolitik durch einen korporatistischen Modus der techni-
schen Harmonisierung ersotzt und gleichzeitig die Europiüschen Normungs-
verbände gegenüber den nationalen Normungsinstituten aufgewertet. Zen-
traler Bestandteil der neuen Konzeption ist eine Aufteilung von Zuständig-
keiten zwischen der Gesetzgebung durch die Europiüsche Gemeinschaft,
den Mitgliedstaaten und den Europiüschen Normenorganisationen, die da-
durch zu Teilhabern europiüscher Politik werden. Mit der neuen Konzeption
hat die Gemeinschaft das erstmals in der Niederspannungsrichtlinie auf eu-
ropiüscher Ebene eingeführte Instrument des Normenverweises aufgegriffen
und ausgeweitet. Dieser >>Wechsel des regulatorischen Ansatzes von der ho-
heitlich-verbindlichen Detailregulierung zur Delegation der technischen
Normierung und der Zertifizierung an Selbstverwaltungsorganisationen der
V/irtschaft erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die politische Überforderung der
EG-Organe mit der Detailregulierung immer offenkundiger wurde<< (Falke
1989:225).

Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften konzentriert sich seither auf
die Festlegung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen, denen die auf

3l Entschließung des Rates vom 07.05.1985 über eine neue Konzeption aufdem Gebiet
der technischen Harmonisierung und der Normung; vgl. ABI.EG Nr. C 136 vom 04.
Juni 1985: I ff.
Vgl. dazu Joerges (1988); Schiffer/Delbrück (1992: 317); Schreiber (1991) oder
Pelkmans (1987); mit der Entschließung ist festgelegt, daß sich >die Harmonisierung
der Rechtsvorschriften ... auf die Festlegung der grundlegenden Sicherheitsanforde-
rungen (oder sonstigen Anforderungen im Interesse des Gemeinwohls) im Rahmen
von Richtlinien nach Artikel 100 des EWG-Vertrags (beschränkt), denen die in den
Verkehr gebrachten Erzeugnisse genügen müssen; daraus folgt, daß für diese Er-
zeugnisse der freie Warenverkehr in der Gemeinschaft gewährleistet sein muß<.

32
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dem Markt ohne Grenzen in Verkehr gebrachten Produkte entsprechen müs-
sen. Die Rechtsangleichung beschränkt sich dabei auf jene Anforderungen,
bei denen das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Rechtsvorschrif-
ten (und technischen Regeln) der Mitgliedstaaten nicht greifen würde, weil
die Mitgliedstaaten auch nach der Rechtssprechung des Europiüschen Ge-
richtshofes ohne harmonisierte Regelungen berechtigt wären, im nationalen
Alleingang Schutzregelungen zu treffen, um das >Gemeinwohl<< zu wahren.

Den Europäischen Normungsverbänden wird die Aufgabe zugewiesen,
die in Richtlinien der Europiüschen Gemeinschaft festgeschriebenen grund-
legenden Anforderungen zu konkretisieren und technische Spezifikationen
zu erarbeiten. Diese technischen Spezifikationen sind ihrerseits nicht rechts-
verbindlich. Die Verwaltungen der Mitgliedstaaten sind aber verpflichtet,
bei den Erzeugnissen, die den Europäischen Normen entsprechen, davon
auszugehen, daß sie auch den grundlegenden Anforderungen der Europä-
ischen Richtlinien genügen. Bei den nicht normgerechten Erzeugnissen trägt
der Anbieter die Beweislast für die Übereinstimmung mit den grundlegen-
den Anforderungen. In der Entschließung des Rates heißt es dazu wörtlich:

Die technischen Spezifikationen erhalten keinerlei obligatorischen Charakter,
sondern bleiben freiwillige Normen. Gleichzeitig werden jedoch die Verwal-
tungen dazu verpflichtet, bei Erzeugnissen, die nach harmonisierten Normen
(bzw. vorläufig nach nationalen Normen) hergestellt worden sind, eine Über-
einstimmung mit den in der Richtlinie aufgestellten <<grundlegenden Anfor-
derungen> anzunehmen (was bedeutet, daß der Hersteller zwar die Wahl hat,
nicht nach den Normen zu produzieren, daß aber in diesem Fall die Beweis-
last für die Übereinstimmung seiner Erzeugnisse mit den grundlegenden An-
forderungen der Richtlinie bei ihm liegt).

Auf den ersten Blick gleicht das in der >neuen Konzeption< angelegte Pro-
zedere der technischen Harmonisierung dem in der Bundesrepublik gängi-
gen Muster der Techniksteuerung (vgl. Abb. 16). Es besteht allerdings ein
gewichtiger Unterschied. Die Europiüschen Richtlinien verweisen nicht ein-
fach auf den >Stand der Technik<<, >allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik< oder den >Stand von Wissenschaft und Technik<< (so die gängigen
Formulierungen, deren Liste sich verlängem ließe), sondern sie benennen
die >grundlegenden Sicherheitsanforderungen<<, die zumindest dem An-
spruch nach inhaltlich so detailliert gefaßt sein sollen, daß sie eine Konfor-
mitätsprüfung von Erzeugnissen auch ohne technische Normen erlauben.
Dieser überaus hohe Anspruch an die Richtlinien ist in der Entschließung
des Rates wie folgt formuliert:
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Die grundlegenden Anforderungen, denen Erzeugnisse, die in den Verkehr
gebracht werden, genügen müssen, sind ausreichend präzise zu formulieren,
so daß sie - umgesetzt in nationales Recht - Verpflichtungen darstellen kön-
nen, deren Nichteinhaltung Sanktionen nach sich ziehen kann. Sie müssen so

formuliert sein, daß es den für die Ausstellung von Bescheinigungen zusttin-

digen Stellen möglich ist, bei Fehlen entsprechender Normen die Konformität
der betreffenden Erzeugnisse unmittelbar nach Maßgabe dieser Anforderun-
gen zu bescheinigen ... .

Diese Formulierung hat bei den Normungsinstituten zunächst erhebliche Ir-
ritationen ausgelöst. Sie wurde vereinzelt sogar als ein Rückfall in die
technische Detailregulierung der EG-Kommission gewertet. Den Normungs-
instituten wäre eine Übernahme der Generalklauselmethode lieber gewesen,

da sie den Normungsinstituten die größten Gestaltungsspielräume geboten

hätte. Das mit der >)neuen Konzeption<< gewählte Verfahren wurde aber als

zweitbeste Lösung akzeptiert. :r
Die Entschließung enthält damit eine Einschr?inkung der >neuen Konzep-

tion<<; demnach sind

in all jenen Bereichen, in denen die grundlegenden Anforderungen des All-
gemeinwohls den Einschluß zahlreicher Fertigungsspezifikationen erforder-
lich machen, damit der Staat seine Verantwortung ftir den Schutz seiner Bär-
ger voll übernehmen kann, die Voraussetzungen für den >Normenverweis<

nicht gegeben, da dieser Gefahr läuft, seine Existenzbere.chtigung zu verlie-
ren.

Dieser hehre Anspruch därfte sich in der Praxis als überhöht erweisen34,

denn die Unterscheidung zwischen >grundlegenden Anforderungen<< und
>Fertigungsspezikationen< (so die entsprechenden Begriffe in der Ent-
schließung des Rates) ist im konkreten Einzelfall kaum zu treffen. Deshalb
dtirfte die Einschränkung der neuen Konzeption eher in dem Sinne zu ver-
stehen sein, daß der Rat an dem >Primat der Politik< gegenüber der verband-
lichen Techniksteuerung festhält.

Aber auch in einer eher skeptischen Einschätzung der Trennbarkeit von
>grundlegenden Anforderungen<< und Fertigungsspezifikationen hat der Un-
terschied zu den generalklauselartigen Verweisungsformeln des deutschen
Umwelt- und Technikrechts durchaus gravierende Folgen: Die >grundlegen-

den Anforderungen<< erlauben nämlich eine vergleichsweise prtDise Deduk-

33 Vgl. Reihlen (1989:450).
34 Vgl. Falke (1991: 89 f.).
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Abb. 16: Verhältnis von technischen Vorschriften und technischen Normen
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tion des Normungsbedarfs: Sie >>enthalten ein relativ detailliertes Arbeits-
programm für die Erstellung harmonisierter Normen<< (Falke 1991: 90).
Darüber hinaus eröffnen die >grundlegenden Anforderungen(< eine dichte
Kommunikation und enge Kooperation zwischen der EG-Kommission und
den Europäischen Normungsverbänden. Die Festlegung der grundlegenden
Sicherheitsanforderungen und die Erstellung Europäischer Normen erfolgt
dadurch in enger Abstimmung. >Die Gemeinschaft ist Akteur in einem kor-
porativen Netzwerk und berücksichtigt schon bei der detaillierten Festle-
gung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen die Regelungsideen der
europäischen Normungsgremien. Sie benötigt bei der erforderlichen Ab-
stimmung mit den nicht in einem Weisungsverhtiltnis zu ihr stehenden
Normungsgremien >paßgenaue< Steuerungsimpulse. Die europiüschen Nor-
mungsgremien nehmen die Herausforderungen durch die neue Konzeption
zur technischen Harmonisierung und Normung nicht zuTetzt deshalb auf, um
das ihnen zur autonomen Regelung überlassene Aufgabengebiet vor staatli-
chen rÜbergriffen< zu schützen<< (ebd.).

Einheitliche Europriische Akte

Mit der am 17. Februar 1986 vom Ministerrat der Europäischen Gemein-
schaft verabschiedeten und dann nach der Ratifizierung in allen 12 Mit-
gliedstaaten der EG am l. Juli 1987 in Kraft getretenen Einheitlichen Euro-
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piüschen Akte35 (EEA) hat die europiüsche lntegration einen neuen Schub

erhalten, der auch auf die Europiüsche Normung ausstrahlte und die Hand-

lungsfähigkeit der europäischen Normenorganisationen weiter erhöhte.

Mit der EEA wurde zum erstenmal in der Geschichte der Europäischen

Gemeinschaft eine umfassende Überarbeitung des Vertrages zur Gründung
der Europiüschen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) vorgenommen. Drei
Elemente der EEA sind dabei von besonderer Bedeutung:

1. Die EEA bekräftigt das Ziel, den Europ?üschen Binnenmarkt bis Ende

1992 zu verwirklichen und eröffnet zugleich neue Handlungsermächti-
gungen zur Realisierung dieser Zielsetzung (insbesondere Art. 8a, Art.
100a und Art. 100b). Von höchster Relevanz für die Europäische Inte-
gration ist die vertragliche Festlegung der EEA, daß Entscheidungen

des Ministenates nunmehr mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden
können. Nach Art. 8a EWG-Vertrag trifft die Gemeinschaft >die erfor-
derlichen Maßnahmen, um bis zum 31.12.1992 ... den Binnenmarkt
schrittweise zu verwirklichen.<< Um diese konkrete Zielvorgabe reali-
sieren zu können, sieht Art. 100a Abs. 1 in Abweichung von dem bis
dahin allein geltenden Art. 100 EWG-Vertrag, der die einstimmige
Beschlußfassung vorsah, eine Beschlußfassung mit qualifizierter
Mehrheit vor (allerdings sind dabei einige Ausnahmen, z.B. im Steuer-

oder Umweltrecht, festgelegt worden).r6
2. Die EEA führt einige neue institutionelle Bestimmungen, vor allem

einige neue Verfahrensregeln ein. Durch die EEA wurde die Mitwir-
kung des Europ2üschen Parlaments bei den Gesetzgebungsverfahren
der Gemeinschaft verbessert. Femer wurde durch die EEA die Ver-
pflichtung zur Einhaltung eines hohen Schutznieveaus in den Berei-
chen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Verbraucherschutz bei den

Maßnahmen zur Errichtung des Gemeinsamen Binnenmarktes auch

vertraglich festgeschrieben.
3. Die EEA ergänzt den EWG-Vertrag um einige wichtige zusätzliche

Handlungsermächtungen, die der Gemeinschaft bis dahin noch nicht
zugänglich waren. Vor allem wurde die Rechtsgrundlage für eine ge-

meinsame Umweltpolitik geschaffen.

35 Vgl. ABI.EG L 16911 vom 29. Juni 1987; BGBI U 1986, S I 102; zur Verabschiedung

der EEA, die nur durch ein komplexes Verhandlungspaket zustimmungsfähig wurde,

vgl. Corbett (1987), Ehlermann (1987) oder Moravcsik (1991).

36 Vgl. dazu auch Engel,/Borrmann (1991).
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Die damit für den politischen Raum eingeführte Entscheidungsregel, EG-
Richtlinien auch gegen das Votum von Minderheitspositionen mit einer qua-
lifizierten Mehrheit durch den Ministerrat erlassen zu können, wurde auf die
Europtüsche Normung übertragen; d.h. seit der Verabschiedung der Einheit-
lichen Europiüschen Akte genügt auch in der Europäischen Normung eine
qualifizierte Mehrheit, um eine Europäische Norm zustandezubringen, wo-
bei eine solche durch Mehrheitsbeschluß verabschiedete Norm auch von
jenen nationalen Normungsinstituten übemommen werden muß, die gegen
die strittige Norm gestimmt haben. Die Abstimmungen von CEN/
CENELEC erfolgen seither nach einem Verfahren der gewichteten qualifi-
zierten Mehrheit (vgl. Abschnitt 3.3). Den allgemeinen Grundsätzen der
Normung folgend, wird jedoch trotz der eröffneten Möglichkeit, mit Mehr-
heitsentscheidungen Europäischen Normen zu verabschieden, grundsätzlich
die Einstimmigkeit angestrebt. Die Gewichtungskoeffizienten wurden ftir
die EG-Mitgliedsländer in Anlehnung an den Art. 148 des Vertrages von
Rom festgelegt. Für die übrigen EFTA-Staaten wurden unter Bertiksichti-
gung wirtschaftlicher und politischer Aspekte entsprechende Abstimmungs-
koeffizienten vereinbart.

Die >neue Konzeption<< und das eingeführte Prinzip der Mehrheitsent-
scheidung haben die von der EG-Kommission beabsichtigte Beschleunigung
der technischen Harmonisierung weitgehend erreicht. Allein die Möglich-
keit einer Mehrheitsentscheidung erhöht ja bekanntlich ftir die Minderheit
den Anreiz, einen Kompromiß zu suchen, weil sonst die Gefahr bestünde,
überstimmt zu werden (und damit überhaupt nichts zu erreichen). Zahkei-
che Richtlinen konnten nach der neuen Konzeption erlassen werden, bspw.
die Richtlinien:z

über einfache Druckbehälter (87/404/EWG),
Sicherheit von Spielzeug (88/387/EWG),
Bauprodukte (89/1 06/EWc),
elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG),
Maschinensicherheit (89 l392tEW G),
persönliche Schutzausrüstungen (89/686/EWG),
Gasverbrauchseinrichtungen (90/396/EWG),
nichtselbsttätige Waagen (90/384/EWG),
aktive implantierbare medizinische Geräte (90/385/EWG).

37 Vgl. dazu Berghaus (l99la), Schreiber(1991).
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Auch der Ausbau der Europiüschen Normung zu einem verbandlichen Sy-
stem, das die Richtlinienarbeit der Kommission ergänzt, hat weitgehend ge-

griffen. >Die Bilanz der Harmonisierungsarbeit der letzten Jahre kann sich

sehen lassen< (Berghaus 1,99Ia: l1). Die bislang im nationalstaatlichen
Kontext erfolgte Regelsetzung verliert seit Mitte der 80er Jahre an Gewicht
und wird zunehmend durch EuropZüsche Normen ersetzt (vgl. Kapitel 3).

In den letzten Jahren ist zumindest eine kontinuierliche Zunahme der Eu-
ropiüschen Normen und Normenvorhaben zu verzeichnen; CEN/CENELEC
haben in der Zeit von 1985 bis 1991 das Arbeitsvolumen ihrer Gremien auf
das Achtfache steigern können. Demgegenüber ist die Anzahl der DIN-
Normen in den letzten sechs Jahren weitgehend unverändert geblieben. Bei
der internationalen Normung, getragen von ISOIIEC, ist zwar ebenfalls ein
leichter Zuwachs festzustellen, dieser ftillt aber im Vergleich zu deno Bedeu-
tungsgewinn der Europäischen Normen eher gering aus. Im Jahr 1988 über-
traf die Zahl der europäischen und internationalen Normenvorhaben im DIN
erstmals die Zahl der rein nationalen Vorhaben.3s Insbesondere die rasch
steigende Zahl der europäischen Normentwärfe und -projekte zeigt, daß das

Gewicht der Europiüschen Normung auch in den nächsten Jahren noch deut-
lich zunehmen wird, während der Anteil der nationalen Normung weiter ab-

sinken wird.3e
Nun besagt diese >>Erfolgsgeschichte< des Aufbaus europiüscher Normen-

organisationen freilich noch nichts über die Handlungsfiihigkeit dieser
neuen Einrichtungen im Hinblick auf die Verabschiedung und Durchsetzung
von europtüschen Normen für den Arbeits-, Verbraucher- und Umwelt-
schutz auf einem hohen Schutzniveau aus. Dieser Frage widmet sich der
nächste Abschnitt.

38

39
Vgl. Reihlen (1989: 452).

Vgl. Reihlen (l99la) und DIN (1991).
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8.2 Demokratische Defizite der Europiüschen Normung
und kompensatorische Korrekturen
der Europäischen Kommission

8.2.1 Chancen der >>Neuen Konzeption<<

für den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz

Verschiedene politische wie politikwissenschaftliche Überlegungen spra-

chen noch vor wenigen Jahren für die wenig erfreuliche Hypothese, daß mit
den Initiativen zur Vollendung des europiüschen Binnenmarktes im Hin-
blick auf den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz spezifische Er-
schwernisse, wenn nicht gar ein Dumping, verbunden sein werde. Selbst die
bereits erreichten nationalen Schutzniveaus, zumindest der technologisch
ftihrenden Mitgliedsländer, seien durch die Vereinheitlichung wieder zur
Disposition gestellt.

Der Europäischen Gemeinschaft wurde vorgehalten, sie sei in ihrer Inter-
essenausrichtung einseitig, in ihrer Struktur zentralistisch, schwerf?illig und
bürokratisch und in ihrer Entscheidungslogik bestenfalls auf dem Niveau
des >kleinsten gemeinsamen Nenner<<. Aufgrund des Sachverhalts, daß die
Europiüsche Politik den nationalen Spielraum fiir regulative Maßnahmen im
Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz mit dem Ziel der Herstellung ei-
nes gemeinsamen Binnenmarktes beschränken könne, ohne selbst aufgrund
der Entscheidungslogik auf der europiüschen Ebene in der Lage zu sein, ent-
sprechende regulative Maßnahmen zu verabschieden, müsse sogar die Ge-
fahr eines Absinkens der national erreichten Schutzstandards im Arbeits-,
Verbraucher- und Umweltschutz antizipiert werden. Es wurde befürchtet,
daß die im Zuge der Realisierung des Gemeinsamen Marktes eingeleitete
technische Harmonisierung einem Deregulierungsprogramm gleichkommt,
das im Hinblick auf den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz zu einer
Vereinheitlichung auf niedrigem Niveau führt. Von einem >Sozialdumping<
oder von einem >Umweltdumping..oo war die Rede.

Die Befürchtung, daß der Prozeß der Binnenmarktintegration mit einem
Rückschritt im Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz einhergehen
könnte, wurde mit der sogenannten >realistischen Integrationstheorie<< theo-
retisch unterfüttert. Dieser Ansatz hält die regulative Handlungsf?ihigkeit der
Europiüschen Gemeinschaft für begrenzt, weil sie durch eine Verhandlungs-

40 Vgl. z.B. Kasper/Schikora (1991).
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logik gekennzeichnet sei, die der aus dem deutschen Kontext bekannten
>Politikverflechtungsfalle< gleichkomme.at Für regulative Maßnahmen sei
eine allseitige Zustimmung (bzw. eine >qualifizierte Mehrheit<) erforder-
lich; eine solche Einstimmigkeit bzw. breite Zustimmung sei aber gerade bei
regulativen Maßnahmen, die bei den beteiligten Ländern unterschiedliche
Kosten erzeugen, in der Regel nicht oder nur bei Maßnahmen, die den
>kleinsten gemeinsamen Nenner<< darstellen, zu erreichena2:

Auch unter der qualifizierten Mehrheitsregel werden die Brüsseler Harmoni-
sierungsbeschlüsse durch gravierende Interessenkonfl ikte (etwa zwischen den
fortgeschrittenen und den rückständigen Industrieländern) und durch minde-
stens ebenso gravierende Richtungskonflikte (etwa zwischen der britischen
und der deutschen Umweltpolitik) blockiert. Das in der Einheitlichen Akte
(Art. 100a, Abs. 3) geforderte hohe Niveau des Gesundheitsschutzes, der Ar-
beitssicherheit, des Umweltschutzes und des Verbraucherschutzes läßt sich
also nicht gemeinsam durchsetzen, sondem es kommt entweder zu Harmoni-
sierungsbeschlüssen auf dem niedrigsten gemeinsamen Niveau oder zur
wechselseitigen Anerkennung der jeweils geltenden nationalen Regelungen.
(Scharpf 1990: 36)

Wenn jedoch die Regierungen nicht in der Lage seien, sich europaweit auf
ein einheitlich hohe Schutzniveaus zu einigen, aber gleichzeitig mit der
Vollendung des Binnenmarktes die nationalen Importbeschränkungen abge-
baut werden, komme es zu einer ungehinderten Standortkonkurrenz, die
über einen >Deregulierungsschub< hinaus >>zu einem Wettlauf der wechsel-
seitigen Unterbietung ausarten<( werde, dem >>wohlbegründete und hart er-
kämpfte Emrngenschaften im Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Verbrau-
cherschutz, Umweltschutz und in der sozialen Sicherung<( zum Opfer fielen
(Scharpf 1990: 38). Insbesondere die weniger industrialisierten Mitglieds-
länder gewännen im liberalisierten Wettbewerb innerhalb des Binnenmark-
tes weitere Standortvorteilsa3, weil sie neben einem generell niedrigeren

4l Politikverflechtung bezeichnet dabei eine >>zwei oder mehrere Ebenen verbindende
Entscheidungsstruktur, die aus ihrer institutionellen Logik heraus systematisch.., in-
effiziente und problemunangemessene Entscheidungen erzeugt, und die zugleich
unfähig ist, die institutionellen Bedingungen ihrer Entscheidungslogik zu verändern<<
(Scharpf 1985: 350). Zum Begriff der >Politikverflechtungsfalle< vgl. bezogen auf
den politischen Immobilismus in Deutschland Scharpf/Reissert/Schnabel (1976) und
die Beinäge in Hesse (1978); zur Übertragung dieser Argumentationsfigur auf den
europiüschen Kontext vgl. Scharpf (1985).

42 Vgl. zur Kritik dieser Position Eichener (1993a, 1993b) sowie Eichener/Voelzkow
(1994b,c) und die dort angegebenen Literaturangaben.
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Lohnniveau auch ein deutlich geringeres Niveau an kostenträchtigen Ar-
beits-, Verbraucher- oder Umweltschutzregelungen aufweisen.#

In Situationen, in denen qualifizierte Mehrheiten benötigt werden, um zu
positiven Entscheidungen zu kommen, vermögen sich in dieser Sicht vor-
nehmlich diejenigen Länder durchzusetzen, die eher an Nicht-Entscheidun-
gen, also an Deregulation interessiert sind, als diejenigen, welche eine Har-
monisierung auf hohem Schutzniveau wünschen - mit der Konsequenz, daß
>Integration und Deregulierung ein- und dasselbe werden<< (Streeck/

Schmitter I99l: 142). Diese Entscheidungslogik gelte auch für korporatisti-
sche Arrangements auf der Europäischen Ebene: So vermögen die Arbeit-
geber den sozialen Dialog in Val Duchesse schlicht dadurch zu blockieren,
daß sie ihren europäischen Spitzenorganisationen die Kompetenzen verwei-
gem, in den Verhandlungen mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund bin-
dende Verpflichtungen einzugehen (ebd.). Während die Untemehmen nach
dieser Theorie gleich mehrfach von der europZüschen Integration profitieren

- durch die Vollendung des Binnenmarkts, die Deregulierung von Arbeits-
und Umweltschutzstandards sowie die Gewährung neuer Subventionsmög-
lichkeiten durch die Technologieförderprogramme der Europ?üschen Uni-
on - stehen die Arbeitnehmer, aber auch die Verbraucher oder die Umwelt
auf der Verliererseite des Binnenmarktprojekts.

Allerdings sollten solche pessimistischen Analysen, die im Hinblick auf
den sozialen Dialog+s oder die Handlungsftihigkeit und Regulierungspo-
tenzen korporatistischer Arrangements von Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften in anderen Politikfelderna6 im Einzelfall zutreffend sein mö-
gen, nicht vorschnell generalisiert werden. Zumindest in der europäischen
Normung bietet sich ein anderes Bild.

Schon die Grundprinzipien der von der EG-Kommission entworfenen
>>Neuen Konzeption<< sowie die ersten Erfahrungen mit den Richtlinien und
technischen Normen, die nach der neuen Konzeption verabschiedet wurden,
sprachen gegen eine ausschließlich pessimistische Haltung. Heute müßten
sich die Skeptiker angesichts der tatsächlichen Entwicklung im europä-
ischen Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz eigentlich verwundert die

43 Vgl. Streeck/Schmitter (1991: 140).
44 Einen Vergleich der unterschiedlichen Arbeitsschutzniveaus in den Mitgliedländern

bieten bspw. Vogel (1991) oder Baldwin/Daintith (1992),
45 Vgl. Sadowski/Timmesfeld (1994); im Hinblick auf die Tarifparteien des öffentli-

chen Dienstes vgl. Keller/Henneberger (1994).
46 Vgl. z.B. im Hinblick auf den betrieblichen Umweltschutz Schmidt/Hildebrandt

(1e94).



288 Kapitel 8

Augen reiben. Statt der erwarteten Hürden einer Verbesserung der Schutz-
niveaus oder gar einer Zurücknahme bereits auf nationaler Ebene durchge-
setzter Regelungen konnten auf der europäischen Ebene unerwartete Fort-
schritte durchgesetzt werden. Der europiüsche Arbeits-, Verbraucher- und
Umweltschutz übertrifft in seinen Anforderungen und in der Breite seiner
Geltungsbereiche häufig auchjenen Stand, der bislang nur in den fortschritr
lichsten Mitgliedsltindern verankert werden konnte.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, daß die Europiüsche Gemeinschaft
wie keine andere internationale Organisation für regulative Maßnahmen im
Arbeitsschutz Zlständigkeiten und Befugnisse gewinnen konnte, die sich
auch fiir die Durchsetzung von Standards deutlich oberhalb des >>kleinsten

gemeinsamen Nenners<< eignen.aT

Im Verbraucher- und im Umweltschutz ist ebenfalls zu beobachten, daß
die Europäische Politik durchaus handlungsfähig geworden ist und ein ver-
gleichsweise hohes Schutzniveau durchsetzen kann.as

47 In diesem Zusammenhang stütze ich mich insbesondere auf die Ergebnisse des Pro-
jekts >Arbeitsorganisatorische Gestaltung von CM-Systemen als Gegenstand ver-
bandlicher Politik<. In diesem Projekt des Sonderforschungsbereichs 187 >Neue In-
fomrationstechnologien und flexible Arbeitssysteme< ging es u.a. um die Europä-
ische Nomrung, die im Bereich des Arbeitsschutzes deutlich an Bedeutung zunimmt.
Im Rahmen dieses Projekts wurden Interviews mit Mitarbeitern der Europiüschen
Normungsverbände, mit Mitarbeitern der Europäischen Kommission, mit Mitarbei-
tern des Technischen Büros der Europiüschen Gewerkschaften sowie mit entspre-
chenden Gesprächspartnern auf nationaler Ebene geführt, die deutlich gemacht ha-
ben, daß der europiüsche Arbeitsschutz eine unerwartete Eigendynamik entwickelt
hat. Vgl. zu den Projektergebnissen Bauerdick (1993), Eichener (1993a,b), Eiche-
ner/Voelzkow (1994b,c) oder Pickert/Scherfer (1993). Auch in anderen Forschungs-
zusammenhängen ist deutlich geworden, daß der Europiüsche Arbeitsschutz zahlrei-
che Ansatzpunkte für materielle Verbesserungen bietet; vgl. z.B. Feldhoff (1992),
Falke (1989), Siller (1989) und Kohte (1992a, b, c).

48 Vgl. im Hinblick auf den Verbraucherschutz Falke (1991) oder die Stiftung Verbrau-
cherinstitut (1992); die Stiftung Verbraucherinstitut sieht die zentralen Engpässe für
den Schutz des europiüschen Verbrauchers nicht in unzureichenden gesetzlichen
Vorgaben der Gemeinschaft, sondern in der Verzögerung der Umsetzung der Geset-
zesmaßnahmen der EU in den Mitgliedländern. Im Hinblick auf den Umweltschutz
vgl. Eichener/Voelzkow (1993b) und die Beiträge in CalliesAVegener (1992). Reh-
binder/Stewart (1985) konnten bereits 1985, d.h. zu einer ZFit, als die Gemeinschaft
noch keinerlei formale umweltpolitische Kompetenz besaß, konstatieren, daß die
umweltpolitischen Interventionen wider Erwarten recht rigide ausfallen. Selbst kri-
tische Stimmen wie Schwartze (1989) sehen zumindest leichte Verbesserungen und
einige Chancen zur Durchsetzung von Schutzniveaus oberhalb des kleinsten gemein-
samen Nenners. Zur aktuellen Umweltpolitik der EU vgl. auch die Task Force (1990:
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Selbst wenn Europiüsche Richtlinien und Normen nur einen Kompromiß
zwischen den divergierenden Positionen der Mitgliedländer auf >mittlerem
Niveau< darstellen würden, wäre damit nicht selten ein großer Schritt in
Richtung eines verbesserten europaweiten Schutzniveaus verbunden, was
einen positiven Gesamteffekt erzeugen würde. Die Sorge vor einem Verfall
regulativer Schutzstandards hat sich bislang zumindest als unbegründet er-
wiesen. Diese Aussage betrifft vor allem die produktbezogenen Schutzrege-
lungen, die für den Binnenmarkt harmonisiert werden müssen. >Ein Sinken
des Niveaus im Rahmen der bisher erfolgten Harmonisierung ist .. nicht
festzustellen< (Berghaus 1991a: 10).

Die technische Harmonisierung beinhaltet mittlerweile nicht nur die er-
forderlichen Ansatzpunkte, um im Arbeits-, Verbraucher- und Umwelt-
schutz das bereits eneichte nationale Schutzniveau zu halten und gegenüber
anderen Mitgliedstaaten mit geringeren Anforderungen europaweit durchzu-
setzen. Es besteht sogar für die Bundesrepublik Deutschland (die sich ja flir
besonders >fortschrittlich< im Bereich des Arbeits-, Verbraucher- und Um-
weltschutzes hält, auch wenn dies nicht immer zutrifft) die realistische Aus-
sicht, über den Umweg der Europiüschen Richtlinien- und Normungspolitik
eine materielle Verbesserung in diesen Politikfeldem im nationalen Kontext
durchzusetzen. Denn es erscheint als geradezu zwangsläufig, daß der euro-
ptüsche Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz über die Dynamik der
wirtschaftlichen Integration eine Aufwenung erf?ihrt. Deshalb mehren sich
in jüngerer Tnit die Stimmen, die das Binnenmarktprojekt der Europiüschen
Gemeinschaft nicht als Anlaß ftir eine Politik der Deregulierung, sondern als
Gelegenheit oder Notwendigkeit für eine Reregulierung interpretieren.ae

Diese überraschende Handlungsf?ihigkeit der europiüschen Ebene erzeugt
vor dem Hintergrund der ja auch theoretisch durchaus plausiblen pessimisti-
schen Prognosen Erklärungsbedarf. Dieser Erklärungsbedarf kann

187 f.). Ferner ist aufdie Untersuchung von Holzinger (1994) hinzuweisen, die am
Beispiel der Einführung des Katalysatorautos nachweist, daß trotz aller Defizite der
umweltpolitischen Entscheidungsfindung (vor dem Verrag von Maastricht!) der
Vorwud in der europäischen Umweltpolitik werde auf dem Heinsten gemeinsamen
Nenner entschieden, nicht zutrifft; vielmehr würden sich mittlere Positionen durch-
setzen.

49 Vgl. dazu z.B. Dehousse (1992),Egan (1991), Eichener (1993a,b), Falke (1991), die
Beiträge in Majone (1990), darin insbesondere Joerges (1990), Joerges (1991), Ma-
jone (1989), WoolcocUllodges/Schreiber (1991).
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1. mit der erfolgten Stärkung und Verselbsttindigung der Europlüschen

Institutionen, die nunmehr als >>korporative Akteure<< die gegenseitigen

Blockaden im Ministenat aushebeln können, und

2. mit dem >>inszenierten Korporatismus<< in der technischen Regelset-

zung, also der Aktivierung und Instrumentalisierung der europ?üschen

Normungsverbände, gedeckt werden.

Stdrkung der Europöischen Kommission

Die Mitgliedstaaten übertrugen mit der Einheitlichen Europiüschen Akte
(EEA)so zentrale Prozeßsteuerungskompetenzen auf europäische Institutio-
nen, die als >korporative Akteure<< (SchneiderAilerle 1989) ihre neuen Ge-

staltungsmöglichkeiten nutzen und seither die europiüsche Integration vor-
antreiben. Neben dem Europäischen Gerichtshof, der den Integrationsprozeß

schon vor 1985 entscheidend befördert hat, dem Europiüschen Parlament

mit seinen (allzu) langsam wachsenden Kompetenzen, und dem Wirtschafts-
und Sozialausschuß als >>zweite Kammer<< mit ausschließlich beratender
Funktion ist dabei vor allem die Kommission zu nennen, die von der realis-
tischen Integrationstheorie sträflich vernachlässigt wurde.sl Die Kommis-
sion hat mit dem alleinigen Vorschlagsrecht ftir die Europäischen Richt-
linien die primäre Kompetenz zur Steuerung des europäischen Entschei-
dungsprozesses übertragen bekommen und kann diese Kompetenz seit der
Einftihrung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Ministerrat in zen-
tralen Sachfragen auch nutzen.s2

Auftragsgemäß gehört zur Integrationsstrategie der Kommission auch die
eine Harmonisierung des Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes. Die
vorgebenen Spielregeln sorgen dafür, daß die Kommission in Wahrung ihrer
organisatorischen >Sekundärinteressen<( an einer innovativen Politik auf
>hohem Schutzniveau<< interessiert sein muß. Denn je entschiedener die

50
5l

Vgl. dazu Schmitt von Sydow (1988).

Vgl. dazu Weiler (1982); vgl. zu den Besonderheiten der europiüschen Institutionen
gegenüber den politisch-administrativen Strukturen, die auf nationaler Ebene bei den

Mitgliedstaaten vorzufinden sind, den Beinag von Schumann (1994). Die Hand-
lungsftihigkeit der Kommission ergibt sich dabei allerdings nicht nur durch ihre for-
male Sonderstellung, sondern vielmehr auch durch die Anreicherung der Kommis-
sion durch Ausschüsse (Komitologie), die der Kommission die erforderliche Experti-
se für ihre Politik vermitteln; vgl. dazu Algieri (1994) und Bach (1994).

Vgl. zur Aufwertung der Kommission durch die Europiüsche Akte auch Bieber et al'
(1988: 24 und 30); Pelkmans (1988: 373); H. Wallace (1990 217-221).

52
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Gemeinschaft nationale Rechtsvorschriften und technische Regeln wegen

ihrer (vermeintlich) >handelshemmenden Wirkungen überprüft, desto weni-
ger kann sie dies allein im Namen einer bloß >negativen<, auf die Verwirk-
lichung des Binnenmarktes gerichteten Politik tun, und desto drtingender
stellt sich die Frage nach der >positiven< gesetzgebungspolitischen Qualitat
solcher Einflußnahmen< (Joerges l99L:228). Der Art. 100a Abs. 3 EWGV
schreibt vor, daß die Kommission bei ihren Richtlinien in den Bereichen
Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem
>hohen Schutzniveau<< auszugehen hat. Zur Vermeidung neuer Markthemm-
nisse wird diese Vorgabe durch die sog. >Abweichklausel<< des Art. 100a

Abs. 4 verstärkt, die das >hohe Schutzniveau<< im Arbeits-, Verbraucher-
und Umweltschutz verfahrenslogisch absichert.

Die Konstruktion ist simpel: Will die Gemeinschaft verhindern, daß ein-
zelne Mitgliedstaaten wegen wichtiger Erfordemisse des Arbeits-, Verbrau-
cher- und Umweltschutzes auf nationaler Ebene Regelungen durchsetzen,
die dem Ziel des freien Binnenmarktes zuwiderlaufen würden, ist die
Kommission bei ihren Maßnahmen zur technischen Harmonisierung dazu
gezwungen, ihrerseits ein >hohes Schutzniveau<< durchzusetzen, Der mit
dem Art. 100a Abs. 4 offengehaltene nationale Alleingangs3 hat zumindest
zur Folge, daß die Kommission die aus ihrer Sicht unerwünschten nationa-
len Alleingänge nur verhindern kann, wenn sie selbst ein hohes gemein-
schaftsweites Schutzniveau durchsetzen kann. Der Gemeinsame Markt wird
unter den Vorbehalt eines hohen Schutzniveaus im Arbeits-, Verbraucher-
und Umweltschutz gestellt.

Handlungsfcihigkeit der Europöischen Normung

Der dargestellte >Trick< zur Sicherstellung eines >hohen Schutzniveaus<<
wird durch die in allen Richtlinien enthaltenen >Schutzklauseln<< im Hin-
blick auf die Europäischen Normen dupliziert. Sie erlauben es den Mitglied-
staaten, den freien Warenverkehr einzuschränken, sofern sie den Nachweis

53 Folgerichtig sieht Hailbronner (1989: 109) die Schutzklausel des Arl l00a Abs. 4 als
ein >>Instrumentarium zur Anhebung des Schutzniveaus in einem europäschen Bin-
nenmarkt ... Die Ziele des Vertrages können nicht mehr - wie früher - eindimensio-
nal in Richtung auf die Wirtschaftsintegration definiert werden. Die Freiheiten des
Wirtschaftsverkehrs sind kein Selbstzweck, sondern erfiillen eine Funktion des Ge-
meinwohls. Nur der Binnenmarkt, der den Umweltschutz und andere übenagend
wichtige Gemeinschaftsgüter auf hohem Niveau realisiert, wird den Zielen der EEA
gerecht<.
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ftihren können, daß ein Produkt den grundlegenden Anforderungen nicht
genügt. Diese Möglichkeit ist auch dann gegeben, wenn dem Produkt die
Konformität mit den Europiüschen Normen bescheinigt wurde, denn es ist ja
denkbar,

daß eine technische Spezifikation gleichwohl nicht korrekt eingehalten
wird,
daß die Konformität unberechtigterweise (bspw. durch eine nicht autori-
sierte Stelle) bescheinigt wurde, oder
daß - in unserem Zusammenhang besonders wichtig - die betreffende
Europäische Norm nicht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen
entspricht.

Sofern die Europiüsche Kommission oder ein Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union der Meinung sein sollte, daß eine harmonisierte Norm der Eu-
ropiüschen Normenorganisationen nicht den grundlegenden Anforderungen
einer Europäischen Richtlinie nach der neuen Konzeption entspricht, soll
dies mit einer detaillierten Begründung vor den Ständigen Ausschuß (nach
83/189/EWG) gebracht und dort geprüft werden. Der Ausschuß hat dann
unverzüglich eine Stellungnahme zu dem begründeten Vorbehalt abzuge-
ben. Nach Erhalt der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses setzt die
Kommission (und nicht die Europäische Normenorganisation) die Mitglied-
staaten in Kenntnis darüber, ob die strittige Norm aus den Veröffentlichun-
gen der Kommission und der Mitgliedstaaten zu streichen ist. Ist dies der
Fall, erflillt die Norm nicht mehr die Vermutung der Konformität mit den
grundlegenden Anforderungen. Außerdem eröffnen die Richtlinien nach der
neuen Konzeption den nationalen Behörden der Mitgliedltinder die Mög-
lichkeit, jene Produkte aus dem Verkehr zu ziehen, von denen sie anneh-
men, daß sie kein ausreichendes Sicherheitsniveau gewährleisten. Diese
Erlaubnis gilt auch dann, wenn die Produkte zwar den europiüschen Normen
genügen, diese Normen aber unzureichend sind.

Diese Konstruktion setzt die Europiüschen Normenorganisationen unter
einen erheblichen Leistungsdruck. Sie haben gewissermaßen unter der stän-
digen Kontrolle sowohl der Kommission als auch aller Mitgliedländer tech-
nische Normen vorzulegen, die im Hinblick auf das enthaltene Schutzniveau
von keiner Seite als unzureichend zurückgewiesen werden därfen. Die
>Staatsfreiheit<< der technischen Regelsetzung und das Recht zur Mitregie-
rung hat offensichtlich seinen Preis.

Es mag sein, daß die vielfach zu hörende Kritik, die Vision eines verei-
nigten Europas werde auf absehbare Tnit auf die Wirtschaftsintegration ver-
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kürzt, ihre Berechtigung hat. Eine solche Kritik blendet aber offensichtlich
allzu schnell jene Chancen aus, die mit der Integration des Binnenmarktes

auch für andere, soziale und ökologischeZiele bestehen. Die bisherige Inte-
grationspolitik läßt, auch wenn sie sich vonangig auf den Binnenmarkt kon-
zentriert, den Schluß zu, daß sie der Durchsetzung von Maßnahmen für den

Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Umweltschutz neue Chancen eröff-
net, die im nationalen Kontext kaum durchsetzbar gewesen w?iren.

8.2.2 Risiken der europiüschen Normung
für den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz

Ob die Richtlinien- und Normungspolitik der Europiüschen Gemeinschaft
das angelegte Potential eines hohen Schutzniveaus im Arbeits-, Verbrau-
cher- und Umweltschutz auch in Zukunft voll entfalten kann, hängt aller-
dings nicht allein von der skizzierten und durchaus >raffiniert<< erscheinen-
den verfahrenstechnischen Grundstruktur der technischen Harmonisierung
ab. Die Konstruktion setzt ja voraus, daß auf der nationalen Ebene die Dy-
namik zur Verbesserung von Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz-
nonnen ungebrochen anhtilt. Wenn diese Dynamik anhielte, bliebe der Eu-
ropiüschen Kommission zur Verhinderung neuer nicht-tariftirer Handels-
hemmnisse von der Anlage der europäischen Harmonisierung her nichts an-

deres übrig, als mit der nationalen Dynamik im Arbeits-, Verbraucher- und
Umweltschutz in eine Überbietungskonkurrenz zu treten. Der Engpaß liegt
nach dieser Logik nicht auf der europäischen, sondern auf der nationalen
Ebene.

Nun ließe sich vor diesem Hintergrund die im Ansatz durchaus plausible
Hypothese aufstellen, daß die Rückwirkungen der Europiüsierung der Nor-
mung auf die technische Regelsetzung der nationalen Ebene die dort bislang
durch prozedurale Vorgaben abgesicherte Dynamik abbremsen. Im Hinblick
auf die Europäische Normung wären in diesem Zusammenhang zumindest
drei Probleme zu nennen, die sich in Zukunft negativ auf das Schutzniveau
der Normen auswirken könnten.sa

54 Vgl. Eichener/Heinze/Voelzkow (1990) undVoelzkoilEichener (1992b).
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Falctische P rivile gierung von GrotJunternehmen

Ein erstes Problem ist darin zu sehen, daß die Beteiligungs- und Entschei-
dungsregeln der europiüschen Normung zu einer Bevorzugung der Interes-
sen von Großuntemehmen führen. Die Zugangsbarrieren für kleine und mit-
telgroße Unternehmen, die bereits auf der nationalen Ebene deutlich wer-
den, steigen mit der Europäisierung aufgrund begrenzter Informations-,
Kommunikations- und Mobilitätsressourcen beträchtlich an. Multinational
tätige Unternehmen verfügen dagegen über die Möglichkeit, sich über ver-
schiedene nationale Vertretungen gleich mehrfach in die europiüschen
Normungsgremien >einzuschleusen<<. Ob diese faktische Privilegierung eu-
ropiüscher Großunternehmen tatsächlich die Durchsetzungschancen der Be-
lange des Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutzes herabsetzt oder nicht,
läßt sich allerdings nur im Einzelfall prüfen. Dieses Argument setzt ja im-
plizit voraus, daß sich die Erstellung technischer Normen zur Internalisie-
rung externer Effekte mit einer anderen Beteiligungsstruktur der Wirtschaft
leichter durchsetzen lassen ließe. Natürlich ist auch der umgekehrte Fall
denkbar, nämlich daß sich gerade die multinational tätigen Großunterneh-
men vergleichsweise rigiden Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Umwelt-
schutzbestimmungen im Unterschied zu den kleineren und mittleren Unter-
nehmen, die nur regional begrenzte Märkte >>bedienen<<, verhältnismäßig
offen zeigen, weil sie erstens harmonisierte Schutzbestimmungen auf einem
hohen Niveau gegenüber einer kostentreibenden Situation national diver-
gierender Standards vorziehen und weil sie zweitens die Schutzbestimmun-
gen im Vergleich zu den kleineren und mittleren Unternehmen leichter er-
ftillen können und somit im Wettbewerb besser abschneiden würden. Des-
halb soll die Frage, ob die mit der >Hochzonung< der europiüschen Nor-
mung verbundene de-facto-Privilegierung der multinationalen Großunter-
nehmen an dieser Stelle offen bleiben.

>Entpluralisierung<< der technischen Re gelsetzung auf nationaler Ebene

Die Beteiligungs- und Entscheidungsregeln der Europiüschen Normung ver-
schaffen den anerkannten nationalen Normungsinstituten, in Deutschland
also dem DIN, faktisch ein Zugangsmonopol zur Europiüschen Normung.
Die Europiüsierung der Normung wirkt damit auf das nationale Organisa-
tionsgeftige zurück und führt hier zu einer >Entpluralisierung<<, weil die ver-
schiedenen anderen regelsetzenden Organisationen ihre bisherige regelset-
zende Kompetenz faktisch einbüßen. Den betroffenen Organisationen ver-
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bleibt praktisch nur die Möglichkeit, sich vertraglich an das DIN zu binden,
um die sachliche Domäne halten zu können.

Diese Zusammenführungen werden aufgrund des nationalen, europä-
ischen und internationalen Mandats des DIN bei der Normung, festge-
schrieben in dem >>Normenvertrag<< des DIN mit der Bundesregierung aus

dem Jahre 1975, unvermeidbar:

Aufgrund des Normenvertrages zwischen dem DIN und der Bundesrepublik
Deutschland ist das DIN die fär die nationale und internationale Normung
allein zuständige nationale Organisation, Alle ca. 160 privaten Regelsetzer
müssen vernünftige Wege mit dem DIN finden, wenn ihre technischen Re-
gelwerke in Europa im Rahmen von CEN oder weltweit im Rahmen von ISO
wirksam werden sollen. (Grefen 1990: 80)

Solche Kooperationsverträge haben bspw. der Verband Deutscher Elektro-
techniker (VDE), der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches
(DVGW), die Gesellschaft deutscher Chemiker und zahlreiche andere tech-
nisch-wissenschaftliche Vereine oder Wirtschaftsverbände schon vor länge-
rer Tnit mit dem DIN abgeschlossen.5s Dies betrifft auch fachlich speziali-
sierte Einrichtungen wie die Abwassertechnische Vereinigung, die sich auf
regulative technische Regeln spezialisiert hatte. Künftig werden relevante
technische Regeln der Abwassertechnischen Vereinigung durch Europä-
ische Normen ersetzt und die Arbeitsergebnisse als DIN-EN-Normen ver-
breitet.56

Im Hinblick auf den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz wäre die-
se >Entpluralisierung< der technischen Regelsetzung auf der nationalen
Ebene vor allem dann bedenklich, wenn dadurch geradejene regelsetzenden
Organisationen durch die Monopolisierungstentenz geschwächt werden
würden, die zuvor im Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz im Ver-
gleich zum DIN ein höheres Wertberücksichtigungspotential erreichen
konnten, Für die Plausibilität einer solchen Hypothese seien an dieser Stelle
nur zwei Beispiele angeführt, die sich auf Organisationen beziehen, die sich
in besonderer Weise auf die Verabschiedung von technischen Regeln ftir
den Umweltschutz (Verein Deutscher Ingenieure) und flir den Arbeitsschutz
(Berufsgenossenschaften) spezialisiert hatten.

Vor dem Hintergrund des steigenden Stellenwertes der europäischen Nor-
mungsorganisationen haben der VDI und das DIN eine Intensivierung der

55 VgL Reihlen (1989:453).
56 Vgl. Reihlen (l99la:3),
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Zusammenarbeit auf den Gebieten der Luftreinhaltung und der L?irmminde-

rung vereinbaren müssen. Die Verhandlungen über die Zusammenarbeit

zwischen dem DIN und dem VDI auf dem Gebiet der technischen Regelset-

zung im Umweltschutz haben zu der Gründung von zwei gemeinsamen Gre-
mien geführt: Der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und

DIN und dem Normenausschuß Akustik, Lärmminderung und Schwin-
gungstechnik (NALS) im DIN und VDI. Das erstgenannte Gremien führt
den Normenausschuß Luftreinhaltung im DIN und die VDl-Komission
Reinhaltung der Luft zusalnmen. Das zweitgenannte Gremium ist ein Zu-
sammenschluß des Normenausschusses Akustik und Schwingungstechnik
im DIN und der VDl-Kommission Lärmminderung. >Zwischen VDI und
DIN wurde hierftir ein geeignetes Kooperationsmodell gefunden, dessen

Kern die anstehende Gründung der >Kommission Reinhaltung der Luft im
VDI und DIN< mit Status und Mandat pines Normenausschusses des DIN
und den Aufgaben einer Kommission des VDI ist< (Grefen 1990: 80;.sz

Die Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN hat heute sowohl
das Sekretariat der Europäischen Normung (CEN/TC 264 >>Nr Quality<) als

auch das Sekretariat der Internationalen Normung (ISO/TC 146 >Air Quali-
ty<) inne. Die Kommission hat damit nunmehr die Aufgabe, sowohl VDI-
Richtlinien als auch DIN-Normen, DlN-Vornonnen, DIN-EN-Normen (Eu-

ropiüsche Normen) und DIN-ISO-Normen (Internationale Normen) zu eF
stellen.5s

Durch die Sttirkung der europiüschen Normung haben auch die Berufsge-
nossenschaften eine erhebliche Einschränkung ihrer regelsetzenden Kompe-
tenzen hinnehmen müssen.se So wird auf der Grundlage der Einheitlichen
Europiüschen Akte der maschinen- und anlagenbezogene Arbeitsschutz
nach dem neuen Art. l00a des EWG-Vertrages auf europiüscher Ebene

harmonisiert. Die zu diesem Zweck erlassene Maschinenrichtlinie wird wie-
derum durch europäische Normen konkretisiert. Diese werden von CEN-
Komitees aufgestellt. Die deutschen Vertreter in diesen Komitees (>Delega-

57 Solche neueren Kooperationsvereinbarungen zeigen einmal mehr, daß zwischen den

verschiedenen Organisationen mit regelsetzender Kompetenz Verflechtungen beste-

hen, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, von einem >System< der technischen

Nornrung zu sprechen.

58 Vgl. zu dem Zusammenschluß neben Reihlen (1991a: 3) auch die Kommission Rein-
haltung der Luft im VDI und DIN (1992).

59 Vgl. dazu auch Waldeck (1993).
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tionen<<) werden von den Spiegelgremien beim DIN benannt.60 Während
die Arbeitnehmerorganisationen in den Berufsgenossenschaften paritatisch

vertreten sind, stellen gewerkschaftliche Vertreter in den DlN-Ausschüssen
allenfalls eine Minderheit, und daß, obwohl die Maschinenrichtlinie die
Mitwirkung der Sozialpartner bei der Aufstellung der Normen ausdräcklich
vorschreibt. Damit verlieren die Gewerkschaften bislang bestehende Ein-
flußkanäle, weil die sachliche Zuständigkeit der Berufsgenossenschaften

eingeschränkt wird. Zumindest wurden >die Möglichkeiten der Berufsge-
nossenschaften und ihrer paritätischen Selbstverwaltung zur Festlegung hö-
herer Beschaffenheitsanforderungen im Sinne des Gesundheitsschutzes be-

seitigt. Ohne ausreichende formelle und materielle Beteiligungsmöglichkei-
ten ftir die Gewerkschaften bekam so die europiüsche - und über sie auch

die nationale - private Normung eine Schlüsselstellung< (DGB 1991: 2).

>Mit der Gestaltungskompetenz der Berufsgenossenschaften gehen auch die
über sie gegebenen Beteiligungsmöglichkeiten für die Gewerkschaften ver-
loren<< (Zwingmann 1991: 6). Eine gewisse regelsetzende Kompetenz ver-
bleibt den Berufsgenossenschaften lediglich beim personenbezogenen Ar-
beitsschutz, der nach dem neuen Art. 118a des EWG-Vertrages weitgehend

im Zuständigkeitsbereich nationalen Rechts verbleibt.6l Durch persönliche

Schutzmaßnahmen und -ausrüstungen können jedoch mögliche Defizite im

60 Dieser Sachverhalt erzeugt im Bereich des Arbeitsschutzes nicht nur für die Berufs-
genossenschaften und damit für die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften An-
passungsbedarf, sondern auch für die staatlichen Instanzen, die für den betrieblichen
Arbeitsschutz (und betrieblichen Umweltschutz) zuständig sind. Vor dem Hinter-
grund der Aufwertung der europiüschen Normung und aus Anlaß der Rückwirkun-
gen, die mit diesem Prozeß für den Arbeitsschutz auf Landesebene verbunden sind,

wurde in dem hojekt >Arbeitsschutzrelevante Normung auf deutscher und europiü-
scher Ebene<, das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen in Aufnag gegeben wurde, auf der Grundlage von Expertenin-
terviews mit Mitaxbeitern diverser Gewerbeaufsichtsämter des Landes und der Zen-
halstelle für Sicherheitstechnik sowie mit zustlindigen Mitarbeitern verschiedener

Regierungspräsidien des Landes ein Organisationsmodell entwickelt, daß eine effek-
tive (und zugleich effiziente) Mitwirkung des Landes NRW und anderer Bundeslän-
der an der technischen Regelsetzung sicherstellen soll; vgl. dazu Eichener/Heinze/
Voelzkow (1992a).

6l Allerdings ist auch die >Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen< (89/686/EWG) eine Richtlinie
nach Art. l00a (auf die der Kompetenzverlust der Berufsgenossenschaften zutrifft),
während die >Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei
der Arbeit< (89/656/EWG) nach Art. I l8a erlassen wurde,
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Bereich des maschinen- und anlagenbezogenen Arbeitsschutzes nur unzu-
reichend ausgeglichen werden.62

Geringere s Wertberücks ichti gun gspotential durch
das Prinzip der nationalen Delegation

Die >territoriale Repräsentationsform<< in der Europäischen Normung kann
überdies dazu fiihren, daß diejenigen Normungsinteressen >ausgefiltert<
werden, die in den nationalen Normungsgremien im Rahmen der funktiona-
len Repräsentationsform wenigstens noch in Form eines Minderheitsstatus
vorhanden sind. Jene Elemente einer pluralistischen Normung, die im Rah-
men einer Beteiligung aller >interessierten Kreise<< auf nationaler Ebene
noch abgesichert sind, können demnach >auf dem Wege nach Brüssel<< ver-
lorengehen. Zumindest sind die materiellen Möglichkeiten der Beteiligung
an der Normung auf der europiüschen Ebene deutlich geringer als im natio-
nalen Normungskontext. Gerade aus der Sicht von Arbeitnehmer-, Verbrau-
cher- und Umweltschutzinteressen wäre diese Form der >Entpluralisierung<<
äußerst problematisch.63

Zusammenfassend läßt sich damit festhalten, daß der Prozeß der Aufwer-
hrng der europäischen Normung eine Reihe von Rückwirkungen auf das na-
tionale System der technischen Regelsetzung auslösen kann64, die im Hin-
blick auf die Berücksichtigung von Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Um-
weltschutzinteressen bedenklich sein könnten. Es fragt sich nun, ob in der

62 So weisen persönliche Schutzausrüstungen häufig schwerwiegende Nachteile auf, die
ihre Anwendung negativ beeinflussen. Beispielsweise schränken Lärmschutzausrü-
stungen das Gehör und dadurch die Kommunikationsfähigkeit ein, Sicherheitsklei-
dung die Beweglichkeit etc. Gerade arbeitsorganisatorische Innovationen, die ver-
stärkt Aufgabenintegration, Arbeitswechsel, Kommunikation und Kooperation vor-
sehen, setzen ein hohes Schutzniveau direkt bei den Maschinen und Anlagen voraus,
das einschränkende persönliche Schutzmaßnahmen entbehrlich macht.

63 Vgl. dazu auchLübbe-Wolff (1990: 105).
64 Am Rande sei angemerkt, daß solche Rückwirkungen der Aufwertung der Europä-

ischen Ebene auf die nationalen Systeme verbandlicher Interessenvermittlung und die
damit verbundenen Folgen zu den zukunftsträchtigen Fragestellungen der Verbände-
forschung gehören dürfte. Vgl. z.B. im Hinblick auf die Europiüsierung der Chemi-
kalienkontrolle die Analyse der Rückwirkungen auf die nationalen Institutionen von
Ronge/Körber (1994). Im Extremfall könnte mit der Europiüsierung von Politik auf
nationaler Ebene sogar eine Zerstörung privater Regierungen verbunden sein; vgl. zu
dieser Fragestellung den Beitrag von van Waarden (1994).
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europäischen Normungspolitik Ansätze erkennbar sind, die solche Folge-
probleme des Bedeutungszuwachses der europiüschen Normung begrenzen.

8.2.3 Das Reformmodell der Kommission:
Das >Grünbuch zur Entwicklung der europiüschen Normung<<

Angesichts Probleme, die mit dem europäischen Normungsverfahren auf
Grundlage territorialer Repräsentation verbunden sind, wäre zu erwägen,
auch auf der europlüschen Ebene ein Normungsverfahren funktionaler Re-
präsentation unter Einbezug aller interessierten Kreise vorzusehen. Diese
Idee ist nun keineswegs neu, sondern bereits seit ltingerem in der Diskus-
sion. Vor allem die EG-Kommission stellt solche Überlegungen an.

Die EG-Kommission hat im Oktober 1990 ein >Grünbuch zur Entwick-
lung der Europäischen Normung<<6s vorgelegt. Die darin enthaltenen Vor-
schläge zur Reorganisation der Europiüschen Normung waren weitreichend;
das Grünbuch sah u. a. vor,

daß Europiüsche Sektororganisationen wie ETSI oder EWOS mit der
Erarbeitung technischer Normen anhand sektorspezifischer Arbeitspro-
gramme beauftragt werden sollen66).

daß zur Koordination der Sektororganisationen ein >European Standar-
dization Board< gebildet werden soll;
daß an der Spitze dieser neuen Einrichtung ein >European Standardiza-
tion Council<< stehen soll, in dem die Repräsentanten aller Kreise mit er-
heblichen wirtschaftlichen Interessen vertreten sind; konkret wurde vor-
geschlagen, daß diesem Europäischen Normungsrat neun Vertreter der
Industrie (davon ein Vertreter ftir die kleinen und mittelgroßen Unter-
nehmen und zwei Vertreter für die Unternehmen, die als Anwender eu-
ropiüscher Normen betroffen sind), zwei Vertreter der europiüschen

65 Vgl. Kommission (1990); Dokument KOM (90) 456endg.
66 ETSI wurde Anfang 1988 auf Vorschlag der EG-Komrnission (!) gegründet. ETSI

kann insofern als eine wichtige Anderung der europilischen Normungspolitik angese-

hen werden, als hier - im Unterschied zu den Organisations- und Verfahrensregeln
von CEN/CENELEC, die dem hinzip territorialer Repräsentation (durch nationale
Delegationen) folgen - das Prinzip funktionaler Repräsentation gewählt wurde. Die
>interessierten Kreise< (Post- und Fernmeldebehörden, Beteiber öffentlicher Netze,
Hersteller, Anwender und andere Organisationen) sind direkt (und nicht über eine
nationale Delegation der nationalen Normungsinstitute) an der Europiüschen Nor-
mung in diesem Technologiefeld beteiligt,
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Verbraucherverbände, zwei Vertreter der europäischen Gewerkschaften
sowie Repräsentanten der EG-Kommission, des EFTA-Sekretariats so-
wie der europäischen Normungsinstitute angehören sollen.

Gleichzeitig wird eine stärkere Präsenz von jenen Interessengruppen in der
Europiüschen Normung gefordert, die nicht der Wirtschaftsseite, sondern
eher der Betroffenenseite zugeordnet werden können. Im Grünbuch der
EG-Kommission wird eine höhere Bereitschaft der Verbraucher, Anwender
und Arbeitnehmer gefordert, sich an der Europäischen Normung zu beteili-
gen. Gleichzeitig wird eine größere Offenheit der Normungsinstitutionen
gegenüber einer solchen Beteiligung eingeklagt.

Es ist aber freilich nicht zu verkennen, daß es der EG-Kommission mit
ihrem Maßnahmenkatalog in erster Linie um eine Beschleunigung des euro-
päischen Normungsverfahrens ging, hielt sie doch den Ausstoß an europä-
ischen Normen trotz der erheblichen Leistungssteigerung der europäischen
Normenorganisationen in den vorausgegangenen Jahren immer noch für zu
gering.6z Das Grünbuch enthält deshalb eine Reihe von Vorschlägen, die
das Procedere deutlich verkürzen sollen:

So sollen Teile der Normungsarbeit in >Projektteams<< oder >Entwurf-
sekretariate< verlagert werden, die direkt in Industrieuntemehmen oder
-konsortien anzusiedeln sind. Dieser Vorschlag orientiert sich am Bei-
spiel des europäischen Projekts zur CM-Normung, das von dem euro-
piüschen Industriekonsortium AMICE im Rahmen des ESPRIT-
Programms durchgeführt wurde.
Statt des auf nationaler Ebene dominierenden Konsensprinzips soll auf
europäischer Ebene ein Abstimmungsverfahren eingeftihrt und konse-
quent eingesetzt werden.
Die öffentliche Kommentierungsphase der vorliegenden Normentwtirfe
soll auf zwei Monate verkürzt werden.
Die Einarbeitung der Kommentare soll ebenfalls innerhalb von zwei
Monaten erfolgen.
Die Europiüschen Normen sollen nicht mehr wie bisher üblich ins natio-
nale Normenwerk umgesetzt werden, sondern direkt ihre Gültigkeit als
Europiüsche Norm erlangen; deshalb soll fiir die Europäischen Normen
ein eigener Rechtsstatus geschaffen werden.
Ein einheitliches europiüsches Prüfzeichen ftir die Normenkonformität
soll die sofortige Anwendung der Europiüschen Normen sicherstellen.

67 Vgl. Kommission (1990: l2).
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Bei der Kommission gingen mehrere hundert Stellungnahmen zu dem Grün-
buch ein, die z.T. heftige Kritik an den darin enthaltenen Reorganisations-
vorschlägen enthielten. Vor allem die nationalen Normungsinstitute stehen
den weitreichenden Vorschlägen des Grtinbuchs der EG-Kommission zur
technischen Normung ablehnend gegenüber.68 Eine Realisierung der Vor-
schläge würde die organisatorischen >Sekundärinteressen<< der nationalen
Normungsinstitute negativ betreffen. Während die bisherige Organisation
der Europäschen Normung die nationalen Normungsinstitute stärkt (sie
sind in dieser Struktur gewissermaßen das >>Nadelöhr<, durch das die ver-
schiedenen >interessierten Kreise< kommen mtissen, um auf die Europä-
ische Normung Einfluß gewinnen zu können), würde die direkte Beteiligung
der >interessierten Kreise< in der Europäschen Normung die nationalen In-
stitute in ihrer Bedeutung deutlich herabsetzen.

Um ihre Stellung zu wahren, wenden sich die nationalen Normungsinsti-
tute mit strategisch eingesetzten >>Demokratie-Argumenten<< gegen die Re-
formvorschläge der Kommission: Die gebotene Beteiligung (>input<<) der
verschiedenen >>interessierten Kreise< lasse sich bislang nur im nationalen
Kontext herstellen. Die nationalen Normungsinstitute begränden ihren Fort-
bestand gewissermaßen mit einem >partizipatorischen Demokratiegebot< ;

ein Zitat aus der Stellungnahme des Deutschen Instituts für Normung zum
Grünbuch der EG-Kommission mag diese Argumentationslinie verdeutli
chen:

Das DIN beobachtet mit Aufmerksamkeit das Heranwachsen europäischer
Strukturen der einzelnen an der Normungsarbeit interessierten Kreise und
stellt fest, daß diese Strukturen auf fast allen Gebieten gegenwärtig und in der
voraussehbaren Zukunft noch zu schwach sind, um eine effektive Vertretung
dieser Kreise auf europäischer Ebene zu gewährleisten. Vielmehr hält es das
DIN ftir erforderlich, grundsätzlich am nationalen Delegationsprinzip festzu-
halten, d.h., die Interessen der einzelnen interessierten Kreise werden in den
nationalen Normungsinstituten gebündelt und durch diese auf die europilische
Normungsebene vermittelt. Nur auf diesem Weg sind eine angemessene Be-
teiligung und spätere allgemeine freiwillige Anwendung durch alle Betrof-
fenen, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmer, der Handwerker,
der Verbraucher, der Gewerkschaften, der Umweltschutzorganisationen, ge-
währleistet... Ob und wann Abweichungen von der Regel der nationalen De-
legation angemessen sind, kann fallweise und sektorspezifisch entschieden
werden, falls die Vertretung der betroffenen Kreise gesichert ist.
(DIN 1991:265 f.)

68 Vgl. DIN (1991) sowie die Stellungnahme des DIN (1991),
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In die gleiche Richtung weist ein Statement des Präsidenten des DIN, er-

gänzt mit zusätzlichen Argumenten:

Das Verfahren muß effektive Mitwirkungsrechte aller interessierten Kreise

sichern... Viele dieser Kreise sind auf absehbare Zeit darauf angewiesen, in
ihrer Muttersprache, in für sie vertrauten Ausschüssen und Institutionen ihre
Interessen zu artikulieren. Die entsprechenden europäischen Institutionen ha-

ben - von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - noch nicht die Dichte, daß

sie in einem unmittelbaren Verfahren imstande wären, gewissermaßen einstu-
fig die europäische Normung zu tragen und zu sichern. Wir benötigen auf ab-

sehbare Zeit das Prinzip der nationalen Delegation, also der Bündelung von
Auffassungen in nationalen Normeninstifutionen und deren Vertretung in
Brüssel - so wie es ja im EG-Rat geschieht.6e (Möllmann 1991: 9)

Auch wenn die >Bestandsinteressen(< der nationalen Normungsinstitute of-
fenkundig sind - von der Hand zu weisen sind die Argumente nicht.

Auch von den Interessenorganisationen, die für öffentliche Interessen
(>public interest groups< ftir Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz) ein-
treten, wurden Einwände gegen die Vorschläge der Kommission geäußert.

Eine Realisierung der Kommissionsvorschläge zur Beschleunigung der Eu-
ropiüschen Normung w?ire aus ihrer Sicht insofern bedenklich, als sie die im
Grünbuch vorgesehenen Partizipationschancen der Betroffenenseite de facto
wieder einschränken würden. Von daher fällt ihre Bewertung des Maßnah-
menkatalogs der Kommission ambivalent aus. >Aus gewerkschaftlicher
Sicht bergen die Vorschläge Risiken und Chancen. Die 7*ntralisierung und
Neuformierung der Strukturen kann die Position der Gewerkschaften im
Normungsprozeß stärken. Die Differenzierung der Institutionen und die
Straffung des Verfahrens dagegen dürfte gewerkschaftliche Einflußnahme
eher erschweren<< (Wengel 1992: 34).

Mit einer ähnlichen Argumentation wendet sich auch der Referatsleiter
>Produktbezogener Umweltschutz<< im Bundesministerium fär Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit gegen die im Grünbuch der Kommission
vorgeschlagene Kompetenzverlagerung in der Europiüschen Normung:

Auch aus der Sicht des Umweltschutzes wäre eine solche Entwicklung pro-
blematisch. Schon jetzt ist es schwieriger, Umweltbelange in den Europä-
ischen Normungsorganisationen, wo nationale Interessen gebündelt vertreten
werden, durchzusetzen als in nationalen Gremien, wo Umweltbelange inzwi-
schen auch institutionell eine größere Rolle spielen. Bei einer Beschleuni-
gung der Verfahren und einer weiteren Kompetenzübertragung könnte sich

69 Vgl. auch die ähnliche Einschätzung von Geisendörfer (1989: 9).
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diese Entwicklung versttirken. Hinzu kommt, daß im Grünbuch der Kommis-
sion der Umweltschutz bisher praktisch unberücksichtigt geblieben ist.70

(Schiffer L99l:374)

In der Gesamtschau ergibt sich damit ein recht schwieriges Bild. Zwar ist
mit dem Grünbuch der Keim einer Reorganisation gelegt worden, die das
Prinzip der territorialen Repräsentation durch ein Prinzip funktionaler Re-
präsentation ersetzen könnte; damit ließen sich möglicherweise die aus de-
mokratietheoretischer Sicht problematischen Effekte der >>territorialen Re-
präsentation<< in der technischen Normung mindern. Andererseits muß aber
fär die Betroffenenseite bezweifelt werden, daß alle >interessierten Kreise<<

gleichermaßen auf der europäischen Ebene handlungsfähig sind.zt

8.2.4 Partizipative Steuerung in der Europiüschen Normung:
Die Doppelstrategie der Europiüschen Kommission

Die EG-Kommission reagierte auf die Stellungnahmen und Vorbehalte, in-
dem sie Folgemaßnahmen zum Grünbuch72 festlegte, die weitaus modera-
ter sind als der Maßnahmenkatalog des Grünbuches. Die >Besitzstände< der
nationalen Normungsinstitute bleiben - bis auf weiteres - gewahrt. So wird
bspw. der Vorschlag, daß Europäische Normen aus eigenem Recht existie-
ren sollten, von der Kommission aufgegeben; allerdings werden die Ver-
pflichtungen zur nationalen Übernahme Europiüscher Normen verschärft.
Die Kommission schlägt einen Übergang zum Prinzip der funktionalen Re-
präsentation auf der europäischen Ebene nur noch für bestimmte fachliche
Normungsbereiche vor - auch um eine interessenpluralistische Konsensbil-
dung direkt auf der europiüschen Ebene, ohne Ausfilterung von Minder-
heitsinteressen in den nationalen Delegationen, zu ermöglichen. Eine Ver-
kürzung der öffentlichen Einspruchsfrist wird nur noch ftir bestimmte Situ-
ationen (reine Übernahme nationaler Normen als Europiüsche Normen)
empfohlen. Anstelle eines Europiüschen Normungsrates sieht die Kommis-
sion jetzt die Einrichtung eines >Europäischen Normungsforums<< mit bera-
tender Funktion vor.

In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, daß die Verbes-
serung der Beteiligungsmöglichkeiten ftir die nicht-wirtschaftlichen Interes-

70 Vgl. auch Schiffer/Delbrück (1992: 322 f. und l99l:20).
7l Vgl. Falke (1989:217 ff.und229).
72 Kommission (1991); KOM (91) 521endg.16.12.199l.
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sen einen Schwerpunkt der Folgemaßnahmen darstellt. Die europiüschen
Gremien werden verpflichtet, die direkte Beteiligung >repräsentativer Orga-
nisationen<< auf europäischer Ebene in Form nicht stimmberechtigter Beob-
achter zuzulassen. Diese Initiative der Kommission wurde vom Europä-
ischen Parlament und vom Wirtschafts- und Sozialausschuß ausdrticklich
unterstützt.

Gleichzeitig bestätigt die Kommission ihre Politik der finanziellen Unter-
stätzung der Interessengruppen mit unzureichenden eigenen Mitteln ffir eine
effektive Beteiligung an der Europiüschen Normung und kündigt eine Fort-
setzung ihrer Unterstützung der europäischen Gewerkschaften und Verbrau-
cherorganisationen sowie die Aufnahme einer Unterstützung von kleinen
und mittelgroßen Unternehmen an.

Der Europäische Gewerkschaftsbund erhält bereits Fördermittel der EG
fiir das Europäische Technikbüro der Gewerkschaften filr Gesundheit
und Sicherheit (TGB). Wichtigste Aufgabe des TGB ist die Förderung
eines hohen Gesundheits- und Sicherheitsniveaus für Arbeitnehmer. Das
TGB soll die Gewerkschaften dabei unterstützen, Einfluß auf die Euro-
ptüsche Politik zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit zu gewinnen.T3

- Auch die Verbraucherorganisationen werden von der Kommission be-
reits unterstützt. Die Koordinierung der europäischen Verbraucherinter-
essen in der Normung liegt nx Tnit in den Händen des Sekretariats des
Beratenden Verbraucherausschusses (CCC), das von der EG-Kommis-
sion finanziert wird. Das beim Europiüschen Verbraucherbüro angesie-
delte Sekretariat organisiert den Meinungsaustausch von europäischen
und nationalen Vertretern des Verbraucherinteresses und vermittelt für
ausgesuchte CEN/CENELEC-Ausschüsse Verbraucherbeobachter.Ta

Gleichzeitig werden die nationalen Regierungen aufgefordert, die partizipa-
tionsschwachen Interessengruppen auf der nationalen Ebene zu untersttit-
zen.15

73 Vgl. dazu TGB (1991); EichenerAy'oelzkow 1992a, VoelzkodEichener 1992b;
Voelzkow ( I 993a,b), Kommission (1990t 24), Sapir ( l992a,b).

74 Vgl. Reihlen (1991a: 6).
75 Das Gebot, eine effektive Beteiligung der >interessierten<< Kreise zu sichern, findet

sioh nicht nur in >Folgemaßnahmen zum Grünbuch<<, sondern auch in Europiüschen
Richtlinien. So enthtilt die >Maschinenrichtlinie< die explizite Vorgabe, daß die Mit-
gliedsländer eine effektive Mitwirkung und Kontrolle der Harmonisierung der Euro-
päischen Normen zur Maschinensicherheit gewährleisten mtissen. Diese Bestimmung
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Insgesamt zeigt ein Vergleich von Grünbuch, Stellungnahmen und Folge-
maßnahmen, daß die Kommission ihre wesentlichen Reorganisationstenden-
zentxotz einer Reihe von Abschwächungen beibehalten hat. Bemerkenswert
ist jedoch eine Veränderung der Begründungszusammenhänge. Im Grün-
buch stand eindeutig die Beschleunigung der Normungsarbeit im Vorder-
grund; in den Folgemaßnahmen zum Grünbuch scheint demgegenüber die
Öffnung von Beteiligungsmöglichkeiten im Z,entrumzu stehen. Das Bemü-
hen der Kommission um eine >Demokratisierung<< der Normung erscheint
nun als die wesentliche Begründung für die Einfiihrung von Elementen ei-
ner funktionalen Repräsentation auf der europäischen Ebene.

Die Kommission geht damit davon aus, daß die Tnit für ein generelles
Umschalten von territorialen Repräsentionsformen auf funktionale Reprä-
sentationsformen noch nicht reif ist, weil die Organisationsbildung der ver-
schiedenen >interessierten Kreise<< auf europäischer Ebene erst angelaufen,
aber noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Die Kommission fährt ange-
sichts dieser Situation zur Sicherstellung der Beteiligung aller >interessier-
ten Kreise< eine Doppelstrategie in ihrer >partizipativen Steuerung<<:

Einerseits finanziert die Kommission auf der europiüschen Ebene spe-
zielle Einrichtungen, die die Europäiische Normung begleiten und die
Berücksichtigung bestimmter Interessen sicherstellen sollen.
Andererseits fordert sie die Mitgliedstaaten und CEN/CENELEC sowie
die Mitgliedsorganisationen von CEN/CENELEC auf, Maßnahmen zu
ergreifen, die eine Beteiligung aller >>interessierten Kreise< in der Euro-
päischen Normung über eine Mitwirkung in den nationalen Normenaus-
schüssen sicherstellen. Das Partizipationsgebot wird gewissermaßen de-
zentralisiert und in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und der natio-
nalen Normungsorganisationen überftihrt.

In Reaktion auf diese Impulse der Kommission ist in der bereits im Frühjahr
1991 von CEN vorgelegten >Strategie zur Entwicklung der europäischen
Normung<< die Ankündigung enthalten, verschiedene Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Verbindungen der europäischen Normung zu den Wirtschafts-
und Sozialpartnern sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf europäischer
Ebene zu verbessern. Nach einer Präsentation möglicher Ansatzpunkte ftir
eine solche Öffnungspolitik auf einer offenen Sitzung der Generalversafllm-
lung des CEN, die ebenfalls 1991 in Mailand stattfand, wurde dann nach

hat in Deutschland die Grundlage für die Durchsetzung der >Kommission Arbeits-
schutz und Normung< (vgl. Kapitel 7) geschaffen.
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eingehender Diskussion im Juni 1992 beschlossen, daß >repräsentative eu-

ropiüsche Organisationen<<, die an der europäischen Normung interessiert

sind, die Möglichkeit erhalten sollen, formell an den CEN-Strukturen betei-

ligt zu werden; dazu wurde die neue Kategorie >Associates for European

Organizations<< geschaffen, die eine unmittelbare Anbindung sicherstellt. In
seiner Entschließung vom 18. Juni 1992 zur Funktion der europäischen

Normung hat der Rat diese eingeleiteten Maßnahmen der Öffnung für die

auf europiüscher Ebene organisierten Wirtschafts- und Sozialpartner aus-

drücklich begrüßt.
Die auf europtüscher und auf nationaler Ebene ansetzende partizipations-

fördernde Doppelstrategie der Kommission ist aber offensichtlich nur eine

Übergangslösung. Solange der geeignete Zeitpunkt für ein Umschalten von

territorialen zu funktionalen Repräsentationsformen noch nicht gekommen

ist, weil die Organisationsbildung der verschiedenen >interessierten Kreise<<

aufeuropäischer Ebene zwar bereits angelaufen, aber noch nicht weit genug

fortgeschritten ist, macht eine solche Doppelstrategie auch Sinn. Über kurz
oder lang wird nämlich eine Reorganisation der europäischen Normung er-

neut zur Disposition stehen. In Vorbereitung darauf werden die organisato-

rischen Grundlagen einer >funktionalen Repräsentation<< in der europäi-
schen Normung bereits heute Gegenstand einer prozeduraler Steuerung der

Kommission:

In dem Maße, in dem die Funktionen der Selbstregulierung auf die europä-
ischen Normungsorganisationen übergehen, müssen auch funktionale Aqui-
valente für die im nationalen Rahmen gefundenen Mechanismen zur Regulie-
rung der Selbstregulierung gefunden werden. Dazu gehören Vorkehrungen
für eine >ausgewogene< Repräsentation auf europäischer Ebene und auch eine
staatlich-administrative Kontrolle, die dann ihrerseits auf Gemeinschaftsebe-

ne koordiniert werden muß. (Joerges 1991: 36)

8.3 Zusammenfassung

Die Analyse der Europiüschen Normung hat erstens ergeben, daß diese
private Regierung nur Dank einer staatlichen Hilfestellung so funktionieren
kann, wie sie funktioniert, und zweitens, daß das verbandliche System tech-

nischer Normung nur durch prozedurale Vorgaben und gezielte Interven-
tionen zum Ausgleich bestehender Machtasymmetrien jene Legitimations-
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grundlagen gewinnen konnte, die erforderlich sind, um die private Normung
als >>Nebenregierung< halten und im Rahmen der Binnenmarktintegration mit
weiteren Aufgaben betrauen zu können.

Es mag sein, daß die hier näher nachgezeichnete Etablierung der Euro-
päschen Normung nur eine >sektionalistisch ausdifferenzierte, parzellierte
Politikarena< (Traxler/Schmitter 1994: 17) darstellt. Wir hätten es dem-
nach mit einem Beispiel für jene >korporatistischen Einsprengsel<< zu tun, die
nach Einschätzang von Traxler/Schmitter (1994: 9) nicht als Beleg dafür
angeführt werden können, daß das Gesamtsystem organisierter Interessen

die Defizite in der Aggregation und Vereinheitlichung von Interessen im
gesamteuropiüschen Maßstab überwindet. Diese relativierende Einschätzung
ändert freilich nichts an dem Sachverhalt, daß (1) die europiüsche Ebene

zumindest im Hinblick auf die technische Regulation eine unerwartete
Handlungsfähigkeit gewinnen konnte, die prognos tiziefte Politikverfl ech-
tungsfallen mit Erfolg überwinden und die Verabschiedung von technischen
Vorschriften und Normen auf einem hohen Schutzniveau durchsetzen kann,
und daß (2) diese neue Qualität europäischer Techniksteuerung nur über den

Umweg des gezielten Aufbaus einer verbandlichen Komplementärstruktur zu
den europiüschen Institutionen im engeren Sinne eneichbar war.

Überspitzt formuliert ließe sich die Europäische Normung als >Geschöpf<
der prozeduralen Steuerung der EG-Kommission interpretieren, die als >korpo-
rativer Akteur<< ihren politischen Gestaltungsspielraum durch den Aufbau
korporatistischer Arrangements in ihrem Umfeld zu erhöhen versucht. Die
Europtüsche Normung ist ein Beispiel für einen >inszenierten Korporatis-
mus<<. Dieser Begriff verdeutlicht, daß sich die verbandsförmigen Gremien
den prozeduralen Vorgaben der übergeordneten supra-staatlichen Institu-
tionen verdanken. Die Rechnung der Europiüschen Kommission, durch den
Aufbau einer korporatistischen Struktur in ihrem Umfeld die eigene Hand-
lungsfähigkeit bei der Durchsetzung des Europiüschen Binnenmarktes zu
erhöhen, ist aufgegangen, wie die deutlich erhöhte Richtlinien- und Nor-
menproduktion von Kommission und angelagerten Normungsinstituten
zeigt; die neue Konzeption hat CENiCENELEC zu einer Art >Teilchenbe-
schleuniger< (Sauer 1987) für die Realisierung des Binnenmarktes werden
lassen.

Im Rückblick ist ferner festzuhalten, daß mit der von der Kommission
eingeleiteten Stäirkung der Europäischen Normung zugleich auch die Versu-
che der EG-Kommission zunehmen, auf die Verfahren der Normerstellung
und die Organisation der Normungsverbände Einfluß zu gewinnen. Der
>inszenierte Korporatismus<< soll nach Spielregeln der Kommission erfol-
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gen. Zwei Ziele stehen dabei im Vordergrund. Zum einen versucht die
Kommission, die Europiüsche Normung weiter zu beschleunigen, um den
politisch vorgegebenen (bzw. selbst gesetzten) Zeitplan einhalten zu können

und die benötigten technischen Normen für den gemeinsamen Binnenmarkt
auch tatsächlich rechtzeitig vorliegen zu haben. Zum anderen versucht die
Kommission organisations- und verfahrensmäßige Mindestgarantien durch-
zusetzen, um die Berücksichtigung der öffentlichen Interessen in der Euro-
p?üschen Normung sicherzustellen. Die gezielte Förderung der weniger or-
ganisations- und konfliktfähigen Interessen soll eine Machtbalance inner-
halb der Europäischen Normung herstellen, die den politischen Gestaltungs-
spielraum der Kommission erhöht. Die Europäische Normung kann daher
als ein korporatistisches Verhandlungssystem angesehen werden, dessen

Steuerungspotentiale und demokratischen Gehalte an die prozedurale Steue-

rung der politisch-administrativen Instanzen der Europiüschen Union rtick-
gebunden sind und bleiben.
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Verschränkung von Hierarchie und Verhandlung
in der technischen Regelsetzung

Verhandlungssysteme, die unter Beteiligung von staatlichen Akteuren und
organisierten Interessen gebildet werden, gewinnen bei der Politikformulie-
rung und -durchsetzung einen immer höheren Stellenwert. In verschiedenen
Teildisziplinen der Sozialwissenschaften sind in den letzten Jahren zahlrei-
che Beispiele für korporatistische Arrangements und >private Regierungen<
vorgelegt worden, sei es in der Wirtschaftspolitik, in der Forschungs- und
Technologiepolitik, in der Umweltpolitik, in der Sozialpolitik, in der Ar-
beitsmarkr und Beschäftigungspolitik oder in der Gesundheitspolitik. Diese
sicherlich unvollständige Liste wurde hier durch einen weiteren Bereich er-
gänzt: Auch in der technischen Regelsetzung lassen sich verbandliche Ver-
handlungssysteme finden, die auf Initiative des Staates eingerichtet oder für
die öffentliche Aufgabenerfüllung >umgerüstet<< wurden. In diesen Ver-
handlungssystemen werden in Kooperation von staatlichen und privaten Ak-
teuren die Politikinhalte der Techniksteuerung ausgehandelt und arbeitstei-
lig umgesetzt.

Es ist offensichtlich ein Kennzeichen aller liberal-demokratisch und
marktwirtschaftlich organisierten Industriegesellschaften, daß organisierte
Interessen in dem Aufgabenbereich der Techniksteuerung in mehr oder
minder institutionalisierte Verfahren der technischen Regelsetzung eigen-
bunden und solchermaßen an der Produktion bindender Entscheidungen
beteiligt werden. Die verbandlichen Organisationen mit regelsetzender
Kompetenz bilden somit einen Bereich zwischen den einzelbetrieblichen
Entscheidungen über den Einsatz von Technik in Produkt und Produktion
einerseits und der staatlichen Technikregulierung andererseits. In dieser >in-
termediären<< Position spielen sie eine relativ autonome und im Hinblick auf
die technische Entwicklung und ihre gesellschaftlichen Folgen ausschlag-
gebende Rolle.
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Folgt man der sozialwissenschaftlichen Diskussion korporatistischer Ar-
rangements, so werfen diese extrakonstitutionellen Formen der Produktion

bindender Entscheidungen eine Reihe ordnungstheoretischer und ordnungs-

politischer Fragen auf. Korporatistische Arrangements können demnach das

Prinzip demokratischer Wahlen relativieren. Für die Parteien und Parlamen-

te bedeuten die mit korporatistischen Arrangements zwangsläufig verbun-

denen Verbändepräsenzen in den politischen Entscheidungsprozessen und

die Verbändeprivilegien bei der politischen Entscheidungsfindung gravie-

rende Einschränkungen ihrer Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere der

realen Entscheidungsmöglichkeiten ihrer gewäihlten Gremien. Mit den in-
formellen Absprachen zwischen der Politik und Verwaltung einerseits und

den (verhandlungsstarken) organisierten Interessen andererseits sei zudem

häufig ein Verlust an kritischer Öffentlichkeit verbunden; die Verhandlun-
gen fänden >hinter geschlossen Türen<< statt. Überdies sei das Spektrum

dessen, was sich als mögliche politische Initiative thematisieren läßt, in kor-
poratistischen Arrangements zumeist enger gefaßt als in den eigentlich zu-

ständigen Entscheidungsinstanzen, da gesellschaftliche Machtverhtiltnisse in
Verhandlungen nicht zur Disposition gestellt werden können, ohne die er-

forderliche Konsensbereitschaft der in ihrer Stellung in Frage gestellten Ak-
teure zu verlieren. Das korporatistische Ordnungsmodell komme deshalb

einem Verzicht auf Politikziele gleich, die eine Umverteilung zwischen den

Beteiligten zur Folge hätten, und liefen dadurch auf eine Bestätigung und
Weiterentwicklung der Status-quo-Verteilungen hinaus.

Vor dem Hintergrund solcher kritischen Vorbehalte gegenüber korporati-
stischen Anangements ist die Intention der empirischen Analyse der Ver-
handlungssysteme in der technischen Regelsetzung einfach umrissen: Es

sollte an Hand dieser Fallstudie der Nachweis geführt werden, daß die in der

fachwissenschaftlichen Literatur häufig zu findende Kritik korporatistischer
Arrangements zumindest in ihren Generalisierungen fragwürdig ist, wenn
sie es versäumt, zwischen verschiedenen Formen verbandlicher Verhand-
lungssysteme zu differenzieren. Korporatistische Arrangements können
nlimlich steuerungstheoretischen wie demokratietheoretischen Kriterien zu-

mindest in höherem Maße als vielfach behauptet standhalten, wenn sie von
der staatlichen Seite angemessen strukturiert werden. Diese steuerungs- und

demokratietheoretischen Aspekte standen im Mittelpunkt der Analyse, wo-
bei sich das Erkenntnisinteresse auf die Rolle des Staates richtete, insbeson-

dere im Hinblick auf das Zustandekommen und die Funktionsfähigkeit sol-
cher Verhandlungssysteme und ihre demokratische Legitimation.
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Das Interesse dieser Studie galt damit den äußeren Bedingungen des ver-
bandlichen Systems technischer Regelsetzung, also vor allem den staatlich
gesetzten >Spielregeln< und Rechtsvorschriften sowie anderen staatlichen

Eingriffen, welche die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz im
Bereich der Technik einerseits zu einer gewissen Teilhabe an öffentlicher
Politik befähigen und ermächtigen, andererseits aber auch ihren Einfluß be-
grenzen.

Dabei hat sich gezeigt, daß das Zustandekommen, der Aufbau und die
Funktionsweise des verbandlichen Systems technischer Regelsetzung nicht
allein mit Rückgriff auf die empirischen Interessendefinitionen und Wil-
lensbekundungen der an der technischen Regelsetzung unmittelbar beteilig-
ten Akteure (einschließlich der spezifischen >Sekundärinteressen<< der Or-
ganisationen selbst) erklärt werden können. Die Organisationen mit regel-
setzender Kompetenz waren nicht nur Subjekte, die auf staatliche Entschei-
dungsträger Einfluß genommen und ihre sachliche Domäne gegenüber staat-
lichen Zugriffen verteidigt haben, sondem sie waren auch Objekt von staat-
lichen Entscheidungen, die ihre sozialen und sachlichen Domänen, ihre in-
tra- und interorganisatorischen Strukturen, ihre Ressourcenausstattung und
ihre >outputs< in vielfältiger Weise betroffen haben.

Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse thesenartig zusammenge-
faßt und in die theoretische Diskussion über verbandliche Verhandlungssy-
steme eingeordnet werden.

9.1 Steuerungstheoretische Perspektive

Ausgehend von den im Zuge der Debatten über >Unregierbarkeit< und
>>Staatsversagen< deutlich gewordenen Grenzen staatlicher Handlungsf?ihig-
keit scheint eine aktive Einbindung organisierter Interessen in die Produk-
tion bindender Entscheidungen, also ihr Einbezug in Arenen für gesell-
schaftlich verantwortliche Makro-Entscheidungen, in steuerungstheoreti-
scher Perspektive unverzichtbar zu sein. Andererseits ergeben sich die
staatsentlastenden Effekte einer Teilhabe organisierter Interessen an der
Formulierung und Umsetzung öffentlicher Politik keineswegs im Selbstlauf.
Vielmehr ist das Zustandekommen und Funktionieren korporatistischer
Verhandlungssysteme auf eine >Rückendeckung< durch die staatliche Seite
angewiesen. Im Hinblick auf die staatliche Handlungsf?ihigkeit ist damit die
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>Staatsentlastung durch Verbände< offensichtlich hilfreich oder sogar un-
verzichtbar. Andererseits aber bleibt die Instrunnentalisierung organisierter
Interessen ftir öffentliche Aufgaben auf eine >Verbändeentlastung durch den
Staat<< angewiesen.

Die hier näher beschriebenen Verhandlungssysteme, die von der staatli-
chen Seite etabliert oder >umfunktioniert<< wurden, basieren auf einer spezi-
fischen Form >sozialen Tausches<. Auf der einen Seite finden sich korpora-
tive Akteure (Verbände), die partikulare Gruppeninteressen repräsentieren,
auf der anderen Seite stehen öffentliche (staatliche) Akteure, die spezifische
öffentliche Anliegen zu vertreten haben. Die Logik des >sozialen Tausches<<

sieht nun vor, daß bestimmte öffentliche Aufgaben, die >eigentlich<< von der
staatlichen Seite wahrgenommen werden müßten, von den staatlichen Ak-
teuren in die Zustäindigkeit des Verhandlungssystems und der involvierten
organisierten Interessen überführt werden. Diese Abtretung darf aber frei-
lich nicht als Aufgabe des staatlichen Gestaltungsanspruches mißverstanden
werden. Die Zuweisung der Regelungsmaterie an das Verhandlungssystem
wird vielmehr mit der Bedingung verknüpft, daß sich das Verhandlungssy-
stem und die beteiligten organisierten Interessen einer Selbstbeschränkung
unterwerfen, die von den involvierten öffentlichen Akteuren kontrolliert
wird. Zu dieser Selbstbeschränkung zählen die Anerkennung des öffentli-
chen Interesses, die Berücksichtigung dieses Interesses im Entscheidungs-
prozeß des Verhandlungssystems und die Umsetzung der getroffenen Ver-
einbarungen. Greift diese Tauschlogik, dann ist im Ergebnis der zur Dispo-
sition stehende Staatseingriff in der Tat verzichtbar, denn das zu lösende
Problem erledigt sich durch das instrumentalisierte Verhandlungssystem
gewissermaßen von selbst.

Damit das verbandliche Verhandlungssystem aber das gebotene Maß an
interner (Mitglieder) und extemer (Anwender der technischen Regeln) Ver-
pflichtungsf?ihigkeit erreichen kann, ist die Zuftihrung staatlicher Sank-
tionspotentiale unabdingbar. Erst das Recht vermittelt den regelsetzenden
Verbänden die unverzichtbaren Organisationsressourcen zur Herstellung der
verbandlichen Verpflichtungsfähigkeit und Problemlösungskapazität. Erst
der Rückgriff des Staates auf die technischen Regeln verschafft diesen die
erforderliche Bindungswirkung und erzeugt die erforderliche Befolgungsbe-
reitschaft bei den Adressaten. Die staatliche Aufwertung der technischen
Regeln, die sich durch ihre Verwendung bei der Rechtssetzung und Rechts-
anwendung ergibt, steigert zugleich die Bereitschaft der Adressaten des
technischen Sicherheitsrechts, in verbandlichen Ausschüssen bei der Erstel-
lung technischer Regeln für den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz
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mitzuwirken, denn die Teilnahme an der technischen Regelsetzung wird so
zu einer Gelegenheit, auf zukünftiges Staatshandeln Einfluß zu gewinnen.

Die gängige Vorstellung eines einfachen Konkurrenzverhältnisses zwi-
schen staatlicher Technikregulation und verbandlicher Selbstregulation von
Technik ist folglich viel zu einfach. Die Existenz der verbandlichen Selbst-
regulierung hat zwar durchaus etwas damit zu tun, daß die alternativ denk-
bare legale Regulierung der Technik schnell an ihre Grenzen (>Staatsver-
sagen<<) stoßen würde; aus dem Sachverhalt spezifischer Funktionsschwä-
chen staatlicher Regulation darfjedoch nicht voreilig auf die Existenz und
Tragfähigkeit von verbandlicher Selbstregulation geschlossen werden. Die
vorfindbaren Formen verbandlicher Selbstregulation lassen sich nicht als
eine Alternative interpretieren, die - ihrerseits unabhängig entstanden - zur
Übernahme von staatlicherseits nicht einlösbaren Regulierungsaufgaben be-
reitsteht. Eher läßt sich die verbandliche Selbstregulation von Technik als
ein Ergebnis der staatlichen Regulation von Selbstregulation verstehen: Die
regelsetzenden Organisationen sind keine Phänomene, die neben dem Staat
als unabhängige soziopolitische Potenzen existieren - gewissermaßen als
eine >glückliche Fügung<( -, sondem sie sind - überspitzt formuliert - ein
Ergebnis staatlicher Steuerungsvorgaben.

Zumindest hat der Staat einen erheblichen Anteil an der Erzeugung und
Gestaltung der verbandlichen Alternative zu sich selbst. Die empirisch vor-
findbaren Formen verbandlicher Selbstregulierung verdanken sich (auch)
dem Sachverhalt, daß seitens des Staates Rahmenbedingungen geschaffen
wurden, die den Organisationen mit regelsetzender Kompetenz im Bereich
der Technik die Übernahme öffentlicher Regulierungsfunktionen überhaupt
erst ermöglichen. Von daher ergibt sich ein symbiotischer Funktionszu-
sammenhang der Staatsentlastung durch Verbände und der Verbändeentla-
stung durch den Staat. Das empirisch nachgezeichnete Austauschverhältnis
zwischen verbandlichen Organisationen mit regelsetzender Kompetenz im
Bereich der Technik einerseits und staatlichen Instanzen andererseits, die
bedeutsamen Ordnungsleistungen der regelsetzenden Verbände einerseits
und im Gegenzug die politischen Bestandsgarantien und Organisationshilfen
sowie die (ausdrückliche) Zuständigkeits- und Machtgewährung flir die re-
gelsetzenden Verbände andererseits, lassen es daher auch gerechtfertigt er-
scheinen, von einem Anwendungsfall >>reflexiven Rechts< zu sprechen: In
dem PolitiKeld >Technik< wird mit rechtlich-staatlichen Gestaltungsinstru-
menten ein korporatistischer Typus der Interessenvermittlung erzeugt und
zugleich fiir staatliche Gestaltungsanliegen in dem unzugänglichen Terrain
der Technik instrumentalisiert.
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Die technische Regelsetzung gehört damit zu jenen Bereichen öffentli-
cher Politik, in denen der Staat aus wohlverstandenem Eigeninteresse die
positive Kooperation mit den nicht-staatlichen, interessenbezogenen Orga-

nisationen, hier den Verbänden mit regelsetzender Kompetenz im Bereich
der Technik, sucht. Die technische Regelsetzung kann als >Verbundproduk-
tion staatlicher Aufgaben< (Offe L975: 264)r interpretiert werden, wobei
sich der Staat durch die Einbeziehung der Organisationen mit regelsetzender

Kompetenz vor allem die Nutzung des Informationspotentials und des

Sachverstandes der an derRegelsetzung Beteiligten, eine bessere Akzeptanz
der Verhandlungsergebnisse sowie geringere Implementationsprobleme ver-
spricht.

Bei solchen >Verbundsystemen der Problembearbeitung< sind die invol-
vierten außerstaatlichen Handlungsträger nicht mehr autonom gegenüber

dem Staat. Die Verantwortung ftir solche Kooperationsbeziehungen und ihre
Ergebnisse verbleibt letztlich beim Staat, auch wenn die Inhalte der Pro-
blembearbeitung auf dem Verhandlungswege festgelegt werden, auch wenn
der Staat >nicht mehr zentrale Steuerungsstelle, sondern Mitspieler in einem
Netzwerk von Handelnden (ist)< (Fürst 1987: 266), das er selbst reorgani-
siert oder gar - wie im Falle der europiüschen Normung - selbst >>erschaf-

fen<< hat.
Die staatliche Seite verzichtet also nicht nur auf eine >Verstaatlichung<

der technischen Regelsetzung, sondern sie >stärkt ihr faktisch den Rücken<.
Die staatlich vermittelten Organisationsressourcen, die Verpflichtungsfä-
higkeit und Problemlösungsfähigkeit der Verbände herstellen, können dabei
allerdings nicht als intendierte, bewußt bereitgestellte Organisationshilfen
interpretiert werden. Sie entstehen eher als Resultate des komplexen Inter-
aktionsprozesses im Spannungsfeld zwischen den staatlichen Instanzen, die
sich mit technischen Umwelt- und Sicherheitsproblemen zu befassen haben,

und privaten Akteuren, die auf eine Abwehr staatlicher Eingriffe abzielen
und sich deshalb zum Aufbau von >private govemments< bereitfinden. Die-
se >>private govemments<< gewinnen ihre Regierungsflihigkeit zwar erst
durch den Rückgriff des Staates auf die Arbeitsergebnisse der verbandlichen
Arrangements. Der Staat sorgt gewissermaßen durch sein rechtstechnisches

Eine >Verbundproduktion staatlicher Aufgaben< liegt vor, wenn >>der Staat die posi-
tive Kooperation mit nicht-staatlichen Trägern sucht, das heißt, wo die Träger staatli-
che und quasi-staatliche Aufgaben wahrnehmen und wo der Staat ein Interesse daran
hat, durch Mitwirken bei diesen Trägern das Handlungsfeld zu beeinflussen< (Offe
1975:264 f.).

1
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Vorgehen für die Allgemeinverbindlichkeitserkläirung der Verhandlungsre-
sultate und erzeugt dadurch zugleich die Bereitschaft der Adressaten seiner
politischen Ziele, sich an der verbandlichen Regelsetzung zu beteiligen. Es

wäre aber überzogen, angesichts eines solchen >inszenierten<< und funktio-
nalisierten Korporatismus die staatliche Seite zu einem >Marionettenspieler
besonderer Güte<< zu verklären.

Angesichts des zentralen Stellenwertes des Staates auch im Hinblick auf
die Funktionsfähigkeit verbandlicher Verhandlungssysteme wZire ja die The-
se reizvoll, daß korporatistische Arrangements eben nicht als Belege für
eine >Entzauberung des Staates<< bzw. für die >List der Gesellschaft< bei
der Bewältigung der Integrationsprobleme einer fu nktional differenzierten
Gesellschaft angeführt werden können (so z.B. Willke 1983), sondem eher
als Belege fiir die >List des Staates<<, der die >Gesellschaft verzaubert<<,

denn die korporatistischen Verhandlungslösungen gewinnen ihre Funktiona-
lität erst durch die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen. In einer solchen
Perspektive hätte sich der >autoritative Führungsanspruch der Politik< nicht
irgendwelchen Widrigkeiten >gebeugt(, sondern sich angesichts der spezifi-
schen Steuerungsprobleme einer fu nktional differenzierten Gesellschaft der
Organisationspotentiale der verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme
bedient oder solche sogar erst selbst erzeugt, um politischeZiele zu realisie-
ren. >Prozedurale Steuerung<< oder >reflexives Recht<< wtirden in einer sol-
chen überdehnten Interpretation letztlich eine Erhaltung des Führungs-
anspruchs des Staates erlauben.

Die hier vorgelegte Fallstudie bestätigt zwar eine aktive Rolle des Staates bei
der Erzeugung verschiedener Formen der verbandlichen Selbstregulierung.2

Auch TraxlerAy'obruba (1987) kommen in ihrer Analyse der Selbsüegulierung von
österreichischen Unternehmerverbänden, insbesondere der Chemischen Industrie, zu
dem Ergebnis, daß r... verbandliche Steuerungssysteme keineswegs die staatliche
Steuerung im Sinne eines >dritten Weges. (enseits von Markt und Staat) zu substitu-
ieren vermögen. Vielmehr entwickelt sich die Leistungsf?ihigkeit beider Steuerungs-
typen gleichsinnig<. In einem anderen Beitrag hat Traxler (1986) auf Basis seiner
Untersuchungen zeigen können, daß die vorfindbaren Beispiele für die verbandliche
Selbshegulierung zwar durchaus eine wichtige >Staatsentlastung durch Verbände<
ergeben, daß diese aber nur dann greifen, wenn sie auf einer >Verbandsentlastung
durch den Staat< aufbauen können; vgl. auch Traxler (1990). Diese aktive Rolle des
Staates bei der Herstellung verbandlicher Regierungsfähigkeit ist allerdings von fi,ih-
renden Protagonisten einer verbandlichen Übernahme öffentlicher Aufgaben nie in
Abrede gestellt worden (vgl. z.B. Schmitter/Streeck 1981, Schmitter 1985, Steeck/
Schmitter 1985).

2
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Die >Rückkehr des Staates<<3, die in der aktuellen Forschung unter der Me-
tapher >Bringing the state back inca diskutiert wird, läßt sich also durch-
aus bestätigen. Allerdings darf eine solche Interpretation nicht zu dem Trug-
schluß ftihren, das Wechselspiel von staatlicher Politik und verbandlicher
Selbstregulierung sei das intendierte, also bewußt und zielgerichtet herbei
geftihrte Resultat der prozeduralen Steuerung des Staates oder der Politik
der involvierten Interessenverbände.

Die empirische Fallstudie hat vielmehr deutlich gemacht, daß die selbst-
regulativen Interventionen organisierter Interessen in hohem Maße an die
glaubhafte Androhung des Staates gebunden sind, bei einem Ausbleiben
verbandlich vermittelter Selbstdisziplinierung mit etatistischen Varianten zu
reagieren. Bei den aufgeftihrten >staatsentlastenden< Effekten organisierter
Interessenvertretung handelt es sich damit eher um >latente< Funktionen kol-
lektiven Handelns. Die Übernahme von öffentlichen Aufgaben kommt zu-
stande, obwohl dies nicht Motiv der Verbandsmitglieder ftir den Verbands-
beitritt und -beitrag war; d.h. derartige Folgen kollektiver Interessenvertre-
tung lassen sich nicht ohne weiteres auf die jeweiligen individuellen Motive
der involvierten Akteure, die Interessen der beteiligten Personengruppen
oder die Zwecke der in PolitiKormulierung und -vollzug inkorporierten Or-
ganisationen zurückführen.

Erst die staatliche Interventionsdrohung befähigt die privaten Organisa-
tionen, etwas für das >Gemeinwohl< zu leisten; d.h. erst durch den staatli-
chen Druck erfüllen diese Kollektivorgane Aufgaben, ftir die sie aus der
Perspektive ihrer Mitglieder eigentlich nicht eingerichtet wurden. Nur unter
der Voraussetzung, daß das Interesse der Normadressaten an einer Verhin-
derung einer glaubhaft, d.h. ernstgenommenen Staatsintervention auch tat-
sächlich hoch zu veranschlagen ist, wird auch die Bereitschaft der Norm-
adressaten hoch sein, durch selbstregulative Lösungen die Staatsintervention
verzichtbar zu machen: >Die Nichtanwendung der staatlichen >Organisa-
tionsgewalt< auf einen bestimmten Bereich kollektiven Handelns wird unter
den Bedingungen des entwickelten Interventionsstaates selbst zum staatli-
chen Gestaltungsinstrument und steht unter dem Dauervorbehalt, daß sie bei
ausbleibender Bewährung jederzeit aufgegeben werden kann< (Streeck
1981: 3). >Daß nur ein >starker< Staat sich selbst in der beschriebenen Weise
zurücknehmen kann, ergibt sich aus dem Gesichtspunkt, daß ftir die regel-
konforme Aufrechterhaltung der an die Stelle der staatlichen Autorität tre-

3 Vgl. die Beiträge in Voigt (1993) oder den Überblick bei Schuppert (1989b).
4 Vgl.Evans/Rueschemeyer/Skocpol(1985).
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tenden gesellschaftlichen Verhandlungsverfahren nicht nur eine effektive
Rechtsaufsicht, sondern auch die permanente und glaubwürdige Androhung
vonnöten sein dürfte, daß bei Fehlentwicklungen, Regelverletzungen usw.
staatliche Organe jederzeit auf dem Weg der >Ersatzvornahme< einschreiten
können<< (Offe 1987: 318).

Daraus folgt aber auch die umgekehrte Aussage: Wenn der Staat nicht
glaubhaft machen kann, daß er im Falle eines Ausbleibens oder Versagens
selbstregulativer Maßnahmen auch den unbequemeren Weg der unmittelba-
ren Staatsintervention zu gehen bereit ist, dann wird auch das Potential ver-
bandlicher Lösungen gering ausfallen. Dabei ist es weitgehend unbedeu-
tend, ob die unmittelbare Staatsintervention ihre selbstgesteckten Ziele zu
vertretbaren Kosten auch tatsächlich eneichen würde; wichtig ist nur, daß
sie im Falle eines Versagens der verbandlichen Lösung in Angriff genom-
men werden würde und daß sie den Normadressaten weh tun würde, d.h.
daß die dann absehbaren Schmerzen zumindest größer wären als die in Kauf
zu nehmenden >Leiden< der verbandlich organisierten Selbstbeschränkung.
Um diese These nochmals bildlich auszudrücken, ließe sich die These for-
mulieren, daß'erst der behutsame und um Zurückhaltung bemühte Elefant
im Porzellanladen jene erwünschte (selbstregulative) Ordnung in den Rega-
len schafft, die den bekannten Scherbenhaufen verhindert. Es sei dahinge-
stellt, wie groß der Schaden wird, wenn der Elefant mit seinen zwangsläufig
ungeschickten und ungenauen Bewegungsabläufen meint aufräumen zu
müssen; sicher aber ist, daß der Scherbenhaufen dann zu beklagen wäre,
wenn sich der Elefant überhaupt nicht im Porzellanladen bef?inde, denn
dann würden die selbstregulativen Potenzen schnell an ihre Grenzen stoßen.
Erst der Staat mit seinen begrenzten und von daher als bedrohlich empfun-
denen Interventionsmitteln aktiviert die organisierten Interessen mit ihren
weiterreichenden Organisationsmitteln zur Übernahme öffentlicher Aufga-
ben.

Entsprechend dürfte das Potential einer öffentlichen Instrumentalisierung
von Interessenverbänden im Rahmen von Gremien funktionaler Repräsenta-
tion schnell erschöpft sein, wenn aus den >latenten< Funktionen >manifeste<5

wetden, wenn also die staatliche Seite von vornherein darauf abzielt, private
Instanzen zur Übernahme von öffentlichen Aufgaben zu bewegen. Wenn
der Staat nicht einmal mit Interventionen droht oder wenn der Staat nur mit

Zur Unterscheidung von >latenten<<, d.h. nicht intendierten Effekten einer Organi-
sation, und >manifesten<, d.h. von den Akteuren bewußt angestrebten Effekten
vgl. Merton (1961).

5
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Interventionen droht, um die Selbstregulierung der Normadressaten zu er-
reichen (und wenn die Normadressaten wissen, daß der Staat nur droht, um
eben diesen Effekt zu erzielen), dann verschieben sich die Rahmenbedin-
gungen, die für den Erfolg der Verhandlungslösung unverzichtbar sind. In
einem solchen Fall kann und wird es aus der Perspektive der Steuerungs-
adressaten rational sein, darauf zu setzen, daß die staatlichen Instanzen auch
im Falle des Scheiterns einer Verbandslösung nicht intervenieren, womit
auch das Scheitern der Verbandslösung vorprogrammiert wäre.

Die Übemahme öffentlicher Aufgaben durch Interessenverbände scheint
in dieser Perspektive nicht mehr zu sein als das Nebenprodukt einer ernst-
haften Interventionsabsicht des Staates, die er sich >abkaufen< läßt. Würde
die staatliche Seite nur mit der Absicht drohen, die verbandliche Selbstregu-
lierung zu stimulieren, würde ihr letztlich die Verhandlungsmasse fehlen.
Das anvisierte Tauschgeschäft käme nicht zustande und die staatliche Seite,
die eine Staatsentlastung erwartet, würde enttäuscht. nie Überftitrrung der
>latenten< Funktionen kollektiver Interessenvertretung in >manifeste<, d.h.
das zielgerichtete Anstreben verbandlicher Lösungen, zerstört die Grundla-
gen des Erfolgs der Verbände als regulative Instanzen. Daraus folgt: Der
Staat muß sich immer wieder aufs Neue um eine staatliche Techniksteue-
rung bemühen, damit die verbandliche Abarbeitung der Regelungsmaterie
auch Früchte tragen kann.

Im Hinblick auf die steuerungstheoretische Korporatismusvariante bleibt
damit festzuhalten, daß die in der ordnungspolitischen Diskussion geradezu
euphorisch hochgehaltene Vision einer staatlich angeleiteten Politik der
Entstaatlichung mehr blendet als erhellt. Eine verbandlich vermittelte
Selbstregulierung gesellschaftlicher Interessen ist nicht - wie die aktuelle,
politisch-normativ geprägte Korporatismus-Debatte glauben machen will -
eine Alternative zu den etatistischen Formen staatlicher Intervention, son-
dern eher ein Nebenprodukt derselben. Der Beitrag organisierter Interessen
zur öffentlichen Politik stellt sich gewissermaßen >hinter dem Rücken der
Akteure<< als nicht-intendierte positive Begleiterscheinung eigeninteressier-
ten Handelns ein. Eine organisatorisch vermittelte kollektive Selbstbindung
von Partikularinteressen kann sich zwar unter bestimmten Umständen im
Zuge einer ernsthaften oder als ernsthaft wahrgenommenen Interventionsab-
sicht des Staates ergeben, aber wohl kaum als offen anvisiertes Resultat
staatlichen Handelns. Einbindung und Instrumentalisierung organisierter
Interessen sind kein Ersatz für die staatliche Intervention, sondern eher ein
Problem ihrer Optimierung.
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9.2 Demokratietheoretische Perspektive

Die verbandliche Techniksteuerung bedarf allerdings nicht nur der Organi-
sationsressourcen, die ihr vom Staat via Recht und Rechtsanwendung zuge-

führt werden, um die spezifischen Organisationsprobleme privater Regie-

rungen zu lösen. Die verbandliche Techniksteuerung ist zudem aus Legiti-
mationsgründen auf die Setzung prozeduraler Rahmenbedingungen ange-

wiesen. In der Untersuchung sind solche Strukturvorgaben gezeigt worden.

Die technische Regelsetzung soll durch diese Strukturvorgaben nicht nur in
inhaltlicher Hinsicht auf die Berücksichtigung öffentlicher Belange hin >ju-
stiert<< werden; zugleich sollen der verbandlichen Regelsetzung die erforder-
lichen prozeduralen Legitimationsgrundlagen vermittelt werden, die es auf
dieser Grundlage dann gerechtfertigt erscheinen lassen, die technische Re-
gelsetzung im vorstaatlichen Bereich zu belassen. Mit anderen Worten: Die
staatliche Seite versucht den Anforderungen an Technikgestaltung zu genü-
gen, indem sie die strukturellen Voraussetzungen für eine Berücksichtigung
öffentlicher Interessen in einem anderen, externen Sozialsystem, in diesem
Fall in der verbandlich organisierten technischen Regelsetzung, herstellt.

Wie die vertragliche Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und
dem Deutschen Institut für Normung gezeigt hat, ist die Bereitschaft des

Staates, verbandliche Domänen trotz ihrer zahlreichen Bertihrungspunkte
mit öffentlichen Aufgaben anzuerkennen und im verbandlichen Bereich zu
belassen, an Voraussetzungen gebunden, die sich auf Organisations- und
Verfahrensfragen der verbandlichen Regelsetzung beziehen und einen Min-
destgehalt an >demokratischen<< Strukturen und Abläufen sicherstellen sol-
len. Es wäre im Hinblick auf den nationalen Kontext zwar überzogen, die
technische Regelsetzung als eine >staatliche Veranstaltung<< zu bezeichnen,
aber sie erfolgt nach >Spielregeln<<, die von der staatlichen Seite vorgegeben
wurden. Das korporatistische Arrangement ist in dieser Perspektive durch
den Staat reorganisiert und fär öffentliche Belange zugänglich gemacht
worden. Wie sich demgegenüber bei der Europiüschen Normung gezeigt
hat, sind aufdieser Ebene noch verschlossene Handlungsfelder für verband-
liche Verhandlungssysteme technischer Regelsetzung durch eine Selbstbe-
schränkung der rechtlichen Regulierung (auf >grundlegende Anforderun-
gen<) bei einer gleichzeitigen Zuweisung der konkretisierenden Zuständig-
keiten in den dadurch aufgewerteten verbandlichen Raum (von CEN/
CENELEC) erst gezielt eröffnet worden. Die Europiüsche Normung scheint
damit eher ein Beispiel dafür zu sein, daß eine Administration vorgelagerte
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verbandliche Institutionen schaffen und einen korporatistischen Politikmo-
dus >>inszenieren<( kann.

Die hier empirisch nachgezeichneten staatlichen Eingriffe in das verband-
liche Verhandlungssystem der technischen Regelsetzung dienen mithin
nicht nur dazu, die Handlungsfähigkeit des Staates durch eine Absicherung
der Handlungsf?ihigkeit der >privaten Regierungen< zu erhöhen, sondern sie
machen zudem das Bemühen um eine >Demokratisierung< der regelsetzen-
den Verbände deutlich. Im Vordergrund steht dabei die organisationsinterne
Oppositionsbildung für >öffentliche Interessen<<, also der Aufbau von Ge-
genmacht gegenüber den Wirtschaftsinteressen und die notfalls >künstliche<
Installierung partizipationsfördernder Strukturen. Diese Eingriffe sollen die
ansonsten drohende einseitige Interessenausrichtung der regelsetzenden
Verbände unterbinden und eine Berücksichtigung der diversen Belange >öf-
fentlicher Interessen<< sicherstellen. Die mit den verschiedenen Eingriffs-
formen anvisierte Reorganisation des verbandlichen Systems der techni-
schen Regelsetzung, also gewissermaßen der >Umbau der Architektur<<, soll
gewährleisten, daß die technischen Regeln (auch) staatlichen Gestaltungs-
zielen entsprechen bzw. als funktionales Aquivalent ftir Rechtsnormen bei
den Normadressaten Anerkennung finden können.

Die staatliche Seite bedient sich bei der >prozeduralen Steuerung<< ver-
schiedener Instrumente, die von der Drohung, den regelsetzenden Organisa-
tionen Kompetenzen zu entziehen, über organisatorische und verfahrens-
mäßige Strukturvorgaben bis hin zu verschiedenen, teils selektiven Formen
der finanziellen Förderung der technischen Regelsetzung reichen. Die staat-
lichen Interventions- und Steuerungsformen folgen dabei der Annahme, daß
die Wohlfahrtseffekte der verbandlichen Regelsetzung von der inneren
Struktur des verbandlichen Systems der technischen Regelsetzung abhän-
gen.

Die Analysen der Verhandlungssysteme zwischen organisierten Interes-
sen und Staat haben insbesondere die Bedeutung der Einbindung von Inter-
essenverbänden in einen umfassenden institutionellen Kontext deutlich ge-
macht. Sofern es gelingt, eine solche Einbindung aller direkt und indirekt
betroffenen Interessengruppen (vermittelt über ihre jeweilige Interessenor-
ganisationen) in ein umfassendes Verhandlungssystem zu erreichen, be-
schränken sich die Verbände (und ggfls. auch andere korporative Akteure)
in ihren Forderungen wechselseitig. In den Verhandlungssystemen wird
>Politik< dann auf dem Wege des Diskurses, der Kompromißbildung und
Konsensfindung ausformuliert. Die staatliche Seite ist an diesen Verhand-
lungen zwar beteiligt, sie verzichtet aber auf eine hierarchische Kontrolle.
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Aus demokratietheoretischer Sicht ist die (organisierte) Repräsentanz al-
ler direkt oder indirekt betroffenen Interessen unabdingbar. Je weniger diese
Voraussetzung erfüllt ist, desto eher droht eine partikularistische Ausrich-
tung des Verhandlungssystems. Der Staat wäre dann letztlich gefordert, die
vernachlässigten Aspekte des öffentlichen Interesses selbst zu wahren. Soll
dies angesichts der Begrenztheiten staatlichen Handelns vermieden werden,
bleibt nur eine ausgleichende Politik der Organisationsbildung oder -stär-
kung, um das vernachlässigte Interesse über eigene Vertretungsorgane in
das korporatistische Arrangement einzubringen. Der Staat hat demnach eine
konsequente Politik der ausgleichenden Korporatisierung und Netzwerkbil-
dung zu verfolgen, um den wohlfahrtsstiftenden Nutzen von korporatisti-
schen Arrangements sicherzustellen und die demokratische Legitimation der
Verbundproduktion öffentlicher Aufgaben zu gewährleisten.

Auch für die technische Normung gilt damit, was Czada (1991: 162) be-
reits anhand anderer Beispiele gezeigt hat: >Staatliche Politik sorgt gewis-
sermaßen dafür, daß die von Olson (1965) ftir unmöglich erklärte pluralisti-
sche Konflikt- und Organisationsdynamik doch zum Zuge kommt, wenn-
gleich nur als Kind staatlicher Sorge und weniger als Prozeß gesellschaftli-
cher Selbstorganisation<. Der >Verbraucherrat im DIN<<, die >Koordinie-
rungsstelle Umweltschutz im DIN<, die jüngst gegründete >Kommission
Arbeitsschutz und Normung<(, das >Technische Büro der Europiüschen Ge-
werkschaften< und die Förderung der Europ?üschen Verbraucherverbände
haben verdeutlicht, daß Regierung und Verwaltung als Organisatoren ge-
sellschaftlicher Interessen auftreten, um die gesellschaftlichen Machtdiffe-
renzen auszugleichen. Fügt man beispielsweise die deutschen und europä-
ischen Maßnahmen zusalnmen, so ließe sich die Hypothese aufstellen, daß
>in the long run<< auch auf europäischer Ebene die Umweltverbände staatli-
che Organisationshilfen zur Beteiligung an der technischen Regelsetzung
erhalten werden.

Damit läßt sich die bereits im Kontext der pluralistischen Demokratie-
theorie formulierte staatsaufgabe, innerverbandliche Demokratie sicherzu-
stellen und bestehende Unterschiede in der Organisations- und Konfliktfä-
higkeit auszugleichen, im Hinblick auf die >privaten Regierungen< reakti-
vieren. Die hier vorgelegte Fallstudie hat deutlich gemacht, daß die staatlich
initiierte und instrumentalisierte organisation von gesellschaftlichen Inter-
essen zu den wichtigsten Instrumenten des Staates gehört. Dies gilt zumin-
dest für Regelungsmaterien, die sich aufgrund ihrer Komplexität dem einfa-
chen >etatistischen< zugriff entziehen. Die staatlichen Eingriffe in das sy-
stem organisierter Interessen zielen dabei nicht darauf ab, die Einflußpolitik
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einer bereits organisierten Interessengruppe zu unterbinden, sondern viel-
mehr sollen gegenläufige Positionen, also die Interessen anderer gesell-

schaftlicher Gruppen, durch Organisationshilfen gestärkt werden. Diese Va-
riante staatlicher Intervention will latente oder nur bedingt organisations-

und konfliktf:ihige Interessen zur Organisationsbildung und zur Einflußpoli-
tik anregen, um auf diesem Wege ausgleichend zu wirken und die pluralisti-
sche Dynamik durch die Ergänzung des Spektrums organisierter Interessen

zu vervollständigen. Nicht die spontane gesellschaftliche Selbstorganisation,

sondern staatliche Organisationshilfen sorgen für eine pluralistische Struktur
in dem verbandlichen Verhandlungssystem, und eben dieser >öffentliche

Pluralismus< verleiht dem korporatistischen Arrangement eine gewisse Le-
gitimation.

Die eingangs (vgl. Abschnitt 2) genannten demokratietheoretischen Vor-
behalte gegenüber korporatistischen Arrangements sind damit zwar nicht

vom Tisch, aber sie sind zumindest zu relativieren und zu präzisieren' Die
Entlastung der parlamentarisch-territorialen Instanzen durch >>externe De-
zentralisierung< muß nicht unbedingt demokratietheoretischen Kriterien zu-

widerlaufen. Es muß aber gewährleistet sein, daß die im korporatistischen
Arrangement anvisierte Konsensbildung >>offen (ist) für alle, die sachlich

betroffen sind. Sie muß durchsichtig sein, damit ihre Ergebnisse kontrollier-
bar bleiben. Und sie muß >Anwälte< ftir die Gruppen und Bedürfnisse einbe-

ziehen, die sich nicht artikulieren oder artikulieren können<< (Ritter 1987:

347).ln der technischen Regelsetzung hat die staatliche Seite solche Vorga-
ben gesetzt und gewisse Vorleistungen erbracht, die diesen drei Kriterien
der Offenheit, der Transparenz und der Hilfe ftir organisations- und kon-
fliktschwache (öffentliche) Interessen zugeordnet werden können. Zudem
wurde die verbandliche Regelsetzung an inhaltliche Zielsetzungen der staat-

lichen Seite angebunden, die Verhandlungslösung also mit der (staatlich

vermittelten) Hierarchie in einer Weise verknüpft, die eine Unterordnung
der Verhandlungslösung und das >Primat<< des Staates (bzw. der europä-

ischen Rechtsetzung) sicherzustellen scheint.
Angesichts dieser prozeduralen Steuerungsleistungen kann den generellen

Vorbehalten gegenüber einem >inszenierten Korporatismus< in der Tech-
niksteuerung in einem ersten Argumentationsschritt entgegengehalten wer-
den, daß die privat verfaßten Organisationen mit regelsetzenden Kompeten-
zen, die mit stillschweigender Duldung oder sogar auf Anregung der zu-

ständigen staatlichen Stellen gebildet wurden, weder vom Parlament noch
von anderer Stelle mit formal-rechtlichen Entscheidungsbefugnissen ausge-

stattet wurden. Die generelle Kritik richtet sich ja gegen >private Regierun-
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gen<<, die den rechtsstaatlich regulierten Machtkreislauf ersetzen (also an
dessen Stelle treten) oder neben den vertrauten demokratischen Institutionen
etabliert werden, ohne deren Kontrolle zu unterliegen. Dies ist jedoch in der
technischen Regelsetzung, zumindest in einer streng formalistischen Sicht,
nicht der Fall. Die neuen Institutionen erarbeiten mit ihren technischen Re-
geln lediglich unverbindliche Handlungsempfehlungen, auf die sich die be-
teiligten Akteure, also die involvierten >interessierten Kreise<<, verständigen
können. Ob und inwieweit diese technischen Regeln dann auch eine rechtli-
che Relevanz erlangen, bleibt letztlich in der Hand der demokratisch durch
Wahlen legitimierten Entscheidungsträger der Gebietskörperschaften, ihrer
nachgeordneten Verwaltungseinheiten oder der Rechtssprechung. An dem
formal-rechtlichen Aufbau und Ablauf des politisch-adminisffativen Sy-
stems ändert sich durch die Etablierung von Organisationen mit regelset-
zender Kompetenz zunächst einmal überhaupt nichts. Das inszenierte korpo-
ratistische Arrangement ergänzt damit bestenfalls die herkömmlichen Ver-
fahrenswege politischer Entscheidungsfindung, es ersetzt sie aber nicht.

Eine solche defensive Position, die den demokratietheoretischen Vorbe-
halten nur damit begegnen will, das Gewicht der neuen Gremien herunter-
zuspielen, kann freilich nicht ganz befriedigen, denn eine solche Verteidi-
gungslinie muß angesichts der faktischen Rechtsrelevanz und der endogen
erzeugten Bindungswirkung technischer Regeln etwas >blauäugig<< erschei-
nen. Aber in einem zweiten Schritt kann diesem spezifischen Fall eines >in-
szenierten Korporatismus<<, der an die vorgegebenen demokratischen Ver-
fahrenswege angekoppelt und diesen vor- bzw. nachgeschaltet ist, tiber eine
weitere Argumentationsfigur zu einer zusätzlichen demokratietheoretischen
Fundierung verholfen werden.6

Die Kritiker der verbandlichen Regelsetzung orientieren sich an einem
Modell der Wettbewerbsdemokratie, das die Konflikte durch Mehrheitsent-
scheid der gewählten Repräsentanten und durch autoritative Schlichtung re-
gelt. Die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz entsprechen dem
Modell einer solchen Wettbewerbsdemokratie in der Tat nicht. Die Wettbe-
werbsdemokratie durch Parteien und Parlamente, die die Kritiker damit of-
fensichtlich vor Augen haben, ist allerdings nur ein (wenn auch unverzicht-
barer) Teil der Demokratie. Daneben operieren praktisch alle demokrati-
schen Systeme (in jeweils spezifischen Ausprägungen) mit verhandlungs-

Dabei nehme ich Bezug auf die neuere demokatietheoretische Diskussion (vgl. ins-
besondere Sartori 1992 und Scharpf l993a,b) und übertrage einige der dort abstrakt
formulierten Überlegungen auf die technische Regelsetzung privater Organisationen.

6
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demokratischen Strukturen.T Die Organisationen mit regelsetzender Kom-
petenz sind eher ein Beispiel für eine solche >Verhandlungsdemokratie<.

Die Befürworter einer >regulierten Selbstregulierung< durch regelsetzende

Organisationen lassen sich eher von einem Politikmodell leiten, das Interes-

sengegensätze durch Techniken der Kompromißbildung bzw. durch >Kon-

sens<< beilegen will.
In demokratietheoretischer Perspektive lassen sich die jeweiligen Voraus-

setzungen, Vorzüge und Nachteile von majoritären, konkurrenzhaften Struk-
turen (>Wettbewerbsdemokratie<) und konsensualen Strukturen (>Verhand-

lungsdemokratie<) gegenüberstellen und abwägen. So lassen sich Mehr-
heitsregeln damit begründen, daß auch bei unterschiedlichen Präferenzen in
dem jeweiligen Gemeinwesen politische Entscheidungen gefällt und durch-
gesetzt werden sollen. Die demokratische Mehrheitsregel erhöht gewisser-

maßen die Produktivität des politischen Systems (durch eine Reduzierung

der Entscheidungskosten, denn es ist einfacher, eine Mehrheitsentscheidung
herbeizuführen als Einstimmigkeit zu erzeugen). Andererseits sind Mehr-
heitsregeln aus Sicht der Entscheidungsbetroffenen mit dem Risiko verbun-
den, daß Entscheidungen produziert werden, die der eigenen Präferenz zu-
widerlaufen. Diese Problematik gewinnt noch an Virulenz, wenn die Inten-
sität der Präferenzen ungleich verteilt ist, denn dieser Sachverhalt wird bei
der Anwendung von Mehrheitsregeln ignoriert, was >>bedeutet, daß sie un-
gleiche Intensitäten gleich behandeln< (Sartori 1992: 225). Dies kann be-
kanntlich dazu flihren, daß das Mehrheitsprinzip von der unterlegenen Seite
aufgrund der empfundenen Präferenzintensität (2.8. in Umweltfragen) in
Frage gestellt wird. >In existenziellen Fragen läßt man sich nicht überstim-
men< (Guggenberger/Offe 1984: 16). Außerdem sind Metuheitsentschei-
dungen bei schwierigen Entscheidungsmaterien (2.B. technische Details)
häufig ungeeignet, weil die Formulierung und Umsetzung auf die aktive
Mitwirkung (2.8. bei der Informationsbeschaffung) aller relevanten korpo-
rativen Akteure angewiesen ist, um Fehlentwicklungen und Vollzugsdefizite
zu vermeiden.

Es ist ein Verdienst von Gerhard Lehmbruch, zunächst am Beispiel Östereichs und
der Schweiz die >hoporz- oder Konkordanzdemokratie< (Lehmbruch 1972) und spä-

ter anhand von Analysen der föderalen Politikverflechtung und des Neokorporatis-
mus (Lehmbruch 1979) weitere Varianten verhandlungsdemokratischer Strukturen
aufgedeckt zu haben. Vgl. dazu auch die Beiträge in der Festschrift für Gerhard

Lehmbruch inCzadal Schmidt (1993).

7
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Um solchen und anderen >>Grenzen der Mehrheitsdemokratie<<E zu ent-
gehen, sehen praktisch alle Demokratien auch konsensuale Strukturen vor.
Wählerstimmen und parlamentarische Mehrheiten bestimmen nicht allein
den politischen Prozeß und seine Ergebnisse. Vielmehr treten häufig Ver-
handlungslösungen an die Stelle der Mehrheitsentscheidung und Kompro-
misse regeln die Konflikte. Die >Verhandlungsdemokratie< zielt dabei ab
auf Entscheidungen, die die Zustimmung aller betroffenen Interessengrup-
pen finden können. Sofern sich alle Interessengruppen auf das gemeinsame
Unterfangen einer Suche nach einer problemgerechten und >gemeinwohl-
orientierten<< Lösung einlassen und auf eine >kompetitive Orientierung<<
verzichtene, lassen sich in konsensualen Strukturen wohlfahrtsoptimale Er-
gebnisse sogar eher realisieren als in majoritären Entscheidungsstruktu-
renlo, die ja Entscheidungen auf Kosten der jeweiligen Minderheit zulassen.
Sofern es allerdings um Verteilungsfragen geht und einzelne Interessen-
gruppen vorwiegend kompetitiv agieren, drohen aufgrund des Konsensprin-
zips der >Verhandlungsdemokratie< Selbstblockaden des politischen Ent-
scheidungsprozesses; durchsetzbar ist dann allenfalls der berühmte >kleinste
gemeinsame Nenner<< der involvierten Interessen (Scharpf t993b: 34).

Nun ist es aber völlig verfehlt, mehrheits- und verhandlungsdemokrati
sche Verfahren als eine sich wechselseitig ausschließende Alternative zu
behandeln. Sie lassen sich vielmehr in mehrstufigen Prozessen der Politik-
formulierung und -umsetzung auf eine produktive Weise verschränken. Sol-
che Kombinationen von >>Mehrheits- und Verhandlungsdemokratie<< zielen
gewissermaßen darauf ab, die Vorzüge beider Demokratiemodelle zu nut-
zen, ohne die jeweiligen Nachteile hinnehmen zu müssen.

Die technische Regelsetzung durch Gremien funktionaler Repräsentation
liefert ein instruktives Beispiel für eine solche Verschränkung. Sie etabliert
in ihren pluralistisch besetzten Ausschüssen eine >>kleine Verhandlungsde-
mokratie<<, deren Ergebnisse (also die technischen Regeln) in die traditionel-
len Entscheidungswege (in Politik und Verwaltung bzw. in die Rechtsspre-
chung) einfließen und von den demokratisch legitimierten Institutionen
entweder übernommen oder aber - aus welchen Gründen auch immer -
wieder verworfen werden können.

Die Ausschüsse der Organisationen mit regelsetzender Kompetenz bilden
in dieser Perspektive >Entscheidungsgruppen<, die nicht nur aufgrund ihrer

8 Vg!. dazu die Beiträge in Guggenberger/Offe (1984).
9 VgL dazu Scharpf(1988).
l0 Vgl. dazu Scharpf(1992a und 1992b).
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Selbsttitulierung als >Ausschüsse<< bezeichnen lassen, sondern auch in de-

mokratietheoretischer Perspektive - in der Terminologie von Sartori (1992:

227 tf.) - unter den Begriff >Ausschuß< subsumiert werden können. Ein
Ausschuß ist nach Sartori ein spezifisches Element demokratischer Ent-
scheidungsfindung. Er stellt eine zahlenmäßig vergleichsweise kleine Grup-
pe mit persönlichem Kontakt und hoher Interaktionsdichte dar. Ein Aus-
schuß soll bestimmte Aufgaben der politischen Entscheidungsvorbereitung
erledigen. Ein Ausschuß hat dabei eine Abfolge von Entscheidungen zu be-

wältigen und bildet so einen >kontinuierlichen Entscheidungskontext<<. Aus-
schüsse arbeiten zwar nach dem Konsensprinzip, unterliegen aber keinem
Konsenszwang. In Ausschüssen wird >über Entscheidungen .., gewöhnlich
nicht abgestimmt. Und wenn es doch geschieht, dann im allgemeinen nur
pro forma, ein Handauftreben flirs Protokoll. Meistens fallen Ausschußent-

scheidungen einmütig< (Sartori: 229).
Wie aber bei der Analyse der Entscheidungsregeln der technischen Aus-

schüsse der Organisationen mit regelsetzender Kompetenz deutlich gewor-
den ist, darf das Konsensprinzip nicht mit einer strikten Einstimmigkeitsre-
gel verwechselt werden. Bei einem Einstimmigkeitsgebot hätte jedes Mit-
glied eine Vetomacht, aber die ist in einer Ausschußarbeit nicht vorgesehen.
Die Arbeitsweise zielt auf den Kompromiß. Zu der gewünschten Einmütig-
keit kommt es aufgrund von >>do ut des<<. Bei einem positiven Verlauf ftih-
ren zeitverschobene gegenseitige Kompensationen zu einer Einigung. Der
Einigungsprozeß basiert aber auf dem >Prinzip der Freiwilligkeit<. Bestehen
in wichtigen Punkten unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten, so sind
diese im Rahmen der Ausschußarbeit nicht beizulegen, denn es kann nicht
die Aufgabe der Mitglieder eines solchen Ausschusses sein, nur im Rahmen
des wettbewerbsdemokratischen Machtmodells lösbare politische Konflikte
zu klären. Dies würde die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz
überfordern. Die regelsetzenden Ausschüsse bemühen sich um Konsens,
und wo dieser nicht erreicht werden kann, sind wieder die mehrheitsdemo-
kratischen Verfahren (und die dazu legitimierten Institutionen) gefordert.

Der entscheidende Vorzug der Verhandlungslösung in Form von Aus-
schüssen ist die Antizipation dessen, was bei Mehrheitsentscheidungen
grundsätzlich >unter den Tisch fällt<: Die ungleiche Intensität der Präferen-
zen. Der Ausschuß kann Konsens erzielen, sofern in der Entscheidungsab-
folge die Verteilung der Intensitäten der Präferenzen der Mitglieder von
einem Tagesordnungspunkt zum nächsten oder von einem Aspekt zum
nächsten einer Verlinderung unterworfen sind, die Rücksichtnahmen erlau-
ben und auf dieser Basis Tauschgeschäfte ermöglichen. Ausschußmitglie-
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der, deren Präferenz bei einer Sachfrage weniger intensiv tangiert ist, sind
bereit, Zugeständnisse gegenüber den anderen Ausschussmitgliedern nr ma-
chen, denen dieser Aspekt besonders >>am Herzen liegt<<; umgekehrt erwar-
ten sie entsprechende Gegenleistungen im weiteren Einigungsprozeß. Aus-
schußentscheidungen werden durch diese wechselseitigen Rücksichtsnah-
men zu Positivsummenspielen (d.h. alle Beteiligten gewinnen im Zuge ihrer
wechselseitigen Zugeständnisse).

Entscheidend für die Bereitschaft der verschiedenen >interessierten Krei-
se<<, sich an einem solchen zeitaufwendigen Verhandlungsprozeß zu beteili-
gen und sich immer wieder aufs Neue kompromißbereit zu zeigen, ist frei-
lich die Frage, ob mit der Erstellung eines technischen Regelwerks tat-
sächlich ein >Positivsummenspiel< der skizzierten Art erreicht wird. Die
Umsetzung der technischen Regeln, zumindest der regulativen technischen
Regeln, hängt davon ab, ob sich die zuständigen Instanzen des Staates (Le-
gislative, Exekutive oder Judikative) in ihrer jeweiligen Politik bzw. Ent-
scheidungsfindung tatsächlich an den technischen Regeln der Ausschüsse
im Verbandssektor orientieren.

Aber auch diese ftir die Funktionsfähigkeit des korporatistischen Arran-
gements unverzichtbare >Selbstbeschränkung des Staates< ist gewisserma-
ßen >vertraglich< abgesichert. Sowohl in dem Normenvertrag zwischen der
Bundesregierung und dem DIN (nationale Ebene) als auch in den Vereinba-
rungen zwischen der Europiüschen Kommission und den europiüschen Nor-
menorganisationen sind faktisch Zusagen darüber enthalten, daß die staat-
liche Seite auf die Arbeitsergebnisse der Normenorganisationen zuräck-
greift, sofern diese den staatlichen Anforderungen entsprechen.

Die staatliche Seite hat mit der Duldung bzw. >Inszenierung<< korporati-
stischer Formen der Erstellung eines technischen Regelwerks einen Politik-
ansatz gewählt, der zur Vor- und Nachbereitung ihrer eigenen Entscheidun-
gen oder zu ihrer Ergänzung die Produktivität einer >verhandlungsdemokra-
tischen Lösung< nutzen will. Sofern dieser Ansatz aufgrund mangelnder
Orientierung an einer gemeinsamen Problemlösung und mangelnder Koope-
rations- und Konsensbereitschaft der >interessierten Kreise< scheitert oder
zu unbefriedigenden Ergebnissen führt, wird der gesamte Entscheidungs-
druck der Techniksteuerung auf die herkömmlichen Institutionen zurück-
verwiesen. Die Selbstbeschränkung des Staates steht unter Vorbehalt. So-
fern es aber in den Organisationen mit regelsetzender Kompetenz gelingt,
problemangemessene Perspektiven zu finden und im Konsens einer >Ver-
antwortungsgemeinschaft<< zu verabreden, wäre es ausgesprochen destruk-
tiv, die in technischen Regeln fixierten Leitbilder und Maßnahmenvorschlä-
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ge nicht aufzugreifen und in >reale Politik< zu überftihren, denn die Hand-
lungsfithigkeit der Organisationen mit regelsetzender Kompetenz ist ja ih-
rerseits darauf angewiesen, daß den Beteiligten die Früchte ihrer Positiv-
summenspiele durch entsprechende Entscheidungen der zuständigen staatli-
chen Instanzen auch tatsächlich zugefiihrt werden.

Die steuerungs- und demokratietheoretisch begründbare Verschränkung
von >Hierarchie und Verhandlung< ergibt damit ein neues Bild. Die vorlie-
gende Untersuchung hat zeigen können, daß die staatliche Seite mit einer
Reihe formaler und kompensatorischer Maßnahmen versucht, die Funk-
tionsf?ihigkeit verbandlicher Verhandlungssysteme sicherzustellen und zu-
gleich demolaatietheoretisch begründete Vorbehalte gegenüber der ver-
bandlichen Regelsetzung im Bereich der Technik zu entkräften. Was die
formalen Aspekte betrifft, erfolgt die Techniksteuerung demnach sowohl
auf der nationalen als auch auf der europäischen Ebene durch (staatliche und
supra-staatliche) Rechtsnormen und verbandlich erstellte technische Regeln,
wobei die Zuständigkeits- und Kompetenzverteilung in der vertikalen Di-
mension (also zwischen der europäischen und der nationalen Ebene) durch
die Römischen Verträge, die mittlerweile durchgesetzten Vertragsergänzun-
gen einschl. der Einheitlichen Europäischen Akte (staatliche Seite) und ver-
tragliche Vereinbarungen zwischen den nationalen und europäischen Nor-
mungsinstitutionen (verbandliche Seite) erfolgt ist. In der horizontalen Di-
mension (also zwischen den rechtsetzenden staatlichen und europiüschen
Institutionen einerseits und den ausdrücklich anerkannten verbandlichen
Normungsinstitutionen andererseits) sind ebenfalls durch Rahmenverträge
und allgemeine Leitlinien prozedurale Festlegungen getroffen worden, die
zum einen das Verhältnis zwischen der (staatlichen und europäischen)
Rechtsetzung (Hierarchie) und der technischen Regelsetzung der Normungs-
institutionen (Verhandlung) und zum anderen die Verfahrenswege in der
technischen Normung klären (vgl. Abb. l7).

Die Studie hat gezeigt, daß der Staat durchaus über die >prozedurale
Steuerung<< auf die Organisation und das Verfahren, und das heißt auch: auf
die Politikergebnisse korporatistischer Arrangements Einfluß nehmen kann.
Die keineswegs mehr vollständig verbandsautonomen >privaten Regierun-
gen<< lassen sich in einen formalisierten, verfahrensmäßig strukturierten
Gesamtzusammenhang einordnen, der eine gewisse Transparenz und Kon-
trolle (sowohl durch parlamentarische oder exekutive Instanzen als auch
durch die Öffentlichkeit, die sich aufgrund vorgeschriebener Publikations-
pflichten sachkundig machen kann) sicherstellt. Aufgrund des konditionalen
Zusammenhanges von institutionellen Strukturen und substanziellen Poli-
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tikergebnissen kann der Staat dem Handeln von gesellschaftlichen Gruppen
einen >finalisierten< Handlungsrahmen schaffen, der ökonomischen
Machtmißbrauch begrenzt und beispielsweise bei regulativen Normen ftir
den Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz auch durch korporatistische
Arrangements ein vergleichsweise hohes Sicherheitsniveau erreichen kann.
Daraus folgt, daß sich die >>Grenzen<< zwischen staatlicher und verbandli-
cher Zuständigkeit durchaus verschieben und öffentliche Aufgaben in die
sachlichen Domänen korporatistischer Arrangements ilbertragen lassen,
ohne daß damit unbedingt Rückschritte - im eingangs genannten Sinne ei-
ner >output-orientierten< (Scharpf 1970) Demokratietheorie - verbunden
sein müssen.
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Der Staat beteiligt sich - was zunächst aus der Sicht eines traditionalen
Staatsverständnisses befremden mag - als >interessierter Kreis< - wie viele
andere >>Kreise<< auch - an korporatistischen Arrangements, wie hier am

Beispiel der technischen Regelsetzung gezeigt wurde. Er verzichtet damit
zwar auf exklusive Hoheitlichkeit und wirkt >>nur<< als >>normaler Mitspie-
ler<< in den Gremien funktionaler Repräsentation mit, muß sich also den dort
geltenden Spielregeln unterwerfen und um die Zustimmung der Beteiligten
bemühen, aber er kann gleichwohl mit einer Berücksichtigung seiner Anlie-
gen rechnen, denn der Staat kann - und dies im Gegensatz zu allen anderen

Beteiligten - die von ihm als besonders relevant eingestuften und politisch
brisanten Regelungsmaterien (bspw. eine Grenzwertfestlegung) jederzeit

dem Zuständigkeitsbereich des korporatistischen Arrangements entziehen

und in ein Rechtsetzungsverfahren überführen.
Dieser Sachverhalt unterscheidet die technische Regelsetzung von der Ta-

rifautonomie, die verfassungsrechtlich abgesichert und damit als verband-

liche Zuständigkeit festgeschrieben ist. Herschel (1972:7) hat zutreffend
herausgestellt, daß die technische Regelsetzung in verbandlicher Zuständig-
keit >nicht irgendwie verfassungsmäßig abgesichert ist. Es ist hier anders als

im Tarifvertragswesen. Dort gibt es durch den Artikel 9 Absatz 3 des

Grundgesetzes eine Garantie für die Sozialpartner auf verfassungsmäßiger
Grundlage, so daß hier eine Gestaltung nach freiem Ermessen möglich ist
und sein muß... Das fehlt im Falle der Regeln der Technik, sie können also
nicht gestützt auf die Verfassung ihr Dasein behaupten, sondern nur durch
ihre eigene Autorität, vor allem aber durch ihre eigene Brauchbarkeit, so-

wohl in rein technischer Hinsicht als auch unter dem Gesichtspunkt der
Verantwortung für die Lebensgüter, die mit der Technik in Berührung
kommen.<< Diese Argumentation darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen,
daß einer >etatistischen<< Regelsetzung aufgrund der in liberal-demokrati-
schen Gesellschaften verbrieften Freiräume von Wirtschaft und Wissen-
schaft, die auch Innovationsspielräume für privates Handeln offenhalten,
gewisse Grenzen gesetzt sindll, die aber von der staatlichen Seite im Ein-
zelfall jederzeit zur Disposition gestellt werden können.

Diese Option verleiht dem Staat grundsätzlich auch innerhalb der korpo-
ratistischen Arrangements eine überdurchschnittliche Verhandlungsstärke.
Gleichzeitig mag der staatliche Regelungsvorbehalt der Verhandlungslö-
sung - vermittelt über die Nicht-Intervention des Staates - eine gewisse Le-
gitimation verleihen. Die komplexe Verschränkung von Hierarchie und

1l Vgl. dazu auch van den Daele (1989: 95)
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Verhandlung durch eine institutionalisierte Kopplung von territorialer und
fu nktionaler Repräsentation erlaubt demnach auch unter demokratietheore-
tischen Gesichtspunkten eine Überführung politischer Gestaltungsabsichten
in korporatistische Arrangements, sofern diese einer staatlichen Kontrolle
unterliegen. Dies gilt selbst dann, wenn mit den politischen Gestaltungsab-
sichten Umverteilungseffekte verbunden sind, denn das >bargaining in the
shadow of the law<< kann auch die erforderliche Verhandlungs- und Kom-
promißbereitschaft für eine (damit ohnehin als unvermeidbar erscheinende)
Umverteilung schaffen, die bei einer Verhandlungslösung ohne hierarchi-
sche Anbindung kaum vorstellbar wäre.

Eine zusammenfassende Bewertung dieses über entsprechende Verträge
auch institutionell gefestigten Netzwerkes führt damit zu dem Ergebnis, daß
die Potenzen des Staates, wenn sie schon eine wirksame hierarchische Lö-
sung der überaus komplexen Probleme der Techniksteuerung nicht selbst
leisten können, doch immerhin der alternativ aufgerufenen Verhandlungs-
lösung technischer Regelsetzung einen spezifischen Kontext geben. Dieser
Kontext kann zwar die für Verhandlungslösungen charakteristischen Gren-
zen und Unzulänglichkeiten nicht vollends aus der Welt schaffen. Aber die
wohlfahrtsstiftenden Leistungen und die Legitimation von Verhandlungs-
lösungen können erheblich erhöht (bzw. ihre gesamtgesellschaftlichen Ex-
temalitäten erheblich gemindert) werden, wenn diese im >>Schatten des
Rechts<< bzw. im >Schatten staatlicher Autorität< verankert werden.

In dieser Studie wurden mehrere Zusammenhänge angesprochen, die mit
einer solchen >>Verschränkung von Hierarchie und Verhandlung<< verbunden
sein können: Erstens kann der Staat die Verfahrensregeln festlegen, unter
denen im verbandlichen System technischer Regelsetzung Einigung erzielt
werden soll. Zweitens kann der Staat auf die Zusammensetzung der regel-
setzenden Gremien Einfluß nehmen und die zu beteiligenden Interssengrup-
pen bzw. die korporativen Akteure bestimmen, auf deren Mitwirkung und
Zustimmung es bei den Verhandlungen zur Festlegung technischer Regeln
ankommen soll. Im Einzelfall kann der Staat sogar die korporativen Akteu-
re, die als Sachwalter bestimmter öffentlicher Interessen in den regelsetzen-
den Gremien auftreten sollen, selbst durch Gründungs- oder andere Organi-
sationshilfen aufbauen und stärken. Die Studie hat deutlich gemacht, daß die
>prozedurale Steuerung<< letztlich auch staatliche Entscheidungen darüber
beinhaltet, wer die relevanten >interessierten Kreise<< sind, die in der ver-
bandlichen Regelsetzung Einfluß nehmen sollen, und welche Ressourcen
ihnen zur Durchsetzung ihrer Belange zur Verfügung stehen. Gesellschaft-
liche Machtunterschiede werden nicht unbedingt unverändert in korporati-
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stischen Anangements reproduziert. Sollte sich erweisen, daß bestimmte

Interessen aufgrund spezifi scher Organisationsschwächen nicht hinreichend
in die korporatistischen Arangements eingebunden sind, kann der Staat Or-
ganisationshilfen gewähren und die Präsenz dieser Interessen gezielt för-
dern. Drittens kann der Staat die im verbandlichen System der technischen

Regelsetzung ausgehandelten Kompromisse der >interessierten Kreise<< von
fachlich ebenfalls qualifizierten staatlichen Stellen im Hinblick auf ihre
sachliche Eignung (oder zumindest wenigstens im Hinblick auf die prozedu-

ralen Aspekte ihrer Erstellung) überprüfen.
Da die Organisationen mit regelsetzender Kompetenz nicht selbst über

die Machtmittel verfügen, die Einhaltung ihrer technischen Regelwerke

durch die Adressaten auch durchzusetzen, müssen die technischen Regeln,

also die Verhandlungsvereinbarungen der beteiligten >interessierten Krei-
se<<, letztlich durch legislative oder administrative Entscheidungen in bin-
dendes Recht umgesetzt und solchermaßen >>implementiert<< werden, Diese

Angewiesenheit auf eine aktive staatliche Zustimmung und Nutzung eröff-
net der staatlichen Seite auch immer die Möglichkeit einer Ablehnung. Über
diesen faktischen Anerkennungsvorbehalt kann der Staat auch die >Fair-
ness<< in der verbandlichen Verhandlung erhöhen und opportunistische Stra-
tegien einzelner Interessengruppen unterbinden.

Die hier am Beispiel der technischen Regelsetzung exemplarisch darge-
stellten Ansatzpunkte einer Demokratisierung privater Regierungen und
einer Verschränkung von Hierarchie und Verhandlung sollten auch auf an-
dere Anwendungsfelder korporativer Repräsentation übertragbar sein. Da-
mit läßt sich abschließend mit Bezug auf das im zweiten Kapitel dargelegte
Dilemma der politischen Verbändesoziologie, die bislang zwischen den
Steuerungspotentialen organisierter Interessen und dem Demokratiepostulat
keine tragftihige Verknüpfung finden konnte, festhalten, daß jene Steue-
rungsmodelle, die die funktionalen Vorzüge korporatistischer Arrangements
nutzen, um die ansonsten überlasteten tenitorialen Repräsentationsformen
durch funktionale Repräsentationsformen zu ergärnen, durchaus die norma-
tiven Gehalte einer (partizipatorischen) Demokratietheorie aufgreifen und
die faktisch für Regierungsfunktionen zuständigen Verhandlungssysteme
einer partizipativen Steuerung unterwerfen können. Die Verschränkung der

funktional-korporatistischen und tenitorial-parlamentarischen Mechanismen
der Regulierung erlaubt es zudem, die korporatistischen Arrangements mit
ihren spezifischen Steuerungsvorteilen für öffentliche Belange zu nutzen,
ohne zugleich die Kontrolle über die öffentliche Aufgabenwahmehmung der
privaten Regierungen zu verlieren.
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vielen gilt die Mitwirkung privater organisationen an

der tecfnischen Normung als ein Paradebeispiel

möglicher StaatsentlastuJrgl An!91e- äußern erhebliche

Voöehalte an der öffentlichen Effektivität und

Legitimität solcher >privaten Regierungen<<.

Die Studie untersucht das verbandliche System

technischer Normung in Deutschland und in Europa

aus einem steuerungs- und demokratietheoretischen

Blickwinkel. Besonderes Augenmerk findet die

orozedurale Steuerung der technischen Normung

äurch staatliche und suprastaatliche Akteure' Diese

Interventionen in die verbandlichen Arrangements

erzevger: im Verhältnis von staatlicher und

verba:ndlicher Regulierung eine neue Qualität, der die

herkömmliche Kritik korporatistischer Arrangements

nicht mehr gerecht wird.
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